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Vorwort

Im Janner 1972 trat das Zweite Autonomiestatut in Kraft. Es bildet seither
die zentrale verfassungsrechtliche Grundlage fiir den Minderheitenschutz
und die Autonomie Siidtirols. Diese wichtige verfassungsrechtliche Grund-
lage beruht auf dem Pariser Vertrag vom 5. September 1946 und dem Paket
aus dem Jahr 1969 und ist damit international abgesichert.

Zum fiinfzigsten Jahrestag des Zweiten Autonomiestatuts veranstaltete
die Universitdt Innsbruck gemeinsam mit der Siidtiroler Landesregierung
am 13./14. Oktober 2022 eine wissenschaftliche Konferenz im Innenhof des
Landhauses in Bozen. Dabei wurde eine grundlegende Analyse des Zweiten
Autonomiestatuts vorgenommen. Namhafte Expertinnen und Experten aus
dem In- und Ausland warfen zunichst einen Blick in die Vergangenheit
und skizzierten die Entwicklung dieses verfassungsrechtlichen Regelwerkes
von seinen Urspriingen bis heute. Im Anschluss daran wurde anhand aus-
gewahlter wichtiger Bereiche gepriift, wie das Autonomiestatut sich in der
Praxis bewdhrt hat und ob es in der Lage ist, rechtliche Losungen fiir
die sich rasch dndernden Anforderungen zu bieten. Ausgewéhlt wurden ua
die Ausgestaltung der Kompetenzen in Gesetzgebung und Verwaltung, die
Ausbildung in der Muttersprache, der Gebrauch der deutschen und ladini-
schen Sprache, der Themenbereich Proporz und Sprachgruppenerkldrung
sowie die Finanzautonomie. Beleuchtet wurde auch die Rolle Siidtirols
in der Zusammenarbeit mit anderen Sonderautonomien, mit der Region
Trentino-Suidtirol, mit den Gemeinden und auf internationaler Ebene.
Abschlieflend wurden die kommenden Herausforderungen in Europa, in
Italien und in Siidtirol in den Blick genommen und Antworten auf die
Frage versucht, ob die kiinftigen Herausforderungen auf der Grundlage des
geltenden Autonomiestatuts effizient gemeistert werden kénnen oder ob
dafiir eine Anderung der verfassungsrechtlichen Grundlagen erforderlich
sein wird.

Der vorliegende Sammelband vereinigt die Schriftfassung der allermeis-
ten der im Rahmen der Konferenz gehaltenen Vortrége und soll diese einer
breiten Offentlichkeit zugénglich machen.

Ein herzlicher Dank geht an die Autorinnen und Autoren fiir die Mit-
wirkung an der wissenschaftlichen Tagung und fiir die Schriftfassung der
Beitrage.
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Vorwort

Ein besonderer Dank gilt dem Land Siidtirol, das mafigeblich an der Or-
ganisation der Tagung mitgewirkt und die Kosten derselben iibernommen
hat. Herzlichen Dank sagen wir Landeshauptmann Arno Kompatscher fiir
wertvolle Anregungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Konferenz und
fiir die offizielle Er6ffnung der Tagung.

Fiir die wertvolle Mithilfe bei der technischen Einrichtung der Manu-
skripte sowie fiir die Ubersetzungen der in italienischer Sprache verfassten
Beitrdge danken wir unseren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern Maria Tischler, Philipp Rossi, Marija Bilic und Bernadette Zelger
sowie Sophie Mair.

Schliefflich danken wir auch dem Nomos-Verlag fiir die kompetente
Drucklegung dieses Bandes in der Reihe ,Grenz-Rdume® und fiir die zu-
satzliche Open Access-Veroftentlichung.

Innsbruck, im Juli 2023 Esther Happacher
Walter Obwexer
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Vom Paket zu seiner Umsetzung — Einige Meilensteine

Martha Stocker

I. Einleitung

Der folgende Beitrag versucht eine umfangreiche Thematik - sowohl in-
haltlich wie zeitlich - in gebotener Kiirze und Objektivitat darzulegen. Die
genauere Ausfithrung einiger Themen ist aber auch subjektiv, zum Teil
héngt es damit zusammen, dass einiges aus der Vergessenheit geholt wer-
den soll. Andere Themen sind auch deshalb nicht so prominent ausgefiihrt,
weil sie im Rahmen anderer Beitrdge in diesem Band genauer abgehandelt
werden.

Beginnen méchte ich mit - wenn man so will - Zwischenzeiten der Un-
sicherheit, die aber fiir einige wesentliche Anliegen der Autonomie bereits
die entscheidenden Grundlagen geschaffen haben.

IL. Riickblick auf Zeiten der Unsicherheit

Die Entwicklung der autonomen Gestaltungsméglichkeiten in Stidtirol
weist immer wieder Parallelen zu gesamtgesellschaftlichen und politischen
Entwicklungen in Europa auf. Und einiges Weichenstellendes gelingt in
diesen Zwischen-Zeiten der allgemeinen Unsicherheit, so auch unmittelbar
nach dem 2. Weltkrieg, wo noch nicht klar ist, wie die Friedensordnung
dann tatsdchlich aussehen wird. In dieser Zeit ist die Bereitschaft zum
Entgegenkommen von Seiten Italiens grofer als danach. Dies betriftt vor
allem die Schule, wo die Festlegung auf den muttersprachlichen Unterricht,
erteilt von muttersprachlichen Lehrpersonen, schon mit dem ersten Volks-
schuldekret, veroffentlicht am 22. Dezember 1945 (Nr 775/1945), auf Druck
der Sidtiroler erfolgte. Rainer Seberich merkt dazu ua an: ,Da Italien in
dieser Zeit wirtschaftlich von alliierter Hilfe abhangig war und zudem der
Friedensvertrag bevorstand, hatte De Gasperi grofes Interesse, vor dem
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Martha Stocker

Ausland gute Figur zu machen [...]! Und dieses Dekret war fiir Siidtirol
dann eine wichtige Trumpfkarte sowohl beim Ersten (Art 15) wie beim
Zweiten Autonomiestatut (Art 19) und den dazugehdrigen Durchfithrungs-
bestimmungen (va DPR Nr116 vom 20. Janner 1973), welche schliellich
auch in der Zeit nach der Streitbeilegung 1992 noch verbessernde Anderun-
gen (zu nennen: GvD Nr 434 vom 24. Juli 1996) erfahren haben.

Der gesamte Bildungsbereich umfasst 17 Paket-Mafinahmen, trotzdem
war dieser Bereich auf der Paket-Landesversammlung 1969 stark diskutiert.
Viele glaubten nicht, dass sich aus den verschiedenen Mafinahmen eine
eigenstandige Schulverwaltung der Sprachgruppen entwickeln konnte, va
da der italienische ,sovrintendente®, der Hauptschulamtsleiter, bestehen
blieb. Dennoch entwickelte sich zunehmend eine eigene Schulverwaltung,
wenn auch die Zustdndigkeit im Bereich der Schule, mit Ausnahme der Be-
rufsausbildung und des Kindergartens, sekunddre Kompetenz des Landes
blieb.

Und Silvius Magnago griff in den Schlussverhandlungen zum Paket -
in denen er wegen verschiedener noch unbefriedigend geklarter Fragen
innerparteilich stark unter Druck war - auch auf ein Gesetz aus Zeiten
der Unsicherheit zuriick (Gesetz Nr 825 vom 22. Dezember 1945). Dieses
war ebenso ein Produkt der ,Guten-Figur-Phase“ Es sah ua vor, dass zB
Gemeinden Akten auch nur in deutscher Sprache anfertigen konnen.?
Dies war dann auch die Voraussetzung fiir die entsprechende statutarische
Vorgabe in Art 100 Abs 3 und Abs 4 ASt, der fiir die Verwaltung die
Moglichkeit der Verwendung nur einer Sprache vorsieht mit der Nennung
der Ausnahmefille. Prizisiert wird, dass Amter, Organe und Konzessions-
unternehmen sich der Sprache der Antragstellenden zu bedienen haben.
Handelt es sich um eine Initiative der Institutionen, ist die ,mutmaflliche®
Sprache zu verwenden. Eine detaillierte Regelung erfuhr diese Thematik
dann erst mit der Durchfiihrungsbestimmung GvD Nr 574 des Jahres 1988,
mit einer der letzten Durchfithrungsbestimmungen, die neben der gene-
rellen Sprachenregelung auch jene - vieldiskutierte und bekdmpfte — bei
Gericht vorsieht. Erkennbar ist: die Umsetzung der Autonomiemafinahmen
hat eine lange Geschichte und geht weiter.

1 Seberich, Stdtiroler Schulgeschichte. Muttersprachlicher Unterricht unter fremdem
Gesetz (2000) 132 (134).

2 Stocker, Die Paketschlacht. Ringen um die richtige Entscheidung in der Stdtirolfrage
(2019) 52.
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Vom Paket zu seiner Umsetzung — Einige Meilensteine

III. Parallelen in der Umsetzung der Stidtirol-Autonomie mit europdischen
Verdnderungsprozessen

Die Friedensordnung nach dem 2. Weltkrieg sieht fiir Stidtirol schlieSlich
zwar den Pariser Vertrag vom 5. September 1946 vor, die Umsetzung schei-
tert aber an der starren Haltung Trients und Roms. Erst in den 60er Jahren
kommt dann in Europa langsam eine andere Generation an die Macht,
die auch fiir eine grofiere Offenheit eintritt, eine Politikergeneration, die
auch parallel zur gesellschaftlichen Verdnderungsbewegung steht: In Italien
ist es ua Aldo Moro, der 1959 Parteivorsitzender der DC und 1963 Minister-
priasident wird; in Deutschland wird Willy Brandt 1957 Regierender Biirger-
meister von Berlin, 1964 Parteivorsitzender der SPD und 1969 Kanzler der
BRD, in Osterreich wird Bruno Kreisky 1959 Auflenminister, 1970 Bundes-
kanzler. Georges Pompidou in Frankreich ist seit 1962 Erster Minister und
wird 1970 Prisident. Ohne jetzt auf die Tragik der radikalsten Form dieser
Veranderungsbewegung und auch auf Gegenbewegungen einzugehen, kann
festgehalten werden, dass sich in dieser Zeit der Verdnderung — mit Druck
von Seiten Siidtirols und Osterreichs - auch in Italien fiir Siidtirol einiges
zu bewegen beginnt.

Das ,Ja“ zu den Paket-Mafinahmen Ende 1969 seitens der Sudtiroler
Volkspartei (SVP) war in der Folge dringlich. Die Jugend der Welt stand
spatestens seit 1968 fiir Aufbruch, fiir Neues, fiir Befreiung vom Altherge-
brachten, Abwerfen von Ballast, In-Frage-Stellen von vielem, was auch im-
mer daraus wurde, und so war wohl auch fiir Stidtirol erkennbar, dass keine
oder eine negative Entscheidung lahmend gewirkt hatte. Dies nicht zuletzt
angesichts des wirtschaftlichen Aufbruchs, der auch fiir Sidtirol vor allem
aber nicht nur von auflen spiirbar wurde. Wenn auch unmittelbar nach der
Entscheidung auf der Landesversammlung der SVP vom 22./23. November
1969 keine Euphorie entstand, vielmehr eher zuriickhaltendes Abwarten,
so konnte ab Inkrafttreten des Zweiten Autonomiestauts doch der starke
und dynamische Gestaltungswille Raum greifen und auch das gelebt wer-
den, was wir uns heute oft wiinschen: Autonomie-Patriotismus. Er war in
dieser Zeit ganz stark in der deutschen und der ladinischen Volksgruppe
verankert, die bisher vom 6ffentlichen Dienst fast ausgeschlossen war und
die nun gestalten konnte. Hans Heiss bemerkt dazu: ,Aber die Dynamik
der ersten Jahre war grundlegend, trat die neue Autonomie doch vor Biirger
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und Biirgerinnen, vor Offentlichkeit und Staat den Beweis an, dass die
Selbstverwaltung funktions- und leistungsfahig war.

Und auch 1992 war wieder eine zumindest europdische Dimension im
Hintergrund.* Der Fall der Berliner Mauer 1989 machte nicht nur Undenk-
bares denkmdglich, erweiterte Horizonte, fithrte zu Sezessionsbestrebun-
gen, schliefSlich zu neuen Staaten mit neuen Minderheitenproblemen. Die
Folge war auch eine Gewaltsteigerung, die man sich ebenfalls nicht mehr
hitte vorstellen konnen, da man ja lange Zeit wohl zu sehr annahm bzw
hoffte, dass Menschen lernfahig seien. Die kriegerischen Auseinanderset-
zungen am Balkan eskalierten 1992 und fiihrten sogar zu ethnischen Séube-
rungen. Das Bewusstsein, dass nach 1989 auch die Minderheitenproblema-
tik wieder an Bedeutung gewinnt, wirkte daher im Hintergrund und fiihrte
dann auch dazu, dass schliefllich in den Kopenhagener Kriterien von 1993°
fiir die EU-Beitrittskandidaten im Osten ua der Schutz der Volksgruppen
bzw Minderheiten als Beitrittsvoraussetzung vorgegeben wurde.

In Italien war es die Zeit des Endes der De Gasperi-Erben mit dem
Langzeit-Politiker Ministerprasident Giulio Andreotti und dem stirkeren
Auftreten neuer Bewegungen und Parteien mit den Parlamentswahlen von
1992. Und fiir Osterreich war der Beitritt zu den Europiischen Gemein-
schaften bzw zur Européischen Union spitestens seit dem Beitrittsansuchen
1989 zentrale politische Zielsetzung. Dass auf dem Weg bis zur Abgabe der
Streitbeilegungserklarung im Juni 1992 so vieles méglich wurde, was man
1969 nur hoffen, nicht aber wissen konnte, hat mit all dem Genannten zu
tun, aber auch damit, dass mehrere, die die Schlussschritte setzten, schon
lange dabei waren. Sie hatten dafiir auch noch die notwendige Energie,
den Willen, aber wohl auch den Ehrgeiz, dass dieser Abschluss mit ihrem
Namen, Giulio Andreotti und Alois Mock, verbunden ist. Sie hatten aber vor
allem die Souverdnitat der Alt-Gedienten, die auch wussten, dass Zeit nicht
nur Wunden heilt, sondern Emotionales auch versachlichen kann.

3 Heiss, Die Neugriindung Siidtirols: Autonomie, Wachstum, Wertewandel um 1972,
EJM 2021, 173 (193).

4 Gehler, Vollendung der Bilateralisierung als diplomatisch-juristisches Kunststiick: Die
Streitbeilegungserklirung zwischen Italien und Osterreich 1992, in Clementi/Woelk
(Hg),1992: Ende eines Streits (2003) 17.

5 Schlussfolgerungen des Européischen Rates von Kopenhagen 1993, BullEG 6-1993, 13.
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IV. Meilen- und Stolpersteine: ,, Blumen auf dem Wege® in der Umsetzung

Dass die Annahme des Pakets auf der SVP-Landesversammlung vom
22./23. November 1969 ein Meilenstein war, ist unbestritten. Weitere muss-
ten hinzukommen, um auch alles bilateral abzusichern und das von Silvius
Magnago auf der Landesversammlung Dargestellte in Umsetzung bringen
zu konnen. Diese Vereinbarung erfolgte beim Auflenministertreffen von
Aldo Moro und Kurt Waldheim Ende November 1969 in Kopenhagen und
dann auch in den Parlamentsabstimmungen in Rom am 4./5. Dezember
1969 und in Wien am 16. Dezember 1969, in beiden Fallen als Erklarung der
Regierungschefs.®

Wenn auch vieles bereits in den Paketmafinahmen, den Prizisierungen
und den Fufinoten ausgefiihrt war, die rechtliche Umsetzung musste noch
erfolgen. Fiir die Aufnahme von 97 Paketbestimmungen in das Autonomie-
Statut, das dadurch zum Zweiten wurde, brauchte es auch wieder seine
Zeit. Ende 1971 war es soweit, das Verfassungsgesetz wurde entsprechend
dem Operationskalender, Punkte 7 und 9, im romischen Parlament abge-
stimmt und schliefilich mit mehr als 2/3 der Stimmen verabschiedet. Dies
mit den Stimmen der Christdemokraten (DC), der Kommunisten (PCI),
Sozialisten (PSI/PSU), der Sozialdemokraten (PSDI), Republikaner (PRI),
Sozialproletarier (PSIUP) und trat schliefSlich am 20. Janner 1972 in Kraft.”

Von den 137 Mafinahmen des Pakets fanden also 97 Aufnahme in das
Statut, viele davon wurden mit Durchfithrungsbestimmungen prazisiert.
Dazu kamen 8 Paket-Mafinahmen, die mit Durchfithrungsbestimmung zu
regeln waren, 15 Vereinbarungen waren mit einfachem Gesetz, 9 waren
als Verwaltungsmafinahmen umzusetzen. Bei den iibrigen 8 geht es um
Prézisierungen und um interne Garantien.

Die Paketmafinahmen hitten bereits bis 20. Janner 1974 umgesetzt sein
sollen (Art 58 Verfassungsgesetz Nr 1 vom 10. November 1971; Art 108 ASt),
dass es zu Verzogerungen kam, ist beiden Seiten geschuldet und ist mE
nicht von Nachteil gewesen.

Jedenfalls kam die Umsetzungsmaschinerie auf allen Ebenen in Gang
(6er- und 12er-Kommision), steigerte sich, bis sie Anfang der 80er Jahre ins
Stocken kam.

6 Peterlini, Autonomie und Minderheitenschutz in Siidtirol und im Trentino. Uberblick
iiber Land und Geschichte, Recht und Politik (2000) 98 (99).
7 Parteileitung der SVP (Hg), Siidtiroler Volkspartei 40, 1945-1985 (1985) 39 f.
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Wichtig waren auf dem Weg der Umsetzung aber auch Verbesserungen,
die zusitzlich zu den Paketmafinahmen unmittelbar nach Verabschiedung
des Pakets erreicht wurden.

V. Verbesserungen

Im Buch tiber die ,Paketschlacht™® zitiere ich den vergessenen Erich Miiller,
Abgeordneter und Regionalassessor aus dem Vinschgau, der die Entschei-
dung fiir das Paket als ,Sieg des Verstdndigungswillens {iber das Misstrau-
en” bezeichnet hat. Dass diese Entscheidung auch dazu fiihrte, dass man
von italienischer Seite dieser Haltung mit Entgegenkommen begegnete und
das unmittelbar, soll an einigen Beispielen erldutert werden. Es waren nicht
immer grundlegende Zugestindnisse, die iiber das Paket hinausgingen,
wohl aber Zeichen der Entspannung, ,Blumen auf dem Wege®, wie Magna-
go es gerne ausdriickte. In der Paketmafinahme 40 war vorgesehen gewe-
sen, dass das Verwaltungspersonal der deutschen Schule zum Land kom-
men sollte, in der Umsetzung mit dem Autonomiestatut (Art 19 Abs 9 ASt)
war schliefllich vorgesehen, dass es das gesamte Verwaltungspersonal aller
Schulen sein sollte. Ein weiteres Zeichen der verdnderten Grofiwetterlage
ist, dass der Bereich Sport und Freizeitgestaltung mit den dazugehdrigen
Anlagen und Einrichtungen als sekunddre Kompetenz verankert und die
Berufsausbildung in die primidre Gesetzgebungszustindigkeit iibertragen
werden konnten. Im Paket war diesbeziiglich nur die Berufsertiichtigung
vorgesehen gewesen.

Und auch etwas Weiteres wurde in der Umsetzung erreicht: Roland Riz
konnte in erster Lesung in der Kammer den Schutz der Minderheiten in
Art 98 ASt expliziter unterbringen als im Paket vorgesehen. Nach dem
Paket konnten Staatsgesetze und entsprechende Akte, die das Statut verlet-
zen, nach Beschluss der Legislative ua der Lander beim Verfassungsgericht
angefochten werden. Roland Riz war es gelungen, das Ganze umfassender
verabschieden zu lassen, ndmlich dass diese Moglichkeit auch wegen der
Verletzung [...] des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und ladini-
schen sprachlichen Minderheiten [...] genutzt werden kann.” Dies war aus
verschiedenen Griinden eine wichtige Préazisierung, auch in Bezug auf Art
4 ASt, in dem von den ,0ortlichen sprachlichen Minderheiten® die Rede

8 Stocker, Paketschlacht.
9 Volksbote vom 4. 2.1971, 11.
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ist und beziiglich derer Alfons Benedikter Zweifel geduflert hatte, wie die
Wendung ,,6rtliche sprachliche Minderheiten® auszulegen sei.1?

Auf ein weiteres Signal wird noch beim Fernsehen verwiesen.!

Die Umsetzungsphase bis 1976 kann man durchaus als hektische Phase
des Aufbruchs, auch in positiver Begleitung von aufen, bezeichnen. Dazu
kam der wirtschaftliche Aufschwung, auch entsprechender Nachholhunger,
waren doch die 50/60er Jahre in Sudtirol wirtschaftlich anders als um
Stdtirol herum mager ausgefallen.

VI. Sammelgesetz von 1972 mit der Moglichkeit der Namensdnderung

Mit dem Staatsgesetz Nr 118/1972 wurden — was heute primér aus Griinden
der Selbstverstindlichkeit und Erledigung in Vergessenheit geraten ist —
eine Reihe von auch ethnopolitisch wichtigen Mafinahmen umgesetzt. Da-
zu gehoren ua die Bestimmungen zum Filmwesen, zum Archivwesen, die
Aufteilung zwischen denjenigen Archivalien, die beim Staatsarchiv verblei-
ben, und denjenigen, die dem neu zu errichtendem Landesarchiv zugeord-
net werden, die jeweilige Mitsprache bei Initiativen im Industriebereich mit
Staatsbeteiligung bzw ausldndischem Kapital, die ASTAT-Umsetzungsmog-
lichkeit, Bestimmungen zum Meldewesen, eine — wenn auch nicht ange-
messene — Entschadigung fiir die Schutzhiitten des Stidtiroler Alpenvereins.
Auch die Auflésung des ,Ente per le Tre Venezie®, das in der Zeit des
Faschismus systematisch Grund- und Liegenschaftsbesitz erworben hatte,
wurde mit diesem Gesetz normiert. Sein Vermdgen ging in den folgenden
Jahren auf die jeweiligen Lander {iber.

Von ganz besonderer Wichtigkeit war damals jedoch das besondere
Verfahren fiir die Wiederherstellung von Vor- und Zunamen in ihrer deut-
schen Form® Besonders meint einheitlich, unkompliziert und kostenlos.
Teilweise wurden die Taufnamen in Siidtirol noch bis in die 60er Jahre in
italienischer Form eingetragen, also nicht nur in der Zeit des Faschismus.
Die Anderung der Schreibnamen hitte in der Zeit des Faschismus auch
systematisch erfolgen sollen, die entsprechende Vorbereitung hatte Ettore
Tolomei mit seinem ,Elenco dei cognomi dell'Alto Adige“ unter dem Titel

10 Stocker, Paketschlacht, 131, 159, 160.
11 Nachstehend VIII.
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»La restituzione del cognome atesino® 1936'? gemacht, allerdings konnte
dies nicht zur Génze umsetzt werden, dazu waren die Proteste aus dem
Ausland zu stark, zusatzlich kam die Option dazwischen. Trotzdem wurde
Menschen, die ein Anliegen an das Regime hatten, nahegelegt, auch den
Schreibnamen zu dndern. Somit war die Riickfithrung der Namen in die
urspriingliche Form bei der Umsetzung des Pakets ein ganz stark gefiihltes
Anliegen. Innerhalb des urspriinglich vorgesehenen Termins vom 26. April
1977 gingen 47.128 Antrage ein.

VII. Ubertragung der Vermdigensgiiter

Die Phase des Aufbruchs ist auch die Zeit, in der die Provinz zum Land
wurde. Wesentliche Grundlage fiir diese LANDwerdung waren der Aufbau
der Landesverwaltung, das Umsetzen der Zustdndigkeiten in allen Berei-
chen des Kulturellen, Sozialen, der Wirtschaft, der Raumordnung. Es war
aber auch die Auflosung des ENTE und auch die Dekrete, welche die
Ubertragung des ,6ffentlichen Gutes und des Vermdgens des Staates und
der Region® auf die Lander Sudtirol und Trentino festlegten und auch defi-
nierten, was noch beim Staate bleibt (DPR Nr115/1973 und Nr 48/1973).
Symbolisch kommt diese LANDwerdung durch die Riickkehr von Schloss
Tirol aus staatlichem Besitz 1974 zum Ausdruck.* Dass damals schlieSlich
nur 13 Objekte beim Staat verblieben, erforderte besonders intensive Ver-
handlungen, wollte Landeskonservator Nicolo Rasmo doch eine Zeitlang,
dass an die 100 Objekte beim Staat verbleiben sollten, wie der spitere
Landeskonservator Helmut Stampfer auf Nachfrage bestitigte.!> Im Ubrigen
sind auch die verbleibenden 13 inzwischen geschrumpft, im Staatsbesitz
sind nur noch das Siegesdenkmal und das Alpini-Denkmal in Bruneck
verblieben.!¢

12 Siidtiroler Heimatbund (Hg), Die gewaltsame Italianisierung der Familiennamen in
Sudtirol: wie wire heute mein Familienname (2003).

13 Alcock, Geschichte der Sudtirolfrage. Siidtirol seit dem Paket 1970-1980 (1982) 35 (36).

14 Heiss, Von der Provinz zum Land. Siidtirols zweite Autonomie, in Solderer (Hg), Das
20. Jahrhundert in Siidtirol. Autonomie und Aufbruch, Bd. IV 1960 - 1979 (2002) 42
(47f1).

15 Gesprach mit Helmut Stampfer am 25. 9. 2022.

16 Auckenthaler, Entstehung und Entwicklung der Siidtirol-Autonomie (2017) 216.
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VIIL. Durchfiihrungsbestimmung zu Bereichen der Kultur und zum
Fernsehen

Die Durchfiihrungsbestimmung DPR Nr 691/1973 sieht neben der Rege-
lung im Bereich Bibliotheken, Akademien, Museen, va auch das Fernsehen
vor. Hier geht es zum einen um das deutsche und ladinische Fernsehen
der RAI: das Personal, das der deutschen und ladinischen Volksgruppe an-
gehoren muss, das Programm, den Koordinator/die Koordinatorin. Dann
allerdings kommt das, was noch bei der Verabschiedung des Pakets un-
moglich erreichbar war: namlich der legale Empfang von ausldndischen
Fernsehsendungen. Dies war auch aufgrund der damals schon erkennba-
ren technischen Verdnderungen unverstindlich und gab den Paketgegnern
starke Munition in die Hand. Hans Benedikter, spéterer Parlamentarier, der
schon immer griffig formulierte, befand auf der Paket-Landesversammlung
von 1969, dass es so sei, [...] weil Italien kein Interesse an der geistig
kulturellen Blutzufuhr aus unserem Mutterraum hat [...].V

Mit dieser Durchfithrungsbestimmung akzeptierte (nicht nur tolerierte)
man nun auch die privaten, im Grunde illegalen Empfangsstationen, die
vom Land tibernommen wurden, und konnte mit der 1975 mit Landesge-
setz errichteten Rundfunk-Anstalt Siidtirol (RAS) die Aufgabe festlegen, ein
Horfunk- und Fernsehnetz zu errichten und zu betreiben sowie die iiber-
nommenen Anlagen neu zu gestalten. Dies fiir den ,gleichzeitigen Empfang
der von auslindischen Rundfunk- und Fernsehanstalten des deutschen
und ladinischen Sprachraumes ausgestrahlten Horfunk- und Fernsehpro-
gramme", Vereinbarungen mit kostenloser Abtretung der Programme mit
ORF, ZDF, SRG und ARD kamen 1974 zustande.!® Somit war nun einiges
moglich geworden, was im Riickblick auf das urspriingliche Verbot Roms
anachronistisch erscheint.

IX. Proporzregelung: Proporz, Sprache, Sprachgruppenerhebung
Karl Rainer, der langjéhrige Personliche Referent und Kabinettschef von

Landeshauptmann Silvius Magnago sowie Abteilungsdirektor bei Landes-
hauptmann Luis Durnwalder, nennt die Proporzregelung von 1976 die ,,K6-

17 Stocker, Paketschlacht, 142.
18 Rundfunk-Anstalt Siidtirol (RAS) (Hg), Jahresschrift der Rundfunk-Anstalt Sudtirol
1975-1985 (1985) 19.
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nigin aller Durchfiihrungsbestimmungen®. Die angemessene Vertretung der
Sprachgruppen im Staatsdienst (in den Landesdmtern war der Sprachgrup-
penproporz bereits 1959 mit Gesetz festgelegt worden) sowie die Kenntnis
beider Landessprachen und zum Teil auch des Ladinischen im o&ffentli-
chen Dienst regelte die Durchfiihrungsbestimmung DPR Nr 752/1976. Ihr
In-Kraft-Treten war dringend gewesen, hatte sich die Situation von 1972
bis 1976 sogar noch verschlechtert, da man staatlicherseits diese Zeit ge-
nutzt hatte, um noch viele Italiener aufzunehmen. Der Prozentsatz der
Italiener betrug schliefllich 86,1%, damals bei einem Bevolkerungsanteil
von ca 33 %. Etwa 1000 Italiener waren noch von 1972 bis 1975 nur bei den
Staatsbahnen zusitzlich aufgenommen worden (etwa 1400 insgesamt).
Somit kann man wohl in aller Klarheit sagen, dass es hier um eine Maf3-
nahme ging, die endlich die Diskriminierung der deutschen und ladini-
schen Volksgruppe aufheben sollte. Diese Durchfiihrungsbestimmung war
fur Silvius Magnago so wichtig, dass sie laut Karl Rainer wohl die einzige
gewesen sein diirfte, fiir die er sich noch schriftlich beim Ministerprasiden-
ten Aldo Moro bedankte: ,E stato un soffio di vento che ha cacciato alcune
delle nuvole apparse sul cielo della Provincia.20

Diese Durchfithrungsbestimmung trug also dem Gerechtigkeitsempfin-
den der Deutschen und Ladiner Rechnung, war aber auch mit Privilegien-
abbau auf italienischer Seite verbunden und dies zu akzeptieren, braucht
Zeit. Es war somit auch der Beginn einer Verhirtung und fiihrte schlieSlich
wohl auch zu den Wahlerfolgen des MSI und zu Unterbrechungen in den
Ausschreibungen der Stellen Anfang der 80er Jahre, die mit der Reform
des Dienstrechts begriindet und genutzt wurden, um an den Autonomie-
Bestimmungen vorbei Personal va bei Bahn und Post aus anderen Provin-
zen nach Siidtirol zu versetzen,?! was spater wieder zu einer Sanierung
solcher Positionen fithren musste. Wenn es im Zusammenhang mit dem
Proporz oft auch Kritik an der starren Haltung der SVP gibt, so muss doch
in Rechnung gestellt werden, dass sie angesichts dieser Tatsachen wohl
verstdndlich erscheint.

19 Peterlini, Der ethnische Proporz in Siidtirol (1980) 86.

20 Rainer, Meilensteine in der Entwicklung der Autonomie von 1972 bis 2012, in Happa-
cher/Obwexer (Hg), 40 Jahre Zweites Autonomiestatut. Siidtirols Sonderautonomie
im Kontext der europdischen Integration (2013) 13 (16).

21 Peterlini, Autonomie ist ein offener Aushandlungsprozess. Etappen und Orientierun-
gen ab 1972, in Autonome Provinz Bozen - Sudtirol (Hg), Sudtirol: Europa im
Kleinen. 50 Jahre Zweites Autonomie-Statut (2022) 40 (48).
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In einem Dokument des ,Landesausschusses® vom 28. Dezember 1981
wird der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die aktuelle Regierung doch
denselben politischen Willen haben mdge wie die einstige Regierung Moro
und dass die ,Durchfiihrungsbestimmung, welche mit der Absicht erlassen
worden ist, das faschistische Unrecht wirklich wieder gutzumachen® [...]
nicht ,nach dreijéhriger Geltung, wieder abgeschafft wird, als ob die Regie-
rung, unter dem Druck der Verfechter der unter dem Faschismus eroberten
Privilegien das DPR Nr 752/1976 bereuen wiirde.?? Die erwarteten Anpas-
sungen werden dann 1982 vorgenommen. Das sog Proporz-Dekret erfahrt
dann in der Folge immer wieder Anpassungen und Sanierungen bis hin
zum flexiblen Proporz.

Auch in der Zeit bis 1980 war nicht alles so reibungslos {iber die Bithne
gegangen, wie man es sich vorgestellt hatte. Zum einen waren die Wett-
bewerbsbedingungen fiir die deutsche und ladinische Volksgruppe nicht
immer fair und der Staatsdienst nicht sonderlich beliebt, zum anderen zog
die Wirtschaft an. Damit gab es auch alternative Arbeitsmdglichkeiten beim
zunehmend erstarkenden Land.

X. Sprachenkenntnis zur ,,einwandfreien Dienstabwicklung*

Das Proporz-Dekret sieht auch die Vorschriften fiir die Kenntnis beider
Landessprachen und des Ladinischen im 6ffentlichen Dienst vor. Das war
nicht nur schwierig fiir jene, die nach wie vor der Meinung waren, dass
»siamo in Italia — qui si parla italiano gelten sollte, sondern zT auch fiir
die Minderheitenangehdrigen. Fiir die Erfordernisse ,der einwandfreien
Dienstabwicklung® aber waren sie essentiell. Und damit der Proporz eine
sichere Grundlage hat, enthélt dieses Dekret auch die neuen Bestimmun-
gen zur Volkszdhlung und damit verbunden zur Erklarung der Zugehorig-
keit zu einer der drei Sprachgruppen laut Autonomiestatut.

XI. Sprachgruppenzugehdorigkeitserkldrung von 1981

Die Sprachgruppenzugehdrigkeitserklarung wurde entsprechend dem Pro-
porz-Dekret von 1976 erstmals nicht mehr anonym, sondern namentlich

22 Warum wir auf die Ubergangsbestimmung, welche bereits zweimal von der parititi-
schen Kommission vorgeschlagen worden ist, bestehen miissen, um die Wettbewerbe
fir die ortlichen Stellenpldne, nach einer Unterbrechung von eineinhalb Jahren,
ausschreiben zu kénnen, Dokument Landesausschuss vom 28. 12. 1981, 13.
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durchgefiihrt, um Schwindel zu vermeiden. Der Kampf dagegen wurde
mit unangemessenen Schlagwortern wie ,Apartheid® oder ,Option 1981°
gefithrt. Diese Auseinandersetzung bereitete dann auch mit den Boden fiir
den stetigen Anstieg des MSI.

Bereits 1985 konnte die Partei im Bozner Gemeinderat die Stimmen
von 1974 mehr als verdreifachen und kam auf 22,6 %, um schliefllich 1995
auf 30,88 % zu kommen, im Landtag betrug der Stimmenanteil 1988 dann
schon 10,29 und 1993 11,64 %.2

Die zunehmenden Spannungen - va nach Bekanntwerden der Volkszah-
lungsergebnisse von 1981 im Jahre 1983, wonach die italienische Sprach-
gruppe wieder unter 30 % fiel —, auch jene ideologischer Natur, und Atten-
tate lieflen die Zogerlichkeiten in der Umsetzung der Paketmafinahmen
zu einer Stagnation werden. Grund dafiir waren insbesondere die wenig
stabilen Regierungen in Italien und der Aufstieg der Sozialisten mit Bettino
Craxi, die mehr von einem prisidialen statt einem foderalen Italien ausgin-
gen.

XII. Verwaltungsgericht und Wappen

Und doch wurde 1984 die Durchfithrungsbestimmung zur Errichtung des
Regionalen Verwaltungsgerichtes Trient und der Autonomen Sektion Bo-
zen erlassen, ein auch oft wiederholtes Anliegen.

Des Weiteren kam es auch zur tatsachlichen Verleihung des Wappens an
das Land Siidtirol. Dies ist ein Beispiel dafiir, wie komplex auch einfach
scheinende Angelegenheiten sind. Die erste Umsetzung der Paketmafinah-
me 79 erfolgte mit der Aufnahme von Art 3 Abs 4 ASt mit dem Hinweis,
dass sowohl Wappen als auch Banner mit Dekret des Prisidenten der
Republik zu genehmigen sind. Nur, fiir Siidtirol erfolgte dies nicht, wie
iblich, gemeinsam, sondern schrittweise. Das Wappen wurde im Mirz
1983 genehmigt, nachdem die Landesregierung dieses am 30. Juli 1982
einstimmig beschlossen hatte. Warum hatte es so lange gedauert? Wire
ja, so konnte man meinen, nicht so kompliziert gewesen. Der Teufel aber
steckt bekanntlich im Detail. Und hier waren mehrere Details zu kldren:
Urspriinglich strebte man seitens der SVP den gleichen Adler wie das
Bundesland Tirol an. Dies wurde aber romischerseits abgelehnt, damit

23 Stocker, Unsere Geschichte. Stidtirol 1914-1992 in Streiflichtern (2006) 74, 76.
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wire die Einheit des Landes wohl zu sehr dokumentiert worden. Die 1980
eingesetzte Kommission unter dem Vorsitz von Silvius Magnago einigte
sich dann schliellich auf einen neuen Vorschlag: das Stdtiroler Wappen
sollte dem Tiroler Adler aus dem Jahre 1370 entsprechen, angebracht auf
der Riickwand des Altars von Schloss Tirol. Silvius Magnago erklrte nicht
immer nur genauestens alle heraldischen Details, er warb in der SVP auch
damit, dass dies ein junger, kraftiger und kdmpferischer Adler sei, der zu
Siidtirol besonders passe. Die Kommission, die den Vorschlag ausarbeitete,
hatte sich auch darauf geeinigt, dass der Adler ohne Beizeichen (Kleeblat-
tenden der Spangen, Kranzel, Krone) genehmigt werden sollte.?* Die Krone
wegzulassen, war ein bewusster Akt und wurde von Magnago auch damit
begriindet, dass Siidtirol nicht die volle ,Souverdnitit und Selbstandigkeit®
habe.?> Damit unterscheidet sich das Wappen Stdtirols nicht nur von dem
gekronten Adler des Bundeslandes Tirol, sondern auch von den Wappen
aller anderen Provinzen Italiens, die alle die Krone im Wappen fiithren.
Nicht nur das gelang schliefilich, sondern auch, dass es nicht ein Konzessi-
onsdekret, sondern ein Genehmigungsdekret war. Darauf legte Magnago
grofiten Wert, wie sein langjéhriger Personlicher Referent und Sekretar bei
diesen Verhandlungen, Heinrich Huber, zu berichten weif3, mag es heute in
der Bedeutung auch nicht mehr immer nachvollziehbar sein.?® Nachdem
es nicht gelungen war, das gleiche Wappen wie das Bundesland Tirol zu
haben, sollte nach Meinung der SVP-Leitung alles versucht werden, damit
das Bundesland Tirol seinen Adler dem Siidtirols anpasst,?” was aber - wie
erkennbar - nicht geschah.

XIII. Langer Weg bis zum Banner

Die Genehmigung des Banners, im Italienischen ,gonfalone®, erfolgte nicht,
wie sonst iiblich, gleichzeitig mit dem Wappen. Dafiir mussten zu viele
Details gekldrt werden. Und dafiir reichte nicht einmal die Zeit bis zur
Streitbeilegung aus. Die Genehmigung des Banners, aus dem sich die Fahne

24 Pfeifer, Das Wappen der Provinz Bozen-Siidtirol, in Autonome Region Trentino-Sid-
tirol/Universitat Trient (Hg), Kommentar zu den Durchfithrungsbestimmungen des
Autonomiestatutes (1995) 133 (139).

25 Protokoll der Parteileitung vom Montag, 9. 11. 1981, 4, im Besitz der Autorin.

26 Gespriach mit Heinrich Huber am 21. 11. 2022.

27 Protokoll des Parteiausschusses vom 1. 3. 1982, im Besitz der Autorin.
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ableitet,? erfolgte erst 1996. Hier ging es noch um die seitlichen Bénder, die
schliefSlich weggelassen wurden, die Fransen, um die sog ,Krawatte“ und
va auch um die Frage, welche Sprache in welchem Feld lokalisiert wird.
Dass das weifle Feld nicht nur das erste, sondern auch das fiir die Schrift
sichtbarere ist, war allen klar und daher brauchte es fiir die Festlegung
lange Verhandlungen, die laut Luis Durnwalder erst dann zugunsten der
Position Siidtirols endeten, nachdem er argumentiert hatte, dass ,man uns
entscheiden lassen miisse, wenn es stimme, dass man gleichgestellt sei.
Daher steht jetzt die deutsche Diktion an erster Stelle im weiflen Feld.
Bei der ,Krawatte® war es um die bei einem Banner oben angebrachten
Schleifen bzw Maschen in griin-weif3-rot gegangen, die schliefllich in einem
Kraftakt mit Staatsprasident Oscar Luigi Scalfaro weg verhandelt werden
konnten, nachdem vorher auch Sandro Pertini und Francesco Cossiga mit
diesen Fragen befasst worden waren.?

XIV. Name des Landes: Von Tiroler Etschland zu Stidtirol

Zu den Symbolen des Landes gehort auch der Name. Dass Siidtirol erst mit
dem Zweiten Autonomiestatut Siidtirol heiflen konnte, ist wenig bekannt.
Bis dahin hief8 es offiziell ,Tiroler Etschland Natiirlich hatte man bereits
beim Ersten Autonomiestatut versucht, den Namen Siidtirol fiir das Land
zu verankern. Das war unmdglich, ,Stidtirol“ war nach wie vor staatlicher-
seits verpont. Sogar mit De Gasperi selber verhandelten Stdtiroler Vertre-
ter Ende Janner 1948 noch mehr als zwei Stunden. Schliefllich kam es
zum Kompromiss mit der Bezeichnung ,Tiroler Etschland® Damit hatte
die italienische Regierung erstmalig den Namen ,Tirol“ akzeptiert. Dass
sich diese, andere Landesteile ausschliefSende Bezeichnung nicht unbedingt
halten wiirde, war wohl absehbar.?? Die Paket-Mafinahme 72 ermdglichte
dann die Abédnderung des Namens mit dem Zweiten Autonomiestatut.

28 Die Fahne als Symbol des Landes wurde nicht eigens genehmigt, sie leitet sich aus
Wappen und Banner ab.

29 Luis Durnwalder in einem Gesprach mit der Autorin am 12. 9. 2022 sowie Siegfried
Brugger und Karl Zeller in einem Gesprach mit der Autorin am 13. 10. 2022. Wesent-
lich fiir die Umsetzung war laut Karl Zeller Professor Massimo Carli, der zu dieser
Zeit Leiter des Rechtsamtes von Regionenminister Franco Bassanini war.

30 Heiss, Man pflegt Stidtirol zu sagen und meint, damit wire alles gesagt, in Gatterer
(Hg), Geschichte und Region (2000) 85 (106 f).
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XV. Phase der Stagnation und ,schwarzer Tag"“

Die Verhandlungen mit Rom in den achtziger Jahren litten an vielem, auch
am Kampf gegen Autonomieinstrumente, Sprachgruppenzugehorigkeit und
Proporz, interethnischer und gleichzeitig nationaler Aufriistung, sogar mit
Anschlagen. Die Errichtung von Arbeitsplitzen in die Peripherie wurde
zudem von den Italienern auch in der Optik ihrer Vernachlassigung, ihres
»Todesmarsches” gesehen. So schien, auch aufgrund der genannten rémi-
schen Verhaltnisse, der Weg von Silvius Magnago, der Weg des Pakets,
des Dialogs auf der Suche nach politischen Losungen in Frage gestellt, va
als es schliellich noch zum, laut Magnago, ,schwarzen Tag® in der Autono-
miegeschichte am 19. Februar 1987 kam, der, immer laut Magnago, auch
noch mit ,einem beschdmenden Kuhhandel zwischen Regierungsmehrheit
und der Opposition® zustande gekommen war. Das Parlament in Rom
verabschiedete an diesem Tag zwei Resolutionen, mit welchen der Paket-
abschluss auch ohne Zustimmung der SVP als moglich in Aussicht genom-
men und gleichzeitig eine Revision von Bestimmungen angeregt wurde, die
zu Spannungen gefiihrt hatten. Dabei ging es natiirlich primir um jene
Bestimmungen, die die Sprachen und den Proporz betreffen.!

XVI. Und dann doch: Licht am Ende des Tunnels — néichste Phase intensiver
Umsetzung

Und trotzdem: es ging weiter, wichtige Durchfithrungsbestimmungen wur-
den im Mai 1988 im Ministerrat genehmigt wie zB die Durchfithrungsbe-
stimmung zur Gleichstellung der deutschen Sprache mit der italienischen
in der Verwaltung und bei Gericht und Polizei sowie der Gebrauch des
Ladinischen (DPR Nr 574/1988).

Gleichzeitig wurde, weil damit im Zusammenhang stehend, die Errich-
tung einer Sektion des Oberlandesgerichtes in Bozen zusammen mit einer
Sektion des Jugendgerichtes zur Bedingung fiir den Abschluss verhandelt.
Dies war mit Staatsgesetz umzusetzen. Bei der Durchfithrungsbestimmung
zur Gleichstellung der Sprachen ging es nicht nur um die Sprachenkennt-
nisse der Beamten im 6ffentlichen Dienst, die ja schon mit der Durchfiih-
rungsbestimmung DPR Nr 752/1976 vorgesehen waren, sondern generell

31 Bericht des Parteiobmannes Dr. Silvius Magnago anlisslich der 35. ordentlichen
Landesversammlung der Siidtiroler Volkspartei am Samstag, 28. 11. 1987 in Meran, 25,
im Besitz der Autorin.
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um die Sprachenregelung im &ffentlichen Dienst, bei Konzessionsbetrie-
ben, bei Polizei, Carabinieri, Finanzwache und bei Gericht, aber zB auch
fiir Beipackzettel von Arzneimitteln.

Weil es auch hier wieder um den Abbau von Privilegien ging bzw um die
Notwendigkeit, sich auch sprachlich auf eine zweite Sprache einzulassen,
was eigentlich spitestens seit 1972 absehbar war, musste zum Schluss -
trotz vorher schon jahrelanger Verhandlungen - noch ein Kompromiss
gefunden werden, der darin bestand, dass die Durchfithrungsbestimmung
insgesamt eine ungewdhnlich lange Ubergangszeit hatte. Der wesentliche
Teil der Regelung, die Bestimmungen zu den Konzessionsbetrieben und
betreffend Gericht und Polizei, traten schliefllich erst 4 Jahre nach der
Kundmachung im Gesetzesanzeiger in Kraft. Auch diese war mit fast ein-
jahriger Verspatung erst am 8. Mai 1989 erfolgt, und somit war der Tag der
gesamten effektiven Umstellung erst der 8. Mai 1993. Auch diesen Termin
trachtete man von Seiten italienischer Anwalte noch einmal zu verschieben,
was allerdings nicht gelang.>

XVII. Weitere Durchfiihrungsbestimmungen 1988 und offene Punkte

1988 wurden auch die Durchfithrungsbestimmungen zu den Schulein-
schreibungen, zur Hochschulfiirsorge, zu Bergbau, Mineral- und Thermal-
wisser, zum Rechnungshof, zum Wahlrecht in der Region sowie zum
Quorum im Regionalrat fiir die Abdanderung der Gemeindeabgrenzungen
verabschiedet.

Anderes war noch offen und war mit der Resolution der SVP-Landesver-
sammlung vom 10. Dezember 1988 zur Bedingung fiir den Paketabschluss
gemacht worden. Dazu gehdrten noch so wichtige Bestimmungen wie
eine neue Finanzregelung, die Tragweite des Art 13 letzter Abs ASt, die
Aufrechterhaltung der 6er- und 12er-Kommission, die Gleichstellung des
ASGB mit den anderen Gewerkschaften, die Durchfiihrungsbestimmung
fir den Gebrauch der deutschen Sprache am Konservatorium in Bozen,
die Neu-Einteilung der Senatswahlkreise und va die Abschaffung der Aus-
richtungs- und Koordinierungsbefugnis sowie die Wiederherstellung von

32 Bonell/Winkler, Stidtirols Autonomie. Beschreibung der autonomen Gesetzgebungs-
und Verwaltungszustdndigkeiten des Landes Siidtirol (2010) 311 (312).
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Zustindigkeiten, die durch restriktive Urteile des VEGH ausgehohlt worden
waren.3

XVIII. Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis (AKB)

Die Durchfithrungsbestimmungen, die zu diesen offenen Punkten erreicht
wurden, fanden nicht immer eine ganzlich zufriedenstellende Ldsung, va
betreffend die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis des Staates. Die
Entschliefung der Landesversammlung vom Mai 1992 bringt zwar zum
Ausdruck, dass die erwirkte Einschrankung der staatlichen Ausrichtungs-
und Koordinierungsbefugnis unter den gegebenen Umstidnden ein Erfolg
war, bekriftigt aber nochmals, wie schon 1991, dass die Stidtiroler Volkspar-
tei auch ,weiterhin jede Gelegenheit wahrnehmen (wird), um die staatliche
Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis bis zur volligen Aushéhlung
einzuschrinken®3

XIX. Abdinderung der Senatswahlkreise

Die Neuregelung der Senatswahlkreise erfolgte, wie mit Paketmafinahme
111 vorgesehen, mit Staatsgesetz. Die Diskussionen hatten sich auch hierzu
lange hingezogen, ging es ja nicht nur um die gerechte Verteilung der
Senatswahlkreise zwischen Trient und Bozen (drei statt bisher zwei fiir
Sudtirol, drei statt bisher vier fiir das Trentino, dazu ein fluktuierender)
sondern eben auch darum, dass diese Durchfiihrungsbestimmung in der
Zuteilung der Gemeinden zu den Senatswahlkreisen tatsdchlich dem ent-
sprach, was die Paketmafinahme auch schon vorgeschrieben hatte, nimlich
»~Abanderung der Wahlkreise fiir die Senatswahlen, um so die Teilnahme
der Vertreter der italienischen und deutschen Sprachgruppen in der Pro-
vinz Bozen im Parlament im Verhiltnis zur zahlenméfligen Stdrke der
Gruppen zu begiinstigen® Zu einem Vorschlag, der dies hitte ,garantie-
ren” sollen, hatte Magnago 1991 gemeint: ,Eine derartige Neueinteilung

33 Resolution Nr1, 36. ordentliche SVP-Landesversammlung am 10. 12. 1988 in Meran,
3, im Besitz der Autorin.

34 EntschliefSung der 7. auflerordentlichen SVP-Landesversammlung vom 30. 5. 1992, 6,
im Besitz der Autorin.

35 Paketmafinahme 111.
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wiirde die Wahl eines italienischen Vertreters ,garantieren, aber das steht
nicht im Paket, und wir finden es nicht richtig, dafl Zehntausende von
SVP-Stimmen wertlos werden, weil 13 Gemeinden zu Brixen bzw Meran
kommen, wo wir ohnehin das Quorum erreichen.®

XX. SVP-Landesversammlung vom Mai 1992 — Ja zur Abgabe der
Streitbeendigungserklirung

Bis zur Landesversammlung vom 30. Mai 1992 waren nicht unwesentliche
Stolpersteine umgangen, andere tatsdchlich ausgeraumt worden, die Bedin-
gungen bis auf die sog Blankoschecks erfiillt. Bei diesen ging es ua um
die Wiederherstellung der autonomen Befugnisse im Bereich der grofien
Wasserableitungen, die unentgeltliche Ubertragung von Staatsliegenschaf-
ten, die nach 1948 nicht mehr fiir institutionelle Aufgaben des Staates
genutzt wurden,¥ Gleichstellung des ASGB, Befugnisse auf dem Sachgebiet
Horfunk und Fernsehen.3®

Wesentlich fiir die hohe Zustimmung fiir die Abgabe der Streitbeile-
gungserklarung war die Stellungnahme von Ministerpréasident Giulio And-
reotti vom 30. Janner 1992 gewesen, der wortlich erklart hatte: ,Per la sere-
nita e lo sviluppo di quelle popolazioni [...] la corresponsabilita e il consen-
so politico conseguiti sinora tra i poteri centrali e le popolazioni interessate
dovranno continuare anche per I'eventuale necessita di modifiche norma-
tive.® Diese Versicherung der weiteren Einbeziehung war auch aufgrund
der Parlaments-Resolutionen von 1987 von der SVP dringend eingefor-
dert worden. Weiters war in der Resolution der SVP-Landesversammlung
von 1992, der dann zugestimmt wurde, auch darauf hingewiesen worden,
dass Andreotti schlieflich diese Erkldrung, das Paket und die Durchfiih-
rungsmafinahmen dazu (Autonomiestatut, Durchfiihrungsbestimmungen,
ordentliche Gesetze, Verwaltungsverfiigungen) mit der substantiellen Note
vom 22. April 1992, die den Bezug zum Pariser Vertrag herstellt, nach Wien
ibermittelt hatte.*® Darauf hatte dann Wien Bezug nehmen konnen und

36 Bericht des Parteiobmannes Dr. Silvius Magnago, 38. ordentliche SVP-Landesver-
sammlung vom 27. 4. 1991, 14, im Besitz der Autorin.

37 Zeller, Die Entwicklung der Siidtiroler Autonomie seit der Abgabe der Streitbeile-
gungserklarung im Jahre 1992, EJM 2021, 223 (225).

38 Volksbote vom 4. 6.1992, 4.

39 Auckenthaler, Entstehung und Entwicklung der Siidtirol-Autonomie (2017) 74.

40 Entschlieflung 1992, 3.
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damit entstand im Wege der wechselseitigen Notifizierung ein zwischen-
staatlicher Akt.# Damit war eine offene Frage seit 1969, die internationale
Absicherung der Paketmafinahmen betreffend, im Sinne Siidtirols und Os-
terreichs verfestigt.

Aber die Landesversammlung forderte dann auch noch einiges, namlich,
»daf3 sowohl in der Schluflerklirung (gemafl Punkt 13 des Operationska-
lenders) als auch im Notifizierungsakt der Streitbeilegung (gemaf3 Punkt
15 des Operationskalenders) ausdriicklich auf die italienische Note vom
22. April 1992 hingewiesen wird, damit der Wahrheit entsprechend die
Feststellung erfolgt, dafl die Paketmafinahmen Akte in Durchfiihrung des
Pariser Vertrages sind.“4?

Auch diese Forderung, die frither undenkbar schien, wurde erfiillt, der
Bezug zur Note vom 22. April hergestellt.*> Damit wurden die unterschied-
lichen Standpunkte zur Justiziabilitit der Autonomienormen aufgehoben.
Es war nun klar, sie sind international abgesichert, was Italien bis dahin
bestritten hatte. Roland Riz hatte dazu auf der Landesversammlung 1992
Folgendes gesagt: ,,Als Obmann der Stidtiroler Volkspartei habe ich, nach-
dem mir diese Note zur Kenntnis iibergeben wurde, dazu erklart, daf$ diese
Note so zu verstehen ist, daf3 die internationale Verankerung und Justizia-
bilitat (internationale Einklagbarkeit) des Paketes vor dem internationalen
Gerichtshof gewidhrleistet ist, dafl man aber Sorge tragen mufi, dafl diese
Note nicht durch spitere Akte neutralisiert wird.“44

Die Landesversammlung der SVP stimmte schliefSlich mit 82,86 % der
Entschliefung zu, die fiir Osterreich das Ja zur Abgabe der Streitbeilegung
seitens der SVP bedeutete. Mit dem gleichen Thema befasste sich dann
auch der Tiroler Landtag am 4. Juni 1992, der in einer Resolution die Posi-
tion der SVP zum Paketabschluss zur Kenntnis nahm. Der Nationalrat in
Wien tagte am 5. Juni 1992 und stimmte mit grofier Mehrheit aller Parteien,
aufler der FPO, dem Abschluss zu.#> Am 11. Juni 1992 erfolgte dann die
Ubergabe der entsprechenden Note von Auflenminister Alois Mock an den
italienischen Botschafter Quaroni, in der Osterreich die Erfiillung des Pa-
kets durch Italien anerkannte, darauf folgte am selben Tag die italienische
Antwortnote.

41 Warasin, Unsere Sache ist gerecht (2002) 107.

42 Entschlieflung 1992, 3.

43 Gehler, Vollendung, 65 ff.

44 Bericht von Parteiobmann Roland Riz auf der 7. auflerordentlichen SVP-Landesver-
sammlung vom 30. 5. 1992, 23, im Besitz der Autorin.

45 Gehler, Vollendung, 42, 43.
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Die Notifizierung der Streitbeendigung an den Generalsekretér der Ver-
einten Nationen Boutros Boutros Ghali, die gemaf3 Punkt 15 des Operati-
onskalenders erfolgte, verlief duflerst versachlicht. Es waren die Botschaften
beider Lander, welche am 16. Juni 1992 Mitteilung machten. Damit wurde
ein wichtiges Kapitel der Siidtirol-Autonomie abgeschlossen.

XXI. Schlussbetrachtungen

Vor 30 Jahren wurde jener Schritt gesetzt, der iiber Meilen- und Stolperstei-
ne hinweg schliefSlich zu einem fiir die Siidtiroler Bevolkerung annehmba-
ren Ergebnis gefithrt hatte, das nicht ein Ende bedeutete, sondern weiter
geschrieben wurde, aufbauend auf dem, was Magnago schon 1964 am Ende
der Arbeiten der 19er-Kommission gesagt hatte: ,Die stindige Entwicklung
allen Daseins wird, auch in der Uberwindung der starren Paragraphen,
neue Erfordernisse schaffen, neue Gesichtspunkte und Probleme aufwer-
fen. Nur im Geiste der Verstindigung konnen sie in Angriff genommen
und einer Losung zugefithrt werden.“4® Dieser Geist findet sich ebenfalls in
der oben zitierten Rede von Giulio Andreotti und so sind - wenn es auch
immer wieder Riickschlige gab — immer wieder auch Erweiterungen und
Anpassungen in diesem Geiste erfolgt. Auch wurde das Miteinander in der
Verantwortung fiir die Siidtirol-Autonomie weiter entscheidend gestarkt.
Und zwar durch die weitere konkrete Einbeziehung Osterreichs in diese
Verantwortung und die entsprechende Bereitschaft Osterreichs, diese auch
wahrzunehmen. Sie wurde unter Bezugnahme auf die Note vom 22. April
1992 mit entsprechenden Schreiben zu den Bestimmungen, welche mit Ver-
fassungsgesetz Nr1/2017 die Aufwertung der ladinischen Vertretung vorse-
hen, bestdtigt: Die Abdnderungen, so das Schreiben, seien mit den Vertre-
tern der deutschen und ladinischen Volksgruppe im Parlament vereinbart
worden. Gleichzeitig wird angemerkt, dass auch weiterhin der bilaterale
Konsens (vorher schon beim Sicherungspakt) fiir den Schutz der Minder-
heiten in Siidtirol von Seiten Italiens gewahrleistet wird. Auf beides nimmt
dann auch das 6sterreichische Antwortschreiben bekriftigend Bezug. Nach

46 Schlusserklarung von Landehauptmann Silvius Magnago vor der 19er-Kommission
im Namen aller sieben Suidtiroler Vertreter. Hier ist die Diktion verwendet, wie sie in
die EntschlieSung der SVP-Landesversammlung vom November 1969 aufgenommen
wurde. Etwas anders ist die Diktion 1964. Sudtiroler Landesarchiv, SVP Landeslei-
tung Nr 1524.
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Karl Zeller enthilt dieser Schriftverkehr ,die bisher klarste Bestitigung der
internationalen Verankerung der Paketbestimmungen® und es wird damit
»in Italien erstmals explizit das Konsensprinzip auch im Verhaltnis mit der
Republik Osterreich (und nicht nur mit den Vertretern der Minderheit)
anerkannt [...]“% Und diese gemeinsame Verantwortung ist die Basis, was
auch immer komme.

47 Zeller, Auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Dolomitenladiner in der Region
Trentino-Siidtirol. Vom Pariser Vertrag bis zum Verfassungsgesetz Nr.1/2017, EJM
2018, 479 (500f).
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Die Weiterentwicklung der Autonomie seit Abgabe der
Streitbeilegungserkldarung: die wichtigsten Etappen

Siegfried Brugger

I Einfiihrung

Die Hinterlegung der Streitbeilegungserklarung vor den Vereinten Natio-
nen am 19. Juni 1992 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die damaligen poli-
tischen Hauptakteure auf Stdtiroler Seite, Silvius Magnago und Roland
Riz, auch aufgrund der delikaten politischen Situation in Italien {iberzeugt
waren, dass trotz einiger relevanter Schonheitsfehler die wesentlichen Auto-
nomieforderungen gegeniiber dem Staat erfiillt und international verankert
waren und es keinen Grund mehr gab, die Streitbeilegung weiter zu verzo-
gern.

Beiden Akteuren von damals war bewusst, dass va die zwei grofien offe-
nen Bereiche, Energie und Ubertragung von Staatsimmobilien, nicht geldst
waren, aber sie waren {iberzeugt, dass in absehbarer Zeit keine Einigung
mit dem Staat erzielt werden konne. Sie wurden zu sog ,Blankoschecks®
erkldrt, was zum Ausdruck bringen sollte, dass Siidtirol jedenfalls noch ein
Guthaben gegeniiber dem Staat hatte.

Das Jahr 1992 war gepragt von einem epochalen Umbruch in der italieni-
schen Politik, ausgelost va durch die Maildnder Staatsanwaltschaft um die
Staatsanwalte Francesco Borelli und Antonio Di Pietro, die unter dem Motto
»Mani pulite” der politischen Korruption den Kampf angesagt hatten und
die sog ,Erste Republik® zu Grabe trugen. In erster Linie die Regierungs-
parteien DC und PSI, wichtigste Ansprechpartner der SVP in Rom, wurden
in ihren Grundfesten erschiittert und verschwanden in kurzer Zeit von
der politischen Bildfliche. Die Stidtiroler Politiker hatten plotzlich keine
Ansprechpartner mehr, da neue Parteien wie Forza Italia, Lega, Alleanza
Nazionale, Partito Popolare Italiano, Partito Democratico und Margherita
entstanden. Neue Politiker betraten die politische Szene. Deshalb mussten
neue Netzwerke geschaffen werden.

Vor diesem unsicheren politischen Hintergrund trat die alte Politikergar-
de Siidtirols in die zweite Reihe und iiberlief3, nicht ohne regelméfiige Zwi-
schenrufe, der nachfolgenden aufstrebenden Politikergeneration das Feld.

37

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Siegfried Brugger

Diese konnte entgegen allen Erwartungen in kurzer Zeit neue Netzwerke
bilden und auch neue politische Akzente setzen. Nachdem es bereits 1989
mit der Wahl von Luis Durnwalder einen Wechsel an der Spitze der Stdti-
roler Landesregierung gegeben hatte, kam es immer im selben Jahr 1992
mit der Wahl des Autors dieses Beitrages zum Parteiobmann auch zum
Generationenwechsel an der Spitze der SVP. Die personelle Erneuerung
wurde bei den Parlamentswahlen 1992 und 1994 durch einen grofien Aus-
tausch der parlamentarischen Vertretung Siidtirols in Rom abgeschlossen.

Der neue Landeshauptmann setzte einen tiberfalligen Modernisierungs-
schub in Siidtirol in Gang und die parlamentarische Vertretung Stidtirols in
Rom sah sich in der nunmehr viel komplexeren politischen Parteienland-
schaft in Italien nach neuen autonomiefreundlichen Partnern um, die man
va im Spektrum der Mitte- und Mittelinksparteien fand.

Die Voraussetzungen freilich waren anders als vor 1992, als man va in der
DC einen stabilen Ansprechpartner hatte. Wenn in den darauffolgenden
Jahren eine Mitterechtskoalition mit den Postfaschisten an der Regierung
war, ging autonomiepolitisch nichts oder sehr wenig und man spielte in
der Verteidigung. Bei Mitte-Links-Regierungen, insbesondere mit Romano
Prodi, Massimo DAlema und Giuliano Amato war der weitere Ausbau der
Autonomie moglich. Insofern war die politische Situation Italiens viel pro-
blematischer als in den Jahren der Vorherrschaft der christlich-demokrati-
schen DC.

Mit der Bestellung von Karl Zeller und dem Autor dieses Beitrages als
Mitglieder der 6er- und 12er-Kommission und der Wahl der neuen Siid-
tiroler Parlamentsvertretung entwickelte sich fiir mehrere Jahre ein sehr
effizientes Zusammenspiel zwischen Landesverwaltung, parlamentarischer
Vertretung und italienischer Regierung. So konnte in den darauffolgenden
Jahren die Stidtiroler Autonomie wesentlich ausgebaut und verbessert wer-
den.

Insgesamt war die Autonomiepolitik nach 1992 erfolgreich. Unerklarli-
cherweise stehen in der Diskussion iiber die Zeit nach der Streitbeilegung
derzeit allerdings einige bedauerliche Kompetenzaushéhlungen im Zusam-
menhang mit den Verfassungsgesetzen von 2001 im Vordergrund und nicht
die sehr umfangreichen, positiven Autonomieerweiterungen nach 1992.

Im Zusammenhang mit den Kompetenzaushohlungen wird in jiings-
ter Zeit seitens der Siidtiroler Politik immer wieder die Forderung nach
~Wiederherstellung des Autonomiestandards von 1992 erhoben. Diese For-
derung scheint sehr ungliicklich formuliert, weil sie im Umkehrschluss
zum Ausdruck bringt, dass allenfalls nur Kompetenzaushéhlungen bis 1992
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wiederhergestellt werden miissen, nicht aber jene betreffend die weitrei-
chenden Kompetenzen, welche Siidtirol nach 1992 erhalten hat. Bei einer
wortlichen Interpretation der Forderung nach Wiederherstellung des Auto-
nomiestandards von 1992 wiirde man zusétzlich auch auf die vielen neuen
Zustandigkeiten, die Stdtirol iiber die vielkritisierte Verfassungsreform von
2001 erhalten hat, verzichten. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass
eine Berufung auf das Jahr 1992 aufer Acht ldsst, dass in der Zwischenzeit
30 Jahre vergangen sind, dass sich die Gesetzgebung in Italien und vor
allem in Europa weiterentwickelt hat und dass einige Kompetenzaushoh-
lungen nicht dem italienischen Staat anzulasten sind, sondern der europa-
ischen Gesetzgebung, an die sich Italien genauso wie Stidtirol zu halten hat.

II. Einlésung der Blankoschecks

Was zum Zeitpunkt der Streitbeilegung niemand fiir moglich gehalten
hatte, konnte noch in den 1990er Jahren erreicht werden, namlich die
Einlésung der famosen Blankoschecks bei Energie und Staatsliegenschaf-
ten. Zu Recht wurde im Zusammenhang mit der Ubertragung der wichtigs-
ten staatlichen Befugnisse im Energiesektor, inbegriffen die Vergabe von
Konzessionen fiir grofie Wasserableitungen an das Land Stdtirol (Durch-
fithrungsbestimmung GvD Nr 463vom 11.11.1999) davon gesprochen, dass
»der Strom wieder nach Hause geholt wurde®! Dass es bei der Umsetzung
dieser neuen Zustindigkeit in Siidtirol grofiere Probleme politischer und
rechtlicher Natur gab — man erinnere sich insbesondere an den sog SEL-
Skandal, kann nicht dariiber hinwegtduschen, dass dies eine der grof3en Er-
rungenschaften der Siidtiroler Politik nach der Streitbeilegung ist. Ahnlich
verhilt es sich mit dem Blankoscheck iiber Staatsliegenschaften, der mit der
Durchfiihrungsbestimmung GvD Nr 495 vom 21.12.1998 eingel6st wurde.
Bereits mit dem ersten Verzeichnis gingen mehr als 1300 Liegenschaften
unterschiedlichster Art vom Staat an das Land Sudtirol uiiber, darunter Mi-
litarareale, Bunker, landwirtschaftliche Flachen, Bahntrassen mit Straflen-
wirterhdusern usw und, besonders symboltrichtig, eine grofie Anzahl der
seinerzeit enteigneten Schutzhiitten. Hétte man diese Entwicklung voraus-
gesehen, hitte man nicht eines der Symbole der Sidtiroler Schutzhiitten,
namlich das Schlernhaus, bereits 1976 dem CAI uberlassen und sich mit
einer Entschadigung abspeisen lassen.

1 Vgl zB Obwexer, Energie und Konzessionsvergabe, in Obwexer/Happacher/Baroncel-
li/Palermo (Hg), EU-Mitgliedschaft und Siidtirols Autonomie (2015) 257.
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III. Dynamische Autonomie

Die neue Politikergeneration entwickelte auch neue Wege zum Ausbau
der Autonomie, eine Politik, die man fortan als dynamische Autonomie be-
zeichnete. Als effizientes Vehikel hierfiir konnten die Siidtiroler Parlamen-
tarier im Art 1 des Gesetzes Nr 549 vom 28.12.1995 (Haushaltsgesetz) den
Absatz 56 einfiigen, mit dem der Erlass von weiteren Durchfiihrungsbe-
stimmungen ermdglicht wurde. Dies war insofern von grofler Bedeutung,
als Durchfithrungsbestimmungen bekanntlich eine héhere Rechtsquelle
darstellen als einfache Staatsgesetze und es sehr viel schwieriger ist, diese
einseitig zum Schaden der Autonomie abzuédndern. Mit dieser zusitzlichen
Absicherung konnten endlich auch Art 16 und Art 17 ASt konkret zur
Anwendung gebracht werden, die besagen, dass der Staat {iber die im Au-
tonomiestatut festgelegten Kompetenzen hinaus weitere staatliche Gesetz-
gebungsbefugnisse an Siidtirol delegieren kann. Diese statutarisch vorgese-
hene Moglichkeit kam in den darauffolgenden Jahren immer wieder zur
Anwendung, wobei, soweit moglich, Befugnisse, die iiber staatliche Gesetze
an Siidtirol delegiert wurden, {iber Durchfithrungsbestimmungen rechtlich
noch besser abgesichert wurden.

Besonders auffillig ist die Entwicklung in den Kernbereichen der Auto-
nomie und des Minderheitenschutzes wie Proporz, Zweisprachigkeit und
Schule. Eine grofie Anzahl von Durchfiihrungsbestimmungen beschiftigte
sich mit der konkreten Umsetzung des Proporzes, insbesondere bei staat-
lichen Stellen und privatisierten 6ffentlichen Korperschaften in Sidtirol.
Auflerdem konnte erreicht werden, dass nach 1992 ein relevanter Teil der
Staatsbediensteten in Siidtirol auf die Landesverwaltung iibergingen. Bei-
spiele sind Schulpersonal, Bedienstete bei ANAS, bei Motorisierungs- und
Arbeitsimtern sowie das Verwaltungspersonal bei Gerichten. Von grofler
Bedeutung sind die Sprachenbestimmungen, besonders die Verwendung
der deutschen Sprache bei Gericht, die in den Jahren seit 1992 entscheidend
ausgebaut und verbessert werden konnten und dadurch erst die faktische
Gleichstellung der deutschen Sprache mit der italienischen bei Gericht
ermoglichte.?

Auch im Schul- und Hochschulwesen gab es nach der Streitbeilegung
bedeutende Verbesserungen. Die wichtigste: 1996 erhielt Siidtirol endlich
die Befugnis im Bereich des Dienst- und Besoldungsrechts des Lehrper-
sonals, wodurch rund 8.000 Lehrerinnen und Lehrer Landesbedienstete

2 Siehe dazu den Beitrag von Zeller in diesem Band.
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werden konnten. Auf diese Zustindigkeit, die das Trentino bereits mit dem
Zweiten Autonomiestatut erhalten hatte, hatten die Vater der Sidtiroler
Autonomie namlich 1972 bewusst verzichtet, sodass das Lehrpersonal in
Stdtirol bis 1996 vom Staat abhingig war. In den Jahren nach 1992 konnte
auch das duale Ausbildungssystem verbessert werden. Ein besonderer Mei-
lenstein war die rechtliche Verankerung einer Hochschule in Siidtirol. Dies
erfolgte tiber das Gesetz Nr127 vom 15.5.1997 (sog Bassanini-bis-Gesetz)
und fithrte zur Griindung der ,Freien Universitit Bozen“ am 31. Oktober
1997. Aus der Distanz von 25 Jahren kann ohne weiteres behauptet werden,
dass die Errichtung einer Universitit in Bozen ein Gliicksfall fiir das Land
und die Sorge unberechtigt war, dass dadurch die Universitit Innsbruck
als Landesuniversitit in den Hintergrund treten wiirde. Mit Griindung der
EURAC schliefllich wurde eine heute international anerkannte Forschungs-
institution in Siidtirol aufgebaut.

Die Erweiterung der Autonomie nach 1992 betraf aber va auch viele
Bereiche, die nicht zum engen Minderheitenschutz gehdren, sondern terri-
torialen Charakter haben und daher sprachgruppeniibergreifend sind.

So tibernahm das Land Siidtirol im Jahr 1995 vom Staat die Arbeitsamter
und die Zivilmotorisierung, va aber auch die ordentliche und auferordent-
liche Instandhaltung der Staatsstraflen in Siidtirol, besser bekannt unter
dem Begriff ,Staatsstraflen zum Landf, ein Bereich, der heute italienweit
nach wie vor zu den Paradebeispielen effizienter Siidtiroler Politik gerech-
net wird. Ganz nebenbei wurden die Straflenverwaltung ANAS in Bozen
und Trient abgeschafft und von den Verwaltungen der autonomen Provin-
zen iibernommen. Zum Thema Infrastrukturen: 1998 wurde auf Betreiben
der Stidtiroler Parlamentarier unter dem Motto ,Autobahn zahlt Schiene®
tiber ein Staatsgesetz die Schaffung eines Eisenbahnfonds der Brennerau-
tobahn erwirkt. Konkret hief3 dies, dass ein Teil der Gewinne der Bren-
nerautobahn steuerfrei in den Bau des Brennerbasistunnels flieflen. Ein
umweltbewusstes Pilotprojekt fiir Italien, einzigartig in Europa. Apropos
Europa: 1996 konnte erreicht werden, dass Siidtirol bei den européischen
Institutionen eine Vertretung, einzeln oder im Verbund mit dem Trentino
und Bundesland Tirol (Euregiobiiro)? einrichten durfte. Dies hatte in den
Jahren zuvor zu grof3en Polemiken und sogar Strafverfahren gefiihrt.

All diese neuen Befugnisse, heute fiir Stidtirolerinnen und Sidtiroler
selbstverstandlich, gehéren nicht zum Bestand der Autonomie vor 1992,

3 Informationen unter https://www.europaregion.info/bruessel/ (10. 1. 2023).
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sondern wurden danach erreicht. Diesbeziiglich ist eine Zahl sehr auf-
schlussreich. Im Zeitraum zwischen 1996 und 2001 wurden nicht weniger
als 30, zumeist sehr wesentliche, Durchfithrungsbestimmungen verabschie-
det, was einem gar nicht kleinen, zusétzlichen ,,Paket“ gleichkommt.*

IV. Verfassungsreformen 2001

Wenn Jus-Studenten der Uni Innsbruck das bis 2019 empfohlene Lehrbuch
fur Verfassungsrecht® in die Hand nehmen und sich mit der Verfassungsre-
form von 2001 und deren Auswirkungen auf die Siidtiroler Autonomie be-
schiftigen, miissen sie zur Uberzeugung gelangen, dass die Reform schlecht
und die Auswirkungen auf Siidtirol katastrophal seien. Professor Roland
Riz, der diesen Abschnitt verfasst hat, hat aus welchem Grund auch immer
eine sehr politisch gefdrbte und einseitige Interpretation dazu gegeben
und dabei versucht, die Autonomieerweiterungen nach der Streitbeilegung
insgesamt schlecht darzustellen. Bei ndherer und objektiver Betrachtung
ergibt sich jedoch ein viel differenzierteres und teilweise vollig anderes Bild,
wie dies auch aus dem Gutachten von Professor Walter Obwexer und Pro-
fessorin Esther Happacher iiber die Entwicklung der Autonomie seit 1992
aus dem Jahr 2015% zum Ausdruck kommt. Vorweg: bei einer sachlichen
Abwigung der Vor- und Nachteile der Verfassungsgesetze Nr2 und Nr3
von 2001 iberwiegen zweifelsohne die Vorteile.

A. Verfassungsgesetz Nr 2/2001

Das Verfassungsgesetz Nr 2/2001 betrifft in Art 4 ausdriicklich die Region
Trentino-Siidtirol. Es brachte ua eine hochst tiberfallige Prioritatenverlage-
rung der Organe von der Region zu den Léndern hin. Endlich erhielten
Stidtirol und das Trentino eine eigene Wahlgesetzgebung und Satzungsbe-
fugnis und es sind nunmehr die Landtage von Stidtirol und Trentino, die

4 Vgl zB Zeller, Die Entwicklung der Siidtiroler Autonomie seit der Abgabe der Streitbei-
legungserkldarung im Jahr 1992, EJM 2021, 223.

5 Riz/Happacher, Grundziige des Italienischen Verfassungsrechts unter Beriicksichtigung
der verfassungsrechtlichen Aspekte der Sudtiroler Autonomie (2013) 413.

6 Rechtsgutachten: Entwicklungen und Verdnderungen der Siidtiroler Autonomie seit
der Streitbeilegungserklarung 1992, abrufbar unter https://redas.services.siag.it/redasA
rticlesAttachment?attachId=939109 (10. 1. 2023).

42

- am 21.01.2026, 01:34:05.



https://redas.services.siag.it/redasArticlesAttachment?attachId=939109
https://redas.services.siag.it/redasArticlesAttachment?attachId=939109
https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://redas.services.siag.it/redasArticlesAttachment?attachId=939109
https://redas.services.siag.it/redasArticlesAttachment?attachId=939109

Weiterentwicklung der Autonomie seit Abgabe der Streitbeilegungserklirung

zusammen den Regionalrat bilden und nicht umgekehrt, wie es bis zur
Verfassungsreform der Fall war. Damit wurden die Lander auch formell
auf- und die Region entscheidend abgewertet, eine jahrzehntelange Forde-
rung der Sidtiroler. Zusétzlich wurden die Vertretungsrechte der Ladiner
in Trient und Bozen festgeschrieben und die Instrumente der direkten
Demokratie gestirkt, insgesamt also ein sehr vorteilhaftes Gesetz fiir die
Autonomie Siidtirols.

B. Verfassungsgesetz Nr 3/2001

Komplexer ist die Bewertung des Verfassungsgesetzes Nr 3/2001. Mit die-
sem Gesetz wurde eine umfassende Reform der italienischen Verfassung
vorgenommen, der gesamte Titel V wurde neu geschrieben. Staat, Regio-
nen, Provinzen und Gemeinden wurden formal gleichgestellt. Die Gesetz-
gebungskompetenzen des Staates wurden taxativ aufgezahlt, alle {ibrigen
Kompetenzen wurden den Regionen zuerkannt. Die Reform dnderte die
Verfassung, nicht aber die Sonderautonomien, sodass es einer Ubergangs-
bestimmung (Art 10) bedurfte, die vorsieht, dass bis zur Anpassung der
jeweiligen Autonomiestatute alle positiven Neuerungen direkt auf die Son-
derautonomien zur Anwendung kommen. Es gab viele, bis dahin nicht fiir
moglich gehaltene positive Neuerungen: Erstmals wurde die Bezeichnung
Siidtirol in der Verfassung verankert. Der Sichtvermerk der Regierung fiir
Landes- und Regionalgesetze wurde abgeschaftt, was zur Folge hatte, dass
die Landesgesetze ohne Staatskontrolle unmittelbar in Kraft treten konnten.
Auflerdem erhielt das Land Siidtirol eine Reihe von zusitzlichen konkurrie-
renden Kompetenzen tiber das Autonomiestatut hinaus, zB Auflenhandel,
internationale Beziehungen und mit der EU, Arbeitsschutz und Arbeitssi-
cherheit, Berufsordnungen, grofie Transportnetze, Produktion und Vertei-
lung der Energie uam. Leider wurde die Verfassungsreform {iberhastet
und teilweise nicht bis zum Ende durchdacht ausgearbeitet, sodass es zu
Widerspriichen und Kompetenziiberschneidungen kam, die nicht gesetz-
geberisch korrigiert, sondern durch das Verfassungsgericht eindeutig in
Richtung Zentralismus verschlechtert wurden, indem das Gericht eine Art
von transversaler Zustidndigkeit fiir alle Zustdndigkeitsbereiche zugunsten
des Staates und gegen die Regionen erfand. Einige Kompetenzen Stidtirols
wurden dadurch ausgehdhlt, wobei oft vergessen wird, dass einige relevante
Kompetenzaushohlungen nicht der schlechten Absicht des Staates, sondern
der Entwicklung des EU-Rechts und der Weiterentwicklung der staatlichen
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Gesetzgebung geschuldet sind. Nicht zu vergessen ist schliefilich, dass eini-
ge fiir Stidtirol negative Verfassungsurteile auch aufgrund der schlechten
Qualitdt der Siidtiroler Landesgesetzgebung zustande gekommen sind.

Leider hat das Land Siidtirol es bis heute verabsdumt, die aufgrund der
Verfassungsreform von 2001 iiberfallige Neuschreibung des Autonomiesta-
tutes vorzunehmen. Dies ist sehr bedauerlich, denn es gab einige gute Ge-
legenheiten, die wesentlichen Errungenschaften der Autonomie organisch
und tibersichtlich zu regeln und auch gesetzgeberisch besser zu verankern.
In diesem Zusammenhang ist vor einigen Jahren der sog ,Stidtirol-Kon-
vent” mit grofler medialer Aufmerksamkeit ins Leben gerufen worden.
Man erwartete sich wichtige Impulse fiir die Zukunft Siidtirols und va
einen Textvorschlag fiir die Uberarbeitung des Autonomiestatutes. Leider
ist es bis heute nicht dazu gekommen.

V. Autonomieerweiterung nach 2001

Ungliicklicherweise waren die Legislaturen 2001 bis 2006 und 2008 bis 2013
von mitte-rechts unter Silvio Berlusconi gepragt, nur die kurze Legislatur
2006 bis 2008 unter Romano Prodi war autonomiefreundlich. So ist es
nicht verwunderlich, dass es wihrend der Regierungen Berlusconi wenig
Verbesserungen der Siidtirol-Autonomie gab und die Hauptaufgabe der
Stdtiroler Parlamentarier darin bestand, Schaden abzuwenden, wéhrend
in der kurzen Zeit zwischen 2006 und 2008 ua eine wesentliche und fiir
die Zukunft Siidtirols richtungsweisende Durchfithrungsbestimmung in Sa-
chen Energie erlassen wurde. Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wurde
definitiv gekldrt, dass allein die autonomen Provinzen fiir die Vergabe der
groflen Wasserkonzessionen zustindig sind. Zusitzlich verbessert wurde
diese fiir Stidtirol so wichtige Zustdndigkeit mit dem Haushaltsgesetz von
2018, das in Abdanderung des Autonomiestatutes die primére Zustandigkeit
zur Regelung der Vergabe der Konzessionen fiir grofle Wasserableitungen
zur Energieerzeugung, die Dauer der Konzessionen und die Festlegung
der Konzessionsgebiihren festschrieb. Besonders erwahnenswert ist auch
der 2006 erfolgte Ubergang der Verwaltungsbefugnisse des Musikkonserva-
toriums Claudio Monteverdi in Bozen vom Staat auf das Land, weil das
Musikkonservatorium seit jeher als nationale Institution im Lande betrach-

7 Archivseite des Autonomiekonvents abrufbar unter http://www.konvent.bz.it/ (10. L.
2023).
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tet wurde und sich der Grofiteil der italienischen Bevolkerung in Siidtirol
lange Zeit gegen den Ubergang striubte.

Viel diskutiert und kritisiert wurde eine neue Finanzregelung zwischen
Staat und Land Siidtirol im Jahr 2009, auf die in der Folge noch ndher
eingegangen wird.3

In der chaotischen Legislatur 2013 bis 2018, die geprdgt war von unkla-
ren Mehrheitsverhdltnissen im Parlament, von der neuen populistischen
Bewegung der Fiinf-Sterne, vom kometenhaften Aufstieg und tiefen Fall
des ,rottamatore“ Matteo Renzi, der immerhin fiir eine kurze Zeit Minis-
terprasident war, konnte die SVP die knappen Mehrheiten im Parlament
dazu nutzen, einige Autonomieverbesserungen durchzusetzen. Dazu geho-
ren zur bereits erwahnten Neuschreibung der Energiezustindigkeit ua die
primdre Kompetenz fiir Lokalsteuern, die Durchfithrungsbestimmungen
zum Stilfser Joch-Nationalpark, die umstrittene Ubertragung des Verwal-
tungspersonals der ordentlichen Gerichte auf die Region, die gesetzliche
Absicherung der Finanzierung der RAI-Konvention fiir deutschsprachiges
und ladinischsprachiges Fernsehen sowie die Erweiterung der Ladinerrech-
te. Die zeitlich letzte Legislatur seit 2018 stellte sich als besonders schwierig
heraus, staatsiibergreifende Themen wie Pandemie, Krieg in Europa, wirt-
schaftliche Probleme und hohe Inflation liefen wenig Spielraum fiir einen
weiteren Ausbau der Autonomie Sudtirols. Obwohl in den letzten Jahren
von politischer Seite mehrfach angekiindigt, konnte die fiir die Zukunft
Stdtirols so wichtige Erneuerung der Brennerautobahnkonzession leider
nicht erreicht werden, wie auch der vorgesehene Zeitplan des Brennerbasis-
tunnels nicht eingehalten werden konnte.

VI. Finanzregelungen

Zu einem weiteren wichtigen Aspekt der Siidtirolpolitik nach 1992: die
jeweiligen Finanzregelungen zwischen Staat und Autonomen Provinzen. Es
gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der dynamischen Autonomie
und den Finanzen, oder besser gesagt, zur italienischen Staatsverschuldung.
Ich bezweifle, dass Siidtirol seit 1992 die Autonomie so stark hitte ausbauen
kénnen, wire der italienische Staat nicht so hoch verschuldet gewesen. Die
Vereinbarung mit dem Staat, staatliche Kompetenzen an die Autonomen
Provinzen zu delegieren und dafiir die Finanzierung oder einen Teil davon

8 Nachstehend VI.
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zu bernehmen, war fiir beide Seiten vorteilhaft. Dies hinderte den Staat
allerdings nicht daran, zusétzlich weitere einseitige Kiirzungen der Zuwen-
dungen an die Lander und die Region vorzunehmen. Mit dem Maildnder
Abkommen von 2009 wurde vereinbart, dass die Region Trentino-Siidtirol
und die Autonomen Provinzen Bozen und Trient auf den sog ,variablen
Anteil® der Steuereinnahmen verzichteten. Kiinftig wiirden sie nur noch
iber den sog ,fixen Anteil“ an den Steuern finanziert werden, die sich auf
ihr Gebiet bezogen (in der Regel betrug dieser fixe Anteil 90%). Dariiber
hinaus standen den Autonomen Provinzen weiterhin die Ausgleichszahlun-
gen fiir die delegierten Kompetenzen zu.

Fiir die Siidtiroler Autonomie bedeutete diese Regelung mehr Rechts-
und Planungssicherheit: Die variablen Anteile an der Finanzierung waren
stets unsicher und umstritten, mit den jetzigen ,neun Zehnteln auf alles®
hatte Stidtirol hingegen eine gesicherte Einnahmequelle. Weiters wurde im
Mailander Abkommen vereinbart, dass sich die Autonomen Provinzen Bo-
zen und Trient am Sparkurs der romischen Regierung beteiligen wiirden,
indem sie weitere delegierte Kompetenzen iitbernehmen und Ausgleichs-
zahlungen zugunsten von Grenzgemeinden tétigen wiirden.

Mit dem Maildinder Abkommen wurde versucht, die einseitigen Kiir-
zungen des Staates endgiiltig zu unterbinden. Dieses Ziel wurde leider
nicht erreicht, da die Regierung ab 2010 trotzdem jedes Jahr jene Betrige
einseitig kiirzte und jene Geldfliisse einbehielt, die laut Maildnder Abkom-
men eigentlich der Region und den Autonomen Provinzen zugestanden
hitten. Vor diesem Hintergrund wurde Ende 2014 zwischen Siidtirol und
der rémischen Regierung der sog ,Sicherungspakt® abgeschlossen, der in
das Haushaltsgesetz 2015 einfloss. Die Autonomen Provinzen Bozen und
Trient verzichteten auf die Riickerstattung jener Betrédge, die zwischen 2009
und 2013 einseitig vom Staat einbehalten worden waren. Dafiir wurde aber
vorgesehen, dass die Autonomen Provinzen zukiinftig von weiteren, einsei-
tigen staatlichen Kiirzungen ausgenommen sind. Zudem erreichte Siidtirol
bei Abschluss des Sicherungspaktes einen Briefwechsel zwischen Italien
und Osterreich, kein diplomatischer Notenwechsel oder internationaler
Vertrag, aber jedenfalls ein internationaler Akt.” Die Zukunft wird zeigen,
ob dieses Finanzabkommen vom Staat eingehalten wird.

9 Vgl zB Obwexer, 25 Jahre Streitbeilegungserklarung: Auswirkungen auf die internatio-
nale Absicherung der Autonomie Stidtirols, EJM 2018, 330 (338 ff).
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Weiterentwicklung der Autonomie seit Abgabe der Streitbeilegungserklirung

VII. Internationale Verankerung der Siidtirol Autonomie und
Verpflichtungen aus dem EU-Recht

Eine Anmerkung zur internationalen Verankerung der Siidtirol Autono-
mie. Wie schon ausgefiihrt, fordert die Siidtiroler Politik aufgrund einiger
Kompetenzaushéhlungen in den letzten Jahren durch das italienische Ver-
fassungsgericht derzeit mit Nachdruck die Wiederherstellung des Autono-
miestandards von 1992 und begriindet dies va damit, dass die durchgefiihr-
ten Paketmafinahmen mit diplomatischer Note von Italien an Osterreich
ibermittelt wurden und demzufolge international verankert sind. Ganz
abgesehen davon, dass einige der Kompetenzaushohlungen aufgrund des
auch von Siidtirol zwingend zu beachtenden EU-Rechts erfolgt sind und
auch nicht mehr wiederhergestellt werden konnen, ist aus meiner Sicht der
derzeitige Umgang mit der Internationalitdt unserer Sonderautonomie ge-
fahrlich und blaudugig. Geféhrlich, weil auf diese Weise der Eindruck ent-
steht, dass wir selbst die Autonomie bis 1992 als ,besser®, weil international
abgesichert, betrachten und im Umkehrschluss Autonomieaushohlungen
nach 1992 nicht unbedingt wiederhergestellt werden miissen; blaudugig,
weil Siidtirol nicht erwarten kann, dass Osterreich jede Verletzung einer
Paketmafinahme zum Anlass nehmen wird, um daraus einen Rechtsstreit
mit Italien anzustrengen. Gerade weil das Alleinstellungsmerkmal unserer
international verankerten Autonomie so bedeutend ist, sollte mit Begriff
und Inhalt der Internationalitét sehr sorgsam umgegangen werden. Ein in-
ternationaler Streit, den Osterreich allenfalls in die Wege leiten wiirde, wird
immer nur bei schwerwiegenden Verletzungen unserer Minderheitenrechte
erfolgen.!?

In den néchsten Jahren werden wir uns zunehmend mit den Vorgaben
des EU-Rechts und deren Auswirkungen auf die Stdtiroler Autonomie
zu beschiftigen haben! und wir sollten uns darauf vorbereiten, diese mog-
lichst kompatibel mit unseren Erfordernissen zu gestalten. Die Berufung

10 Zur Schutzfunktion Osterreichs vgl zB Obwexer, Die Schutzfunktion Osterreichs
im Zusammenwirken von Volker-, Europa- und Verfassungsrecht, in Gamper/Pan
(Hg), Volksgruppen und regionale Selbstverwaltung in Europa (2008) 163; Tichy, Die
volkerrechtliche Verankerung der Stidtirol-Autonomie im EU-Kontext aus Sicht der
Schutzmacht Osterreich, in Obwexer/Happacher (Hg), 40 Jahre Zweites Autonomie-
statut (2013) 44.

11 Vgl dazu insbesondere Obwexer/Happacher/Baroncelli (Hg), EU-Mitgliedschaft und
Stidtirols Autonomie (2015); Obwexer/Happacher/Zwilling (Hg), EU-Mitgliedschaft
und Stdtirols Autonomie IT (2019); zuletzt Obwexer, Zweites Autonomiestatut und
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Siegfried Brugger

auf den Autonomiestandard von 1992 allein diirfte wenig erfolgverspre-
chend sein.

VIIL Schlussbemerkungen

Allen Unkenrufen der damaligen alten Politgarde zum Trotz: die Streitbei-
legung 1992 war kein Abschluss der Autonomieentwicklung, im Gegenteil:
die Siidtiroler Autonomie wurde in den darauffolgenden Jahren, besonders
im Zeitraum zwischen 1996 und 2001 entscheidend ausgebaut. Wahrend
bis 1992 Kompetenzen vorwiegend im komplexen Ubertragungsweg vom
Staat auf das Land iibergingen, konnten die Kompetenzerweiterungen
nach 1992 vielfach durch den einfacheren Weg der Delegierung von staat-
lichen Kompetenzen an das Land erreicht werden. Diese Delegierungen,
die aufgrund von Staatsgesetzen erlassen worden waren, wurden zumeist
durch Durchfithrungsbestimmungen rechtlich zusétzlich abgesichert. Der
Weg der dynamischen Autonomie kann auch in Zukunft erfolgreich sein,
vorausgesetzt, es gibt ein Konzept und eine Prioritatenliste hierfiir: Was
sind sinnvolle Ergdnzungen unserer Autonomie und wie konnen diese
finanziert werden? Welche strategisch wichtigen Bereiche sind fiir die Zu-
kunft Siidtirols unerldsslich? Sollte die Forderung nach Wiederherstellung
des Autonomiestandards von 1992 nicht besser zur Forderung nach kompa-
tibler Wiederherstellung verlorengegangener Kompetenzen umformuliert
werden? War der ,Siidtirolkonvent” nur eine Eintagsfliege oder wird man
sich kiinftig, spat, aber doch, um einen organischen Entwurf eines neuen
Autonomiestatutes, va aber um eine zeitgemaf3e, realistische Weiterentwick-
lung unserer Autonomie bemiihen?

Diese Themen sollten zeitnah in Angriff genommen werden, denn die
Zeiten, die wir derzeit durchleben, erlauben uns nicht, uns zuriickzulehnen
und uns nur um das politische Tagesgeschift zu kiimmern.

europdische Einigung: Chancen und Risiken der europiischen Integration fiir den
Minderheitenschutz in Stdtirol, EJM 2021, 273.
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Autonomie und europiische Integration zwischen Chancen und
Stolpersteinen

Martha Gdrber

I Einfiihrung

sUnited in diversity! lautet das Motto der Europdischen Union - wie viel
diversity hat nun wirklich Platz in unserem geeinten Europa? Wie steht
es um die Subsidiaritdt? Welches sind Stolpersteine, denen die Autonomie
der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol in der Verwaltungspraxis im Kon-
text der europiischen Politiken begegnet? Diese Abhandlung soll Einblicke
in diese Praxis gewdhren mit Fokus auf den Erfahrungen, Chancen und
Risiken, die in der Abteilung Europa der Siidtiroler Landesverwaltung aus-
gemacht werden.

JWir sind ein kleines Europa in Europa’? so bringt Arno Kompatscher,
seit 2014 Landeshauptmann von Stdtirol, sein Verstindnis von Europa
auf den Punkt. Das autonome Siidtirol hat demnach ein immanentes Be-
diirfnis nach Diversifizierung im nationalen und europdischen Kontext.
Das Positionspapier der Europidischen Kommission, genannt Territoriale
Agenda 2030,3 verspricht, dass jeder EU-Biirger und jede EU-Biirgerin von
den Politiken des europiischen Raums beriicksichtigt werden, in allen
Orten Europas, und dass es demnach ein erkldrtes Ziel ist, dass es eine
Zukunft fiir alle Raume geben soll ,a future for all places$* als Vorgabe
fir den handlungsorientierten Rahmen zur Forderung des territorialen
Zusammenbhalts in Europa bis 2030. Das sollte die europdischen Herzen
aller Unionsbiirgerinnen und Unionsbiirger héher schlagen lassen. ,Jede

1 Abrufbar unter ww.european-union.europa.eu/principles-countries-history/sym-
bols/eu-motto_en (24. 8.2022).

2 Siiddeutsche Zeitung, 22.06.2016, 2, www.sz.de/1.3044445 (24. 8. 2022).

3 Abrufbar unter www.territorialagenda.eu/ta2030/#:~:text=The%20Territorial %20Agen
da%202030%20seeks%20to%20contribute%20to,dimension%200f%20sector%20polici
es%20at%20all%20governance%?20levels (24.08.2022).

4 Idem.
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Martha Gdarber

Autonomie ist so gut wie ihre Verwaltung",® konstatiert Karl Rainer, der ers-
te Leiter der Abteilung Europa der Siidtiroler Landesverwaltung bis 2009.

II. Chancen und Moglichkeiten
A. Wirtschaftliche Entwicklung

Die Kohisionspolitik® als eine der wichtigsten Politiken der Européischen
Union verfolgt in erster Linie eine ausgewogene wirtschaftliche und soziale
Entwicklung des europdischen Raums. Seit den Wiederaufbaubestrebungen
nach dem 2. Weltkrieg denkt Europa zuerst und va 6konomisch. Tatsdch-
lich liest sich auch die Erfolgshistorie von Europa in Siidtirol (Europe in
my region’) va durch eine wirtschaftliche Brille und die Tatigkeiten in
der Abteilung Europa umfassen somit in erster Linie das Management der
Strukturfonds und deren Forderprogramme in der Autonomen Provinz.

In der Zeit von 1946 bis 1979 ist Europa im Wiederaufbau nach einem
verheerenden Krieg mit grofier Hungersnot und diversen Krisen in vielen
Landern - zunichst soll die Kohle- und Stahlproduktion geregelt werden,
es folgen in den 50er Jahren der Fokus auf Soziales und Ausbildung durch
Einrichtung des Europiischen Sozialfonds (ESF) und die Uberzeugung,
dass Europa eine ausgeglichene und harmonische Entwicklung aller Gebie-
te anstreben muss, sowie 1962 die Gemeinsame Agrarpolitik® — noch heute
der grofite Posten im Mehrjéhrigen Finanzrahmen.” Die Kohasionspolitik
mit dem Finanzierungsinstrument des Europdischen Fonds fiir Regionale
Entwicklung (EFRE) wird geboren in Zeiten, in denen Stidtirol noch nicht
direkt teilhat an diesem europdischen Gedanken, der die These einer ausge-
wogenen Ressourcenumverteilung verfolgt und dem Grundgedanken folgt,
dass Wohlstand nicht raumlich abgegrenzt erreicht oder gehalten werden
kann, und es keinem gut geht, wenn es dem Nachbarn nicht ebenso gut

5 Gesprich mit Karl Rainer am 25.8.2022 in Bozen.

6 Europdische Kommission, 8. Kohdsionsbericht vom 9. 2. 2022, www.ec.europa.eu/com
mission/presscorner/detail/de/qanda_22_763 (24. 8.2022).

7 Abrufbar unter www.ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/campaigns/
euinmyregion_en?etrans=de (24. 8.2022).

8 Abrufbar unter www.agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overvie
w/cap-glance_de (24. 8. 2022).

9 Abrufbar unter www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/29/mehrjahriger-finanzra
hmen (24. 8.2022).

50

- am 21.01.2026, 01:34:05.


http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_22_763%20(24
http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_22_763%20(24
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/campaigns/euinmyregion_en?etrans=de
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/campaigns/euinmyregion_en?etrans=de
https://www.agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_de
https://www.agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_de
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/29/mehrjahriger-finanzrahmen
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/29/mehrjahriger-finanzrahmen
https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_22_763%20(24
http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_22_763%20(24
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/campaigns/euinmyregion_en?etrans=de
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/campaigns/euinmyregion_en?etrans=de
https://www.agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_de
https://www.agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_de
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/29/mehrjahriger-finanzrahmen
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/29/mehrjahriger-finanzrahmen

Autonomie und europdische Integration zwischen Chancen und Stolpersteinen

geht. Regionale Ungleichgewichte in Europa sollen behoben werden, spater
kommt auch noch der Anspruch hinzu, dass sich jede Region darauf besin-
nen soll, worin sie smart ist und wo sie sich spezialisieren soll.1°

Karl Rainer erinnert sich: ,Europa wird fiir Stidtirol erst richtig greifbar
mit Beginn der 90er Jahre und der Errichtung des Binnenmarktes, vorher
waren die Beziehungen mit Europa fast ausschliefSlich in der Landwirt-
schaft verortet. Dem entsprechend gab es in Siidtirol die ersten EFRE-Pro-
gramme erst nach der Verwirklichung des Binnenmarktes. Die Abteilung
Europa ist zuerst 1991 als EG-Dienststelle und als Schaltstelle fiir Europa-
Angelegenheiten zur Sammlung von Informationen entstanden, um wirt-
schaftliche Entwicklungen frithzeitig zu erkennen®!!

Konkreter Anlass war der Wegfall der Brennergrenze und der damit
einhergehende Strukturwandel am Brenner mit massiven Verlusten an Ar-
beitsplatzen in grenznahen Gebieten, insbesondere dem Wipptal, nachdem
1998 und infolge des Schengen-Abkommens die Personenkontrollen an den
Landesgrenzen zwischen Italien und Osterreich aufgehoben wurden.

Mit dem EU-Beitritt Osterreichs 1995 wurde der freie Warenverkehr ein-
gefiihrt und mit dem Beitritt Osterreichs zum Schengen-Abkommen fielen
etwa drei Jahre spéter auch die Personenkontrollen.

Die ESF-Dienststelle wurde einige Jahre vorher unter dem Weitblick von
Barbara Repetto ins Leben gerufen, als Antwort auf die Jahre, in denen
auch Siidtirol eine hohe Arbeitslosigkeit aufwies, und Italien - ein Auswan-
derungsland — durch den ESF ein strukturelles Instrument geboten werden
sollte, zur Gestaltung und Begleitung der Transition auf dem Arbeitsmarkt.
So wurde das erste ESF-Programm in Bozen 1986 mittels eigenen Gesetzes
ins Leben gerufen.!? Auch in Siidtirol war die Landflucht durch die Indus-
trialisierung in der Landwirtschaft ein Thema geworden und die Menschen
in den Stddten sollten umgeschult, ausgebildet und die hohen Arbeitslosig-
keitsraten auch in Siidtirol gesenkt werden.

Spitestens Anfang der 90er Jahre betreffen die Entwicklungsprogramme
Europas direkt und massiv auch unser Land.

10 Abrufbar unter www.ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2017/10/23-1
0-2017-smarter-growth-for-europe-s-regions-through-innovation (24. 8. 2022).

11 Gesprach mit Karl Rainer am 25. 8. 2022 in Bozen.

12 Landesgesetz vom 29. 7. 1986, Nr 20, ,,Berufsbildungsmafinahmen, fiir die Zuschiisse
aus dem Europiischen Sozialfonds bereitgestellt werden’; aufgehoben durch Art 8 Abs
1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. 11. 2017, Nr 21.

51

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2017/10/23-10-2017-smarter-growth-for-europe-s-regions-through-innovation
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2017/10/23-10-2017-smarter-growth-for-europe-s-regions-through-innovation
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/209782/landesgesetz_vom_17_november_2017_nr_21.aspx
https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2017/10/23-10-2017-smarter-growth-for-europe-s-regions-through-innovation
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2017/10/23-10-2017-smarter-growth-for-europe-s-regions-through-innovation
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/209782/landesgesetz_vom_17_november_2017_nr_21.aspx

Martha Garber

»-Mit der Ankiindigung des Binnenmarktes“ - so Karl Rainer - ,hat man
gemerkt, dass die Staaten Zustdndigkeiten abtreten, ohne die Regionen zu
involvieren. Die Einrichtung einer Schalt- und Infostelle im Gleichschritt
mit Verbdnden und Gemeinden in Briissel wurde notwendig. Und zuerst
war es der Handwerkerverband, der Stidtirol eine direkte Anwesenheit in
Briissel ermdglicht hat%® lange bevor 1995 das Auflenamt mit Personal aus
der Handelskammer Bozen in Briissel eroffnet wurde.

B. Entwicklungen ab 1990

Die 90er Jahre kennzeichnen somit die europdische Aufbruchstimmung
im Land Siidtirol, das beginnt, die Fenster nach Europa zu 6ffnen. 1992
erfolgte die Griindung der Europdischen Akademie (EURAC) und 1997
folgte die Griindung der Universitat Bozen.

»Die Arbeitslosigkeit in Siidtirol [...] (war) damals eine der Hauptsorgen
im Uberleben der Volksgruppe. Gute Beschiftigungslage, volle Auftragsbii-
cher, Forderungen fiir jede Branche, Errichtung offentlicher Einrichtungen
(Schulen, Stralen, Volkswohnhéuser, Sozial- und Gesundheitseinrichtun-
gen), der Beginn der Emanzipation der Frau in Gesellschaft und Politik
und die Erreichung bereits 2007 des Frauenbeschiftigungsquotenziels von
60%, welches fiir 2010 gesteckt war, waren Anzeichen des wirtschaftlichen
Aufschwungs, der auf der Basis des Zweiten Autonomiestatuts florierte.
~lmmer“ - so erinnert sich Karl Rainer - ,lagen die Politik und Verwaltung
nahe am Puls der gesellschaftlichen und sozialen Erfordernisse.*

Es gelang auch durch den Teilzustdndigkeitsbereich fiir die Eréffnung
von Bankschaltern, den Aufschwung der landlichen Gebiete und des Ge-
nossenschaftswesens voranzutreiben und die Entwicklung vom Cluster der
armsten Regionen Italiens hin zu Spitzenpldtzen in Wohlstand in Europa
(unter den 20 wohlhabendsten Regionen) konnte stattfinden.

Der achte Kohidsions-Bericht vom 9. Februar 20225 reiht Siidtirol unter
den wohlhabendsten Regionen Europas, das Land riskiert aber auch po-
tenzielle Entwicklungsfallen (development trap). Sollten in den néchsten
Jahrzehnten keine strukturellen Investitionen erfolgen, kann der derzeitige

13 Gesprach mit Karl Rainer am 25. 8.2022 in Bozen.

14 Idem.

15 Abrufbar unter www.ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/cohesion-re
port_en (24. 8.2022).
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Wohlstand in Siidtirol nach Ansicht der EU-Kommission wohl kaum mehr
gehalten werden.

Hilft hier Europa vielleicht, Stolpersteine in der Entwicklung rechtzeitig
zu erkennen? Wie steht es um die Nebenschauplatze des Wohlstands in
unserem Land? Italienweit reiht sich Siidtirol unter den Regionen mit der
hochsten Schulabbruchquote ein'® und zusehends geht die Schere zwischen
denen, die den Wohlstand halten konnen, und denen, die abdriften, auch in
Siidtirol auseinander.!”

In der strategischen Entwicklungsplanung hilft Europa, die richtigen
Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen,'® womit nun auch die Chancen
erdrtert werden, die sich durch Europa fiir Stidtirol er6ffnen.

Zuniéchst hat das Denken in Planungsperioden die Erarbeitung von stra-
tegischen Grundsatzdokumenten gefordert und den Blick fiir Siidtiroler
Alleinstellungsmerkmale geschérft. So entstand 1981 der erste Landesent-
wicklungsplan, 1995 der zweite LEROP und im Rahmen der Programmpla-
nung 2007-2013 die Uberlegungen zur intelligenten Spezialisierung, die
sog RIS3-Strategie, die seit Oktober 2021 in der zweiten iiberarbeiteten
Fassung vorliegt” und mittlerweile eine Grundlage fiir die Planung der
strategischen Investitionen va in den Forschungseinrichtungen darstellt.
Die RIS3-Strategie, einst lastige Liefervorgabe Europas, ist heute als rich-
tungsweisender Kompass fiir die Selektion in den strategischen Investitio-
nen und Programmen als selbstverstindlich verinnerlicht. Ohne Planungs-
instrumente keine EU-Finanzierungen: Abteilungen der Landesverwaltung
haben gelernt, dass sie sich im Zuge einer Programmierung leichter Gehor
verschaffen, wenn sie iiber entsprechende Planungsinstrumente verfiigen.

16 Abrufbar unter www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-fo
erderungen/verwaltung-des-programms-und-behoerden.asp, Dritter thematische
Bericht zur Auswirkung der Mafinahmen zur Vorbeugung des Schulabbruchs und
zur Verbesserung der Schliisselkompetenzen des ESF-Operationellen Programmes
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen (nur in italienischer Fassung, mit Executi-
ve Summary auf Deutsch) (21. 12. 2022).

17 Dachverband fiir Soziales und Gesundheit, ,Alle gegen Armut; Studie zur Armut in
Stidtirol (2021), www.poor.bz.it/sites/default/files/2021-10/Broschuere.pdf (14. 12.
2022).

18 Beschluss der Siidtiroler Landesregierung Nr 441 vom 23. 6. 2020, Regionale Ent-
wicklungsstrategie 2021 - 2027: Dokument als Grundlage fiir die Nutzung der EU
Strukturfonds, www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-foerde
rungen/895.asp (19. 12. 2022).

19 Abrufbar unter www.provinz.bz.it/innovation-forschung/innovation-forschung-univ
ersitaet/408.asp (19. 12. 2022).
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Hinzu kommt der Ansporn einer guten Performance und eines gesunden
Verstiandnisses des Wettbewerbs im Vergleich mit anderen Regionen, zB bei
den oft diskutierten und noch immer als deutlich zu niedrig eingestuften
Ausgaben in Forschung und Entwicklung. ,Insgesamt liegt Siidtirol in Be-
zug auf Forschung und Entwicklung unter dem gesamtstaatlichen und dem
europdischen Durchschnitt. Vom Ziel der Strategie ,,Europa 2020 die In-
vestitionen fiir F&E in der Hohe von 3% des Bruttoinlandsproduktes (BIP)
vorgibt, ist die Stidtiroler F&E-Quote mit 0,98% zwar stark gestiegen aber
noch weit entfernt.?° Das européische Benchmarking in Kombination mit
den Méglichkeiten der Strukturfondsprogramme hat sicherlich dazu beige-
tragen, dass zukunftsweisende Investitionen im Bereich der F&E getitigt
wurden sowie Investitionen in Forschungsinfrastruktur und Innovation,
in Zivilschutz, Mobilitat, Digitalisierung oder Anpassung an klimatische
Verdnderungen erfolgten. Auch das bedeutet autonomen Handlungsspiel-
raum.?!

Neben der Wirtschaft hat auch die Kultur von Europa profitiert. Die
Einrichtung des Senders Bozen der RAI, der RAS und der Ausstrahlungsin-
frastruktur als Grundpfeiler der Autonomie wurden noch in der Periode
2014-2020 durch die Finanzierung von Sendemasten und Breitband mittels
EFRE-Geldern 2014--2020 komplementér vorangetrieben. Die mediale Re-
volution in den letzten 20 Jahren, die Globalisierung in der Kunst und
Kultur stellen einen bedeutenden kulturellen Mehrwert dar; Landergren-
zen sind de facto verschwunden und der Euro hat die Freiheiten aller
Siidtirolerinnen und Siidtiroler in Europa noch weiter befliigelt.

Mit dem Wegfall der Brennergrenze infolge des EU-Beitritts Osterreichs
1995 erreichte die Euphorie iiber die Moglichkeiten, die Europa fiir unser
kleines Land auch im kulturellen Bereich eréffnet, wohl einen Héhepunkt.
Auch wenn bereits in den Jahren zuvor und beispielsweise im Rahmen der
ARGE-ALP - 1972 in Tirol gegriindet?? — gemeinsame Projekte umgesetzt
wurden, so waren es dann doch die Ansdtze im Rahmen der Interreg-Pro-

20 ASTAT-Info 58/2022, www.astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?ne
ws_action=4&news_article_id=669634 (19. 12. 2022).

21 Siehe Bewerterbericht EFRE 2022, Rapporti di valutazione dei quattro Assi prioritari
del PO FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, www.prov
inz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/997.asp (19. 12.
2022).

22 Abrufbar unter www.argealp.org/de (25.08.2022); vgl zB Staudigl/BufSjiger (Hg), Von
der “Revolution der Provinzen” zur Zukunft des Alpenraumes. Festschrift 50 Jahre
ARGE ALP 1972-2022 (2022).
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gramme und des Europdischen Verbundes fiir die territoriale Zusammen-
arbeit (EVTZ), die einen wirklichen next level in der Uberwindung der
Brennergrenze zuliefien.

C. Entwicklungen ab der Jahrtausendwende

»Mit der (EVTZ)-Verordnung (EG) Nr.1082 vom 5. Juli 2006 haben das
Europédische Parlament und der Rat der Europdischen Union die interre-
gionale Zusammenarbeit auf einen hoheren Rang gehoben. Im Jahr 2011
machten das Land Tirol und die beiden autonomen Provinzen Bozen-Siid-
tirol und Trient von der Méglichkeit der Griindung eines EVTZ Gebrauch
und wandelten die bestehende Kooperation in die Rechtsform des EVTZ
mit Sitz in Bozen um.?> Am 14. Juni 2011 wird auf Castel Thun die
Griindungsurkunde des EVTZ ,Europaregion Tirol-Siidtirol-Trentino® un-
terzeichnet und am 13. September 2011 erfolgt die Registrierung des EVTZ
»Europaregion Tirol-Siidtirol-Trentino® als 21. EVTZ in Europa im europé-
ischen Register der EVTZ.2* Heute sind es va die Programme der grenz-
uberschreitenden und transnationalen Zusammenarbeit, die die institutio-
nelle Kooperation befliigeln.?> Auch diese Programme wurden in den 90er
Jahren geboren, Biirgermeister diesseits und jenseits der Brennergrenze
konnten sich wieder in einem institutionellen Rahmen begegnen, sich wie-
der austauschen und gemeinsame Projekte besprechen. So entstand zB im
Vinschgau das Magische Ritische Dreieck — dort liefen gleich zwei Inter-
reg-Programme zusammen - Italien-Schweiz und Italien-Osterreich. Und
wieder kann Siidtirol eine Nische der Selbstgestaltung finden, in dem es
die Verwaltungsbehorde samt Gemeinsamen Sekretariats des Programms
Interreg Italien-Osterreich stellen darf, die bis heute in der Abteilung Eu-
ropa verortet ist und einen breiten Raum der Gestaltung erdffnet.26 2022
fithrte die Autonome Provinz Bozen-Sitidtirol zusammen mit der Autono-
men Provinz Trient den Vorsitz in der makroregionalen Strategie fiir den

23 Abrufbar unter www.europaregion.info/euregio/ueber-uns/grundlagen (25. 8. 2022).

24 Vgl zB Obwexer, Die Reform der Europaregion Tirol-Siidtirol-Trentino: erste Novel-
lierung der rechtlichen Grundlagen nach zehn Jahren, EJM 2021, 373.

25 Abrufbar unter www.interreg.net (22. 8. 2022).

26 Abrufbar unter www.interreg.net/de/2021-2027/programm.asp (19. 12. 2022).
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Alpenraum (EUSALP) und gab diesen am Ende des Jahres an die Schweiz
weiter.?’

Durch den Mechanismus der Kofinanzierung im Rahmen der EU-Struk-
turfonds wurde auch die nationale Ebene unter europdischem Zepter einge-
bunden. Die Regeln gibt Briissel vor, die Nationalstaaten und die Regionen
beteiligen sich an der Finanzierung; das Instrument der Ko-Finanzierung,
ein genialer Mechanismus, um Absprachen auf allen Ebenen zu erzwingen.
Europa — wieder eine Chance der Mitgestaltung fiir Siidtirol.28

Seit 2014 wird im Rahmen des Interreg-Programms Italien-Osterreich
erfolgreich der CLLD-Ansatz praktiziert. Community-Led Local Develop-
ment?®, bottom up, nennt sich dieser aus der Leader-Welt3® stammende
Ansatz, mit dem Ziel, die lokalen Akteure grenziiberschreitend zu starken
und eine unmittelbar grenznahe selbstverantwortliche Entwicklung zur
Uberwindung von Grenzhindernissen zuzulassen. Dieser Ansatz wird im
Kooperationsprogramm 2021-2027 noch starker verfolgt und hat auch ein
dezidiertes Interesse der Europdischen Kommission hervorgerufen — nach
intensiven Study visits wurden die Ergebnisse im Rahmen der European
Week of Regions and Cities am 11. Oktober 2022 in einem 90miniitigem
Paneel vorgestellt.>! Europa wirft ein Spotlight auf Stdtirol und zeichnet
es mit dem hochsten Grad an Partnerschaft-Prinzip innerhalb von Inter-
reg-Programmen europaweit aus. Nach wie vor ist Siidtirol ein gesuchter
Partner im Rahmen von europiischen Férderprogrammen und der europa-
weit einzigartige Ansatz CLLD grenziiberschreitend mit dezidierter Sprach-
sensibilitat ist ein Fenster auf Europa, das noch weitere Chancen in der
Selbstgestaltung mit sich bringen wird.

27 Abrufbar unter www.alpine-region.eu/events/annual-forum-2022 (19. 12. 2022).

28 Siehe Accordo di partenariato 2021-2027, www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-p
olitiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/programmazione-2021-2027/accordo-di-part
enariato-2021-2027 (19. 12. 2022).

29 Abrufbar unter www.bing.com/search?q=CLLD%20Funktionsweise%20Umsetzung
&msbd=%7B%22triggeringMode%22%3A%22Explicit%22%2C% (19. 12. 2022).

30 Abrufbar unter www.enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explaine
d_de (19.12. 2022).

31 Abrufbar unter www.europa.eu/regions-and-cities (19. 12. 2022).
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III. Stolpersteine und Risiken

Soweit die Chancen und Méoglichkeiten, die die EU erdffnet. Nun aber
Uberlegungen zu den Stolpersteinen und Risiken, die Europa fiir Stidtirols
Autonomie birgt.

A. Minderheitenschutz

Ist das Credo ,Minderheit als Mehrwert“?2 auch in Briissel und Rom an-
gekommen? Lohnen sich Investitionen in Minderheiten? Was ist aus der
Subsidiaritit und dem Willen der Regionen geworden, sich auch mithil-
fe eines eigenen Ausschusses — dem Ausschuss der Regionen, gegriindet
1994 — besser in den europiischen Gesetzgebungsprozess einzubringen?
Auch iiberzeugte Europder duflern Zweifel und weisen auf die Grenzen
oder sogar Gefahren hin.33 Derartige Grenzen sind im Rahmen der europi-
ischen Kohiasionspolitik immer deutlicher erkennbar. Im Namen einer pan-
europdischen Forderung nach Standardisierung und Vereinfachung in der
Rechnungslegung, die sich nicht zuletzt in einer ausnahmslos digitalen
Sprache niederschldgt, ist eine deutliche Tendenz zur Universalisierung
weit iber die Bediirfnisse von lokalen Eigenheiten und im Sinne von Subsi-
diaritdt und autonomer Verwaltung hinweg spiirbar. Und wieder sind es die
fiir eine Autonomie so sensiblen Schrauben der Sprache und kulturellen
Eigenheiten, an denen unter dem Druck der einheitlichen Regeln in der In-
vestitionsforderung — der eigentlichen und bisher wohl pragendsten Politik
der Kohision - gedreht wird.

Doch beleuchten wir diesen Stolperstein etwas genauer. Im Rahmen der
Re-Nationalisierung der Kohidsionspolitik tritt in der Periode 2021-2027
erstmals der Staat als Hauptfinanzier auf: Die Ko-Finanzierungsquote liest
sich wie folgt: 42% Staat, 40% EU und 18% Land, wihrend es noch in der
Periode 2014-2020 lautete: 50% EU, 35% Staat und 15% Land. Dies hatte
ua zur Folge, dass jedes regionale Entwicklungsprogramm - in Sidtirol
EFRE, ESF und Interreg — erst nach der immer wieder hinausgezdgerten

32 Vogt/Sokol/Bingen/Neyer, Minderheiten als Mehrwert (2021), www.peterlang.com/do
cument/11354511 (19. 12. 2022).

33 Simolin, Autonomies interacting with the EU-Exploring Variations between the Aland
Islands, South Tyrol, and the Faroe Islands (2021), Report form the Aland Islands
Peace Institute, Nr. 4-2021, Marichamn, Aland, Finland, ISBN-13:9978-952-5265-00-2
(printed), ISBN-13:978-952-5265-01-9 (online).
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Vorlage des Partnerschaftsabkommens zwischen Italien und der EU zur Be-
gutachtung vorgelegt werden konnte — allein dieser Prozess hat fast 2 Jahre
gedauert und wurde endlich im Januar 2022 abgeschlossen. Im Zuge dieser
strategischen Vereinbarung zwischen der Europdischen Kommission und
dem Mitgliedsstaat Italien mussten sukzessive die regionalen Entwicklungs-
programme angepasst werden. Dies hatte auch Auswirklungen auf die kon-
krete Gestaltung des Programms EFRE 2021-2027 sowie des Programms
ESF+. So musste beispielsweise die urspriinglich geplante Mafinahme der
Reduzierung der Lichtverschmutzung und Erneuerung der offentlichen
Beleuchtungen im Zuge dieses Partnerschaftsabkommens wieder aus dem
Vorschlag des EFRE-Programms 2021-2027 herausgenommen werden, weil
die Vorgaben, wie dieser Bereich gefordert werden kann, fiir das Land
Stdtirol nicht attraktiv waren.

Im Juli 2022 wurde schlieflich das ESF+-Programm angenommen und
im Oktober 2022 folgte das Programm EFRE 2021-2027. Der spite Start der
sog Mainstream-Programme ist auch in Zusammenhang mit den Bestre-
bungen der Regionen im Siiden zu lesen, die auf eine besonnene Zeitpolitik
pochten: Fiir sie galt es zundchst, die Fiille der PNRR-Mittel, die eine
kiirzere Laufzeit haben, vor den Strukturfondsprogrammen zu verplanen.
Dass die Region Sizilien in der Koordinierung der Regionen im Rahmen
der technischen Vorbereitungen der Staat-Regionen-Konferenz das Zepter
tibernommen hat, hat den Prozess weder beschleunigt noch weniger barock
gestaltet.

Die Re-Nationalisierung der Strukturfondsprogramme schldgt sich ent-
sprechend auch in der Kommunikation nieder, das Logo der Coesione
Italia steht in der Planungsperiode 2021-2027 erstmals an erster Stelle.34
Noch weiter gehen die Re-Nationalisierungstendenzen in der Gestaltung
des ELER-Programms in der Landwirtschaft im Zeitraum 2023--2027; hier
gibt es de facto kein regionales Entwicklungsprogramm mehr, sondern
eben ,,nur® mehr ein nationales Programm mit einheitlichem Umsetzungs-
tempo und noch eingeschrénkteren Moglichkeiten einer effektiv lokalen
Gestaltung - und das in einem Bereich, der Landwirtschat, wo Institute
wie der geschlossene Hof oder das Grundbuch ohnehin schwer auf gesamt-
staatlicher Ebene zu vermitteln sind. Subsidiaritat: Quo vadis?

34 Dekret der Direktorin der Abteilung Europa Nr 24705 vom 15. 12. 2022, 39.00: An-
nahme der ,Leitlinien fir die Sichtbarkeit und Kommunikation 2021-2027 EFRE |
ESF+ | Interreg Italia — Osterreich®
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Auch wenn die Kommission im achten Kohésionsbericht vom Februar
2022 die Wichtigkeit der Errungenschaften darstellt und das Parlament
in der Plenarsitzung vom 15. September 2022 verkiindet, dass nun “more
citizens participation, support for rural areas within the framework of
regional policy, (...), more cross-border programs, (...)%>” erwartet werden
kénnen, bleibt doch uniibersehbar, dass von alledem im téglichen Geschaft
und auf Ebene der lokalen Verwaltungen (NUTS3) nur sehr wenig iibrig-
bleibt. Es gibt gesamteuropéisch zwar die Aufwertung der Inselregionen
und peripheren Gebiete, der Border regions im Osten der Union und davon
abgeleitet der aree interne im innerstaatlichen Gebilde, doch selbst hier
ist die Teilnahme des Landes Siidtirol auf der Grundlage von gesamtstaatli-
chen Vorgaben eine Herausforderung.3¢

Die Territorial-Agenda 2030 spricht von der Sensibilitit der EU ,for
anybody in any place of the Union® Dekliniert wird dies aber praktisch nur
durch ein nationales Sieb der allgemeinen Einordnung nach Mainstream-
Kriterien. So scheint das Auge fiir die spezifischen Bediirfnisse von nationa-
len Minderheiten weiterhin blind zu bleiben, wahrend die Schutzbrille zur
Aufwertung des Stidens Italiens als zukiinftiger strategischer Briickenkopf
nach Afrika hingegen immer sichtbarer wird.?” So wurden in der Periode
2021-2027 tatsachlich alle Interreg-Programme im Norden des Landes ge-
schrumpft (um 11,07% das Programm Interreg Italien-Osterreich, etwas
mehr das Programm Interreg Italien-Schweiz). Unverkennbar ist iiberdies

35 Abrufbar unter www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0210_EN.pdf
(18. 9. 2022). Insbesondere Seite 9/36, Absatz 3: “..Reaffirms its strong commitment
to cohesion policy, which forms part of the acquis communautaire, is therefore
inseparable from the European project, and is based on the principle of solidarity
between Member States and regions; underlines that cohesion policy has proven
itself to be a modern and flexible tool, which can quickly be deployed in emergency
situations; stresses that the original aim of cohesion policy - to promote and support
the ‘overall harmonious development’ of its Member States and regions should re-
main the key role of cohesion policy programmes; highlights, however, that cohesion
policy should not become a source of financing to make up for shortcomings in
budgetary flexibility, nor face budgetary cuts in response to the crisis, and that as
a long-term investment policy, cohesion policy should help to prepare regions for
future challenges”.

36 CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Svilup-
po Sostenibile), Delibera 2/08/2022, Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell’art. 58 del
decreto-legge n. 77/2021, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale
n. 278, 68-74.

37 CINSEDO, interne Fortbildung am 20. 9. 2022.
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die priferenzielle Neigung der Mitgliedstaaten, die EU-Mittel nicht in
Interreg-Programmen und mit Mitsprache von mehreren Lindern und
Regionen zu verplanen, sondern vielmehr auf ein neues Niveau der Mit-
telumverteilung zu gehen - einer Umverteilung a la EU-Next Generation
oder PNRR Italia Domani*® und jedenfalls mit eingeschranktem multilevel
government approach.

B. Sprachenregelung

Und noch eine Randnotiz zum Thema Sprache: Karl Rainer erinnert
daran, wie die Durchfithrungsbestimmungen DPR Nr 752 vom 26. Juli
1976 und DPR Nr 574 vom 15. Juli 1988 die Verpflichtung zur Kenntnis
der beiden Landessprachen im offentlichen Bereich festschrieben und der
Gebrauch der deutschen und ladinischen Sprache im Verkehr der Biirger
mit der offentlichen Verwaltung, der Polizei und in den Gerichtsverfah-
ren geregelt wurde und sieht die erreichte Gleichstellung der Sprachen
als ,ausschlaggebend fiir den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt im
Lande und damit fiir den Aufbau des ethnischen Friedens und den Wohl-
stand der gesamten Bevilkerung.®® Der Gebrauch der Muttersprache in
der Siidtiroler Landesverwaltung im Rahmen der europdischen Agenden
heute gibt Fragen auf. Zum Beispiel musste auch Stidtirol im Rahmen der
PNRR-Verpflichtungen Italiens gegeniiber Briissel Projekte zur Stirkung
der Verwaltung auf die Beine stellen und dementsprechend im Herbst 2021
nach dem Reigen Roms einen territorialen Entwicklungsplan zur Beschleu-
nigung komplexer Verfahren vorlegen, im Zuge dessen die Pflichteinstel-
lung von ,nationalen Experten zur Begleitung der komplexen Verfahren
zligig von statten gehen musste. So sitzen seit Januar 2022 insgesamt 19
solcher nationalen Experten in diversen Abteilungen des Landes Siidtirol
und bemiihen sich, die Landesverfahren zu verstehen, zu durchleuchten
und zu vereinfachen. Dass dieses hehre Ziel zB in der Raumordnung an
offensichtlichen Sprachbarrieren scheitert, verwundert nicht, interessiert
aber Rom nur marginal. Im Rahmen der Abrechnungen des PNRR wurde
bereits die Frage aufgeworfen, ob im nationalen Monitoringsystem Regis

38 Abrufbar unter www.italiadomani.gov.it/it/home.html (22. 8. 2022).

39 Rainer, Meilensteine in der Entwicklung der Autonomie von 1972 bis 2012, in Happa-
cher/Obwexer (Hg), 40 Jahre Zweites Autonomiestatut. Siidtirols Sonderautonomie
im Kontext der europdischen Integration (2013) 13 (17).
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alle Abrechnungsunterlagen auch in einer anderen als nur in der italieni-
schen Sprache hochgeladen werden diirfen - die Antwort wird im Laufe
der konkreten Kontrolltitigkeit auf nationaler Ebene wohl noch einige Stol-
persteine iiberwinden miissen. Anzeichen von sprachlichen Stolpersteinen
sind in europiischen territorialen Programmen nicht neu fiir die Verwal-
tung der Autonomen Provinz Bozen-Sidtirol. Aufgrund der nationalen
Mitbestimmung und Koordinierung und des lokalen Kréftemangels muss-
ten in den Programmperioden 2007-2013 und 2014-2020 insbesondere in
den Programmen des ESF umfassende Arbeitspakete an externe Dienstleis-
ter ausgegeben werden. Sowohl die vorgeschriebene externe Bewertung
der Programme als auch die notwendige Hilfe in der Abrechnung der
Projekte im ESF liefen und laufen iiber nationale Rahmenkonventionen
mit Groflanbietern wie E&Y, KPMG, Deloitte, Tecnostruttura. Die Kennt-
nis der beiden Landessprachen wird zwar eingefordert, aber die Qualitat
der erbrachten Leistung liegt meist deutlich unter verwaltungsinternen
Standards. Hie und da stutzte auch schon mal die Presse, wenn in den
ESF-Begleitausschiissen ,,nur® Italienisch gesprochen wurde.*? Es ist bei
den zustdndigen Stellen eine Beschwerde einer Bezirksgemeinschaft einge-
troffen, zum Umstand, dass die Kontrollberichte in der Periode 2014-2020
der Stidtiroler Auditbehorde nur auf Italienisch verfasst waren. Gebrauch
der Muttersprache in der Landesverwaltung: Quo vadis?

Die Suidtiroler Fachliteratur in der Verwaltungssprache wurde in den
90er Jahren noch vom Ubersetzungsdienst der EU gesucht und geschitzt.*!
Heute tibersetzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesver-
waltung selbst und auch die Europdische Kommission weitgehend mit De-
epL translator oder anderen internen Ubersetzungssystemen, wobei selbst
die Europdische Kommission einsprachige Dokumente bevorzugt, da ma-
chine translation systems effizienter und schneller einsprachige Dokumente
tibersetzen. Selbst die parallele Abbildung der Texte in Spalten erweist
sich eher hinderlich und beschert im Rahmen der automatisierten Uber-
setzung unliebsamen biirokratischen Mehraufwand. Trotzdem halt zB das
Programm Interreg Italien-Osterreich auch in der Periode 2021-2027 an
einer rigorosen zweisprachigen Arbeitsweise fest, in der Uberzeugung, dass
so im Rahmen einer effektiven grenziiberschreitenden Zusammenarbeit die
wirkliche und tiefe Mitarbeit aller Partner in den involvierten Regionen im
Veneto, in Friaul-Julisch Venetien und in den Landern Tirol, Salzburg und

40 ESF: man spricht Italienisch, Tageszeitung Dolomiten vom 5. 4. 2017.
41 Gesprach mit Karl Rainer am 25. 8. 2022 in Bozen.
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Kirnten gewdéhrleistet werden kann. Andere Interreg-Programme werden
fast ausschliefSlich einsprachig abgewickelt (z.B. Interreg Italien-Schweiz
nur auf Italienisch, Interreg Italien-Kroatien nur auf Englisch).

2019 - nach Brexit und vor Covid hat die Europiische Kommission eine
Studie iiber die Grundhaltung der EU-Biirgerinnen und EU-Biirger im Be-
kenntnis zu Europa durchgefithrt*> und eine kartographische Darstellung
der positiven und negativen Einstellung gegeniiber der EU-Integrationspo-
litik erarbeitet. Siidtirol ist hier die einzige Region Italiens, die demnach
— allein in griiner Farbe gekleidet - eine positive Grundhaltung einnimmt.
Gelingt es Siidtirol doch noch, trotz der Stolpersteine va die Chancen zu
vermitteln, die Europa bietet, und die Nischen zu besetzen, die sich auftun?

IV. Schlussbetrachtungen

Die Jahre 1992 bis 2020 sind eine Zeit der Bewdhrungsprobe der Auto-
nomie im européischen Einigungsprozess: Verfassungsreform, Konsolidie-
rung des wirtschaftlichen Aufschwungs, auftretende Defizite hinsichtlich
Transparenz und politische Beteiligung, harsche Kritik zuerst 1997 am
Wirtschaftsférderungsgesetz des Landes Siidtirol und 2014 an der Handha-
bung des ESF-Programms 2007-2013 haben Professionalisierung, Demut
und Desillusionierung auch unter die Europa-Expertinnen und -Experten
gebracht. Europdische Gerichtsurteile wie jene in den Rechtssachen Bickel
und Franz,*® Riiffer** und Angonese*> haben zur Anpassung der Autonomie
und der Minderheitenregelungen gefiihrt, ohne dass dabei jedoch Kernele-
mente der Autonomie in Frage gestellt worden wiren.*® Die Vorgaben
der europdischen Wettbewerbsregeln haben Eingang in das heimische For-
derregime gefunden und die Staatsbeihilfenregelungen bestimmen heute
weitgehend auch die Regelungen der lokalen Wirtschaftsforderung.

Next Generation bedeutet auch néchste Herausforderung. Die EU-Next
Generation-Programme schlagen weiterhin in die Kerbe einer massiven

42 European Commission, The Geography of EU-Discontent, EC DG Regio, 2018,
abrufbar unter https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/w
orking-papers/2018/the-geography-of-eu-discontent.

43 EuGH, Rs C-274/96 (Bickel und Franz), EU:C:1998:563.

44 EuGH, Rs C-322/13 (Riiffer), EU:C:2014:189.

45 EuGH, Rs C-281/98 (Angonese), EU:C:2000:296.

46 ZB Obwexer, Sechs Jahrzehnte europdische Integration und zwei Jahrzehnte EU-
Mitgliedschaft Osterreichs: der Pariser Vertrag im supranationalen Kontext, in Ob-
wexer/Pfanzelter (Hg), 70 Jahre Pariser Vertrag (2017) 171.
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Zentralisierung in der Abwicklung. Die Aufrufe zur Einreichung von Pro-
jekten werden in Italien zentral und von Ministerium zu Ministerium
unterschiedlich definiert. So kam es auch schon vor, dass die Autonome
Provinz Bozen-Siidtirol aufgrund von Sonderregelungen im Rahmen des
autonomen Finanzrahmens ihren Platz in den PNRR-Mafinahmen erst
finden musste, nachdem aufgrund der allgemeinen Zeitnot in der Umset-
zung manchmal und kurzerhand nationale Forderschienen einfach weiter-
geschrieben wurden, die Siidtirol gar nicht als Begiinstigten vorsahen. Oder
es gab nationale Regelungen, die in Siidtirol schlicht und einfach nicht
greifen konnten - so passiert bei der Qualifizierung der Vergabestellen,
die auf nationaler Ebene nur die Provinzhauptstddte haben und im Rah-
men des PNRR alle qualifizierten Vergabestationen des Landes Siidtirol
aufler jener der Landeshauptstadt Bozen ohne entsprechende Intervention
durch Landehauptmann Arno Kompatscher nicht berechtigt gewesen wi-
ren, eigenstdndig Verfahren abzuwickeln. Oder: Ausschreibungen, die die
Modernisierung der Schulen betrafen und Standards vorschrieben, die es
in Stdtirol so nicht gibt, da der Schulbau im Territorium der Autonomen
Provinz vom Landesgesetz geregelt ist, im Rahmen des PNRR aber nur das
Staatsgesetz gilt.

Stdtirol ist nach wie vor ein starker und gesuchter Partner, aber die
Verdichtung der Kontrollmechanismen, die kritische Einstufung von klein-
strukturierten Realititen betreffend Antikorruption und die zunehmend
komplexe und einheitlich digitalisierte Welt der EU-Finanzierungen fiihr-
ten auch die Grenzen des autonomen Handlungsspielraums einer Minder-
heit vor Augen.

Themen wie UN-Nachhaltigkeitsziele, Kreislaufwirtschaft, New Euro-
pean Bauhaus, DNSH-Prinzip, Datenschutz und &hnliche Agenden sind
Felder, die von Briissel aus bedient und gestaltet werden. Insbesondere
in punkto Digitalisierung und Sicherheitsstandards werden kleine lokale
und autonome Verwaltungen wohl noch weiter {iber ihre Schatten springen
miissen, denn Europa verlangt zuweilen mehr, als kleine, wenn auch auto-
nome Lénder stemmen kénnen.

Sollten diesen Minderheiten und deren Verwaltungen die Krifte ausge-
hen, so konnten einige Stolpersteine auch im Bereich der EU-Politiken
fur diese Territorien, deren Autonomien und Menschen eine reelle Gefahr
darstellen.
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I1. Das Zweite Autonomiestatut als rechtliches Fundament des
Minderheitenschutzes: Schlaglichter zu ausgewihlten
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Bildung in der Muttersprache: Eckpunkte der allgemeinen und
beruflichen Bildung in Siidtirol

Sigrun Falkensteiner

I Zweites Autonomiestaut als Grundlage und Eckpfeiler fiir Bildung in der
Muttersprache

Dass es in Sidtirol drei parallel agierende Schulsysteme gibt, die sich je-
weils um die Belange einer der drei Sprachgruppen kiimmern, mag von
aufen betrachtet als interessant, ja, vielleicht sogar als merkwiirdig erschei-
nen. Betrachtet man allerdings die Geschichte des Landes, so wird klar,
dass das Recht auf muttersprachlichen Unterricht einen Eckpfeiler und
zugleich Grundstein in der Siidtiroler Bildungslandschaft darstellt.

Das Zweite Autonomiestatut legt diesbeziiglich in Art 19 fest:

»(1) In der Provinz Bozen wird der Unterricht in den Kindergdrten,
Grund- und Sekundarschulen in der Muttersprache der Schiiler, das heifSt
in italienischer oder deutscher Sprache, von Lehrkriften erteilt, fiir welche
die betreffende Sprache ebenfalls Muttersprache ist. In der Grundschule
(-..) und in den Sekundarschulen ist der Unterricht in der zweiten Sprache
Pflicht; er wird von Lehrkrdften erteilt, fiir die diese Sprache die Mutter-
sprache ist.

(2) Die ladinische Sprache wird in den Kindergirten verwendet und in
den Grundschulen der ladinischen Ortschaften gelehrt. Dort dient diese
Sprache auch als Unterrichtssprache in den Schulen jeglicher Art und
jeglichen Grades. In diesen Schulen wird der Unterricht auf der Grundla-
ge gleicher Stundenzahl und gleichen Enderfolges in Italienisch und in
Deutsch erteilt.

Somit ist klar: Die Schiilerinnen und Schiiler einer Sprachgruppe werden
jeweils von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern unterrichtet, um
den Bediirfnissen und Besonderheiten der drei Sprachgruppen Rechnung
zu tragen.

1 Quelle fiir alle kursiv gesetzten Textausziige: DPR Nr 670 vom 31. 8. 1972.
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Das Zweite Autonomiestatut legt ergdnzend dazu noch weitere, vor-
nehmlich organisatorische, Regelungen fest. So ist beispielsweise die Ernen-
nung eines Hauptschulamtsleiters durch das Ministerium vorgesehen, der
fiir die Verwaltung der Schulen mit italienischer Muttersprache und fiir die
Aufsicht iiber die Schulen deutscher und ladinischer Sprache zusténdig ist.
Erginzend dazu werden, nach Einholen einer Stellungnahme des Ministeri-
ums, fiir die Verwaltung der deutschen und ladinischen Kindergdrten sowie
der Grund- und Sekundarschulen je ein Schulamtsleiter aus der deutschen
und ein Schulamtsleiter aus der ladinischen Sprachgruppe ernannt.

Interessant erscheint an dieser Stelle, dass tiber die Ernennung des
Hauptschulamtsleiters in letzter Instanz das Ministerium entscheidet, fiir
den Schulamtsleiter in deutscher Sprache bedarf es lediglich einer Stellung-
nahme des Ministeriums.

Mit Blick auf das Lehrpersonal bleiben die Lehrpersonen der Grund-,
Mittel und Oberschulen zwar ,Staatspersonal’, die Zustdndigkeit fiir die
Mafinahmen, die das Lehrpersonal ihrer Schulen betreffen, wird allerdings
den jeweiligen Schulamtsleitern tibertragen (zB Neuaufnahme, Versetzun-
gen, Stellenplane usw). Die Verwaltungsbediensteten der Schulen werden
hingegen von der Provinz Bozen {ibernommen.

Was die Prasidentinnen und Prasidenten sowie Kommissionsmitglieder
der Staatspriifungen betrifft, so behélt sich das Ministerium hier ein we-
sentliches Mitsprachrecht vor, indem festgelegt wird, dass diese vom Minis-
terium im Einvernehmen mit der Provinz Bozen ernannt werden.

Auch was die Gleichwertigkeit der Abschlussdiplome betrifft, so bleibt
diese durch die Tatsache gewéhrleistet, dass die Stellungnahme des Obers-
ten Rates fiir den 6ffentlichen Unterricht iiber die Unterrichts- und Prii-
fungsprogramme eingeholt werden muss.

Mit Blick auf die im Zweiten Autonomiestatut enthaltenen wesentlichen
Regelungen fiir den Bildungsbereich stellt sich die Situation beziiglich der
Zustindigkeiten zusammenfassend wie folgt dar:

« primiére Befugnisse: Kindergarten, Berufsbildung, Musikschulen, Schul-
bauten, Schulfiirsorge, Schulbibliotheken;

« sekundire Befugnisse: Schulordnung der Grund- und Sekundarschulen,
Lehrlingswesen.
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IL Schritt fiir Schritt zu weiteren Zustindigkeiten

Nachdem im Jahr 1972 der Grundstein fiir die muttersprachliche Bildung
gelegt wurde, konnten in der Folge nach und nach weitere Zustdndigkei-
ten in Sudtirol verankert werden. So wird beispielsweise mit der Durch-
fihrungsbestimmung DPR Nr 89 vom 10. Febrar 1983 die Verwaltung im
Kindergarten- und Schulbereich der Provinz Bozen iibertragen, verbunden
mit der Moglichkeit, eigene Stellenplane fiir das Lehrpersonal in Siidtirol
festzulegen. Auch die Entscheidung iiber die Errichtung und Auflassung
von Schulen konnte fortan in Stidtirol getroffen werden. Zudem wurde die
besondere Bedeutung des katholischen Religionsunterrichts in Stidtirol mit
dieser Regelung verankert. Anders als im restlichen Staatsgebiet schreibt
man sich in Siidtirol ndmlich nicht eigens zum Religionsunterricht ein,
sondern meldet sich im Sinne des ,Verzichts auf den Religionsunterricht®
ab.

Unbeschadet dieser Regelungen blieb der Grundsatz, dass die Grund-
und Sekundarschulen in ihrem Wesen ,Staatsschulen” und das Personal
»Staatspersonal“ waren, weiterhin aufrecht. Interessant erscheint jedoch
ein Passus, der darauf hinweist, dass es bereits erste Einschreibungen von
Kindern in die Schule der jeweils anderen Sprachgruppe gegeben hat.
Wie anders wire sonst die Festschreibung zu erklaren, dass das Recht der
Eltern auf Einschreibung und die damit verbundene Wahl der Schule einer
Sprachgruppe keinen Einfluss auf die Unterrichtssprache haben darf?

II1. ,Schule zum Land®

Wihrend es nach 1983 wieder ruhig um die Entwicklungen bei den Zustén-
digkeiten im Bereich Bildung wurde, gelangen im Jahr 1996 mit der Durch-
fithrungsbestimmung GvD Nr 434 vom 24. Juli 1996 néchste bedeutsame
Schritte, die unter dem landlaufig bekannten Slogan ,Schule zum Land® in
die Geschichte eingingen.

So wurde das Dienst- und Besoldungsrecht des Lehrpersonals der Pro-
vinz Bozen {ibertragen und damit verbunden die Mdoglichkeit, eigene
Kollektivvertrage fiir das Lehrpersonal abzuschlieffen. Weiters wurde es
moglich, Wettbewerbsklassen im Einvernehmen mit dem Ministerium ab-
zudndern oder neu festzulegen. Zudem schien die Siidtiroler Schule mittler-
weile unter Beweis gestellt zu haben, dass die Staatspriifungen sorgfiltig
und ordnungsgemifd abgewickelt werden, da sowohl die Ernennung der
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Préasidentinnen und Présidenten sowie Kommissionsmitglieder bei diesen
Priifungen fortan in Siidtirol erfolgen konnte als auch eigene Durchfiih-
rungsbestimmungen zu den Staatspriifungen, nach Anhdren des Ministeri-
ums, moglich wurden.

IV. Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in eigener Hand

Nach langen Jahren der wechselnden Modelle der Lehrerausbildung im Se-
kundarbereich gelang es im Jahr 2018 mit dem GvD Nr 18 vom 6. Februar
2018 die Zustandigkeit fiir die Ausbildung der Lehrpersonen der deutschen
und ladinischen Mittel- und Oberschulen direkt in Siidtirol zu verankern.
Ein wichtiger Schritt, um dem angehenden Lehrpersonal Stabilitit und
Planbarkeit fiir den Ausbildungsweg zu geben. Schliellich hatte der Staat
Anfang der 2000-er Jahre in kurzen Abstinden stindig neue Modelle auf-
gelegt, die zum Teil sogar auf der Planungsebene steckend von neuen,
anderen Modellen abgeldst wurden (man denke an TFA, UBK, FIT usw).
Daher war es va fiir die deutsche und fiir die ladinische Schule unerlasslich,
neben den stabilen Ausbildungswegen im deutschsprachigen Ausland auch
lokal ein Ausbildungsmodell anzubieten, das einerseits die Grundziige der
Ausbildung auf Staatsebene berticksichtigt, damit die Vergleichbarkeit und
Anerkennung der Titel auf Staatsebene gesichert sind, andererseits aber
auch von stindig wechselnden Modellen und nicht rhythmisiert festgeleg-
ten Ausschreibungen von Ausbildungslehrgingen entkoppelt ist.

V. Berufliche Bildung

Wihrend die Grund-, Mittel- und Oberschulen in Siidtirol aufgrund der
sekunddren Befugnisse sog Schulen staatlicher Art sind, hat die Provinz
Bozen in der beruflichen Bildung weitgehend primére Zustdndigkeiten.
Die in allen 3 Sprachgruppen verankerte Berufsbildung gestaltet und ver-
antwortet Ausbildungen fiir ca 110 Lehrberufe, in Form von Lehrlings- oder
Vollzeitausbildungen. Dabei agiert die Berufsbildung zwar nicht losgelost
von jedem Rahmen, denn schliefllich gilt es, gerade im Lehrlingswesen
staatliche (zum Teil auch europdische) Grundsitze fiir die Anerkennung
der Berufsqualifikation zu berticksichtigen, aber dennoch kénnen die auto-
nomen Handlungsspielrdume der Schulen aufgrund der priméren Zustin-
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digkeit wesentlich aktiver gestaltet werden als bei den Schulen staatlicher
Art.

VI. Gelebte und aktiv gestaltete Autonomie

Fragt man sich, was Siidtirol mit Blick auf den Bildungsbereich aus den
Zustiandigkeiten gemacht hat, die im Zweiten Autonomiestatut und in Fol-
geregelungen verankert sind, so zeigt sich in Stichworten und Zahlen ein
beeindruckendes Bild:

« verzweigtes Netz an Schulen und Kindergérten mit

« 266 Kindergérten mit ca 11.300 Kindern

« 268 Grundschulen mit ca 20.500 Schiilerinnen und Schiilern

« 57 Mittelschulen mit ca 12.000 Schiilerinnen und Schiilern

« 26 Oberschulen mit ca 13.000 Schiilerinnen und Schiilern

« 11 Landesberufsschulen mit ca 7.700 Schiilerinnen und Schiilern

« 5 Fachschulen mit ca 1.000 Schiilerinnen und Schiilern;

o Unterricht und Bildungszeit in italienischer, deutscher oder ladinischer
Sprache, ergénzt von L2 und L3;

« eigene Rahmenrichtlinien (ehemals Lehrplane);

o Sicherung des Unterrichts und der Bildungszeit durch ausgebildetes Per-
sonal;

« grofles Angebot bei der Ausbildung;

o berufliche Bildung orientiert an lokalen Notwendigkeiten und Entwick-
lungen;

+ Angebote der Musikschulen und der Bibliotheken.

VII. Licht und Schatten

Blickt man auf 50 Jahre Zweites Autonomiestatut zuriick, so kann ohne
Ubertreibung festgestellt werden, dass es im Bildungsbereich gelungen ist,
ein qualitativ hochwertiges, stabiles und gesichertes System aufzubauen, be-
stindig weiterzuentwickeln und innerhalb der Dreiteilung des Bildungssys-
tems zwischen den Sprachgruppen gemeinsame Wege zu beschreiten. Die
Zusammenarbeit zwischen den drei Bildungsdirektionen (ehemals Schul-
amtern) ist weniger eine Notwendigkeit, sondern mehr ein aktiv gestalte-
ter Auftrag, der im Selbstverstindnis der drei Schulamtsleiterinnen bzw
Schulamtsleiter liegt. Gerade auch im Anerkennen und im Wertschétzen
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der Besonderheiten der jeweiligen Situation und der jeweiligen Bediirfnisse
der drei Sprachgruppen kann es in Teilen gleiche, in Teilen aber auch
unterschiedliche Ausbildungswege fiir das Lehrpersonal geben. Und es ist
sogar moglich, {iber die Sprachgruppen hinweg ein gemeinsames Sprachen-
zentrum zu fithren, das als Unterstiitzungsangebot fiir alle Kindergérten
und Schulen des Landes agiert.

Wo Licht ist, gibt es bekanntlich aber auch Schatten und bei allen Errun-
genschaften und bedeutsamen Verankerungen gilt es auch, Autonomie be-
standig weiter zu entwickeln und an die jeweilige Zeit anzupassen. So kann
aktuell festgestellt werden, dass die Moglichkeit und Garantie, die Schule
einer Sprachgruppe zu wihlen, jene Familien vor eine Herausforderung
stellt, die sich nicht ausschliefSlich einer Sprachgruppe angehérig fiihlen.
Das fithrt dann teilweise dazu, dass in den verschiedenen Bildungsstufen
im Wechsel die Bildungseinrichtungen der einen oder der anderen Sprach-
gruppe besucht werden, was fiir Kinder und Jugendliche nicht immer ein-
fach ist und letztendlich auch die Klassenzusammensetzungen mit Blick auf
die Zugehorigkeit zu einer Sprachgruppe verzerrt.

Grundsatzlich kann festgestellt werden, dass es bei den Familien ein star-
kes Bewusstsein fiir die sog ,Erstsprache” gibt, aber ebenso auch eine grof3e
Wertschitzung fiir die Zweitsprache und damit verbunden den Wunsch
und die Notwendigkeit, diese gut zu beherrschen.

Somit wird es die Herausforderung der nachsten Jahre sein, Bestehendes
zu sichern, zu priifen, aber auch mit Blick auf die Zeit weiterzuentwickeln,
damit die Kinder und Jugendlichen dieser Generation zukunftsfahige Men-
schen ihrer Zeit werden.
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Der Gebrauch der Sprachen in der 6ffentlichen Verwaltung, bei
Gericht sowie in der Ortsnamengebung

Karl Zeller

L. Historische Entwicklung

Unter dem faschistischen Regime von 1923 bis 1943 war der Gebrauch
der deutschen Sprache im offentlichen Leben in Stdtirol grundsatzlich
verboten. Alleinige Amtssprache war italienisch.

Waihrend der deutschen Besatzung von 1943 bis zum Kriegsende 1945
konnte die deutsche Sprache wieder verwendet werden, doch geschah dies
ohne Anderung der rechtlichen Grundlagen.

Fiir den Sprachgebrauch wurde im Pariser Vertrag vom 5. September
1946 folgender Grundsatz festgelegt: “In accordance with legislation already
enacted or awaiting enactment the said German-speaking citizens will
be granted in particular ....(b) parification oft the German and Italian
languages in public offices and official documents, as well as in bilingual
topografic naming..."

Die deutsche Sprache sollte also im offentlichen Leben mit der italieni-
schen Sprache gleichgestellt werden, wobei dieser Grundsatz mit Ausfiih-
rungsgesetzen konkretisiert werden musste.

Im Ersten Autonomiestatut von 1948 (VerfG Nr5/1948) wurde die ge-
nannte Bestimmung des Pariser Vertrages im Art 84 umgesetzt. Dort wur-
de bestimmt, dass der Gebrauch der deutschen Sprache im o6ffentlichen
Leben im Rahmen dessen, was die Normen des Autonomiestatuts und
die Sondergesetze der Republik vorsehen, garantiert wird. Dabei gilt das
Prinzip, dass die italienische Sprache die Amtssprache ist. In Ausfithrung
dieses Grundsatzes, dass der Anwendungsbereich der deutschen Sprache
von spezifischen Normen vorzusehen ist, wurde mit Art 85 des Ersten
Autonomiestatuts bestimmt, dass die Biirger in der Provinz Bozen die deut-
sche Sprache im Verkehr mit den Organen und Amtern der éffentlichen
Verwaltung mit Sitz in der Provinz oder mit regionaler Kompetenz verwen-
den konnen. In den Sitzungen der Kollegialorgane der Region, der Provinz
und den lokalen Korperschaften kann die deutsche Sprache ebenfalls ver-
wendet werden. Die vorgenannten Organe und Amter verwenden in der
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Korrespondenz und im miindlichen Verkehr die Sprache des Antragstellers.
Sofern die Korrespondenz von Amts wegen erfolgt, wird die vermutete
Sprache des Adressaten verwendet.

Diese Regelung bedeutete in der Praxis jedoch keine Gleichstellung der
deutschen Sprache mit der italienischen Sprache, wie sie hingegen im Pari-
ser Vertrag vereinbart worden war. Dazu kam, dass die Durchfiihrungsbe-
stimmungen dazu erst im Jahr 1960 (DPR Nr103/1960) erlassen wurden,
wobei die von Art 84 Erstes Autonomiestatut vorgesehenen Prinzipien sehr
restriktiv interpretiert wurden. So war es zwar erlaubt, die deutsche Spra-
che bei Gericht zu verwenden, doch mussten alle Protokolle auch in ita-
lienischer Sprache verfasst werden, womit die Rechtsanwender angesichts
des mit der Ubersetzung verbundenen Zusatzaufwands praktisch davon
abgehalten wurden, die deutsche Sprache zu verwenden.

In Bezug auf die Ortsnamengebung wurde die Bestimmung des Art 1 Abs
2 litb) des Pariser Vertrages im Art 86 Erstes Autonomiestatut umgesetzt:
»Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare,
nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca,
se la legge provinciale ne abbia accertata 1 esistenza ed approvata la dizio-
ne‘

In Bezug auf die ladinische Bevdlkerung, die im Pariser Vertrag bekannt-
lich nicht erwdhnt wurde, wird in Art 87 Erstes Autonomiestatut in Bezug
auf die Ortsnamengebung folgendes bestimmt: ,Le Provincie e i Comuni
devono ¢ altresi rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle
popolazioni ladine*.

Art 11 Abs 1 Nr 3 Erstes Autonomiestatut tibertrug die primére Gesetzge-
bungskompetenz fiir Toponomastik auf die beiden Provinzen Bozen und
Trient, wobei fiir die Provinz Bozen die Verpflichtung zur Zweisprachigkeit
festgeschrieben wurde (,,... fermo restando 1’obbligo della bilinguita nel
territorio della provincia di Bolzano®).

In den Osterreichisch-italienischen Paketvereinbarungen von 1969, die
zur Beilegung des Streits vor den Vereinten Nationen fiihren sollten, wurde
in Bezug auf den Sprachgebrauch folgendes vereinbart:

Mit Paketmafinahme 62 wurde bestimmt, dass der vorgenannte Art 84
Erstes Autonomiestatut abgeandert wird, ,um den Grundsatz der Gleich-
stellung der deutschen mit der italienischen Sprache, welche die offizielle
Staatssprache ist, in der Region zum Ausdruck zu bringen. In Urkunden
gesetzgeberischen Charakters und in den anderen vom Statut vorgesehenen
Fillen ist auch weiterhin die italienische Sprache mafigebend®
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Die Paketmafinahmen 63 bis 68 sahen zudem vor, dass Art 85 Erstes

Autonomiestatut in der Form gedndert werden miisse, um

a)

b)

<)

d)

e)

In

»die Gerichtsbehdrden und jene Dienste von offentlichem Interesse,
die eventuell von o&ffentlichen Korperschaften in Konzession gegeben
werden, in die Amter der 6ffentlichen Verwaltung einzubeziehen, die
verpflichtet sind, mit den Staatsbiirgern deutscher Sprache in deren
Sprache zu verkehren;

fiir die offentlichen Amter die Verpflichtung festzulegen, in jener Spra-
che zu antworten, in der ihnen die Akten von einem anderen offentli-
chen Amt Uibermittelt wurden;

im ersten Abs ,konnen gebrauchen® durch ,haben das Recht zu gebrau-
chen® zu ersetzen;

im zweiten Abs ,darf die deutsche Sprache gebraucht werden® durch
»kann die eine oder andere Sprache gebraucht werden® zu ersetzen;
nach dem dritten Abs folgenden vierten Abs anzufiigen: ,Der getrennte
Gebrauch der deutschen oder der italienischen Sprache ist gewidhrleis-
tet; ausgenommen sind die Fille, die ausdriicklich vorgesehen sind,
ferner die mit Durchfithrungsbestimmung zu regelnden Falle des ge-
meinsamen Gebrauches der beiden Sprachen in den Urkunden, die an
die Gesamtbevolkerung gerichtet sind und in persénlichen Urkunden,
die fiir den offentlichen Gebrauch bestimmt sind, sowie in Urkunden,
welche an eine Mehrzahl von Amtern gerichtet sind. Aufrecht bleibt der
alleinige Gebrauch der italienischen Sprache innerhalb der Gliederun-
gen militarischer Artikel.

den Paketmafinahmen 98, 99 und 100 werden die am DPR 103/1960

vorzunehmenden Anderungen bestimmt, ,um

1.

festzulegen, dass in Féllen von Ergreifung auf frischer Tat das Verhor des
Staatsbiirgers durch Polizeiorgane in der Muttersprache des Betreffenden
durchgefiihrt wird;

. die Moglichkeit vorzusehen, die notariell beglaubigten Schriften auch

nur in der deutschen Sprache abzufassen, ausgenommen die Verpflich-
tung zur Verwendung der beiden Sprachen fiir jenen Teil des Inhalts,
der allenfalls der Grundbuchseintragung oder einer anderen Art der
Zuganglichmachung fiir die Offentlichkeit unterworfen ist;

. die Formulierung der Art 2 und 4, betreffend den Gebrauch der deut-

schen Sprache bei Mitteilungen, bei der Anfertigung und Ubersetzung
von Prozessakten und bei der Ausfertigung der Urteile abzudndern;

75

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Karl Zeller

Abidnderung des Art 10, um klarzulegen, dass sich der Schutz der Spra-
che auch auf die Steuergerichtsbarkeit erstreckt; ferner Abdanderung der
Schlussbestimmung, um festzulegen, dass die Verletzung des gewéhrleis-
teten Schutzes der Sprache, abgesehen von der Nichtigkeit der Strafpro-
zessakte, auch die Nichtigkeit der Zivilprozessakte nach sich zieht®

In der Paketmafinahme 103 wurde der Erlass einer neuen Durchfiihrungs-
bestimmung vorgesehen, mit der Festlegung, ,dass im Laufe der Gerichts-
verfahren die Protokolle, die in der Sprache abgefasst sind, in welcher die
Erklarungen erfolgt sind, dann, wenn diese in deutscher Sprache abgege-
ben wurden, durch die Gerichtsbehdérden von Amts wegen am Ende der
Verhandlung in die italienische Sprache {ibersetzt werden. Mit Durchfiih-
rungsbestimmungen wird bestimmt werden, in welchen Fillen eine solche
Ubersetzung erforderlich ist und in welchen sie unterbleiben kann.

Die oben genannten Paketmafinahmen sind in den Art 99 und 100 des
Zweiten Autonomiestatuts von 1971 (Einheitstext DPR Nr 670/1972, VerfG
Nr 1/1971) sowie mit DPR Nr 574/1988 umgesetzt worden.

In Bezug auf die Ortsnamengebung enthielt das Paket von 1969 keine
spezifischen Bestimmungen, so dass die Bestimmungen des Ersten Autono-
miestatuts wortgleich in den Einheitstext des Zweiten Autonomiestatuts
(ASt) ibernommen wurden, und zwar in Art 8 Abs I Nr 2 ASt (primare Ge-
setzgebung), Art 101 ASt (deutsche Ortsnamen) und Art 102 ASt (ladinische
Ortsnamen). Es wurden in der Folge mehrere Versuche unternommen,
die Materie einer Losung zuzufithren. Dabei sollte die Regelung nicht auf
den sog Tolomei-Ubersetzungen basieren, mit denen unter dem Faschismus
die deutschen Bezeichnungen durch italienische ersetzt worden waren,
sondern auf dem tatsdchlichen ,Gebrauch® der Ortsnamen. Dieser Grund-
satz wurde in allen Koalitionsvereinbarungen zur Bildung der Siidtiroler
Landesregierung mit den Mitte-Links-Parteien von 1988 bis 2018 festgehal-
ten. In der Koalitionsvereinbarung mit der Lega von 2018 findet sich kein
diesbeziiglicher Passus mehr, da sich diese weigerte, einen solchen aufzu-
nehmen, und zwar mit der Begriindung, dass sie sich nach dem grofien
Wahlerfolg bei den Landtagswahlen 2018 auch als Vertreterin der national
gesinnten Italiener verstehe.

Im Jahr 2012 unternahm der Stidtiroler Landtag erstmals seit 1948 den
Versuch, in Ausfithrung der in Art 8 ASt festgelegten primaren Zustdndig-
keit die Materie zu regeln. Das betreffende LG Nr15/2012 wurde jedoch
von der romischen Regierung vor dem Verfassungsgerichtshof angefoch-
ten. Danach folgten eine Reihe von Versuchen, den Bereich mit einer
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Durchfithrungsbestimmung zum Autonomiestatut auf der Basis der in
den Abkommen mit den Regionenministern Raffaele Fitto und Graziano
Delrio angefithrten Ortsnamen zu regeln. Zu diesem Zweck wurde die Ent-
scheidung vor dem Verfassungsgerichtshof immer wieder vertagt. Nachdem
das vom Siidtiroler Landtag ernannte Mitglied der 6er-Kommission, Rober-
to Bizzo, im Jahr 2017 seine Zustimmung zum vom Présidenten der 6er-
Kommission, Francesco Palermo, mit den SVP-Vertretern ausgehandelten
Kompromisstext verweigerte, musste das Verfahren vor dem Verfassungs-
gerichtshof weitergefithrt werden. Nach der Veréffentlichung des Urteils
des VIGH Nr 210/2018, das zwar die Ortsnamengebung fiir ladinische Ge-
meinden im Fassatal betraf, aber eine sehr restriktive Auslegung in Bezug
auf die Anderung/Ersetzung von italienischen Ortsnamen erkennen lief3,
wurde das LG Nr 15/2012 mit LG Nr 1/2019 kurz vor der vor dem VIGH an-
beraumten Verhandlung ersatzlos abgeschafft. Damit wurde das Verfahren
vor dem VEGH gegenstandslos und es konnte eine negative Prazedenzent-
scheidung vermieden werden.

II. Autonomiestatut von 1972 und Durchfiihrungsbestimmung von 1988
A. Zweites Autonomiestatut (1972)

Laut Art 99 ASt ist die deutsche Sprache in der Region der italienischen
Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, gleichgestellt. In den Akten mit
Gesetzeskraft und immer dann, wenn das Autonomiestatut eine zweispra-
chige Fassung vorsieht, ist der italienische Wortlaut maf3geblich. Die Fille,
in denen eine zweisprachige Fassung vorgeschrieben ist, sind in Art 4 DPR
574/1988 aufgelistet.

Art 100 ASt sieht vor, dass die deutschsprachigen Biirger der Provinz
Bozen das Recht haben, im Verkehr mit den Gerichtsamtern und mit den
Organen und Amtern der offentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in der
Provinz Bozen haben oder regionale Zustdndigkeit besitzen, sowie mit den
Konzessionsunternehmen, die in der Provinz offentliche Dienste versehen,
ihre Sprache zu gebrauchen (Abs 1).

In den Sitzungen der Kollegialorgane der Region, der Provinz Bozen und
der ortlichen Korperschaften dieser Provinz kann die italienische oder die
deutsche Sprache gebraucht werden (Abs 2).

Die Amter, die Organe und Konzessionsunternehmen gemif3 Abs 1 ver-
wenden im schriftlichen und miindlichen Verkehr die Sprache dessen, der
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sich an sie wendet und antworten in der Sprache, in der der Vorgang von
einem anderen Organ oder Amt eingeleitet worden ist; wird der Schriftver-
kehr von Amts wegen er6ffnet, so wird er in der mutmaf3lichen Sprache des
Biirgers gefiihrt, an den er gerichtet ist.

Unbeschadet der ausdriicklich vorgesehenen Fille — und unbeschadet
der Regelung mit Durchfiihrungsbestimmungen der Fille des gemeinsa-
men Gebrauchs der beiden Sprachen in Akten, die an die Allgemeinheit ge-
richtet sind, sowie in zum offentlichen Gebrauch bestimmten Einzelakten
und in Akten, die an mehrere Amter gerichtet sind - wird in den anderen
Fillen der getrennte Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache
anerkannt. Unberiihrt bleibt der alleinige Gebrauch der italienischen Spra-
che innerhalb der Einrichtungen des Militars.

B. Durchfiihrungsbestimmung (1988)

Die Durchfithrungsbestimmung zum Gebrauch der deutschen und ladini-
schen Sprache im Verkehr mit der offentlichen Verwaltung und in den
Gerichtsverfahren (DPR 574/1988) war lange Zeit sehr umkampft. Umstrit-
ten war insbesondere die Einfithrung des einsprachig deutschen Strafpro-
zesses, der va von Seiten der vielen nur italienischsprachigen Anwilte heftig
bekdmpft wurde. Aus diesem Grund wurde fiir die Anwendung auf den
Verkehr mit den Polizeikréften und mit den Gerichtsbehérden eine lange
Ubergangsfrist von 4 Jahren vorgesehen, womit die Durchfithrungsbestim-
mung 574/1988 fiir diesen Bereich erst am 8. Mai 1993 in Kraft trat. Diese
Frist wurde letztlich eingehalten, obwohl aus Anwaltskreisen in den Jahren
1992 und 1993 heftiger Druck ausgeiibt wurde, um einen weiteren Aufschub
zu erwirken.

Der Anwendungsbereich fiir den Gebrauch der deutschen Sprache wird
in Art 1 DPR 574/1988 geregelt, wobei das bereits in Art 99 ASt verankerte
Prinzip der Gleichstellung der deutschen Sprache mit der italienischen
Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, bekraftigt wird (Abs 1).

1. Territorialer Geltungsbereich

Die Gleichstellung der deutschen mit der italienischen Sprache gilt laut
DPR 574/1988:

a) im Verkehr mit den Organen und Amtern der 6ffentlichen Verwaltung
und der offentlichen Korperschaften, die ihren Sitz in der Provinz
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Bozen haben oder regionale Zustindigkeit besitzen, sowie mit den
Konzessionsunternehmen, die in dieser Provinz &ffentliche Dienste ver-
sehen,

b) im Verkehr mit den Gerichtsdmtern und den Rechtsprechungsorganen
der ordentlichen Gerichte, der Verwaltungsgerichte und der Steuerge-
richte, die ihren Sitz in der Provinz Bozen haben,

c) im Verkehr mit dem Oberlandesgericht, dem Geschworenen-Oberlan-
desgericht, der Sektion fiir Minderjéhrige beim Oberlandesgericht, der
Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht, dem Jugendgericht,
dem Aufsichtsgericht und dem Aufsichtsamt, dem regionalen Kommis-
sar fiir die Abloésung der Gemeinnutzungsrechte sowie mit jedem ande-
ren Gerichtsamt und -Organ beim ordentlichem Gericht, Verwaltungs-
gericht, Rechnungshof oder Steuergericht, die ihren Sitz in der Provinz
Trient haben, aber auch fiir die Provinz Bozen zustindig sind,

d) im internen Verkehr des Personals der Organe, Amter und Konzessio-
nire, die in den vorstehenden Buchstaben a), b) und c) angefiihrt sind,

e) im externen Verkehr mit Organen, Amtern, Korperschaften und Abtei-
lungen militarisch organisierter Einrichtungen, die ihren Sitz in der
Provinz Bozen oder in der Provinz Trient, aber mit Zustdndigkeit auch
fiir die Provinz Bozen haben,

f) in den offentlichen und notariellen Urkunden und mit diesen gleichge-
stellten Akten (Art 1 Abs 1).

Mit den Organen und offentlichen Amtern sind, wenn auch nicht aus-
driicklich angefiihrt, auch die In-house-Gesellschaften der 6ffentlichen Ver-
waltungen gleichzusetzen, da diese aufgrund der stringenten Kontrollbe-
fugnisse und der ausschliellich 6ffentlichen Beteiligung als longa manus
der offentlichen Hand anzusehen sind.

Zu erwéhnen ist, dass mit GvD Nr 124/2005 eine Ausdehnung des Rechts
auf Gebrauch der deutschen Sprache auch auf den Rechnungshof erfolgt ist
(Art 1 Abs 11lit c) DPR 574/1988).

Auch fiir die Polizeikrifte, die den Streitkraften angehéren (Finanzwache
und Carabinieri), und fiir das Personal der Staatspolizei gelten fiir den
Sprachgebrauch die Bestimmungen des DPR 574/1988 in all jenen Fillen,
in denen Handlungen gesetzt werden, die die Tatigkeit der Polizei im
Allgemeinen betreffen, die zur Einleitung eines Strafverfahrens bestimmt
sind oder die eine sonstige Sanktion nach sich ziehen. Im Unterschied zu
den anderen in der Durchfiihrungsbestimmung genannten Amtern und
Organen der offentlichen Verwaltung, den offentlichen Koérperschaften,
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Konzessionsunternehmen und Gerichten, wo die deutsche Sprache auch im
Innenverhiltnis gleichberechtigt ist, gilt das Prinzip der Sprachengleichstel-
lung fiir Militar und Polizei nur fiir den externen Verkehr mit den Biirgern,
nicht aber im internen Dienstverkehr, wo ausschliefllich italienisch die
Amtssprache ist.

In der praktischen Anwendung haben die Bestimmungen immer dann
Probleme ergeben, wenn fiir die betroffenen offentlichen Organe nicht
auch der Zweisprachigkeitsnachweis fiir das Personal vorgesehen war. Dies
ist zB bei den Gerichtsorganen mit Sitz in Trient der Fall. Schwierig gestal-
tete sich deshalb in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des DPR 574/1988
zB die Abhaltung von Schwurgerichtsprozessen in der Berufungsinstanz in
deutscher Sprache, da an der Auflenstelle des Oberlandesgerichts Trient
in Bozen, die mit G 335/1991 eingerichtet worden war, keine Sektion fiir
diese Verfahren vorgesehen war und diese daher in Trient abgewickelt
werden mussten. Mangels zweisprachiger Richter am OLG Trient behalf
man sich damit, dass deutschsprachige Richter aus Bozen fiir diese Fille
nach Trient abkommandiert wurden. Die Losung erfolgte erst mit der mit
GvD 150/2005 erfolgten Abdnderung des DPR 133/1993, mit der auch eine
Sektion des Oberlandesgerichts Trient fiir Schwurgerichtssachen in Bozen
eingerichtet wurde (Art 1-bis). Problematisch bleibt aber weiterhin zB die
Durchfiihrung von Zivilverfahren in deutscher Sprache vor den Gerichten
in Trient, in denen der Staat Prozesspartei ist. Laut Art 6 des koniglichen
Dekrets Nr1633/1939 ist der Gerichtsstand fiir Zivilverfahren, in denen
eine Staatsverwaltung Prozesspartei ist, ndmlich das Landesgericht oder
Oberlandesgericht, wo die Staatsadvokatur ihren Sitz hat, also in Trient.

In Bezug auf den territorialen Geltungsbereich hat der VEGH in mehre-
ren Entscheidungen (Nr 213/1998, Nr395/1998) festgestellt, dass ASt und
Durchfiihrungsbestimmung zum Sprachgebrauch nicht persénlichen Cha-
rakter haben, sondern auf das Gebiet der Region Trentino-Siidtirol be-
schrankt sind. Vor dem Militdrgericht in Verona, das fiir das Gebiet der
beiden Autonomen Provinzen zustindig ist, konnen zB lediglich die allge-
meinen Sprachenrechte laut Art 109 StPO in Anspruch genommen werden,
nicht jedoch die spezifischen Schutzbestimmungen laut DPR 574/1988.
Der Begrift ,regionale Zustdndigkeit* kénne nicht dahingehend ausgelegt
werden, dass damit auch Organe und Amter der &ffentlichen Verwaltung
mit Sitz auflerhalb Trentino-Siidtirol gemeint seien. Das Militargericht in
Verona {ibt seine Gerichtsbarkeit zwar in der Region Trentino-Siidtirol aus,
es handle sich aber nicht um eine ,regionale Zustindigkeit im Sinn von
Art100 ASt.
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2. Subjektiver Geltungsbereich

In der ersten Fassung des DPR 574/1988 war keine klare Regelung in
Bezug auf den subjektiven Geltungsbereich des Rechts auf Gebrauch der
deutschen Sprache vorgesehen, da die Formulierung des Art 100 ASt
wortgleich tibernommen wurde, wo von ,deutschsprachigen Biirgern® ge-
sprochen wird, ohne dass néher definiert wurde, ob darunter ausschlief3-
lich italienische ,Staatsbiirger zu verstehen waren. Nach Inkrafttreten der
Durchfithrungsbestimmung im Jahr 1993 wurde daher in diversen Urteilen
der restriktive Standpunkt vertreten, dass das Recht auf Verwendung der
deutschen Sprache im Strafprozess nur von ,deutschsprachigen Biirgern
der Provinz Bozen', also von italienischen Staatsbiirgern mit Wohnsitz in
Studtirol, geltend gemacht werden diirfe, nicht aber von EU-Biirgern oder
gar Nicht-EU-Biirgern. Letztere miissten, auch wenn sie deutscher Mutter-
sprache sind (zB deutsche, Osterreichische oder Schweizer Staatsbiirger),
ausschliellich die italienische Sprache verwenden.

Mit Urteil des EuGH vom November 1998! wurde aber klargestellt, dass
eine derartige Auslegung nicht gemeinschaftsrechtskonform ist, weil die
Regelung der Prozesssprache geeignet ist, das Recht der Unionsbiirger,
sich frei innerhalb der EU zu bewegen und sich dort aufzuhalten, zu
beeinflussen. Wenn der Gebrauch der deutschen Sprache im Strafprozess
den EU-Biirgern nicht zugestanden wird, widerspricht dies dem Gebot
der Gleichbehandlung und verstof3t gegen das Diskriminierungsverbot (Art
6 EGYV, jetzt Art 18 AEUV). Das Wohnsitzerfordernis ist nicht sachlich
gerechtfertigt und der Minderheitenschutz wird durch die Ausdehnung des
Rechts auf Gebrauch der deutschen Sprache auf andere EU-Biirger nicht
beeintrachtigt.

Nach dem genannten EuGH-Urteil Bickel und Franz wire eigentlich zu
erwarten gewesen, dass damit nicht nur die Frage der Anspruchsberechti-
gen im Strafverfahren, sondern grundsitzlich fiir jede Art von Verkehr
mit Amtern, Polizeibehorden und Gerichten geklart ist. Interessanterweise
wurde fiir den Zivilprozess weiterhin eine restriktive, nicht gemeinschafts-
rechtskonforme Auslegung gewihlt. So hat das Kassationsgericht die Ver-
wendung der deutschen Sprache im Zivilprozess durch EU-Biirger als nicht
zuldssig erklart, da dies ausschliefilich in Siidtirol anséssigen italienischen
Staatsbiirgern zustehe (Urteil Nr20715/2012). Mit Urteil des EuGH vom

1 EuGH 24.11.1998, Rs C-274/96 (Bickel und Franz), EU:C:1998:563.
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Mirz 2014 wurden die im zitierten Urteil Bickel und Franz festgelegten
Prinzipien schliefilich auch auf den Zivilprozess ausgedehnt und festgehal-
ten, dass Art 18 AEUV und Art 21 AEUV dahin auszulegen sind, dass sie
einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entge-
genstehen, die das Recht, in zivilrechtlichen Verfahren vor den Gerichten
eines Mitgliedstaats, die ihren Sitz in einer bestimmten Gebietskorperschaft
dieses Staates haben, eine andere Sprache als dessen Amtssprache zu ge-
brauchen, nur den in der betreffenden Gebietskorperschaft wohnhaften
Biirgern dieses Staates einrdumt.

Nach der Klarung, dass EU-Biirger ebenso wie die in der Provinz Bozen
anséssigen italienischen Staatsbiirger auch die deutsche Verfahrenssprache
wihlen konnen, blieb die Frage der Anwendbarkeit auf Nicht-EU-Biirger.
Mit Urteil Nr11633/2015 hat das Kassationsgericht dazu entschieden, dass
eine Schweizer Staatsbiirgerin deutscher Muttersprache mit Wohnsitz in
der Provinz Bozen kein Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache in
einem Zivilverfahren hat, sondern sich der italienischen Sprache bedienen
muss.

Mit GvD Nr186/2015 wurde der personliche Geltungsbereich der Spra-
chenrechte laut DPR 574/1988 schliefilich dahingehend erweitert, dass
dessen Bestimmungen auf alle physischen und juridischen Personen, un-
abhéngig von Staatsbiirgerschaft, Wohnsitz, gewohnlichem Aufenthaltsort
oder Sitz anzuwenden sind (Art 1-bis).

C. Gleichstellung der deutschen und italienischen Sprache in Bezug auf
Konzessionsunternehmen

Das DPR 574/1988 enthilt eine Sonderregelung fiir die Konzessionsunter-
nehmen, die im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen Dienste von &ffentli-
chem Interesse ausiiben.

Als Konzessionsunternehmen werden private Unternehmen definiert,
die Dienstleistungen erbringen, die in den Aufgabenbereich oder die Verfii-
gungsgewalt von oOffentlichen Korperschaften fallen oder mit diesen gleich-
zusetzen sind (Art 2). Eine genauere Definition findet sich im neuen Kodex
fiir offentliche Vertrédge, der als Konzessionen solche Vertragsverhiltnisse
ansieht, die — meist aufgrund von Wettbewerben, die von der offentlichen
Hand ausgeschrieben wurden - Dienstleistungen fiir die Bevolkerung

2 EuGH 27.3.2014, Rs C-322/2013 (Grauel Riiffer ua), EU:C:2014:189.
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erbringen und zusitzlich zu den von den privaten Nutzern bezahlten
Betrégen, eine offentliche Unterstiitzung erhalten, wobei aber immer ein
unternehmerisches Risiko zu Lasten des Privaten gegeben sein muss (GvD
Nr50/2016, Art 3 vv). Die wichtigsten Konzessionsunternehmen sind in
Sidtirol jene, die im Personentransport titig sind wie zB die SAD AG, die
die Bahnlinien im Osten und Westen des Landes betreibt.

Art 2 DPR 574/1988 bestimmt, dass diese Konzessionsunternehmen die
Erbringung ihrer Dienstleistungen so organisieren miissen, dass der Ge-
brauch der beiden Landessprachen gewahrleistet ist. Das dafiir notwendige
Personal muss im Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises laut Titel I DPR
752/1976 sein (Abs 1). Aus dieser Formulierung erschliefit sich, dass nicht
alle Beschiftigen dieser Konzessionsunternehmen den Zweisprachigkeits-
nachweis haben miissen, sondern nur jene, die im Verkehr mit den Nutzern
stehen, wie zB Schalterpersonal, Schaffner, Kontrolleure. Es handelt sich
hier also um eine - im Vergleich zu den in Art I angefiihrten 6ffentlichen
Subjekten, wo alle Angestellten den Zweisprachigkeitsnachweis aufweisen
miissen — eingeschrankte Pflicht zur Zweisprachigkeit.

Ab den 1990er Jahren wurden immer mehr bisher offentlich-rechtlich
organisierte Korperschaften in private Gesellschaften umgewandelt (zB
Eisenbahn und Post), die somit zunichst dem Anwendungsbereich des
ethnischen Proporzes und dem verpflichtenden Zweisprachigkeitsnachweis
bei Personalaufnahmen entzogen wurden. Mit DPR Nr 446/1996 wurde ein
erster Schritt zur Wiederherstellung der Sprachenrechte gesetzt, in dem fiir
ehemals offentliche Betriebe eine Sonderregelung eingefiithrt wurde (Art 2
Abs 4): Fiir alle Formen der Personalaufnahme, auch mit Zeitvertriagen, die
von Gesellschaften oder Korperschaften vorgenommen werden, die Kon-
zessionen von Dienstleistungen ibernommen haben oder {ibernehmen, die
am L. Janner 1991 von staatlichen Verwaltungen (einschliefilich jenen mit
autonomer Ordnung) oder Wirtschaftskorperschaften 6ffentlichen Rechts
ausgeiibt wurden und die zudem dem ,Proporzdekret® DPR Nr 752/1976
unterworfen waren, muss der Zweisprachigkeitsnachweis verlangt werden.
Die Zweisprachigkeitspflicht gilt also nicht nur fiir die Bediensteten, die
im Publikumsverkehr eingesetzt werden, sondern fiir alle Angestellten. Die-
selben Bestimmungen gelten auch fiir die Versetzung von Personal von
Dienstsitzen oder Amtern aus anderen Provinzen nach Siidtirol. Diese
Bestimmung hatte zum Ziel, eine Umgehung der Zweisprachigkeitsbestim-
mungen zu verhindern, weil zB die italienische Post zu Beginn der 1990er
Jahre Wettbewerbe fiir die Personalaufnahme in Trient (rund 300 Perso-
nen) durchgefiihrt hatte, ohne den Zweisprachigkeitsnachweis zu verlan-
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gen, und das betreffende Personal danach nach Siidtirol versetzt hatte. Ein
Jahr spéter wurde mittels einer weiteren Durchfithrungsbestimmung auch
die Pflicht zur Einhaltung des ethnischen Proporzes bei den privatisierten
ehemaligen Staatsbetrieben Eisenbahn und Post wieder hergestellt (Art
32-bis DPR 752/1976, gedndert mit DPR Nr 354/1997).

Noch nicht endgiiltig ausjudiziert ist die Frage, ob die Pflicht zur Zwei-
sprachigkeit fiir alle Bediensteten auch dann gilt, wenn das Personal von
privaten Gesellschaften angestellt wird, die mittels Konzessionsvertrag nur
einen Teil der Dienste ubernehmen, die vorher zB von den Staatsbahnen
gefithrt wurden. In einem erstinstanzlichen Urteil (Nr767 vom 22. Juni
2018) hat das Landesgericht Bozen in einem von der Provinz Bozen ange-
strengten Streitfall gegen die SAD AG, dem heutigen Konzessiondr, fiir die
frither von der staatlichen Eisenbahn betriebenen Bahnlinien Meran-Mals
und Brixen-Innichen, die Anwendbarkeit der Proporzpflicht verneint. Das
Gericht hat das sog ,Versteinerungsprinzip“ nicht anerkannt, laut dem -
falls fiir einen Bereich der ethnische Proporz einmal gegolten hat — dies
auch bei Ubernahme des Dienstes durch eine zu 100% von Privaten kon-
trollierte Gesellschaft aufrecht bleibt.

Bis zum Inkrafttreten des DPR 446/1996 war fiir die Einhaltung der
vorgenannten Bestimmungen des Art 2 DPR 574/1988 keine Sanktion vor-
gesehen. Seither gilt, dass bei Nichtbefolgung vom Regierungskommissar
eine Verwaltungsstrafe von € 516,46 bis € 2.582,30 verhdngt wird, wobei
die Bestimmungen des Gesetzes Nr689/1981 zur Anwendung kommen.
Bei Riickfilligkeit kann die fiir die Erteilung der Konzession zustindige
Behorde die Aussetzung derselben bis zu 1 Jahr verfiigen oder das Konzes-
sionsunternehmen vom Verfahren zur Neuvergabe ausschlieflen (Abs 5).
In der genannten Novellierung von 1996 wurde zudem festgelegt, dass die
bei den Konzessionsunternehmen eingestellten Bediensteten mit Zweispra-
chigkeitsnachweis ein sichtbares Erkennungszeichen tragen miissen. Bei
Nichtbefolgung wird durch den Regierungskommissar eine Verwaltungs-
strafe von bis zu € 206,58 verhdngt, wobei auch hier die Bestimmungen des
Gesetzes 689/1981 zur Anwendung kommen.

Die vorgenannten Verwaltungsstrafen sind in der Praxis kaum zur An-
wendung gekommen. Daher hat die Landesregierung mehrfach Bestrebun-
gen unternommen, damit die Zustdndigkeit vom Regierungskommissar
auf den Landeshauptmann iibergeht. Der entsprechende Entwurf zur An-
derung der Durchfithrungsbestimmung ist bisher aber nicht von der Regie-
rung in Rom genehmigt worden.
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D. Fille des gemeinsamen Gebrauchs der beiden Sprachen

Wie von Art 100 ASt vorgesehen, ist laut Art 4 DPR 574/1988 der gemeinsa-
me Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache durch die in
Art 1 angefithrten Organe, Amter und Konzessionsunternehmen in jenen
Fillen vorgeschrieben, in denen die Akte an die Allgemeinheit der Biirger
gerichtet sind, es sich um den 6ffentlichen Gebrauch bestimmter Einzelakte
handelt oder diese an mehrere Amter gerichtet sind.

Die Regel ist also der alternative Gebrauch der deutschen und italieni-
schen Sprache, eine zweisprachige Fassung der Akte ist nur in den taxativ
von Art 100 ASt und den Durchfithrungsbestimmungen vorgesehenen Fil-
len notwendig. Diese Fille werden in Art 4 Abs 2 DPR 574/1988 ndher
beschrieben.

a) Als an die Allgemeinheit der Personen gerichtete Akte gelten jene, ,die
an eine unbestimmte Anzahl von Empféngern gerichtet sind, und jene,
deren Veréffentlichung durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben
st

b) Als zum offentlichen Gebrauch bestimmte Einzelakte gelten jene, ,de-
ren Offentlicher Aushang oder Anschlag zwingend vorgeschrieben ist,
die Identitdtskarten und die gleichwertigen Dokumente sowie die Befa-
higungs-, Konzessions- und Erméchtigungsakte, die den Organen der
offentlichen Verwaltung auf deren Verlangen vorzulegen sind und die
nicht im Widerspruch zu den internationalen Verpflichtungen des Staa-
tes stehen®;

c) Als an mehrere Amter gerichtete Akte gelten jene, ,die an mehrere
Amter und Organe der ffentlichen Verwaltung gerichtet sind, die ihren
Sitz in der Provinz Bozen haben oder regionale Zustindigkeit besitzen®

Abs 3 bestimmt, dass fiir die zweisprachige Abfassung der in lit b) genann-
ten Akte den Betroffenen keine zusétzlichen Kosten auferlegt werden diir-
fen.

Laut Abs 4 werden in den schriftlichen Texten beide Texte nebeneinan-
der wiedergegeben, die dasselbe Erscheinungsbild und denselben Druck
aufweisen miissen.

Die oben genannten Bestimmungen haben im Wesentlichen geringe
Auslegungsprobleme ergeben, aufler in der Frage der Ortstafeln und der
zweisprachigen Fassung von vorbereitenden Verfahrensakten wie zB Gut-
achten.
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Mit Urteil des Kassationsgerichtshofs Nr 9278/2000 wurde geklért, dass
Verkehrsstrafen nicht unter die in Art 4 DPR 574/1988 genannten Akte
fallen, sondern einsprachig verfasst werden kénnen, und zwar gemaf3 Art 7
DPR 574/1988 in der mutmafilichen Sprache des Betroffenen. In der Praxis
werden die Strafbescheide zweisprachig verfasst, um allfallige Einwédnde
wegen ,,Falschverwendung® der vermuteten Sprache zu vermeiden.

Fir die definitiven Verwaltungsakte, die an die Allgemeinheit (also nicht
an den einzelnen Biirger: siche Urteil des Staatsrates Nr 194/1995) gerichtet
sind, oder zum offentlichen Gebrauch bestimmte Einzelakte ist offenkun-
dig, dass diese in beiden Landessprachen verfasst werden miissen.

Aus der Durchfithrungsbestimmung geht jedoch nicht klar hervor, wie
mit den vorbereitenden Verfahrensakten zu verfahren ist. Dies betrifft ins-
besondere die Gutachten, die von den einzelnen Amtern bei komplexeren
Verwaltungsverfahren, wie zB Bauleit- oder Fachpldnen, UVP-Priifungen,
abzugeben sind. Diese Akte werden in der Praxis namlich oft nur in
einer Landessprache verfasst und nicht in die andere Sprache tibersetzt.
Auch ist unklar, ob eine zusammenfassende Wiedergabe der Gutachten
in beiden Sprachen in der abschlieflenden entsprechenden Verwaltungs-
mafinahme ausreicht oder ob alle vorbereitenden Akten und Dokumente
immer vollinhaltlich iibersetzt werden miissen. Dies wiirde nicht nur einen
erheblichen Aufwand fiir die Verwaltung selbst bedeuten, sondern auch
fiir die privaten Antragsteller. Diese wiéren bei einer restriktiven Auslegung
namlich verpflichtet, auch die Projekte, Studien, geologischen Gutachten
usw in beiden Sprachen zu verfassen, da diese ja ebenfalls dem abschlie-
enden Verwaltungsakt zugrunde liegen. Mit Urteil Nr2921/2015 hat der
Staatsrat festgelegt, dass alle Bestandteile eines Gefahrenschutzplans, ein-
schliefSlich der detaillierten Berichte, zweisprachig verfasst werden miissen.
Die Richtlinien zur Ausarbeitung der Gefahrenschutzpldne hatten lediglich
festgelegt, dass die Zusammenfassung und die Legende zweisprachig sein
missen. Dennoch vertritt der Staatsrat die Auffassung, dass im Wege einer
verfassungskonformen Auslegung auch die anderen Bestandteile des Plans
zweisprachig sein miissen. In vorgenanntem Fall wurde der Plan samt
allen Bestandteilen veréffentlicht, womit eine zweisprachige Fassung der
diesbeziiglichen Dokumente vorgeschrieben ist. In vorgenanntem Urteil
des Staatsrats wurde auch festgehalten, dass die Verletzung der Zweispra-
chigkeitspflicht direkt mit Verwaltungsrekurs zu riigen ist und nicht mit
dem Verfahren gemiaf Art 8 DPR 574/1988, das auf an die Allgemeinheit
gerichtete Akte wie Verordnungen und Fachpline oder an mehrere Amter
gerichtete Akte nicht anwendbar ist, sondern lediglich auf jene, die direkt
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an den Betroffenen gerichtet sind. Laut Urteil des Verwaltungsgerichts Bo-
zen Nr55/2020, bestatigt mit Urteil des Staatsrats Nr 3879/2023, gilt die
Pflicht zur Abfassung in beiden Landessprachen nicht fiir vorbereitende,
an bestimmte Amter gerichtete Verfahrensakte. Sofern einsprachig verfasste
Gutachten oder Stellungnahmen im definitiven Verwaltungsakt rezipiert
oder dort zitiert werden, reicht es aus, wenn diese zweisprachig zusam-
mengefasst werden, und zwar in einer Form, dass die Zusammenfassung
ausreicht, um die definitive MafSnahme hinreichend zu begriinden. Wenn
zudem kein Antrag auf Akteneinsicht und/oder Ubersetzung des vorberei-
tenden Aktes gestellt oder diese von der Verwaltung nicht verweigert wurde
und der Rekurssteller offenkundig detaillierte Kenntnis hatte, sieht das Ver-
waltungsgericht keine Verletzung des Prinzips der Zweisprachigkeit, auch
wenn der vorbereitende Akt nur einsprachig verfasst war.

E. Zweisprachigkeit im Verkehr mit den Organen und Amtern der
offentlichen Verwaltung und mit den Konzessionsunternehmen -
Nichtigkeitsbeschwerde

Art 7 DPR 574/1988 regelt den Gebrauch der beiden Landessprachen im
Verkehr mit den Organen und Amtern der 6ffentlichen Verwaltung und mit
den Konzessionsunternehmen, die 6ffentliche Dienste versehen.

Falls die Akte und Mafinahmen auf Initiative des Privaten erlassen wer-
den, gilt der Grundsatz, dass die in den Antragen, Gesuchen, Anzeigen und
Erkldarungen verwendete Sprache bindend ist. Werden diese nur miindlich
vorgebracht und wird dariiber kein Protokoll verfasst, so muss die dabei
verwendete Sprache des Privaten festgehalten werden, aufler die Antwort
darauf erfolgt unmittelbar (Abs 2).

Werden die Organe, Amter und Konzessionsunternehmen hingegen von
Amts wegen tdtig, so muss die mutmafiliche Sprache des Adressaten ver-
wendet werden, wobei diese sich im miindlichen Verkehr auf jeden Fall an
die Sprache des Angesprochenen anzupassen haben (Abs 3).

Falls die Organe, Amter und Konzessionsunternehmen Akte oder Maf3-
nahmen in deutscher Sprache an Verwaltungen oder 6ffentliche Korper-
schaften mit Sitz in anderen Provinzen mitteilen miissen, so haben sie auf
eigene Kosten fiir die Ubersetzung in die italienische Sprache Sorge zu
tragen.

Falls die Organe, Amter und Konzessionsunternehmen die oben genann-
ten Bestimmungen nicht einhalten, konnen die Betroffenen den Einwand
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der Nichtigkeit der Akte und Verwaltungsmafinahmen sowie der Mitteilun-
gen und Zustellungen erheben (Art 8 Abs 1). Die vorgenannte Einrede
kann auch miindlich vor dem betreffenden Organ, Amt oder Konzessions-
unternehmen gemacht werden, wobei ein Verfallstermin von 10 Tagen ab
Kenntnis oder Erhalt der Mitteilung oder Zustellung gilt. In Falle der
miindlichen Einrede wird von der Verwaltung oder dem Konzessionsunter-
nehmen ein Protokoll verfasst (Abs 2). Die Einrede kann innerhalb dessel-
ben Termins und mit denselben Modalititen auch beim Biirgermeister der
Wohnsitzgemeinde oder einer von dieser delegierten Person vorgebracht
werden, sofern es um Akte von Organen, Amtern oder Konzessionsunter-
nehmen mit Sitz in einer anderen Gemeinde geht. In diesem Fall wird die
schriftliche Erkldrung des Betroffenen oder die Niederschrift derselben von
der Gemeinde sofort an das zustdndige Organ, Amt oder Konzessionsun-
ternehmen tibermittelt (Abs 3). Die Einrede kann zudem auch direkt beim
Beamten, der die Zustellung des beanstandeten Aktes vornimmt, erhoben
werden, wobei dieser dies im Zustellungsbericht vermerken muss (Abs 4).
Die Einrede der Nichtigkeit setzt die Wirksamkeit des Aktes aus, womit
dieser nicht mehr vollstreckbar ist (Abs 5).

Wenn das zustindige Organ, Amt oder Konzessionsunternehmen die
Einrede als berechtigt ansieht, wird auf deren Kosten der Akt in der ver-
langten Sprache erneuert, wobei die erneute Zustellung oder Mitteilung
an den Betroffenen innerhalb des Verfallstermins von 10 Tagen ab dem
Zeitpunkt erfolgen muss, an dem diese Kenntnis vom Einwand erhalten
haben. Die Verfalls- und Verjahrungstermine werden in diesem Fall bis
zum Datum der Zustellung oder der Mitteilung des fristgerecht erneuerten
Aktes entsprechend verlangert (Abs 6).

Wenn das zustdndige Organ, Amt oder Konzessionsunternehmen die
Einrede hingegen als unbegriindet ansieht, benachrichtigt dieses den Be-
troffenen innerhalb von 10 Tagen und ab dem Moment der Benachrichti-
gung erlangt der Akt wieder seine Wirksambkeit.

Falls innerhalb von 10 Tagen nach der Einrede keine Reaktion erfolgt,
hat dies in jedem Fall die Unwirksamkeit des Aktes zur Folge. Diese Be-
stimmung hat zur Folge, dass auch dann, falls am 11. Tag beim Betroffenen
die Nachricht eingeht, dass seine Einrede als unbegriindet abgewiesen
wurde, der Akt definitiv seine Wirksamkeit verliert. In diesem Fall muss
die betroffene Verwaltung oder das Konzessionsunternehmen also einen
neuen Akt erlassen. Die Anfechtungsfristen beginnen ab Mitteilung des
Aktes in der verlangten Sprache neu zu laufen (Kassationsgerichtshof Urteil
Nr 6407/2014).
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Falls es sich um ein Verfahren handelt, das von Amts wegen eingeleitet
wurde, muss der Betroffene aber jedenfalls innerhalb der Beschwerdefrist
von 10 Tagen, also innerhalb von 10 Tagen ab Kenntnis des Aktes, sei-
ne Sprachgruppenzugehdérigkeitserkldrung vorlegen, aufer die Verwaltung
oder das Konzessionsunternehmen hat die Einrede bereits angenommen
(Art 9 Abs 1 und Abs 2). Wird die Sprachgruppenzugehdrigkeitserkldrung
nicht innerhalb der vorgenannten Frist vorgelegt, ist die Einrede der Nich-
tigkeit abzulehnen und der Akt wird wieder wirksam (Art 9 Abs 4).

Bei Verfahren, in denen sich der Betroffene an die Verwaltung oder das
Konzessionsunternehmen gewendet hat, also die zu verwendende Sprache
vorgegeben hat, die dann aber nicht eingehalten wurde, muss keine Sprach-
gruppenzugehorigkeitserklarung vorgelegt werden (Art 9 Abs 3). In diesem
Fall ist ja die Gefahr einer missbrauchlichen Anwendung der Einredemdg-
lichkeiten nicht gegeben. Anders verhalt es sich ndmlich in dem Fall, in
dem die Verwaltung zB wegen des deutschen Vornamens eine ebensolche
Sprachgruppe vermutet und die Zustellung des Aktes in deutscher Sprache
vorgenommen hat. Wenn der Betroffene die von der Verwaltung verwende-
te Sprache beanstanden will, dann muss er nachweisen, dass er sich zur
italienischen Sprachgruppe zugehorig erklart hat, was ausschliefSlich mit-
tels Vorlage der Sprachgruppenzugehdérigkeitserklarung erfolgen kann. Hat
jemand die Abgabe der Sprachgruppenzugehoérigkeitserkldrung verweigert
oder diese jedenfalls nicht oder so spit erklart, dass diese im besagten
Moment noch nicht wirksam ist, kann er somit das Recht auf Einrede nicht
geltend machen.

Art 10 DPR 574/1988 regelt die Anfechtung im Falle der Abweisung
der Einrede der Nichtigkeit. Der Betroffene kann innerhalb des Verfallster-
mins von 10 Tagen nach Mitteilung der Abweisung seiner Einrede Rekurs
beim Verwaltungsgericht Bozen einlegen, damit dieses die Nichtigkeit des
Aktes, der Verwaltungsmafinahme, der Mitteilung oder Zustellung wegen
Verletzung der Sprachbestimmungen laut Art 8 und 9 feststelle (Abs 1).
Der Rekurs kann auch miindlich in der Kanzlei des Verwaltungsgerichts
vorgebracht werden, wobei ein Protokoll verfasst wird. Danach setzt der
Prasident des Verwaltungsgerichts mit Dekret die Verhandlung fest, in
der der Rekurs behandelt wird (Abs 3). Auch die Regionalrats- und Land-
tagsabgeordneten und die Gemeinderatsmitglieder sind zur vorgenannten
Anfechtung vor dem VerwG Bozen legitimiert, sofern die Mehrheit der
Mitglieder der betreffenden Sprachgruppe die Verletzung der Rechte als
gegeben ansieht (Abs 3). Falls im Verwaltungsakt der Termin und das
zustandige Gericht nicht angegeben sind, stellt dies eine Verletzung des Art
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3 Abs 4 des Gesetzes Nr241/1990 dar und die 10-Tages-Frist beginnt nicht
zu laufen, womit der Betroffene wieder in den Termin fiir die Anfechtung
eingesetzt wird (Staatsrat Urteil Nr3508/2000). Falls aber keine Einrede
der Nichtigkeit innerhalb des oben genannten Termins vorgebracht wur-
de, ist der Rechtsmangel saniert und kann in einem spéteren Gerichtsver-
fahren nicht mehr geltend gemacht werden (Kassationsgerichtshof Urteil
Nr 26407/2018).

Der vom Betroffenen gegen die Verletzung seiner Sprachenrechte ein-
gebrachte Rekurs wird vom VerwG Bozen samt dem Dekret, mit dem
die Verhandlung zur Erorterung der Frage festgesetzt wird, mindestens
10 Tage vor der genannten Verhandlung dem Rekurssteller sowie dem
gegenbetroffenen Amt oder Konzessionsunternehmen zugestellt (Abs 4).
Die Parteien konnen auch ohne den Beistand eines Rechtsanwalts auftreten
und bis 5 freie Tage vor der Verhandlung Schriftsdtze hinterlegen. Das
VerwG trifft die Entscheidung innerhalb von 60 Tagen nach Hinterlegung
des Rekurses und zwar in nichtoffentlicher Sitzung, wobei die Parteien,
falls sie erschienen sind, angehort werden miissen (Abs 5). Falls das VerwG
die Nichtigkeit des angefochtenen Aktes erkldrt, bestimmt dieses von Amts
wegen auch die davon betroffenen Folgeakte. Die Verwaltung oder das
Konzessionsunternehmen erneuern den nichtigen Akt innerhalb von 20
Tagen ab Mitteilung der Entscheidung (Abs 6). Die unterlegene Partei ist
zur Tragung der Prozesskosten der Gegenseite zu verurteilen, wobei fiir das
Verfahren die Befreiung von jedweder Gerichtsgebiihr und von allfélligen
Gerichtsspesen gilt (Abs 7 und Abs 8).

Die Einrede der Nichtigkeit wegen Verletzung der Sprachenrechte kann
der Betroffene selbstredend nur gegen Verwaltungsmafinahmen erheben,
die von ihm selbst beantragt oder jedenfalls an ihn gerichtet wurden. Falls
es sich hingegen um Verwaltungsmafinahmen handelt, die nicht an ihn
gerichtet sind, kann der Betroffene diese Verfahren nicht in Anspruch neh-
men, sondern nur die normalen Mittel des Rechtsschutzes wie die Anfech-
tung vor dem Verwaltungsgericht. Mit Urteil Nr 64/2022 hat das VerwG
Bozen entschieden, dass Verteidigungsschriften gegen in der ,richtigen®
vermuteten Sprache zugestellte Verwaltungssanktionen diese auch in der
anderen Landessprache vorgebracht werden konnen, da damit ein ,,neues®
Verfahren angestofien wird, also die Verfahrenssprache vom Biirger neu
gewahlt werden kann.

Die Einrede der Nichtigkeit kann nicht gemeinsam mit anderen Rekurs-
griinden vorgebracht werden (Abs 9). Es ist umstritten, ob das vorliegende
Verfahren laut Art 10 DPR 574/1988 unter die Sonderbefugnisse des VerwG
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Bozen laut Art 91 Abs 4 ASt fillt, die dieses Gericht von jedem anderen
Verwaltungsgericht in Italien unterscheiden. Wenn es sich ndmlich um Be-
schwerden gegen Akte handelt, die den Grundsatz der Gleichheit zwischen
den Sprachgruppen verletzen, dann entscheidet das VerwG Bozen mit
Schiedsspruch und nicht mit Urteil, wobei diese Entscheidung endgiiltig
ist, also auch nicht vor dem Staatsrat angefochten werden kann (Art 9 Abs
6 DPR Nr426/1984). Daher entscheidet bei Stimmengleichheit im parita-
tisch mit 2 deutsch- und 2 italienischsprachigen Richtern besetzten Senat
auch nicht die Stimme des Présidenten, wie fiir ,normale® Verfahren vorge-
sehen (Art 91 Abs 4). Im Urteil Nr 3508/2000 hat der Staatsrat die Sonder-
befugnisse restriktiv interpretiert und die Meinung vertreten, dass diese
taxativ auszulegen sind. Nur dann, wenn die Verletzung der Sprachenrechte
von den Regionalrats- oder Landtagsabgeordneten sowie Gemeinderéten
laut Art 92 ASt geltend gemacht werden, sei die Entscheidung des VerwG
Bozen unanfechtbar, nicht aber wenn ein Biirger die Nichtigkeit geltend
macht. Diese Auslegung ist nicht iiberzeugend, da es bei einer Anfechtung
sowohl durch den Betroffenen als auch durch die Landtagsabgeordneten
oder Gemeinderite in Bezug auf denselben Akt zu unterschiedlichen Rege-
lungen in Bezug auf die Verfahrensbestimmungen und insbesondere auf
die Anfechtungsmoglichkeit kommen kénnte, was nicht logisch erscheint.
Wohl auch aus diesem Grund hat der Staatsrat seine Position in einem
spateren Urteil Nr 960/2003 revidiert und die Sonderzustindigkeiten des
VerwG Bozen extensiv interpretiert. Obwohl Entscheidungen des VerwG
Bozen iiber Fragen des ethnischen Proporzes im DPR 526/1984 nicht aus-
driicklich als unanfechtbar erklart werden, hat der Staatsrat eine Berufung
gegen ein Urteil des VerwG Bozen fiir unzuldssig erklart, weil es sich
hier um eine sensible politische Frage handle, die sich auf das friedliche
Zusammenleben zwischen des Sprachgruppen auswirken kénne. Die Ent-
scheidung iiber die Fragen der Gleichheit der Sprachgruppen falle in die
Sonderzustandigkeit des Verwaltungsgerichts Bozen, das mit Schiedsspruch
entscheidet, und konne daher nicht vor dem Staatsrat angefochten werden.
Die Rechtsprechung ist aber in dem Punkt einhellig, dass ein Biirger,
der einen Verwaltungsakt nicht nur wegen der Verletzung seiner Sprachen-
rechte, sondern auch wegen anderer Méngel oder Gesetzesverletzungen
rigen will, 2 Verfahren einleiten muss: ein Sonderverfahren laut Art 10
DPR 574/1988 und ein ,normales” Verfahren laut den Bestimmungen des
GvD 104/2010 vor dem VerwG oder dem jeweils anderen fiir die merito-
rischen Fragen zustindigen Gericht (Staatsrat Urteile Nr3752/2000 und
Nr 3508/2000). Falls der Betroffene es aber unterldsst, die Verletzung der
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Sprachenrechte geméfy dem Verfahren von Art 10 zu riigen, kann er den
Einwand der Nichtigkeit nicht in einem anderen Verfahren geltend ma-
chen, das er gegen andere Rechtsmiéngel des Aktes einleitet (Kassationsge-
richtshof Urteil Nr 4168/2007).

F. Sprachgebrauch im internen Verkehr der Amter und
Konzessionsunternehmen

Art 11 Abs 1 DPR 574/1988 legt fest, dass im verwaltungsinternen Verkehr
der Organe, Amter, Korperschaften und Konzessionsunternehmen mit Sitz
in der Provinz Bozen, entweder die deutsche oder die italienische Sprache
gebraucht werden kann, dh es darf von einem 6ffentlich Bediensteten im
internen Dienstverkehr keine Ubersetzung oder zweisprachige Fassung ver-
langt werden, auf8er dies ist von Gesetzen oder Verordnungen ausdriicklich
vorgeschrieben. Der alternative Gebrauch der deutschen oder der italieni-
schen Sprache im internen Amtsverkehr gilt fiir jedwede Art von Funkti-
onsausitbung und Aktivitét, einschliefllich der Ausbildungskurse, die im
Gebiet der Region Trentino-Siidtirol abgehalten werden. Davon ausgenom-
men sind militdrische Einrichtungen, wo im internen Gebrauch nur die
italienische Sprache zu verwenden ist, also kein Recht auf Verwendung der
deutschen Sprache zuerkannt wird.

Das Recht auf alternativen Gebrauch der deutschen oder italienischen
Sprache steht auch dem Personal zu, das im Rahmen der zweisprachigen
Kontingente aufgenommen wurde und in der Provinz Bozen eingesetzt ist
(Art 11 Abs 2). Die zweisprachigen Kontingente sind in Art 1 DPR 752/1976
fir jene staatlichen Behorden vorgesehen, fiir die der ethnische Proporz
nicht gilt, die aber den Bestimmungen des DPR 574/1988 unterworfen sind,
dh die Verwendung auch der deutschen Sprache gewihrleisten miissen,
wie zB Carabinieri, Staatspolizei und Finanzwache. Um die staatlichen
Polizeikrifte in die Lage zu versetzen, die oben genannten Verpflichtungen
einzuhalten, wird bei den Wettbewerben zur Personalaufnahme eine be-
stimmte Anzahl von Plitzen jenen Bewerbern vorbehalten, die den fiir die
betreffende Stelle notwendigen Zweisprachigkeitsnachweis besitzen, wobei
die Bestimmung des Bedarfs im Ermessen der betreffenden Verwaltung
liegt. Um dieses in der Praxis oftmals sehr willkiirlich ausgeiibte Ermessen
einzuschrinken, wurde in einigen Staatsgesetzen festgelegt, dass 1% der
staatsweit ausgeschriebenen Stellen zweisprachigen Bewerbern vorbehalten
werden miussen (Art 1 Abs 293 Gesetz Nr205/2017, Art 7 Abs 4-ter Gesetz
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Nr172/2017). In spdteren Gesetzen fiir neue Stellenausschreibungen ist
dieser fixe Prozentsatz allerdings nicht vorgeschrieben worden, so dass es
in der Regel im Ermessen der jeweiligen Verwaltung liegt, festzulegen, wie
hoch der Bedarf an zweisprachigem Personal ist und wie viele der neu
ausgeschriebenen Stellen zweisprachigen Bewerbern vorbehalten sind.

Die Akten und Mafinahmen in Bezug auf das Arbeitsverhaltnis und den
Arbeitseinsatz fiir das in Art 11 Abs 1 genannte Personal sind immer dann
zweisprachig zu verfassen (Art 11 Abs 3), wenn diese von Verwaltungen
mit Sitz in Siidtirol oder regionaler Zustdndigkeit erlassen werden. Wenn
die betreffenden Akten und Mafinahmen hingegen von Verwaltungen oder
offentlichen Korperschaften mit Sitz auflerhalb der Region Trentino-Siid-
tirol in italienischer Sprache erlassen werden und ein Angehdriger der
deutschen Sprachgruppe davon betroffen ist, ist eine Ubersetzung in die
deutsche Sprache vorzunehmen.

G. Sprachbestimmungen fiir den externen Verkehr militarischer
Einrichtungen

Art 12 DPR 574/1988 bestimmt, dass die in den Art 3 bis 10 festgelegten
Regeln auch fiir den externen Verkehr der militdrischen Amter, Korper-
schaften und Einheiten oder von solchen militarischer Art gelten, wenn
sie den Sitz in der Provinz Bozen oder den Sitz in Trient mit regionaler
Zustandigkeit haben (Abs 1). Dies bedeutet, dass auch die militarischen
Einrichtungen im externen Verkehr den Gebrauch der deutschen Sprache
gewahrleisten miissen und bei Nichteinhaltung die oben genannten Be-
schwerdemoglichkeiten in Anspruch genommen werden kénnen.

Um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewéhrleisten, setzen die mi-
litarischen Einrichtungen eigenes Personal ein, einschliefllich Wehrdienst-
leistende, die eine angemessene Kenntnis der deutschen und italienischen
Sprache haben. Sie koénnen sich zu diesem Zweck auch des Verwaltungs-
personals des zustindigen Ministeriums bedienen (Abs 2), also zB des
Verteidigungsministeriums fiir die Carabinieri. Nach der Abschaffung der
allgemeinen Wehrpflicht im Jahr 2000 mit Wirkung ab 2005 und der Ein-
fiihrung des Berufsheers stehen heute die Pflichtwehrdienstleistenden auf
Zeit fiir diese Aufgaben allerdings nicht mehr zur Verfiigung.
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H. Sprachbestimmungen im Verkehr mit den Gerichtsémtern und den
Organen der Rechtsprechung

Art 13 DPR 574/1988 legt den Grundsatz fest, dass die Gerichtsamter und
-Organe mit Sitz in der Provinz Bozen oder in der Provinz Trient mit
Zustandigkeit auch fiir die Provinz Bozen, die in Art 1 angefiihrt sind, die
Sprache des Antragstellers verwenden miissen, aufler es ist in den folgen-
den Artikeln anders bestimmt.

1. Sprachbestimmungen im Strafverfahren

Art 14 DPR 574/1988 regelt den Sprachgebrauch bei Anhaltung auf frischer
Tat, bei Festnahme oder bei Durchfithrung einer vorbeugenden Mafinah-
me oder einen anderen Akt, der von der Gerichtspolizei gegeniiber einer
anwesenden Person gesetzt wird. In diesen Fillen miissen sich die Offi-
ziere und die Amtstrager der Gerichtspolizei (Staatspolizei, Carabinieri
oder Finanzwache) nicht nur an die Vorschriften der Art 386 und 293
StPO (Information des Verhafteten iiber die ihm zustehenden Rechte)
halten, sondern die von den oben genannten Handlungen betroffene Per-
son fragen, ob sie deutscher oder italienischer Muttersprache ist. Falls
die entsprechende Erkldrung abgegeben wird, sind die folgenden Akte in
der angegebenen Sprache vorzunehmen (Abs 1). Wenn der Betroffene die
Antwort verweigert, wird in der vermuteten Muttersprache desselben fort-
gefahren. Diese wird aufgrund der offenkundigen Zugehorigkeit zu einer
der drei Sprachgruppen bestimmt oder anhand anderer bereits festgestellter
Elemente (Abs 2). Ein Anhaltspunkt fiir die vermutete Muttersprache ist zB
ein Vorname in deutscher oder italienischer Sprache. Laut Rechtsprechung
des Kassationsgerichtshofs muss die Frage nach der Muttersprache bei
sonstiger absoluter Nichtigkeit gestellt werden, wobei aber eine Protokollie-
rung des Vorgangs nicht unbedingt erforderlich ist (Kassationsgerichtshof
Urteil Nr12288/1995). Die Sanktion der Nichtigkeit bei Verletzungen der
Sprachbestimmungen kann nur dann angewendet werden, wenn der Be-
troffene ausdriicklich das Verfahren in seiner Muttersprache verlangt hat,
dieses aber danach trotzdem in der anderen Sprache abgewickelt wurde
(Kassationsgerichtshof Urteil Nr 8431/1997).

Samtliche Akte im Rahmen der Vorerhebungen, die Teil des Amtsaktes
des Staatsanwalts sind und in einer anderen Sprache als jener der erklarten
Muttersprache verfasst wurden, miissen in die angegebene Muttersprache
tibersetzt werden, sofern es sich um Akte handelt, die der der Ermittlung
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unterworfenen Person zur Verfiigung zu stellen sind (Abs 3). Gemifd Recht-
sprechung des Kassationsgerichts bewirkt eine Nichteinhaltung oder eine
nicht vollstindige Einhaltung der Pflicht zur Ubersetzung (zB wenn nicht
alle Akten ibersetzt worden sind) keine Nichtigkeit der nichtiibersetzten
Akte, sondern nur die Notwendigkeit, diese nachtriglich zu tibersetzen,
wobei das Verfahren aber ab dem betreffenden Akt noch einmal neu abzu-
wickeln ist (Kassationsgerichtshof Urteil Nr 45036/2015).

Die oben genannte Regelung geht auf die Paketmafinahme 98 zuriick,
die nicht auf die Sprachgruppenzugehdrigkeit abstellt (anders als zB Art
9 bei Beschwerden iiber Verletzung der Sprachenrechte durch die Verwal-
tung), sondern auf die Muttersprache. Der Grund dafiir liegt darin, dass
der Betroffene in einer Zwangssituation dazu tendiert, auf den Gebrauch
der deutschen Muttersprache zu verzichten, um die Polizeiorgane milde zu
stimmen und jedenfalls nicht zu verargern. Die Polizeiorgane sind haufig
nicht der deutschen Sprache miéchtig und haben deshalb den Betroffenen
oft Formulare vorgelegt, wo die suggestive Frage gestellt wurde, welche
Sprache sie denn lieber verwenden wiirden. Unter dem psychologischen
Druck der Situation haben die Betroffenen, obwohl deutscher Mutterspra-
che, dann oft fiir die italienische Sprache optiert. Um den Gebrauch der
deutschen Sprache zu foérdern, wurde daher im Paket und im DPR 574/1988
die Frage nach der Muttersprache vorgeschrieben, da die Muttersprache ein
objektives Merkmal einer Person ist und von dieser kaum geleugnet werden
kann.

Art 15 DPR 574/1988 regelt den Sprachgebrauch in denjenigen Fillen,
in denen die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt, ohne dass die
betreffende Person anwesend ist. Dies ist zB dann der Fall, wenn eine
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingeht und daraufthin Ermittlungen
eingeleitet werden, um festzustellen, ob die verdéchtigte Person tatséchlich
eine Straftat begangen hat. In diesem Fall wird der Akt, nach Eintragung
des Betroffenen in das Ermittlungsregister laut Art 335 StPO, in deutscher
oder italienischer Sprache angelegt, je nachdem, welche dessen mutmafili-
che Muttersprache ist, wobei diese gemafS den Kriterien von Art 14 Abs 2
bestimmt wird (Abs 1).

Art 15 Abs 2 DPR 574/1988 sieht die Moglichkeit fiir den Betroffenen vor,
eine andere Verfahrenssprache zu wiahlen als seine deutsche oder italieni-
sche Muttersprache (zur Verfassungskonformitit dieser Bestimmung siehe
VEGH Urteil Nr337/2006). Wenn der den Ermittlungen unterworfenen
Person ein Ermittlungsbescheid zugestellt wird oder ein anderer gleichwer-
tiger formeller Akt und diese somit Kenntnis von den Erhebungen der
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Staatsanwaltschaft und der Sprache hat, in der diese bis zu diesem Moment
durchgefithrt wurden, hat dieser Biirger die Moglichkeit, die Weiterfiih-
rung des Verfahrens in der anderen Sprache zu verlangen. Dieses Recht
kann nur innerhalb eines Verfallstermins von 15 Tagen nach der oben ge-
nannten Mitteilung oder Zustellung ausgeiibt werden, indem die betreffen-
de Person dies personlich gegeniiber dem Staatsanwalt erkldrt oder mittels
einer schriftlichen Erklarung kundtut, wobei die Echtheit der Unterschrift
vom Verteidiger beglaubigt werden muss (Abs 2). Diese Erkldrung kann
nicht direkt vom Anwalt des Betroffenen abgegeben werden, weil es sich
um einen personlichen Akt des Betroffenen handelt (Kassationsgerichts-
hof Urteile Nr 6365/2005, Nr1221/2005). Wenn also die Staatsanwaltschaft
die Ermittlungen in einer Sprache aufnimmt, die nicht mit der in der
Folge erklarten Muttersprache iibereinstimmt (zB wenn sich die vermutete
Muttersprache als nicht die richtige herausstellt), bewirkt dies keine Nich-
tigkeit der entsprechenden Verfahrensakte im Sinne von Art 18-bis DPR
574/1988. Die Sanktion der Nichtigkeit wird nur dann angewendet, falls
der Betroffene innerhalb von 15 Tagen die Weiterfithrung des Verfahrens
in einer anderen Sprache verlangt hat und die Staatsanwaltschaft dieser
Erklarung nicht Folge leistet und das Verfahren in der selben Sprache
wie vorher weiterfithrt (Kassationsgerichtshof Urteile Nr20856/2017 und
Nr 664/2013). Wenn sich der Betroffene weigert, das Protokoll eines Verfah-
rensaktes zu unterschreiben, das in der mutmafilichen Muttersprache des
Betroffenen verfasst ist, wird dies als Verweigerung der Antwort in Bezug
auf die Muttersprache angesehen, womit die Weiterfithrung des Verfahrens
in der mutmafllichen Muttersprache rechtens ist (Kassationsgerichtshof
Urteil Nr16337/2006). Hat ein Betroffener wahrend der Erhebung zwei
widersprechende Erkldrungen in Bezug auf seine Muttersprache angege-
ben, gilt die spéter abgegebene Erkldrung (Kassationsgerichtshof Urteil
Nr 15426/2005).

Wenn der Staatsanwalt eine Person einvernimmt, die von einer vorbeu-
genden MafSnahme betroffen ist, oder eine andere Verfahrenshandlung
vornimmt, bei der die betroffene Person personlich anwesend ist und diese
bis dahin keine Méglichkeit hatte, die Erklarung der Muttersprache abzu-
geben, muss der Staatsanwalt dieser die Frage stellen, ob sie deutscher
oder italienischer Muttersprache ist. Wenn der Betroffene diese Erklarung
abgibt, werden alle weiteren Verfahrensakte in der erkldrten Sprache vorge-
nommen. Wenn der Betroffene die Antwort verweigert, wird das Verfahren
in jener Sprache weitergefiihrt, in der die vorhergehenden Verfahrensakte
verfasst sind (Abs 3).
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Wenn die Ermittlungen in einer anderen Sprache weitergefiihrt werden
miissen, als jener, die zuvor verwendet wurde (falsche vermutete Mutter-
sprache), verfiigt der Staatsanwalt die Ubersetzung der vorher durchgefiihr-
ten Akte in die neue Verfahrenssprache (Abs 4). Eine Ausnahme vom
Prinzip, dass alle Verfahrensakte in der Muttersprache oder der vom Betrof-
fenen gewidhlten Verfahrenssprache verfasst sein miissen, gilt fiir die im
Akt des Staatsanwalts enthaltenen Dokumente, Sachverstindigengutachten
und technischen Berichte, die nur auf Antrag der betroffenen Partei in die
Verfahrenssprache iibersetzt werden (Abs 4-bis). Diese Anderung war mit
der im Jahr 2005 erfolgten Novellierung eingefiigt worden, mit dem Ziel,
Ubersetzungen von Amts wegen in Bezug auf meist sehr umfangreiche Do-
kumente méglichst zu vermeiden und einen ziigigen Ablauf des Verfahrens
zu gewahrleisten.

Art 16 DPR 574/1988 regelt den Sprachgebrauch in den Strafverhandlun-
gen. Der Vertrauensverteidiger, also jener Anwalt, den der Angeklagte selbst
ernannt hat, kann seine miindlichen Interventionen, mit denen Vorfragen
aufgeworfen werden, oder seine Verteidigungsreden in seiner Mutterspra-
che halten, falls er eine andere Muttersprache hat als die Sprache des Pro-
zesses. Dieses Recht hat nur der Vertrauensanwalt, nicht aber der Pflicht-
verteidiger (siehe dazu VfGH Urteil Nr16/1995, der diese Bestimmung als
verfassungskonform angesehen hat). Die Ausfithrungen des Vertrauensan-
walts werden sofort iibersetzt und in der Prozesssprache protokolliert (Abs
1).

Die Einvernahme oder die Vernehmung des Angeklagten erfolgt auf
seinen Antrag in der laut Art 14 Abs 1 DPR 574/1988 angegebenen Mutter-
sprache, falls diese von der Prozesssprache verschieden ist, wobei dessen
Ausfithrungen sofort tibersetzt und in der Prozesssprache protokolliert
werden (Abs 2).

Die Anhérung von Zeugen, Sachverstindigen und Experten erfolgt in
der von diesen selbst gewihlten Sprache und wird unmittelbar tibersetzt
und in der Prozesssprache protokolliert (Abs 3).

Der Geschidigte und die vom Angeklagten und von der Zivilpartei ver-
schiedenen Personen sind fiir die Festlegung der Prozesssprache unerheb-
lich, deren Muttersprache hat also keinen Einfluss auf die Verfahrensspra-
che. Die genannten Personen werden in der von ihnen gewéhlten Sprache
angehdrt, wobei die Ausfithrungen sofort {ibersetzt und in der Prozessspra-
che protokolliert werden (Abs 4).

Seit 2005 werden nicht mehr alle Dokumente der Prozessparteien und
Sachverstandigengutachten, die in einer von der Prozesssprache verschie-
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denen Sprache abgefasst sind, in die Prozesssprache iibersetzt, sondern
nur mehr jene, fiir die ein entsprechender Antrag von einer Prozesspartei
gestellt wird (Abs 5).

Art 17 DPR 574/1988 regelt den Wechsel der Verfahrenssprache auf An-
trag der von den Erhebungen betroffenen Person oder des Angeklagten.
Diese kénnen mit einer personlich vor dem entsprechenden Polizei- oder
Gerichtsorgan abgegebenen oder einer schriftlichen Erklirung, die vom
Verteidiger tibergeben wird, beantragen, dass das Verfahren in der anderen
Sprache fortgefiihrt wird. Diese Erklarung darf im Fall der Anhaltung auf
frischer Tat, Festnahme oder vorbeugenden Mafinahme nicht frither als
24 Stunden nach dem Abschluss der Einvernahme oder der Vornahme
eines anderen in Art 14 Abs 1 vorgesehenen Aktes abgegeben werden (Abs
1). Ziel dieser Vorschrift ist es, dass sich der Betroffene die Entscheidung
iber den Verzicht auf seine Muttersprache gut {iberlegt. Diese Erkldrung
iiber die Anderung der Verfahrenssprache darf in der ersten Instanz des
Strafverfahrens nur ein einziges Mal abgegeben werden. Der Sprachwechsel
darf nicht nach dem Zeitpunkt erfolgen, an dem die Hauptverhandlung
eroffnet worden ist oder nach dem der Antrag auf verkiirztes Verfahren
gestellt wurde (Abs 2). Im Falle des Wechsels der Prozesssprache werden
die vorher in der anderen Sprache verfassten Akte nicht tibersetzt (Abs 3).
Diese Bestimmungen sollen den Missbrauch der Sprachbestimmungen zu
Obstruktionszwecken (Verlingerung der Prozessdauer, Verjahrung) unter-
binden oder jedenfalls erschweren.

Art 17-bis DPR 574/1988 regelt die Prozesssprache im Berufungsverfah-
ren. Grundsatzlich ist die Prozesssprache in der 2. Instanz jene, die in
der Schlussphase der 1. Instanz verwendet wurde. Der Angeklagte hat aber
das Recht, in der 2. Instanz eine andere Prozesssprache zu wihlen. Dies
kann nur ein einziges Mal erfolgen. Wenn der Angeklagte Berufung einlegt,
muss der Wechsel der Prozesssprache — bei sonstigem Verfall des Rechts
— mittels ausdriicklicher von ihm personlich unterzeichneter Erklarung in
der Berufungsschrift erfolgen, wobei der Berufungsakt in diesem Fall in
der neu gewidhlten Sprache verfasst werden muss. Falls der Staatsanwalt
Berufung einlegt, darf das Recht auf Sprachwechsel vom Angeklagten bei
sonstigem Verfall nicht nach Eroffnung der Hauptverhandlung ausgeiibt
werden, und zwar mittels miindlicher Erklarung, die personlich gegeniiber
dem Berufungsgericht abgegeben wird oder mittels schriftlicher persénli-
cher Erkldrung, wobei die Unterschrift vom Verteidiger zu beglaubigen ist.
Es sind keine anderen gleichwertigen Akte zugelassen (Abs 1). Wenn die
Parteien in erster Instanz verschiedene Sprachen verwendet haben, muss
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die Staatsanwaltschaft die Berufung bei sonstiger Unzuldssigkeit in beiden
Sprachen verfassen (Kassationsgerichtshof Urteil Nr2005/2011). Nach der
Anderung der Prozesssprache sind die bereits vorgenommen Akte nicht zu
tbersetzen (Abs 2). Die Einvernahme des Angeklagten erfolgt, sofern er es
verlangt, in seiner Muttersprache, auch wenn diese mit der Prozesssprache
nicht {ibereinstimmen sollte. Die Einvernahme wird sofort iibersetzt und
in der Prozesssprache protokolliert, aufler die Parteien verzichten auf die
Ubersetzung; in letzterem Fall wird nur in der vom Angeklagten verwende-
ten Sprache protokolliert (Abs 3).

Die Bestimmungen der Art 14 ff DPR 574/1988 werden, sofern anwend-
bar, auch in den Fillen der Zuweisung gemaf Art 45 ff StPO angewendet.
Es handelt sich hier um diejenigen Fille, in denen aufgrund einer schwer-
wiegenden Situation vor Ort ein ordnungsgemiafler Ablauf des Strafverfah-
rens nicht gewdhrleistet werden kann, weil die freie Entscheidung der am
Verfahren teilnehmenden Personen oder die offentliche Sicherheit beein-
trachtigt sind oder ein begriindeter Verdacht in dieser Hinsicht gegeben ist.

Falls das Kassationsgericht ein Verfahren nach Authebung des Urteils zur
Weiterfithrung an ein anderes Oberlandesgericht mit Sitz auferhalb der
Region Trentino-Siidtirol verweist, kann sich der deutschsprachige Ange-
klagte nicht auf die Sprachbestimmungen des DPR 574/1988 berufen; auch
die Richter miissen nicht zweisprachig sein (Kassationsgerichtshof Urteil
Nr 21952/2001). Im vorgenannten Fall der Weiterfithrung des Verfahrens
vor einem Gericht auflerhalb der Region miissen alle Verfahrensakte des
in der Provinz Bozen abgewickelten Prozesses in die italienische Sprache
ubersetzt werden (Kassationsgerichtshof Urteil Nr 38238/2002).

Rekurse an das Kassationsgericht miissen vollstindig in italienischer
Sprache verfasst werden; aus Prozessakten zitierte Passagen in deutscher
Sprache miissen iibersetzt werden, da die deutsche Sprache nur im Gebiet
der Region Trentino-Siidtirol verwendet werden kann (Kassationsgerichts-
hof Urteil Nr 6662/2014).

Art 17-quater DPR 574/1988 regelt den Sprachgebrauch im Vollstre-
ckungsverfahren nach Ergehen eines rechtskriftigen Urteils, wobei jene
Sprache maf3geblich ist, die im letzten Verfahren im Meritum (also in der
Regel vor dem OLG) verwendet wurde. Fiir Vollstreckungsverfahren, die in
der Provinz Bozen abgewickelt werden, gelten die Bestimmungen der Art
14 ff DPR 574/1988 und zwar auch dann, wenn es sich um rechtskraftige
Urteile handelt, die von Gerichtsbehdrden mit Sitz auflerhalb der Region
Trentino-Stdtirol erlassen wurden (Abs 1). Der Verurteilte kann in den
vom Gesetz vorgesehenen Fillen beantragen, in seiner Muttersprache ange-
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hort zu werden, falls diese nicht mit der Prozesssprache iibereinstimmt,
wobei die Protokollierung in der Prozesssprache erfolgt (Abs 2). Dem
Verurteilten, dem der Vollstreckungsbefehl und der Aussetzungsbeschluss
gemafd Art 656 Abs 5 StPO in der Sprache des letzten Verfahrens im Meri-
tum ausgehindigt wurde und der erklért, eine andere Muttersprache zu
haben, hat das Recht, beim Staatsanwalt formlos die Ubersetzung in letztere
Sprache zu beantragen, wobei dies aber keine Aussetzung des Termins fiir
die Vorlage des Antrags auf Gewédhrung der alternativen Mafinahme zum
Freiheitsentzug bewirkt (Abs 3).

Art 18 DPR 574/1988 regelt diejenigen Fille, in denen der Strafprozess
zweisprachig zu fithren ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Angeklagten
oder die Zivilpartei verschiedene Sprachen verwenden (Abs 1). Der zwei-
sprachige Prozess kann in einen einsprachigen umgewandelt werden, falls
alle Parteien erkldren, dieselbe Sprache zu wihlen (Abs 2). Im zweisprachi-
gen Prozess verwenden alle Parteien diejenige Sprache, die geméfl den
vorhergehenden Artikeln bestimmt wurde. Sofern die Parteien nicht darauf
verzichten, werden

a) alle miindlichen Interventionen der Parteien sofort tibersetzt;

b) erfolgen die Intervention des Staatsanwalts, seine Antrige und schriftli-
chen und miindlichen Ausfithrungen in beiden Sprachen;

c) werden die Zeugen, Sachverstindigen und Experten in der von ihnen
gewidhlten Sprache angehort, wobei sofort in die andere Sprache tiber-
setzt wird;

d) erfolgt die Vernehmung/Anhérung des Angeklagten oder der anderen
Privatparteien in der von ihnen gewihlten Sprache mit sofortiger Uber-
setzung in die andere Sprache;

e) werden die Dokumente und die anderen von den Parteien hinterlegten
Akte, technischen Gutachten und Berichte der Sachverstindigen in die
andere Sprache tibersetzt;

f) erfolgt die Protokollierung in beiden Sprachen;

g) werden die Mafinahmen des Richters in beiden Sprachen verfasst.

Art 18-ter DPR 574/1988 sieht vor, dass — falls ein Angehdriger einer Min-
derheit im Sinne des Art 109 StPO beantragt, in seiner Muttersprache
einvernommen zu werden - die Gerichtsbehérde einen Amtsverteidiger
bestimmen muss, der dieselbe Sprachgruppenzugehdrigkeit hat wie der
Antragsteller. Auch wenn hier die Begriffe ,Sprachgruppenzugehéorigkeit®
und ,Muttersprache” verwendet werden als ob sie deckungsgleich wiren
(was sie nicht sind, denn die Muttersprache ist ein objektives Kriterium,
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wiahrend die Sprachgruppenzugehérigkeit dem Bekenntnisprinzip folgt, al-
so subjektiv ist), wird mit dieser Bestimmung der Zweck verfolgt, einem
Angeklagten nicht einen Amtsverteidiger beizustellen, der eine andere
Muttersprache hat. Die Zuweisung eines Pflichtverteidigers in Verletzung
dieser Bestimmung bewirkt die absolute Nichtigkeit aller folgenden Ver-
fahrensakte und der allfélligen Verurteilung (Kassationsgerichtshof Urteil
Nr 40683/2018).

Art 18-bis DPR 574/1988 regelt die Sanktionen im Falle der Nichteinhal-
tung der oben beschriebenen Bestimmungen {iber den Sprachgebrauch im
Strafprozess. Die absolute Nichtigkeit, also die schwerste Sanktion, die die
StPO kennt, ist fiir die Verletzung von Art 14 Abs 1 (Unterlassung der
Frage nach der Muttersprache im Falle einer Zwangsmafinahme), Art 15
Abs 2 (nichterfolgte Fortfithrung des Verfahrens in der vom Betroffenen
in der Vorerhebungsphase gewiinschten Sprache: siehe dazu Kassationsge-
richtshof Urteil Nr20856/2017) und Art 15 Abs 3 (Unterlassung der Frage
nach der Muttersprache oder nichterfolgte Weiterfithrung des Verfahrens
in der angegebenen Sprache), Art 16 Abs 1 bis Abs 5 (Verletzung der vor-
geschriebenen Prozesssprache in der Vorverhandlung und im folgenden
Strafverfahren), Art 17 (nichtverfolgte Weiterfithrung des Verfahrens in der
vom Betroffenen vor der Hauptverhandlung gewiinschten Sprache), Art
17-bis (Verletzung der Sprachregelung in der Berufungsphase), Art 17-ter
(Verletzung der Sprachenrechte im Zuweisungsverfahren), Art 17-quater
(Verletzung der Sprachenrechte im Vollstreckungsverfahren), Art 18 (Ver-
letzung der Bestimmungen fiir das zweisprachige Verfahren) und Art 18-ter
(Verletzung der Bestimmungen fiir die Auswahl des Pflichtverteidigers)
vorgesehen. Laut Art 179 StPO sind diese Nichtigkeitsgriinde nicht heilbar
und konnen vom Amts wegen in jeder Phase des Strafverfahrens aufgewor-
fen und geltend gemacht werden (Abs 1).

Laut Kassationsgerichtshof kann ein Verteidigungsschriftsatz des Vertei-
digers in italienischer Sprache im Zuge der Vorerhebungen (wenn dessen
Mandant die deutsche Verfahrenssprache gewéhlt hat) nicht mit der Sankti-
on der Nichtigkeit belegt werden. Die Sprachbestimmungen seien darauf
ausgerichtet, eine Verteidigung in der Muttersprache zu gewahrleisten, wo-
bei aber fiir die Phase vor dem eigentlichen Prozess fiir den vorgenannten
Fall keine explizite Nichtigkeit vorgesehen sind. Die entsprechenden Fille
der absoluten Nichtigkeit sind taxativ und koénnen damit nicht analog
auf andere Situationen ausgedehnt werden (Kassationsgerichtshof Urteil
Nr 42459/2015). Wenn die von Art 16 Abs 4 DPR 574/1988 vorgeschriebe-
ne Ubersetzung der Zeugenaussagen in die Prozesssprache nicht erfolgt,
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hat dies die Nichtigkeit zur Folge, aufler der Angeklagte hat explizit oder
implizit auf die Ubersetzung verzichtet. Als impliziter Verzicht wird ange-
sehen, wenn ein Angeklagter keine Einwédnde gegen die Protokollierung
der Zeugenaussage in zusammenfassender Form erhoben hat (Kassations-
gerichtshof Urteil Nr11096/2013). Fiir den Verzicht auf die bei sonstiger
Nichtigkeit vorgesehene Protokollierung in zwei Sprachen im zweisprachi-
gen Prozess ist ausreichend, wenn dieser von jener Partei erfolgt, die
Interesse an dieser Ubersetzung hat; es ist also nicht das Einverstindnis
aller Parteien notwendig, dh die Zivilpartei italienischer Sprache kann
keine Nichtigkeit geltend machen, wenn der deutschsprachige Angeklagte
auf die Ubersetzung einer italienischen Zeugenaussage in seine Mutterspra-
che verzichtet (Kassationsgerichtshof Urteil Nr22205/2011). Bei fehlender
Ubereinstimmung der deutschen und italienischen Version von Verfahrens-
akten (zB Verhandlungsprotokolle) kommt keine absolute Nichtigkeit zur
Anwendung, eine eventuelle Unvollstindigkeit der Ubersetzung kann allen-
falls fiir die Nichtigkeit laut Art 142 und Art 429 StPO von Relevanz sein
(Kassationsgerichtshof Urteil Nr10251/2006). Wenn die von Art 14 Abs 3
DPR 574/1988 vorgeschriebene Ubersetzung der vorherigen Verfahrensak-
ten nicht befolgt wurde, so bewirkt dies keine Nichtigkeit derselben, son-
dern nur die Notwendigkeit, die Ubersetzung nachtriglich vorzunehmen.
Das Verfahren muss aber von diesem Punkt an wieder neu beginnen (Kas-
sationsgerichtshof Urteil Nr 45036/2015). In der Rechtsprechung des Kassa-
tionsgerichtshofs ist also klar die Tendenz zu erkennen, die Anwendung der
Sanktion der Nichtigkeit immer dann einzuschranken, wenn die Einwédnde
aus rein prozesstaktischen Griinden erfolgen, diese dem Angeklagten zum
Nachteil gereichen wiirde oder von Seiten einer Prozesspartei erfolgt, die
kein Interesse an der Erhebung des Einwands hat (Kassationsgerichtshof
Urteil Nr 43465/2004).

Bei Verletzung der Bestimmungen des Art 14 Abs 3 (fehlende Uber-
setzung von Dokumenten im Faszikel des Staatsanwalts), des Art 15 Abs 4
(fehlende Ubersetzung von Akten der Vorerhebungen) und Abs 5 (rectius:
Abs 4-bis: fehlende Ubersetzung von Dokumenten im Faszikel des Staats-
anwalts und von Sachverstindigengutachten trotz Antrag der Partei) und
Art 16 Abs 7 (fehlende Ubersetzung von im Prozess hinterlegten Dokumen-
ten trotz Antrag der Partei) DPR 574/1988 ist die sog relative Nichtigkeit
laut Art 181 StPO vorgesehen, dh diese kann nicht von Amts wegen auf-
geworfen werden, sondern muss vom Betroffenen innerhalb bestimmter
Fristen eingewendet werden (Abs 2). Die irrtiimliche Festlegung der ver-
muteten Sprache des Betroffenen in den von Art 14 Abs 2 (Verweigerung
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der Antwort in Bezug auf die Muttersprache) und Art 15 Abs 1 (Akten des
Staatsanwalts bei Vorerhebungen vor erstem Kontakt mit dem Betroffenen)
DPR Nr 574/1988 genannten Fallen bewirkt keine Nichtigkeit (Abs 3).

2. Sprachbestimmungen im Zivilprozess sowie in den Verfahren vor dem
Verwaltungsgericht, dem Rechnungshof und den Steuerkommissionen

Die Verwendung der deutschen und italienischen Sprache im Zivilprozess
folgt vollig anderen Regelungen und Prinzipien als jene, die fiir den Straf-
prozess gelten. Es gilt nicht das muttersprachliche Prinzip, sondern jenes
der freien Sprachwahl, die in keiner Weise an die Sprachgruppenzugehorig-
keit der Partei gekniipft ist. Geméaf Art 20 DPR 574/1988 hat jede Partei
des Recht, frei zu entscheiden, in welcher Sprache sie ihre Prozessakten
verfasst. Die Wahl erfolgt mit dem einleitenden Schriftsatz oder dem Ant-
wortschriftschriftsatz, mit dem sich die Partei in das Verfahren einlasst
oder anderer Akte mit gleichwertiger Funktion (Abs I).

Sind die Klageschrift oder der Rekurs in derselben Sprache verfasst
wie der Einlassungsschriftsatz, wird das Verfahren in dieser Sprache, also
in deutsch oder in italienisch, abgewickelt, andernfalls ist der Prozess
zweisprachig (Abs 2). Auch wenn eine explizite Bestimmung fiir das Beru-
fungsverfahren fehlt, kann die Prozesssprache in der Berufung gewechselt
werden, in dem zB die Berufungsklage in einer anderen Sprache verfasst
wird als in der Sprache des erstinstanzlichen Urteils. Art 20 Abs 1 DPR
574/1988 stellt ndmlich auf den einleitenden Akt des Verfahrens ab, was
auch fiir das Berufungsverfahren gilt. Dazu hat der Kassationsgerichtshof
mit Urteil Nr 5630/2017 festgehalten, dass laut Durchfithrungsbestimmung
das Prinzip gilt, dass die Form ein Instrument des Verfahrens darstelle,
und die Partei, die den Einwand der Nichtigkeit wegen des Wechsels der
Verfahrenssprache erhebt, nachweisen muss, dass sie die Berufungsklage
wegen der fehlenden Ubersetzung nicht verstanden hat und daher in ihren
Verteidigungsrechten beeintrachtigt worden ist.

Im zweisprachigen Verfahren verwendet jede Partei die Sprache, die
sie im einleitenden Schriftsatz oder im Einlassungsschriftsatz verwendet
hat. Die Entscheidungen des Richters werden in beiden Sprachen verfasst
und verkiindet, aufler es verzichtet jene Partei, die ein Interesse an der
zweisprachigen Fassung hat, wobei der Verzicht innerhalb jener Verhand-
lung erklart werden muss, in der die richterliche Mafinahme beantragt
wird. Jene Partei, die sich mit einem Schriftsatz in deutscher Sprache in
das Verfahren eingelassen hat, kann also zB darauf verzichten, dass der
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Richter auch eine deutsche Fassung der Verfiigung erldsst, womit diese
auch einsprachig italienisch erfolgen kann. Diejenige Partei, die die italieni-
sche Prozesssprache gewdhlt hat, kann sich diesem Verzicht (zB um den
Prozess zu verzogern) nicht widersetzen, weil sie ja, wenn der Richter
die Mafinahme in der von ihr gewéhlten Sprache triftt, kein Rechtsschutz-
interesse geltend machen kann. Die Schriftsitze und die Dokumente der
Parteien werden einsprachig in der jeweils gewahlten Sprache verfasst,
ohne dass die Pflicht zur Ubersetzung von Amts wegen und auf Kosten
des Gerichts besteht. Diese Regel gilt fiir Prozessparteien mit Wohnsitz
oder Sitz in der Provinz Bozen, weil hier eine zumindest passive Kenntnis
der anderen Amtssprache vorausgesetzt wird. Wenn es sich hingegen um
Parteien handelt, die den Wohnsitz oder den Sitz nicht in Sudtirol haben,
kénnen diese innerhalb des Verfallstermins von 30 Tagen ab der Mitteilung
oder Hinterlegung der Schriftsdtze und Dokumente beim Richter beantra-
gen, dass sie ganz oder teilweise in die andere Sprache tibersetzt werden,
und zwar von Amts wegen und auf dessen Kosten. Dies gilt nur fiir die
Partei, nicht jedoch fiir deren Anwilte; es ist daher unerheblich, ob der
Anwalt seinen Wohnsitz in Siidtirol hat oder aulerhalb. Der Richter kann
in Bezug auf die von den Parteien hinterlegten Dokumente die Ubersetzung
ganz oder teilweise ausschlieffen, wenn er diese fiir offenkundig irrelevant
hdlt. Diese Bestimmung dient dazu, eine missbrauchliche Anwendung der
Sprachenbestimmung (zB aus Obstruktionsgriinden) zu unterbinden und
jedenfalls unnétige Kosten fiir die Gerichtsbehorde zu vermeiden. Die von
den Parteien hinterlegten Schriftsdtze miissen nach einem Antrag einer
Partei mit Wohnsitz oder Sitz aulerhalb der Provinz Bozen immer und
zur Génze und auf Kosten der Gerichtsbehorde iibersetzt werden, wihrend
der Richter in Bezug auf die von den Parteien hinterlegten Dokumente die
Ubersetzung beschrinken kann (Abs 3).

Falls eine dritte Partei in den Streit gerufen wird, ein Dritter dem Streit
beitritt oder sich ein Rechtsnachfolger einer Partei mit einem Schriftsatz in
einer anderen Sprache einldsst als jener, die bis dahin einzige Prozessspra-
che war, wird der Prozess zweisprachig und es gelten die diesbeziiglichen
Regeln (Abs 4).

Ein zweisprachiger Prozess kann auch in einen einsprachigen umgewan-
delt werden und nur in einer Prozesssprache fortgefithrt werden, wenn
alle eingelassenen Parteien erkldren, dieselbe Prozesssprache zu wiéhlen.
Diese Erkldrung kann von der Partei personlich oder mittels Sondervoll-
macht durch den Anwalt in jeder Phase und in jedem Grad des Verfahrens
abgegeben werden, und zwar miindlich in der Verhandlung oder mittels
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eines schriftlichen Aktes, der den anderen Parteien zuzustellen ist. Diese
Erklarung ist unwiderruflich (Abs 5).

Wenn Prozesse zusammengelegt werden, die zuvor einsprachig, aber in
verschiedenen Prozesssprachen (ein Verfahren in deutsch, das andere in
italienisch) abgewickelt wurden, konnen die eingelassenen Prozessparteien
in einem dieser Verfahren die Verfahrenssprache des anderen Prozesses
annehmen. Auch hier kann die entsprechende, unwiderrufliche Erklarung
von der Partei personlich oder mittels Sondervollmacht durch den Anwalt
in jeder Phase und in jedem Grad des Verfahrens abgegeben werden, und
zwar miindlich in der Verhandlung oder mittels eines schriftlichen Aktes,
der den anderen Parteien zuzustellen ist (Abs 6).

Im zweisprachigen Verfahren werden die Ausfithrungen der Parteien
in der von diesen gewihlten jeweiligen Prozesssprache protokolliert. Das
Verhandlungsprotokoll muss in beiden Prozesssprachen verfasst werden,
wenn es jene Partei, die ein Interesse daran hat, personlich oder durch
ihren mit Sondervollmacht befugten Anwalt in der Verhandlung ausdriick-
lich verlangt (Abs 7). Auch mit dieser Bestimmung wird das Ziel verfolgt,
zweisprachige Prozesse moglichst wenig schwerfillig zu gestalten und die
zu iibersetzenden Akten und Dokumente mdéglichst gering zu halten. Wenn
das Protokoll zB in italienischer Sprache abgefasst wurde, kann nur diejeni-
ge Partei, die die deutsche Verfahrenssprache verwendet, die Ubersetzung
verlangen, nicht aber die andere Partei, die die italienische Sprache gewahlt
hat. Nachtrigliche Ubersetzungsantrige, also jene, die nicht im Zuge der
Verhandlung vorgebracht wurden, sind nicht zuléssig.

Wenn Prozessakten (Klagen usw) und Dokumente auf Antrag einer Par-
tei zugestellt werden, so miissen diese nur dann in die andere Sprache
tibersetzt werden, wenn der Empfanger dies innerhalb des Verfallstermins
von 15 Tagen ab der Zustellung verlangt, und zwar mittels eines Antrags,
der mit Gerichtsvollzieher an die andere Partei zuzustellen ist. Letztere
muss dann ihrerseits innerhalb von 15 Tagen die Ubersetzung der Akten
und Dokumente der Gegenpartei zustellen, und zwar mit denselben Mo-
dalitdten und Formen, wie sie fiir das Original vorgeschrieben sind. Der
Antrag auf Ubersetzung hemmt den Lauf der vorgesehenen Fristen, die erst
dann wieder zu laufen beginnen, sobald die Ubersetzung zugestellt wurde.
Diese Regelung gilt auch dann, wenn es sich um Verfiigungen handelt, die
ohne vorheriges Streitgespriach erlassen wurden, und die entsprechenden
Rekurse. In den Fillen auf3erordentlicher Dringlichkeit (wie zB Sicherungs-
beschlagnahmungen bei Gefahr in Verzug wegen des unmittelbar bevor-
stehenden Verkaufs einer Sache an Dritte) kann der Richter auf Antrag
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die vorldufige Vollstreckung ermichtigen, auch wenn die obigen Termine
betreffend Ubersetzungen noch nicht verfallen sind (Abs 8).

Falls eine Zustellung von Akten und Dokumenten, die in deutscher Spra-
che verfasst sind, an Adressaten mit Sitz auflerhalb von Siidtirol erfolgt,
miissen diese immer mit einer Ubersetzung in italienischer Sprache verse-
hen sein (Abs 9).

Sowohl im einsprachigen als auch im zweisprachigen Zivilverfahren wer-
den die Zeugen in der von ihnen gewtiinschten deutschen oder italienischen
Sprache einvernommen, wobei auch das Verhandlungsprotokoll in dieser
Sprache verfasst wird. Auf personlichen oder mittels des bevollméchtigten
Anwalts gestellten Antrag jener Partei, die ein Interesse daran hat (also
jene Partei, die nicht jene Prozesssprache verwendet, in der protokolliert
wurde), wird das entsprechende Protokoll der Zeugeneinvernahme von
Amts wegen und auf Amtskosten iibersetzt. Der entsprechende Antrag ist
nur zuldssig, wenn er in der betreffenden Verhandlung gestellt wird (Abs
10).

Dieselbe Regel wie fiir Zeugeneinvernahmen gilt auch fiir die Sachver-
standigen, die ihre Berichte in der von ihnen gewéhlten Sprache verfassen
(Abs 11). Auch wenn es nicht ausdriicklich spezifiziert wird, ist offenkundig,
dass hier auf den Amtssachverstandigen, der vom Gericht ernannt wird, ab-
gestellt wird. Fiir die Berichte der Parteisachverstindigen gilt die fiir Akten
der Prozessparteien vorgesehene Regelung laut Abs 2 fiir den einsprachigen
Prozess und jene laut Abs 3 fiir den zweisprachigen Prozess. Wenn es sich
um einen einsprachigen Prozess handelt, ist das Parteisachverstandigengut-
achten in dieser Sprache zu verfassen, im zweisprachigen Prozess in jener
der Partei, in deren Auftrag es erstellt wurde.

Abs 12 regelt die Sprache, in der Urteile und andere Entscheidungen
des Gerichts zu verfassen sind. Im einsprachigen Verfahren sind diese in
der Verfahrenssprache zu erlassen, im zweisprachigen Verfahren in beiden
Sprachen, aufer jene Partei, die ein Interesse daran hat, verzichtet auf die
zweisprachige Ausfertigung. Dieser Verzicht muss bis spitestens bei der
Verhandlung zur Stellung der Schlussantrage formuliert werden, und zwar
von der Partei selbst oder vom mit Sondervollmacht ausgestatteten Anwalt.
Fiir die Ubersetzung der Urteile und Entscheidungen kann sich der Richter
der Ubersetzer bedienen, die dem Gericht zugewiesen sind. Die Fristen fiir
die Hinterlegung der Urteile und der anderen Entscheidungen (60 Tage
nach Hinterlegung der letzten Schriftsitze der Parteien fiir den Richterse-
nat, 30 Tage fiir den Einzelrichter: Art 275 und 281 quinquies ZPO) gelten
als eingehalten, wenn der Urteilsentwurf in einer der beiden Sprachen in
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der Gerichtskanzlei hinterlegt wurde. Mit Urteil des Kassationsgerichtshofs
Nr 17686/2016 wurde die oben genannte Bestimmung so ausgelegt, dass es
sich nur um formelle Unregelmafligkeiten, nicht aber um eine Nichtigkeit
handelt, wenn Teile des Urteils nicht in der vorgeschriebenen Sprache
verfasst sind, aufler es werden damit die Verteidigungsrechte beeintrachtigt.

Art 20-bis DPR 574/1988 regelt den Sprachgebrauch der sog ,freiwilligen
Gerichtsbarkeit vor dem Jugendgericht. Ahnlich wie im Strafverfahren
gilt die Regel, dass bei Verfahren, die von Amts wegen eingeleitet werden,
die vermutete Sprache des Adressaten zu verwenden ist. Wenn das Verfah-
ren hingegen auf Initiative einer Partei eingeleitet wird, werden die oben
beschriebenen Regeln des Zivilprozesses, soweit vereinbar, angewendet
(Abs 1). Wenn die Eltern des Minderjahrigen dieselbe Sprache wiahlen, wie
sie fiir den Minderjahrigen zur Anwendung kommt, wird das Verfahren
einsprachig fortgefithrt, andernfalls wird das Verfahren zweisprachig (Abs
2). In jedem Fall muss der Minderjahrige immer in seiner Muttersprache
angehort werden (Abs 3).

Mit Art 20-ter DPR 574/1988 wird klargestellt, dass die oben beschriebe-
nen Regelungen, die auf den ordentlichen Zivilprozess abstellen, auch fiir
die Sonderfahren gelten, die die Zivilprozessordnung vorsieht (zB Besitz-
storung, Mahnverfahren usw), sofern vereinbar.

Art 21 DPR 574/1988 sieht vor, dass die 6ffentliche Verwaltung im Zivil-
verfahren die laut Art 7 zu ermittelnde, mutmafSliche Sprache des Beklagten
verwenden muss. Dies gilt fiir den Fall, dass das Verfahren auf Initiative
der Verwaltung eingeleitet wird. Falls sich die beklagte Partei in einer
anderen Sprache in das Verfahren einldsst, muss sich die Verwaltung an
diese Sprache anpassen. Aus der Formulierung des Abs 1 geht klar hervor,
dass dies auch dann gilt, falls die Verwaltung die vermutete Sprache richtig
ermittelt hat. Der Beklagte kann aber - auch falls seine Muttersprache
von der Verwaltung korrekt ermittelt wurde — eine andere Prozesssprache
vorziehen, an die sich die Verwaltung anzupassen hat. Wenn die vermutete
Sprache des Beklagten nicht jener entspricht, in der letzterer sich in das
Verfahren eingelassen hat, kann dieser in der ersten Verhandlung den
Antrag an den Richter stellen, dass die Klageschrift in der Sprache des
Beklagten neu zugestellt werden muss, wobei eine neue Erstverhandlung
festgesetzt werden muss (Abs 2). Wird das Verfahren hingegen vom Biirger
eingeleitet, ist die Regelung einfach: Die Verwaltung muss sich an die
vom Klager oder Rekurssteller gewahlte Prozesssprache anpassen (Abs 3).
Mit Urteil Nr 6363/2000 hat der Staatsrat festgestellt, dass die Einlassung
der Verwaltung in einer anderen Sprache als jener, die der Rekurssteller
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verwendet hat, nichtig ist und nicht saniert werden kann. Die Verwaltung
muss sich also in der vom Klager oder Rekurssteller gewahlten Sprache neu
einlassen.

Art 22 DPR 574/1988 sieht vor, dass die Bestimmungen fiir die Prozess-
sprache im Zivilverfahren auch dann zur Anwendung kommen, wenn der
Rechtsstreit am Gerichtstand fiir die 6ffentliche Verwaltung ausgetragen
wird. Laut den Bestimmungen fiir die Staatsadvokatur (konigliches Dekret
Nr 1611/1933) gilt fiir Streitigkeiten, in denen die 6ffentliche Verwaltung auf-
grund von gesetzlichen Bestimmungen von der Staatsadvokatur vertreten
wird (wie zB Ministerien und andere staatliche Verwaltungen) der Gericht-
stand des Orts, an dem diese ihren Distriktsitz hat. In der Region Trentino-
Sudtirol hat die Staatsadvokatur den Sitz in der Stadt Trient, womit das
dortige Landesgericht das zustdndige erstinstanzliche Gericht ist. Aufgrund
der genannten Bestimmung hitte eine Partei, die einen Rechtsstreit mit
dem Staat hat, also das Recht, den Zivilrechtsstreit am LG und OLG Trient
in der deutschen Sprache abzuwickeln. Da es dort jedoch keine zweispra-
chigen Richter gibt, ist dieses Recht aber in der Praxis kaum anwendbar. Da
mit GvD Nr116/2004 das DPR 49/1973 in der Form gedndert wurde, dass
die Region Trentino-Siidtirol und die Provinz Bozen fiir die vom Staat de-
legierten Zustandigkeiten (Lehrpersonal, Motorisierungsamter usw), nicht
mehr von der Staatsadvokatur vertreten werden muss, haben sich die An-
wendungsfalle des Art 22 DPR 574/1988 aber so reduziert, so dass diese
Bestimmung in der Praxis keine grofieren Probleme bereitet.

Die vorgenannten Bestimmungen der Art 13 (Anpassung an die Spra-
che des Antragstellers), Art 20 (Sprachbestimmungen im Zivilprozess)
und Art 21 (Anpassung an die Sprache der Privatpartei) DPR 574/1988
finden, soweit kompatibel, auch in den Verfahren vor dem VerwG, dem
Rechnungshof und der Steuergerichtsbarkeit Anwendung (Art 23 DPR
574/1988). Dies sind das VerwG Bozen, der Rechnungshof Bozen sowie
die Steuerkommission 1. und 2. Instanz Bozen. Nur fiir die Steuerverfahren
ist also der Gebrauch der deutschen Sprache auch in der Berufung zuldssig.
Bei Berufungen gegen Urteile des Verwaltungsgericht Bozen und des Rech-
nungshofs ist der Gebrauch der deutschen Sprache nicht moglich, weil der
Sitz des Berufungsgerichts (Staatsrat bzw Zentrale Rechtssprechungssekti-
on) in Rom liegt, also auflerhalb des territorialen Geltungsbereichs der
Durchfiihrungsbestimmung.

Der Gebrauch der deutschen Sprache vor dem VerwG Bozen und vor
den Steuerkommissionen in Bozen ist reibungslos moglich, weil sowohl
fiir die Richter als auch fiir das Verwaltungspersonal — wie bei den or-
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dentlichen Gerichten - der Zweisprachigkeitsnachweis ein verpflichtendes
Zugangskriterium ist.

Bei Verfahren vor dem Rechnungshof Bozen ist die Verwendung der
deutschen Sprache hingegen nur eingeschrankt méglich, da laut Art 17 DPR
Nr 305/1988 bei auflerordentlicher Notwendigkeit fiir die Dauer von maxi-
mal 1 Jahr Richter von auflerhalb der Provinz Bozen zugewiesen werden
konnen, wobei jenen Bewerbern der Vorzug zu geben ist, die eine Kenntnis
beider Sprachen nachweisen kénnen. Der Regelfall wire zwar jener, dass
eigene Wettbewerbe auf Landesebene fiir die Besetzung der Stellen beim
Rechnungshof Bozen ausgeschrieben werden, mit Zugangsvoraussetzung
Zweisprachigkeit und Einhaltung des Proporzprinzips (Art 15 und 18 DPR
305/1988). In den letzten Jahren ist der Ausnahmefall allerdings zum Regel-
fall geworden, so dass es vorkommen kann, dass kein Mitglied des Richter-
senats Kenntnisse der deutschen Sprache aufweist, womit die Abwicklung
eines Verfahrens in deutscher Sprache praktisch unmdglich ist. Mit Urteil
Nr100/2019 hat der Rechnungshof Bozen mit Berufung auf Art 17 DPR
305/1988 festgestellt, dass das Verfahren gegeniiber einem Beklagten, selbst
wenn dieser auf der deutschen Prozesssprache beharrt, dennoch in italieni-
scher Sprache abgewickelt werden kann, wenn der Prisident der deutschen
Sprache nicht machtig ist, da diesem die Verhandlungsleitung ermdoglicht
werden muss. Die Verteidiger konnen aber nach Erdrterung des Falles
in italienischer Sprache ihren Beitrag in deutscher Sprache wiederholen.
Dieses Urteil steht sicher nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Art
23 iVm Art 13 und Art 20 DPR 574/1988, insbesondere mit dem Prinzip,
dass die Gerichtsbehorde im Verkehr mit dem Betroffenen die von diesem
verwendete Sprache zu verwenden hat.

Art 23-bis DPR 574/1988 regelt die Sanktionen bei Verletzung der
Sprachbestimmungen. Die Nichtigkeit kann von Amts wegen vom Richter
erkldrt werden, muss also nicht notwendigerweise vom Betroffenen einge-
wendet werden und kommt bei Verletzungen der Sprachbestimmungen
laut Art 20 (ordentliches Zivilverfahren), Art 20-bis (freiwillige Gerichts-
barkeit), Art 20-ter (Sonderverfahren) und Art 21 (Anpassung der Verwal-
tung an die Verfahrenssprache der Privatpartei) zur Anwendung. Bei einer
Verletzung werden alle Akte, die in einer anderen Verfahrenssprache ver-
fasst sind als jener, die laut den vorgenannten Bestimmungen erlaubt ist,
fir nichtig erklart. Aufrecht bleiben aber die Bestimmungen des Art 161
Abs 1 ZPO, laut denen eine Nichtigkeit von Verfahrensakten nur nach den
Vorgaben der ZPO fiir Berufungsverfahren und vor dem Kassationsgericht
erklart werden kann. Daher muss zB die Nichtigkeit wegen Verletzung
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der Sprachbestimmungen im erstinstanzlichen Verfahren in der Berufung
geltend gemacht werden, womit es nicht zuldssig ist, einen diesbeziiglichen
Einwand erst vor dem Kassationsgerichtshof erstmals aufzuwerfen. Aufier-
dem kann eine Anfechtung des Urteils wegen Verletzung der Sprachbe-
stimmungen nur von Seiten derjenigen Partei erfolgen, in deren Interesse
die verletzte Bestimmung liegt; dies um eine missbrauchliche Anrufung
der Schutzbestimmungen zu vermeiden. Die oben genannten Sprachbe-
stimmungen betreffen lediglich Prozessakte im engeren Sinn, nicht aber
vorbereitende Akte zum Prozess, wie zB die Prozessvollmacht. Selbst wenn
diese in einer anderen Sprache abgefasst ist als jene, die im Schriftsatz
verwendet wird, fithrt dies zu keiner Nichtigkeit (Kassationsgerichtshof
Urteil Nr1916/2011). Wenn im Urteil die Schlussantrige einer Partei in
einer anderen Sprache als jener des Verfahrens wiedergegeben werden, so
gilt dies als reine formelle Unregelmafligkeit und zieht keine Nichtigkeit des
Urteils nach sich, aufler dies hat konkrete Auswirkungen auf die richterliche
Tatigkeit zur Folge gehabt, in dem zB {iber Antrage der Partei nicht ent-
schieden oder mangelhaft begriindet wurde (Kassationsgerichtshof Urteil
Nr 17686/2016).

Die Sanktionen bei Verletzung der Sprachbestimmungen im Zivilprozess
waren lange Zeit umstritten. Die erste Fassung der Durchfithrungsbestim-
mung, die von 1993 bis 2001 in Kraft war, enthielt iberhaupt keine Rege-
lung fiir Verletzungen der Sprachbestimmungen im Zivilverfahren. Dies
fithrte zu einer Reihe von héchstrichterlichen Urteilen, die die Anwendbar-
keit der Nichtigkeit im Zivilprozess verneinten, auch weil im Unterschied
zum Strafverfahren die Nichtigkeit nicht ausdriicklich vorgesehen sei (Kas-
sationsgerichtshof Urteil Nr13295/2000). Mit DPR Nr 283/2001 wurde die
Sanktion der absoluten Nichtigkeit eingefiihrt, die dhnlich wie im Straf-
prozess von Amts wegen und in jeder Phase und Grad des Verfahrens
aufgeworfen werden konnte. Mit DPR Nr 124/2005 wurde die Sanktion den
Bestimmungen der Art 156 ff ZPO angeglichen.

3. Beziehungen zu Gerichten aufierhalb von Siidtirol

Art 24 DPR 574/1988 sieht vor, dass in Gerichtsverfahren, die nicht vor Ge-
richten stattfinden, die in den Anwendungsbereich von Art 1 DPR 574/1988
fallen (also den Sitz in der Provinz Trient haben ohne Zustindigkeit fiir
die Provinz Bozen oder mit Sitz auflerhalb der Region Trentino-Siidtirol),
die Betroffenen das Recht haben, ihre Erkldrungen und Zeugenaussagen in
deutscher Sprache abzugeben.
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Art 25 DPR 574/1988 bestimmt, dass alle Urteile und Entscheidungen,
die der Anfechtung unterliegen, sowie die Verhandlungsprotokolle, die an
Gerichte mit Sitz auflerhalb der Region Trentino-Siidtirol iibermittelt wer-
den oder dort hinterlegt werden miissen, um das Anfechtungsverfahren
oder andere vom Gesetz vorgesehen Verfahren abzuwickeln, in die italie-
nische Sprache tibersetzt werden miissen, und zwar von den Gerichtsam-
tern, die fiir die Ubermittlung zustindig sind und auf deren Kosten. Seit
der Novelle von 2005 werden die anderen Prozessakten des Amtsfaszikels
nur dann iibersetzt, wenn es das fiir die Entscheidung der Anfechtung zu-
standige Gericht verlangt (zB Amtssachverstandigengutachen in deutscher
Sprache). Seit dem Inkrafttreten des DPR Nr283/2001 gilt die Regel, dass
bei einer Anfechtung die Pflicht zur Hinterlegung des Urteils innerhalb
der gesetzlichen Fristen auch dann als erfiillt gilt, wenn das angefochtene
Urteil oder die Entscheidung in der deutschen Fassung hinterlegt wird.
Vor dieser Novellierung hat das Kassationsgericht namlich Rekurse fiir un-
zulissig erklirt, weil die von Amts wegen zu besorgende italienische Uber-
setzung nicht termingerecht hinterlegt worden war (Kassationsgerichtshof
Urteile Nr11932/1998, Nr7053/2004). Dies war insofern absurd, als die
Ubersetzung ja von Amts wegen zu erfolgen hatte und der Rekurssteller
praktisch fiir einen Verzug des lokalen Gerichts bestraft wurde, und zwar
auch dann, wenn er die Ubersetzung termingerecht beantragt hatte. Es ist
aber jedenfalls nicht zuléssig, einen Kassationsrekurs in deutscher Sprache
zu verfassen. Ebenfalls unzuldssig in Verfahren vor dem Kassationsgericht
sind Ausfithrungen in deutscher Sprache, ohne dass eine italienische Uber-
setzung beigefiigt wird (zB Wiedergabe von Zeugenaussagen in deutscher
Sprache: Kassationsgerichtshof Urteil Nr 6662/2014).

Wenn Gerichtsorgane in der Region aufgrund einer Anfrage von Gerich-
ten mit Sitz auf8erhalb der Region titig werden (zB delegierte Zeugenein-
vernahmen), missen alle Akte, sofern in deutscher Sprache verfasst, von
Amts wegen in die italienische Sprache tibersetzt werden (Art 26 DPR
574/1988).

Art 27 DPR 574/1988 bestimmt, dass falls ein Urteil oder eine andere
Entscheidung des Richters aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen be-
sonderen Veroffentlichungsvorschriften unterliegt, die Gerichtsdmter dafiir
Sorge tragen, dass dies in beiden Sprachen erfolgt.
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4. Strafregister

Art 28 DPR 574/1988 regelt die Sprachbestimmungen fiir das Strafregis-
ter, das in beiden Sprachen, also in deutscher und italienischer Sprache,
gefithrt werden muss, und zwar von einem eigenen Amt, das bei der Staats-
anwaltschaft Bozen angesiedelt ist (Abs 1). Die Strafausziige werden in der
Sprache ausgestellt, die vom Interessierten verlangt wird (Abs 2). Die inter-
essierten Personen kénnen in Bozen Ausziige aus dem Strafregister auch
dann anfordern, wenn diese Zustidndigkeit anderer Staatsanwaltschaften
sind. In diesem Fall beantragt das Amt in Bozen den Strafauszug bei der
zustandigen Staatsanwaltschaft und stellt diesen in der verlangten Sprache
an den Interessierten aus.

I. Sprachgebrauch beim Standesamt, Grundbuch und in notariellen Akten

Art 29 DPR 574/1988 bestimmt, dass in der Provinz Bozen alle Akten des
Standesamtes sowie die Eintragungen im Grundbuch und Katasteramt in
deutscher und italienischer Sprache verfasst werden miissen, und zwar
gleichzeitig in doppeltem Original (Abs 1). Aufler in den von Art 4 DPR
574/1988 genannten Fillen (an die Allgemeinheit gerichtete oder an mehre-
re Amter gerichtete Akte) werden die in Art 184 der Standesamtsordnung
genannten Akten und Bescheinigungen (Geburtsurkunden usw) in der
Sprache ausgestellt, die vom Antragsteller gewiinscht wird (Abs 2).

Art 30 DPR 574/1988 regelt den Sprachgebrauch bei notariellen Urkun-
den. In der Provinz Bozen konnen die notariellen Urkunden jedweder Art
oder jene, die diesen gleichgestellt sind, einschliellich die Beglaubigungen
und jene, die der Veréffentlichung unterliegen, nach Wahl der Parteien
in deutscher oder italienischer Sprache erstellt werden. Es gilt also das
Prinzip der freien Sprachwahl ohne Pflicht zur Ubersetzung, auf3er die Par-
teien beantragen eine zweisprachige Fassung. In letzterem Fall werden die
beiden Fassungen hintereinander oder nebeneinander gestellt, wobei eine
einzige Unterschrift am Ende der beiden Texte erfolgt (Abs 2). Dokumente
jedweder Art, die aus dem Ausland stammen und in deutscher oder italieni-
scher Sprache verfasst sind, miissen nicht in die andere Sprache iibersetzt
werden, wenn sie Anlagen zu einem notariellen Akt darstellen, aufler die
Parteien wiinschen dies (Abs 3). Akte in deutscher Sprache, die fiir den
Gebrauch im restlichen Staatsgebiet und fiir ein Territorium aufSerhalb des
Anwendungsbereichs des Art 1 DPR 574/1988 bestimmt sind, miissen mit
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einer italienischen Ubersetzung versehen werden, deren Ubereinstimmung
vom Notar oder einem anderen dazu befugten offentlichen Amtstrager
bestatigt wird (Abs 4).

J. Sprachbestimmungen fiir die ladinischen Gebiete

Art 32 DPR 574/1988 regelt den Gebrauch der ladinischen Sprache, wobei
der territoriale Geltungsbereich der Bestimmung anders geregelt ist als
jener fiir die deutsche und italienische Sprache, die bekanntlich im gesam-
ten Gebiet der Provinz Bozen gleichberechtigt verwendet werden koénnen.
Fiir die ladinischen Gebiete der Provinz Trient (Fassatal) gelten die Bestim-
mungen des DPR 592/1993 und dessen spitere Anderungen, die nach dem
Muster des Art 32 ausgestaltet wurden. Im Folgenden wird ausschlief3lich
auf die im Gebiet der Provinz Bozen geltende Regelung abgestellt.

Das Recht auf Verwendung der ladinischen Sprache kann im miindli-
chen und schriftlichen Verkehr mit den Amtern der offentlichen Verwal-
tung geltend gemacht werden, und zwar mit jenen (abgesehen von den
im Folgenden beschriebenen Ausnahmen) mit Sitz in den ladinischen Ort-
schaften, also im Siedlungsgebiet dieser Sprachgruppe (Abs 1). Die ladini-
schen Ortschaften werden in Abs 3 naher definiert, und zwar sind dies die
Gemeinden St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein im Grodnertal, die
Gemeinden Corvara, Abtei, Wengen, St. Martin in Thurn und Enneberg
im Gadertal sowie die 3 ladinischen Fraktionen der Gemeinde Kastelruth,
Runggaditsch, Uberwasser und Pufels.

Ausdriicklich ausgeschlossen ist das Recht auf Verwendung der ladini-
schen Sprache im Verkehr mit den Streitkréften (Heer, Carabinieri, Finanz-
wache) und der Polizei (Staatspolizei).

In Abs 1 werden auch die Amter und Kérperschaften, mit denen der
Interessierte in ladinischer Sprache verkehren kann, naher definiert, und
zwar sind dies:

a) jene Amter der offentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in den oben
angefiihrten ladinischen Ortschaften der Provinz Bozen haben;

b) die lokalen Korperschaften (zB Gemeinden) in den oben angefiithrten
Ortschaften;

c) die Schuldmter in den oben angefiihrten Ortschaften;

d) die Amter der Provinz Bozen, die ihre Funktion ausschliefSlich oder
tiberwiegend im Interesse der ladinischen Bevdlkerung ausiiben, und
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zwar auch dann, wenn sie den Sitz auflerhalb der oben angefiihrten
Ortschaften haben (zB ladinisches Schulamt in Bozen);

e) die Konzessionsunternehmen laut Art 2 DPR 574/1988, die ausschlief3-
lich in den wie oben definierten ladinischen Ortschaften tatig sind.

Der Schutz der ladinischen Sprache ist also, abgesehen von der in Art 31
Abs 1 litd) DPR 574/1988 beschriebenen Ausnahme, auf das traditionelle
Siedlungsgebiet der ladinischen Sprachgruppe begrenzt. Kein allgemeines
Recht auf die Verwendung der ladinischen Sprache haben daher die Ladi-
ner, die in der Stadt Bozen ansissig sind, wo eine relativ grofle Gemein-
schaft dieser Sprachgruppe lebt (0,68 % haben sich bei der Volkszdhlung
2011 als Ladiner erklart).

Art 32 Abs 2 DPR 574/1988 bestimmt, dass die vorgenannten Verwal-
tungen und Konzessionsunternehmen, die in den Geltungsbereich der
Norm fallen, verpflichtet sind, im miindlichen Verkehr auf Ladinisch zu
antworten, wenn sich ein Betroffener in dieser Sprache an sie wendet. Bei
schriftlichen Anfragen oder Antrigen muss die Verwaltung in deutscher
und italienischer Sprache antworten, wobei am Ende auch eine ladinische
Fassung beigefiigt werden muss.

Bei den kraft Art 24 DPR 574/1988 im restlichen Gebiet Siidtirols zwei-
sprachig zu verfassenden Akten muss im Geltungsbereich des Art 32 dem
Text in diesen beiden Sprachen eine ladinische Fassung folgen, dh die
Verwaltungen miissen dreisprachige Akte verfassen (Abs 3).

Die Region und die Provinz Bozen haben normative Akte und Rund-
schreiben, die die ladinische Bevolkerung in der Provinz Bozen direkt
betreffen, in ladinischer Sprache zu veréffentlichen. In der Regel hat diese
Veréffentlichung zugleich mit dem italienischen und deutschen Text zu
erfolgen, in jedem Fall aber muss dies innerhalb von 30 Tagen ab dem
Tag der Veréffentlichung der italienischen und deutschen Fassung erfolgen,
wobei dies keine Auswirkung auf das Inkrafttreten der oben genannten
Akte hat. Es handelt sich hier also um einen Ordnungstermin und nicht
um einen Verfallstermin. Die Personalausweise, die von den Gemeinden
in den oben definierten ladinischen Ortschaften ausgestellt werden, sind
dreisprachig. Fiir die Provinz Trient wurde die zweisprachig italienisch-la-
dinische Fassung der Personalausweise mit Dekret des Innenministeriums
vom 12. Dezember 2011 genehmigt. Die fiir die Provinz Bozen vorgesehene
viersprachige Fassung ist hingegen noch nicht genehmigt worden. Mit der
Einfiihrung der digitalen Identitdtskarte ist ja zusétzlich zu deutsch und
italienisch eine englische Ubersetzung vorgesehen.
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Art 32 Abs 4 DPR 574/1988 regelt die Verwendung der ladinischen
Sprache bei Gericht. Der Betroffene hat das Recht, beim Verhor und
bei der Einvernahme in Gerichtsverfahren in der Provinz Bozen, die in
deutscher oder italienischer Sprache abgewickelt werden, seine ladinische
Muttersprache zu verwenden, und zwar mit Hilfe eines Dolmetschers. Es
steht dem Betroffenen jedenfalls frei, die deutsche Sprache anstelle der ita-
lienischen zu verwenden. Diese Bestimmung dient dazu, die Gleichstellung
der deutschen und italienischen Sprache und die freie Wahlmoglichkeit
zwischen den beiden Amtssprachen zu unterstreichen und jede auch nur
indirekte Beeinflussung des ladinischsprechenden Biirgers zur Wahl der
italienischen Prozessprache zu unterbinden.

In Verfahren vor den Friedensgerichten mit Sitz in den wie oben defi-
nierten ladinischen Ortschaften der Provinz Bozen ist der Gebrauch der
ladinischen Sprache zuldssig. Bei der Zuweisung der Dienstsitze muss je-
nen Bewerbern der absolute Vorrang eingeraumt werden, die den Dreispra-
chigkeitsnachweis laut DPR 752/1976 besitzen, also auch der ladinischen
Sprache maichtig sind. Die Region Trentino-Sudtirol ist verpflichtet, die
notwendigen organisatorischen und finanziellen Mafinahmen zu treffen.

Art 32 Abs 5 DPR 574/1988 regelt den Sprachgebrauch in den Sitzungen
der gewihlten Organe der Gebietskorperschaften in den ladinischen Ort-
schaften der Provinz Bozen. Die Mitglieder dieser Organe haben das Recht,
die ladinische Sprache in den miindlichen Ausfithrungen zu gebrauchen,
wobei auf entsprechenden Antrag die unmittelbare Ubersetzung in die
italienische oder deutsche Sprache erfolgen muss, sofern Mitglieder der ge-
nannten Gremien erkldren, dass sie die ladinische Sprache nicht verstehen.

In Abs 6 wird, dhnlich wie in Abs 4, festgehalten, dass der Ladinisch-
sprachige im Verkehr mit den Amtern der &ffentlichen Verwaltung in der
Provinz Bozen alternativ die deutsche oder italienische Sprache verwenden
kann. Auch diese Bestimmung ist darauf gerichtet, die freie Sprachwahl
zwischen der deutschen und italienischen Sprache zu unterstreichen.

Aus den oben skizzierten Bestimmungen geht hervor, dass die ladinische
Sprache im Unterschied zur deutschen Sprache nicht mit der italienischen
Sprache gleichgestellt ist, der Schutz also weniger umfassend ist. Dies liegt
darin begriindet, dass die ladinische Sprache von relativ wenigen Biirgern
gesprochen und verwendet wird und es in der Praxis kaum moglich wire,
geniigend offentliche Bedienstete zu finden, die die erforderlichen Sprach-
kenntnisse aufweisen, um eine ,flichendeckende® Dreisprachigkeit im Ge-
biet der gesamten Provinz Bozen zu garantieren.
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K. Diverse Bestimmungen zum Sprachgebrauch fiir Gesellschaften,
Medikamente und Anwaltspriifung

Art 34 DPR 574/1988 sieht vor, dass die Gesellschaften, die Vereinigungen
und die Komitees diejenige Sprache verwenden, die der gesetzliche Vertre-
ter bestimmt.

Art 35 DPR 574/1988 bestimmt, dass das Fernsprechteilnehmerverzeich-
nis, also das Telefonbuch der Provinz Bozen, zweisprachig deutsch und ita-
lienisch verfasst werden muss, wobei dies in einem einzigen Band erfolgen
muss (Abs 1). Aus dieser letzteren Bestimmung spricht wohl die Sorge, dass
der deutschen Fassung bei 2 Béanden nicht eine gleichberechtigte Nutzung
zuteil werden wiirde. In der deutschen Fassung miissen auch die Amter
der offentlichen Verwaltung mit Sitz in der Provinz Trient, die regionale
Zustandigkeit haben, angefithrt werden (Abs 2).

Art 36 DPR 574/1988 regelt die zweisprachigen Beipackzettel und Eti-
ketten fiir Medikamente. Die urspriingliche Regelung wurde mit GvD
Nr 446/1996 grundlegend gedndert, da die zuvor geltende Fassung prak-
tisch nie angewendet wurde, auch weil keine Sanktion fiir die Verletzung
vorgesehen war. Die Etiketten und die Beipackzettel der Medikamente
und Generika, die vom gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst ausgegeben
werden und die in der Provinz Bozen verkauft werden bzw im Verkauf
sind, missen also in deutscher und italienischer Sprache verfasst werden.
Zu diesem Zweck sind fiir den Erhalt der Genehmigung zum Verkauf der
Medikamente eine zweisprachige Etikettierung und zweisprachige Beipack-
zettel erforderlich (Abs 1).

Beim Verkauf von Medikamenten mit einer Etikettierung und Beipack-
zetteln, die nicht mit der oben genannten Ministerialgenehmigung konform
ist, fordert der Gesundheitsminister mit begriindeter Mafinahme den Inha-
ber der Verkaufsgenehmigung auf, die Etikettierung oder den Beipackzettel
anzupassen, wobei ein Termin von nicht mehr als 6 Monaten zu gewahren
ist. Bei Nichterfiillung setzt der Gesundheitsminister die Verkaufsgenehmi-
gung fiir das Medikament bis zur Einhaltung der Bestimmungen aus. Dazu
konnen auch die Geldstrafen laut Art 8 GvD 540/1992 (spiter ersetzt durch
GvD 159/2006) verhdngt werden. In der Praxis haben sich diese Bestim-
mungen jedoch als nicht umsetzbar erwiesen, da die Verantwortlichen bei
Nichteinhaltung - wie mit mehreren Urteilen der Zivilgerichte festgestellt
wurde - nicht bestimmbar waren. Die Produzenten der Medikamente wie-
sen jede Schuld von sich, weil sie an Grof3verteiler liefern und nicht wissen
konnten, in welche Provinz die Medikamente von diesen dann weiter gelie-
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fert werden. Laut Kassationsgericht sei der Verpflichtung laut Art 36 DPR
574/1988 Geniige getan, wenn der Produzent und Inhaber der Medikamen-
tenzulassung jene Packungen, die ein Grofiverteiler fiir den Verkauf in der
Provinz Bozen bestellt, mit zweisprachigen Etiketten und Beipackzetteln
ausstattet. Wenn der Grofiverteiler gegeniiber dem Produzente aber nicht
angibt, dass es sich um Packungen fiir den Verkauf in der Provinz Bozen
handelt und normale einsprachige Packungen an die Apotheken in Siidtirol
liefert, kann der Produzent des Medikaments nicht zur Verantwortung
gezogen werden (Kassationsgerichtshof Urteil Nr 16554/2013; im Gegensatz
dazu siehe Kassationsgerichtshof Urteil Nr29799/2011, laut dem die Phar-
mafirma die Pflicht habe, den Grofiverteiler mittels vertraglicher Regelung
zu zwingen, keine einsprachigen Packungen an Apotheken in der Provinz
Bozen zu liefern). Die Grofiverteiler und Apotheker wendeten hingegen
ein, dass sie nicht fiir die Etikettierung und die Beipackzettel zustindig
seien. Schliefllich wurde eine pragmatische Losung gefunden, in dem die
Apothekervereinigung in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministeri-
um deutsche Fassungen der Beipackzettel ausarbeitet und dem Kunden auf
Anfrage bei Kauf des Medikaments ausdruckt.

Der mit GvD 354/1997 eingefiithrte Art 36-bis DPR 574/1988 bestimmt,
dass die Priifungen fiir die Zulassung als Rechtsanwalt an der Auflenstelle
des Oberlandesgerichts Trient in Bozen abgehalten werden. Zuvor waren
die Priifungen in Trient abgehalten worden, wobei aber das Recht auf
Ablegung in deutscher Sprache seit Ende 1989 bestand (Art 39 Abs 1).
Die Priifungskommission muss mit 4 Mitgliedern und 4 Ersatzmitgliedern
besetzt werden, die eine angemessene Kenntnis der deutschen und italieni-
schen Sprache aufweisen. 2 Mitglieder gehoren der deutschen, 2 der italie-
nischen Sprachgruppe an. Zur Gewihrleistung des parititischen Prinzips
zwischen der italienischen und deutschen Sprachgruppe wurde die Anzahl
der Priifungskommissare im Vergleich zur staatlichen Regelung also von 5
auf 4 reduziert. Im Ubrigen gilt aber die im restlichen Staatsgebiet vorgese-
hene Bestimmung, dass die 3 Kategorien der Anwilte, Richter und Univer-
sitdtsprofessoren aus dem Rechtsbereich in der Kommission vertreten sein
miissen. In einem Rechtsstreit, den einer der (wenigen) zweisprachigen
Universitdtsprofessoren angestrengt hatte, weil er aus seiner Sicht zu haufig
nambhaft gemacht worden war, hat das VerwG Bozen festgestellt, dass bei
der Nominierung ein Verfahren eingeleitet werden muss, damit der Betrof-
fene der Verwaltung etwaige Hinderungsgriinde faktischer, rechtlicher und
organisatorischer Natur vorbringen kann, um so negative Auswirkungen
auf seine berufliche, Lehr- und wissenschaftliche Tatigkeit zu vermeiden;
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auch dem Rotationsprinzip miisse Rechnung getragen werden (VerwG
Urteil Nr 295/2018).

Laut Art 37 DPR 574/1988 kénnen gegen offentliche Bedienstete, die
die Bestimmungen iiber den Sprachgebrauch verletzen, Disziplinarmaf3-
nahmen wegen Verletzung der Amtspflichten verhdngt werden, wobei bei
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch die Strafsanktion der
Unterlassung von Amtshandlungen (Art 328 StGB) angewendet werden
kann.

Alle Ubersetzungen, die im DPR 574/1988 vorgesehen sind, sind gebiih-
renfrei und erfolgen von Amts wegen und auf dessen Kosten. Die Uber-
setzungen werden vom Ubersetzer unterzeichnet und mit Datum und
Amtsstempel versehen (Abs 1). In allen Ubersetzungen oder zweisprachigen
Dokumenten bleiben die Namen der Personen unverandert (Abs 2). Damit
sollte wohl verhindert werden, dass deutsche Vornamen in der italienischen
Fassung wiedergegeben werden, was vor Inkrafttreten dieser Bestimmung
mitunter praktiziert wurde.

L. Sprachgebrauch in den Kollegialorganen (Regionalrat, Landtag und
Gemeinderate) in Stdtirol

Interessanterweise enthilt das DPR 574/1988 keine Regelung in Bezug auf
den Gebrauch der deutschen und italienischen Sprache in den Kollegialor-
ganen wie Landtag oder Regionalrat. Das DPR Nr 571/1951, das nie explizit
abgeschafft wurde, enthilt hingegen eine spezifische Bestimmung fiir den
Sprachgebrauch in den Kollegialorganen der Region, der Provinz Bozen
und der Gebietskorperschaften. In Art 70 DPR 571/1951 ist vorgesehen,
dass die Redebeitriage in deutscher Sprache in die italienische Sprache iiber-
setzt werden miissen und die Redebeitrdge in italienischer Sprache in die
deutsche Sprache, sofern es auch nur ein Mitglied der betreffenden Sprach-
gruppe beantragt. Da das DPR 574/1988 keine anderslautende Regelung
enthilt, ist davon auszugehen, dass diese Bestimmung noch in Kraft und
weiter anzuwenden ist, sofern die Geschiftsordnungen des Regionalrats,
des Siidtiroler Landtags und der Gemeinderite keine eigenen Regelungen
enthalten.

Der Gebrauch der deutschen Sprache im Regionalrat ist in Art 111
der Geschéftsordnung geregelt. Die deutsche Sprache kann in den Ver-
sammlungen der Kollegialorgane (Plenum, Kommissionen) miindlich wie
schriftlich gebraucht werden, auf Antrag eines Mitglieds muss aber die

118

- am 21.01.2026, 01:34:05.



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Gebrauch der Sprachen

Ubersetzung in die Sprache des Antragstellers erfolgen. Vorschlige, die zur
Abstimmung gebracht werden, miissen in jedem Fall in die jeweils andere
Sprache tibersetzt werden. Wendet sich der Président an alle Mitglieder des
Regionalrats, sind seine Erkldrungen in jedem Fall zu iibersetzen. Es muss
ein effizienter Ubersetzungsdienst gewihrleistet sein.

Der Sprachgebrauch im Siidtiroler Landtag ist in Art 119 der Geschifts-
ordnung geregelt. Bei den Zusammenkiinften des Landtags und seiner
Gremien kann miindlich wie schriftlich die deutsche oder die italienische
Sprache verwendet werden (Abs 1). Die Antrége, iiber die abgestimmt
werden soll, miissen in jedem Fall in die andere Sprache tibersetzt werden,
in allen anderen Fillen erfolgt die Ubersetzung nur auf Antrag. Laut Art 97
der Geschiftsordnung sind alle Abdnderungsantrige der Landesregierung
zweisprachig vorzulegen, jene der Abgeordneten sind von Amts wegen in
die andere Sprache zu iibersetzen (Abs 3). Um Obstruktionspraktiken zu
unterbinden, wurde 2012 Art 97-ter eingefiihrt, laut dem der Président des
Landtags vor der Ubersetzung iiber die Zulassigkeit des Antrags entschei-
den kann. Wenn er fiir unzuldssig erachtet wird, wird er uniibersetzt an
die Abgeordneten verteilt und, falls der Prisident es fiir opportun erachtet
oder weitere 7 Abgeordnete es verlangen, entscheidet das Plenum ohne
Diskussion iiber die Zuléssigkeit.

Die Geschiftsordnungen der grofieren Gemeinden enthalten eigene Be-
stimmungen, wobei auf Art 70 DPR 571/1951 verwiesen wird (Art 32 Abs
2 fiir die Gemeinde Meran), dh eine Ubersetzung der Diskussionsbeitrige
der Gemeinderite in die jeweils andere Sprache erfolgt auf Antrag. Wenn
also kein Antrag gestellt wird, kann jeder in seiner Sprache reden, ohne
dass eine Ubersetzung erfolgt. Nicht explizit vorgesehen ist die wortliche
Ubersetzung des ganzen Redebeitrags, so dass sich in gewissen Fillen
(zB bei Ausfall des Ubersetzungsdienstes) die Frage gestellt hat, ob die
zusammenfassende Ubersetzung durch den Generalsekretir oder den Biir-
germeister zuldssig ist. Wenn der Antragssteller dem zustimmt, kann dies so
gehandhabt werden, wenn dieser aber auf einer vollstindigen Ubersetzung
besteht, auch wenn dies aus Obstruktionsgriinden erfolgt, muss vollstindig
tibersetzt werden, andernfalls droht bei einer Anfechtung die Annullierung
des betreffenden Gemeinderatsbeschlusses.
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III. Die zwei- bzw dreisprachige Ortsnamengebung.

Wie oben bereits ausgefiihrt, hat die Autonome Provinz Bozen kraft Art 8
Abs 1 Nr2 ASt primédre Gesetzgebungsbefugnis fiir die Ortsnamengebung,
wobei aber die Verpflichtung zur Zweisprachigkeit vorgeschrieben ist (,fer-
mo restando 1“obbligo della bilinguita“). In Art 101 ASt ist der Erlass eines
Landesgesetzes vorgesehen, mit dem das ,Vorhandensein® der deutschen
Ortsnamen festgestellt und die Bezeichnung genehmigt wird.

Aus der Formulierung dieser Bestimmung sowie des Pariser Vertrags
wird ersichtlich, dass sich die rechtliche Ausgangslage fiir die ,Wiederher-
stellung® einsprachiger Fassungen von ,historisch gewachsenen® Ortsna-
men alles andere als einfach gestaltet. Der Genehmigung dieser Bestim-
mungen lag offenkundig die Sichtweise zugrunde, dass italienische Orts-
namen nicht angetastet werden diirfen, wihrend das Vorhandensein von
deutschen Ortsnamen tiberhaupt erst festgestellt werden muss.

Die italienische Seite ging also davon aus, dass die Tolomei-Dekrete von
1923 und 1940, mit denen die Orts- und Flurnamen durch rein italienische
Bezeichnungen ersetzt wurden, weiter Bestand haben.

Mit Gesetz Nr 9 vom 18. Februar 2009 wurde im Rahmen der Normen-
vereinfachung ua auch die Abschaffung des sog Tolomei-Dekrets fiir die
Italienisierung der deutschen und ladinischen Orts- und Flurnamen aus
dem Jahr 1923 beschlossen. Kurz vor Inkrafttreten dieser Bestimmung ein
Jahr spater hat die Regierung mit einem Korrekturdekret diese Abschaf-
fung jedoch wieder zuriickgenommen (GvD Nr179/2009, Art 1 Abs 2).
Das betreffende konigliche Dekret von 1923 enthilt aber im Wesentlichen
Gemeinde- und Fraktionsnamen, fir die aufler Streit stand, dass eine zwei-
sprachige Fassung in Gebrauch ist, da diese ua in Gesetzesbestimmungen
und Gemeindesatzungen verankert war.

Aus der italienischen Rechtsordnung gestrichen wurden hingegen kurio-
serweise das Ausfithrungsdekret zum koniglichen Dekret Nr 800/1923 aus
dem Jahr 1940, mit dem tiber 8.000 deutsche Ortsnamen italienisiert wor-
den waren (DPR Nr 248/2010).

Die Problematik der Losung der Toponomastikfrage bestand (und be-
steht weiterhin) darin, dass die Formulierung des Autonomiestatuts eine
Feststellung der deutschen Bezeichnungen mit Gesetz vorsieht. Dies mag
fiir Gemeinde- und Fraktionsnamen praktikabel sein, fiir zig-Tausende
Orts- und Flurnamen aber sicherlich nicht. Aus diesem Grund sind auch
im internationalen Vergleich keine Beispiele bekannt, wo ein Staat die Na-
men von Bergen, Hiigeln, Bichen usw mit Gesetz bestimmt. Dazu kommt,
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dass es nicht fiir alle Ortlichkeiten einen italienischen Namen gibt: Der
~Prontuario von Tolomei aus dem Jahr 1940 ist abgeschafft und war zudem
auch nicht vollstandig, dh nicht jede Ortlichkeit ist dort erfasst, auch weil
die Ortsnamengebung nicht etwas Statisches ist, sondern sich im Zeitablauf
entwickelt (zB die Namen von neu geschaffenen Gewerbegebieten und
Wohnbauzonen).

Daher zielten alle bisherigen Losungsvorschldge darauf ab, eine Rege-
lung auf der Basis des ,Gebrauchs® zu finden, dh sich auf einen Katalog
von Namen zu einigen, die in beiden Sprachen in Gebrauch sind. Zu
diesem Zweck wurde mit einer Vereinbarung zwischen dem damaligen
Landeshauptmann Luis Durnwalder und Regionenminister Raffaele Fitto
im Herbst 2010 eine 4-kopfige technische Kommission eingesetzt, die sich
auf eine Liste von rund 1.500 zweisprachigen Ortsnamen einigte. Alle ande-
ren Namen konnten einsprachig deutsch verwendet werden. Das Ergebnis
dieser Arbeitsgruppe wurde aber von Luis Durnwalder nicht anerkannt.
Aufbauend auf dieser Liste wurden 2013 weitere Verhandlungen mit dem
nachfolgenden Regionenminister Graziano Delrio gefithrt, wobei man sich
auf eine Liste einigte. Allerdings betrafen diese Namen nicht alle Orts- und
Flurnamen in Siidtirol, sondern nur jene, die die Behdrden aufgrund von
strafrechtlichen Ermittlungen wegen einsprachiger Schilder des Sidtiroler
Alpenvereins aufgelistet hatten.

Um die unklaren Bestimmungen des Autonomiestatuts besser zu definie-
ren und dem Landesgesetzgeber einen klareren Rechtsrahmen zu geben,
wurde 2016/2017 eine Durchfithrungsbestimmung ausgearbeitet. Der zu-
ndchst greifbare Kompromiss scheiterte im Frithjahr 2017 am Widerstand
des damaligen Landtagsprésidenten Roberto Bizzo, der vom Landtag auch
als Mitglied der 6er-Kommission bestimmt worden war.

Da 2019 auch das LG Nr15/2012 wieder abgeschafft wurde, wird bei den
Ortsnamen die bisherige Praxis beibehalten, dass die allgemein gebrauch-
ten Ortsnamen in beiden Sprachen verwendet werden. So wird auf den
Straflenschildern fiir Gemeinden, wo die deutschsprachige Bevolkerung
in der Mehrheit ist, zuerst der deutsche Gemeinde- oder Fraktionsname
gesetzt, dort, wo die italienische Bevolkerung in der Mehrheit ist, wird die
italienische Ortsbezeichnung an die erste Stelle gesetzt.

Die Verwendung der ladinischen Ortsnamen ist politisch weniger aufge-
laden, so dass dort vielfach nur einsprachig ladinische Straflen- und Orts-
namen verwendet werden. Lediglich fiir Gemeinde- und Fraktionsnamen
wird eine dreisprachige Fassung verwendet.

121

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- am 21.01.2026, 01:34:05.


https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Gleichberechtigte Teilnahme der Volksgruppen am offentlichen
Leben: Proporz und Sprachgruppenerkldarung

Thomas Matha

I. Allgemeines und Prémissen

Die Sudtiroler Autonomie zeichnet sich durch eine besondere Qualitat
ihres Minderheitenschutzes aus. Die Miitter und Viter der Autonomie wa-
ren sich jedoch bewusst, dass Minderheitenschutz nur gelingen kann, wenn
das Autonomiestatut Regeln vorsieht, die dies in qualifizierender, aber
auch in ausgleichender Form ermdglichen.! Daher ist eine gleichberechtigte
Teilnahme der Volksgruppen am offentlichen Leben, welche jedoch die
Grundsitze der Wiedergutmachung und des Schutzes nach dem Pariser
Vertrags berticksichtigt, wohl ein Kernstiick der erfolgreichen Sudtiroler
Autonomie.?

Der Pariser Vertrag von 1946° will eine Gleichberechtigung der deutsch-
sprachigen Bewohner Siidtirols mit den italienischsprachigen Einwohnern
und sieht in Art 1 besondere Mafinahmen zum Schutze der volkischen Ei-
genart und der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen
Sprachgruppe vor.

Dieser Schutz ist in der Folge auch auf die ladinischsprachige Minderheit
ausgeweitet worden. Im Pariser Vertrag ist hinsichtlich einer gleichberech-
tigten Teilnahme am offentlichen Leben besonders Art 1 litd) von Rele-
vanz, der die Gleichberechtigung bei der Zulassung zu 6ffentlichen Amtern
vorsieht, mit dem Zweck, eine angemessenere Verteilung der Beamtenstel-
len zwischen den Volksgruppen zu verwirklichen.

1 Pallaver, Sudtirols Konkordanzdemokratie, in Ferrandi/Pallaver (Hg), Die Region
Trentino-Siidtirol im 20. Jahrhundert. I. Politik und Institutionen (2007) 527-553.

2 Peterlini, Quotensysteme im Vergleich. Konigreich Belgien, Foderales Bosnien-Her-
zegowina, Autonomes Siidtirol - Stirken, Schwichen, Losungen, Europa Ethnica
1-2/2022, 36 ff.

3 Zum Text des Pariser Vertrages, des Autonomiestatuts und der entsprechenden Durch-
fiuhrungsbestimmungen siehe Autonome Provinz Bozen-Siidtirol (Hg), Autonomieko-
dex (2022).
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Es handelt sich also um besondere Instrumente des Minderheitenschut-
zes, welche sowohl individuelle als auch kollektive Rechte betreffen: jene,
welchen den in Stdtirol lebenden Personen zustehen und jene, welche nur
durch die Sprachgruppe geltend gemacht werden konnen.

Die Sicherung des Fortbestandes der deutschen und ladinischen Sprach-
gruppe ist dabei ein zentrales Anliegen, wobei natiirlich auch das Zusam-
menleben aller drei Sprachgruppen mitberiicksichtigt werden muss, das
Besonderheiten aufweist: innerhalb der Region Trentino-Siidtirols und in-
nerhalb der Autonomen Provinz Bozen gibt es unterschiedliche Verhiltnis-
se und Notwendigkeiten.*

Ziel der Regelung ist also ein nachhaltiger Interessensausgleich zwischen
den Sprachgruppen; gerade diese Sonderbestimmungen des Autonomiesta-
tuts sind Ausnahmen zu allgemeinen Grundsétzen der Rechtsordnung und
zu demokratischen Basisregeln. Es versteht sich von selbst, dass diesen
Normen daher von Beginn an eine politische Spannungskraft innewohnt.’

Welche Rahmenbedingungen fiir den Weiterbestand der Sprachminder-
heiten musste der Gesetzgeber also schaffen? Er musste ihren Verbleib im
Siedlungsgebiet Stidtirols bzw des Trentino gewahrleisten und die Abwan-
derung verhindern.

Nur durch ein angemessenes Angebot von Beschiftigungsmoglichkeiten
war und ist dies umsetzbar. Somit sieht bereits Art 10 Abs 3 ASt vor,
dass den in Siidtirol ansédssigen Biirgern das Recht auf Vorrang bei der
Arbeitsvermittlung innerhalb des Landes eingeraumt wird und dabei jegli-
che auf Sprachgruppenzugehdrigkeit oder Ansissigkeitsdauer beruhende
Unterscheidung ausgeraumt wird.® Diese Bestimmung setzt die Paketmaf3-
nahme 82 um, schafft dabei aber nicht nur die Voraussetzung fiir die Siche-
rung des Fortbestandes der deutsch- und ladinischsprachigen Minderheit,
sondern sieht dieses Recht auch fiir die italienischsprachige Bevolkerung

4 Cosulich, La rappresentanza politica a garanzia dell’autonomia speciale e delle mino-
ranze linguistiche: la disciplina elettorale per i Consigli provinciali, il Parlamento
nazionale, il Parlamento europeo, in Toniatti (Hg), La specialita nella specialita (2022)
123-137.

5 Benedikter, Die Siidtirol-Autonomie: ein exportfihiges Regelwerk? Zur Ubertragbar-
keit einzelner Elemente der Siidtirol-Autonomie auf heutige Konfliktgebiete in Europa,
EJM 2021, 316-336.

6 Oberrauch, Ethnischer Proporz und Arbeitsvermittlungsvorrang. Siidtiroler Minder-
heitenschutz und Arbeitnehmerfreiziigigkeit in der EU (2006).
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vor: eine indirekte Mafinahme der Einschrinkung der Zuwanderung aus
dem restlichen Staatsgebiet.”

II. Proporz
A. Grundlegendes

Der sog ethnische Proporz? (das Wort ,,Proporz“ kommt iibrigens im Auto-
nomiestatut selbst gar nicht vor) stellt eine Regelung dar, die bei der Verga-
be von Arbeitsplitzen im &ffentlichen Dienst, bei der Verteilung von &ffent-
lichen Sozialleistungen und von finanziellen Mitteln des Landeshaushalts
zur Anwendung kommt. Er garantiert eine proportionale Beriicksichtigung
der drei anerkannten Sprachgruppen (Deutsch, Italienisch, Ladinisch) ge-
maf3 der in Volkszahlungen erhobenen Stirke, die in zehnjdhrigen Interval-
len durchgefiihrt werden.

Der Proporz und die gleichberechtigte Teilnahme der Volksgruppen am
offentlichen Leben bewirken auch, dass die Zusammensetzung der Landes-
regierung der Stirke der Sprachgruppen entsprechen muss, wie diese im
Landtag vertreten sind.

Dabei gilt hervorzuheben, dass der ladinischen Sprachgruppe® die Ver-
tretung im Landtag auch in Abweichung vom Proporz zuerkannt werden
kann. Wie die verhdltnismédflige Vertretung der Sprachgruppen bei der
Bestellung der Organe der ortlichen 6ffentlichen Koérperschaften zu garan-
tieren ist, wird durch Landes- bzw Regionalgesetz geregelt.

Hervorzuheben ist dabei sicherlich auch das Rotationsprinzip der Pra-
sidentin bzw des Présidenten des Stidtiroler Landtages. Nach Art 48-ter
ASt wird sie/er fiir die ersten dreiflig Monate der Tétigkeit unter den Ab-
geordneten der deutschen, fiir den darauffolgenden Zeitraum unter jenen
der italienischen Sprachgruppe gewiahlt. Stimmen beide Sprachgruppen zu,
kann auch ein Vertreter der ladinischen Sprachgruppe gewiahlt werden.

Bei der Verabschiedung von Landesgesetzen sieht Art 56 ASt vor, dass,
wenn angenommen wird, dass ein Gesetzesvorschlag die Gleichheit der

7 Haller, Sidtirols Minderheitenschutzsystem: Grundlagen, Entwicklungen und aktuelle
Herausforderungen aus volker- und verfassungsrechtlicher Sicht (2021) 232.

8 Peterlini, Der ethnische Proporz in Sudtirol (1980)36 ff.

9 Perathoner, Die Studtirol-Autonomie als internationales Referenzmodell? Die interna-
tionale Absicherung und die Verallgemeinerungsfahigkeit der Siidtiroler Errungen-
schaften, Europa ethnica, 3-4/2015, 94-109.
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Rechte zwischen den Biirgern verschiedener Sprachgruppen oder die volk-
liche und kulturelle Eigenart der Sprachgruppen verletzt, die Mehrheit
der Abgeordneten einer Sprachgruppe im Regionalrat oder im Siidtiroler
Landtag die Abstimmung nach Sprachgruppen verlangen kann. Wird der
Antrag auf getrennte Abstimmung nicht angenommen oder wird der Geset-
zesvorschlag trotz der Gegenstimme von zwei Dritteln der Abgeordneten
jener Sprachgruppe beschlossen, die den Antrag gestellt hat, so kann die
Mehrheit dieser Sprachgruppe das Gesetz innerhalb von dreiflig Tagen
nach seiner Kundmachung aus den im vorhergehenden Absatz angefiihrten
Griinden beim VIGH anfechten.

Vom Proporzsystem unterscheidet sich das Paritéitssystem, wie es bei-
spielsweise fiir die Besetzung der Richter an der Autonomen Sektion Bo-
zen des Regionalen Verwaltungsgerichtes besteht.” Thm gehoren jeweils
vier Richter der italienischen und der deutschen Sprachgruppe an. Beim
Ernennungsverfahren der dem Stidtiroler Landtag zustehenden Nominie-
rungen wird, nach vorheriger Durchfithrung eines Auswahlverfahrens zur
Feststellung der Eignung, die Ernennung auf gleichlautendem Vorschlag
der Mehrheit der Landtagsabgeordneten der entsprechenden Sprachgruppe
vorgenommen. Dem Bozner Verwaltungsgericht kommt nach Art 9 DPR
Nr 426 vom 6. April 1984! auch eine besondere Rolle beim Rechtsschutz
bei Verletzung wegen des Grundsatzes der Gleichheit zwischen den Sprach-
gruppen zu. Die diesbeziiglichen Entscheidungen sind endgiiltig und kon-
nen nicht vor dem Staatsrat angefochten werden.!?

Fiir den Erlasses der Durchfithrungsbestimmungen zum Autonomiesta-
tut ist eine Stellungnahme der Sechser- oder Zwolferkommission erforder-
lich. Auch fiir diese wichtigen Organe gibt es die Pflicht, dass einige Mit-
glieder der deutschen oder ladinischen Sprachgruppe angehdren miissen.

Fiir eine Bewerbung um eine 6ffentliche Stelle oder die Inanspruchnah-
me von bestimmten Sozialleistungen ist eine Sprachgruppenzugehdorigkeits-
erklarung bzw eine Sprachgruppenzuordnungserkldrung erforderlich.

Erstmals zur Anwendung kam der Proporz mit Abschluss der Volkszah-
lung von 198113 2011 erklarten sich 69,41 % der Sudtiroler der deutschen

10 Riz/Happacher, Grundziige des Italienischen Verfassungsrechts unter Beriicksichti-
gung der verfassungsrechtlichen Aspekte der Siidtiroler Autonomie* (2013) 427 ff.

11 GBI 217/1984.

12 Verwaltungsgericht Autonome Sektion Bozen, Bericht des Prasidenten zur Er6ffnung
des Gerichtsjahres 2022, 21.3.2022, 4 ff.

13 Zeller, Volkszdhlung und Sprachgruppenzugehdrigkeit in Siidtirol (1991) 39 ff.
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Sprachgruppe, 26,06 % der italienischen Sprachgruppe und 4,53 % der ladi-
nischen Sprachgruppe zugehdrig bzw ordneten sich diesen Sprachgruppen
zu, wobei von der Berechnungsgrundlage die ungiiltigen Erklarungen, die
zeitweilig abwesenden Personen und die ansdssigen Ausldnder ausgenom-
men blieben.* Seit 2018 wird die Volkszidhlung nicht mehr zehn-, sondern
alljahrlich durchgefiihrt.

Die Grundlagen fiir den Proporz finden sich in Art 61 bis Art 65 ASt
und Art 89 ASt (in Umsetzung der Paketmafinahmen 92, 94 bis 96 und 105)
sowie in der Durchfithrungsbestimmung DPR Nr 752 vom 26. Juli 1976
samt zahlreichen spiteren Anderungen und Erginzungen.!6

Die Regelung fiir die staatlichen Stellen ist so gestaltet: Fiir die Zivilbe-
diensteten der staatlichen Verwaltungen und der Gerichtsbehdrden mit
Amtern in Siidtirol wurden — getrennt nach Laufbahnen - Stellenpline
eingerichtet, und zwar aufgrund des vorgesehenen Personalstands der ein-
zelnen Amter.”

Die Anpassung der Stellenpldne erfolgt nach einem Verfahren gemaf3
Art 107 ASt, das eine Stellungnahme der sog Sechserkommission vorsieht.!®
Zahlreiche solcher ortlichen Stellenpldne sind in der Zwischenzeit hinfallig
geworden, und zwar aufgrund des gednderten Rechtsstatus bzw neuer De-
legierungen von Zustindigkeiten, welche einen Ubergang der Dienste auf
neue Trager vorsehen (Steueragenturen, Flugaufsicht, Pensionsverwaltung,
Post, Eisenbahn).”®

14 ASTAT, 15. Volkszdhlung, Bozen, 2020.

15 GBI 304/1976.

16 DPR Nr846/1977, DPR Nr571/1978, DPR Nr83/1980, DPR Nr 84/1980, DPR
Nr760/1981, DPR Nr327/1982, DPR Nr521/1987, DPR Nr305/1988, GvD
Nr 489/1988, GvD Nr 284/1990, GvD Nr 32/1991, GvD Nr 253/1991, GvD Nr 310/1991,
GvD Nr291/1993, GvD Nr445/1996, GvD Nr354/1997, GvD Nr 489/1998, GvD
Nr 113/2001, GvD Nr 272/2001, GvD Nr 99/2005, GvD Nr 120/2005, GvD Nr 86/2010,
GvD Nr 75/2015, GvD Nr 76/2017, GvD Nr 150/2021.

17 Auckenthaler, Entstehung und Entwicklung der Stdtirol Autonomie (2017) 181 ff.

18 Palermo, Rolle und Wesen der paritatischen Kommissionen und ihrer Durchfiih-
rungsbestimmungen, in Marko/Ortino/Palermo/Voltmer/Woelk (Hg), Die Verfas-
sung der Stdtiroler Autonomie (2005) 395 ff.

19 Happacher, Amterordnung und Personal, in Obwexer/Happacher/Zwilling (Hg), EU-
Mitgliedschaft und Siidtirols Autonomie II: Die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft
auf die Autonomie des Landes Stidtirols am Beispiel ausgewéhlter Gesetzgebungs-
und Verwaltungskompetenzen - eine Fortsetzung (2019) 193-222.
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Von den ehemals 8.577 staatlichen Stellen, welche dem Proporz unterla-
gen, scheinen es heute nur mehr ungefahr 3.500 zu sein.? Dem Proporz
unterliegen jedenfalls folgende Amter:

1. von Ministerien abhédngige Dienste: Staatsarchiv, Notariatsarchiv, Straf-
vollzug, die Provinzialabteilung des Schatzministeriums, Staatsbauamt,
Grenztierarzt, Dienst fiir KFZ-Uberpriifung, Sekretariat der Steuerkom-
mission 1. und 2. Grades, Regierungskommissariat und Quistur;

2. Agenturen, Korperschaften und Aktiengesellschaften: NISFE, einschlief3-
lich INPDAP, INAIL, Agentur fiir Einnahmen, fiir Staatsgiiter, Zoll und
Monopole, Zivilluftfahrt ENAC, Eisenbahn und Italienische Post;

3. Gerichtsbehdrden: Richter des Landesgerichts, der Auflenstelle des
Oberlandesgerichts, der Staatsanwaltschaft, des Jugendgerichts, des
Uberwachungsgerichts und Stellen der Gerichtskanzleien, Richter der
Kontrollsektion und der rechtsprechenden Sektion des Rechnungshofes
und der Staatsanwaltschaft am Rechnungshof sowie die Verwaltungsbe-
amten; die Richter des Regionalen Verwaltungsgerichts sind paritatisch
besetzt, das Verwaltungspersonal unterliegt dem Proporz (die Verwal-
tung ist bekanntlich ans Land delegiert).

Die Stellen in den ortlichen Stellenpldnen werden den Biirgern der drei
Sprachgruppen vorbehalten, wie sie sich im Verhéltnis zur Stirke der
Sprachgruppen ergeben, resultierend aus der amtlichen Volkszdhlung und
der entsprechenden Zugehérigkeitserklarung.

Das Autonomiestatut sieht in Art 89 vor, dass die Zuteilung an Biirger
deutscher und ladinischer Sprache schrittweise erfolgt, bis zum Erreichen
der Anteile durch Neueinstellung in jene Stellen, die in den einzelnen
Stellenplédnen aus jedwedem Grund frei werden. Dabei ist ein Grundpfeiler
die Gewihrleistung der Bestdndigkeit des Dienstsitzes (mit Ausnahme jener
Verwaltungen, in denen die Versetzung aus dienstlichen Erfordernissen und
zur Weiterbildung notwendig sind). Jedenfalls besteht nach Art 89 Abs
6 ASt ein Vereitelungsverbot, da die Versetzungen von Beamten der deut-
schen Sprachgruppe 10 % der besetzten Stellen nicht iiberschreiten darf.

Vom Proporz ausgenommen sind die Laufbahnen der hoheren Dienste
der Zivilverwaltung des Inneren, der Polizei und der Verwaltungsbedienste-
ten des Verteidigungsministeriums.

20 Auckenthaler, Entstehung, 186.
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Wettbewerbe fiir die Besetzung der ortlichen Stellen werden auf lokaler
Ebene ausgeschrieben, mit Aufteilung auf die Sprachgruppen nach vorhe-
riger Volkszdhlung. Umgesetzt wird dies mittels der Vorlage der Bescheini-
gung iber die Sprachgruppenzugehorigkeit?! beim Gesuch zur Teilnahme
am Wettbewerb.

Die konkrete Zuteilung der Stellen an die deutsche, italienische und ladi-
nische Sprachgruppe erfolgt nach Studientiteln: D-Stellen fiir den Grund-
schulabschluss, C-Stellen fiir den Abschluss der Sekundarschule 1. Grades,
B-Stellen fiir den Abschluss der Sekundarschule 2. Grades und A-Stellen fiir
den Hochschulabschluss.

Die Ausschreibung hat im Einvernehmen mit dem Land zu erfolgen.
Der Landtag ernennt dafiir drei Landtagsabgeordnete, welche in das sog
Einvernehmenskomittee entsandt werden.?? Dieses entscheidet {iber die
Anzahl der Stellen und die Termine der Ausschreibungen. Die Ausschrei-
bung der staatlichen Stellen der Verwaltung sowie der parititisch besetzten
Priifungskommissionen obliegt dem Regierungskommissér, mit Ausnahme
der Stellen der Richter sowie des Personals der NISF, INAIL, Fisenbahn
und Post, Steueragenturen und ENAC.

Die Gerichtsbarkeit regelt Art 89 Abs 7 ASt auf folgende Weise: Die
Bestimmungen sind sowohl auf Staatsanwilte wie auf Richter anzuwenden,
wobei den Angehorigen der deutschen Sprachgruppe die Bestandigkeit
des Dienstsitzes in Siidtirol gewahrleistet wird, vorbehaltlich der Bestim-
mungen der Gerichtsordnung und jene der Unvereinbarkeitsregelungen.
Der VIGH hat diesbeziiglich erkannt, dass die Bestimmungen des DPR
756/1976 auch fiir Richter gelten und vor allen anderen Erfordernissen in
ordentlichen Gesetzen Vorrang geniefen.??

Zum Verbleib des Dienstsitzes in Stidtirol beinhaltet das DPR 756/1976
insofern eine weitere Bekriftigung, als Dienstleistungen von Beamten der
ortlichen Stellenpldne auflerhalb Siidtirols nur zeitbegrenzt erbracht wer-
den kénnen; zusitzlich erforderlich sind schwerwiegende Diensterforder-
nisse oder die Undurchfithrbarkeit der Weiterbildung im Lande. Jedenfalls
erforderlich ist auch die Zustimmung des Personalverwaltungsrates.2*

21 Mamming, Die Sprachgruppenzugehorigkeitserklarung aus verfassungsrechtlicher
Sicht: Entwicklung und aktueller Stand (2007) 35 ff.

22 Art13 Abs 4 und Art 13-bis DPR 752/1976.

23 VIGH, Urteil Nr 570/1988.

24 Polonioli/Bocchi, Ethnischer Proporz in den staatlichen Amtern in der Provinz Bozen
und Kenntnis der beiden Sprachen im offentlichen Dienst, in Autonome Region
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Eine hingegen vom Bediensteten gewollte Versetzung auflerhalb Siidti-
rols kann frithestens nach sieben Jahren nach der Einstufung erfolgen, fiir
Richter erst nach zehn Jahren, aufler es liegen disziplinarrechtliche oder
Griinde der Unvereinbarkeit vor. Bedienstete der Post, der Eisenbahn oder
der Agenturen haben keine solche ausdriickliche Regelung in der Durch-
fithrungsbestimmung erfahren, hier gilt die jeweilige Dienstordnung. Fiir
die in der Hoheitsverwaltung tatigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt,
dass den seit zwei Jahren anséssigen Bewerberinnen und Bewerbern um
eine Stelle der Vorrang vor von auswirts kommenden und in der jeweiligen
Rangordnung besser platzierten Bewerberinnen und Bewerbern zukommt
(vor der Novelle von 2012 bestand diese Regelung fiir alle Bediensteten,
musste jedoch aufgrund des Diskriminierungsverbotes der EU-Vertrige
und des europiischen Freiziigigkeitsrechts auf die Hoheitsverwaltung be-
schrankt werden).

Nach Art 32-ter DPR 752/1976 sind sowohl das Land als auch der Staat
berechtigt, proporzverletzende Mafinahmen vor der ordentlichen und der
Verwaltungsgerichtsbarkeit zu bekampfen.

Die Regelung des Proporzes gilt natirlich nicht nur fiir den Staat,
sondern fiir alle anderen Ortlichen 6ffentlichen Korperschaften: Land, Ge-
meinden, Bezirksgemeinschaften, Fraktionsverwaltungen, Eigenverwaltun-
gen biirgerlicher Nutzungsrechte und andere.

Der Proporz in seiner Auspragung der verhaltnisméfligen Vertretung der
Sprachgruppen gilt auch bei der Erstellung der Organe der ortlichen Kor-
perschaften. Nach Art 61 Abs 2 ASt haben in den Siidtiroler Gemeinden die
Sprachgruppen, welche mit mindestens zwei Mitgliedern im Rat vertreten
sind, einen Rechtsanspruch auf eine Vertretung im Gemeindeausschuss.

Art 62 ASt sieht weiters vor, dass auch die Kollegialorgane aller ortlichen
Korperschaften die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewihrleis-
ten.

Die weitestgehende Berticksichtigung der ratio und der Bestimmungen
des Proporzes wurde von der Judikatur des VIGH immer wieder bestitigt,
auch dann, wenn diese in Gesetzen oder Verordnungen nicht ausdriicklich
enthalten sind.?

Trentino-Stdtirol/Universitat Trient (Hg), Kommentar zu den Durchfithrungsbe-
stimmungen des Autonomiestatutes (1995) 219-248.
25 VIGH, Urteile Nr 372/2002, Nr 260/1993, Nr 233/1992, Nr 768/1988, Nr 289/1987.
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B. Proporz auferhalb des Personals

Art 15 Abs 2 ASt sieht vor, dass das Land Siidtirol im Haushalt zu Zwecken
der Fiirsorge sowie zu sozialen und kulturellen Zwecken bestimmte eigene
Mittel im direkten Verhaltnis zur Stirke und mit Bezug auf das Ausmaf3 des
Bedarfes einer jeden Sprachgruppe einsetzt. Dies erfolgt also bei:

1. Wohnbauférderung

Art 5 LG Nr13 vom 17. Dezember 1998%¢ sieht vor, dass die auf Landes-
ebene fiir die Zuweisung verfiigbaren Wohnungen und die Mittel der Ein-
sitze unter den Bewerbern der drei Sprachgruppen im gleichgewichtigen
Verhiltnis zwischen deren zahlenmafliger Stirke laut letzter allgemeiner
Volkszahlung und dem Bedarf einer jeden Sprachgruppe aufgeteilt werden
miissen. Der Bedarf einer jeden Sprachgruppe wird jahrlich festgesetzt.
Fiir die Bedarfsfestsetzung werden die Gesuche beriicksichtigt, die in den
letzten zehn Jahren eingereicht wurden, und zwar betreffend:

a. die Wohnbauf6rderung des Landes fiir den Bau, den Kauf und die Wie-
dergewinnung der Erstwohnung;

b. die Zuweisung einer Mietwohnung des Wohnbauinstitutes;

c. das Wohngeld.

Die Zuweisung von geférdertem Bauland an Wohnbaugenossenschaften
und Einzelgesuchstellern durch die Siidtiroler Gemeinden unterliegt die-
sem Grundsatz jedoch nicht.

Der verhédltnisméfligen Aufteilung unter den Sprachgruppen unterliegen
ebenfalls nicht die Wohnungen, die an obdachlose Familien zugewiesen
werden.

Um die Beachtung von Art 15 ASt zu gewihrleisten, muss der Gesuchstel-
ler die Erklarung der Zugehdrigkeit oder der Angliederung zu einer der drei
Sprachgruppen gem Art 20-ter DPR 752/1976 vorlegen.

26 ABIReg 3/1999 BBl 2.
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2. Kultur

Im Autonomiestatut und im vereinheitlichten Text der Landesgesetze iiber
kulturelle Vorhaben, genehmigt mit DLH Nr 30 vom 11. November 1988,
sind der Schutz und die kulturelle Entwicklung der deutschen, italienischen
und ladinischen Volksgruppen verankert. Ein wesentliches Ziel dieser Kri-
terien besteht darin, kulturelle und kiinstlerische Tétigkeiten, Initiativen
und Veranstaltungen, die von 6ffentlichen und privaten Trdgern durchge-
fithrt werden, wirtschaftlich zu unterstiitzen. Fiir die Gewéhrung von Bei-
tragen und Beihilfen im Rahmen dieser Bestimmungen geben die fiir die
einzelnen Sprachgruppen zustdndigen Kulturbeirite ein Gutachten ab.

Auch die Forderungstitigkeit der Jugendarbeit (DLH Nr 6 vom 5. Mirz
2012;28 zuvor DLH Nr 50 vom 16. September 20082°) und des Bibliotheks-
wesens (LG Nr 41 vom 7. November 1983%0) ist nach Sprachgruppen unter-
schiedlich aufgeteilt.

C. Proporzumsetzung

Das Autonomiestatut von 1972 sieht vor, dass die Umsetzung graduell
erfolgen soll, wobei die Durchfithrungsbestimmungen einen zeitlichen Ho-
rizont von dreiflig Jahren festgelegt hatten (Art 46 DPR 752/1976). Aller-
dings scheint die Umsetzung bei den Staatsstellen bis heute nicht ginzlich
gelungen zu sein, was an mehreren Griinden liegt: a) dem Verbot der
Nachbesetzung vakanter Stellen; b) der Nachbesetzung bei mangelndem
Interesse der vorbehaltenen Sprachgruppe durch andere; c¢) unabdingbaren
Diensterfordernissen; d) einem unterschiedlichen Zugang der Sprachgrup-
pen zum privaten und zum 6ffentlichen Arbeitsmarkt.

Allerdings erfolgte andererseits auch ein Transfer zahlreicher staatlicher
Kompetenzen an die Landesverwaltung, fiir das entsprechende Personal
gilt aber der Proporz.3!

27 ABIReg 5/1989.

28 ABIReg 11/2012.

29 Gesiitzt auf LG 13/1983, ABIReg 30/1983.

30 ABIReg 58/1983.

31 Poggeschi, Der ethnische Proporz, in Marko/Ortino/Palermo/Voltmer/Woelk (Hg),
Die Verfassung der Stidtiroler Autonomie (2005) 322-331.
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III. Sprachgruppenzugehorigkeiterklirung

In der Siidtiroler Autonomie ist mit dem Proporz unabdingbar ein weite-
res Instrument verbunden: die Erklarung der Sprachgruppenzugehorigkeit,
welche den Parameter fiir die Wirkungsweise des Proporzes erst ergibt.>

Vor der Novelle durch das GvD Nr 99 vom 23. Mai 2005* war diese
zwar einfacher, jedoch war die Regelung nicht immer zufriedenstellend.>*
Die fiir zehn Jahre geltende Unwiderruflichkeit dieser bei der Volkszdhlung
abgegeben Erkldrung und die Geheimhaltung, die nur wenige Ausnahmen
erfuhr (Gerichtsbehorde und die erfassende Person bei der Volkszdhlung),
standen einer nachvollziehbaren Umsetzung im Wege.?

Die jlingste Novelle der Durchfithrungsbestimmung zur Sprachgruppen-
zugehorigkeit erfolgte im Jahre 2021 (GvD Nr 150 vom 4. Oktober 2021%¢).

Die Stdtiroler Biirgerinnen und Biirger, die &lter als 14 Jahre sind (und
nicht wegen Geisteskrankheit eine Entmiindigung erfahren haben), geben
nunmehr bei der allgemeinen Volkszéhlung eine personliche Erklarung ab,
die anonym ist und die die Zugehorigkeit zur deutschen, italienischen oder
ladinischen Sprachgruppe enthlt.

Will jemand keine solche Erkldrung abgeben, so muss dies bekannt gege-
ben werden. In diesem Fall muss eine Erkldrung iiber die Angliederung zu
einer Sprachgruppe abgegeben werden. Beide Erklarungen haben dieselben
Rechtswirkungen. Die Erkldrung wird auf einem Formular abgegeben, in
einen anonymen Umschlag eingefiigt und die Abgabe beglaubigt. Die tele-
matische Abgabe ist seit 2021 vorgesehen. In der Folge wird die Erklirung
der zustindigen Gemeinde tibermittelt, welche sie dem Volkszahlungsamt
weiterleitet. Jegliche Identifizierung des Biirgers ist dabei zu unterlassen,
auf die erkldrten Inhalte werden die Bestimmungen zur Gewidhrleistung der
Geheimhaltung angewendet.

Die Ergebnisse der Erkldrungen werden im Gesetzesanzeiger der Repu-
blik verdffentlicht und enthalten die Prozentséitze der verhaltnisméfiigen

32 Bonell/Winkler, Sidtirols Autonomie. Beschreibung der autonomen Gesetzgebungs-
und Verwaltungszustindigkeiten des Landes Siidtirol (2010) 123 ff.

33 GBIl 135/2005.

34 Brunner/Ladurner/Zeller, Volkszahlung in Siidtirol: die Neuregelung der Sprach-
gruppenerhebung unter besonderer Beriicksichtigung EU-rechtlicher Vorgaben
(2007) 65-75.

35 Lantschner/Poggeschi, Quota system, census and declaration of affiliation to a linguis-
tic group, in Woelk/Marko/Palermo (Hg), Tolerance through Law. Self Governance
and Group Rights in South Tyrol (2008) 219-233.

36 GBl263/2021.
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Stirke der Sprachgruppen bis zur zweiten Dezimalzahl, wobei sie auch auf-
geteilt auf alle Gemeinden in den Veréffentlichungen des ISTAT angefiihrt
und den Gemeinden iibermittelt werden. Fiir die Personen, die jiinger als
vierzehn Jahre sind, wird die Erklarung von Eltern oder Erziehungsberech-
tigten abgebeben (aufler die gemeinsamen Berechtigten sind sich nicht
einig).

Die Durchfiihrungsbestimmung DPR 752/1976 enthilt eine besondere
Bestimmung (Art 18 Abs 7), welche dem Landeshauptmann eigene Kon-
trollrechte einrdumt: Er kann vom Volkszéhlungsamt verlangen, Inspektio-
nen durchzufithren, welche die Abwicklung der Volkszahlung tiberpriifen
und eventuelle Unregelmifligkeiten dem Regierungskommissar melden.
Dieser muss in der Folge die notwendigen Mafinahmen ergreifen und den
Landeshauptmann und die betroffene Gemeinde informieren.

Es ist also eine dualistische Kontrolle, die dem Landeshauptmann zwar
vorbehilt, den Input zu Kontrollen zu geben, die verwaltungsmafSige Sank-
tion jedoch dem Regierungskommissar iibertragt.’”

Das Land ist wiederum abschliefend erméchtigt, den zustindigen Ge-
richtsbehorden Verletzungen der Vorschriften zum Schutz der Freiheit und
der Geheimhaltung der Sprachgruppenzugehorigkeits- und angliederungs-
erklarung zu melden.

2005 wurde die sog Zweckbestimmungserklirung (oder ,ad hoc Erkla-
rung®) eingefiihrt, welche es den Biirgerinnen und Biirgern (iiber achtzehn
Jahre alt und nicht entmiindigt) ermdglicht, jederzeit eine namentliche
Erklarung iiber die Zugehdorigkeit zu einer Sprachgruppe abzugeben, und
zwar dann, wenn sie/er in den Genuss der in den entsprechenden Fillen
vorgesehenen Rechtswirkungen kommen will, die sich aus den beziiglichen
Bestimmungen ergeben. Dies ist auch fiir die bloffe Angliederung méglich.

Die Wirkungen werden jedoch erst nach eineinhalb Jahren entfaltet,
nach fiinf Jahren kann die Erklirung gedndert werden, die nach zwei
Folgejahren wirksam wird (Art 20-ter DPR 752/1976). Die vorhergehen-
de Erkldrung wird fiir hochstens dreiffig Monate nach Einreichung der
Anderungserklirung aufbewahrt und kann jederzeit widerrufen werden.
In diesem Fall kann jedoch eine weitere Erkldrung erst nach drei Jahren
eingereicht werden, die erst nach weiteren zwei Jahren wirksam wird. Die
Zweckbestimmungserklarung kann auch von Biirgern zwischen 14 und 18
Jahren abgegeben werden und hat sofortige Wirkung.

37 Nach dem Modell ,.check and balance".
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Die Siidtiroler Gemeinden haben die Pflicht, die volljahrig gewordenen
Biirgerinnen und Biirger sowie die von auflerhalb Siidtirols zugezogenen
Personen iiber das Erklarungsrecht und dessen rechtliche Folgen zu infor-
mieren (auch die wieder miindig gewordenen Biirgerinnen und Biirger).
Solche Erkldrungen, die innerhalb eines Jahres ab der entsprechenden Mit-
teilung abgegeben werden, sind sofort wirksam.

IV. Schlussbemerkungen

Seit ihrem Bestehen wird iiber die Notwendigkeit, die Aktualitdt und die
Anderung der gegenstindlichen Regelungen diskutiert. Prof Roland Riz
meinte dazu, dass zwar die Lehre Goethes, sich nicht ewig an Rechts-Got-
zen zu klammern, auch heute noch aktuell sei, dass es aber sehr gefahr-
lich ist, von solch zentralen verankerten Rechten abzuweichen, denn im
Grunde habe es sich erwiesen, dass diese Schutzbestimmungen seit 1972
Frieden zwischen den Sprachgruppen gebracht haben, wesentlich fiir eine
ausgewogene soziale Gerechtigkeit waren und den Wohlstand in Siidtirol
gesichert haben.?® Diese Erkenntnis ist nur schwer zu widerlegen.

38 Riz/Happacher, Grundziige, 332.
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Autonome Handlungsspielraume Siidtirols in Gesetzgebung
und Verwaltung: ausreichend abgesichert oder (zu) leicht
einschrankbar?!

Matteo Cosulich

I Gesetzgebungs- und Verwaltungsautonomie des Landes Stidtirol

Die internationale Grundlage der Siidtirol-Autonomie - das Gruber-De
Gasperi-Abkommen, welches am 5. September 1946 in Paris unterzeichnet
wurde? - sieht ausdriicklich vor, dass der Bevolkerung des Landes ,,an auto-
nomous legislative and executive regional power® (Art 2) gewéhrt wird.?
Diese Vorgabe wurde durch das Erste Autonomiestatut (Verfassungsgesetz
Nr 5 vom 26. Februar 1948) prézisiert, welches neben der Region Trentino-
Siidtirol die zwei Autonomen Provinzen Trient und Bozen als Trager von
Gesetzgebungsgewalt vorsah (Art 11-12). Auf der Grundlage des Prinzips
des Parallelismus entsprachen diesen Gesetzgebungsbefugnissen ebenso
viele Verwaltungsbefugnisse (Art 13).

Im Rahmen der dergestalt dreipoligen Autonomie Trentino-Siidtirols
(eine Region und zwei Linder) verwandelte das Zweite Autonomiestatut
(wie es aus den durch VerfG Nr1 vom 10. November 1971 vorgenomme-
nen Anderungen am Ersten Autonomiestatut spiter in DPR Nr 670 vom
31. August 1972 iibernommen wurde) die Lander in die wichtigsten Trager
der Gesetzgebungsgewalt und somit auch zu den wichtigsten Tragern der
Verwaltungsfunktion (auf Grundlage des bereits genannten Parallelismus,
nunmehr in Art 16 ASt enthalten). Die Lander sind nunmehr zu Lasten
der Region mit weitreichenden Gesetzgebungsbefugnissen ausgestattet (Art
8-10 ASt), deren Zustdndigkeiten im Vergleich zum Autonomiestatut von

1 Aus dem Italienischen tibersetzt von Sophie Mair.

2 Das Abkommen wurde dem Friedensvertrag zwischen Italien und den Alliierten und
Assoziierten Méchten als Anlage IV beigefiigt (Paris, 10.2.1947, in Italien mit Gesetz
Nr 811 vom 2.8.1947 ratifiziert). Der Friedensvertrag nimmt in Art 10 Abs 2 ausdriick-
lich auf das Abkommen Bezug.

3 Bezogen auf die ,internationale Verankerung der Autonomie” siehe DAtena, L'accordo
De Gasperi-Gruber e la garanzia di una ,speciale” specialita, Giur cost 2016, 1879
(1881).
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1948 deutlich verringert wurden. Analog zum Ersten Autonomiestatut
hat auch das Zweite Autonomiestatut eine internationale Grundlage, die
sich aus dem Einvernehmen Waldheim-Moro (Kopenhagen, 30. November
1969) ergibt, welches ,Mafinahmen zum Schutz der Siidtiroler Bevolke-
rung” vorsieht (,Stidtirol-Paket“).* Die Paketmafinahmen wurden haupt-
sachlich im Autonomiestatut von 1972 umgesetzt, was schlussendlich im
Jahr 1992 zur Beendigung des Streits {iber die ,,Siidtirolfrage” vor der UNO
und zur Abgabe der Streitbeendigungserkldrung vonseiten der dsterreichi-
schen Bundesregierung fithrte.>

Die Aufwertung der Lander gegeniiber der Region wurde mit VerfG
Nr 3 vom 18. Oktober 2001, welches den Titel V des Teils II der Verfassung
zu den Territorialautonomien abanderte, weiter gestdrkt. Einerseits macht
das VerfG 3/2001 die Region zur blofSen Summe der Lander, die sie zusam-
mensetzen (Art 116 Abs 2 Verf). Andererseits kommen aufgrund Art 10
VerfG 3/2001 der Region, aber im Besonderen den Lindern (die ,nunmehr
den Schwerpunkt der Gesetzgebung darstellen®)® dieselben Gesetzgebungs-
kompetenzen zu, die auch den Regionen mit Normalstatut durch das VerfG
3/2001 zukommen, sofern diese ,,Formen der Autonomie, welche uber die
bereits [vom Statut] zuerkannten hinausgehen”, darstellen.

Die soeben kurz beschriebene institutionelle Entwicklung der Stidtirol-
Autonomie zeigt auf, dass diese Entwicklung auch anhand der zunehmen-
den Gesetzgebungskompetenzen der Autonomen Provinz Bozen nachvoll-
zogen werden kann. Dabei ist hervorzuheben, dass die Gesetzgebungsauto-
nomie - also die Tragerschaft von Gesetzgebungsbefugnissen, die sich von
jenen des Staates unterscheiden und wenigstens teilweise davon getrennt
sind, da man von diesem autonom ist - einer politischen Autonomie ent-
spricht.” Dies ist auch in den Regionen mit Normalstatut feststellbar, aber a
fortiori in den Regionen mit Sonderstatut und in maximaler Auspriagung in

4 Zu finden in Autonome Provinz Bozen-Siidtirol (Hg), Autonomiekodex (2022) 117 ff.

5 Siehe Stocker, Vom Paket zur Umsetzung - Einige Meilensteine und Brugger, Die
Weiterentwicklung der Autonomie seit Abgabe der Streitbeilegungserklarung: die wich-
tigsten Etappen, in diesem Band.

6 DAtena, Giur cost 2016, 1887. Adde amplius Happacher, Sudtirols Autonomie in Eu-
ropa. Institutionelle Aspekte der Européischen Integration (2012) 100 ff.

7 Siehe Cuocolo, Diritto regionale italiano (1991) 23. ,Die ‘politische’ Autonomie ist",
wiederum, ,der grofite Ausdruck der Autonomie® (Carloni/Cortese, Introduzione ai
poteri locali. Invarianti e profili storici, in dies (Hg), Diritto delle autonomie territoriali
(2020) 1 (9). Zudem sei daran erinnert, dass ,die Autonomie der Gebietskorperschaf-
ten entweder politischen Charakter hat oder keine Autonomie ist, denn die Gesetzge-
bungsautonomie (die allgemein als Inbegriff der Regionalautonomie betrachtet wird)
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den Landern, vor allem in Bezug auf die Autonome Provinz Bozen, die hier
von besonderem Interesse ist.

Die Gleichwertigkeit zwischen Gesetzgebungsautonomie und politischer
Autonomie kann leicht mit einer Argumentation ad absurdum belegt wer-
den. Hitte die Autonome Provinz Bozen keine Gesetzgebungsautonomie,
wire ihre blofle Verwaltungsfunktion unweigerlich der Gesetzgebungsbe-
fugnis des Zentralstaates unterworfen, da die ,Verwaltungsautonomie zur
Legitimation und Anleitung ihrer Tatigkeit das Gesetz {iber sich haben
muss: So fordert es das Legalitdtsprinzip. Wenn das Gesetz aber das Staats-
gesetz ist und bleibt, wird die politische Autonomie der Region [im vorlie-
genden Fall, des Landes] zunichte gemacht, weil ihre Verwaltung von den
politischen Entscheidungen der Regierung und der Mehrheit abhdngt“®
Anders gesagt: In Ermangelung einer Gesetzgebungsbefugnis wiirden die
Regionen (und die Linder) die Qualifikation als ,verfassungsrechtlich re-
levant® verlieren, durch die sie aufgrund der Zuordnung der Gesetzge-
bungsbefugnis charakterisiert werden, weil ,die Region [dadurch| von einer
Verwaltungskorperschaft zu einer Korperschaft mit verfassungsrechtlicher
Bedeutung und Tragweite erhoben wird 10

Die bisherigen Ausfithrungen miissen aber auch in einen breiteren
Zusammenhang gestellt werden: Zwar wird den Regionen ihre Gesetzge-
bungsbefugnis nicht entzogen — obschon es in der Vergangenheit nicht an
Versuchen gemangelt hat, deren Zustindigkeiten durch eine Verfassungs-
revision einzuschranken! -, seit geraumer Zeit ist aber ein Prozess der
Reduzierung der Regionen auf die Verwaltungsfunktion im Gange, vor
allem hinsichtlich der Regionen mit Normalstatut. Genauer gesagt, zu
einer eingeschrankten gesetzgeberischen Titigkeit kommt der Charakter

hat nur Bedeutung und Wirksamkeit, wenn sie eng mit der politschen Autonomie
verbunden ist“ (Martines, Studio sull'autonomia politica delle Regioni in Italia, Rivis-
ta Trimestrale di Diritto Pubblico 1956, 100 (150)). Auch die Rechtsprechung des
VIGH erkennt die politische Autonomie der Regionen ausdriicklich an (VfGH, Urteil
Nr 229/1989, RE Pkt 4).

8 Bin, Unita e differenziazione: il problema costituzionale e le prospettive, Munus
3/2020 XIII (XIV).

9 Gardini, Le tendenze dell’autonomia legislativa delle Regioni, Istituzioni del Federa-
lismo 2022, 253 (266). Im Italienischen wird der Begriff des “tono costituzionale” -
wortlich ,der verfassungsmifige Ton“ verwendet (Anm der Ubersetzerin).

10 Ambrosini, Lordinamento regionale (1957) 60.

11 Siehe in diesem Sinne den Wortlaut von Art 117 Verf, der sich aus einer Novelle erge-
ben hitte, die von den Kammern wéhrend der XVII. Legislaturperiode beschlossen
und im GA Nr 88/2016, 1 (9-10), bekanntgemacht wurde, aber vom Wahlkorper im
Zuge eines Referendums am 4.12.2016 abgelehnt wurde.
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als Mafinahmengesetz vieler der wenigen in Kraft getretenen Regionalgeset-
ze hinzu. So haben nur die Halfte der 16 im Jahr 2022 verabschiedeten
Gesetze der Region Kampanien einen tatsidchlich normativen Inhalt. Den
Gegenpol zur Zaghaftigkeit des regionalen Gesetzgebers stellt das Ubermaf3
an staatlicher Gesetzgebung dar, die dazu neigt, in Bereiche einzudringen,
die der regionalen Gesetzgebung iiberlassen scheinen. Dieses Eindringen
wird durch eine die Schranken der regionalen Gesetzgebungsbefugnis weit
auslegende Rechtsprechung des VEGH ermdglicht, wie im Folgenden darge-
stellt.

Diese sukzessive Entfernung der Regionen von einer Ausiibung ihrer
Gesetzgebungsbefugnis im eigentlichen Sinne (also mit normativem Inhalt
und nicht mit Maflnahmencharakter) bewirkt, dass sie sich ,vorwiegend als
Verwaltungskorperschaften, eine Art Makro-Gemeinden, die hauptséchlich
mit Verwaltungsfunktionen ausgestattet sind“?> auszeichnen. Auch wenn
die regionalen Politiker dieser Entwicklung oft positiv gegeniiberstehen, da
sie eine Annaherung an die Interessen der eigenen Wihlerschaft bedeutet,
stellt sie sich dennoch als Falle fiir die Regionen heraus. Sie werden zu
bloflen Umsetzerinnen des Willens des staatlichen Gesetzgebers und stehen
ihrer politischen Autonomie beraubt im Wettbewerb mit den Gemeinden,
die sich auf demselben Spielfeld (jenem der Verwaltung) bewegen. Sosehr
die Region auch wenig 16bliche zentralistische Mafinahmen ergreift: Auf
Ebene der Verwaltung ist die Gemeinde in letzter Konsequenz begiinstigt,
schon allein deswegen, weil sie sich — wenigstens in den Regionen mit Nor-
malstatut — immer auf das vertikale Subsidiaritatsprinzip berufen kann.4
Auf die Region, die hauptséchlich Verwaltungsfunktionen ausiibt und sich
so mit den Gemeinden iiberschneidet, scheint die missgiinstige Bezeich-
nung zuzutreffen, die bisweilen fiir das Italien der zweiten Hilfte des 19.
Jahrhunderts verwendet wurde: ,ein grofles Belgien, ohne die Industrie®"
Das heif3t, mutatis mutandis, eine Region, die als grofle Gemeinde ohne die

12 Gardini, Le tendenze, 255.

13 Auch was den vorwiegenden Mafinahmencharakter der regionalen Gesetzgebung
betrifft, siehe Cerruti, Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte
in materia di istruzione e assistenza sociale (2020) 30.

14 Siehe IL.D.

15 Es handelte sich hierbei um eine wiederkehrende Bezeichnung, die zB im Brief von
Constantino Nigra, dem italienischen Botschafter in Wien, an Francesco Crispi, den
Prisidenten des Ministerrates und Minister fiir auswirtige Angelegenheiten, vom
7.8.1890 zu finden ist, veroffentlicht in: Rassegna storica del Risorgimento (1934) 15
17).
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Vorziige der kommunalen Ebene, sprich die Nahe zu den Biirgerinnen und
Biirgern, definiert werden kann.

IL. Schrittweise Aushohlung der Stidtirol-Autonomie

Im Lichte der bisherigen Uberlegungen geht es nun darum, das tatsichliche
Ausmaf$ der Autonomie, vor allem der Gesetzgebungsautonomie und damit
der politischen Autonomie Stidtirols zu ermitteln. Zundchst werden dafiir
die verschiedenen Gesetzgebungsbefugnisse des Landes analysiert,!® auch
im Lichte der Rechtsprechung des VfGH, die den regionalen Autonomien,
sowohl mit Normal- als auch mit Sonderstatut, in den letzten Jahren nicht
sonderlich wohlgesonnen war. Anschlieflend wird darauf eingegangen, wie
sich diese Gesetzgebungsbefugnisse auf die Ausiibung der Verwaltungs-
funktionen des Landes auswirken.

A. Primidre Gesetzgebungsbefugnisse

Die Sonderautonomien heben sich noch immer von den Regionen mit
Normalstatut durch ihre primire Gesetzgebungsbefugnis ab, die nur fiir
Erstere charakteristisch ist. Der Begriff bezeichnet(e)!” ,die wichtigste Er-
scheinungsform der Regionalautonomie auf Ebene der Gesetzgebung”.18 Al-
ternativ werden auch die Bezeichnungen volle Gesetzgebungsbefugnis oder
- in Anlehnung an den nachdriicklichen Wortlaut des sizilianischen Auto-
nomiestatuts (Art 14) — ausschlieSliche Gesetzgebungsbefugnis verwendet,
wobei die verschiedenen Begriffe dieselbe Bedeutung haben. Tatsdchlich
zeichnet(e) sich die primére Gesetzgebungsbefugnis dadurch aus, dass sie
weniger Schranken unterliegt als jede andere Gesetzgebungsbefugnis der

16 Nachfolgend wird auf die wichtigsten Gesetzgebungsbefugnisse des Landes eingegan-
gen, sowohl hinsichtlich des Umfangs des sachlichen Anwendungsbereichs als auch
auf die Gesetzgebungsautonomie, die potenziell ausgeiibt werden kann. Es werden
deshalb die priméren, sekunddren (konkurrierenden) und residualen Gesetzgebungs-
befugnisse untersucht, wahrend die tertidren und delegierten Gesetzgebungsbefug-
nisse, respektive in Art 10 bzw 17 ASt geregelt, nicht behandelt werden.

17 Die Vergangenheitsform soll hervorheben, dass die regionale Gesetzgebungsautono-
mie nunmehr im geltenden Text der Verfassung, wie er aus den Anderungen durch
VerfG Nr 3/2001 hervorgeht, vielleicht am Vollstandigsten in der residualen Gesetzge-
bungsbefugnis zum Ausdruck kommt (siehe I1.C.).

18 Martines/Ruggeri/Salazar/Morelli, Lineamenti di Diritto regionale!? (2019) 183.
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Region (oder des Landes). Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Schran-
ken fehlen. Zundchst ist an die logischerweise notwendigen Schranken zu
erinnern, welche durch das Sachgebiet (die Gesetzgebungsbefugnis wird
im Rahmen jener Materien ausgeiibt, die der Region oder dem Land
explizit oder implizit® zuerkannt werden) sowie das Territorium (die Ge-
setzgebungsbefugnis wird auf dem Gebiet der Region oder des Landes
ausgelibt) gegeben sind, die allen Arten der Gesetzgebungsbefugnis gemein
sind. Neben diesen Schranken bestehen fiir jede Gesetzgebungsbefugnis
weitere, eigene Schranken. Im gegenstdndlichen Fall sind die Schranken
der primidren Gesetzgebungsbefugnis von Interesse, die fiir die Region in
Art 4 ASt festgelegt sind und auf welchen Art 8 ASt in Bezug auf dieselbe
Gesetzgebungsbefugnis auf Landerebene verweist.

Unter den statutarischen Schranken - bekannterweise die ,Ubereinstim-
mung mit der Verfassung und den Grundsitzen der Rechtsordnung der
Republik’, die ,Achtung der internationalen Verpflichtungen und der na-
tionalen Interessen“ unter Einbezug ,des Schutzes der ortlichen sprach-
lichen Minderheiten® sowie die ,grundlegenden Bestimmungen der wirt-
schaftlich-sozialen Reformen der Republik® - sind va letztere potenziell
in der Lage, die Gesetzgebungsbefugnis des Landes am stirksten einzu-
schrianken, da sie spezifischerer Natur sind als die anderen Schranken.
Dies ergibt sich aus der Definition der grundlegenden Bestimmungen
von Reformen in der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung, wonach sich
eine solche Bestimmung ,in dreierlei Hinsicht auszeichnet: (a) es muss
sich um gesetzliche Bestimmungen des Staates handeln, die (...) reforma-
torischen Charakter aufweisen und darauf ausgerichtet sind, das normati-
ve Gefiige der Rechtsordnung oder das Leben unserer gesamtstaatlichen
Rechtsgemeinschaft wesentlich zu beeinflussen; (b) diese Bestimmungen
miissen Bereiche oder Rechtsgiiter des wirtschaftlich-sozialen Lebens von
erheblicher Bedeutung zum Gegenstand haben, unter Berticksichtigung der
verfassungsrechtlichen Werte; (c) es muss sich um ,grundlegende Bestim-
mungen’ handeln, dh sie miissen die Stellung von Grundsatzbestimmungen
innehaben oder die Regelung von Rechtsinstituten beinhalten (...), die
einem einheitlichen Interesse entsprechen und daher eine Umsetzung im
gesamten Staatsgebiet erforderlich machen®?? Die ,,grundlegenden Bestim-

19 Hier wird auf die residuale Gesetzgebungsbefugnis der Region (oder des Landes)
Bezug genommen, die gemafS Art 117 Abs 4 Verf in allen Sachgebieten, ,die nicht
ausdriicklich der staatlichen Gesetzgebung vorbehalten sind‘, besteht.

20 VEGH, Urteil Nr 1033/1988, RE Pkt 4.
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mungen” werden also nicht aus der gesamten republikanischen Rechtsord-
nung abgeleitet, sondern aus bestimmten wirtschaftlich-sozialen Sachberei-
chen, in die die staatliche Gesetzgebung mit Reformabsicht und notwen-
digerweise in Ubereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben
eingegriffen hat?! In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass der
erste Hinweis auf die Schranke der ,grundlegenden Bestimmungen® im
sizilianischen Statut zu finden ist, in welchem vorgesehen ist, dass die
primére Gesetzgebungsbefugnis der Region ,,ohne Nachteil fiir die von der
Verfassungsgebenden Versammlung des italienischen Volkes beschlossenen
Agrar- und Industriereformen® ausgeiibt wird (Art 14). Es miisste sich also
um gesetzgeberische Entscheidungen handeln, die aus strategischer Sicht
so entscheidend sind, dass sie sich notwendigerweise auch auf die starkste
Gesetzgebungsbefugnis der Regionen auswirken (man darf nicht vergessen,
dass das sizilianische Statut sie als ,ausschliefSlich“ bezeichnet).

Allerdings bringt der Ubergang von der abstrakten statutarischen Vorga-
be zur konkreten Anwendung durch die (Verfassungs-)Rechtsprechung ei-
nige Uberraschungen mit sich, da die Einstufung als grundlegende Bestim-
mung wirtschaftlich-sozialer Reformen mit einer gewissen Grof3ziigigkeit
zu erfolgen scheint. So wird beispielsweise im Urteil Nr 117/2022 - das zwar
auf das Trentino bezogen ist, aber eine primdre Gesetzgebungsbefugnis
betrifft, die durch das Autonomiestatut beiden Landern zugesprochen wird
- die Vorgabe eines einheitlichen Verfahrens zur Bewertung von Projekten,
die im Rahmen von Vergabeverfahren von Konzessionen vorgelegt werden,
als grundlegende Bestimmung im Bereich der groflen Wasserableitungen
zur Erzeugung elektrischer Energie angesehen, die gemafd Art 13 ASt eigent-
lich in die primére Gesetzgebungsbefugnis der Lander fallen.?> Obwohl die
grundlegenden Bestimmungen wirtschaftlich-sozialer Reformen nicht not-
wendigerweise den Charakter von Grundsatzbestimmungen haben miis-
sen,? scheint die Vorgabe eines einheitlichen Verfahrens darauf hinzuwei-
sen, dass dies keine zwingende Vorschrift ist, sondern eher nur eine mogli-
che Form der Umsetzung der jiingsten der ,groflen Reformen® im Bereich
der Konzessionen fiir die grofien Wasserableitungen zur Erzeugung elektri-
scher Energie und darauf abzielt, den freien Markt fiir die Konzessionen

21 Oder in Ubereinstimmung mit unionsrechtlichen Vorgaben, wie dies im wirtschaftli-
chen Bereich zunehmend der Fall ist (zB im Hinblick auf die Konzessionen fiir grofle
Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie, die nachstehend behandelt
werden).

22 VIGH, Urteil Nr 117/2022, RE Pkt 8.

23 VIGH, Urteil Nr 198/2018, RE Pkt 18.8.
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zu gewidhrleisten. Bestenfalls konnte man das einheitliche Verfahren als
einen wesentlichen Grundsatz der Materie sehen, der als solcher eigentlich
keine Einschrankung der primiren Gesetzgebungsbefugnis bewirkt, und
nicht als grundlegende Bestimmung einer wirtschaftlich-sozialen Reform,
da das oben erwihnte Merkmal der entscheidenden strategischen Wichtig-
keit fehlt.

Bei néherer Betrachtung sind die ,grundlegenden Bestimmungen wirt-
schaftlich-sozialer Reformen® allgemeinerer Natur als die ,wesentlichen
Grundsitze der Materie“ — oder sollten es zumindest sein. Letztere haben
im wirtschaftlich-sozialen Bereich nicht unbedingt den erwahnten Reform-
charakter und sind eher in enger abgegrenzten Sachbereichen zu finden.
Tatsdchlich stellen die ,wesentlichen Grundsitze® die zusdtzliche Schranke
dar, durch welche sich konkurrierende und primire Gesetzgebungsbefug-
nis unterscheiden und letztere — per Definition — umfassender macht als
erstere. Soeben wurde alternativ die Konditionalform des Verbs ,sollen®
angefithrt, um daran zu erinnern, dass die ,Unbestimmtheit der Formulie-
rung”2* - die im Ausdruck ,grundlegende Bestimmungen der wirtschaft-
lich-sozialen Reformen der Republik® deutlich wird - es dem die regiona-
le Gesetzgebungsautonomie nicht sonderlich respektierenden staatlichen
Gesetzgeber ermdglicht hat, im Gesetzestext die ,grundlegenden Bestim-
mungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen® selbst zu definieren, auch
wenn diese nicht selten mit den ,wesentlichen Grundsitzen® der Materie
Gbereinstimmen. Auf diese Weise wurden ,Staatsgesetze mit zwei Gesich-
tern” geschaffen, die selbst erkldren, sowohl die einen als auch die anderen
Grundsitze zu beinhalten.?> Auf diese Weise werden primire und kon-
kurrierende Gesetzgebungsbefugnisse gleichermaflen eingeschrankt, indem
erstere an den Umfang letzterer angepasst werden. Dies fiihrt dazu, dass die
Gesetzgebungsautonomie der Regionen mit Sonderstatut und der Lander
beschnitten wird?® - eine Beschrankung, die, wie wir gesehen haben, nicht
selten von der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung gebilligt wird.

24 Rosini, Le competenze legislative e amministrative, in Baroncelli (Hg), Profili costi-
tuzionali del Trentino-Alto Adige/Siidtirol (2015) 113 (118).

25 Martines/Ruggeri/Salazar/Morelli, Lineamenti, 189.

26 Carli, Diritto regionale® (2022) 177.

144

- am 21.01.2026, 01:34:05.


https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Autonome Handlungsspielrdume Siidtirols in Gesetzgebung und Verwaltung

B. Sekundire Gesetzgebungsbefugnisse

Wird einerseits die primére Gesetzgebungsbefugnis an das Ausmafl der
konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis angepasst, erfreut sich anderer-
seits letztere keiner guten Gesundheit, da sie hdufig durch die staatliche Ge-
setzgebung eingeschrénkt wird, welche mit Billigung des VIGH die verfas-
sungsrechtlich bzw statutarisch vorgeschriebenen Schranken weit auslegt,
wie weiter unten aufgezeigt wird. Insbesondere ist hier die Schranke der in
den Gesetzen des Staates festgelegten Grundsitze gemeint; eine Schranke,
die - wie gesagt — besonders die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis
charakterisiert.

Die sekundire Gesetzgebungsbefugnis ist bis heute die einzige Gesetz-
gebungsbefugnis der Region bzw des Landes, die sowohl im Text der Ver-
fassung (Art 117 Abs 3 Verf) als auch in den Sonderstatuten vorgesehen
ist (von besonderem Interesse ist hier Art 9 ASt, der die Materien der
konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis der Lander anfiihrt und fiir die
jeweiligen Schranken auf den vorhergehenden Art 5 verweist, der dieselbe
Gesetzgebungsbefugnis fiir die Region regelt). Es ist daher besonders ein-
fach, den Text der Verfassung mit dem Text des Autonomiestatuts, auch in
wortlicher Hinsicht, zu vergleichen. Das Erste, was aus diesem Vergleich
hervorgeht, ist, dass Art 117 Abs 3 letzter Satz Verf den Umfang der dem
staatlichen Gesetzgeber zugewiesenen Bereiche enger zu fassen scheint,
indem er ihm ausdriicklich nur die Festsetzung wesentlicher Grundsitze
vorbehilt, wihrend die Gesetzgebungsbefugnis in den genannten Materi-
en ansonsten der Region zusteht, wie im Folgenden noch niher erlautert
wird. Das Autonomiestatut der Region Trentino-Siidtirol hingegen greift
den urspriinglichen Wortlaut von Art 117 Verf auf und spricht daher von
einer Gesetzgebung der Region (und des Landes) ,im Rahmen der in den
Gesetzen des Staates festgelegten Grundsitze® (Art 5 ASt).

Unabhingig vom Wortlaut der verfassungsrechtlichen Bestimmung iiber
die konkurrierende Zustandigkeit ist die Unterscheidung zwischen wesent-
lichem Grundsatz und detaillierter Regelung — also zwischen (staatlichen)
Grundsdtzen und Regelungen (der Region oder des Landes) - die sie
auszeichnen sollte, ,auflerst unscharf und zweideutig“?” Hinzu kommt,
dass der Staat die Grundsétze der verschiedenen Materien nur sehr selten
in eigenen Rahmengesetzen definiert und somit abgegrenzt hat. Daraus

27 Martines/Ruggeri/Salazar/Morelli, Lineamenti, 199.
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resultiert die Notwendigkeit, die Grundsatze aus den geltenden Staatsgeset-
zen in den verschiedenen Bereichen der konkurrierenden Zustidndigkeiten
abzuleiten,?® in Verbindung mit der Tendenz des Staates, ganze, auch sehr
detaillierte Regelungen als Grundsatzgesetzgebung zu definieren. Dies hat
dazu gefiihrt, dass der Umfang der Gesetzgebungsautonomie der Regio-
nen und Lander im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis
zunehmend eingeschrinkt wurde. Ein Beispiel hierfiir ist Art 19 Abs 1
GvD Nr 502 vom 30. Dezember 1992, welches die enthaltenen staatlichen
Detailbestimmungen im Bereich des Gesundheitswesens vollumfanglich als
swesentliche Grundsdtze gemafd Art 117 Verf® einstuft, auch wenn es in den
Bereich der konkurrierenden Zustandigkeit des ,,Gesundheitsschutzes® fallt
(was auch fiir die Autonome Provinz Bozen geméfd Art 117 Abs 3 Verf gilt,
anwendbar ex Art 10 VerfG 3/2001).

Die Gesetzgebung der Region bzw des Landes wird nicht nur durch
eine extensive Auslegung der wesentlichen Grundsitze im Bereich der
konkurrierenden Zustindigkeit eingeschrankt, sondern auch dadurch, dass
von der Moglichkeit Gebrauch gemacht wird, diese Grundsitze durch eine
staatliche Regelung zu erginzen. Diese erginzende Regelung ist insofern
detailliert als sie die unmittelbare Anwendung dieser Grundsitze gewahr-
leisten soll, und auflerdem dadurch gekennzeichnet, dass sie nur bis zum
Tatigwerden des regionalen Gesetzgebers in Kraft bleibt, vor dem sie dann
zuriickweicht - ein Téatigwerden, das sich verzdgern oder sogar ausbleiben
kénnte. Auf diese Art und Weise ,verwandelt sich die Gesetzgebungsbefug-
nis der Region [oder des Landes] von einem notwendigen Element zu
einem lediglich eventuellen und nebensichlichen Element im Vergleich zu
den bereits vollkommenen und auf dem gesamten Staatsgebiet automatisch
anwendbaren Staatsgesetzen“?’

Wie bereits erwéhnt, konnte der urspriingliche Wortlaut von Art 117
Verf (und von Art 5 ASt) auch dahingehend ausgelegt werden, dass dem
staatlichen Gesetzgeber ein weitergehendes Eindringen in konkurrierende
Materien ermdéglicht und er dazu berechtigt wird, eine weichende Detailre-
gelung zur unmittelbaren Umsetzung von neuen wesentlichen Grundsitzen
zu treffen.’® Eine solche weichende Detailregelung scheint heute durch
den geltenden Wortlaut von Art 117 Abs 3 letzter Satz Verf ausgeschlossen,

28 Siehe dazu Art 1 Abs 3 Gesetz Nr 131 vom 5.6.2003, auf der Grundlage des VEGH-Ur-
teils Nr 282/2002, RE Pkt 4.

29 Caretti/ Tarli Barbieri, Diritto regionale® (2019) 63.

30 In diesem Sinne VfGH, Urteil Nr 214/1985, RE Pkt 4.
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wonach der staatlichen Gesetzgebung nur die Festsetzung wesentlicher
Grundsitze vorbehalten ist.3! In diesem Fall konnte Art 10 VerfG 3/2001
vielleicht auf die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis Siidtirols anwend-
bar sein, da die strengere Beschriankung des Eingriffs des staatlichen Ge-
setzgebers spiegelbildlich zu ,Formen der Autonomie® fithren wiirde, ,wel-
che tiber die bereits [dem Gesetzgeber der Autonomen Provinz Bozen]
zuerkannten hinausgehen”. Dies selbst in Hinblick auf die Schranken,
die sich aus dem geltenden Wortlaut von Art 117 Verf ergeben und die
in den der staatlichen Gesetzgebung zugewiesenen Querschnittsmaterien
bestehen. Anders gesagt, miisste der Wortlaut von Art 5 ASt und 9 ASt
so interpretiert werden, als ob er die Formulierung von Art 117 Abs 3
Verf beinhalten wiirde. Es muss im Ubrigen darauf hingewiesen werden,
dass sich die in Art 117 Abs 3 Verf enthaltene Hemmschwelle gegeniiber
einer weichenden Detailgesetzgebung des Staates als sehr niedrig erwiesen
hat, da die ,spétere Rechtsprechung® nach anfinglichem Zogern® ,die
Méglichkeit zum Erlass weichender Detailregelungen in gewissem Maf3e
ausgeweitet hat“3

Im Hinblick auf diese fragwiirdige Entwicklung hitte eine bestimmte
Durchfithrungsbestimmung zum Autonomiestatut spezifischen Schutz fiir
die Region Trentino-Siidtirol bieten konnen: Art 2 GvD Nr266 vom
16. Mérz 1992 sieht vor, dass bestehende Gesetzgebung der Region und
des Landes auch beim Vorhandensein von unvereinbaren Grundsitzen
der Staatsgesetzgebung weiterhin Anwendung findet. Dabei bleibt es dem
Landesgesetzgeber iiberlassen, eine eventuelle Anpassung der landesgesetz-
lichen Detailbestimmungen an die staatlichen Grundsitze vorzunehmen,
unbeschadet der Moglichkeit des Staates, nicht angepasste Gesetzesbestim-
mungen vor dem VfGH anzufechten. In der Tat scheint dies die Anwen-
dung von weichenden Detailregelungen des Staates fiir die Region Trenti-
no-Siidtirol und/oder die Lander auszuschliefen, da dadurch das (vom
GvD 266/1992 zuerkannte) Recht einer eigenstindigen Anpassung einge-
schrankt wiirde. Allerdings deutet die bekannte und deutliche Abneigung
der italienischen Regierung, fehlende Anpassungen gemdfl Art 2 GvD
266/19923* anzufechten, darauf hin, dass der darin vorgesehene Mechanis-
mus nur mithsam funktioniert. Der Staat zieht es vor, auch in der Regi-

31 In diesem Sinne DAtena, Diritto regionale* (2019) 153.
32 VIGH, Urteil Nr282/2002, RE Pkt 4.

33 Caretti/ Tarli Barbieri, Diritto, 64.

34 Vedi Carli, Diritto, 272.
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on Trentino-Siidtirol auf eine weichende Detailgesetzgebung im Bereich
der konkurrierenden Zusténdigkeiten zu setzen, unterstiitzt von der verfas-
sungsrechtlichen Rechtsprechung.

Die aufgezeigte Entwicklung der Beschrinkung der Ermessensspielrdu-
me der Gesetzgebung der Region bzw des Landes im Bereich der sekun-
ddren Zustandigkeiten kann fiir das Land Siidtirol zu duflerst unbefriedi-
genden Ergebnissen fithren. So hat der VIGH beispielsweise im kiirzlich
ergangenen Urteil Nr139/2022 zur Gesetzgebung der Autonomen Provinz
Bozen festgestellt, dass das sehr detaillierte Verfahren zur Bildung der Prii-
fungskommission bei der Vergabe von Fithrungsauftragen fiir komplexe
Organisationseinheiten, in der Staatsgesetzgebung geregelt durch Art 15 Abs
7-bis GvD 502/1992, in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Grundsatz
der Materie darstellt,® der als solcher durch eine nachfolgende Landesge-
setzgebung nicht angegriffen werden kann und im Urteil fiir verfassungs-
widrig erklart wurde.

C. Residuale Gesetzgebungsbefugnis

Man konnte sich die Frage stellen, ob der Gesetzgeber des Landes Siid-
tirol im Hinblick auf die kurz dargestellten Einschnitte in die priméren
und sekundédren Gesetzgebungsbefugnisse einen grofleren Spielraum in-
nerhalb der residualen Gesetzgebungsbefugnis finden kénnte. Diese Ge-
setzgebungsbefugnis wurde den Regionen mit Normalstatut bekanntlich
ausdriicklich durch Art 117 Abs 4 Verf, eingefithrt durch VerfG 3/2001, zu-
gesprochen. Demnach steht den Regionen die Gesetzgebungsbefugnis , fiir
alle Sachgebiete® zu, ,die nicht ausdriicklich der staatlichen Gesetzgebung
vorbehalten sind® Art 10 VerfG 3/2001 legt fest, dass diese Gesetzgebungs-
befugnis auch den Regionen mit Sonderstatut und den Landern zusteht,
soweit ,Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche iiber die bereits
zuerkannten hinausgehen”. Da im System der Region Trentino-Siidtirol
verschiedene Korperschaften die Gesetzgebungsbefugnis ausiiben, muss
zuerst die Frage der Verteilung der residualen Gesetzgebungsbefugnis zwi-
schen der Region Trentino-Siidtirol und den Autonomen Provinzen Trient
und Bozen gekldrt werden. Die ausdriickliche Erwdhnung der Lander
neben den Regionen mit Sonderstatut im Wortlaut von Art 10 ldsst die

35 VIGH, Urteil Nr139/2022, RE Pkt 5.3.
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Frage trotz allem leicht 16sen, indem die residuale Gesetzgebungsbefugnis
jeweils der Region bzw den Léndern in jenen Materien zugeordnet wird,
in denen sie tbereinstimmende (oder zusammenhéngende) statutarische
Zustandigkeiten haben.3¢

Diese Ubereinstimmung muss sich auf im Sonderstatut ausdriicklich
geregelte Materien beziehen, die primire, sekundire oder auch tertidre Ge-
setzgebungsbefugnisse der Region oder dem Land zuweisen. Ein Beispiel
hierfiir ist der ,Handel, der einerseits gemafs Art 9 Abs 1 Nr3 ASt unter
die konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnisse fdllt und andererseits der
residualen Gesetzgebungsbefugnis der Regionen mit Normalstatut laut Art
117 Abs 4 Verf iiberlassen ist.’” Die Anwendung von Art 10 VerfG 3/2001
bedingt daher eine ,Hochstufung der Zustidndigkeiten“® des Landesgesetz-
gebers, denn die Materie geht von der konkurrierenden in die residuale
Gesetzgebungsbefugnis iiber.

Andererseits versteht man gerade durch das Beispiel des Handels, dass
die Autonome Provinz Bozen in der Ausiibung der residualen Gesetzge-
bungsbefugnis extreme Vorsicht walten lasst. In der Landesgesetzgebung
nach 2001 wurde diese Gesetzgebungsbefugnis nur zwei Mal ausdriicklich,
also unter Bezugnahme auf Art 117 Abs 4 Verf ausgeiibt: Im Landesgesetz
Nr7 vom 16. Mirz 2012 ,Liberalisierung der Handelstétigkeit (Art 1 Abs
2) sowie im Landesgesetz Nr 3 vom 8. Mérz 2013, einer Art Omnibusgesetz
zur Rechtspflege der Landesgesetzgebung, das mehrere andere Landesge-
setze abdndert. Letzteres novelliert in Art 3 Abs 2 eine Bestimmung des
Landesraumordnungsgesetzes (Art 44/ter) mit der Uberschrift ,,Einzelhan-
del in den Gewerbegebieten”. In beiden Fallen handelt es sich also um ge-
setzgeberische Eingriffe im Bereich des Handels, bei denen die Autonome
Provinz Bozen ausdriicklich darauf hinweist, dass sie nicht ihre konkurrie-
rende Gesetzgebungsbefugnis gemaf3 Art 9 ASt, sondern ihre residuale Ge-
setzgebungsbefugnis gemdfd Art 117 Verf (iiber Art 10 VerfG 3/2001) ausiibt.
Daher unterliegt sie nicht der Schranke der wesentlichen Grundsitze der
Materie, die die konkurrierende, aber nicht die residuale Gesetzgebungsbe-
fugnis betreffen. Dennoch unterliegt die Landesgesetzgebung Schranken,

36 Siehe DAtena, Giur cost (2016) 1886 f, der im Ubrigen die Auffassung vertritt, dass
bei einem fehlenden Zusammenhang zwischen einer Materie und einer anderen,
statutarisch zugewiesenen Materie, dem Land aufgrund seiner vorherrschenden Rolle
in der Gesetzgebung die Zustandigkeit zuerkannt werden sollte.

37 In diesem Sinne Caravita/Fabrizzi/Sterpa, Lineamenti di diritto costituzionale delle
Regioni e degli enti locali® (2019) 106 f und VIGH, Urteil Nr 1/ 2004, RE Pkt 3.

38 Rosini, Le competenze legislative, 124.
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die auf Staatsgesetze zuriickzufiihren sind, auch wenn diese anders bezeich-
net werden. Im Detail kann festgehalten werden, dass die Gesetzgebung auf
der Grundlage von Art 117 Abs 4 Verf (residuale Gesetzgebungsbefugnis)
jenen Schranken unterliegt, die im Artikel selbst vorgesehen sind, ndmlich
den ausschliellichen Gesetzgebungsbefugnissen des Staates. Vor allem die
transversalen Befugnisse, die ,finalistischen Charakter” aufweisen, sind in
der Lage, ,Einfluss auf andere Zustindigkeiten auszuiiben, auch wenn die-
se in die residuale Gesetzgebungsbefugnis der Region [oder des Landes]
fallen, weil der Zweck, den sie verfolgen, die Grenzen zwischen den Materi-
en aufweicht (oder sogar aufbricht)“* So wurden die Bestimmungen des
genannten LG 7/2012 vom Staat in einer direkten Verfassungsbeschwerde
aufgrund der Beschriankung des Einzelhandels in Gewerbegebieten ange-
fochten. Der VIGH erklérte die Bestimmungen aufgrund des Widerspruchs
zur Gesetzgebung in der Querschnittsmaterie ,,Schutz des Wettbewerbs® fiir
verfassungswidrig, welche gemaf$ Art 117 Abs 2 lit e) Verf in die ausschlief3li-
chen Zustandigkeiten des Staates fallt.#0 Mit einer dahnlichen Begriindung
wurden auch landesgesetzliche Bestimmungen der Autonomen Provinz
Trient (Art 1 LG Nr4 vom 3. Juli 2020) fiir verfassungswidrig erklért,
welche die Schlieffung von Handelsbetrieben an Sonn- und Feiertagen
eingefiihrt hatten.!

Die nun kurz beschriebenen Ereignisse in Bezug auf die Landesgesetzge-
bung der Autonomen Provinz Bozen im Bereich des Handels bestitigen
den Eindruck, dass eine ausdriickliche Ausiibung der residualen Gesetzge-
bungsbefugnis durch das Land Siidtirol die Anwendung jener Schranken
mit sich bringt, die sich aus der {iberbordenden Staatsgesetzgebung im
Bereich der Querschnittsmaterien ergeben. Folglich ist es fiir das Land
keine Alternative, auf diese Gesetzgebungsbefugnis zuriickzugreifen, um
die bereits aufgezeigten Einschnitte in die primidren und sekundéren Zu-
standigkeiten zu kompensieren. So lasst sich vielleicht erklaren, warum es
die Autonome Provinz vermeidet, Gesetze in jenen Bereichen zu erlassen,
die nicht im Autonomiestatut vorgesehen sind und bei denen sie ihre Ge-
setzgebungsbefugnis a contrario auf Art 117 Abs 4 Verf stiitzen miisste,
welcher, wie aufgezeigt, in der Landesgesetzgebung nur sehr selten erwahnt
wird. Man konnte also sagen, dass es der Landesgesetzgeber vorzieht, in
Kiistenndhe zu segeln, indem er nur jene Bereiche regelt, die ihm ohnehin

39 Parisi, Le potesta normative, in Bin/Falcon (Hg), Diritto regionale? (2012) 233 (244).
40 VIGH, Urteil Nr 38/2013.
41 VIGH, Urteil Nr134/2021.
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durch das Autonomiestatut zugesprochen sind, anstatt sich in das offene,
aber stiirmische Meer der unbenannten Materien zu wagen, in dem die hef-
tigen Wellen einer Staatsgesetzgebung im Bereich der Querschnittsmaterien
bewiltigt werden miissen.

D. Verwaltungsfunktionen

Was die Verwaltungsfunktionen der Autonomen Provinz Bozen betrifft,
konnte man diese durch das soeben beschriebene Austrocknen der Aus-
ibung der Gesetzgebungsbefugnisse als gestdrkt ansehen. Vor allem des-
halb, weil das Land, wie erwdhnt,*? entsprechend dazu neigt, sich eher wie
eine Verwaltungskorperschaft denn wie ein Gesetzgeber zu verhalten, was
in dhnlicher Weise auch bei den Regionen der Fall ist.

Bei ndherer Betrachtung konnte jedoch die Schwichung der Landesge-
setzgebung zu einer dhnlichen Entwicklung im Bereich der Siidtiroler Lan-
desverwaltung fithren. Es sei ndmlich daran erinnert, dass die Zuweisung
der Verwaltungsbefugnisse in den Regionen mit Sonderstatut noch immer
nach dem Prinzip des Parallelismus geregelt ist, wonach die Kérperschaft
(sei es eine Region mit Sonderstatut oder ein Land) in jenen Bereichen ver-
waltet, in denen sie auch Gesetze erldsst — im Gegensatz zu den Vorgaben
fir die Regionen mit Normalstatut gem Art 118 Abs 1 Verf. Das Prinzip des
Parallelismus wird eben nicht durch das Prinzip der vertikalen Subsidiari-
tat beriihrt, das sich auch nach dem Inkrafttreten von Art 10 VerfG 3/2001
nicht auf die Regionen mit Sonderstatut und die Lander erstreckt. Nach
der Rechtsprechung des VEGH ,findet die in Art 10 vorgesehene Giinstig-
keitsklausel nur dann Anwendung, wenn sie, nach einer Beurteilung der
Gesamtsituation, ein Mehr an Autonomie fiir die Korperschaft Region, und
nicht auch fiir die ortliche Korperschaft, sicherstellt“** Das Prinzip der ver-
tikalen Subsidiaritat wiirde hingegen gerade den 6rtlichen Korperschaften
ein Mehr an Autonomie gewéhrleisten, nicht aber den Sonderautonomien,
in denen sie sich befinden. Somit ,behilt der Grundsatz des Parallelismus
zwischen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnissen seine Giiltigkeit fiir
all jene Gesetzgebungsbefugnisse, die sich aus dem Autonomiestatut erge-
ben“ Nur fiir die Verwaltungsfunktionen, die sich nicht aus Gesetzgebungs-
befugnissen gemafl Autonomiestatut ergeben, sondern aus Art 117 Abs 4

42 Siehe L.
43 VfGH, Urteil Nr 370/2006, RE Pkt 4.2.2, bezogen auf die Autonome Provinz Trient.
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Verf (iiber Art 10 VerfG 3/2001), wird auf die Durchfithrungsbestimmungen
gemafd Art 11 G 131/2003 zuriickgegriffen.*4

Wie bereits dargestellt, kann jedoch die Gesetzgebung des Landes Siid-
tirol fast ausschliefilich auf statutarische, die Gesetzgebungsbefugnisse aus-
driicklich festlegende Vorgaben zuriickgefiihrt werden. Folglich bleibt es
in der Regel dabei, dass die Autonome Provinz Bozen - wie im Autonomie-
statut der Region Trentino-Siidtirol festgelegt — die Verwaltungsbefugnisse
»auf den Sachgebieten und in den Grenzen, innerhalb derer die Region
oder die Provinz gesetzliche Bestimmungen erlassen kann ausiibt, da ,fiir
die Lander nach wie vor der Grundsatz des Parallelismus zwischen Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsbefugnissen gilt“*> Wenn aber der Grofiteil der
Verwaltungsbefugnisse aufgrund des Grundsatzes des Parallelismus der
Funktionen von der Autonomen Provinz Bozen ausgeiibt wird, wirken
sich die Einschrankungen auf die Ausiitbung der Gesetzgebungsautonomie
(durch eine extensive Auslegung der Schranken der verschiedenen Formen
der Gesetzgebungsbefugnisse des Landes vonseiten des staatlichen Gesetz-
gebers und der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung) auch negativ auf
die Mdglichkeit des Landes aus, seine entsprechenden Verwaltungsbefug-
nisse auszuiiben. Anders gesagt: Es konnte sich am Horizont eine uner-
wiinschte Entwicklung abzeichnen, in welcher das Land Siidtirol nur dann
verwaltet, wenn es der Staat zulésst, dh, wo der Staat nicht in die parallelen
Gesetzgebungsbefugnisse des Landes eingreift.

II1. Mégliche Abhilfen

In Anbetracht des soeben beschriebenen Rahmens, der im Hinblick auf
die effektive Gewdhrleistung der Ausiibung der Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsbefugnisse der Autonomen Provinz Bozen nicht ermutigend ist,
muss die Frage nach mdglichen Abhilfen fiir die oben genannten Proble-
matiken gestellt werden, um die Autonomie des Landes Siidtirol innerhalb
der geltenden Verfassungs- und statutarischen Regelungen vollumfanglich
zu stirken.

Unter diesem Gesichtspunkt scheint es zunédchst angebracht, eine strenge
Auslegung - in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut der Verfassung (Art

44 VIGH, Urteil Nr236/2004, RE Pkt 3.1; kritisch dazu Caretti/Tarli Barbieri, Diritto,
354,
45 VIGH, Urteil Nr 215/2019, RE Pkt 7.

152

- am 21.01.2026, 01:34:05.



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Autonome Handlungsspielrdume Siidtirols in Gesetzgebung und Verwaltung

117) und des Autonomiestatuts sowie dem jeweiligen Kontext — der Begriffe
der wesentlichen Grundsitze der Materie und der grundlegenden Normen
wirtschaftlich-sozialer Reformen zu bevorzugen. So wiirde vermieden, dass
durch eine extensive Auslegung des einen oder anderen Begriffs die Sachbe-
reiche, die der Landesgesetzgebung iiberlassen sind, von innen ausgehohlt
werden. Dariiber hinaus sollten die Sachbereiche der verschiedenen Arten
der Gesetzgebungsbefugnisse des Landes gegeniiber der staatlichen Gesetz-
gebung abgesichert werden, die sich va im Bereich der Querschnittsma-
terien nahezu grenzenlos auszubreiten scheint und dabei gegeniiber den
Landesgesetzen iiberwiegt.

Diese Gegenmafinahmen konnten durch ein Rechtsinstitut unterstiitzt
werden, das charakteristisch fur die Autonomien mit Sonderstatut ist und
dessen Anwendung sich im Falle der Autonomen Provinzen Trient und Bo-
zen bewiahrt hat: die Durchfithrungsbestimmungen zum Autonomiestatut.
Von besonderem Interesse ist, dass die Durchfithrungsbestimmungen einen
Ausgleich zwischen den Zustidndigkeiten des Staates und jenen des Landes
ermoglichen, indem sie ein Gleichgewicht zwischen den beiden herstellen.
Auf diese Weise legen die Durchfithrungsbestimmungen die genauen Gren-
zen zwischen den Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnissen des Landes
und des Staates fest und schiitzen so die Gesetzgebungs- und Verwaltungs-
befugnisse des Landes vor spateren Eingriffen der staatlichen Gesetzgebung
und der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung. In Hinblick auf das Ver-
héltnis zwischen Durchfithrungsbestimmungen zum Autonomiestatut und
staatlicher Gesetzgebung sei an die stindige Rechtsprechung des VIGH
erinnert, die aufgrund der ,besonderen und eigenen Natur® der Zustandig-
keit fiir die Durchfiihrungsbestimmungen davon ausgeht, dass sie, ,im
Rahmen der Zustdndigkeiten, Vorrang gegeniiber einfachen Gesetzen ha-
ben®4¢ Andererseits zeigt sich mit Blick auf die verfassungsrechtliche Recht-
sprechung auch, dass diese sich sehr haufig darauf beschrénkt, die in den
Durchfithrungsbestimmungen enthaltenen Regelungen zur Kenntnis zu
nehmen, insofern sie ,die konkret-historischen Inhalte der Regionalautono-
mie [und des Landes] festsetzen, indem sie innerhalb der statutarischen
Schranken die Bestimmungen des Autonomiestatus ausfithren und ergin-
zen und so deren volle ,Umsetzung’ gewdhrleisten. Die Durchfithrungsbe-
stimmungen haben auf diese Weise besondere Bedeutung in der Auslegung
der statutarischen Bestimmungen, die dieser Gerichtshof vornehmen muss

46 VIGH, Urteil Nr 353/2001, RE Pkt 4.
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und setzen ihr eine Grenze: Eine Grenze, deren Uberschreitung unkontrol-
lierbare Folgen fiir das Gesamtgleichgewicht der Ordnung hitte, welches
durch die Durchfithrungsbestimmungen vorgeben wurde“*”

Die ,konkret-historischen Inhalte der Regionalautonomie® (und, nach
den geltenden statutarischen Bestimmungen, vor allem des Landes), die in
den Durchfiihrungsbestimmungen festgelegt sind, werden nicht allein vom
Staat durch die iiblichen Gesetzgebungsmechanismen bestimmt. Obwohl
diese Bestimmungen in gesetzesvertretenden Dekreten, die formal Akte mit
Gesetzeskraft des Staates sind, enthalten sind, sind sie das Ergebnis eines
Verfahrens, bei dem das Verhandlungsprinzip im Mittelpunkt steht, das
in parititischen Kommissionen konkretisiert ist, die mit der Ausarbeitung
der entsprechenden Gesetzestexte betraut sind und in denen der Staat und
die jeweilige Sonderautonomie gleichermaflen vertreten sind. Gerade die
Zusammensetzung der paritdtischen Kommissionen bringt ,die Konkreti-
sierung des Verhandlungsprinzips“4® zum Ausdruck. Was die Region Tren-
tino-Stdtirol betrifft, sind in der 12er- und in der 6er-Kommission (gem
Art 107 ASt) einerseits der Staat und andererseits jeweils das dreipolige
Autonomiesystem (Region und Lander) und die Autonome Provinz Bozen
paritatisch vertreten. Die Autonome Provinz Bozen hat daher ein erhebli-
ches Mitspracherecht, sowohl bei den Durchfithrungsbestimmungen, die
sie mit der Autonomen Provinz Trient teilt (und die der 12er-Kommission
anvertraut sind) als auch - und in noch gréflerem Ausmaf3 - bei denjeni-
gen, die sie, obgleich seltener, ausschliefilich betreffen (hier ist das Handeln
der 6er-Kommission vorgesehen).

Die Durchfithrungsbestimmungen kénnen daher einen Sonderweg des
Landes Siidtirols fiir den Aufbau (bezogen auf den Inhalt) und die Vertei-
digung (bezogen auf Form und Widerstandskraft) der Landesautonomie
darstellen, auch im Hinblick auf mdégliche zukiinftige Ausrichtungen der
Rechtsprechung und (va parlamentarischen) Gesetzgebung, die vielleicht
wenig Gespiir fiir die Bediirfnisse der Autonomie beweisen.

Beispielhaft kann hier das besondere Gleichgewicht zwischen der Ge-
setzgebungsbefugnis des Landes im Bereich der ,Jagd“ (Art 8 Abs 1 Nr15

47 VIGH, Urteil Nr213/1998, RE Pkt 4.2. Es sei darauf hingewiesen, dass die beiden
genannten Urteile Durchfithrungsbestimmungen zum Autonomiestatut von Trenti-
no-Sudtirol betreffen.

48 Palermo, Ruolo e natura delle Commissioni paritetiche e delle norme di attuazione,
in Marko/Ortino/Palermo (Hg), L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di
Bolzano (2001) 826 (829).
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ASt) und der staatlichen Gesetzgebungsbefugnis im Bereich des ,Umwelt-
schutzes” (Art 117 Abs 2 lit s) Verf) herangezogen werden. Obwohl letztere
Zustandigkeit eine Querschnittsmaterie darstellt, haben sich die Durchfiih-
rungsbestimmungen als dazu geeignet erwiesen, die Ausdehnung der Quer-
schnittsmaterien zu hemmen. Im Detail kann man feststellen, dass das
Prinzip der Spezialisierung der Jagd, vorgesehen in den geltenden staatli-
chen Bestimmungen zum Umweltschutz (Art 12 Abs 5 G Nr 157 vom 11. Fe-
bruar 1992), durch das DPR Nr 279 vom 22. Mérz 1974 ,Durchfithrungsbe-
stimmungen zum Sonderstatut fiir die Region Trentino-Siidtirol betreffend
[...] Jagd® wie durch GvD Nr239 vom 11. Dezember 2016 ergénzt, aufler
Kraft gesetzt wird. So ist es in den Autonomen Provinzen Bozen und Trient
gemafd Art 1 Abs 3 DPR 279/1974 erlaubt, die Jagd auf kumulative Weise, dh
sowohl die Pirsch- als auch die Ansitzjagd, auszuiiben, wobei es in den be-
treffenden Gebieten ,,nicht notwendig [ist], fiir eine der in den staatlichen
Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Jagdarten zu optieren®. Der VIGH
hat diesbeziiglich in einer indirekten Verfassungsbeschwerde festgehalten,
dass das genannte ,GvD Nr239/2016, welches eine Durchfiihrungsbestim-
mung zum Autonomiestatut abandert und mit dem dafiir vorgesehen be-
sonderen Verfahren unter Miteinbezug der Vertreter der Sonderautonomie
genehmigt wurde, das Gesetz Nr157/1992 rechtmiflig in parte qua erneu-
ert, indem es fiir die Autonome Provinz Trient [und die Autonome Provinz
Bozen] dem darin vorgesehenen Prinzip der Spezialisierung der Jagd dero-
giert. Die vermeintliche Verletzung der ausschliefSlichen staatlichen Zustin-
digkeit gemafd Art 117 Abs 2 lits) Verf liegt daher nicht vor“*® Mit dieser
Bestatigung durch die verfassungsrechtliche Rechtsprechung beleben und
erneuern die Durchfithrungsbestimmungen - als Ergebnis der Beziehun-
gen innerhalb der parititischen Kommission zwischen dem Staat und der
jeweiligen Sonderautonomie - den Grundsatz der Ausnahmeregelungen
fiir ein bestimmtes Gebiet im Hinblick auf die allgemeinen, vom Staat
vorgegebenen Regelungen. Bei genauerer Betrachtung stiitzt sich gerade die
Besonderheit von Trentino-Siidtirol auf diese Ausnahmeregelungen (auch
in Bezug auf die verfassungsrechtlichen Bestimmungen) - eine Besonder-
heit, die auf Verfassungsebene durch Art 116 Abs 1 Verf anerkannt wird.

49 VIGH, Urteil Nr 51/2020, RE Pkt 7.
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Die Finanzordnung der autonomen Provinzen Trient und Bozen:
historisch-rechtliche Entwicklung und grundlegende Elemente!

Alice Valdesalici

I Urspriinge: vom Ersten Autonomiestatut (1948) zum Zweiten
Autonomiestatut (1972)

Die Finanzverfassung von Trentino-Siidtirol ist im VI. Abschnitt des Auto-
nomiestatuts (ASt) geregelt und wird ergénzt durch die im Finanzbereich
erlassenen Durchfithrungsbestimmungen (wenige noch geltende Bestim-
mungen) sowie durch einige in Staatsgesetzen enthaltene Bestimmungen
(einzelne Absdtze) in Umsetzung von gem Art 104 ASt unterzeichneten
Vereinbarungen, deren Inhalt die statutarischen Bestimmungen nicht un-
mittelbar erganzt oder dndert. Auch letztere sind wie statutarische Bestim-
mungen zu betrachten, da sie mit dem ,Verhandlungsverfahren® gem Art
104 ASt genehmigt wurden.

Dieser Rechtsrahmen bildet die Grundlage fiir die Finanzordnung so-
wohl der Region Trentino-Siidtirol als auch der beiden autonomen Provin-
zen Trient und Bozen. Mit der Verabschiedung des Zweiten Autonomiesta-
tus im Jahr 1972 kam es zu einer Umkehrung des Gewichts der finanziellen
Ausstattung (und somit der Rolle) der Region zugunsten der Provinzen.
Urspriinglich - im Ersten Autonomiestatut von 1948 (VerfG Nr5 vom
26. Februar 19482) - spiegelte sich die vorherrschende Stellung der Region
in der Kompetenzausstattung auch auf Ebene der finanziellen Ausstattung
wider. Infolgedessen waren die Regionalfinanzen viel hoher als die Landes-
finanzen, und die Provinzen waren finanziell indirekt vom Staat und direkt
von der Region abhéngig, auch - aber nicht nur - angesichts der Tatsache,
dass der Landesebene keine Befugnis zur Einfithrung eigener Steuern zuer-
kannt war, sondern nur eine begrenzte Befugnis fiir einen Aufschlag auf
die regionalen Steuern, der gemafd Art 69 VerfG 5/1948 der Genehmigung
durch die Region unterlag. Im Rahmen des Ersten Autonomiestatuts wurde
den Provinzen daher das Recht vorbehalten, sich in begrenztem Umfang

1 Aus dem Italienischen Ubersetzt von Maria Tischler.
2 GBI 62/1948.
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an den staatlichen Steuern zu beteiligen.’ Der grofite Teil der finanziellen
Mittel der Provinzen bestand aber aus einem Anteil an den regionalen
Steuereinnahmen, der jahrlich vom Regionalrat im Verhiltnis zu den im
Bezugsgebiet erzielten Einnahmen festgelegt wurde.*

Mit dem Zweiten Autonomiestatut (DPR Nr 670 vom 31. August 1972°)
kam es zu einer Umkehrung der Hauptakteure, da es zu einer weitgehenden
Ubertragung von Kompetenzen von der Region - und schrittweise auch
vom Staat — auf die Provinz kam, woraus sich parallel eine Verringerung
der regionalen Finanzen und eine Stirkung der Landesfinanzen ergab. Ab
1972 anderten sich die Beziehungen zwischen dem Staat, der Region Trenti-
no-Siidtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen grundlegend.
Wihrend das Erste Autonomiestatut die meisten Kompetenzen — und damit
auch die Finanzmitte] — der Region vorbehalten hatte, kam es mit dem
Zweiten Autonomiestatut zu einer Ausweitung der Kompetenzen der Pro-
vinzen und gleichzeitig zu einer betrichtlichen Starkung der finanziellen
Ausstattung der Provinzen, wodurch ein progressiver und schrittweiser
Prozess in Gang gesetzt wurde, wie die beachtliche Zahl der verabschie-
deten Durchfiihrungsbestimmungen zur Ubertragung von Aufgaben und
Kompetenzen vom Staat auf die Provinzen zeigt.

Dieser Beitrag wird sich daher hauptsdchlich auf die Finanzregelungen
der beiden autonomen Provinzen Trient und Bozen konzentrieren, mit
dem Hinweis, dass die Ausfithrungen sich im selben Mafle auf beide Pro-
vinzen beziehen, da die einschlagigen Bestimmungen in Abschnitt VI ASt
fiir beide Provinzen gelten.

II. Rechtliche Entwicklung

A. Statut von 1972, Uberarbeitung von 1989 und
Durchfithrungsbestimmungen im Bereich der Finanzen

Seit der Verabschiedung des Zweiten Autonomiestatuts bis heute hat die Fi-
nanzverfassung eine betrichtliche Anzahl von Anderungen erfahren. Fiinf
davon hatten unmittelbar den VI. Abschnitt des Statuts zum Inhalt, die
anderen beiden hingegen bestehen in der Verabschiedung der Durchfiih-

3 Vgl Art 67-68 VerfG 5/1948.
4 Art70 VerfG 5/1948.
5 GBI 301/1972.
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rungsbestimmung GvD Nr 268 vom 16. Mérz 19926 und deren Anderung
und Ergidnzung durch GvD Nr 432 vom 24. Juli 1996.” AufSerdem hatte der
Staat bereits in der Zeit vor der Genehmigung des Statuts im Jahr 1972 mit
dem Gesetz Nr 875 vom 22. Oktober 19718 eine Steuerreform verabschiedet,
die zur Abschaffung zahlreicher staatlicher Steuern fiihrte, fiir die das Sta-
tut eine Beteiligung der Provinzen (oder der Region) vorsah. Es war daher
notwendig, die statutarischen Bestimmungen mit dem neuen staatlichen
Steuersystem zu koordinieren.

Dazu kam es mit dem Gesetz Nr38 vom 3.2.1989,° wobei zwei
Neuerungen besonders erwahnenswert sind. Zum einen wurde durch die
Einfiihrung einer Residualklausel die Beteiligung am festen Anteil auf ,.al-
le direkten und indirekten Steuereinnahmen mit Ausnahme derjenigen,
die regionalen oder anderen offentlichen Einrichtungen zustehen“l aus-
gedehnt, zum anderen wurden dem Anstieg des sogenannten variablen
Anteils Grenzen gesetzt, um die in den ersten Jahren des Zweiten Autono-
miestatuts verzeichnete expansive Entwicklung zu bremsen. Insbesondere
war vorgesehen, dass dieser Anteil nicht mehr als 4/10 der Einnahmen aus
der Mehrwertsteuer auf Importe betragen sollte.

Nach Absicht des Gesetzgebers war die sogenannte variable Quote ein
Instrument, das ausschliefllich dazu bestimmt war, ,die autonomen Pro-
vinzen finanziell in die Lage zu versetzen, den Zielsetzungen gerecht zu
werden und die gesetzlich festgelegten Befugnisse auszuiiben®;!! dement-
sprechend machte sie im Jahr 1973 25,9 % der Gesamteinnahmen aus.!? Der
Grund fiir diese gesetzliche Bestimmung liegt in der Trennung zwischen
den steuerlichen Zustindigkeiten — die zum grofiten Teil der staatlichen
Ebene vorbehalten sind - und der Gesetzgebungs- und Verwaltungsautono-
mie — die der Landesebene zukommt -, aus der sich ein Missverhaltnis

GBI 94/1992 BBI 69.

GBI 197/1996 BBI 140.

GBI 276/1971.

GBI 33/1989.

Der Originaltext lautet: ,tutte le entrate tributarie, dirette e indirette, ad eccezione di
quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici”.

11 Siehe Art 78 ASt in der urspriinglichen Fassung.

12 Quelle: Abschlussrechnungen der Haushalte der autonomen Provinzen Trient und
Bozen.
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zwischen den verfiigbaren wirtschaftlichen Ressourcen und dem Finanzbe-
darf ergeben hitte konnen."

Auch wenn der variable Anteil seine Rechtsgrundlage in Art 78 ASt hatte
und an die Steuereinnahmen des Gebiets gebunden war, so handelte es sich
gleichzeitig um eine Finanzierungsquelle, die von den beiden autonomen
Provinzen jahrlich mit dem Staat ausgehandelt werden musste, so dass ihre
konkrete Hohe von der Verhandlungsmacht der Parteien abhing.

Die verzerrende Wirkung wird besonders deutlich, wenn man sich die
Entwicklung der ,variablen® Finanzierungsquelle im Haushalt der Provinz
ansieht. Obwohl sie laut Art 78 ASt nur eine erginzende Funktion hat,
hat sich das Verhaltnis zwischen der festen und der variablen Quote im
Laufe der Zeit umgekehrt, so dass sich die Funktion der letzteren von
einer erginzenden Quelle zur Hauptquelle der Landesfinanzen entwickelt
hat. Es ist emblematisch, wie dieser Posten in nur finfzehn Jahren — von
1973 bis 1988 — um nicht weniger als 32 % anstieg."* Dieser Anstieg wurde
zweifellos durch den Wortlaut der einzelnen statutarischen Bestimmung
begiinstigt. Ihr allgemeiner Wortlaut fithrte namlich zu Auslegungsunsi-
cherheiten, die letztlich eine betrachtliche, weit iiber die Intentionen des
Gesetzgebers hinausgehende Ausweitung des Gewichts dieses Einnahme-
postens im Landeshaushalt legitimiert haben. Diese Auslegungsunsicher-
heit wurde zusdtzlich durch die fehlende Umsetzung der statutarischen
Bestimmung verstarkt, die durch eine innerhalb von zwei Jahren nach
Inkrafttreten des Statuts zu erlassende Durchfithrungsbestimmung erfolgen
hitte sollen. Da sich der Staat und die Provinzen jedoch nicht iiber die ge-
naue Anwendung der variablen Quote einigen konnten und die Auswirkun-
gen der zwischenzeitlich erfolgten staatlichen Steuerreform!® beriicksichtigt
werden mussten, wurde die Durchfithrungsbestimmung zu den Finanzen
erst 20 Jahre spéter im Jahr 1992 mit dem GvD 268/1992 erlassen, dem eini-
ge Jahre spiter mit dem GvD 432/1996 eine zweite Durchfiihrungsbestim-
mung folgte, die die vorherige Bestimmung von 1992 prizisierte, erginzte
und teilweise abénderte.

13 Vgl Degasperi/Tretter/Zambarda/Riccabona, La finanza provinciale, in Marcanto-
ni/Postal/Toniatti (Hg), Quarant’anni di autonomia, Band 1 - Le istituzioni e la
funzione legislativa (2011) 370.

14 Quelle: Abschlussrechnungen der Haushalte der autonomen Provinzen Trient und
Bozen.

15 G Nr 825 vom 9.10.1971.
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B. Mailander Abkommen von 2009

Nach einer Ergénzung im Jahr 1996 blieb die Finanzverfassung bis ins Jahr
2009 und dem sogenannten Mailinder Abkommen, das im Gesetz Nr 191
vom 23. Dezember 2009 (Art 2 Abs 107-125) miindete, unverandert.!”

Diese Vereinbarung fiihrte zu einer Koordinierung des Finanzsystems
der Provinzen (und der Region) mit den 6ffentlichen Finanzen des Staates
in Anwendung von Art 27 Erméchtigungsgesetz Nr 42 vom 5. Mai 2009;'8
gleichzeitig bot die Vereinbarung allerdings auch die Méglichkeit, die Auto-
nomie der Provinzen sowohl in finanzieller als auch in politischer Hinsicht
zu festigen.

Hinsichtlich der Koordinierung der 6ffentlichen Finanzen der Provinzen
mit denen des Staates legt das Mailainder Abkommen die Eckpunkte des
Beitrags der beiden autonomen Provinzen zum Ausgleich der offentlichen
Finanzen fest. Eine derartige Festlegung stellt nicht nur eine wichtige
Grundsatzerkldrung dar, da sie eine formelle Verantwortungsiibernahme
seitens der Provinzen fiir einen Beitrag zur nationalen Solidaritdt und zur

16 GBI1302/2009 BBI 243.

17 Fiir die Analyse des Abkommens wird verwiesen auf Valdesalici, Federalismo fiscale
e autonomie speciali: il nuovo assetto finanziario del Trentino - Alto Adige/Stdtirol,
Federalismi.it (2010).

18 GBI 103/2009; es handelt sich um das Ermiachtigungsgesetz zur Umsetzung von Art
119 Verf. Art 27 Abs 1 lautet: ,Die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen
Provinzen Trient und Bozen tragen unter Beachtung ihrer Sonderautonomie zur
Verwirklichung der Ziele zur Umsetzung der Ziele der offentlichen Finanzen, des
Finanzausgleichs und der Solidaritit sowie zur Ausiibung der daraus resultierenden
Rechte und Pflichten und zum internen Stabilitdtspakt und der Erfiillung der Ver-
pflichtungen des Unionsrechts im Rahmen der Kriterien und den Modalititen, wie
sie in den Durchfithrungsbestimmungen der jeweiligen Statute basierend auf den in
den Statuten vorgesehenen Verfahren zu definieren sind, bei®; der italienische Origi-
naltext lautet: ,Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obietti-
vi di perequazione e di solidarieta ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti,
nonché al patto di stabilita interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordi-
namento comunitario, secondo criteri e modalita stabiliti da norme di attuazione
dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi
(omissis)”. Fiir eine ausfithrliche Darstellung der lang andauernden Verhandlungen
zwischen dem Staat und den beiden autonomen Provinzen, siehe: Magnago, Prima,
durante e dopo I'Accordo di Milano. Relazioni finanziarie Stato-Province Autonome
tra federalismo fiscale e crisi economica, in Palermo/Parolari/Valdesalici (Hg), Fe-
deralismo fiscale e autonomie territoriali: lo stato dell’arte nellEuregio Tirolo - Alto
Adige/Stdtirol - Trentino (2013) 195-222.

161

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Alice Valdesalici

Sanierung der offentlichen Haushalte des Staates darstellt, auch um den
européischen Verpflichtungen nachzukommen, sondern enthalt gleichzeitig
auch grundlegende verbindliche Bestimmungen hinsichtlich der Art und
Weise, wie dieser Beitrag festzulegen ist. Art 79 ASt - in der seit 2010
geltenden Fassung - sieht zum einen vor, dass der Beitrag der Provinzen
zum finanziellen Ausgleich nur nach einer Vereinbarung' zwischen den
Parteien festgelegt und gedndert werden kann, und zum anderen, dass die
Provinzen durch verschiedene Mafinahmen zur Erreichung der Ziele der
offentlichen Finanzen beitragen.

Diese Mafinahmen sind erstens die Verringerung der Haushaltseinnah-
men der Provinzen (und Region) infolge der Streichung einer Reihe von
Einnahmeposten, die im weiten Sinne der Kategorie ,staatliche Uberwei-
sungen” zuzuordnen sind, ndmlich der sogenannten variablen Quote, des
Mehrwertsteuer-Ersatzbetrags auf Importe und schliefllich der staatlichen
Beitrage aus Sektorengesetzen — mit der einzigen Ausnahme der Mittel der
EU. Dies fiihrt zu erheblichen jahrlichen Einsparungen im Staatshaushalt,
schatzungsweise in Summe (bei Beriicksichtigung beider Provinzen) in
Hohe von 1.086 Mio Euro.

Zweitens wird die finanzielle Last fiir eine Reihe von staatlichen Aufga-
ben und Zustandigkeiten auf die Landeshaushalte verlagert. Da die Ausga-
ben fiir die einschldgigen Aufgaben von den beiden Provinzen getragen
werden, fithrt dies zu Einsparungen bei den Ausgaben des Staates, weshalb
diese Mafinahmen auch zu den Mafinahmen gezéhlt werden, mit denen die
autonomen Provinzen zur nationalen Solidaritdt und ganz allgemein zum
Ausgleich des offentlichen Haushalts beitragen. In der Vereinbarung wird
ein Beitrag von 100 Millionen pro Jahr festgelegt, der von jeder Provinz zu
tragen sind. Zum Teil (40 Millionen) werden diese fiir die Finanzierung
von Projekten und Initiativen im Rahmen der staatlichen Funktionen zu-
gunsten angrenzender Gebiete verwendet, um den mit der besonderen
Stellung als ,Grenzgebiete“?’ zusammenhangenden Schwierigkeiten entge-

19 Gemdfd Art 79 Abs 2 ASt - dh in Beachtung des Verfahrens, das Ausdruck des
Verhandlungsprinzips gem Art 104 ASt ist.

20 Es erfolgte die Einrichtung eines Sonderfonds, aus dem jede Provinz jahrlich 40 Mio
Euro fiir die angrenzenden Gemeinden der Provinz Sondrio (Bormio an der Grenze
zu Trient und Valfurva an der Grenze zu beiden autonomen Provinzen) und der
Provinz Belluno (insgesamt 15 Gemeinden, davon 11 an der Grenze zur Provinz
Trient, 3 an der Grenze zur Provinz Bozen und eine an der Grenze zu beiden
autonomen Provinzen) bereitstellen muss, vgl Art 2 Abs 117 G 191/2009, der den
Abschluss von Vereinbarungen zwischen dem Wirtschafts- und Finanzministerium
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genzuwirken, 60 Mio. werden zur Finanzierung {ibertragener staatlicher
Aufgaben, zB im Bereich der sozialen Sicherheit? oder der Universitat
Trient*? verwendet. In jedem Fall sind die zu finanzierenden Aufgaben und
Zustiandigkeiten durch Durchfithrungsbestimmungen und damit am Ende
eines Prozesses festzulegen, der die Zustimmung der beteiligten Parteien
erfordert.

Drittens wurde in der Vereinbarung der Beitrag der Provinzen zum
internen Stabilitdtspakt festgelegt, indem die beiden Provinzen verpflichtet
wurden, jahrlich ein Gleichgewicht zwischen den endgiiltigen Einnahmen
und den Ausgaben zu erreichen, wobei es den beiden autonomen Provin-
zen Uiberlassen bleibt, wie sie dieses Gleichgewicht erreichen.

Gleichzeitig bot die Vereinbarung auch die Gelegenheit, weitere Ande-
rungen am Statut vorzunehmen, die zur Festigung der Autonomie der
Provinzen sowohl in finanzieller als auch in politischer Hinsicht beitrugen.

Was die Struktur der Einnahmen betrifft, ist insgesamt eine Stirkung
der Steuerkomponenten zu verzeichnen, zum einen durch die Ausweitung
der Beteiligungsquoten auf 9/10 beinahe aller Staatssteuern, zum anderen
durch die Anderung der Kriterien fiir die Berechnung des landesinternen
Steuerautkommens. Was die Ausgabenautonomie betrifft, wird diese insge-
samt durch die bereits erwihnte Ubertragung staatlicher Aufgaben und
Kompetenzen gestirkt, was zur Starkung der politischen Autonomie selbst
beitragt, wenn man den instrumentellen Charakter der ersteren gegeniiber
letzterer sowie den Umstand beriicksichtigt, dass die Ubertragung der Ei-
genverantwortung fiir die Ausgabenentscheidungen auch mit der Ubernah-
me wichtiger Kompetenzen durch die Provinzen verbunden ist, und zwar

und jeder Provinz nach Anhérung der betroffenen Regionen vorsieht. Art 2 Abs 118
G 191/2009 sieht auflerdem die Einrichtung eines Lenkungsgremiums vor, das sich
aus Vertretern des Staates, der beiden autonomen Provinzen und der benachbarten
Regionen mit Normalstatut zusammensetzt. Dieses ist fiir die Verwaltung der Projek-
te zustandig und hat die Aufgabe, gemdfl Art 2 Abs 119 und 120 G 161/2009 die
Leitlinien fiir die Bewertung und Genehmigung der Projekte festzulegen, und zwar
auf der Grundlage des im Einvernehmen mit den Provinzen erlassenen Dekrets des
Prasidenten des Ministerrates (DPM), das die Leitlinien und Leitkriterien festgelegt
und das Lenkungsgremium ernennt, siche DPM vom 14.1.2011.

21 Konkret handelt es sich um die Lohnausgleichs-, Arbeitslosigkeits- und Mobilitéts-
kasse. Die entsprechenden Bestimmungen sind in der Durchfithrungsbestimmung
GvD 28/2013 enthalten, die in Art 1 die Verwaltungskompetenzen und in Art 2 die auf
die autonomen Provinzen iibertragenen Gesetzgebungskompetenzen festlegt.

22 GvD 142/2011 - Durchfithrungsbestimmung zum Autonomiestatut der Region Trenti-
no-Siidtirol betreffend die Delegierung von staatlichen Gesetzgebungs- und Verwal-
tungsfunktionen auf die autonome Provinz Trient im Bereich der Universitit.
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sowohl im Bereich der Verwaltung als auch - in einigen Fillen - der
Gesetzgebung. Es bleibt jedoch zu bedenken, dass diese Mafinahmen auch
dazu gefithrt haben, dass der Ausgabenbedarf bei insgesamt geringeren
Einnahmen gestiegen ist.

Der dargestellte Rahmen brachte den Vorteil einer grofieren Einnahmesi-
cherheit fiir die Provinzen. Seit 2010 ist allerdings eine schrittweise Schwé-
chung der finanziellen Autonomie der Provinzen und Regionen festzustel-
len. Diese Entwicklung wurde durch die Finanzmafinahmen verursacht,
mit denen der Staat einseitig eine Reihe von Bestimmungen vorsah, um
die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise in Italien, und die strengeren,
von der EU auferlegten Verpflichtungen zu bewéltigen und die das Finanz-
vermogen aller Gebietskdrperschaften, sowohl jener mit Normal- als auch
jener mit Sonderstatut betrafen.?? Dies fithrte zu Kiirzungen bei den staatli-
chen Zuwendungen, zur Einschrinkung der dezentralisierten offentlichen
Ausgaben, zu einer Verschiarfung der Beitrdge zum Stabilitdtspakt sowie
zu Riickstellungen und Reserven in der Staatskasse, die gegen die in den
einschldgigen Bestimmungen festgelegten Bedingungen und Grenzen ver-
stieflen.?* Obwohl der Beitrag der Provinzen bereits mit dem Mailinder
Abkommen und der darauf folgenden statutarischen Anderung von Art 79
ASt definiert und verfassungsmaflig verankert worden war, hat der Staat in
einigen Fillen die Anwendung dieser Mafinahmen auch auf die autonomen
Provinzen Trient und Bozen ausgedehnt und dies damit begriindet, dass es
sich um Grundsitze der Koordinierung der 6ffentlichen Finanzen handle.?

Der VEGH hat mehrfach die Verfassungsméfligkeit solcher staatlichen
Eingriffe durch eine besonders weite Auslegung der staatlichen Zustandig-

23 Beispielhaft zitiert sei das GD 78/2010 (umgewandelt in G 122/2010, GBI 176/2010,
BBI 174) betreffend dringende Mafinahmen zur finanziellen Stabilisierung und wirt-
schaftlichen Wettbewerbsfahigkeit.

24 Seit 2014 sind die Bedingungen und Grenzen fiir den Riickgriff auf dem Staat vorbe-
haltenen Betrdge im Autonomiestatut enthalten (Art 79 ASt). Als ,Riickstellungen®
wird jenes Instrument bezeichnet, durch das ,Vermogenswerte, die geméfd Statut und
Durchfithrungsbestimmungen im Eigentum der Region verbleiben (VfGH, Urteil
Nr 23/2014), der unmittelbaren Verfiigbarkeit entzogen werden, um die Sonderauto-
nomie zu verpflichten, das Ausgabenniveau um einen entsprechenden Betrag zu
senken” (VfGH, Urteil Nr 188/2016); der Originaltext lautet:,,[p]er mezzo [del quale],
poste attive che permangono nella titolarita della Regione, cui infatti spettano in
forza degli statuti e della normativa di attuazione (Corte cost., sent. n. 23/2014), sono
sottratte a un'immediata disponibilita per obbligare I'autonomia speciale a ridurre di
un importo corrispondente il livello delle spese”.

25 Unter vielen GD 78/2010.
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keit im Bereich der Koordinierung der offentlichen Finanzen anerkannt,
auch wenn es sich um eine konkurrierende Zustdndigkeit handelt, die als
solche formal auf die Méglichkeit der Festlegung der Grundprinzipien der
»Materie“ beschrankt ist.?® Auflerdem sind nach Auffassung des VIGH die
Grundsitze der Koordinierung der offentlichen Finanzen ,aufgrund der
allgemeinen Verpflichtung aller Regionen, einschlieflich derjenigen mit
Sonderstatut, sich an der Sanierung der 6ffentlichen Finanzen zu beteiligen,
auch fiir die Sonderautonomien anwendbar“?” Zu dieser Schlussfolgerung
gelangt die Verfassungsrechtsprechung, indem sie die Koordinierung der
offentlichen Finanzen als ,funktionelle Zustdndigkeit versteht, die sich
im Sinne der Zweckmifligkeit auf strategische Ziele bezieht und nicht
auf einen genau definierten Gegenstand beschriankt. Gerade die Verfol-
gung dieser strategischen Ziele legitimiert von Fall zu Fall das Eingreifen
des Staates zur Gewahrleistung des gesamtstaatlichen finanziellen Gleich-
gewichts, wobei ein bestimmtes Mafy an Autonomie auf nachgeordneter
Ebene gewahrt bleibt.?® Nicht von ungefahr wird in der Lehre die Koor-
dinierung der Finanzen als ein ,alles verschlingender?® Begriff, der alle
Sektoren betreffen kann, aufgefasst.3

Wihrend wiederholt betont wurde, dass die staatliche Koordinierung der
oOffentlichen Finanzen in Bezug auf die Sonderautonomien Verhandlungs-
charakter3! haben muss, finden sich in der Praxis — sowohl auf der Ebene

26 Vgl Bilardo, La prospettiva statale sul coordinamento dei meccanismi di stabilita
finanziaria, in Toniatti/Guella (Hg), Il coordinamento dei meccanismi di stabilita
finanziaria nelle regioni a statuto speciale, (2014) 51-59.

27 VIGH, Urteile Nr 82/2007, Nr 417/2005, Nr 353/2004, Nr 345/2004, Nr 36/2004; ahn-
lich auch Urteile Nr267/2006, Nr 229/2011, Nr 82/2007 und Nr169/2007. Mit spe-
zifischem Bezug auf die beiden autonomen Provinzen sei insbesondere auf folgen-
de Urteile des VfGH hingewiesen: Urteil Nr221/2013, RE Pkt 3.2. sowie Urteile
Nr 3/2013, Nr 229/2011, Nr 120/2008 und Nr169/2007. Firr eine Rekonstruktion der
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu diesem Thema und ihrer Entwicklung,
siehe: Gallo, Attualita e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla
luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, Rivista AIC (2017).

28 Fiir den VIGH (Urteil Nr 414/2004, RE Pkt 4) handelt es sich um ,,mehr als um eine
Materie um eine Funktion, die auf nationaler Ebene und angesichts der 6ffentlichen
Finanzen dem Staat obliegt”; der Originaltext lautet: “piti che [di] una materia, [di]
una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo comples-
so, spetta allo Stato”.

29 Im Originaltext: ,,onnivora®.

30 Vgl Bifulco, 1l coordinamento finanziario tra crisi economica e contesto europeo, in
Toniatti/Guella (Hg), Il coordinamento dei meccanismi di stabilita finanziaria (2014)
47.

31 VIGH, Urteile Nr 241/2012, Nr 22/2014, Nr 44/2014.
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der Gesetzgebung als auch der Auslegung seitens der Rechtsprechung -
Mafinahmen von besonders weitreichender Tragweite.’? In jenen Fallen, in
denen solche Eingriffe unabdingbar fiir die Wirksamkeit der Finanzmaf3-
nahmen sind, hat der VfGH schliefllich zugestanden, dass der Staat — wenn
auch in besonderen Situationen - unter der Bedingung der Vorldufigkeit
vom Verhandlungsprinzip abweichen kann, um den Beitrag zum finanziel-
len Ausgleich einseitig festzulegen.

Die wichtigste verfassungsrechtliche Rechtsprechung, die die beiden au-
tonomen Provinzen Bozen und Trient direkt betrifft, bestatigt diese Situati-
on. Unter den diversen Entscheidungen des VIGH ist das Urteil Nr 175/2014
von besonderem Interesse, in dem es heifSt, dass ,,die Grundprinzipien der
staatlichen Gesetzgebung zur Koordinierung der offentlichen Finanzen -
auch zur zweckmafligen Garantie des Kriteriums der wirtschaftlichen Ein-
heit der Republik®* und der Vermeidung eines Haushaltsungleichgewichts
— auch auf die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen
Trient und Bozen anwendbar sind, da sie zur Wahrung der wirtschaft-
lich-finanziellen Ausgeglichenheit aller oOffentlichen Verwaltungen unter
Beriicksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art 81, 119 und 120
Verf) und der sich aus den Verpflichtungen der Mitgliedschaft Italiens in
der EU ergeben,*® notwendig sind: Ausgeglichenheit und Verpflichtungen,
die heute - im Rahmen von Art 97 Abs 1 Verf (idF Art 2 Abs 1 VerfG
Nr1 vom 1I. Februar 2012%) daran erinnern, dass ,[..] die offentlichen
Verwaltungen in ihrer Gesamtheit, im Einklang mit dem Recht der Europa-
ischen Union die Ausgeglichenheit der Haushalte und die Tragfihigkeit

32 Vgl Toniatti/Guella, Introduzione, in Toniatti/Guella (Hg), Il coordinamento dei
meccanismi di stabilita finanziaria (2014).

33 VIGH, Urteile Nr23/2014, Nr19/2015. Zur verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung
bzgl der Koordinierung der Finanzen und der Sonderautonomien siehe Cerruti, Le
Regioni speciali tra perequazione e coordinamento della finanza pubblica, Rivista
AIC (2017). So wurde die Rechtmafligkeit staatlicher Eingriffe auf der Grundlage
der Stirkung der rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit der Republik anerkannt,
mit der Folge einer starken Angleichung der Ausgabenautonomie der Sonderautono-
mien an den Staatshaushalt, unter vielen siehe VEGH, Urteile Nr 60/2013, Nr 39/2014,
Nr 88/2014, Nr 188/2014.

34 VIGH, Urteile Nr104/2003, Nr 79/2013, Nr 51/2013, Nr 28/2013 und Nr 78/2011.

35 VIGH, Urteil Nr 60/2013.

36 Art1lund 117 Abs 1 Verf.

37 GBIl 95/2012.
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der &ffentlichen Verschuldung zu gewdhrleisten, noch wichtiger sind (Urteil
Nr 60/2013)%38

Ausgehend von diesem Ansatz ist es nach Auffassung des VfGH auch
selbstverstandlich, dass der Erlass einer Mafinahme des staatlichen Gesetz-
gebers zur Koordinierung der 6ffentlichen Finanzen in Bezug auf die Re-
gionen zu einer, wenn auch nur teilweisen, Einschrankung der (legislativen
und verwaltungsrechtlichen) Autonomie der Regionen und autonomen
Provinzen sowie ihrer Ausgabenautonomie fithrt, und zwar auch dann,
wenn es sich um eine konkurrierende Zustidndigkeit handelt.?® Dieser Aus-
legung steht (stand) die statutarische Bestimmung des Art 79 ASt entgegen,
der die besonderen Formen der Beteiligung der Region Trentino-Siidtirol
und der autonomen Provinzen Trient und Bozen an den Zielen der of-
fentlichen Finanzen regelt. Denn ,diese statutarische Bestimmung schreibt
(schrieb) eine spezifische Regelung vor, die nur den internen Stabilitdtspakt
betrifft, wihrend sich die Region Trentino-Sudtirol und die autonomen
Provinzen bei den anderen staatlichen Bestimmungen zur Koordinierung
der offentlichen Finanzen an die staatlichen Gesetzesbestimmungen halten
miisse“.40

Hinsichtlich Art 79 ASt (in der bis 2014 geltenden Fassung) wendet der
VfGH insbesondere nach der Verfassungsinderung von 2012 eine beson-
ders restriktive Auslegung an. Ausgehend von der verfassungsrechtlichen

38 Der Originaltext lautet:,i principi fondamentali della legislazione statale in materia
di coordinamento della finanza pubblica — per essere funzionali anche ad assicurare
il rispetto del parametro dell'unita economica della Repubblica (sentt. n. 104, n. 79,
n. 51 e n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sent. n.
60/2013) — sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano, in quanto necessari per preservare I'equilibrio econo-
mico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento ai
parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'apparten-
enza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e
vincoli oggi ancor piu pregnanti [...] — nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1,
della Legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost.,
richiama [...] il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, I'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita del
debito pubblico (sent. 60/2013)”.

39 Siehe unter vielen VEGH, Urteile Nr 159/2008, Nr 169/2007, Nr 162/2007, Nr 353/2004
und Nr 36/2004.

40 VfGH, Urteile Nr 99/2014 und Nr 221/2013; der Originaltext lautet: ,tale norma statu-
taria detta(va) una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilita interno,
mentre per le altre disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza
pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle
disposizioni legislative statali”.
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Verankerung des Grundsatzes der Ausgeglichenheit des Haushalts bekraf-
tigt der VfGH né@mlich, dass Art 79 Abs 3 ASt nur die Regeln fiir den Bei-
trag der Provinzen zu den Zielen der &ffentlichen Finanzen im Rahmen des
innerstaatlichen Stabilitatspakts vorschreibt und hingegen die Bestimmung
des Beitrags in Bezug auf andere staatliche Bestimmungen, die den ,,Grund-
prinzipien der Koordinierung der offentlichen Finanzen“! zuzurechnen
sind, unberiihrt ldsst. In dieser Hinsicht hat der Umstand, dass Art 79
Abs 4 ASt (in der von 2010 bis 2014 geltenden Fassung) nicht als auf den
Stabilitdtspakt bezogen, ,sondern allgemeiner auf die Koordinierung der
offentlichen Finanzen“4? zu betrachten ist, die Provinz dazu verpflichtet,
die eigene Gesetzgebung zum Zwecke der Koordinierung der offentlichen
Finanzen in Bezug auf spezifische staatliche Gesetzesbestimmungen an die
Prinzipien gemaf8 Art 4 und Art 5 ASt anzupassen. Daraus folgt, dass die
durch das Abkommen ausdriicklich festgelegten Modalitdten nicht in der
Lage sind, die autonomen Provinzen von der Verpflichtung zu befreien,
ihre Landesgesetze an die durch die staatliche Gesetzgebung festgelegten
Grundsitze, die nicht unmittelbar wirken, sondern eine Anpassung durch
den Landesgesetzgeber erfordern, anzupassen.*> Diese wiirden ndmlich
eine auf die Landesrechtsordnung anwendbare Schranke gem Art 4 ASt
iVm Art 5 ASt darstellen, ohne dass eine Einleitung des in Art 104 ASt
vorgesehene Gesetzgebungsverfahren erforderlich ist.

C. Sicherungspakt von 2014 und Korrektiv von 2021

Die Festlegung eines zweiten Abkommens am 15.10.2014, das spéter gemaf3
Art 104 ASt in das G Nr190 vom 23.12.2014** (Art 1 Abs 407 ff) aufge-
nommen wurde, ist in den Rahmen der im vorigen Absatz dargestellten
intergouvernamentalen Dynamik einzuordnen.

In diesem Zusammenhang stellt das Abkommen von 2014 den rechtli-
chen Hohepunkt der Entwicklung der Finanzautonomie der Provinzen auf-
grund der verdnderten Anforderungen an die Koordinierung und den fi-

41 Der Originaltext lautet: ,principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica”.

42 Der Originaltext lautet: ,ma, pili in generale, al coordinamento della finanza pubbli-
ca’.

43 Vgl VIGH, Urteil Nr 72/2014, RE Pkt 6.2.

44 GBI 300/2014 BBI 99.
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nanziellen Ausgleich dar. Angesichts des (zumindest teilweisen) Scheiterns
der Bestimmungen des Art 79 ASt (in der seit 2010 geltenden Fassung),
die auf das Ziel der Verhinderung einer einseitigen Festlegung des Beitrages
der Provinzen seitens des Staates zur finanziellen Sanierung gerichtet sind,
definiert die Vereinbarung von 2014 die Modalititen und Bedingungen des
Beitrags der Provinzen Trient und Bozen und der Region Trentino-Siidtirol
zu den Zielen der dffentlichen Finanzen sowie die schrittweise Uberwin-
dung des internen Stabilititspakts und den Ubergang zu einem ausgegliche-
nen Haushalt neu. Die Ldosung bestand darin, auf statutarischer Ebene
nicht nur die Verfahrensgarantien und -instrumente festzulegen, sondern
auch die tatsdchlichen Zahlen des Beitrags zum Haushaltsausgleich, die
zuldssigen Ausnahmen sowie die Methode, nach welcher der Beitrag im
Laufe der Zeit angepasst wird.*>

Es ist kein Zufall, dass das Abkommen als ,,Sicherungspakt® bezeichnet
wird. Es bestétigt ndmlich einerseits die notwendige Einhaltung des Ver-
handlungsgrundsatzes sowohl bei Einwirkungen auf die finanzielle Auto-
nomie als auch zur Koordinierung des Finanzsystems der Provinzen mit
den offentlichen Finanzen des Staates. Andererseits legt es unmittelbar die
Zahlen fiir den Beitrag der beiden Provinzen zum finanziellen Ausgleich
fest, ebenso den Parameter fiir ihre Anpassung im Laufe der Zeit und das
Ausmaf3 der zuldssigen Abweichungen im Falle von bestimmten auflerge-
wohnlichen Situationen.

Der trade-off ist eindeutig: Die beiden Gebietskdorperschaften tragen
mit einem betrachtlichen Teil ihrer Haushalte zur Stabilisierung der 6ffent-
lichen Finanzen des italienischen Staates bei und erhalten im Gegenzug
die Garantie, dass das System vor dem VfGH standhilt, dessen Kontrol-
le angesichts der detaillierten Definition der zu priifenden Bestimmung
vermutlich eng sein wird. Auch wenn der Sicherungspakt in erster Linie
darauf abzielte, die Modalititen und Bedingungen fiir den Beitrag der Pro-
vinzen zu den Zielen der &ffentlichen Finanzen neu zu definieren, um die
zwischenzeitlich*® aufgetretenen Konflikte zu {iberwinden, bot er auch die
Méglichkeit, das Finanzsystem im Hinblick auf die schrittweise Festigung
der Autonomie der Provinzen anzupassen.

45 Siehe ITLD.

46 Die autonomen Provinzen haben sich ndmlich verpflichtet, die beim Verfassungsge-
richt anhédngigen Klagen zuriickzuziehen, nachdem der Staat den Inhalt der Verein-
barung im Stabilitatsgesetz von 2015 umgesetzt hatte.
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Schlussendlich ist noch das Abkommen mit dem Staat vom 27.10.2021 zu
erwihnen, das spéter im Gesetz Nr234 vom 30. Dezember 202147 (Art 1
Abs 548-552) umgesetzt wurde. Auch in diesem Fall bestand das Hauptziel
des Abkommens darin, den Beitrag zur Sanierung der offentlichen Finan-
zen des Staates neu festzulegen, um die schweren wirtschaftlich-finanziellen
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu bewiltigen. Gleichzeitig bot
es erneut die Moglichkeit, die Autonomie durch die Regelung bestimmter
offener Fragen in Zusammenhang mit den Riickstdnden des Staates fiir die
Riicklagen an das Schatzamt fiir den Zeitraum 2014 bis 2018 zu festigen,
ebenso wie den Anspruch der Provinz auf die Einnahmen aus den ,,Gliicks-
spielen” und die Aufwertung der lokalen Herkunft als Kriterium fiir die
Aufteilung des Steueraufkommens.

III. Grundlagen der Finanzautonomie: eine Analyse im Lichte der
Entwicklung des Rechtsrahmens und der Verfassungsrechtsprechung

Nach einer kurzen Rekonstruktion der historischen Entwicklung des
Rechtsrahmens wird in diesem Abschnitt ndher auf einzelne Institute der
Finanzautonomie eingegangen, wie sie das derzeit geltende System charak-
terisieren. Dabei handelt es sich insbesondere um die Steuerautonomie,*8
die Beteiligung an den staatlichen Steuern*® und schliefSlich um den Beitrag
zum Ausgleich der 6ffentlichen Finanzen.>® Diese konnen als die grundle-
genden Elemente der Finanzverfassung betrachtet werden, die den beson-
deren Charakter des Landessystems in erster Linie gegeniiber den Regionen
mit Normalstatut, aber in bestimmten Féllen auch gegeniiber den anderen
Sonderautonomien ausmachen.® Obwohl die Finanzautonomie auch wei-
terhin abgeleiteter Natur ist, dh iiberwiegend auf der Beteiligung an den
Steuereinnahmen des Staates beruht, haben die Entwicklung in Gesetzge-
bung und Rechtsprechung der letzten fiinfzig Jahre, zweifellos begiinstigt

47 GBI 310/2021 BBI 49.

48 Siehe III.A. und IILB.

49 Siehe IIL.C.

50 Siehe ITL.D.

51 Fiir einen Vergleich der Landesfinanzen mit jenen von anderen Regionen mit Son-
derstatut siehe Valdesalici, Autonomia finanziaria e specialita: un modello per sei
sistemi ad alto tasso di differenziazione, in Palermo/Parolari (Hg), Le variabili della
specialita. Evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali (2018)
161-198.
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durch den sich wandelnden nationalen und europdischen Bezugsrahmen,
die Substanz der Landesfinanzen durch eine Art stindige ,Wartung® tief-
greifend beeinflusst, deren Erfolg zweifellos durch das in Art 104 ASt vorge-
sehene besondere Verhandlungsprinzip fiir die Anderung des Titels VI ASt
erleichtert (und auch garantiert) wurde. Die Ausgabenautonomie wurde
aus der Analyse ausgeklammert, nicht weil sie in den letzten 50 Jahren kei-
ne tiefgreifenden Verdnderungen erfahren hat, sondern weil es sich um ein
Element handelt, das durch eine instrumentelle Beziehung zur Entwicklung
der legislativen und administrativen Autonomie gekennzeichnet ist, so dass
die Veranderungen, die diese Dimension der Finanzautonomie betroffen
haben, implizit aus der Entwicklung der Zustindigkeiten der autonomen
Provinzen abgeleitet werden konnen.>

A. Steuerautonomie: eigene Steuern

In dem durch das DPR 670/1972 eingefiihrten System war es urspriinglich
Aufgabe der Region, ,eine Fremdenverkehrs-, Gesundheits- und Touris-
mussteuer einzufithren® Es ist also kein Zufall, dass der erste normative
Schritt zu diesem Thema auf den regionalen Gesetzgeber zuriickgeht. Das
Gleiche gilt fiir die ,allgemeine® Zustiandigkeit zur Festlegung eigener Steu-
ern, die gemédf3 Art 73 ASt idF von 1972 der Region vorbehalten war, wah-
rend die Provinzen mit regionaler Genehmigung eine Zusatzsteuer erheben
konnten.

Art 9 und Art 10 G Nr386 vom 30.11.1989> dnderten Art 72 und Art
73 ASt ab und erkannten die Zustindigkeit des Landesgesetzgebers zur
Erhebung von Steuern und Abgaben auf den Tourismus an, ebenso ganz
allgemein die Befugnis, eigene Steuern zu erheben, sofern diese Zustin-
digkeitsbereiche betreffen und die Besteuerung mit den Grundsitzen des
staatlichen Steuersystems in Einklang steht. Dariiber hinaus wurden die
Steuerbefugnisse mit GvD 432/1996 weiter gestarkt, indem den autonomen
Provinzen die Befugnisse iibertragen wurden, die in der Zwischenzeit den
Regionen mit Normalstatut zugestanden worden waren.>*

52 Siehe insbesondere mehrere Beitrdge in diesem Sammelband.

53 GBI 283/1989.

54 Es folgte die Einfithrung der Landeskraftfahrzeugsteuer und der Landesumschrei-
bungssteuer. Der Verweis bezieht sich auf Art 4 und Art 5 LG 10/1998.
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Im Hinblick auf den im Laufe der Jahre erneuerten Rechtsrahmen haben
sich zwei Fragen herauskristallisiert, fiir an die von der Verfassungsrecht-
sprechung eingeschlagene Richtung erinnert werden muss.

Die erste Frage betrifft den Umfang der statutarischen Schranken im
Vergleich zu den Schranken aus Art 119 Verf, wie sie sich aus der Verfas-
sungsreform von 2001 ergeben.>

Die statutarische Bestimmung legt die Bedingungen fest, unter denen
eine Steuer als eigene Steuer der autonomen Provinzen (oder der Regi-
on) betrachtet wird und verfassungsrechtlich erlaubt ist: sie muss erstens
durch ein Landes- (oder Regional-) Gesetz festgelegt sein, zweitens mit den
Grundsitzen des staatlichen Steuersystems in Einklang stehen und drittens
in den Zustdndigkeitsbereich der Provinz (oder der Region) fallen.

Zum Verstindnis der Tragweite des ersten Erfordernisses ist die Recht-
sprechung des VIGH entscheidend. Unter Bezugnahme auf die bereits im
Urteil Nr357/2010 angefiihrten Argumente verneinte der VfGH im Urteil
Nr 323/2011, dass es sich bei der IRAP (Regionale Wertschopfungssteuer)
um eine eigene Steuer handle und erklérte, dass der Landesgesetzgeber,
um eine eigene Steuer zu haben, diese nicht einfach einfithren und fiir die
entsprechenden Regelungen auf den Staat verweisen konne.

Aufschlussreich ist hierbei die Rechtsnatur der Kraftfahrzeugsteuer der
Provinzen. Geméf$ Art 73 Abs 1 Satz 2 ASt ist die Kraftfahrzeugsteuer eine
eigene Steuer der beiden autonomen Provinzen. Diese Entwicklung begann
vor mehr als zwanzig Jahren mit der Verabschiedung der Landesgesetze zur
Einfithrung der Steuer®® und miindete in der statutarischen Bestimmung
»die mit Landesgesetz eingefiithrten Kraftfahrzeugsteuern sind eigene Steu-
ern“> Mit den genannten Gesetzen hat jede Provinz die betreffende Steuer
eingefithrt und auch die entsprechenden Vorschriften festgelegt, wenn auch
vielfach durch einen bloflen Verweis auf die geltenden staatlichen Rechts-
vorschriften in diesem Bereich. Urspriinglich wurden die Gesetze auf der

55 Art 119 Abs 1 Verf raumt den Regionen und autonomen Provinzen die Befugnis ein,
durch Gesetz eigene Steuern fiir die in ihre Zustindigkeit fallenden Bereiche einzu-
fithren, sofern diese steuerlichen Mafinahmen ,in Ubereinstimmung mit den Grund-
sitzen des staatlichen Steuersystems” sind. In diesem Zusammenhang spezifiert Art
3 GvD 268/1992 idF Art 1 GvD 432/1996, dass jene Parameter zu beriicksichtigen
sind ,die aus (staatlichen) Gesetzen hervorgehen, durch welche sie ausdriicklich fiir
die einzelnen Steuern festgelegt werden, oder aus Grundsitzen, die wenn ,nicht
eigens durch Staatsgesetze geregelt sind, der geltenden einschldgigen Gesetzgebung
zu entnehmen sind®

56 Art7-11 LG Bozen 9/1998 und Art 4 LG Trient 10/1998.

57 Gemifd Art 73 Abs 1idF Art 2 Abs 107 G 191/20009.
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Grundlage der allgemeinen Bestimmung geméfd Art 73 ASt verabschiedet,
der die Provinzen ermichtigte, ihre eigenen Steuern zu erheben; mit der
Anderung durch das Mailinder Abkommen legitimiert das Autonomiesta-
tut nun ausdriicklich den Landesgesetzgeber, diese Steuer einzufiihren und
fiigte sie vollstdndig in das Steuersystem der Provinzen ein.

In Anbetracht dieser Bestimmung ist die Kraftfahrzeugsteuer auf dem
Gebiet der beiden autonomen Provinzen als eigenstdndige Steuer zu be-
trachten, was im Gegensatz zur Situation in anderen Regionen steht,
einschliefSlich der Regionen mit Sonderstatut, fiir die diese steuerliche
Mafinahme als abgeleitete Steuer sui generis einzustufen ist.* In diesem Zu-
sammenhang ist es entscheidend, auf ein Urteil des VEGH>® zu verweisen,
das die Kraftfahrzeugsteuer als eine den autonomen Provinzen zustehende
Steuer einstuft, und zwar nicht nur im Hinblick auf die statutarische Be-
stimmungen, sondern auch angesichts der normativen Entwicklung dieser
Steuer. Urspriinglich wurde den Provinzen geméf3 Art 75 Abs 11it b) ASt ein
Anteil an der staatlichen Kraftfahrzeugsteuer zuerkannt, der spater®® an den
Betrag angepasst wurde, den die Regionen mit Normalstatut von der staatli-
chen Kraftfahrzeugsteuer erhalten. Bereits 1998 fithrten die Landesgesetzge-
ber die Kraftfahrzeugsteuer auf Landesebene ein, deren Regelung allerdings
- bis zur Verabschiedung einer umfassenden Reform - weitgehend den
damaligen staatlichen Bestimmungen zur einschldgigen staatlichen Steuer,
enthalten in DPR Nr 39 vom 5. Februar 1953,%! unterlag.

Fir den VIGH stellt die Einfithrung einer Steuer mittels Landesgesetz
keine ,entscheidende® Bedingung fiir die Bestimmung ihrer rechtlichen
Natur dar, erst recht nicht bei Beriicksichtigung des umfassenden Verweises
des Landesgesetzgebers auf die staatliche Gesetzgebung.5? Nichtsdestotrotz
stellt im Fall der autonomen Provinzen eine solche Einfithrung ,den Be-
ginn eines Rechtsetzungsprozesses dar, der darauf abzielt, die Steuer in

58 VIGH, Urteil Nr 296/2003.

59 VIGH, Urteil Nr118/2017; in diesem Fall entschied der VfGH iiber die Beschwerde
seitens der Regierung zu Art 4 LG Trient 9/2015, das dem Art 4 LG 10/1998 Abs
6-sexies hinzufiigte, mit der eine Steuerbefreiung fiir Kraftfahrzeuge und Motorrader
eingefiihrt wurde, die zwischen zwanzig und dreiflig Jahre alt, von historischem oder
sammlerischem Interesse und in speziellen Registern eingetragen sind, vorausgesetzt,
dass sie nicht zu beruflichen Zwecken genutzt werden, sowie eine ,feste jahrliche
Kraftfahrzeugsteuer” im Falle der Nutzung auf 6ffentlichen Strafien vorgesehen wur-
de.

60 Gemifd Art 23 GD 415/1989, umgewandelt in Art 1 Abs 1 G 38/1990.

61 GBI 33/1953 BBI 330.

62 VIGH, Urteil Nr 357/2010.
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den Zustindigkeitsbereich der Provinz zu iibertragen ein Prozess, der in
der ,ausdriicklichen Verankerung im Statut“®* seinen kronenden Abschluss
fand.®> Insbesondere die Authebung von Art 75 Abs 1 litb) ASt und die
Einfiigung des zweiten Satzes in Art 73 Abs 1 ASt sind als ausdriickliche
Anerkennung der Natur als eigene Steuer zu interpretieren. Auflerdem wiir-
de die Bestimmung einer ,logischen Rechtfertigung® entbehren, wenn der
Schritt von der einen zur nichsten Bestimmung nicht darauf abzielen wiir-
de, die vorherige Regelung zu iiberwinden, dh die Regelung einer (wenn
auch vollumfinglichen) Beteiligung am staatlichen Steueraufkommen zu
iberwinden und damit die Regelung zur Eingliederung in die Kategorie
der eigenen Landessteuern vorzunehmen, womit es sich um keine staatli-
che Steuer mehr handeln wiirde.5¢ Uberdies ergibt sich nach Ansicht des
VIGH ein solch umfassender Vorbehalt fiir den Landesgesetzgeber - einzig
beschrinkt durch die Grundsitze des staatlichen Steuersystems, an die
auch die eigenen Steuern im engen Sinne gebunden sind - auch eindeutig
daraus, dass sich diese Bestimmung nicht in Art 73 Abs 1-bis ASt - der sich
auf die abgeleiteten eigenen Steuern, deren Quelle folglich die staatlichen
Steuern sind, bezieht -, sondern in Art 73 Abs 1 ASt, der die eigenen
Steuern der Provinzen regelt, befindet.

Zur Untermauerung dieser Schlussfolgerung verwies der VEGH auf das
Urteil Nr142/2012. In dieser Entscheidung stellte das Gericht im Rahmen
der Beurteilung der Verfassungsméfligkeit eines staatlichen Zuschlags auf
die Kraftfahrzeugsteuer der Landes fest, dass ,trotz der Klassifizierung als
,eigene’ Steuer die Zuschlagssteuer ihre staatliche Natur bewahrt“®” Ein
derartiges Argument, das die Dichotomie zwischen den beiden Steuern her-
vorhebt, ordnet die Kraftfahrzeugsteuer in die Kategorie der landeseigenen
Steuern im engen Sinne ein. Die Tatsache, dass die Landesregelung die
staatliche Regelung im Wesentlichen iibernimmt (durch den Verweis der
ersteren auf die letztere), kann nicht als Argument angefiihrt werden, um
zu einer anderen Schlussfolgerung zu gelangen. Unabhingig von Herkunft

63 Der Originaltext lautet: ,Iinizio di una vicenda normativa tesa verso I'attrazione del
tributo nella sfera di competenza provinciale”.

64 Der Originaltext lautet: ,espressa copertura di carattere statutario”.

65 VIGH, Urteil Nr 118/2017.

66 Erneut VfGH, Urteil Nr 118/2017.

67 Der Originaltext lautet: ,nonostante il carattere ‘proprio’ di quest’ultima, I'addiziona-
le conservava invece la sua natura erariale”; fiir einen Kommentar zum Urteil siche
La Porta, Una sola materia (il sistema tributario), due legislazioni esclusive. brevi
riflessioni sul concetto di ,tributi propri" regionali, Rivista AIC (2012).
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und Tragweite ist die Bestimmung namlich immer Ausdruck der Entschei-
dung des (ordentlichen) Landesgesetzgebers, fiir welche die im Autonomie-
statut enthaltene Qualifizierung der Kraftfahrzeugsteuer des Landes als
eigene Steuer den Mafistab fiir ihre Verfassungsmafligkeit darstellt.

Der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung kommt auch zentrale Be-
deutung fiir das Verstindnis der zweiten Voraussetzung der Ausiibung der
Steuerautonomie der Provinzen zu, ndmlich der ,Ubereinstimmung mit
den Grundsitzen des staatlichen Steuersystems”. In diesem Zusammenhang
sind zwei wichtige Aspekte zu erwéhnen.

Der erste Aspekt betrifft die Auslegung des Begriffs ,Ubereinstimmung
mit den Grundsétzen des Steuersystems®. Obwohl sowohl die ,Ubereinstim-
mung mit den Grundsitzen des Steuersystems des Staates“ als auch die
Einhaltung der ,Grundprinzipien der Koordinierung des Steuersystems®
eine Koordinierungsfunktion im weiten Sinne zwischen den verschiede-
nen Teilsystemen des gesamten Steuersystems ausiiben, gibt es wichtige
Unterschiede zwischen den beiden Parametern, die von der verfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechung, wiederum im Urteil Nr102/2008, deutlich
herausgearbeitet werden. In dieser Rechtssache wies der VEGH darauf hin,
dass sich die erste Schranke auf ,die Art und den Aufbau der staatlichen
Steuerinstitute sowie die diesen Instituten zugrundeliegende Ratio“ bezieht,
wobei unter Ubereinstimmung die Beachtung des ,Geistes* des staatlichen
Steuersystems zu verstehen ist, um die ,Kohdrenz und Homogenitat dieses
Systems in seiner Gesamtheit und mit den einzelnen Instituten, die es
bilden‘,%® zu gewidhrleisten. Die zweite Einschrankung hingegen betrifft ,die
die Vorschriften priagenden Elemente, welche die Beziehungen und Zusam-
menhidnge zwischen dem Steuersystem des Staates, dem der Regionen mit
Normalstatut und dem der lokalen Gebietskorperschaften bestimmen, und
deren Voraussetzung die ausdriickliche Festlegung mittels Staatsgesetzes
ist%° Auflerdem trifft es nur im ersten Fall zu, dass die Region bei der
Festlegung ihrer eigenen Steuern ,selbst die Kohérenz des regionalen Sys-

68 Der Originaltext lautet: ,la tipologia e la struttura degli istituti tributari statali, non-
ché le rationes ispiratrici di detti istituti’, per cui 'armonia va letta come rispetto ‘del-
lo “spirito” del sistema tributario dello Stato’ a garanzia della ‘coerenza e omogeneita
con tale sistema nel suo complesso e con i singoli istituti che lo compongono™.

69 Der Originaltext lautet: ,agli elementi informatori delle regole che presiedono i
rapporti e i collegamenti tra il sistema tributario dello Stato, quello delle Regioni a
statuto ordinario e quello degli enti locali e presuppongono una legge statale che li
fissi espressamente”.
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tems mit dem des Staates™’? priift und folglich ,ihre eigenen Steuern an die
wesentlichen Elemente des staatlichen Systems und an die Ratio der ein-
zelnen Steuerinstitute“”! anpasst. Fiir die Regionen mit Normalstatut hinge-
gen - da die ,Grundprinzipien fiir die Koordinierung des Steuersystems
eine ‘Koordinierung im engen Sinne” darstellen und somit ‘die Abgrenzung
der Steuergesetzgebungskompetenzen’ zum Gegenstand haben - ist ,das
Vorhandensein eines spezifischen (,Staats“-)Gesetzes, das sie festlegt'’? bis
auf wenige Ausnahmen eine notwendige Voraussetzung. 73

Wahrend ,,sich aus den auf der Reform des Teils II, Titel V der Verfas-
sung (omissis) basierenden Vorschriften ein Verbot fiir die Regionen mit
Normalstatut ergibt, die bereits durch staatliches Recht eingefiihrten Steu-
ern zu regeln oder andere einzufiihren, die die gleiche Grundlage wie die
bereits bestehenden staatlichen Steuern haben, wenn es keine staatlichen
Gesetzgebung liber die grundlegenden Prinzipien fiir die Koordinierung
gibt; ergibt sich hingegen ein solches Verbot nicht aus dem Sonderstatut
(omissis), das lediglich verlangt, dass die eigenen Steuern (omissis) mit den
Grundsitzen des staatlichen Steuersystems in Einklang stehen. Auflerdem
ist nicht davon auszugehen, dass das vorgenannte Verbot zu den Grund-
satzen gehort, mit denen die (Landes-)Gesetzgebung im Einklang stehen
muss".74

70 Der Originaltext lautet: ,la tipologia e la struttura degli istituti tributari statali, non-
ché le rationes ispiratrici di detti istituti, per cui 'armonia va letta come rispetto dello
,spirito’ del sistema tributario dello Stato.

71 Der Originaltext lautet: ,coerenza e omogeneita con tale sistema nel suo complesso e
con i singoli istituti che lo compongono®.

72 Der Originaltext lautet: ,principi fondamentali di coordinamento del sistema tributa-
rio realizzano ,un coordinamento in senso stretto’ ed hanno dunque ,per oggetto la
delimitazione delle sfere di competenza legislativa tributaria’ - l'esistenza di un'apposi-
ta legge (statale) che li stabilisca”.

73 Erneut VEfGH, Urteil Nr102/2008; fiir einen Kommentar zum Urteil VIGHI,
Nr102/2008 siehe unter vielen Antonini, La sent. n. 102 del 2008: una tappa im-
portante per 'autonomia impositiva regionale, Giurisprudenza costituzionale (2008)
2646-2660. Hinsichtlich der Beziehungen zum Unionsrecht sieche Immordino, La sen-
tenza della CGE sulla tassa sullo scalo turistico della Regione Sardegna nel contesto
dei rapporti tra autonomia tributaria regionale e regole comunitarie, Le Regioni
(2010), 979-998.

74 Urteil Nr 102/2008, RE Pkt 5. Der Originaltext lautet: ,mentre la normativa risultante
dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione (omissis) vieta alle regioni
a statuto ordinario, in difetto di una legislazione statale sui principi fondamentali di
coordinamento, di disciplinare tributi gia istituiti da legge statale o di istituirne altri
aventi lo stesso presupposto dei preesistenti tributi statali; un simile divieto non ¢,
invece, desumibile dallo statuto speciale (omissis), il quale si limita ad esigere che i
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Wollte der Staat in diesem Sinne eine solche Befugnis einschrénken, so
konnte er dies nicht durch ein einfaches Staatsgesetz tun, das die Grund-
prinzipien gemif Art 117 Verf festlegt, sondern es bediirfte einer Anderung
des Statuts in verstdrkter Form gemafl Art 104 ASt als Ausdruck des Ver-
handlungsprinzips. Auflerdem scheint eine solche abweichende Schlussfol-
gerung auch die Moglichkeit zu erdffnen, eigene Steuern der Provinzen
unter der gleichen Prémisse wie eine staatliche Steuer einzufithren. Die
Grenze der Ubereinstimmung, wie sie vom VfGH ausgelegt wird, setzt
ndmlich nicht ein absolutes Verbot der Doppelbesteuerung in Bezug auf
bereits bestehende staatliche Steuern voraus, sondern verlangt vielmehr
die Kohidrenz des Steuersystems der Provinz mit dem staatlichen System
sowie die Ubereinstimmung der Landessteuern mit dessen wesentlichen
Elementen.

Der zweite Aspekt bezieht sich auf die umfassendere Steuerautonomie
der Sonderautonomien gegeniiber den Regionen mit Normalstatut und
somit auf die Nichtanwendbarkeit der in Art 10 VerfG Nr 3 vom 18. Okto-
ber 20017 enthaltenen Giinstigkeitsklausel.”® Aus dem Vergleich mit den
Steuerbefugnissen der Regionen mit Normalstatut geht hervor, dass die
Steuerbefugnisse der Sonderautonomien, verstanden als die Einfithrung
eigener Steuern im engen Sinne, weiter gefasst sind als die der Regionen mit
Normalstatut. Fiir letztere gilt die in Art 119 Abs 2 Verf enthaltene zweifache
Schranke, dh es bedarf der Ubereinstimmung mit der Verfassung und der
Beachtung der Prinzipien der Koordinierung der &ffentlichen Finanzen
und des Steuersystems. Fiir die Sonderautonomien fungiert hingegen aus-
schliefllich das Statut als Maf3stab.

Allerdings hat der VfGH darauf hingewiesen, dass ,die Bestimmungen
des V. Titels von Teil II der Verfassung in diesem Fall nicht beriicksichtigt
werden konnen (omissis), da sie fiir das Sonderstatut nicht jene weiterge-
henden Formen der Autonomie garantieren, die allein ihre Anwendung auf

tributi propri (omissis) siano in armonia con i principi del sistema tributario dello
stato”; der gegenstindliche Fall betrifft das Statut der Region Sardinien, aber zur
gleichen Auslegung kann es in Bezug auf die autonomen Provinzen kommen, da die
statutarischen Grenzen dieselben sind.

75 GBI 248/2001.

76 Dazu sei verwiesen auf Carboni, La Corte riconosce la pill ampia autonomia finanzia-
ria delle regioni speciali e detta le regole per la costruzione del sistema finanziario
della Repubblica, Federalismi.it 2008.
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Regionen mit einem Sonderstatut gemaf3 Art 10 VerfG 3/2001 ermdglichen
wiirden®’”

Daraus ergibt sich einerseits, dass die Steuerkompetenz nur der Beach-
tung der alleinigen durch das Statut vorgesehenen Schranken, dh der Uber-
einstimmung mit den Grundsitzen des Steuersystems unterliegt; anderer-
seits bringt jede Anderung der den Provinzen iibertragenen Befugnisse
in Steuerangelegenheiten die Notwendigkeit einer Anderung des Statuts
unter Einhaltung der Verfahren und Gremien der Zusammenarbeit mit
sich, in denen das Verhandlungsprinzip zum Ausdruck kommt.”® Daraus
ergibt sich noch eine weitere Konsequenz. Das Statut stellt namlich ,eine
ausreichende Voraussetzung fiir die unmittelbare Ausiibung der regionalen
Steuergesetzgebungsbefugnis dar, ohne dass sich die Regionen (mit Sonder-
statut) auf den vom staatlichen Gesetzgeber vorgezeichneten Wegen bewe-
gen missen” 7° Gleichzeitig miissen sie aber die durch die Staatsgesetze
definierten Verpflichtungen im Rahmen der Gewihrleistung der Einheit-
lichkeit und der notwendigen Koordinierung des Steuersystems beachten.

Zu den genannten Schranken kommen schlieflich noch die Verpflich-
tungen hinzu, die sich indirekt aus dem europdischen Rechtsrahmen und
insbesondere aus der Beachtung der Grundfreiheiten sowie aus den Vor-
schriften iiber das Verbot staatlicher Beihilfen ergeben. Auch wenn das
Primérrecht nur eine geringe Anzahl an steuerlichen Vorschriften enthilt,
stellt die notwendige Vereinbarkeit mit den unionsrechtlichen Bestimmun-
gen eine erhebliche Einschrinkung fiir den nationalen Gesetzgeber und
somit auch fiir die Gesetzgeber der nachgeordneten Gebietskérperschaften
dar. Ein Beweis dafiir ist die Tatsache, dass die Thematik Gegenstand wich-
tiger Urteile des EuGH war, die nicht unwesentlich die Vereinbarkeit des
Unionsrechts mit dem sog Steuerféderalismus beeinflussen, insbesondere

77 Der Originaltext lautet: ,Non puod (omissis) essere presa in considerazione, nella
specie, la disciplina del titolo V della parte II della Costituzione, non garantendo essa,
rispetto allo statuto speciale, quelle «forme di autonomia pit ampie» che, sole, ne
consentirebbero I'applicazione alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001”

78 In diesem Sinne VIGH, Urteil Nr 102/2008, RE Pkt 5.

79 Paladin, Diritto regionale (2000) 238; der italienische Originaltext lautet: ,un titolo
bastante per I'esplicazione immediata della potesta legislativa regionale tributaria,
senza che le regioni (speciali) debbano muovere lungo i binari prestabiliti dal legisla-
tore statale®
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im Hinblick auf die Anerkennung der Mdéglichkeit, regional differenzierte
Steuersysteme zu schaffen.3°

Ungeachtet der Unterschiede zwischen den Regionen mit Normalstatut
und jenen mit Sonderstatut (rectius der beiden autonomen Provinzen Tri-
ent und Bozen) sind die Handlungsspielraume fiir beide auf inhaltlicher
Ebene duflerst begrenzt, nicht nur, weil der steuerliche Rahmen durch
die staatlichen Steuern nahezu ausgeschopft ist, sondern auch, weil die
Steuerlast besonders hoch ist und daher die politischen Kosten einer Lan-
dessteuer im Vergleich zu den méglichen Einnahmen zu hoch erscheinen.®!
Bestatigt wird diese komplexe Gesamtsituation durch die Analyse der be-
stehenden Eigensteuern der Provinzen, die marginale Einnahmequellen
darstellen. Auf der Grundlage des Haushaltsvoranschlages belaufen sich
die laufenden Einnahmen aus eigenen Steuern in der Provinz Trient auf
3,2 % der Gesamteinnahmen, exklusive Durchlaufposten und Einnahmen
fir Dritte, wihrend in der Provinz Bozen die laufenden Einnahmen aus
eigenen Steuern 8 % der Gesamteinnahmen ausmachen. Hinsichtlich der
Steuereinnahmen, die den autonomen eigenen Steuern zuzuordnen sind
und die ein Minimum an Relevanz in Bezug auf die Einnahmen haben
(mindestens finf Mio Euro pro Jahr), sind die Kraftfahrzeugsteuer, die
Uberschreibungssteuer und die Tourismussteuer zu nennen.

80 Vgl Magliaro, Limiti e prospettive dell’autonomia tributaria degli enti substatali alla
luce del diritto europeo e della sua applicazione nella giurisprudenza della Corte
di Giustizia, in Palermo/Parolari/Valdesalici (Hg), Federalismo fiscale e autonomie
territoriali: Lo stato dell'arte nellEuregio Tirolo-Alto Adige/Siidtirol-Trentino (2013)
257 ff. Was beispielsweise die Vereinbarkeit der Steuerautonomie mit den europd-
ischen Rechtsvorschriften tiber das Verbot staatlicher Beihilfen betrifft, so sei an das
Urteil des EuGH zu den Azoren erinnert (Rs C-88/03, EU:C:2006:511), in dem —
unter wesentlicher Uberarbeitung des Kriteriums der territorialen Selektivitit — ein
interessanter Test zur Beurteilung des Vorliegens der Autonomie entwickelt wurde.
Der ,Test” gilt als bestanden, wenn drei Bedingungen vorliegen: institutionelle Auto-
nomie, Verfahrensautonomie und finanzielle Autonomie. Fiir einen Kommentar zum
Urteil siehe Serrano, Aiuti di stato e federalismo fiscale alla luce della sentenza della
Corte UE causa C-88/03, 1l Fisco (2006) 6044 ff und auch Ficari, Aiuti fiscali regio-
nali, selettivita e “insularita” dalle Azzorre agli enti locali italiani, Diritto e pratica
tributaria internazionale (2007) 321 ff.

81 Im Jahr 2022 lag die Steuerlast in Italien auf einem ,Rekordniveau® von 43,8 % des
BIP, wodurch Italiens Position unter den OECD-Landern mit der hochsten Steuerlast
bestatigt wurde.

179

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Alice Valdesalici

B. Steuerautonomie: abgeleitete eigene Steuern und ,,steuerliche
Flexibilitat*

Die wichtigsten Anderungen, die sich aus der Uberarbeitung des Statuts
durch das G 191/2009 (Mailinder Abkommen) fiir den Bereich der Steuern
ergeben, sind zum einen die Anerkennung der Zustandigkeit der Provinzen
fiur die Festlegung eigener lokaler Steuern (Art 80 Abs 2 ASt) und zum
anderen die Befugnis, die Steuersdtze der Staatssteuern zu dndern. Gemaf3
Art 73 Abs 1-bis erster Satz ASt sind die autonomen Provinzen befugt, die
Steuersdtze zu dndern und Abziige, Befreiungen oder Freibetridge vorzuse-
hen, und zwar in Bezug auf die staatlichen Steuern, fiir die das staatliche
Gesetz eine dieser Mdglichkeiten vorsieht, und innerhalb der dort festge-
legten Obergrenzen, was Raum fiir die Entwicklung einer Steuerpolitik auf
Landesebene erdffnet. Wo das staatliche Gesetz einen gewissen Spielraum
bei den Steuersitzen zulisst, ist jede Provinz berechtigt, auf die Festlegung
der Steuerlast Einfluss zu nehmen, mit der einzigen Einschrankung, dass
die Obergrenze eingehalten werden miissen, die weiterhin vom Staat fest-
gelegten werden. Wie die Rechtsprechung des VEGH - gerade mit Bezug
auf das Autonomiestatut von Trentino-Stidtirol®? — klargestellt hat, handelt
es sich um abgeleitete eigene Steuern, dh um staatliche, durch staatliche
Gesetze festgelegte und geregelte Steuern, deren Einnahmen den Regionen
zuerkannt werden.®® Im Grunde umfasst Art 73 Abs 1-bis ASt sowohl ab-
geleitete eigene Steuern als auch Zuschldge auf der Bemessungsgrundlage
staatlicher Steuern (auch hier wird die in Art 7 G 42/2009 vorgesehene
Kategorisierung der regionalen Einnahmen aufgegriffen).

Die statutarische Bestimmung verwendet jedoch nicht den Begriff der
abgeleiteten eigenen Steuern, sondern den der staatlichen Steuern, wahr-
scheinlich um den Unterschied zu den im vorstehenden Absatz erwahnten
eigenen Steuern zu verdeutlichen. Daher ist in erster Linie die staatliche
Natur der Steuer — im Gegensatz zur Natur der eigenen Steuer — notwendig,
damit der Absatz Anwendung findet.

Um den Unterschied zwischen den in Art 73 Abs 1 ASt und den in Art
73 Abs 1-bis ASt vorgesehenen Tatbestand zu verstehen, ist es hilfreich,
auf die Rechtsprechung des VIGH zuriickzugreifen, welche die Kriterien

82 VIGH, Urteile Nr 357/2010, Nr 323/2011.
83 In diesem Sinne Art 7 G 42/2009, mit dem der Gesetzgeber die vom VIGH entwickel-
te Definition aufgreift — unter vielen Urteil Nr 296/2003.
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fir die Definition des Begriffs ,eigene Steuern der Regionen“®* bestimmt.
Hierzu sind zwei Urteile des VEGH aus dem Jahr 2003 relevant, namlich
Nr 296/2003 und Nr 297/2003.8>

In beiden Féllen handelte es sich um einen Rekurs des Staates gegen
zwei Regionalgesetze, die ,die Befreiung von der IRAP iiber die in den
staatlichen Vorschriften vorgesehenen Fillen hinaus“ (Piemont) bzw ,eine
Abweichung von den staatlichen Vorschriften zu IRAP-Steuersubjekten®
(Venetien) vorsahen. Der VIGH stellte fest, dass die IRAP (regionale Wert-
schopfungssteuer) — ungeachtet ihrer Bezeichnung, der Zuweisung des
Aufkommens an die Regionen sowie der Verwaltungstitigkeit im Zusam-
menhang mit der Erhebung der Steuer und einer begrenzten Befugnis zur
Anderung des geschuldeten Betrags — nicht in die Kategorie der regionalen
Eigensteuern fallt, sondern eine staatliche Steuer ist. Fiir diese Schlussfolge-
rung war entscheidend, dass die einschlagige Steuer durch ein staatliches
Gesetz eingefithrt wurde. Die Betonung der Genese macht deutlich, dass
die einschlagige Steuer nicht als ,.eine Steuer der Region® in Sinne des heu-
tigen Art 119 Abs 2 Verf angesehen werden kann, da dieser sich (in der For-
mulierung nach dem VerfG 3/2001) unzweifelhaft nur auf die mit Regional-
gesetz eingefithrten Steuern bezieht. Basierend auf dieser Argumentation
wird auch deutlich, dass folgende Steuern, da mit Staatsgesetz eingefiihrt,
nicht der Kategorie der eigenen Steuern zurechenbar sind: Landesabgabe
fir die Ablagerung von festen Abfallen in Deponien,? Gemeindeimmobili-
ensteuer,’” regionaler IRPEF-Zuschlag.®® Das andere zu beachtende Kriteri-
um fiir die Anwendbarkeit von Art 73 Abs 1-bis ASt ist die Formulierung
»sofern der Staat die Moglichkeit vorsieht. Die staatliche Natur der Steuer
ist namlich notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung fiir die An-
wendung der im einschldgigen Absatz vorgesehenen Befugnisse, sondern es
bedarf auflerdem einer staatlichen Gesetzesbestimmung, die das Eingreifen
des nachgeordneten Gesetzgebers legitimiert.

Um den Anwendungsbereich der einschldgigen Bestimmung zu verste-
hen, ist es daher notwendig, zwischen Staatssteuern, die keinerlei Hand-
lungsmoglichkeiten fiir die Gebietskorperschaften vorsehen, und den an-
deren Staatssteuern, fiir die das staatliche Gesetz dagegen eine auch nur

84 Der Originaltext lautet: ,tributi propri delle regioni®

85 Derselbe Grundsatz findet sich auch in Urteil Nr 311/2003.
86 VIGH, Urteil Nr335/2005.

87 VIGH, Urteil Nr 75/2006.

88 VIGH, Urteil Nr 148/2006.
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minimale Handlungsméglichkeit einrdumt, zu unterscheiden. In diesem
Zusammenhang ist die angefiihrte direkte Verfassungsbeschwerde seitens
der Regierung gegen ein Landesgesetz exemplarisch, in der behauptet
wurde, dass der Landesgesetzgeber die ihm seitens des Statuts zuerkannte
Zustindigkeit iiberschritten und in die ausschliefSliche Zustindigkeit des
Staates fiir den Schutz des Steuersystems eingegriffen habe.?® Fiir den
VEGH ist eine solche ,Einschrainkung? gerade aufgrund der Bestimmung
von Art 73 Abs 1-bis ASt gerechtfertigt, der wie folgt auszulegen ist: ,in
jenen Féllen, in denen ein staatliches Steueraufkommen ginzlich den Pro-
vinzen iibertragen ist und wo das Staatsgesetz einen Spielraum hinsichtlich
der Steuersitze, Befreiungen, Abziige oder Freibetrage zugesteht (,,die Mog-
lichkeit vorsieht®), konnen diese beliebig (,in jedem Fall“) eine dieser
Handlungen vornehmen, sofern diese sich wirtschaftlich nicht derartig
auswirken, dass sie den Rahmen der hoheren Steuersiatze, wie sie von
den staatlichen Bestimmungen festgesetzt sind, tibersteigen”.”' Mit dieser
Argumentation erkennt der VfGH einerseits die unmittelbare Anwendbar-
keit der statutarischen Bestimmung an, auch wenn die entsprechenden
Durchfithrungsbestimmungen noch nicht erlassen wurden. Andererseits
erkennt er die Befugnis des Landesgesetzgebers an, in diese Steuerkategorie
einzugreifen und Anderungen vorzunehmen, die iiber die im staatlichen
Gesetz ausdriicklich vorgesehenen hinausgehen, auch wenn sie zu einer
Verringerung der Steuereinnahmen fithren. Es gibt in diesem Sinne keine
Grenze, ausgenommen das Gegenteil, dh die durch das staatliche Gesetz
festgelegte Obergrenze darf nicht tiberschritten werden. Die in diesem Ab-
satz enthaltene Formulierung ,auf jeden Fall“ ist daher — so der VIGH -
als ,Multiplikator” zu verstehen, der den Landesgesetzgeber zur Anderung
all jener Staatssteuern legitimiert, fiir die das Staatsgesetz einen (auch nur
begrenzten) Gestaltungsspielraum vorsieht.??

89 Es handelt sich in diesem Fall um ein Gesetz der autonomen Provinz Trient, mit dem
ua die Anderung des Sondersteuersatzes der IRAP vorgehsehen wird.

90 Der Originaltext lautet: ,intervento in riduzione®

91 VIGH, Urteil Nr 357/2010. Der Originaltext lautet: ,nel senso che, nell'ipotesi in cui
il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province, queste, ove la
legge statale consenta loro una qualche manovra sulle aliquote, sulle esenzioni, sulle
detrazioni o sulle deduzioni («ne prevede la possibilita»), possono liberamente («in
ogni caso») compiere una qualsiasi di tali manovre, purché essa non abbia l'effetto
economico di superare il limite delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale”.

92 Barbero, Regioni: autonomia tributaria ,in ordine sparso”, Le Regioni (2011)
1206-1209.
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Trotz der klaren Argumentation der soeben dargestellten Entscheidung
zur Funktionsweise von Art 73 Abs 1-bis ASt hat die Regierung dennoch
kurz darauf zwei weitere Landesgesetze angefochten.®® Auch in diesen Fal-
len begriindete die Regierung die Anfechtung damit, dass die Art und Wei-
se der Mafinahmen zu den betreffenden Steuern, sprich die Steuerabziige
und -befreiungen, im staatlichen Gesetz (dh im einfachen Gesetz) nicht
ausdriicklich vorgesehen seien; dieses enthalte nur die Mdglichkeit einer
Anderung der Steuersitze.

Der VEfGH hat mit den entsprechenden Entscheidungen® seine vorher-
gehende Judikatur® bestdtigt. Er bekraftigt, dass Art 73 Abs 1-bis ASt
(sprich: das VerfG) den Provinzen einen groflen Handlungsspielraum ein-
rdaumt, der sie erméchtigt, auch andere als die vom staatlichen Gesetz vor-
gesehenen Anderungen vorzunehmen. Dabei miissen folgende Bedingun-
gen erfiillt sein: die gesetzlichen MafSnahmen beziehen sich auf abgeleitete
Steuern, dh auf eine vom Staat erhobene Steuer, deren Aufkommen voll-
stindig den Provinzen iibertragen wird; ein staatliches Gesetz, das einen
Spielraum fiir die einschlédgige Steuer einrdumt und auf dessen Grundlage
die Provinz die Mafinahme setzt; die durch das staatliche Gesetz festgelegte
Obergrenze der Steuersitze wird eingehalten und die Mafinahme der Pro-
vinz fithrt daher grundsitzlich zu einer Verringerung der Steuereinnahmen.

In Anwendung von Art 73 Abs 1-bis ASt haben die beiden autonomen
Provinzen von der Befugnis Gebrauch gemacht, die Steuersitze zu dndern
und auch Abziige, Befreiungen oder Freibetrage bei den abgeleiteten eige-
nen Steuern sowie bei den Zuschldgen einzufithren. Neben der IRAP und
dem regionalen IRPEF-Zuschlag gehoren zu den ,gestaltbaren® staatlichen
Steuern beispielsweise die Landesabgabe fiir die Ablagerung von Abfillen
in Deponien, die Landesumschreibungssteuer und die Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherungssteuer, ausgenommen Mopeds.

Angesichts des weiten Handlungsspielraums, der dem Landesgesetzgeber
durch Art 73 Abs 1-bis ASt eingerdumt wird, stellt sich schlieflich auch
die Frage nach der systematischen Einordnung dieser besonderen Steuer,
insbesondere auch aufgrund ihres einzigartigen Charakters, der sich aus

93 Spezifisch handelt es sich dabei um Art 27 Abs 4 LG 27/2010 der Provinz Trient, mit
dem ua die Abziige der IRAP fiir die im einschlagigen Gesetz genannten Steuersub-
jekte vorgesehen wird; um Art 1 Abs 1 und 2 LG 15/2010 der Provinz Bozen, die eine
Befreiung vom regionalen IRPEF-Zuschlag vorsieht.

94 VIGH, Urteil Nr 323/2011 fiir Trient und Urteil Nr 2/2012 fiir Bozen.

95 VIGH, Urteil Nr 357/2010.
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dem Vergleich mit der Kategorie der abgeleiteten eigenen Steuern der Re-
gionen mit Normalstatut ergibt. Zur Beantwortung dieser Frage ist auf eine
Entscheidung des VEGH % zuriickzugreifen — auch wenn sie sich auf die
Einordnung der Kfz-Steuer in das Finanzierungssystem der Regionen mit
Normalstatut bezieht —, mit der der VfGH eine interessante Neuinterpreta-
tion der regionalen Finanzierungsquellen vornimmt, wobei er sich nicht
auf die formalen Vorgaben des G 42/2009 (Art 7) beschrankt. Fir den
VIGH handelt es sich um ,eigene Steuern, die nicht als ,autonom’ bezeich-
net werden konnen, da sie durch ein staatliches Gesetz festgelegt sind,
gleichzeitig konnen sie auch nicht als rein ,abgeleitet’ eingestuft werden, da
in Bezug auf letztere ein groflerer Handlungsspielraum besteht, der nur in
eine Richtung eingeschrinkt ist“®”

Dieser neue systematische Ansatz bietet also eine Neukategorisierung
des Bestehenden anhand des den Regionen zuerkannten Grades an Au-
tonomie. Der VIGH ist der Auffassung, dass die Dichotomie zwischen
eigenen und abgeleiteten Steuern durch das Vorhandensein eines tertium
genus (zu dem im Falle der Regionen mit Normalstatut auch die Kraft-
fahrzeugsteuer gehort) im Wesentlichen tiberwunden wird. Fiir diese Art
von Steuer konnen ,die Regionen eine eigene Steuerpolitik entwickeln, die
ohne Anderung ihrer strukturellen Voraussetzungen (da die Kraftfahrzeug-
steuer weiterhin Teil der abgeleiteten eigenen Steuern ist) und ohne Uber-
schreitung der fiir den Handlungsspielraum durch das staatliche Recht
definierten Hochstgrenzen spezifischen Differenzierungserfordernissen ge-
recht werden kann“% ,Einerseits fallt sie, da sie nicht vollstindig an die
Regionen ,;abgetreten’ wird (omissis), weiterhin in die Kategorie der abge-
leiteten eigenen Steuern, andererseits weist sie innerhalb dieser Kategorie
insofern besondere Merkmale auf, als dem regionalen Gesetzgeber ein gro-
Berer Spielraum eingerdumt wird, der in jedem Fall unter Beachtung der in

96 VIGH, Urteil Nr122/2019.

97 VIGH, Urteil Nr122/2019. Der Originaltext lautet: ,tributi propri che non possono
dirsi “autonomi”, in quanto istituiti con legge statale, ma che neanche possono dirsi
puramente “derivati”, poiché rispetto a questi ultimi si individua un pitt ampio margi-
ne di manovrabilita, vincolato solo in termini unidirezionali”.

98 VIGH, Urteil Nr122/2019, RE Pkt 5. Der Originaltext lautet: ,rispetto al quale le
regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i pre-
supposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della
natura dei tributi propri derivati) e senza superare i limiti massimi di manovrabilita
definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione”.
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Art 81 Verf festgelegten Grundsitze des Haushaltsgleichgewichts und ohne
Auswirkungen auf die Staatsfinanzen ausgeiibt werden muss“”?

Die Moglichkeit, diese neue Kategorisierung auch auf die autonomen
Provinzen auszudehnen, um die starre Zweiteilung der Finanzierungsquel-
len nachgeordneter Gebietskorperschaften zu {iberwinden, findet sich im
Ubrigen in derselben Verfassungsrechtsprechung. Im vorgenannten Urteil
zitiert der VEGH ndmlich genau den Wortlaut von Art 73 Abs 1-bis ASt und
stellt fest, dass ,es in dem durch das Gesetz 42/2009 eingeleiteten Prozess
zu einer dhnlichen Vorgehensweise bei anderen Regelungen im Rahmen
von Statutsdnderungen fiir Regionen mit Sonderautonomie in Umsetzung
der Abkommen gemif Art 27 des Gesetzes kam. 100

Eine solche Neueinstufung ist nicht nur wichtig, um den Spielraum
der den autonomen Provinzen Trient und Bozen im Steuerbereich zuer-
kannten Befugnissen zu verstehen, sondern auch, um den tiefgreifenden
Unterschied in diesem Punkt zum Finanzsystem der Regionen mit Normal-
statut zu begreifen. Wihrend fiir letztere das Vorhandensein von dem oben
erwahnten fertium genus zuordenbaren Steuern eine Ausnahme darstellt,
ist der Anwendungsbereich der Ausnahmeregelung im Falle der beiden
autonomen Provinzen viel weiter gefasst, da alle ,staatlichen Steuern, fiir
die der Staat irgendeine Eingriffsmdglichkeit vorsieht!%! im Wesentlichen
als teilweise abgetretene abgeleitete Steuern zu betrachten sind, da sie in-
nerhalb der Grenzen der vom Staatsgesetz festgelegten hoheren Steuersitze
frei gestaltbar sind.

C. Beteiligung an staatlichen Abgaben

Obwohl die Beteiligung an den staatlichen Abgaben von Anfang an das
Riickgrat des Finanzierungssystems der Provinzen bildete, hat sie in den

99 Der Originaltext lautet: ,,ceduta alle regioni (omissis) continua a ricadere tra i tributi
propri derivati, ma dall’altro, all'interno di tale categoria, assume caratteristiche
distinte, in quanto al legislatore regionale viene riconosciuto un margine pitt ampio
- da esercitarsi, in ogni caso, nel rispetto dei principi dell’equilibrio di bilancio di cui
all’art. 81 Cost. e senza alcuna ricaduta sulle finanze statali”.

100 VIGH, Urteil Nr122/2019, RE Pkt 5. Der Originaltext lautet: ,una scelta analoga, nel
processo avviato dalla legge n. 42 del 2009, ¢ avvenuta in altri contesti disciplinari,
nell'ambito delle modifiche statutarie delle regioni a statuto speciale adottate in
attuazione degli accordi previsti dall’art. 27 della medesima legge”.

101 Der Originaltext lautet: ,i tributi erariali per i quali lo stato prevede una qualsiasi
possibilita di intervento”.
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fiinfzig Jahren seit der Verabschiedung des Autonomiestatuts im Jahr 1972
eine bedeutende Entwicklung durchlaufen. Die Veranderungen dieser Ein-
nahmequelle lassen sich im Wesentlichen auf zwei fiir ihre Entwicklung
richtungsweisende Konzepte zuriickfithren: auf der einen Seite die (grof3e-
re) Sicherheit der Einnahmen durch die Abschaffung des variablen Anteils
und die Ausweitung der Palette der Beteiligung an Abgaben, auf der an-
deren Seite die Territorialisierung der dezentralisierten Einnahmen und
damit die Herstellung einer immer engeren Verbindung zwischen der Fi-
nanzausstattung der Provinzen und dem vom Territorium erwirtschafteten
Wohlstand. Auf diese Aspekte konzentrieren sich die folgenden Ausfithrun-
gen.

1. (GroB3ere) Sicherheit der Einnahmen

Die Hauptfinanzierungsquellen der beiden autonomen Provinzen Trient
und Bozen wurden im Statut von 1972 festgelegt und bestanden im Wesent-
lichen einerseits in der Beteiligung an den in ihren Gebieten eingehobenen
Staatssteuern, die im Statut abschlieflend in fixen Quoten aufgelistet waren,
dh der der Provinz zustehende Prozentsatz wurde direkt vom Statut festge-
legt, andererseits im sog variablen Anteil gemafd Art 78 ASt. Dieser bezog
sich auf die Einhebung bestimmter staatlicher Steuern auf dem Gebiet der
Region, deren Betrag allerdings jahrlich durch ein Einvernehmen zwischen
der Regierung und den beiden Landeshauptleuten festzulegen war.

Auch wenn der variable Anteil seine Grundlage immer im Statut fand
und es sich um gebietsbezogene Steuereinnahmen handelte, so war es den-
noch eine jahrlich auszuhandelnde Finanzierungsquelle. Da die konkrete
Quantifizierung der Verhandlungsstirke der Parteien oblag und es sich um
einen begrenzten Zeitrahmen (ein Jahr) handelte, ging die fiir eine mittel-
und langfriste Finanzplanung vorteilhafte Wirkung verloren, die nur durch
die Einnahmensicherheit gewahrleitstet werden kann.

Mit der Anderung des Autonomiestatuts durch das Mailinder Abkom-
men wurde der sog ,variable” Anteil abgeschafft und damit einer der
Unsicherheitsfaktoren beseitigt. Die verzerrende Wirkung der ,variablen®
Einnahmequelle ldsst sich gut nachvollziehen, wenn man die Entwicklung
ihres Gewichts im Haushalt der Provinz betrachtet. Obwohl Art 78 ASt
dem variablen Anteil lediglich eine erginzende Funktion zuweist, war die-
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ser Posten in nur fiinfzehn Jahren - von 1973 bis 1988 - um nicht weniger
als 32 % gestiegen,'%2 um dann ab 1989 deutlich zu sinken.

Die Erweiterung der Kategorie der Beteiligung an Abgaben und insbe-
sondere die Einfithrung der Residualklausel tragen ebenfalls zu einer gro-
Beren Sicherheit der verfiigbaren Einnahmen bei. Zusdtzlich zu der im
Gesetz enthaltenen abschlieflenden Aufzihlung der Steuern, bei denen die
Provinzen Anspruch auf einen Anteil an den jeweiligen Einnahmen haben,
wurde mit der Reform von 1989 ndmlich eine Residualklausel eingefiihrt,
nach der die beiden autonomen Provinzen Anspruch auf neun Zehntel
aller direkten oder indirekten staatlichen Steuern haben, die als solche
im Staatshaushalt ausgewiesen sind, mit Ausnahme der Steuern, die der
Region oder anderen 6ffentlichen Einrichtungen zustehen.

Von dieser allgemeinen Klausel sind gemaf$ Art 5 Abs 2 GvD 268/1992
Zuschlage, Erhohungen und Zinsen wegen unterbliebener oder verspiteter
Zahlung umfasst, nicht umfasst sind hingegen Geldstrafen, Geldbufien und
Verwaltungsstrafen, die wegen Ubertretungen auferlegt worden sind. Der
weite Anwendungsbereich der Residualklausel wird durch die Verfassungs-
rechtsprechung bestitigt.

Zunichst ist jene Rechtsprechung anzufiihren, die hervorhebt, dass auf
die ,tatsachliche steuerliche Natur® und nicht auf die vom Gesetzgeber ge-
wihlte Terminologie (nomen iuris) zu achten ist (womit der tautologische
Charakter der Definition in Art 5 Abs 2 GvD 268/1992 bestitigt wird).
Daher ist es notwendig ,die materiellen Vorschriften im Lichte der von
der Verfassungsrechtsprechung entwickelten Kriterien zur Qualifizierung
bestimmter Einnahmen als Steuereinnahmen (von Fall zu Fall und im Ein-
zelnen) auszulegen“!%® Auflerdem erkennt der VfGH im Urteil Nr 142/2012
- im Rahmen der Erkldrung der Verfassungsmafligkeit eines staatlichen
Zuschlages auf eine eigenen Steuer der Provinz (im konkreten Fall handelte
es sich um die Landeskraftfahrzeugsteuer), der vom Staat in Ausiibung
seiner ausschliefSlichen Zustidndigkeit im Bereich ,Steuersystem des Staates®
gemdfd Art 117 Abs 2 lit e) Verf rechtmiafig eingefithrt wurde - ausdriicklich
an, dass der Zuschlag als Steuereinnahme in den Anwendungsbereich der

102 Quelle: Abschlussrechnungen der Haushalte der autonomen Provinzen Trient und
Bozen.

103 Der Originaltext lautet: ,interpretarne (caso per caso e in concreto) la disciplina
sostanziale alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qua-
lificare come tributarie alcune entrate”; so VfGH, Urteil Nr 141/2009; unter vielen
weiteren Urteilen: Nr 335/2008, Nr 64/2008, Nr 334/2006, Nr 73/2005.
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Residualklausel gemafd Art 75 lit g) ASt fallt: demgemafs stehen den Provin-
zen neun Zehntel davon zu.

Allerdings ist die Anwendung dieser Klausel im Zusammenhang mit
der staatlichen Befugnis, staatliche Einnahmen von steuerlichen in nicht-
steuerliche Quellen abzuandern, nicht unkritisch: wahrend den Provinzen
ein Anteil an den Einnahmen aus ersteren zusteht, ist bei letzteren keine
Beteiligung vorgesehen. Der derivative Charakter der Landesfinanzen kann
daher die Funktionsweise der Residualklausel beeinflussen und es dem
Staat ermdglichen, einseitig in den Landeshaushalt einzugreifen, indem er
anstatt einer materiellen Mafinahme bereits Bestehendes umbenennt und
somit die statutarische Bestimmung umgeht.

Eine dhnliche Situation ergab sich bei den Einnahmen aus dem Supe-
renalotto. Den Provinzen wurde ein Teil dieser Einnahmen zugewiesen,
da sie im Staatshaushalt unter Titel I — Steuereinnahmen - ausgewiesen
waren. Spater wurden die unter diesem Titel erhaltenen Betrage jedoch auf-
grund einer Stellungnahme der Autonomen Staatlichen Monopolbehéorde,
die die Superenalotto-Einnahmen als Nicht-Steuereinnahmen einstufte, an
den Staat zuriickgegeben.

Diese Frage wurde vor kurzem im Wege einer Anderung von Art 75 ASt
durch das G 234/2021 (Art 1 Abs 549) gekldrt. Dabei wurde vereinbart,
dass die Provinzen Anspruch auf neun Zehntel der staatlichen Einnahmen
aus Spielen mit Geldgewinnen haben, unabhéngig davon, ob es sich um
Steuereinnahmen handelt oder nicht.

In diesem Zusammenhang ist jedoch auch die Notwendigkeit der Ein-
fithrung einer Klausel in das Statut zu {iberlegen, die alle Mafinahmen des
staatlichen Gesetzgebers zur Anderung der Kategorisierung der Einnahmen
als Steuerquelle in Quellen anderer Art unwirksam macht. Andernfalls
besteht, wie Professor Falcon in seiner Eigenschaft als Prasident der ,Trenti-
ner Consulta fiir die Reform des Statuts” feststellte, die Gefahr, ,dass man
Regeln aus Stahl hat (die statutarische Bestimmung der 9/10 Beteiligung,
die nur und ausschliellich mittels Vereinbarung geandert werden kann),
die jedoch auf tonernen Fiilen ruhen (die staatlichen Gesetze, die das
Steuersystem regeln)104

104 Der Originaltext lautet: “di avere regole d’acciaio (la previsione statutaria della
compartecipazione ai 9/10 modificabile solo ed esclusivamente previo accordo) che
poggiano tuttavia su basi di terracotta (le leggi statali che disciplinano il sistema
tributario)”; die Dokumetation bzgl der Arbeiten der Consulta fiir die Reform des
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Die gemiaf3 G 190/2014 erfolgte Eingliederung der in in Art 9-10 Durch-
fiihrungsbestimmung GvD 268/1992 enthaltenen Regelung der Riickstel-
lungen fiir die Staatskasse in das Statut (Art 75-bis Abs 3-bis ASt) kann
als Beitrag zu einer grofieren Sicherheit der Einnahmen der Provinz gewer-
tet werden. Indem sie die Bedingungen und Grenzen der Befugnis des
Staates regelt, sich die Mehreinnahmen aus der Einfithrung neuer Steuern
oder der Anderung bestehender Steuern selbst zuzuweisen, iibernimmt die
genannte Bestimmung faktisch den Wortlaut der inzwischen aufgehobenen
Art 9 und Art 10 GvD 268/1992. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass die
Aufwertung der einschldgigen Bestimmung durch ihre Eingliederung in das
Autonomiestatut eine Verbesserung der Einnahmesicherheit und der damit
verbundenen Entscheidungsfreiheit und dementsprechend der durch Statut
und Durchfithrungsbestimmungen den autonomen Provinzen zuerkannten
politischen Autonomie, gegeniiber Einwirkungen von auflen (sprich staat-
lichen Einfliissen) zur Folge haben miisste. Daraus ldsst sich auch der
Charakter des Verbots auf statutarischer Ebene als Warnung politischer
Natur ableiten. Eine Bestitigung dieses Ansatzes findet sich auch in der
verfassungsgerichtlichen Judikatur. In einer Entscheidung aus dem Jahr
2017 - also nach der Eingliederung der Regelung der Durchfithrungsbe-
stimmung in das Statut - fasst der VEGH die Voraussetzungen zusammen,
die der nationale Gesetzgeber erfiillen muss, um Riickstellungen fiir die
Staatskasse einzufithren, und verweist dabei auf seine Rechtsprechung.!%
Dariiber hinaus wird im Urteil bekriftigt, dass die Befugnis des Staates,
auf dem Gebiet der autonomen Provinzen Riickstellungen fiir die Staats-
kasse einzufiihren, insoweit rechtmaflig ist, als sie alle in der statutarischen
Bestimmung zwingend vorgeschriebenen Bedingungen erfiillt. Wenn auch
nur eine dieser Bedingungen nicht erfiillt ist, ist die Riickstellung verfas-
sungswidrig.

2. Territorialisierung“ der Einnahmen: vom Prinzip des Ortes der
Einhebung zum Prinzip der lokalen Herkunft

Der zweite Entwicklungsstrang der Beteiligung an Abgaben besteht wie be-
reits erwdhnt in der schrittweisen Stdrkung des Territorialitatsprinzips als
Kriterium fiir die Verteilung der Einnahmen bei der Abgabenbeteiligung,

Autonomiestatuts ist abrufbar unter https://www.riformastatuto.tn.it/ DOCUMENT
O-CONCLUSIVO-DELLA-CONSULTA (18.1.2023).
105 V{GH, Urteil Nr 270/2017.
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sodass die Abtretung an die Provinzen in zunehmendem Mafle den im
Gebiet tatsdchlich erwirtschafteten Wohlstand und damit die Leistungsfa-
higkeit der lokalen Wirtschaft widerspiegelt.

Im Jahr 1972 stellte dieses Kriterium noch die Ausnahme dar. Damals
basierte die Verteilung der Einnahmen und damit die Festlegung der den
beiden Provinzen zustehenden Abtretung in der Regel auf dem Prinzip der
lokalen Herkunft. Dieses Prinzip wird zwar auch heute noch auf eine be-
trachtliche Anzahl von Steuern angewandt, doch handelt es sich angesichts
des Aufkommens um marginale Einnahmequellen (ca 10 %). Tatsdchlich ist
die Regel fiir die Verteilung der wirtschaftlich wichtigsten Staatssteuern (ca
90 % der Einnahmen) derzeit an das lokale Steueraufkommen gebunden.
Anders formuliert erfolgt die Festlegung des steuerlichen Aufkommens, das
der Provinz zusteht, mittels Territorialitdtsprinzip, dh es wird auf Vertei-
lungskriterien zuriickgegriffen, die den im Gebiet produzierten Reichtum
widerspiegeln oder zumindest an wirtschaftliche Groflen gebunden sind,
die reprisentativ fir die lokale Realitét sind.!%®

Die Spezifizierung der Bestimmung fiir die Verteilung der Einnahmen
wurde notwendig, weil zum einen eine - auch erhebliche - Diskrepanz
zwischen den anfallenden Steuern und den Einnahmen bestand und zum
anderen, weil die Festlegung der ,eingenommenen® Einhebung meist pau-
schal erfolgte und als solche einer Vereinbarung zwischen dem Staat und
den Provinzen unterlag.

In Bezug auf die erste Frage geniigt der Hinweis, dass nur das erste
Kriterium an sich eine Stiarkung der politischen Autonomie und damit der
politischen und finanziellen Verantwortlichkeit der beiden autonomen Ge-
bietskorperschaften zur Folge hat. In Bezug auf die zweite Frage sind hinge-
gen zwei Aspekte zu beriicksichtigen. Der erste betrifft die von der verfas-
sungsgerichtlichen Rechtsprechung geteilte besonders restriktive Auslegung
der statutarischen Bestimmung, welche die eingehobenen Mittel aufwertet.
Durch die Inversion der Anwendung der einschldgigen Ausnahme nur
in dem Fall, in dem die Einnahmen angesichts von unvorhergesehenen,
rein verwaltungstechnischen Notwendigkeiten der Finanzverwaltung an
Finanzémter, die sich auf8erhalb des Gebiets der Region befinden, flieSen,

106 ZB IRPEF (Einkommenssteuer), Mehrwertsteuer auf Inlandgeschéfte und auf Im-
porte, IRES (Gesellschaftssteuer), Akzisen auf Energieprodukte und Tabakproduk-
te, Steuer auf Spiele und Versicherungen, Ersatzsteuern auf Einkommen aus Kapital.
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wurde die Anwendung der einschldgigen Ausnahme auf Anderungen, die
mit der Struktur der Einhebung zusammenhangen, ausgeschlossen.1”

Der zweite Aspekt, der eine Konsequenz des ersten darstellt, besteht
in der einfachen Moglichkeit fiir den staatlichen Gesetzgeber, durch die
Anderung der Steuerstruktur oder der Struktur der Einhebung mittels ein-
fachem Gesetz auf die finanzielle Ausstattung der Provinzen einzuwirken
(und damit iiber sie zu verfiigen). In Anbetracht der obigen Ausfithrungen
tiberrascht es nicht, dass die Notwendigkeit, einen Konsens iiber die Me-
thodik zur Berechnung der Einnahmen, die den Provinzen zustehen, zu
finden, haufig zu langwierigen Verhandlungen und Verzogerungen bei der
Abtretung gefiihrt hat.

In diesem Zusammenhang hat die Aufwertung des Territorialitdtsprin-
zips mindestens zwei Vorteile. Erstens ist die Abtretung unabhingig von
Anderungen, die der Staat in Bezug auf die Modalitit und den Ort der Ent-
richtung von Steuern vornimmt, und zweitens wird eine engere Verbindung
zwischen der finanziellen Ausstattung der Provinzen und der Leistung der
lokalen Wirtschaft hergestellt. Wie vorausgeschickt, wirkt sich dieser As-
pekt mafigeblich auf die politisch-finanzielle Verantwortung aus, die umso
hoher ist, je grofler die politische Autonomie der beiden Provinzen ist -
die im Rahmen ihrer Politik die lokale Wirtschaftsentwicklung erheblich
beeinflussen kénnen - und je weniger wirtschaftliche Ausgleichsmechanis-
men bzw Solidarititsmechanismen im Falle einer stagnierenden oder gar
rezessiven Wirtschaft vorgesehen sind.!08

Diese Entwicklung weist allerdings auch einige kritische Aspekte auf,
beispielsweise auf Ebene der Finanzverwaltung: Besteht der Maf3stab fiir
die Festlegung der Einnahmen in der ,lokalen Einhebung® ist der Betrag,
der den Provinzen zusteht, am Ende des Haushaltsjahres bezifferbar. Dies
ist hingegen anders, wenn der Maf3stab im lokalen Anfall besteht, wo eine
erste Abtretung in Form einer Vorauszahlung, die vorldufig als Prozentsatz
der national gezahlten Einnahmen berechnet wird, erfolgt, wahrend die de-
finitive Festlegung auf wirtschaftlichen Parametern basiert, die erst in den
Jahren nach dem Haushaltsjahr, auf das sie sich bezieht, verfiigbar sind. Im

107 1dS VfGH, Urteil Nr 116/2010; gleichlautend Urteile Nr 81/1973, Nr 111/1999; im Ge-
gensatz dazu Urteil Nr 306/2004.

108 Auf statutarischer Ebene ist keine Bestimmung vorgesehen, die eine Art Solidaritts-
fallschirm gewihrleistet, der, wenn sich die Wirtschaft der beiden Gebiete in einer
ungiinstigen wirtschaftlichen Konjunkturphase befindet, automatisch oder beim
Vorliegen bestimmter Bedingungen zugunsten der beiden autonomen Provinzen
greift.
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Rahmen der interregionalen Koordinierung, insbesondere zwischen den
Regionen mit Sonderstatut, kann das mégliche Nebeneinander verschiede-
ner Methoden der Aufteilung der Einnahmen fiir dieselbe staatliche Steu-
er zu Uberschneidungen fithren, bei denen eine der beteiligten Parteien
zwangsldufig einen Nachteil erleidet.

D. Beitrag zum Gleichgewicht der 6ffentlichen Finanzen

Die Regelung des Beitrags der Provinzen zum Gleichgewicht der offentli-
chen Finanzen des Staates ist, wie oben dargelegt,!%® das Ergebnis mehrerer
normativer Mafinahmen: zunédchst dem Maildnder Abkommen, dann dem
Garantiepakt und schliellich dem Korrektiv von 2021. Mit dem Maildnder
Abkommen wurde 2009 das Statut gedndert, indem eine Ad-hoc-Bestim-
mung - Art 79 ASt - eingefithrt wurde, die diese Dynamik regeln oder, um
es mit den Worten des staatlichen Gesetzgebers gemaf3 Art 27 G 42/2009
auszudriicken, die Koordinierung der Finanzen der Regionen mit Sonder-
statut und der autonomen Provinzen mit den offentlichen Finanzen des
Staates gewdhrleisten sollte. Der Beitrag (der Region und) der autonomen
Provinzen fiir den Ausgleich der 6ffentlichen Finanzen des Staates im Mai-
linder Abkommen ist jedoch keine Neuigkeit. In der Vergangenheit gab es
mehrere Situationen, in denen die Sonderautonomien aufgefordert wurden,
ihren Beitrag zu leisten; beispielhaft dafiir ist die Wirtschaftskrise von 1992.

Art 79 ASt regelt somit den Solidaritdtsbeitrag und den Beitrag fiir
den Ausgleich der offentlichen Finanzen."” Abgesehen davon, dass Art 79
ASt der langste Artikel im Statut ist, sind einige seiner Absitze duflerst
technischer Natur. Auch wenn dieses Charakteristikum nicht zu seiner Ver-
ankerung auf statutarischer, dh auf Verfassungsebene, passt, begiinstigt es
gleichzeitig die Einklagbarkeit des Systems vor dem VfGH als Garantie der
Autonomie der Provinzen. Die Verankerung auf statutarischer Ebene ergab
sich aus dem Klima der finanziellen Beziehungen zwischen dem Staat und
den autonomen Provinzen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Sicher-
heitspakts. Im Kontext betrachtet, ist die Anderung von 2014 normativer
Ausdruck der intergouvernementalen Finanzdynamik, die sich aus den

109 Siehe IL.B. und IL.C.

110 Fir eine Analyse der einschldgigen statutarischen Bestimmung siehe Valdesalici, 11
regime della finanza pubblica provinciale. Alla ricerca di un equilibrio tra principio
pattizio ed esigenze di riequilibrio finanziario, in Toniatti (Hg), La specialita nella
specialita (2022) 191-216.
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gednderten Notwendigkeiten zur Koordinierung und zum finanziellen Aus-
gleich ergeben hatten. Angesichts der Tatsache, dass Art 79 ASt in der seit
2010 geltenden Fassung der Befugnis des Staates zur einseitigen Neufestle-
gung des Beitrags der Provinzen zur finanziellen Konsolidierung nicht er-
folgreich entgegenwirkte, wurde dies mit dem Sicherheitspakt dahingehend
gelost, dass auf statutarischer Ebene nicht nur die Verfahrensgarantien
und -instrumente, sondern auch die tatsdchlichen Betrdge des Beitrags zu
den Zielen der offentlichen Finanzen, der Parameter fur die im Laufe der
Zeit entsprechende Anpassung und die zuldssigen Ausnahmen festgelegt
wurden. Damit wird auf der einen Seite insbesondere die Notwendigkeit
der Beachtung des Verhandlungsprinzips sowohl bei Einwirkung auf die
Finanzautonomie als auch bei Festlegung der Modalititen der Koordinie-
rung des Systems der Provinzen mit den offentlichen Finanzen des Staates
bestitigt, auf der anderen Seite werden die Instrumente, Modalititen und
Grenzen des Beitrags zum finanziellen Ausgleich sehr detailliert festgelegt.

In Bezug auf die Einrichtungen, die zum Beitrag verpflichtet sind, wird
das erweiterte territoriale Regionalsystem eingefiihrt, das neben der Region
und den autonomen Provinzen auch die 6rtlichen Korperschaften, die von
ihnen und von den 6rtlichen Korperschaften abhiangigen 6ffentlichen und
privaten Korperschaften und Einrichtungen, das Gesundheitswesen, die
Universititen, die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafts-
kammern sowie die anderen Korperschaften oder Einrichtungen, deren
Ordnung in die Zustdndigkeit der Region oder der Provinzen fillt und
die von ihnen auf ordentlichem Wege finanziert werden, umfasst. Dieses
System muss in seiner Gesamtheit nicht nur die Beachtung des Gleichge-
wichts der Haushalte gewdhrleisten, sondern muss auch zum Ausgleich der
offentlichen Finanzen des Staates und insbesondere zur Umsetzung der
Ziele der offentlichen Finanzen, des Finanzausgleichs und der Solidaritat
sowie zur Beachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen
beitragen, die sich aus der Rechtsordnung der EU ergeben.

Die Provinzen tragen also unterstiitzt durch den Beitrag der anderen,
territorialen und nicht-territorialen, Korperschaften zum Ausgleich bei,
sind aber fiir die tatsichliche Einhaltung der Vereinbarungen verantwort-
lich. Jede Provinz hat somit eine zentrale Rolle in der Koordinierung des
erweiterten territorialen Systems, unbeschadet der Koordinierungsfunktion
des Staates gemafd Art 117 Verf. Es obliegt ndmlich den Provinzen fiir ihre
jeweiligen Gebiete, die Beitragsleistungen und Pflichten der Korperschaften
festlegen, die Teil des erweiterten territorialen Systems sind. AufSerdem
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sind die Provinzen verantwortlich, die Umsetzung der Ziele seitens der
verschiedenen Korperschaften zu iiberwachen.

Im Spezifischen ist der Beitrag der Provinzen Trient und Bozen zu
den Zielen der &ffentlichen Finanzen in verschiedene Zeitabschnitte unter-
teilt, fiir welche die Betrdge des Beitrages der Provinzen zum finanziellen
Ausgleich (bis 2028) direkt festgelegt sind. Danach gibt Art 79 ASt den
Parameter fiir die zeitliche Anpassung des Beitrags an, welcher in der im
letzten verfiigbaren Jahr in Bezug auf das Vorjahr erhobene prozentuale
Veranderung der Zinslast auf die Schulden der offentlichen Verwaltung
besteht. Es wird auch angefiihrt, inwieweit und unter welchen Bedingun-
gen in Ausnahmesituationen vom Vereinbarten abgewichen werden darf.
Abweichungen werden zwar toleriert, aber nur innerhalb der engen Gren-
zen, die von der statutarischen Bestimmung vorgesehen sind. So kann der
Staat eine Erhohung des Landesbeitrags fiir den Fall von auflergewohnli-
chen Erfordernissen der offentlichen Finanzen oder von auflerordentlichen
Mafinahmen, die fiir die Einhaltung der européischen Verpflichtungen not-
wendig sind, vorsehen. In beiden Fillen ist die Erhdhung nur fiir einen
bestimmten Zeitraum méglich und darf maximal in zehn Prozent bestehen.
Fiir hohere Betrége ist im Sinne des Verhandlungsprinzips die Zustimmung
der Provinzen und der Region erforderlich.

Der oben genannte Beitrag kommt zu dem hinzu, was bereits als Beitrag
zur Solidaritit und zum finanziellen Ausgleich im Rahmen des Mailinder
Ubereinkommens festgelegt worden ist. Zu erwihnen ist der Wegfall der
Haushaltseinnahmen im Zusammenhang mit dem Ersatzbetrag der Mehr-
wertsteuer auf die Einfuhr, der Zuweisungen aus staatlichen Sektorenge-
setzen und des variablen Anteils sowie die Ubernahme der finanziellen
Verpflichtungen aus der Ausiibung von staatlichen, auch delegierten Funk-
tionen, die im Einvernehmen festgelegt werden, bzw die jéhrlichen 100
Millionen zu Lasten einer jeden Provinz.!!

Die im Autonomiestatut enthaltene Liste ist abschlieflend. Auf die auto-
nomen Provinzen - und allgemein auf die vom erweiterten territorialen
Regionalsystem umfassten Korperschaften — sind gemaf3 Art 79 ASt staatli-
che Bestimmungen, die Pflichten, Lasten, Riickstellungen, der Staatskasse
vorbehaltene Betrdge oder wie auch immer benannte Beitrdge vorsehen —
aufler denen, die in Abschnitt VI ASt vorgesehen sind - nicht anwendbar.
Aufgrund dieser Bestimmung muss daher ihre unmittelbare Anwendung

111 Siehe ILB.
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- auch wenn eine staatliche Rechtsvorschrift den Bestimmungen iiber die
Koordinierung der 6ffentlichen Finanzen zuzuordnen ist - in den Gebieten
der Provinzen ausgeschlossen werden. Die Bestimmung iibertrdgt namlich
den autonomen Provinzen die Koordinierung der o6ffentlichen Finanzen,
indem sie ihre Rechtsvorschriften an die Grundsitze anpassen, die gemaf3
Art 4 und Art 5 ASt unter Beachtung der in Art 2 GvD 266/1992 festgelegten
Formen die Grenzen darstellen. Auf diese Weise wird ein Gleichgewicht
zwischen dem verbindlichen Charakter der Grundsitze der Koordinierung
der offentlichen Finanzen und dem notwendigen Ermessensspielraum, der
den Sonderautonomien vorbehalten ist, gewéhrleistet.!?

Die staatliche Rechtsquelle kann daher keine direkte und einseitige Wir-
kung in den in die primére und sekundire Kompetenz der Provinzen
fallenden Bereichen entfalten. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass
die Grundprinzipien der Koordinierung der offentlichen Finanzen auf
die Sonderautonomien als anwendbar angesehen werden,! unterliegt ihre
Anwendung der Beachtung der im Autonomiestatut und in den Durchfiih-
rungsbestimmungen des Statuts vorgesehenen Verfahren. Insofern bindet
die staatliche Bestimmung die autonomen Provinzen nur ,mittelbar, in-
dem sie ein ,Verhalten einfordert“!" Sie besteht in einer Anpassungspflicht
der Provinzen, um den Prinzipien der Koordinierung der offentlichen Fi-
nanzen in den spezifischen Bestimmungen der staatlichen Gesetzgebung zu
entsprechen, und zu diesem Zwecke Mafinahmen zur Rationalisierung und
der Einddmmung der Ausgaben zu setzen.!>

Der erschopfend geregelte Charakter der Pflichten und Beitrige wird
durch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung bestitigt, die betont,
dass es der Verfassungsrang der statutarischen Regelung nicht zulésst, dass
sich Bestimmungen - inklusive staatliche - von untergeordnetem Rang
auf die Formen und Schranken des vom Statut vorgesehenen Beitrages
auswirken.!'® Bestitigt wird dieses System in einem jiingeren Urteil, in dem
der VfGH festhalt, dass der Sicherungspakt die einzige bis dato zwischen
Staat und Regionen mit Sonderautonomien abgeschlossene Vereinbarung
ist, die ein neues Maf3 an Stabilitit aufweist, da sie die Moglichkeit der
Anderungen in pejus dem Vorliegen der spezifisch im Statut genannten

112 Vgl VEGH, Urteil Nr 191/2017, RE Pkt 9.6.2.
113 VIGH, Urteil Nr 156/2015.

114 VIGH, Urteil Nr 141/2015.

115 VfGH, Urteil Nr 191/2017, RE Pkt 8.3.2.
116 VIGH, Urteil Nr 237/2017.
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und festgelegten Bedingungen sowohl hinsichtlich des ob (an) als auch hin-
sichtlich des wie viel (quantum), unterwirft.!” Daraus folgt, dass selbst die
Anderung dieser Verpflichtungen nur im Wege des Anderungsverfahrens
gemafd Art 104 ASt erfolgen kann, das als Ausdruck des Verhandlungsprin-
zips eine Besonderheit darstellt.

IV. Schlussfolgerungen

Beim Versuch, eine Bilanz der fiinfzig Jahre seit der Verabschiedung des
Autonomiestatuts von 1972 zu ziehen, wird deutlich, dass die derzeit gelten-
de Finanzverfassung der Provinzen (und der Region) das Ergebnis einer
Reihe von Reformen ist, die im Laufe der Zeit viele Bestimmungen neu-
geschrieben haben. Auch wenn es sich dabei in vielen Fillen um eine
Weiterentwicklung des Systems oder einzelner Institute auf Grundlage der
urspriinglichen Fassung des Autonomiestatuts handelt, gibt es doch Fille,
in denen mit der urspriinglichen Idee ,gebrochen” wird. Die Verdnderung
des gesetzlichen Rahmens wurde zudem von der sorgfaltigen und konstan-
ten Rechtsprechung des VIGH begleitet, die zur Schaffung eines Systems
beigetragen hat, das im Vergleich zu den anderen italienischen Regionen
einschliefilich der Regionen mit Sonderstatut noch nie dagewesene Merk-
male aufweist.

Der vorliegende Beitrag hat sich mit dieser Entwicklung befasst und
versucht, die wichtigsten Ereignisse zusammenzufassen und die erreichten
Loésungen zu analysieren. Diese Entwicklung wurde durch die parallel statt-
findende Entwicklung des zentralen Prinzips der Sonderautonomie mog-
lich, ndmlich des Verhandlungsprinzips. Die Anpassung des VI. Abschnitts
des Autonomiestatuts an die Entwicklung des wirtschaftlich-finanziellen
Kontextes war in der Tat aufgrund der besonderen Bestimmung in Art
104 ASt moglich. Dieser Artikel sieht vor, dass die statutarischen Bestim-
mungen des VI. Abschnittes mit einfachem Staatsgesetz, verstarkt durch
das zuvor getroffene Einvernehmen zwischen Staat, Region und Provinzen
je nach Zustindigkeit gedndert werden konnen. Dieses Verfahren spiegelt
das Wesen des Grundsatzes der bilateralen Zusammenarbeit wider und
garantiert die Gleichheit der an den Verhandlungen beteiligten Parteien.
Der Staat kann auf keinen Fall einseitig die statutarischen Bestimmungen,
welche die finanzielle Struktur festlegen, abandern, denn die intergouver-

117 VIGH, Urteil Nr103/2018.
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nementalen Finanzbeziehungen mit den Sonderautonomien kdénnen nur
bilateral im Rahmen von Verfahren der Zusammenarbeit in Beachtung des
Grundsatzes der Gleichstellung definiert werden.

Gerade die Anerkennung eines besonderen Verfahrens im Gegensatz zu
dem in Art 103 ASt vorgesehenen ordentlichen Verfahren zur Anderung
des Statuts hat es ermoglicht, die Finanzordnung der Provinzen (und der
Region) stindig zu aktualisieren. In dieser Hinsicht ist jedoch anzumer-
ken, dass die zeitliche Dimension der Finanzvereinbarungen sowie deren
Inhalt mafigeblich von der Verhandlungsmacht der beteiligten Parteien,
dh der politischen und wirtschaftlichen Stirke der jeweiligen Sonderauto-
nomie beeinflusst wird. Es ist namlich kein Zufall, dass - obwohl dieses
verfahrenstechnische Element ein gemeinsames Merkmal aller Sonderauto-
nomien (mit der teilweisen Ausnahme von Sizilien"8 ist — die von den
Sonderautonomien erzielten Ergebnisse unterschiedlich sind. Wahrend in
einigen Fillen - nicht nur in den autonomen Provinzen Trient und Bozen,
sondern auch im Aostatal — die mit dem Staat getroffenen Vereinbarungen
zur Festlegung des Beitrags der Korperschaft zum Ausgleich der offentli-
chen Finanzen auch zur Konsolidierung der finanziellen und politischen
Autonomie gefiihrt haben, beschrankten sich in den anderen Fillen die
betreffenden Vereinbarungen darauf, den Beitrag der Sonderautonomien zu
den europiischen Zielen der dffentlichen Finanzen auf bilateraler Basis neu
festzulegen.

Wenn also das besondere Verfahren zur Anderung der Finanzverfassung
die Entscheidungsfindung und die Gestaltung der finanziellen Beziehungen
zum Staat erleichtern kann, so hingt das Ergebnis doch in hohem Mafle
von der Féahigkeit der Parteien ab, die Bedingungen in den Verhandlungen
zu bestimmen; dies natiirlich mit allen damit verbundenen Risiken und
Unsicherheiten.

118 Hier handelt es sich um eine teilweise Ausnahme, da das Statut Siziliens kein
dhnliches Verfahren fiir die Anderung der statutarischen Bestimmungen der Fi-
nanzordnung der Region vorsieht, diese Liicke aber zumindest teilweise durch
die Méglichkeit, auch im Bereich der Finanzen auf Durchfithrungsbestimmungen
zuriickzugreifen, geschlossen wird.
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Der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit zwischen
Garantie der Sonderautonomie und Wahrung der Einheit der
Rechtsordnung!

Roberto Toniatti

I. Einleitung

Das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit ist ein typisches Merkmal jeder
zusammengesetzten Rechtsordnung - sei sie regionaler, foderaler oder
supranationaler Natur - und tritt als allgemeine offene Klausel auf, die
ihrem Wesen nach aufierhalb der Rechtsnorm steht bzw keine Rechtsnorm
darstellt, aber weiterentwickelt werden kann und tatsachlich bereits in
eine bestdndige, formalrechtliche Vorschrift umgewandelt wurde. Diese
Vorschrift ist inhaltlich nicht definiert, flexibel in ihrer Anwendung und
funktional fiir eine kooperative Struktur intergouvernementaler Beziehun-
gen. Sie ist jedoch auch mit einem dualen Modell einer zusammengesetzten
Rechtsordnung vereinbar.

Das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit ist ein unverzichtbares Ele-
ment zur Definition der logischen und funktionellen Merkmale, welche
fir die Ausgestaltung einer im eigentlichen Sinn einheitlichen Dimension
des Systems einer zusammengesetzten Rechtsordnung notwendig sind. Das
Prinzip stellt ndmlich den Gleichgewichtsmoment in der Ausiibung der
jeweiligen Funktionen von Staat und territorialen Autonomien dar. Es stellt
somit die Voraussetzung fiir die effizienteste Befriedigung des gemeinsamen
Interesses aller konstituierenden Komponenten - sowohl der zentralen
als auch der regionalen — an der besten Funktionsweise des einheitlichen
Systems dar, trotz struktureller Unterschiede und gerade zu deren Gewidhr-
leistung.

Betrachtet man die loyale Zusammenarbeit als Systemprinzip, ist sie
sowohl Garantie der territorialen Autonomien als auch der Einheit der
Rechtsordnung: sie ist nicht dem statischen Element der institutionellen

1 Aus dem Italienischen iibersetzt von Maria Tischler. Anmerkung: Die Zitate in Origi-
nalsprache wurden im FlieStext ins Deutsche tibersetzt, in den Fufinoten nur insofern,
als die Zitate nicht in ihrem wesentlichen Inhalt im FliefStext wiedergegeben sind.
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Ausgestaltung zuzuordnen wie es eine zweite Kammer wire, sondern steht
fir die dynamische Komponente der Ausiibung - mehr noch als der
formellen Tragerschaft - der ausschliefllichen oder geteilten offentlichen
Funktionen und ist daher eindeutig in der konkreten Ausiibung verortet.

Zudem ist von Bedeutung, dass das Prinzip urspriinglich in der Recht-
sprechung erarbeitet wurde, dh im Moment der Anwendung des Rechts,
sobald es fiir den Interpreten klar wird, dass in Anbetracht fehlender po-
sitivrechtlicher Bezugspunkte das System Modalitdten der Ausiibung der
Zustiandigkeiten voraussetzt und diese folglich auch den staatlichen und
regionalen Organen auferlegt. Dies geschieht jedoch nicht aufgrund einer
expliziten Pflicht, sondern steht fiir die Notwendigkeit gegenseitigen Re-
spekts, die in Wirklichkeit nur als implizite Pflicht angesehen werden kann.

Das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit setzt sich aus zwei Elementen
zusammen. Das eine Element - die Zusammenarbeit - ist auf einen objek-
tiven Faktor zuriickzufithren, das andere - die Bewertung der Loyalitat
— ist hingegen als subjektiver und immaterieller Faktor zu verstehen, der
auf eine Ermessensentscheidung des Interpreten sowie des institutionellen
Akteurs zuriickzufiihren ist und sich an den unterschiedlichen Umstanden
des Einzelfalls orientiert.

Folglich kann die Einhaltung des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit
in erster Linie auf das Legalitdtsprinzip und die Respektierung des Rechts-
staates zuriickgefithrt werden. Dariiber hinaus kommt auch eine Ethik des
Offentlichen zum Tragen, die vom Interpreten wahrgenommen wird, aber
va von der Sensibilitdt der betroffenen Institutionen, rectius der Tréger der
jeweiligen betroffenen institutionellen Funktionen abhingig ist.?

In dieser Hinsicht stellt sich in einem System mit differenzierter Auto-
nomie wie der italienischen Rechtsordnung - die mit wenigen anderen

2 In diesem Sinne erscheint es angebracht, an die in Artl 54 Verf festgelegten Pflichten
der Staatsbiirger zu erinnern, namlich ,die Pflicht, der Republik treu zu sein und ihre
Verfassung und Gesetze zu beachten, und die Pflicht, ,sie [die 6ffentlichen Aufgaben]
pflichtgetreu und gewissenhaft zu erfiillen Die Gewissenhaftigkeit, welche gegenseiti-
ge Loyalitdt und Respekt umfasst, bindet sowohl die Staatsbiirger als auch diese in
Ausiibung ihnen iibertragener 6ffentlicher Funktionen und bildet daher die Grundlage
der loyalen Zusammenarbeit. Die Dimension der Ethik des Offentlichen stellt hiufig
eine nicht-rechtliche Erganzung der rechtlichen Dimension dar, was auch der Faktor
der Fairness nahelegt. Verbunden mit der Fairness ist die Schaffung einer Einrichtung
(Ombudsmann oder Volksanwaltschaft), die befugt ist, in Fallen von maladministrati-
on und Fehlverhalten im Handeln der 6ffentlichen Verwaltung einzugreifen. In dieser
Hinsicht erkennt das Recht somit das Vorhandensein struktureller Grenzen seiner
Wirkung an.
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Rechtsordnungen wie etwa jener des Vereinigten Konigreichs mit all ihren
Eigenheiten des Common Law und der spanischen Rechtsordnung ver-
gleichbar ist - jedenfalls die Frage nach der spezifischen Ausgestaltung des
Prinzips der loyalen Zusammenarbeit in Bezug auf den Typus der regiona-
len Autonomie, mit dem es angewendet werden muss: Ist das Prinzip der
loyalen Zusammenarbeit als ein Moment des Gleichgewichts zwischen der
Einheit der Rechtsordnung und den ,Bediirfnissen von Autonomie und
Dezentralisierung®, an die die Republik ,die Grundsitze und Methoden
ihrer Gesetzgebung anpassen muss® (Art 5 Verf) zu verstehen, ist vorstell-
bar, dass dieser Moment des Gleichgewichts nicht nur einen Grad an Flexi-
bilitat aufweisen kann, sondern wahrscheinlich auch muss, je nach Art der
in der jeweiligen Situation vorhandenen Autonomie.

Die Notwendigkeit des funktionalen Charakters des Prinzips wird nicht
nur in Bezug auf die Verteilung der Regierungsfunktionen anhand des
territorialen Faktors, sondern auch im Rahmen der Trennung der Staatsge-
walten deutlich: Auch in diesem Bereich bedarf die Trennung zwischen den
Entscheidungsorganen und zwischen diesen und den Garantieorganen der
Gelegenheiten zur Anndherung und einheitlichen Koordinierung, die nicht
nur aus den Normen resultieren, sondern auch auf einem immateriellen
Element von Loyalitdt und Fairness beruht.

Das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit in seinen verschiedenen, in
unterschiedlichen zusammengesetzten Rechtsordnungen entstandenen Be-
deutungen soll zunéchst in einer vergleichenden Perspektive sowohl hin-
sichtlich seines Ursprungs in der Rechtsprechung als auch hinsichtlich
der jeweiligen Entwicklung im positiven staatlichen, internationalen und
supranationalen Recht - je nach Natur der Rechtsordnung - dargestellt
werden. Im Anschluss darauf wird sich der Beitrag auf die Ausgestaltung
des Grundsatzes in der italienischen Rechtsordnung konzentrieren, die va
auf die Rechtsprechung des VEGH zuriickzufiihren ist.?

Die Verwendung der Formel ,,Prinzip der loyalen Zusammenarbeit” ent-
spricht der Praxis des italienischen Verfassungsgesetzgebers, ebenso der
Rechtsprechung und der Lehre. Dabei wird die funktionale Aquivalenz zu

3 Vgl Palermo/Kossler, Comparative Federalism. Constitutional arrangements and case-
law (2017), 249, wo ua festgehalten wird, dass “the practice of intergovernmental rela-
tions is often based on underlying principles that are called, with certain variations,
principles of mutual consideration, federal loyalty or comity and the like. These are
very common, especially in countries following the model of administrative federalism.
This is because the coordination of national legislation and subnational implementati-
on quite evidently requires a high degree of mutual understanding and cooperation”.
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verschiedenen, in anderen Kontexten verwendeten Formulierungen keines-
wegs aufler Acht gelassen, da diese mehr Gemeinsamkeiten als Unterschie-
de aufweisen.

IL. Urspriinge des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit in der
verfassungsrechtlichen Rechtsprechung

Die getroffenen systematischen Feststellungen werden jedenfalls durch die
Urspriinge des Begriffs und seiner relativ jungen Entwicklung in verglei-
chender Dimension bestdtigt. Der Ursprung liegt in der Rechtsprechung
und geht auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem
Jahr 1952 zuriick, die das Prinzip der Bundestreue einfiihrte, wonach so-
wohl der Bund als auch die Lander Adressaten der Pflicht zu einem federal
friendly-Verhalten sind.

In einer spateren Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht prazi-
siert, dass sich die betreffende Pflicht aus dem foderalen Verfassungspakt
ergibt, den das Prinzip selbst konsolidieren soll.* Es handelt sich also
um eine ungeschriebene Verfassungsnorm, die fiir das Funktionieren der
Regierungsinstitutionen von entscheidender Bedeutung ist, sich aus den
geschriebenen Verfassungsbestimmungen ableitet und eine Erginzung zu
diesen darstellt.>

Auch im foderalen System Osterreichs hat angesichts des Schweigens des
Verfassungstextes die Rechtsprechung des VfGH im Laufe der Jahre einen
der deutschen Bundestreue funktional gleichwertigen Begriff entwickelt:

4 Es wird auch auf einen Artikel von Smend aus dem Jahr 1916 verwiesen, der sich auf
das gewohnheitsrechtliche Prinzip der ,vertraglichen Treue zum Bundespakt® berief,
um die Beziehungen zwischen dem Reich und den Gliedstaaten im System der fodera-
len Monarchie zu festigen.

5 Vgl Woelk, Konfliktregelung und Kooperation im italienischen und deutschen Verfas-
sungsrecht - Leale collaborazione und Bundestreue im Vergleich (1999) 363, wo festge-
halten wird, dass insbesondere ,,in allen drei von der Rechtsprechung des BVerfG her-
ausgearbeiteten Anwendungsbereichen der Bundestreue (Zustédndigkeitsgrenze, Hand-
lungspflicht und verfahrensrechtliche Pflichten), diese den Interessen desjenigen dient,
der sich zur Durchsetzung oder Verwirklichung seiner Rechte an den anderen wenden
muss [...] Die Analyse der BVerfG-Rechtsprechung zeigt insbesondere zwei wesentliche
Elemente fiir die materielle Konkretisierung des Rechtsinstituts, die sich aus seiner
ergdnzenden Funktion ergeben: Die Bundestreue garantiert sowohl die Zustindigkeit
als auch die Funktionsfahigkeit und Effektivitdt des offentlichen Handelns; alle ein-
zelnen Konkretisierungen des Grundsatzes lassen sich auf diese beiden Funktionen
zurtickfithren”.
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das Prinzip der Beriicksichtigung.® Dieses beruht auf dem Gedanken,
dass Bund und Linder bei der Ausiibung ihrer Gesetzgebungsfunktion
verpflichtet sind, die Interessen der anderen Gesetzgebungsorgane nicht
zu verleugnen und die Wirksamkeit der von den anderen Gesetzgebungs-
organen erlassenen Gesetze nicht zu gefahrden. Das urspriinglich fiir die
Gesetzgebungstatigkeit entwickelte Prinzip gilt auch bei der Anwendung
der Gesetze und erfordert deren Vereinbarkeit mit den Regelungen des
Bundes und der anderen Lénder.”

Die gleiche Dynamik findet sich auch in der spanischen regionalen
Rechtsordnung.® Da das Prinzip im Verfassungstext nicht enthalten ist, hat
das Tribunal constitucional den Begrift der Pflicht zur Loyalitat (fidelidad
a la Constitucion) und Mitwirkung entwickelt,” deren zwischengeschaltete
Adressaten die zentralen und regionalen Institutionen sind, aber deren

6 Die Bundestreue wird auch als Riicksichtnahmepflicht bezeichnet. In der Lehre wird
darauf hingewiesen, dass ,the Beriicksichtigungsprinzip (principle of mutual conside-
ration), which is not explicitly provided for in the Federal Constitution, but was
developed by the Constitutional Court. It is a similar instrument to the general prin-
ciple of Bundestreue in Germany, which implies that in exercising their authority, the
Linder as well as the federation are bound to respect each other’s interests, even if
this term is not used in Austria. The Austrian principle of mutual consideration is
binding on both the federation and the Linder and only means that the legislatures
of the federation and the Linder must not undermine each other”, siche BufSjdger,
Austria’s Cooperative Federalism, in Bischof/Karlhofer (Hg), Austrian Federalism in
Comparative Perspective (2015) 18.

7 Diesbeziiglich wurde auch aufgezeigt, dass ,in Austria, a rather centralised federal
system, an unwritten, reciprocal duty of Federation and Lander is recognised, which
obliges both levels to respect the sphere of competences of the other. As a prohibition
of misuse or excessive use, it limits the exercise of own competences, if rules of other
actors, adopted in conformity with the Constitution and the distribution of competen-
ces, would be contradicted or made impossible. However, not each form and degree of
encroachment is covered, only serious obstacles to the other level’s effective capacity
to act. The principle of consideration (Beriicksichtigungsprinzip) is considered a con-
sequence from the peculiar Austrian competence system, which does not comprise any
concurrent powers. Thus, the principle, confirmed by the Constitutional Court since
1984, shall overcome rigidities resulting from the strict separation between the spheres
of competences of Federation and Léander”); siehe Woelk, Loyal cooperation: systemic
principle of Italy’s regionalism?, in Arban/Martinico/Palermo (Hg), Federalism and
Constitutional Law: The Italian Contribution to Comparative Regionalism (2021) 174.

8 Fiir eine eingehende Analyse des spanischen Rechtssystems in einem umfassenden
vergleichenden Rahmen siehe Carranza, La lealtad federal en el sistema autonémico
espafiol (2022).

9 Das Verfassungsgericht spricht hierbei vom Prinzip der cooperacion und collaboracién
oder auch von coordinacién voluntaria (Urteile Nr 11/1986 und Nr 201/1988).
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unmittelbarer Bezugspunkt die Verfassung selbst darstellt, was die systema-
tische Logik des Prinzips bestitigt.!?

Auch in Italien verdankt das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit seine
urspriingliche Ausarbeitung der Rechtsprechung des VIGH, wie nachfol-
gend hervorgehoben wird.!!

III. Entwicklungen im positiven Verfassungsrecht

In einigen Rechtsordnungen hat der Gesetzgeber das Prinzip der loyalen
Zusammenarbeit sowohl als allgemeines Prinzip als auch spezifisch als
alternatives Prinzip zum Rechtsweg formell verankert. Eine entsprechende
Bestimmung wurde entweder im Verfassungstext selbst oder in Rechtsquel-
len der ordentlichen Gesetzgebung verankert.

Die féderale belgische Verfassung sieht das Prinzip in ihrem Titel III vor,
im Rahmen des Kapitels V tiber den Verfassungsgerichtshof, welches der
Vorbeugung und Regelung von Interessenkonflikten“ gewidmet ist.!> Der

10 Das Verfassungsgericht hat das Prinzip qualifiziert als ,la esencia del modelo de
organizacién territorial del Estado” weshalb “no es preciso justificar en preceptos
concretos” (Urteil Nr18/1992, Nr 80/1985). Dies “se traduce en la existencia de un
deber general y reciproco, que si bien no altera, salvo casos de urgente necesitad,
el orden de competencias entre el Estado y la Comunidades Auténomas, presenta
una dimensién negativa, caracterizada por la lealtad institucional, consistente en la
obligacién de comportarse con arreglo a criterios de buena fe y lealtad al sistema,
y otra positiva, consistente en el llamado «auxilio interadministrativo», configurado
como deber constitucional”; siehe Alavarez Conde/Tur Ausina, Derecho constitucio-
nal® (2015) 286. Fiir eine allgemeine Rekonstruktion der institutionellen Abkommen
zwischen Staat und Autononomen Gemeinschaften Pérez Royo, Curso de derecho
constitucional® (2012) 828.

11 Nachstehend VI.

12 So Art 143 belgische Verfassung: ,§1 - Der Foderalstaat, die Gemeinschaften, die
Regionen und die Gemeinsame Gemeinschaftskommission respektieren bei der Aus-
ibung ihrer jeweiligen Befugnisse die foderale Loyalitit, um Interessenkonflikte zu
vermeiden. § 2 - Der Senat befindet unter Bedingungen und geméfl Modalitéten, die
ein mit der in Artikel 4 letzter Absatz bestimmten Mehrheit angenommenes Gesetz
festlegt, im Wege eines mit Griinden versehenen Gutachtens tiber Interessenkonflikte
zwischen den Versammlungen, die die gesetzgebende Gewalt im Wege von Gesetzen,
Dekreten oder in Artikel 134 erwédhnten Regeln ausiiben. § 3 - Ein mit der in Artikel
4 letzter Absatz bestimmten Mehrheit angenommenes Gesetz gestaltet das Verfahren,
um den Interessenkonflikten zwischen der Féderalregierung, den Gemeinschafts-
und Regionalregierungen und dem Vereinigten Kollegium der Gemeinsamen Ge-
meinschaftskommission vorzubeugen und sie beizulegen. § 4 - Die in den Paragra-
phen 2 und 3 vorgesehenen Verfahren sind nicht anwendbar auf die Gesetze, Erlasse,
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Wortlaut nimmt dabei auf die ,fdderale Loyalitat® (loyauté fédérale) Bezug,
die darauf abzielt, Interessenkonflikte zwischen dem Staat, den Gemein-
schaften, den Regionen und der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission
zu vermeiden.

Dieses Prinzip ist auch von der Rechtsprechung anerkannt worden: ,,Be-
reits 1989 hat der Gerichtshof selbst seine Zustandigkeit fiir die Beurteilung
der Einhaltung der Bestimmungen iiber die Zusammenarbeit zwischen den
Korperschaften erklart und damit aus der Sicht der Rechtsprechung die
Merkmale des belgischen Staates als foderales System mit kooperativem
Charakter festgelegt und somit dem Wortlaut von Art 143 des Verfassungs-
textes, dessen Konturen ansonsten sehr unbestimmt sind, konkrete Bedeu-
tung verliehen“!®

Auch in der Schweiz wurde das Prinzip im Verfassungstext von 1999 als
allgemeines Prinzip fiir die Beziehungen zwischen Bund und Kantonen
verankert. Im 2. Abschnitt (mit dem Titel ,Zusammenwirken von Bund
und Kantonen®) des 3. Titels legt Art 44 (,Grundsatze®) fest:

,»1. Bund und Kantone unterstiitzen einander in der Erfiillung ihrer Auf-
gaben und arbeiten zusammen.

2. Sie schulden einander Riicksicht und Beistand. Sie leisten einander
Amts- und Rechtshilfe.

3. Streitigkeiten zwischen Kantonen oder zwischen Kantonen und dem
Bund werden nach Moglichkeit durch Verhandlung und Vermittlung
beigelegt. 14

Regelungen, Akte und Beschliisse des Foderalstaats iiber die Besteuerungsgrundlage,
die Steuersitze, die Steuerbefreiungen oder jegliche anderen Bestandteile, die bei der
Berechnung der Steuer der natiirlichen Personen beriicksichtigt werden.

13 Vgl Mastromarino, Belgio (2012) 162 (Ubersetzung des italienischen Originaltextes).

14 Der franzosische Text von Art 44 Schweizer Verfassung lautet: ,1. La Confédération
et les cantons s’entraident dans I'accomplissement de leurs taches et collaborent entre
eux. 2. Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement I'entraide
administrative et l'entraide judiciaire. 3. Les différends entre les cantons ou entre les
cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par
la médiation”
Der italienische Text lautet: ,1. La Confederazione e i Cantoni collaborano e si
aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. 2. Si devono rispetto e
sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. 3 Le controversie tra i
Cantoni o tra i Comuni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile
con il negoziato e la mediazione.”
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Erwidhnenswert ist auch die Einfithrung des Prinzips der loyalen Zusam-
menarbeit im Rahmen der Ausarbeitung der siidafrikanischen Verfassung,
wenn sich auch die Identifikation der typischen Merkmale eines foderalen
Systems und seine konkrete Umsetzung in dieser Verfassungsordnung als
problematisch darstellt.l®

Interessant und bezeichnend ist, dass eine entsprechende Bestimmung
auch im als organisches Gesetz des spanischen Staates verabschiedeten
Statut der Generalitat de Catalunya (Katalonien) vorgesehen wurde. In Art
174 , Allgemeine Bestimmungen® des Kapitels ,Beziehungen der Generalitat
zum Staat und zu anderen autonomen Gemeinschaften heif3t es: ,,(1) Die
Generalitat und der Staat leisten sich gegenseitig Hilfe und arbeiten zusam-
men, soweit dies fiir die wirksame Ausiibung ihrer jeweiligen Zustdndigkei-
ten und fiir die Verteidigung ihrer jeweiligen Interessen erforderlich ist”'¢

15 Der in der Tradition des Common Law sehr detailliert formulierte Wortlaut der
einschligigen Bestimmungen findet sich in Kapitel 3 unter der Uberschrift ,,Coopera-
tive Government™: ,Art.40.1 In the Republic, government is constituted as national,
provincial and local spheres of government which are distinctive, interdependent and
interrelated. 2. All spheres of government must observe and adhere to the principles
in this Chapter and must conduct their activities within the parameters that the
Chapter provides”; art. 41. “Principles of co-operative government and intergovern-
mental relations 1. All spheres of government and all organs of state within each sphe-
re must [...] d. be loyal to the Constitution, the Republic and its people; e. respect the
constitutional status, institutions, powers and functions of government in the other
spheres; f. not assume any power or function except those conferred on them in terms
of the Constitution; g. exercise their powers and perform their functions in a manner
that does not encroach on the geographical, functional or institutional integrity of
government in another sphere; and h. co-operate with one another in mutual trust
and good faith by (i) fostering friendly relations; (ii) assisting and supporting one
another; (iii) informing one another of, and consulting one another on, matters of
common interest; (iv) co-ordinating their actions and legislation with one another;
(v) adhering to agreed procedures; and (vi) avoiding legal proceedings against one
another. 2. An Act of Parliament must: (a) establish or provide for structures and
institutions to promote and facilitate intergovernmental relations; and (b) provide for
appropriate mechanisms and procedures to facilitate settlement of intergovernmental
disputes. 3. An organ of state involved in an intergovernmental dispute must make
every reasonable effort to settle the dispute by means of mechanisms and procedures
provided for that purpose, and must exhaust all other remedies before it approaches
a court to resolve the dispute. 4. If a court is not satisfied that the requirements
of subsection (3) have been met, it may refer a dispute back to the organs of state
involved.”

16 Frei ibersetzt nach der italienischen Version des Verfassungstextes, der auf der
Homepage der Generalitat verfiigbar ist ,1. La Generalitat e lo Stato si prestano
un mutuo ajiuto e collaborano in quanto sianecessario per lesercizio efficace delle
rispettive competenze e per la difesa dei loro rispettivi interessi. 2. La Generalitat
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IV. Urspriinge und Entwicklung im supranationalen Verfassungsrecht

Als zusammengesetztes System sui generis nimmt auch die Europiische
Union in ihrer Verfassung auf das Prinzip Bezug.”

Dabei gilt es einerseits daran zu erinnern, dass ihre Rechtsgrundlage
- die Griindungsvertrige — volkerrechtliche Rechtsakte sind, weshalb un-
mittelbar auf den gewohnheitsrechtlichen Grundsatz pacta sunt servanda
und auch auf Art 26 des Wiener Ubereinkommens iiber das Recht der
Vertrige verwiesen werden kann.!® Andererseits muss die Natur der Union
als Rechtsordnung, die auf ihrem eigenen inneren Recht fufit und durch
die Auslegung des Gerichtshofs als autonom ausgestaltet ist, hervorgehoben
werden. Denn auch im Kontext der Union und ihrer Entwicklung hat die
rechtsprechende Gestaltung eine entscheidende Rolle bei der Verankerung
des Prinzips der loyauté communautaire gespielt.

Art 4 Abs 3 EUV legt gemeinsam mit der Zustdndigkeitsverteilung zwi-
schen der Union und den Mitgliedsstaaten fest, dass sich die Union und
die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfiillung der Aufgaben ,nach dem
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstiitzen [...]. Die
Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Mafinahmen allgemeiner oder be-
sonderer Art zur Erfiillung der Verpflichtungen, die sich aus den Vertrigen
oder den Handlungen der Organe der Union ergeben. Die Mitgliedstaaten
unterstiitzen die Union bei der Erfiillung ihrer Aufgabe und unterlassen

puo stabilire con altre comunita autonome delle relazioni di collaborazione per la
determinazione di politiche comuni, per lesercizio efficace delle sue competenze e
per affrontare le questioni d’interesse comune, in particolare quando esse abbiano
una portata sovraterritoriale. La Generalitat deve prestare l'aiuto necessario alle altre
comunita autonome per l'esercizio efficace delle loro competenze.3. La Generalitat
partecipa alle istituzioni, agli organismi ed ai procedimenti di adozione di decisioni
dello Stato che si riferiscano alle sue competenze, in base a quanto stabilito nelpresen-
te Statuto e nelle leggi”

17 Siehe dazu Casolari, Leale collaborazione tra Stati membri e Unione europea. Studio
sulla partecipazione all'Unione al tempo delle crisi (2020).

18 Diese Bestimmung besagt Folgendes: ,Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die
Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und Glauben zu erfiillen®. Es ist darauf
hinzuweisen, dass Art 31 Abs 1 desselben Vertrags (Allgemeine Auslegungsregel) fest-
legt: ,Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Ubereinstimmung mit der gewdhn-
lichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung
und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen”
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alle Mafinahmen, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefédhrden
kénnten:

Es handelt sich um eine detaillierte und komplexe Vorschrift, die sich
auf die Gesamtheit der Anwendungsbereiche des Unionsrechts ohne sach-
liche Begrenzung bezieht, Verpflichtungen positiver und negativer Art be-
griindet, die Beziehungen sowohl zwischen den Institutionen der Union
und den Mitgliedstaaten als auch zwischen denselben Institutionen der
Union und den Mitgliedstaaten untereinander regelt, die Gegenseitigkeit
der Verpflichtung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten definiert
und ausdriicklich auf die Ergebnis- und Leistungsverpflichtung abzielt. Die
Bestimmung stellt sich eindeutig als eine Synthese von Konzepten aus dem
positiven Recht und der Rechtsprechung der foderalen und regionalen Mit-
gliedstaaten (aber auch der Schweiz) dar. Der Sinn (ratio) des Prinzips lasst
sich unschwer in der Gewéhrleistung der supranationalen Integration er-
kennen, die das wesentliche Ziel der Rechtsordnung im Einklang mit dem
Gleichgewicht zwischen den autonomen Spielrdumen der Mitgliedstaaten
und dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts darstellt.

V. Innerstaatliche rechtliche Entwicklungen aufgrund regionalen Vélkerrechts

Die strukturelle Immanenz und die allgemeine Tragweite des Prinzips der
loyalen Zusammenarbeit in zusammengesetzten Systemen und in Mehrebe-
nensystemen wurde durch eine Quelle des soft law, dem im Rahmen des
Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats ausgearbeiteten
~Referenzrahmen fiir die regionale Demokratie von 2009 bestitigt.2

19 Die Rechtsprechung des EuGH hat sich wesentlich auf die Formulierung des gel-
tenden Art 4 EUV ausgewirkt. Tatsdchlich sah Art 10 des Griindungsvertrags der
Européischen Gemeinschaft (der wiederum durch Artikel 5 des vorhergehenden
Vertrags vorweggenommen wurde) vor: ,,Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten
Mafinahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfiillung der Verpflichtungen, die
sich aus diesem Vertrag oder aus Handlungen der Organe der Gemeinschaft ergeben.
Sie erleichtern dieser die Erfiillung ihrer Aufgabe. Sie unterlassen alle Mafinahmen,
welche die Verwirklichung der Ziele dieses Vertrags gefahrden konnten. Aus dieser
Formulierung geht insbesondere hervor, dass die gemeinschaftlichen Institutionen
nicht Adressaten der Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit waren, was inhaltlich je-
doch bereits von der Rechtsprechung des EuGH eingefiihrt worden war.

20 Abrufbar unter https://rm.coe.int/regionale-demokratie-europarat-referenzrahmen-
cadre-democratie-regiona/168072febc. Das Dokument selbst spricht von ,politi-
sche(r) Starke” und der ,,Autoritat der in ihm enthaltenen Referenzen”. Die Praambel
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Der Referenzrahmen hat nach seiner Einleitung auch die Aufgabe, einige
wesentliche Prinzipien einer gegliederten institutionellen Architektur — von
den lokalen Gebietskdrperschaften bis zu den Regionen - zu bekriftigen,
darunter das Subsidiaritdtsprinzip, das Prinzip des sozialen und territo-
rialen Zusammenbhalts und auch die unabdingbare Solidaritit unter den
Komponenten eines souverdnen Staates (oder ,foderale” Treue). Das letzt-
genannte Prinzip wird dabei in zweierlei Perspektive verstanden. Erstens
wird in der Einfithrung zum Referenzrahmen festgehalten: ,Die (foderalen
oder regionalen) Einheiten konnen ihre Befugnisse unabhingig ausiiben
und sollten in der Theorie nicht einer {ibergeordneten oder foderalen Stelle
oder einer anderen Stelle fiir die Art und Weise rechenschaftspflichtig sein,
wie sie ihre Befugnisse ausiiben®. Im Sinne der zweiten Perspektive heift es
in der Einfithrung: ,Die Autonomie der einzelnen Einheiten weist jedoch
die Tendenz auf, die Struktur des Staates zu gefahrden. Alle Einheiten
missen aus diesem Grund eine ‘foderale’ Treue zeigen und sich bei der
Ausiibung von Befugnissen und Zustdndigkeiten aller Schritte enthalten,
die die allgemeine strukturelle Ausgewogenheit gefahrden und den Interes-
sen der einzelnen Einheiten schaden kénnten.

Auf Grundlage dieser Einleitung wird der regelnde Charakter des Doku-
ments in einer ad hoc Bestimmung (Pkt 25) zum Ausdruck gebracht, in
der es heif3t, dass ,die Beziehung zwischen der Regionalverwaltung und
der Zentralregierung [...] auf dem Grundsatz der gegenseitigen Treue und
Gleichwertigkeit [basiert] und [...] die Achtung der Einheit, Souveranitat
und territorialen Integritdt des Staates [einschlief3t]*. Insbesondere wird die
Gegenseitigkeit als Grundlage des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit
hervorgehoben.?!

des Dokuments prazisiert: ,Dieser veritable Kodex aus Rechten und Pflichten der re-
gionalen Gebietskorperschaften, der sich an die Stellen wendet, die zwischen Regie-
rungsebene und kommunaler Ebene (Gemeinde) fungieren, hat zwei grundlegende
Funktionen. Zum einen dient er als Inspiration, wenn die Staaten entscheiden, ihre
regionalen Gebietskorperschaften zu griinden oder zu reformieren. Zum anderen
agiert er als politische Referenz, auf den sich der Kongress im Kontext seiner statuta-
rischen Aufgabe des Monitorings der regionalen Demokratie in den Mitgliedstaaten
des Europarats stiitzen kann.*

21 Auflerdem wird ausdriicklich auf die systemimmanenten Grenzen des Verhaltens der
Regionen hingewiesen, was durchaus physiologisch und gerade aus diesem Grund
nicht unbedingt notwendig ist.
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VL. Prinzip der loyalen Zusammenarbeit in der italienischen
Verfassungsordnung

Auch die italienische, regional ausgestaltete Rechtsordnung nimmt als zu-
sammengesetztes System auf das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit Be-
zug.

Vorab ist jedoch kritisch anzumerken, dass die Verzégerung bei der
Umsetzung der Verfassung und der Verzug von mindestens 25 Jahren bei
der Errichtung der Regionen mit Normalstatut — mit unvermeidlichen
einschrinkenden Auswirkungen auch auf die Regionen und die autono-
men Provinzen mit Sonderautonomie - sicherlich kein vielversprechendes
Zeichen fiir eine loyale und kooperative Vorgehensweise ist, mit der der
Zentralstaat dem einzufiihrenden regionalen System begegnet ist. Eine sol-
che Verzogerung konnte im Gegenteil als Vorbote fiir die Unfahigkeit des
Staates angesehen werden, sich von seiner unrettbar zentralistischen und
bevorzugt einseitigen Ausrichtung zu l6sen.??

Generell ist festzustellen, dass auch im italienischen System wie in ande-
ren europdischen zusammengesetzten Rechtsordnungen die Anerkennung
des ungeschriebenen Prinzips der loyalen Zusammenarbeit in einem ersten
Schritt durch den VEIGH erfolgte und der Verfassungsgesetzgeber erst spater
durch die Anderung der Verfassung das Prinzip teilweise formalisierte.

In der Rechtsprechung des VIGH hat sich das Prinzip der loyalen Zu-
sammenarbeit als implizites Verfassungskriterium konsolidiert, das ange-
sichts einer pluralistischen institutionellen Struktur auf territorialer Ebene,
wie sie mit der Verfassungsrevision von 2001 in Art 114 Abs 1 Verf verankert
wurde, notwendig ist.?®

Auch wenn die territoriale Gliederung der Republik eindeutig auf einem
aufsteigenden Kriterium (von der Gemeinde zum Staat) beruht, so scheint

22 Es kann nicht davon abgesehen werden, auch auf den neuen, bereits tiber zwanzig
Jahre andauernden Verzug hinsichtlich der Umsetzung des Art 116 Abs 3 Verf fiir die
Anerkennung ,weitere(r) Formen und besondere(r) Arten der Autonomie® fiir die
Regionen mit Normalstatut hinzuweisen.

23 Art 114 Abs 1 Verf lautet: ,Gemeinden, Provinzen, Grofstidte mit besonderem Status,
Regionen und Staat bilden die Republik.“ Der Abs 1 wird von Abs 2 erginzt, der sich
auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Autonomieprinzips, die gesetzliche
Autonomie und die funktionale Differenzierung bezieht (,Gemeinden, Provinzen,
Grof3stadte mit besonderem Status und Regionen sind autonome Korperschaften mit
eigenen Statuten, Befugnissen und Aufgaben geméfd den in der Verfassung veranker-
ten Grundsatzen®).

210

- am 21.01.2026, 01:34:05.


https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit

sie darauf ausgerichtet, allen unterschiedslos dieselbe institutionelle Bedeu-
tung zuzuerkennen.?*

In der Bestimmung fehlt jedoch eine ausdriickliche Anerkennung der
unterschiedlichen Rechtsnatur der Korperschaften - sie ist administrati-
ver (Gemeinden, Provinzen und Grofistidte) oder aufgrund der Gesetzge-
bungs- und Ausrichtungsbefugnis (Regionen und Staat) politischer Natur.
Diese Anerkennung ergibt sich jedoch aus Art 117 Abs 1 Verf, wonach Staat
und Regionen aufgrund der geteilten Ausiibung der ordentlichen Gesetz-
gebungsbefugnis gleichgestellt und dabei an dieselben Grenzen (die ,Wah-
rung der Verfassung sowie der aus der gemeinschaftlichen Rechtsordnung
und aus den internationalen Verpflichtungen erwachsenden Einschriankun-
gen“) gebunden sind.

Weder wiirde eine Revision des Verfassungstextes von Art 114 Abs 1 Verf
noch von Art 117 Abs 1 Verf ausreichen, um das imprinting des Systems zu
andern, was ,sehr rational das Fortdauern des ,staatszentrierten’ Konzepts
erklart, das [...] als ,Gravitationszentrum' der republikanischen Ordnung
dient“? In diesem Zusammenhang iiberlebt die Vorstellung, ,dass es, um
allen Biirgern Gleichheit zu garantieren notwendig ist, dass die 6ffentliche
Dimension immer auf die gleiche Weise, also mit dem gleichen Antlitz, mit
ihnen in Beziehung tritt; dies gilt nicht nur hinsichtlich der Prinzipien des
Verwaltungshandelns, sondern auch in Bezug auf die ,Figur; die geeignet
ist, die ,Souverénitét* des Staates zu repréasentieren®

24 Anders ausgerichtet war hingegen die urspriingliche Version des Art 114 Verf: ,Die
Republik teilt sich in Regionen, Provinzen und Gemeinden.”.

25 Der Originaltext lautet: ,spiega in modo molto razionale la sopravvivenza della
concezione “statocentrica” che funge [...] da “baricentro” dell'ordinamento repubbli-
cano’.

26 Der Originaltext lautet: ,affinché sia garantita 'eguaglianza a tutti i cittadini, & neces-
sario che la dimensione pubblica si rapporti ad essi sempre nel medesimo modo,
dunque con il medesimo volto; non solo per cio che concerne i principi dell'azione
amministrativa, ma anche per cio che riguarda la “figura” idonea a rappresentare
la “sovranita” dello Stato”, vgl Carloni/Cortese, Diritto delle autonomie territoriali
(2020) 50. Hinsichtlich dieses Begriffs wurde auflerdem festgestellt, dass ,er teilweise
in Disharmonie nicht nur mit dem Ziel der formalen, sondern auch mit der materiel-
len Gleichheit steht; ein Ziel, das die Rechtsordnung mit Konstitutionalisierung des
demokratischen Staates festlegt, und dies aufgrund der Erkenntnis, dass Pluralismus
und territorialer und institutioneller Polyzentrismus keineswegs eine Bedrohung fiir
die Gleichheit darstellen, sondern ihre gewinnbringendste Chance darstellen konnen®
(der Originaltext lautet: ,essa entra in parziale disarmonia con l'obiettivo di eguagli-
anza, non solo formale, ma anche sostanziale, che questo ordinamento si propone
con la costituzionalizzazione dello Stato democratico e, per cio solo, con l'acquisizio-
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Dem kann hinzugefiigt werden, dass das besagte imprinting einer vor-
rechtlichen systemischen Grundlage entspricht, auf der die Innovation
der republikanischen Verfassung nicht ausreichend und angemessen einzu-
wirken vermochte. Mit anderen Worten folgt daraus, dass die grundlegen-
de Ausrichtung der italienischen regionalen Ordnung qualitativ eher der
regionalen als der foderalen Staatsform entspricht. Die der Dialektik zwi-
schen zentralen Organen und territorialen Autonomien immanente Span-
nung, die fiir jedes zusammengesetzte System typisch ist, duf8ert sich im
italienischen System in einem strukturellen, pathologische Ziige aufweisen-
den Konflikt, der eher dem Modell des dezentralisierten Einheitsstaates
als dem des zusammengesetzten, in unterschiedlichen und koordinierten
politischen Institutionen organisierten Staates entspricht.

In diesem Kontext wird sogar das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit
zwischen dem Staat und den Regionen zu einem Arrangement, in dem
die Entscheidung dariiber, wie loyal und kooperativ die Anwendung des
Prinzips sein kann und muss, allein dem Staat obliegt.

A. Ursprung und Entwicklungen in der Rechtsprechung

Nach der Rechtsprechung des VIGH ist das Prinzip der loyalen Zusammen-
arbeit zwischen dem Staat und den Regionen trotz seiner verfassungsrecht-
lichen Natur Ausdruck einer Tendenz und einer vorrangigen Behandlung:
Insbesondere ,hat es nicht, jedenfalls nicht auf den ersten Blick, die Verla-
gerung der Dynamik des Rechtssystems zum vollen Vorteil der Autonomien
zur Folge, da es nichts anderes ist als das Instrument, mit dem die fort-
dauernde Einmischung des staatlichen Gesetzgebers in Bereiche regionaler
Zustandigkeit eingegrenzt und folglich legitimiert wird?’

ne che il pluralismo e il policentrismo territoriale e istituzionali, lungi dal costituire
una minaccia per I'eguaglianza, ne possono integrare 'occasione piul proficua’).

27 Der Originaltext lautet: ,non determina, sicuramente in un primo momento, lo
spostamento delle dinamiche ordinamentali a tutto vantaggio delle autonomie, posto
che non ¢ altro che lo strumento mediante il quale contenere e conseguentemente
legittimare la continua invadenza del legislatore statale in ambiti di competenza
regionale”. Vgl Bellini, 1l principio di unita ed indivisibilita della Repubblica e il
principio autonomista, in Mezzetti (Hg), Principi costituzionali (2011) 378; der Autor
halt auflerdem fest (379), dass ,durch die Tatsache, dass der Staat sich von diesen
kooperativen Momenten leicht und ohne Sanktionen l6sen kann - iiberdies verfiigt
er iiber die Mittel, um eventuelle Blockaden zu iiberwinden - bei der Bekriftigung
eines wirklichen autonomen Systems und der strikten Verteidigung der Einheit und
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Das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit ist zusatzlich in jenen strittigen
Situationen anwendbar, in denen die positive Zuweisung von Materien an
die (Residual-)Zustdndigkeit der Regionen oder die (aufgezéhlte) Zustan-
digkeit des Staates eine Losung auf der Grundlage anderer Kriterien, in
erster Linie gemédfl dem ,,Ausmafl“ der Prdvalenz, nicht zulédsst. In diesem
Zusammenhang wurde effizient von ,Bereichen mit mehrfacher Zurech-
nung” gesprochen, dh von Bereichen, die sich gleichzeitig auf verschiedene
Materien beziehen, mdglicherweise auch auf Materien, die verschiedenen
Zustiandigkeitsregelungen unterliegen.?

Unteilbarkeit erstere haufig den Kiirzeren zieht; der Originaltext lautet: ,dal fatto
che da quei momenti cooperativi lo Stato puo facilmente emanciparsi senza alcuna
sanzione, disponendo inoltre degli strumenti onde superare eventuali situazioni di
stallo, cosicché, tra laffermarsi di un reale sistema autonomista e la rigorosa difesa
dell’unita ed indivisibilita & la prima istanza che ne esce spesso recessiva’.

28 Vgl DAtena, Diritto regionale® (2022) 171; ein weiterer interessanter Kommentar ist
in Carli, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie® (2022) 160
enthalten: ,,Die Bestimmung der Grenzen der Materie ist ein unldsbares Ritsel, wie
die vielen Urteile zu diesem Thema zeigen, aus dem man nur durch Einigung heraus-
kommt, indem man sich im ,Konferenzsystem® auf die jeweiligen Eingriffssphéren ei-
nigt“ (der Originaltext lautet: ,La determinazione dei confini delle materie ¢ un rebus
inestricabile, come dimostrano le tante sentenze in materia, da cui si puo uscire solo
in via convenzionale, concordando nel “sistema delle Conferenze” i rispettivi ambiti
di intervento.”). In einem alteren Urteil (Nr49/1958 tiber die besondere Autonomie
der Region Sardinien) sprach der Gerichtshof von ,gemischten Titigkeitsbereichen”
und orientierte sich dabei an einem Kriterium der Koordinierung zwischen zwei
gleichberechtigten, zur Zusammenarbeit bereiten Gesetzgebern: , Auf der anderen
Seite, aufgrund der im Statut enthaltenen Kompetenzaufteilung, nach der dem Staat
die Regelung der Nutzung der Meeresgewdsser — als alleiniger Inhaber des Meeres-
staatsgutes —, die Fischereiangelegenheiten hingegen der ausschliellichen Kompetenz
der Region zukommen, ist die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen
dem Staat, der die Lagunengewisser regelt, und der Region, die die Fischereitatigkeit
regelt, offensichtlich. Diese Zusammenarbeit zwischen Staat und Region ist aber
allerdings vollkommen normal im System unserer Autonomien, sowohl was die
Gesetzgebungstatigkeit als auch was die Verwaltungstatigkeit betrifft. In diesen Berei-
chen kann die staatliche Gesetzgebung, die in angemessener Weise der Kompetenz
der Region und ihrer Gesetzgebung Rechnung trigt, - im Ubrigen finden die staat-
lichen Gesetze in den Bereichen, die in die regionale Zustdndigkeit von Sardinien
fallen, Anwendung, wenn die Regionalgesetze nichts anderes vorsehen - problemlos
die Schwierigkeiten, die daraus entstehen, dass zwei unterschiedliche Kérperschaften
unterschiedliche Funktionen bzgl demselben Gut ausiiben, @iberwinden.; der Origi-
naltext lautet: ,D’altra parte, poiché le norme statutarie hanno ripartito le funzioni
fra lo Stato e la Regione sarda in modo che gli usi delle acque marittime sono riservati
alla disciplina dello Stato - che & I'unico soggetto del demanio marittimo - mentre
gli interessi della pesca sono stati affidati alla competenza esclusiva della Regione, &
ovvia l'esigenza d'una stretta collaborazione fra lo Stato, che regola le acque lagunari,
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Mit anderen Worten: In konkreten Fillen, in denen der Vorrang der
Zustindigkeit des Staates oder der Regionen nicht leicht festzustellen ist,
wird - fast salomonisch - die Annahme einer loyalen Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden ,virtuellen Inhabern® bekriftigt, von denen der eine (der
Staat) vorrangig zum alleinigen tatsdchlichen Inhaber und der andere (die
Regionen) zum Inhaber eines neuen, zuriickweichenden Status als Adressat
des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit wird.

Der VIGH hat sowohl den komplexen Kontext der ,konkurrierenden
Kompetenzen® als auch seine Rolle in diesem Kontext, insbesondere als
Organ, rekonstruiert und begriindet, dass im Wege der Interpretation die
Position der Regionen umgestaltet wird, wobei diesen angemessene Instru-
mente zur Beteiligung als Kompensierung und Ersatz fiir ihre verfassungs-
rechtlichen Kompetenzen garantiert werden miissen. Die verfassungsrecht-
lichen Kompetenzen der Regionen koénnen im Falle eines Rechtsstreits
nicht ausgetibt werden und sind folglich ausgesetzt. 2

e la Regione sarda, che regola l'attivita della pesca. Ma questa collaborazione fra lo
Stato e la Regione ¢ del tutto normale nel sistema delle nostre autonomie, sia che si
tratti d'attivita legislativa, sia che si tratti d'attivita amministrativa. In questi campi
la legislazione dello Stato, che tenga conto opportunamente della competenza della
Regione e della sua legislazione - del resto le leggi dello Stato si applicano nelle
materie attribuite alla competenza della Regione sarda quando non sia diversamente
disposto con leggi regionali - puo facilmente superare le difficolta che derivano dal
fatto che due enti diversi esercitano funzioni diverse sullo stesso bene”. In dieser
Hinsicht hat der Gerichtshof folgende Losung vorgeschlagen: ,Daher erscheint es
vielleicht sinnvoller, dass die Region in diesen gemischten Tatigkeitsbereichen die
Initiative fiir eine angemessene gesetzliche Regelung durch den Staat ergreift (Art 121
Verf) anstatt das Risiko einzugehen, dass sie vergeblich Gesetze erlésst, die nicht in
ihren Zustandigkeitsbereich fallen.”. Der Originaltext lautet: “Percio puo sembrare pil
prudente che in questi campi d'attivita mista la Regione prenda magari I'iniziativa
di un'adeguata disciplina legislativa statale (art. 121 della Costituzione), piuttosto che
correre il rischio di legiferare invano, fuori del campo della propria competenza”.

29 Vgl VIGH, Urteil Nr 251/2006: ,Bekanntlich driickt sich die Komplexitit der sozialen
Phanomene, die die Gesetzgeber regeln, in einem dichten Beziehungsgeflecht aus,
wo es schwierig ist, ein einzelnes Interesse zu isolieren: eher ist es die umgekehrte
Regel, die sich aus der Rechtsetzungsdynamik ergibt, dh in einem Gesetz oder in
den einzelnen gesetzlichen Bestimmungen kommt es zu einem Zusammentreffen von
verschiedenen Interessen, die unterschiedlichen Zustindigkeitsbereichen von Staat
und Region zuordenbar sind. In diesen Fillen muss der Gerichtshof in erster Linie
priifen, ob einer der Sachbereiche iiberwiegt (Urteil Nr 50/2005 und Nr 370/2003).
Sollte ein Sachbereich pravalent sein, so ist dies Ausdruck des Urteils. Dabei muss
festgehalten werden, dass ein solcher Ausdruck (der Prévalenz) das proprium des
Urteils, dh die Feststellung der Kompetenz, dessen Ausdruck die Bestimmung ist,
zusammenfasst. Wenn die Feststellung der Pravalenz eines Sachbereichs nicht mog-
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Inwiefern diese Instrumente in den oben genannten Zusammenhingen
- die der Gerichtshof als einen ,Entwicklungsrahmen? qualifiziert — ver-
fassungsrechtlich notwendig sind, prazisiert das Urteil Nr251/2016 unter
Bezugnahme auf eine umfangreiche Rechtsprechung. Es stellt fest, dass
,Konsultationsverfahren Mechanismen zur Uberwindung von Divergenzen
vorsehen miissen, die sich auf die Fortfithrung von Verhandlungen oder
auf spezifische Vermittlungsinstrumente stiitzen (Urteil Nr1/2016; im
gleichen Sinne Urteil Nr121/2010). Fiir den Fall, dass keine Einigung zu-
stande kommt, gibt es keine ,drastische Vorschrift, welche den Willen nur
einer der Parteien ausschlaggebend werden ldsst, was die Rolle der anderen
Partei auf eine Stellungnahme reduziert (Urteil Nr 24/2007).32

Betont werden muss jedoch die vom VIGH aus der Anwendung der
Methode der loyalen Zusammenarbeit gezogene Schlussfolgerung: ,Die
Fortsetzung der Verhandlungen im Hinblick auf die Erzielung eines einver-
nehmlichen Ergebnisses [...] bedeutet ndmlich keineswegs, dass der Staat auf
seine Rolle als Entscheidungstriger verzichtet, falls die abgestimmten Strate-

lich ist, so ergibt sich eine ,Konkurrenz zwischen Kompetenzen' (Urteil Nr 50/2005),
welche die Anwendung des ,Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit zur Folge hat,
der es dem staatlichen Gesetz auferlegt, angemessene Formen der Einbeziehung der
Regionen vorzusehen, um deren Kompetenzen zu garantieren. (Urteil Nr 88/2009
und Nr 219/2005). Der Originaltext lautet: ,E, peraltro, noto che la complessita dei
fenomeni sociali su cui i legislatori intervengono si esprime, di regola, in una fitta
trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sara possibile isolare un singolo
interesse: e, piuttosto, la regola opposta che si ha modo di rinvenire nella concreta
dinamica normativa, ovvero la confluenza nelle leggi o nelle loro singole disposizio-
ni di interessi distinti, che ben possono ripartirsi diversamente lungo I'asse delle
competenze normative di Stato e Regioni. In tali casi, questa Corte non si puo
esimere dal valutare, anzitutto, se una materia si imponga alle altre con carattere di
prevalenza (sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003), ove si tenga presente che, per
mezzo di una simile espressione, si riassume sinteticamente il proprium del giudizio,
ovvero lindividuazione della competenza di cui la disposizione ¢ manifestazione.
Quando non sia possibile concludere nel senso appena indicato, si verifica un’ipotesi
di «concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005), la quale esige di adottare
il «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre
adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro compe-
tenze» (sentenze n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005.”

30 Der Originaltext lautet: ,quadro evolutivo”.

31 Der Originaltext lautet:,le procedure di consultazione devono «prevedere meccanis-
mi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su
specifici strumenti di mediazione”.

32 Der Originaltext lautet: ,drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisi-
vita della volonta di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il
ruolo dell’altra”.
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gien einen negativen Ausgang haben und nicht zu einer Einigung fiihren
[..]%3%

Auch wenn das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit einen allgemeinen
Parameter darstellt, der sich auf alle Handlungsweisen der zentralen und
regionalen Einrichtungen bezieht, so geht aus der Rechtsprechung des
VIGH hervor, dass es sich trotzdem um ein Kriterium mit begrenztem
Anwendungsbereich handelt, das zweckméflig eng mit der Ausiibung der
Funktionen und mit der anschlieSenden eventuellen gerichtlichen Ent-
scheidung von Streitigkeiten zwischen Staat und Regionen sowohl im Rah-
men der Normenkontrolle als auch im Rahmen von Kompetenzkonflikten
verbunden ist.3*

33 VIGH, Urteil Nr 251/2016, RE Pkt 3 (Kursivsetzung durch den Autor); der Original-
text samt der zitierten Rechtsprechung lautet: ,la reiterazione delle trattative, al fine
di raggiungere un esito consensuale (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del
2007, n. 339 del 2005), non comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo
di decisore, nell'ipotesi in cui le strategie concertative abbiano esito negativo e non
conducano a un accordo (sentenze n. 7 del 2016, n. 179 del 2012, n. 165 del 2011; in
generale, con riferimento al «principio dell'accordo», sentenza n. 19 del 2015)”.

34 Das Urteil Nr 31/2006, RE Pkt 4.2 lautet: ,Dieser Gerichtshof hat konstant festgehal-
ten, dass das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit allen Beziehungen zwischen Staat
und Regionen innewohnen muss: seine Elastizitit und seine Anpassungsfahigkeit
machen es duflerst geeignet, um in dynamischer Weise die gegenstandlichen Bezie-
hungen im Sinne des Dualismus und unter Vermeidung unnétiger Starrheit zu regeln.
Der allgemeine Charakter dieses Parameters, der ist wie oben dargestellt, niitzlich ist,
erfordert allerdings fortlaufende Prézisierungen und Konkretisierungen. Diese kon-
nen, ausgehend von der nunmehr reichen Rechtsprechung dieses Gerichtshofs, ge-
setzlicher, verwaltungstechnischer oder gerichtlicher Natur sein. Eines der am besten
geeigneten Foren fiir die Ausgestaltung des Parameters der loyalen Zusammenarbeit
ist das System der Konferenzen Staat-Regionen und lokale Autonomien. In diesem
Forum werden die beiden grofien Rechtsordnungen der Republik gegeniibergestellt
und im Ergebnis kommt es zu Losungsvereinbarungen fiir strittige Fragen. Der
Originaltext lautet: ,,Questa Corte ha costantemente affermato che il principio di leale
collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni:
la sua elasticita e la sua adattabilita lo rendono particolarmente idoneo a regolare in
modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi
irrigidimenti. La genericita di questo parametro, se utile per i motivi sopra esposti,
richiede tuttavia continue precisazioni e concretizzazioni. Queste possono essere di
natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa
giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piti qualificate per I'elaborazione di
regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione ¢ attualmente il
sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa
il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale
si individuano soluzioni concordate di questioni controverse””
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Das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit hat ndmlich vorwiegend ver-
fahrensrechtliche Natur und hat - wie vom VfGH mehrfach anerkannt
- im Wesentlichen einen kompensatorischen (angesichts der staatlichen
Zentralisierung) und substitutiven Charakter aufgrund der mangelnden
Institutionen zur Koordinierung der staatlichen und regionalen Interessen,
wie es etwa eine Kammer mit Vertretungsfunktion fiir letztere darstellen
wiirde.

Es sei daran erinnert, wie der VfGH - um das Hauptziel des Bestehens
der Priifung der Verfassungsmafligkeit fiir die staatliche Gesetzgebung zu
erreichen - wiederholt die ersetzende und erginzende Rolle der Wieder-
herstellung des Gleichgewichts des Systems betont, wobei diese lediglich in
einer ,Regelung besteht, die ein Verfahren vorsieht, in dem Abstimmungs-
mechanismen und horizontale Koordination in Form von Einvernehmen
entsprechende Bedeutung haben und auf dem Loyalitatsprinzip basieren
miissen“®. Diese Rolle ist umso notwendiger, je langer ,eine Umgestaltung
der parlamentarischen Institutionen und im Allgemeinen der Gesetzge-
bungsverfahren und sei es auch nur innerhalb der von Art 11 VerfG Nr 3
vom 18. Oktober 2001 festgelegten Grenzen (Anderungen von Titel V des
Zweiten Teils der Verfassung) ausbleibt*3¢

Der Gerichtshof hat aulerdem prazisiert, dass bei Anwendung des als
~Verlagerung aufgrund der Subsidiaritdt“’” bekannten Mechanismus zur
Wahrung des Gleichgewichts des Systems die betreffende Regelung ,eine
ausreichende Zusammenarbeit und Garantien fiir die Interessen der regio-
nalen Institutionen, deren Befugnisse durch die Zuweisung der in den
angefochtenen Rechtsakten vorgesehenen Funktionen an den Staat fiir eine
einheitliche Ausiibung teilweise eingeschrankt wurden, erfordert.*3

Im konkreten Fall hat der Gerichtshof des Weiteren festgestellt, dass es
sich um ein ,starkes’ Einvernehmen handelt, sodass sein Nichterreichen ein

35 Der Originaltext lautet: ,una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il
dovuto risalto le attivita concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le
intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta”.

36 Der Originaltext lautet: ,perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni
parlamentari e, pill in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di
quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione)”; vgl Urteil Nr 6/2004, RE Pkt 7,
das sich auf das frithere Urteil Nr 303/2003 bezieht.

37 Der Originaltext lautet: ,attrazione di sussidiarieta®

38 Der Originaltext lautet: ,sufficienti modalita collaborative e di garanzia degli interessi
delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dallattribuzione
allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati”.

217

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Roberto Toniatti

uniiberwindliches Hindernis fiir den Abschluss des Verfahrens darstellt“3
In anderen Situationen hielt der VEGH jedoch fest, dass ,,starke” Einverneh-
men ,nicht durch eine einseitige Entscheidung des Staates iiberwunden
werden konnen aufler in der ‘extremen Situation’, dass sich der Versuch
weiterer bilateraler Verfahren als erfolglos erweist4

Der Gerichtshof stellte auflerdem fest, dass das Prinzip der loyalen Zu-
sammenarbeit ,ausnahmslos dann zur Anwendung kommt, wenn die Verla-
gerung der Zustandigkeit aufgrund der Subsidiaritdt in Zusammenhang mit
der Ubertragung der Befugnis an den staatlichen Gesetzgeber zur Regelung
von ansonsten in die regionale Kompetenz fallenden Sachverhalten eine
Verdnderung der gewdhnlichen Beziehungen zwischen dem politischen
Integrationsprozess, der dem Staat anvertraut ist, und dem politischen Inte-
grationsprozess, der dem regionalen System eigen ist, fiihrt, mit der Folge,
dass die grundlegende Entscheidung und der damit zusammenhéngende
gesetzgeberische Ermessensspielraum vollstandig in die Sphére des Staates
fallt und der Region entzogen wird“* und ,dass in Anbetracht einer
solchen Wirkungsweise und um die Beachtung der durch die Verfassung
der regionalen Autonomie zugeordneten Interessen zu gewdéhrleisten, das
Staatsgesetz die Wiederherstellung der Entscheidungsbefugnis der entspre-
chenden Region durch eine gleichberechtigte Mitbestimmung des Rechts-
akts garantieren muss, die nicht durch eine einseitige Initiative einer der
Parteien tiberwunden werden kann“42

39 Der Originaltext lautet: ,,un’intesa "forte’, nel senso che il suo mancato raggiungimen-
to costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”.

40 Der Originaltext lautet: ,non superabili con una determinazione unilaterale dello
Stato se non nella «ipotesi estrema», che si verifica allorché I'esperimento di ulteriori
procedure bilaterali si sia rivelato inefficace”.

41 Der Originaltext lautet: ,& destinato ad operare senza eccezione alcuna laddove l'at-
trazione in sussidiarieta della funzione, accompagnandosi all’attribuzione alla legge
nazionale della potesta di disciplinare fattispecie altrimenti di competenza regionale,
implica un’alterazione dell'ordinario rapporto tra processo di integrazione politica
affidato allo Stato e processo di integrazione politica proprio del sistema regionale,
con leffetto che il nucleo fondante di una decisione espressiva di discrezionalita
legislativa si trova collocato interamente entro la prima sfera, e viene sottratto alla
seconda”.

42 Der Originaltext lautet: ,,in presenza di un tale effetto, ed al fine di assicurare I'emer-
sione degli interessi intestati dalla Costituzione all’autonomia regionale, la legge stata-
le deve garantire la riespansione delle capacita decisionali della Regione interessata,
per mezzo di una paritaria codeterminazione dell’atto, non superabile per mezzo di
una iniziativa unilaterale di una delle parti”; so zitiert in VfGH, Urteil Nr278/2010,
RE Pkt 16 und auch Urteil Nr 383/2005.
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Der VfGH hat seine Auslegung des Prinzips der loyalen Zusammenar-
beit auf unterschiedliche Weise ausgestaltet: So hat er beispielsweise zur
Informationspflicht des Staates gegeniiber den Regionen festgestellt, dass
»die notwendige Bezugnahme auf das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit,
das der Regelung des Verhéltnisses zwischen regionalen und staatlichen
Zustandigkeiten zugrunde liegt, erfordert, dass der Staat zum Zwecke der
Rechtmafligkeit seiner Mafinahme der Region vorab Informationen (passiv
und aktiv) und Aufforderungen zukommen lassen muss, die hinsichtlich
Zeitpunkt, Umfang und Modalititen konkret geeignet sind, einerseits den
Eingriff des Staates aufgrund der Untitigkeit der Region als notwendig
zu qualifizieren und andererseits trotzdem stets noch durch die loyale
Zusammenarbeit gekennzeichnet sind und nicht blofl vorgeblichen oder
vortduschenden Charakters sind#3

Der VIGH sieht das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit auch als
Grundlage fiir die Verpflichtung der Regierung, dafiir zu sorgen, dass sie
,beim Erlass der Mafinahme, tiber die innerhalb der Frist kein Einverneh-
men erzielt wurde, eine angemessene Begriindung abgibt, wobei in Bezug
auf die von der Region vorgebrachten Argumente fiir die Verweigerung des
Einvernehmens die nationalen Interessen dargelegt werden miissen, die die
Regierung zu ihrer einseitigen Entscheidung veranlasst haben®*4

43 Vgl Urteil Nr153/1986, RE Pkt 4, wo der VEGH prizisiert, dass ,in Anbetracht des-
sen und der im Gesetz deutlich zum Ausdruck gebrachten Notwendigkeit, dass der
vom Gesetz vorgesehene Schutz - in Bezug auf die Wesentlichkeit des Wertes, der
Gegenstand des Gesetzes ist - umgehend und in vollem Umfang verwirklicht wird,
der Gerichtshof der Auffassung ist, dass die Tragweite der dem Staat auf diese Weise
iibertragenen Befugnisse gerechtfertigt ist.“ (Kursivsetzung durch den Autor). Der
Originaltext lautet: ,tenuto conto di cio, e dell'esigenza, fortemente avvertita e chiara-
mente espressa dalla legge, che la tutela cosi come da essa congegnata - in relazione
alla ed essenzialita del valore che ne e oggetto - trovi pronta e piena realizzazione, la
Corte ritiene giustificato lo spessore dei poteri cosi attribuiti allo Stato.”

44 Der Originaltext lautet: ,nell'adottare il provvedimento sul quale non ¢ intercorsa
l'intesa nel termine, fornisca unadeguata motivazione, volta a manifestare, in relazio-
ne agli argomenti addotti dalla parte regionale a sostegno del rifiuto dell'accordo, le
ragioni d'interesse nazionale che abbiano determinato lo stesso Governo a decidere
unilateralmente”; siehe Urteil Nr116/1994, RE Pkt 2. Bereits im Urteil Nr204/1993,
RE Pkt 4 hat der VfGH festgehalten, dass ,die Verpflichtung, die Verweigerung des
,Einvernehmens’ oder der ,Zustimmung’ durch die Regierung zu begriinden, auf
der einen Seite als dem Prinzip der ,loyalen Zusammenarbeit® inhdrent angesehen
werden kann. Dieser muss dem gesamten System der Beziehungen zwischen dem
Staat und den Regionen und somit auch den Beziehungen im Bereich des regionalen
Handelns im Ausland zugrunde liegen (der Originaltext lautet: ,l'obbligo di motivare
il rifiuto dell"intesa" o dell"assenso" da parte del Governo puo ritenersi, d'altro canto,
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Der VIGH stellte fest, dass ,,in Anbetracht, dass geméf} diesem Prinzip
die auf ein Einvernehmen abzielenden Gespriche von Fairness und Offen-
heit gegeniiber den Standpunkten der anderen Partei geprégt sein miissen
(vgl Urteil Nr379/1992), die hypothetische Befugnis einer der Parteien, in
Ermangelung einer Einigung fortzufahren, ohne die Griinde fiir das Schei-
tern des Einvernehmens und dariiber hinaus fiir die Notwendigkeit eines
einseitigen Vorgehens anzufiihren, zu einer Verletzung oder Umgehung des
Prinzips der loyalen Zusammenarbeit und einer unsachlichen Bevorzugung
jener Partei fithrt, die nach einem bestimmten Zeitpunkt nicht nur ohne
Berticksichtigung der Positionen der anderen Partei entscheiden kann, son-
dern auch ohne jegliche Kontrollmdglichkeit der ,Loyalitdt® des gesetzten
Verhaltens“4°

Es ist interessant festzustellen, dass sich in der Sprache der Rechtspre-
chung des VEGH auch eine Dynamik hinsichtlich der ,Unterstellung unter
die Verfahren der loyalen Zusammenarbeit manifestiert.4

Diese Entwicklung duflerte sich in einer wichtigen Neuerung der Recht-
sprechung. Der Gerichtshof hielt ndmlich fest: ,Es trifft zu, dass dieser
Gerichtshof wiederholt bekraftigt hat, dass das Prinzip der loyalen Zu-
sammenarbeit fiir das Gesetzgebungsverfahren nicht vorgeschrieben sei.
Wenn jedoch der delegierte Gesetzgeber im Begriff ist, Rechtsinstitute zu
reformieren, welche untrennbar miteinander verbundene staatliche und
regionale Zustindigkeiten beriihren, ergibt sich die Notwendigkeit eines
Einvernehmens. Letzteres ist dabei als Eckpfeiler der loyalen Zusammenar-
beit vorgegeben, auch wenn die Umsetzung der vom staatlichen Gesetzge-
ber erlassenen Bestimmungen durch delegierte gesetzesvertretende Dekrete

connaturato al principio stesso di "leale cooperazione" cui deve ispirarsi il sistema
complessivo dei rapporti tra Stato e Regioni e, pertanto, anche i rapporti afferenti al
settore delle attivita regionali da svolgere all'estero”).

45 Der Originaltext lautet: ,considerato che in base a tale principio il confronto rivolto
al raggiungimento dell'intesa deve essere caratterizzato da un atteggiamento delle
parti ispirato alla correttezza e all'apertura verso le posizioni altrui (v. sent. n. 379
del 1992), l'ipotetica previsione del potere di una delle parti di provvedere in assenza
dell'intesa, senza dover addurre motivo alcuno sulle ragioni del mancato accordo
e sulla superiore esigenza di provvedere unilateralmente, si risolverebbe in una
violazione o in una elusione del principio di leale cooperazione, in conseguenza
dell'irragionevole preferenza accordata alla parte che, dopo una certa data, potra
decidere, oltreché non tenendo conto delle posizioni della controparte, al di fuori di
qualsiasi possibilita di controllo sulla "lealta" del comportamento tenuto”; vgl Urteil
Nr 116/1994, RE Pkt 3.

46 Der Originaltext lautet: ,attrazione nelle procedure di leale collaborazione”.
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erfolgt, die von der Regierung auf der Grundlage von Artikel 76 der Verfas-
sung beschlossen werden®4”

B. Orte und Instrumente der loyalen Zusammenarbeit

Wie bereits ausgefiihrt, steht die Ausgestaltung des Prinzips der loyalen
Zusammenarbeit seitens der Rechtsprechung im Zusammenhang mit der
gescheiterten Verfassungsrevision der parlamentarischen Struktur, insbe-
sondere mit der Einrichtung einer Kammer, welche die territorialen Au-
tonomien und ihre jeweiligen Interessen vertritt und als Forum fiir die
Schlichtung zwischen den nationalen und regionalen Interessen und deren
Abstimmung dient.*8

In der Argumentation des Gerichtshofs konnte sogar eine minimale und
voriibergehende Losung der regionalen Beteiligung an der Ausiibung der
Gesetzgebungs- und Ausrichtungsfunktion des Staates — wie die Ergdnzung
des parlamentarischen Ausschusses fiir regionale Angelegenheiten durch
Vertreter der Regionen, der autonomen Provinzen und der lokalen Ge-
bietskdrperschaften® — als Garantie fiir das Gleichgewicht zwischen den
Anliegen der Autonomien und den Erfordernissen der Einheitlichkeit des
Systems dienen.*

47 Vgl Urteil Nr251/2016, RE Pkt 3, wo prézisiert wird, dass ,solche Dekrete, die
zeitlichen und qualitativen Beschridnkungen unterliegen und deren Giiltigkeit von
allen Angaben, nicht nur jener, die in der Verfassung, sondern nach der Verfassung
auch im Ermichtigungsgesetz enthalten sind, abhéngt, fiihrt dazu, dass sie in die Ver-
fahren der loyalen Zusammenarbeit einbezogen werden, um die verfassungsmaflige
Verteilung der Zustindigkeiten vollstindig zu erfiillen®. Der Originaltext lautet: ,tali
decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, condizionati quanto alla validita a
tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche, per volonta di
quest’ultima, nella legge di delegazione, finiscono, infatti, con lessere attratti nelle
procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale
delle competenze”.

48 Vgl diesbeziiglich ua Randazzo, La rappresentanza delle Regioni e l'insufficienza dei
tradizionali organismi di concertazione (in particolare, la Conferenza Stato-Regioni e
il Comitato delle regioni). Prime osservazioni, Consulta Online 2017, 41 ff.

49 Siehe Art 11 VerfG 3/2001 ,,(1) Bis zur Uberpriifung der Bestimmungen des I. Titels
des Zweiten Teiles der Verfassung kann die Teilnahme der Vertreter der Regionen,
der Autonomen Provinzen und der 6rtlichen Korperschaften an der Parlamentskom-
mission fiir regionale Angelegenheiten in der Geschiftsordnung der Abgeordneten-
kammer bzw. des Senats der Republik vorgesehen werden. (2) Enthilt ein Gesetz-
entwurf, der die Sachgebiete gemifd Artikel 117 Absatz 3 und Artikel 119 der Verfas-
sung betrifft, Bestimmungen, iiber welche der im Sinne des Absatzes 1 erweiterte
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In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Ausfithrungen des
Gerichtshofs einerseits als Aufforderung an den staatlichen Gesetzgeber
gelten, die bereits in der Verfassungsrevision von 2001 formulierte Perspek-
tive aufzugreifen (und vielleicht auch als Aufforderung an die - kldglich
untitigen — Regionen, sich aktiv fiir die Umsetzung der betreffenden Neue-
rung einzusetzen). Andererseits sind sie als Grundlage fiir die betreffende
Aufwertung des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit als Kompensation
und Ersatz der regionalen Beteiligung beim Interessensausgleich in indirek-
ter und uneigentlicher Form anzusehen.>

Es gilt auch hervorzuheben, dass der einzige parlamentarische Aus-
schuss, der im Verfassungstext ausdriicklich vorgesehen ist,”! wahrschein-
lich, um eine wesentliche Liicke in der politischen und institutionellen
Aufwertung der Regionen zu schliefSen, der Ausschuss fiir regionale Ange-
legenheiten ist, dessen Aufgabe, sich mit regionalen Fragen zu befassen,
allein auf dem Wortlaut der Bestimmung beruht und keiner formalen oder
inhaltlichen Verbindung mit den Regionen entspricht.>

Parlamentsausschuss fiir regionale Angelegenheiten ablehnende oder befiirwortende
Stellungnahme mit der Bedingung abgegeben hat, spezifisch formulierte Anderungen
einzufithren, und iibernimmt der mit der Uberpriifung betraute Ausschuss diese bei
der Bearbeitung nicht, so beschlief§t die Versammlung mit der absoluten Stimmen-
mehrheit ihrer Mitglieder iiber die entsprechenden Teile des Gesetzentwurfes.”

50 Siehe dazu Bifulco, La lunga attesa dell'integrazione della commissione parlamentare
per le questioni regionali, in Bassanini/Manzella (Hg), Due Camere, un Parlamento.
Per far funzionare il bicameralismo (2017) 137 ff.

51 Siehe Art 126 Verf: ,Die Verordnung wird nach Anhéren einer aus Mitgliedern der
Abgeordnetenkammer und des Senats gemafd den mit Staatsgesetz festgelegten Ver-
fahren zusammengesetzten Kommission fiir regionale Angelegenheiten verabschie-
det.” Diese Bestimmung sieht es in der Zustindigkeit des Staates, die Auflosung
des Regionalrats und die Amtsenthebung des Présidenten des Regionalausschusses,
wenn diese Organe verfassungswidrige Handlungen oder schwere Gesetzesverstofie
begangen haben, zu verfiigen. Die Ausiibung der betreffenden Befugnis verlangt ein
begriindetes Dekret des Prisidenten der Republik, was bereits eine Gewahrleistung
darstellt. Praktisch dieselbe Garantie wiirde auch durch die obligatorische Stellung-
nahme des parlamentarischen Ausschusses zum Ausdruck kommen, aber anders als
bei der Figur des Prasidenten bleiben die Griinde fiir diese Regelung unklar, siehe
dazu Toniatti, Il Presidente della Repubblica, le Regioni e la rappresentanza dell'Ttalia
unita e plurale, in Cosulich (Hg), Il regionalismo italiano alla prova delle differenzia-
zioni (2021) 155 ff.

52 Die Geschiftsordnung der Abgeordnetenkammer sieht vor (Art 102): ,,1. Zu Beginn
jeder Legislaturperiode ernennt der Prisident der Abgeordnetenkammer im Einver-
nehmen mit dem Prisidenten des Senats auf Vorschlag der Fraktionen und unter
Wahrung des Grundsatzes der Verhaltnisméfiigkeit die Mitglieder des parlamentari-
schen Ausschusses fiir regionale Angelegenheiten wie gem Art 126 Abs 4 Verf vorge-
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Anders formuliert deutet nichts darauf hin, dass, abgesehen von der Tat-

sehen. 3. Gesetzentwiirfe, deren Bestimmungen sich auf die Bereiche gem Art 117
Verf und auf die durch Verfassungsgesetze erlassenen Sonderstatuten der Regionen
oder deren Bestimmungen sich auf die Gesetzgebungs- oder Verwaltungstatigkeit der
Regionen beziehen, werden ebenfalls dem parlamentarischen Ausschuss fiir regionale
Angelegenheiten {ibermittelt, der seine Stellungnahme innerhalb der in Art 73 Abs 2
festgelegten Fristen abgibt. Die Stellungnahme wird dem Bericht beigefiigt, den die
zustindige Kommission der Versammlung vorlegt®. Und weiter heif3t es (Art 118-bis):
»1. Das von der Regierung vorgelegte Wirtschafts- und Finanzplanungsdokument
wird vom Haushaltsausschuss nach Anhorung der anderen stindigen Ausschiisse
und des parlamentarischen Ausschusses fiir regionale Angelegenheiten innerhalb
der vom Prasidenten der Abgeordnetenkammer festgelegten Fristen gepriift. Der
Haushaltsausschuss legt der Abgeordnetenkammer einen Bericht vor. Berichte von
Minderheiten konnen vorgelegt werden.* Der Originaltext von Art 102 lautet: 1.
All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente
del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalita, i
deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista
nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione. 3. I progetti di legge che
contengano disposizioni nelle materie indicate dallarticolo 117 della Costituzione e
in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali,
o che riguardino lattivita legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi
anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il
proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere ¢ allegato alla
relazione che la Commissione competente presenta allAssemblea”. Der Originaltext
von Art 118-bis lautet: ,1. Il documento di programmazione economico-finanziaria
presentato dal Governo ¢ esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere
delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le ques-
tioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione
bilancio presenta allAssemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di
minoranza.”

Die Geschiftsordnung des Senats sieht vor (Art 40 Abs 9): ,Gesetzentwiirfe, die
Bestimmungen zu den in Art 117 Verf und in den durch Verfassungsgesetze erlasse-
nen Sonderstatuten der Regionen vorgesehenen Bereichen enthalten oder die Gesetz-
gebungs- oder Verwaltungstatigkeit der Regionen betreffen, werden ebenfalls dem
parlamentarischen Ausschuss fiir regionale Angelegenheiten tibermittelt. Gibt dieser
gemdfl Art 39 seine Stellungnahme ab, so wird sie dem Bericht beigefiigt, den
der zustandige Ausschuss der Versammlung vorlegt® Art 125-bis bestimmt: ,1. Das
Wirtschafts- und Finanzplanungsdokument wird dem Fiinften Stindigen Ausschuss
zur Pritfung und den anderen Stindigen Ausschiissen zur Stellungnahme vorgelegt.
Das Dokument wird auch an den parlamentarischen Ausschuss fiir regionale Ange-
legenheiten zur eventuellen Stellungnahme {ibermittelt. Die Stellungnahmen und
Bemerkungen werden innerhalb der vom Présidenten festgesetzten Fristen abgege-
ben:“ Der Originaltext von Art 40 Abs 9 lautet: ,I disegni di legge che contengano
disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle
previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che
riguardino l'attivita legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini
di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo ¢ allegato alla relazione che la

223

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Roberto Toniatti

sache der Herkunft einiger Mitglieder des Ausschusses aus dem Umfeld von
Parteien, die als Vertreter der Autonomien und der sprachlichen Minder-
heiten gelten, der betreffende parlamentarische Ausschuss strukturell dazu
neigen wiirde, die Interessen der Autonomien mit und ohne Sonderstatut
zu vertreten.>?

Commissione competente presenta allAssemblea”. Der Originaltext von Art 125-bis
lautet: ,1. Il documento di programmazione economico-finanziaria ¢ deferito alla
5° Commissione permanente, per lesame, ed alle altre Commissioni permanenti,
per il parere. Il documento ¢ altresi deferito alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi
entro i termini stabiliti dal Presidente””

53 Als hypothetische Ausnahme (da noch nie angewendet) kann die Geschiftsordnung
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tiber die ,,Beratung mit den Territorialautonomien” betrachtet werden, die vom Aus-
schuss 2017 erlassen wurde, um ,bis zur Umsetzung von Art 11 VerfG Nr3 vom
18. Oktober 2001“ - die ,Konsultation der Konferenz der Prasidenten der gesetzge-
benden Versammlungen der Regionen und der autonomen Provinzen, der Konferenz
der Regionen und der autonomen Provinzen, des Nationalen Verbands der italieni-
schen Gemeinden (ANCI) und des Verbands der italienischen Provinzen (UPI)
gemifd Art 8 GvD Nr 281 vom 28. August 1997 sowie der Vertreter der Gebietskor-
perschaften” zu regeln (Art 1). Der Originaltext lautet: ,nelle more dellattuazione
dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” - la ,consultazione della
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dellAssocia-
zione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'ltalia
(UPI), di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché di
rappresentanti degli enti territoriali (art. 1)”.

Die Geschaftsordnung lehnt sich implizit an das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit
an, wie es in den Vorschriften fiir die Programmierung der Arbeiten zum Ausdruck
kommt, siehe Art 2: ,1. Das Présidium, das durch die Vertreter der Fraktionen
erginzt wird, beriicksichtigt bei der Festlegung der Tagesordnung die Hinweise
der Konferenz der Prasidenten der gesetzgebenden Versammlungen der Regionen
und autonomen Provinzen, der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen
und der Verbinde der lokalen Gebietskorperschaften. Zu diesem Zweck fithrt das
Prasidium, das durch die Vertreter der Fraktionen erginzt wird, informelle Treffen
mit den in Absatz 1 genannten Parteien durch. 3. Im Rahmen der Arbeiten der
Kommission wird alle sechs Monate eine Sitzung einberufen, um allgemeine Fragen
mit den Gebietskorperschaften zu erdrtern®; der Originaltext lautet: ,art. 2: 1. L'Uf-
ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di definizione
della programmazione dei lavori, tiene conto delle indicazioni della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali.
2. A tal fine, I'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolge
incontri informali con i soggetti di cui al comma 1. 3. Nell'ambito dei lavori della
Commissione, ¢ prevista ogni semestre la convocazione di una sessione dedicata al
confronto con le autonomie territoriali su questioni di carattere generale”
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In Ubereinstimmung mit diesem Rahmen besteht der Beitrag der Recht-
sprechung zur Ausgestaltung des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit in
der externen Einbeziehung der Regionen in die Verfahren zur staatlichen
Beschlussfassung.

Es muss ndmlich betont werden, dass die betreffende Beteiligung nicht
die Ausiibung der Gesetzgebungsfunktion der Kammern oder der Recht-
setzungsfunktion der Regierung betrifft - ausgenommen den Erlass eines
gesetzesvertretenden Dekrets gemdfl dem innovativen, oben angefiihrten
Urteil Nr 251/2016 - und daher auferhalb des verfassungsrechtlichen Rah-
mens liegt: Dem Riickgriff auf das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit
- das, wenn auch nur implizit, verfassungsrechtlicher Natur ist - kommt
daher das Verdienst zu, die Angelegenheit in den Rahmen der intergouver-
nementalen Beziehungen zuriickzufiihren.

Tatsachlich sind weder die institutionelle Zusammenarbeit — das System
der Konferenzen — noch die Formen der beratenden (Stellungnahme) oder
vereinbarenden (Einvernehmen) Beteiligung Gegenstand von Verfassungs-
bestimmungen, sondern beruhen auf einfacher Gesetzgebung. Dies sind
demnach die Rechtquellen, die von der Verfassungsrechtsprechung als Rah-
men des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit gesehen werden.

Vor allem die Konferenz Staat-Regionen und allgemein das ,,System der
Konferenzen', wie es verbreitet bezeichnet wird, ist der institutionelle Ort,
an dem das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit zum Tragen kommen soll.

Regelmiflig wird in der offentlichen Debatte das Thema der verfassungs-
rechtlichen Verankerung der Konferenz Staat-Regionen aufgeworfen, bisher
aber bekanntlich ohne Erfolg: Sie war urspriinglich auf Verwaltungsebene
eingerichtet worden und ist nunmehr auf Gesetzesebene mit GvD Nr 281
vom 28. August 1997°* geregelt. Das GvD 281/1997 legt ihre Aufgaben in

54 GBI 202/1997. Es enthalt die ,Festlegung und Ausweitung der Befugnisse der Stindi-
gen Konferenz fiir die Beziehungen zwischen dem Staat, den Regionen und den
autonomen Provinzen Trient und Bozen und Vereinheitlichung in Angelegenheiten
und Aufgaben von gemeinsamem Interesse fiir die Regionen, Provinzen und Ge-
meinden mit der Konferenz Staat - Stadte und Gemeinden” (der Originaltext lautet:
»Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta ed autonomie locali”). Die
Ermichtigung ist im Gesetz Nr 59 vom 15.3.1997 beinhaltet, das die entsprechenden
Prinzipien und Leitlinien wie folgt festlegt: ,a) Stirkung der Befugnisse und Funk-
tionen der Konferenz, indem ihre Beteiligung an allen Entscheidungsprozessen von
regionalem, interregionalem und subregionalem Interesse zumindest auf der Ebene
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Art 2 fest, wobei insbesondere vorgesehen ist, dass ,die Konferenz Staat-
Regionen bei Entwiirfen von Gesetzen, gesetzesvertretenden Dekreten
oder Verordnungen der Regierung, die Sachbereiche in der Zustdndigkeit
der Regionen oder autonomen Provinzen Trient und Bozen betreffen, ver-
pflichtend angehért werden muss und sich innerhalb von zwanzig Tagen
duflert” (Art 2 Abs 3);>° des Weiteren, dass ,die Konferenz zu allen Fragen
von regionalem Interesse gehort [wird], die ihr vom Prisidenten des Minis-
terrates oder auch auf Antrag der Konferenz der Préasidenten der Regionen
und der autonomen Provinzen Trient und Bozen vorgelegt werden (Art 2
Abs 4).5¢

Neben der beratenden Tétigkeit, die in den ,,Stellungnahmen® ihren Aus-
druck findet, ist die Konferenz das Forum, in dem die ,Einvernehmen®
zwischen dem Staat und den Regionen geschlossen werden (Art 3): Es
ist vorgesehen, dass ,die Einvernehmen der Zustimmung der Regierung
und der Prdsidenten der Regionen und der autonomen Provinzen Trient

der obligatorischen Beratungstatigkeit vorgesehen wird; b) Vereinfachung der Verfah-
ren fiir die Einigung zwischen dem Staat und den Regionen durch die Konzentration
aller Befugnisse im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen dem Staat und
den Regionen bei der Konferenz, auch durch die Abschaffung von Ausschiissen,
Kommissionen und dhnlichen Gremien innerhalb der 6ffentlichen Verwaltungen; c)
Festlegung der Bereiche, in denen eine Einigung obligatorisch ist, und der Regelung
im Falle von Uneinigkeit; d) Festlegung der Formen und Modalititen der Beteili-
gung der Vertreter der Gemeinden, Provinzen und Berggemeinden (Art 9)° Der
Originaltext lautet: ,a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse
regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attivita consultiva obb-
ligatoria; b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso
la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti
tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi
omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche; ¢) specificazione delle materie
per le quali ¢ obbligatoria I'intesa e della disciplina per i casi di dissenso; d) definizio-
ne delle forme e modalita della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle
province e delle comunita montane (Art 9)”.

55 Der Originaltext lautet: ,La Conferenza Stato - regioni € obbligatoriamente sentita
in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento
del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni”.

56 Der Originaltext lautet: ,La Conferenza ¢ sentita su ogni oggetto di interesse regio-
nale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al
suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano”.
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und Bozen bediirfen>” Wenn jedoch ,ein ausdriicklich im Gesetz vorgese-
henes Einvernehmen nicht innerhalb von dreiflig Tagen nach der ersten
Sitzung der Konferenz Staat-Regionen, in der der Gegenstand auf die Ta-
gesordnung gesetzt wurde, zustande kommt, fasst der Ministerrat einen
begriindeten Beschluss“>8

Es ist unschwer zu erkennen, dass die funktionale Position des Staates
und der Regionen innerhalb der Konferenz nicht ausgewogen ist und ins-
besondere die entsprechende Tétigkeit niemals Bindungswirkung entfaltet.
Dariiber hinaus wird auf das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit nicht
Bezug genommen, wenngleich es als verfassungsrechtliches Prinzip bei der
Erfiillung der tibertragenen Aufgaben als immanent zu betrachten ist.

Auf das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit wird hingegen ausdriick-
lich in den Bestimmungen fiir ein weiteres, auf die Vereinbarung zwischen
Staat und Regionen ausgerichtetes Institut, dem Abkommen, Bezug genom-
men: So legt Art 4 Abs 1 GvD 281/1997 fest, dass ,Regierung, Regionen
und autonome Provinzen von Trient und Bozen in Umsetzung des Prinzips
der loyalen Zusammenarbeit und in Verfolgung der Ziele der Zweckmafiig-
keit, Sparsamkeit und Wirksamkeit des Verwaltungshandelns im Rahmen
der Staat-Regionen Konferenz Abkommen schlieflen kénnen, um die Aus-
tbung ihrer jeweiligen Zustindigkeiten zu koordinieren und Tatigkeiten
von gemeinsamem Interesse durchzufithren>® Im Rahmen des Verfahrens

57 Der Originaltext lautet: ,le intese si perfezionano con lespressione dellassenso del
Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano®

58 Der Originaltext lautet: ,Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non &
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in
cui l'oggetto ¢ posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deli-
berazione motivata“. Weiters ist vorgesehen, dass ,in begriindeten dringenden Fillen
[...] der Ministerrat MafSnahmen vorsehen [kann]) ohne die Bestimmungen dieses
Artikels einzuhalten. Die beschlossenen Mafinahmen werden der Staat-Regionen
Konferenz innerhalb der folgenden 15 Tage zur Priifung vorgelegt. Der Ministerrat ist
verpflichtet, die Bemerkungen der Staat-Regionen Konferenz in Bezug auf eventuelle
weitere Beschliisse zu priifen. Der Originaltext lautet: ,In caso di motivata urgenza
il Consiglio dei Ministri puo provvedere senza losservanza delle disposizioni del
presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti allesame della Conferenza
Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri ¢ tenuto ad
esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali delibe-
razioni successive.”

59 Der Originaltext lautet: ,Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolza-
no, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi
di funzionalita, economicita ed efficacia dell'azione amministrativa, possono conclu-
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ist eine gleichberechtigte Stellung vorgesehen, da die ,,Abkommen nur mit
der Zustimmung der Regierung und der Prasidenten der Regionen und der
autonomen Provinzen Trient und Bozen geschlossen werden®.0

C. Prinzip der loyalen Zusammenarbeit und die Sonderautonomien

In den Worten des VIGH ist die Konferenz Staat-Regionen ,[...] weit da-
von entfernt, ein der staatlichen oder der regionalen (einschlieflich der
autonomen Provinzen) Struktur angehérendes Organ zu sein, das dazu
bestimmt ist, die Ausrichtung des einen und/oder der anderen zum Aus-
druck zu bringen, sondern sie ist der privilegierte Ort der Diskussion und
der politischen Verhandlung zwischen dem Staat und den Regionen (und
autonomen Provinzen) [...], um die Verbindung und die Zusammenarbeit
zwischen dem einen und den anderen zu fordern. Als solche ist die Konfe-
renz eine Institution, die innerhalb der gesamtstaatlichen Gemeinschaft als
Instrument der Umsetzung der Zusammenarbeit zwischen dem Staat und
den Regionen (und autonomen Provinzen) dient"®!

Die durch den VEGH erfolgte Qualifizierung der Konferenz und analog
dazu des gesamten Systems der Konferenzen erscheint besonders begriin-
det, da die Konferenz die gesamte territoriale Gliederung der Republik
widerspiegelt, natiirlich unter Beriicksichtigung der klar unterschiedlichen
Zustandigkeiten der Institutionen, die sie bilden (Art 114 Abs 1 Verf).

Die Regionen und autonomen Provinzen mit Sonderautonomie nehmen
jedoch nicht nur am multilateralen System der regionalen Vertretung im
Rahmen der Konferenz Staat-Regionen teil, sondern sind auch Mitglie-
der eines bilateralen Abstimmungsorgans zwischen Sonderautonomie und
Staat. Gemeint sind natiirlich die in den jeweiligen Statuten vorgesehenen

dere in sede di Conferenza Stato - regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita di interesse comune®

60 Der Originaltext lautet: ,Gli accordi si perfezionano con lespressione dellassenso
del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano".

61 Der Originaltext lautet: ,[...] lungi dall'essere un organo appartenente all'apparato
statale o a quello delle regioni (e delle province autonome) e deputato a manifestare
gli orientamenti dell'uno e/o delle altre, ¢ la sede privilegiata del confronto e della
negoziazione politica fra lo Stato e le regioni (e province autonome), prevista [...]Jal
fine di favorire il raccordo e la collaborazione fra l'uno e le altre. In quanto tale,
la Conferenza & un'istituzione operante nellambito della comunita nazionale come
strumento per l'attuazione della cooperazione fra lo Stato e le regioni (e le province
autonome)”; sieche VfGH, Urteil Nr 116/1994, RE Pkt 4.
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parititischen Kommissionen und deren wesentliche Rolle in der Verab-
schiedung der Durchfithrungsbestimmungen zu den Statuten.

Die Bedeutung sowohl der parititischen Kommissionen als auch der
Durchfiihrungsbestimmungen fiir das System wird dadurch verdeutlicht,
dass das GvD 281/1997 zur Einrichtung der Konferenz Staat-Regionen und
des Gesamtsystems der Konferenzen prazisiert, die paritatischen Kommis-
sionen unberiihrt zu lassen. Art 2 Abs 3 GvD 281/1997, der die Aufgaben
der Konferenz Staat-Regionen regelt, sieht ndmlich vor, dass ,die Bestim-
mungen der Genehmigungsverfahren der Durchfithrungsbestimmungen
der Regionen mit Sonderstatut und der autonomen Provinzen Bozen und
Trient unbeschadet bleiben® %2 Nicht weniger wichtig ist, dass dieselbe
Bestimmung (Art 2 Abs 11litf) GvD 281/1997) auch vorsieht, dass die Kon-
ferenz ,.in den vom Gesetz vorgesehenen Fillen die Kriterien fiir die Vertei-
lung der Finanzmittel — die das Gesetz den Regionen und den autonomen
Provinzen Trient und Bozen, auch zum Zwecke des Finanzausgleichs, zu-
weist — festlegt, unbeschadet der Bestimmungen der Sonderstatute und der
entsprechenden Durchfithrungsbestimmungen®.%

Hinsichtlich des Rahmens der Zusammenarbeit zwischen den Sonderau-
tonomien und dem Staat gibt es keine Ad-hoc-Normen, die das Prinzip der
loyalen Zusammenarbeit auf eine eventuell unterschiedliche Art definieren.
Daher sind die bisherigen allgemeinen Ausfiihrungen als ebenfalls anwend-
bar zu betrachten, einschlief3lich der Vor- und Nachteile.

Es erscheint jedoch angemessen zu vermuten, dass die jahrzehntelange
Erfahrung der parititischen Kommissionen, die Besonderheit des bilatera-
len Kontextes und das hohe Maf} an geteilter Verantwortung bei der Aus-
tibung der wahrgenommenen Funktion - einer beratenden Funktion von
entscheidender Bedeutung fiir den Erlass von iiber den ordentlichen Ge-
setzen stehenden Rechtsquellen — im Laufe der Zeit ein paradigmatisches
Bild fiir eine vollstandige Verwirklichung der loyalen Zusammenarbeit ge-
schaffen haben.®* Diese Hypothese liefle die konsolidierte Praxis in den

62 Der Originaltext lautet: ,resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di
approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

63 Der Originaltext lautet: ,determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizio-
ne delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione” sempre mantenendo ,fermo
quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione”.

64 Vgl Cosulich, 1l decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia
speciale (2017); Postal, L'attuazione del pacchetto e il nuovo Statuto del 1972, in
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paritatischen Kommissionen als spezifischen Ausdruck des Prinzips der
loyalen Zusammenarbeit erscheinen.

Diese Annahme ldsst sich allerdings aufgrund der bisherigen histori-
schen Erfahrungen nicht mit Sicherheit bestitigen. Die loyale Zusammen-
arbeit ist bisher insofern festzustellen, als sie implizit fiir die gesamte
Rechtsordnung gilt.

Die Anwendungspraxis des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit ist
tatsdchlich sehr unregelméfliig und hiangt von zahlreichen Variablen ab,
wie zB der Art der zu verhandelnden Materie, der Ubereinstimmung ZWi-
schen dem (hohen) Mafl an Motivation der regionalen Mitglieder und
dem (niedrigen) Mafl an Motivation der vom Staat benannten Personen,
der Ungewissheit iiber den Zeitpunkt der Konsultationen der Ministerien
oder den unterschiedlich intensiven Aufforderungen von politischer Seite.
Die mogliche Beeinflussung der Qualitat und Quantitit der Ausarbeitung
von Durchfithrungsbestimmungen ist nicht unbedingt das Ergebnis einer
loyalen Zusammenarbeit, sondern vielmehr der Wirksambkeit der Lobbyar-
beit, auch auflerhalb der betreffenden Kommissionen, und der bestindigen
Entschlossenheit der Verhandlungspartner, insbesondere der regionalen,
das Ziel zu erreichen.

Wahrscheinlich hat die Zweckmafigkeit einer Einddimmung dieser un-
terschiedlichen auf den historischen Erfahrungen der einzelnen Regionen
mit Sonderautonomie beruhenden Praxis zum Vorschlag einer Regelung
gefiihrt, die auf Grundlage der einzelnen Erfahrungen der parititischen
Kommissionen nach einer eingehenden Untersuchung durch den parla-
mentarischen Ausschuss fiir regionale Angelegenheiten 2015 erarbeitet wur-
de.%

Dieser Vorschlag konnte sich jedoch negativ auf die Flexibilitit der
Verfahren und die heutzutage anerkannte Effizienz der Arbeiten einiger
parititischen Kommissionen auswirken, die auf das Prinzip der loyalen
Zusammenarbeit va aufgrund der eigenen intellektuellen, planerischen und
verhandlungstechnischen Ressourcen vertrauen konnen.

Marcantoni/Postal/Toniatti (Hg), Quarant’anni di autonomia, Le istituzioni e la
funzione legislativa (2011) 89 ff; Postal, Le norme di attuazione statutaria: ruolo e
caratteristiche, in ibidem, 102 ff.

65 Vgl dazu ,Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle proble-
matiche concernenti I'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale,
con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli
Statuti medesimi“: Dok XVII-bis Nr 3.
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D. Verfassungsrechtliche Formalisierung des Prinzips der loyalen

Zusammenarbeit

Durch die Verfassungsanderung 2001 kam es zur ausdriicklichen Veranke-
rung des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit.®® Die Reform und die
ausdriickliche Bezugnahme auf das Prinzip beschrinkten sich jedoch auf
eine einzige Situation, namlich die Ausiibung der Ersatzbefugnis durch den
Staat gemaf3 Art 120 Verf bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen.®”

66

67

Art 120 Abs 2 Verf: ,Die Regierung kann ohne Riicksicht auf die Gebietsgrenzen
der lokalen Regierungen bei Nichtbeachtung internationaler Bestimmungen und
Abkommen oder der gemeinschaftlichen Bestimmungen oder bei schwerwiegender
Gefahr fur die 6ffentliche Ordnung und Sicherheit fiir die Organe der Regionen,
der Grof3stadte mit besonderem Status, der Provinzen und der Gemeinden handeln,
sowie in Fallen, in denen dies zum Schutz der Rechts- oder Wirtschaftseinheit und
insbesondere zum Schutz der wesentlichen Dienstleistungen betreffend die Biirger-
und Sozialrechte erforderlich ist. Das Gesetz legt die Verfahren fest, die gewdhrleis-
ten, dass die Ersetzungsbefugnis unter Beriicksichtigung des Subsidiarititsgrundsatzes
(...) ausgetibt wird (Kursivsetzung durch den Autor). Es gilt darauf hinzuweisen,
dass die Spezifizierung einer der Situationen (,bei Nichtbeachtung internationaler
Bestimmungen und Abkommen oder der gemeinschaftlichen Bestimmungen®) eine
Wiederholung dessen ist, was bereits in Art 117 Abs 5 Verf (,Die Regionen und
Autonomen Provinzen [...] sorgen fir Anwendung und Durchfithrung von vélker-
rechtlichen Abkommen und Rechtsakten der Européischen Union; dabei sind die
Verfahrensbestimmungen zu beachten, die mit Staatsgesetz festgesetzt werden, durch
das die Einzelheiten der Ausiibung der Ersetzungsbefugnis in Féllen der Untatigkeit)
vorgesehen ist.

Der VfGH hat im Urteil Nr304/2004, RE Pkt 3.3, die Ersatzbefugnis wie folgt be-
schrieben: ,Die neue Vorschrift entspringt eindeutig dem Bestreben, in einem System
der umfassenderen Dezentralisierung von Aufgaben, wie es die Reform vorsieht, die
Moglichkeit zu gewahrleisten, auch iiber die spezifischen Bereiche der betroffenen
Subjekte und die verfassungsmaflige Aufteilung der Verwaltungsbefugnisse hinaus
bestimmte wesentliche Interessen zu schiitzen - wie die Einhaltung internationaler
und gemeinschaftlicher Verpflichtungen, die Wahrung der offentlichen Sicherheit
und Ordnung, den Schutz der wesentlichen Leistungen der biirgerlichen und sozia-
len Grundrechte auf dem gesamten Staatsgebiet -, die das Verfassungssystem der
Verantwortung des Staates zuschreibt [...] die ,rechtliche Einheit* und die ,wirtschaft-
liche Einheit® anbelangt, so handelt es sich, unabhéngig von ihrer Bedeutung (die
hier nicht untersucht werden muss), eindeutig um einen Verweis auf Interessen, die
,naturgemafl‘ dem Staat als demjenigen obliegen, der letztlich fiir die Aufrechterhal-
tung der durch Art 5 der Verf garantierten Einheit und Unteilbarkeit der Republik
verantwortlich ist. Der Originaltext lautet: ,,La nuova norma deriva palesemente dal-
la preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di pitt largo decentramento
di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilita di tutelare, anche al
di la degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle at-
tribuzioni amministrative, taluni interessi essenziali — il rispetto degli obblighi inter-
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Die Definition der Situationen, in denen Ersatzbefugnisse ausgeiibt wer-
den kénnen, ist sehr weit gefasst und ldsst der Regierung einen erheblichen
Ermessensspielraum.®® Die staatlichen Eingriffe konnen weiters praventiv
erfolgen.®

Als Einschrankung enthilt die Bestimmung einen Gesetzesvorbehalt und
verweist auf zwei Prinzipien, ndmlich das Subsidiaritatsprinzip und das
Prinzip der loyalen Zusammenarbeit. Dies ist offensichtlich eine Garantie
fiir das Gleichgewicht des Systems, da die Ersatzbefugnis im Falle eines
pathologischen Zustandes ausgetibt wird und sich als aulerordentliche
Befugnis mit Notfallcharakter darstellt.”

Die Verfassung beschrinkt sich auf das ausdriickliche Anfithren des
Prinzips und verweist fiir die Festlegung der Verfahrensbestimmungen auf
das Gesetz. Diese Verfahrensbestimmungen sind wiederum als Verkorpe-
rung des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit zu sehen.

Die Regelung findet sich in Art 8 G Nr131 vom 5. Juni 2003,”! der
vorsieht, dass der Préasident des Ministerrats auf Vorschlag des zustindigen
Ministers oder auch auf Initiative der betroffenen Regionen (wenn es sich
bei der sdumigen Korperschaft um eine subregionale Kérperschaft handelt)
oder der lokalen Gebietskorperschaften eine angemessene Frist fiir den
Erlass der falligen oder erforderlichen Mafinahmen durch die Kérperschaft
festlegt. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist iibt der Ministerrat nach An-
horung des betreffenden Organs auf Vorschlag des zustindigen Ministers

nazionali e comunitari, la salvaguardia dell'incolumita e della sicurezza pubblica, la
tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali — che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilita
dello Stato [...]. Quanto all“unita giuridica” e all“unita economica”, quale che ne
sia il significato (che qui non occorre indagare), si tratta all'evidenza del richiamo
ad interessi “naturalmente” facenti capo allo Stato, come ultimo responsabile del
mantenimento della unita e indivisibilita della Repubblica garantita dall’articolo 5
della Costituzione®.

68 Die im zweiten Absatz der Vorschrift genannten Situationen sind in der Tat sehr viel
weiter und ausfithrlicher als jene, die im ersten Absatz genannt werden: ,Die Region
kann weder Z6lle fiir Einfuhr, Ausfuhr oder Transit von Region zu Region einfiihren,
noch Maffnahmen treffen, die den freien Personen- und Warenverkehr zwischen den
Regionen in irgendwelcher Form behindern, noch das Recht auf Arbeit in jedem
beliebigen Teil des Staatsgebietes einschranken.”

69 Vgl DAtena, Diritto regionale, 28.

70 Vgl diesbeziiglich Carloni/Cortese, Diritto delle autonomie territoriali, 106, wo in die-
sem Kontext die Ausiibung bestimmter auflergewohnlicher Befugnisse der Regierung
eingestuft wird.

71 GBl132/2003.
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oder des Préasidenten des Ministerrats die Ersatzbefugnis aus, die im Erlass
der erforderlichen oder notwendigen Mafinahmen, einschliefSlich normati-
ver Mafinahmen oder in der Ernennung eines Sonderkommissars (oder
eines Kommissars ad acta) bestehen kann. An der Sitzung des Ministerrats
nimmt der Prisident der Regionalregierung der Region teil, die von der
Mafinahme betroffen ist.”?

E. Anwendung des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit in den
Beziehungen zwischen Staat und sprachlichen Minderheiten

Wie ausgefiihrt, besteht die logisch-systematische Grundlage des Prinzips
der loyalen Zusammenarbeit in einem Rahmen interinstitutioneller Bezie-
hungen und kann daher nicht nur auf die Verteilung 6ffentlicher Funktio-
nen auf der Grundlage des territorialen Elements — in foderalen, regiona-
len und supranationalen Systemen — anwendbar gesehen werden, sondern
auch auf die zentralen Organe des Staates als Erganzung des Prinzips der
Gewaltenteilung und der checks and balances. Gerade dieses Prinzip ergibt
einen Rahmen fiir die dialektische Interaktion zwischen den Institutionen
und erfordert daher, dass sich diese Dialektik in einem Rahmen bewegt,
der nach den Kriterien der Fairness, die dem Prinzip der loyalen Zusam-
menarbeit innewohnen, ausgestaltet ist.

Man denke hier an die ibermiflige Anwendung von Gesetzesdekreten
seitens der Regierung gegeniiber dem Parlament, aber auch gegeniiber dem
Présidenten der Republik und an den Zeitraum, der fiir eine glaubwiirdige
Kontrolle durch letzteren erforderlich ist; man denke an die Praxis der
Anderungsantrige, die das Stabilititsgesetz auf einen einzigen Artikel redu-

72 Anzumerken ist, dass Art 8 Abs 4 G 131/2003 ein Verfahren vorsieht, auf das die
Regierung in Fillen absoluter Dringlichkeit zuriickgreifen kann, wenn eine Ersatz-
mafinahme nicht ohne Gefidhrdung der in Art 120 Abs 2 Verf vorgesehen Ziele hin-
ausgezogert werden kann. Auch in solchen Situationen zielt das Verfahren darauf ab,
eine loyale Zusammenarbeit zu gewéhrleisten: In diesen Féllen werden die erforderli-
chen Mafinahmen namlich vom Ministerrat auf Vorschlag des zustdndigen Ministers
auch auf Initiative der Regionen oder der lokalen Gebietskorperschaften erlassen und
unverziiglich der Konferenz Staat-Regionen oder der Konferenz Staat-Stadte-lokale
Autonomien mitgeteilt. Abs 5 Art 8 G 131/2003 sieht vor, dass die Ersatzmafinah-
men ,in einem angemessenen Verhiltnis zu den verfolgten Zielen stehen miissen®;
auflerdem kann die Regierung geméfl Abs 6 die Ausarbeitung von ,Einvernehmen®
im Rahmen der Konferenz Staat-Regionen oder der Gemeinsamen Konferenz, die
die Harmonisierung der jeweiligen Gesetzgebung oder die Erreichung einheitlicher
Standpunkte oder die Verwirklichung gemeinsamer Ziele begiinstigen sollen, férdern.
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zieren, wodurch die fiir dessen Priifung erforderliche Zeit eklatant verkiirzt
wird; man denke auch an die Umwandlung des Zweikammersystems in ein
de facto Einkammersystem in all den Féllen, in denen, zum Beispiel bei der
Umwandlung eines Gesetzesdekrets, der zuletzt beschlieSenden Kammer
keine Moglichkeit bleibt, den von der anderen Kammer kommenden Text
zu lesen, zu iiberdenken und zu diskutieren. Die Aufzahlung von Beispielen
kénnte noch weiter fortgesetzt werden. In all diesen Fillen wird deutlich,
wie das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit jegliche Loyalitdt gegeniiber
dem Parlament und noch mehr gegeniiber den parlamentarischen Opposi-
tionsparteien missen lasst.

Im Randbereich der vielfaltigen Beziehungen zwischen den Institutio-
nen der Republik kann ein weiterer Anwendungsbereich des Prinzips der
loyalen Zusammenarbeit in den Beziehungen zwischen den staatlichen
Institutionen und den sprachlichen Minderheiten gemaf$ Art 6 Verf gesehen
werden.”3

Im Rahmen der pluralistischen und partizipativen Demokratie der repu-
blikanischen Verfassung kann die Pflicht der Republik, sprachliche Min-
derheiten durch besondere Bestimmungen zu schiitzen, nicht auf einseitige
und autoritdre Eingriffe des Staates zuriickgefithrt werden: der Ursprung
dieser ,besonderen Schutzbestimmungen® (Art 6 Verf) 7 kann nur das Er-
gebnis eines Prozesses sein, der - iiber das anzuwendende formale Verfah-
ren hinaus - vom Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit geleitet werden
muss.

In der hier behandelten Perspektive kommt es zu einer Verflechtung und
Kumulierung der Anwendungsformen des Prinzips hinsichtlich der Bezie-
hungen zwischen den Institutionen der Republik (Staat und Regionen und
Autonomen Provinzen) als auch hinsichtlich der Beziehungen zwischen
dem Staat und den sprachlichen Minderheiten, denen gemifl Art 6 iVm
Art 116 Abs 1 und 2 Verf ,besondere Formen und Arten der Autonomie®
zuerkannt sind.”

Beide Bereiche miissen jedoch begrifflich voneinander getrennt werden,
da sie auf einem verschiedenen Grund (ratio) beruhen.

73 Art 6 Verf: ,Die Republik schiitzt mit besonderen Bestimmungen die sprachlichen
Minderheiten.

74 Der Originaltext lautet: ,apposite norme di tutela®

75 Vgl Happacher, Spunti per il regionalismo da una ,speciale“ specialita: I'esempio
dell’Alto Adige/Stdtirol, in Toniatti (Hg), Le relazioni fra autonomie speciali e Regio-
ni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico (2022) 179 ff.
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Diese Prazisierung findet notwendigerweise nicht nur im Rahmen der
bereits oben analysierten parititischen Kommissionen zur Verabschiedung
der Durchfithrungsbestimmungen Anwendung, sondern auch im Rahmen
der wechselseitigen Beziehungen: insbesondere sei auf die Unvermeidlich-
keit der loyalen Zusammenarbeit bei der Revision der Sonderstatute hin-
gewiesen. Dies ist unabhdngig davon, ob sich die Beriicksichtigung der
Priorititen der sprachlichen Minderheiten - vertreten durch ihre jeweili-
gen autonomen regionalen und Landesinstitutionen - auf eine faktische
Dimension beschriankt oder das Revisionsverfahren formal reformiert wird
mit dem Ziel, eine gleichberechtige Position durch das verfahrensrechtliche
Erfordernis eines starken Einvernehmens zu gewdhrleisten, um eine nicht
ausdriicklich vereinbarte Revision zu verhindern.”

Diese Ausfiihrungen gelten fiir alle sprachlichen Minderheiten, weil es
sich um Minderheiten handelt, und gelten umso mehr fiir die deutsch-
und ladinischsprachigen Minderheiten.”” In diesem Fall kommt die loyale
Zusammenarbeit sowohl hinsichtlich der Minderheiten als solche als auch
in Bezug auf die Autonome Provinz Bozen - die in Wirklichkeit einen
groflen Teil der Beziehungen mit dem Staat unmittelbar iibernimmt, aber
rechtlich nicht mit den sprachlichen Minderheiten identifiziert werden
kann - zum Tragen. Weiters kommt die loyale Zusammenarbeit als Aus-
druck des Vélkerrechtes, das der Sonderautonomie in Form des Gruber-De-
gasperi-Abkommens zu Grunde liegt und das aufgrund seiner Rechtsnatur
die loyale Zusammenarbeit erfordert, zum Tragen.

VIL Schlussbetrachtungen

Die Urspriinge des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit zwischen Staat
und Regionen in zusammengesetzten — féderalen und regionalen — Rechts-
systemen lassen sich auf bestimmte Faktoren zuriickfithren, die sich syste-
matisch konstant und in logischer, systematischer und tendenziell homoge-
ner Abfolge in einer Vielzahl von Rechtssystemen wiederholen.

76 Vgl Happacher, La revisione dello Statuto speciale del 1972, in Toniatti (Hg), La
specialita nella specialita (2022) 217 ff; Toniatti, The Next Target: Amending the
Amending Procedure, Europa Ethnica 2022, 49 ff.

77 Vgl die Kapitel in Toniatti (Hg), Il fattore «minoranza linguistica» nella revisione
statutaria delle autonomie speciali alpine, LIA Ebook (2017), abrufbar unter www.liat
n.eu/images/ebook/LIA-eBook_fattore-minoranza-linguistica.pdf.
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In erster Linie muss auf die Natur der jeweiligen zusammengesetzten
Rechtsordnungen verwiesen werden. Es gilt hervorzuheben, dass in den
jeweiligen verfassungsrechtlichen Kontexten ein konsolidiertes Element des
Volkerrechts, das letztlich auf die Prinzipien des pacta sunt servanda und
Treu und Glauben bei der Erfiillung von vélkerrechtlichen Vertragen zu-
riickgeht, Eingang gefunden hat: Diese Prinzipien, die die Dynamiken der
zwischenstaatlichen Beziehungen widerspiegeln, wurden urspriinglich in
die Rechtsordnungen der foderalen Systeme im Rahmen einer zentripeta-
len historischen und rechtlichen Entwicklung aufgenommen und fanden
aus demselben normativen Grund problemlos Eingang in die jeweiligen
Verfassungsordnungen.”®

Das Phianomen der Verbreitung der Modelle fithrte aufgrund der Einig-
keit iiber die Funktionalitit des Prinzips auflerdem zur Ubernahme des
Prinzips in die supranationale Rechtsordnung der Europiischen Union,
auch wegen des volkerrechtlichen Charakters ihrer Griindungsvertrége.
Dasselbe Phanomen ist auch bei den beiden europdischen regionalen
Rechtsordnungen von Italien und Spanien zu beobachten, fiir die foderale
Losungen systematisch eine Inspirationsquelle darstellen und wiederholt zu
deren Nachahmung fithren (und ebenso eine unwiderstehliche Versuchung
einschldgiger Interpretation und Rekonstruktion darstellen).”

Der zweite Aspekt, den es zu beriicksichtigen gilt, um die Konsolidie-
rung des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit in den verschiedenen bisher
genannten Kontexten zu erkldren, liegt in der Beschaffenheit des Prinzips
selbst: Es handelt sich um einen Grundsatz, der urspriinglich keine recht-
liche Natur aufwies, sondern eher einer Dimension der Ethik des Offentli-
chen (oder der Institutionen) bzw der verfassungsrechtlichen Korrektheit
zuzuordnen ist, und der dennoch in die interinstitutionellen und intergou-
vernementalen Beziehungen aufgenommen und in deren Rahmen weiter-
entwickelt wurde. Da die loyale Zusammenarbeit in diesem Sinne ein Prin-
zip und kein Rechtsinstitut ist, hat sie gegeniiber den Rechtsnormen, die
darauf abzielen, die rechtlichen Beziehungen zu rationalisieren und regeln,
erginzenden und komplementiren Charakter. Mit anderen Worten: Die

78 Die beschriebenen Dynamiken sind diejenigen, die analysiert und rekonstruiert wur-
den in La Pergola, Residui contrattualistici e struttura federale nell'ordinamento degli
Stati Uniti (1969).

79 Vgl Toniatti, La circolazione del diritto costituzionale e il metodo della comparazione,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2015, 455 ff; Toniatti, La circolazione del di-
ritto costituzionale: note sul metodo comparato, Rassegna di diritto pubblico europeo
2012, 115 ft.
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loyale Zusammenarbeit fiigt sich in die Zwischenrdume der spezifischen
Regelung im positiven Recht ein, um eine Liicke zu fiillen, die sich jeder
Form der Regelung durch Rechtsnormen entzieht.

Der dritte sich aus dem Letztgenannten ergebende Aspekt hdngt mit
dem Ursprung des Prinzips in der Rechtsprechung zusammen, der fiir
die meisten Rechtsordnungen festgestellt wurde: Gerade aufgrund der ak-
zessorischen, ergdnzenden und liickenfiillenden Funktion ist das Prinzip
geeignet, vom VIGH in jenen strittigen Situationen angewandt zu werden,
in denen eine Grundlage im positiven Recht fehlt und die richterliche
Argumentation eine Grundlage im Gefiige der Rechtsordnung finden muss,
auf die sie sich stiitzen kann.

Im Ubrigen ist es gerade die Rechtsprechung, die das Prinzip in einen
Maf3stab verwandelt und ihm somit einen authentisch rechtlichen Charak-
ter mit einem hermeneutischen Potential verleiht. Die Auslegung muss
jedenfalls im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Merkmalen der
Rechtsordnung und den bereits im System vorhandenen Bedingungen des
Gleichgewichts sein.

Es ist charakteristisch fiir das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit, dass
es sich als Ausgleichsinstrument zwischen der Garantie der Sonderautono-
mie und der Wahrung der Einheit des Systems darstellt. In der regionalen
Rechtsordnung Italiens fiihrt die Anwendung des Prinzips der loyalen
Zusammenarbeit in der Rechtsprechung des VIGH dazu, dass es keine
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit selbst zeigt, sondern stattdessen zur
Bevorzugung der einheitlichen, vom Staat getragenen Interessen gegeniiber
der Gewdhrleistung der territorialen Autonomien, seien sie Regionen mit
Normalstatut oder Sonderautonomien, fithrt.8

80 Vgl Toniatti, Lindirizzo politico costituzionale della Corte: la vocazione centralista
dell'ordinamento e la contrazione dell’'autonomia speciale, Le Regioni 2022, 439 ff.
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Die Beziehungen zur Autonomen Region Trentino-Siidtirol und
zur Autonomen Provinz Trient!

Gianfranco Postal

I Einleitung

Das Zweite Autonomiestatut entstand im Zuge der Umsetzung des Pakets
und des Operationskalenders von 1969 und bildet nunmehr seit 50 Jahren
die Grundlage der Siidtiroler Autonomie innerhalb der Italienischen Repu-
blik.

50 Jahre bieten die Gelegenheit, das Zweite Autonomiestatut einer einge-
henden Analyse zu unterziehen. Ausgehend von der Perspektive derjenigen,
die die Entwicklungen seit 1969 miterlebt und begleitet haben, soll anhand
von Schliisselelementen der Autonomie untersucht werden, ob sich das
Statut in der Praxis bewidhrt hat und ob es in der Lage ist, rechtliche
Losungen fiir die Fragen zu bieten, die sich aufgrund der kontinuierlichen
Verdanderungen ergeben. Ein Blick in die Zukunft befasst sich mit den
Herausforderungen, die in den néchsten Jahren auf européischer und natio-
naler Ebene sowie in Siidtirol bevorstehen und beschiftigt sich mit der Fra-
ge, ob diese auf der Grundlage des derzeitigen Autonomiestatuts effizient
bewiltigt werden konnen oder ob Anderungen der verfassungsrechtlichen
Grundlagen notwendig wiéren. In diesem Zusammenhang spielt die inter-
nationale Verankerung der Autonomie sowie die Einbindung Siidtirols in
den europdischen Integrationsprozess eine zentrale Rolle.

II. Hintergriinde des Autonomiestatus von Trentino-Siidtirol von 1948 und
grundlegende Aspekte der Beziehungen zwischen der Provinz und der
Region

Erst die Feststellung der Unmoglichkeit bzw Nichtdurchfiihrbarkeit einer
getrennten Losung fiir Stidtirol und das Trentino fithrte 1946 zur Ausarbei-

1 Aus dem Italienischen Ubersetzt von Maria Tischler.
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tung des Gruber-Degasperi-Abkommens zwischen Italien und Osterreich,
auf dessen Grundlage die Verfassungsgebende Versammlung 1948 mit dem
VerfG Nr 5 vom 26. Februar 19482 das so genannte Erste Autonomiestatut
verabschiedete.

Um die Struktur und die institutionellen Losungsansitze des Autono-
miestatuts von 1972 besser verstehen zu kénnen, bedarf es zunédchst der
Erorterung der Merkmale des Ersten Autonomiestatuts von 1948 und seines
Entstehungsprozesses. Denn es war die Umsetzung dieses Statuts, die zu
einer internen, aber auch internationalen Krise fiihrte, die 1957 mit der Er-
offnung des Streits zwischen Italien und Osterreich in der UNO-General-
versammlung begann und in Folge in der Festlegung von 137 Mafinahmen
zugunsten der Stidtiroler Bevolkerung 1969 in Kopenhagen und schlief3lich
im Zweiten Autonomiestatut von 1972 miindete.

Die wichtigsten Merkmale und grundlegenden Charakteristika der Auto-
nomie von 1948 lassen sich wie folgt zusammenfassen: Sowohl im Ersten
als auch im Zweiten Autonomiestatut ist die institutionelle Struktur repra-
sentativ flir ein komplexes rechtliches, historisches, institutionelles und kul-
turelles System, das trotz seiner offensichtlichen Unterschiede in logischer
Kontinuitdt zur Vergangenheit steht. Sie beruht auf den Erfahrungen der
beiden Gemeinschaften, deren Geschichte sowohl in den Jahrhunderten
der Fiirstbistiimer Brixen und Trient und deren Beziehungen zur Graf-
schaft Tirol als auch in der Zeit vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 1918
und in den Jahren nach 1918 bis zur Errichtung des faschistischen Regimes
miteinander verflochten ist.

Die autonomistischen Ideen und Projekte, die am Ende des Zweiten
Weltkriegs in den Vordergrund traten, lieflen sich maf3geblich vom auto-
nomen Status Tirols durch das Verfassungspatent und von den Statutsent-
wiirfen inspirieren, an denen seit Mitte des 19. Jahrhunderts gearbeitet
wurde, um den Schutz der italienischsprachigen Bevélkerung innerhalb
der Rechtsordnung Tirols zu regeln, auch wenn sie sich auf eine andere
Rechtsordnung, ndmlich die des Osterreichischen Kaiserreichs, bezogen.
Tatsachlich haben alle politischen Krifte (vom CLN bis zur SVP, von der
MAR bis zur ASAR) ab Mitte der 1940er Jahre Projekte fiir ein Sonderstatut
ausgearbeitet, wenn auch in sehr unterschiedlichen Formen. Insbesondere
nachdem auf internationaler und nationaler Ebene festgestellt wurde, dass
zwei getrennte Losungen fiir Siidtirol und das Trentino nicht méglich oder
zumindest nicht praktikabel waren, haben sich alle mit einem gemeinsa-

2 GBIl 62/1948.
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Beziehungen zur Region Trentino-Stidtirol und zur Provinz Trient

men institutionellen Rahmen beschiftigt, wobei ein einziges Sonderstatut
als gemeinsame Referenz diente: dieses nimmt in einigen Entwiirfen die
Form einer Region an, die im Wesentlichen an den italienischen Staat ange-
gliedert ist. In anderen Projekten sind zwei getrennte Regionen, jedoch mit
einer einheitlichen statutarischen Struktur vorgesehen. Einige Projekte, die
die institutionelle Struktur auf eine einzige Region stiitzen, sehen Formen
zum Schutz der Sprachgruppen entweder bei der Zusammensetzung der
gesetzgebenden Versammlung und/oder der Exekutive vor.

Die im Ersten Autonomiestatut festgelegte Losung wurde als Kompro-
miss, insbesondere von den Vertretern der deutschsprachigen Bevélkerung,
akzeptiert. Folgend werden die Elemente beschrieben, auf der die Lsung
beruhte. Hier sind zunéchst die Anerkennung der Gleichberechtigung aller
Sprachgruppen und die Angliederung von ebenfalls teilweise deutschspra-
chigen und an das Gebiet der Provinz Bozen angrenzenden Trentiner Ge-
meinden zu nennen. Ebenso ist die spezielle ,dreigliedrige” institutionelle
Struktur anzufiihren, die sich auf drei separate, mit Gesetzgebungs- und
Verwaltungsbefugnis ausgestattete Subjekte (Region und zwei Provinzen)
stiitzte, wobei die Rechtsquelle der Befugnisse dieselbe war, aber die Sach-
bereiche vollig unterschiedlich. Besonderheiten ergaben sich auflerdem
hinsichtlich der Bildung des Regionalrates, der auf der Grundlage eines
einheitlichen regionalen Wahlgesetzes gewahlt wurde und in zwei Landes-
wahlkreise unterteilt war, deren gewdhlte Mitglieder gleichzeitig den Land-
tag und den Regionalrat bildeten. Eine weitere Besonderheit betraf die
Landesfinanzen, die urspriinglich hauptsdchlich von der Region stamm-
ten. Die beschriebene statutarische Struktur spiegelte sich auch in ganz
konkreten Aspekten wider, wie zB im Haushalt, der 1955 fiir die Region
mit 6,046 Milliarden Lire, fur die Provinz Trient mit 3,470 Milliarden
Lire und fiir die Provinz Bozen mit 2,621 Milliarden Lire beziffert wurde.
Hierbei ist der Unterschied zum Zweiten Autonomiestatut, bei dem die
derzeitige Region iiber einen Haushalt von etwa einer halben Milliarde
Euro verfiigt, wihrend der Gesamthaushalt der beiden autonomen Provin-
zen mehr als 11 Milliarden Euro betrégt, deutlich zu erkennen. Ebenso ist
anzufithren, dass die Zuerkennung von primdren und/oder sekundiren
Gesetzgebungskompetenzen an die Provinzen va die identitdtsbezogenen
Bereiche betraf, wie zB das Bildungswesen, wenn auch in sehr begrenzter
Form (fiir die Bildung nach der Grundschule und die Berufsausbildung),
die Toponomastik, die Kultureinrichtungen, den Bereich des Landschafts-
schutzes und der Raumordnung (auch wenn letztere nur in sehr geringem
Mafle damit zusammenhingt). Hinzu kommt, dass das breitere Spektrum
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von Bereichen der Gesetzgebungsbefugnis der Region zukam. Darunter
befanden sich fast alle soziookonomischen Bereiche (mit Ausnahme von
Handwerk, Messen und (Pferde-)Markten) und Infrastrukturbereiche (mit
Ausnahme des sozialen Wohnungsbaus und der Hafen usw), einschliefSlich
der Land- und Forstwirtschaft, aber auch der 6ffentlichen Gewdsser, wich-
tig auch hinsichtlich ihrer Nutzung, insbesondere der Wasserkraft. Die
Besonderheit des institutionellen Gefiiges beruhte auch auf Art 14 Erstes
Autonomiestatut, wonach die Region ihre Aufgaben in der Regel durch
Delegierung an die Provinzen wahrnehmen sollte, womit der Bestimmung
des Gruber-Degasperi-Abkommens, die die Ausiibung der autonomen Ge-
setzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse durch die deutschsprachigen Ein-
wohner vorsieht, wenn auch in eingeschranktem MafSe, nachgekommen
werden sollte. Als weitere, grundlegende Besonderheit des ersten Statuts ist
die Ausarbeitung von Durchfithrungsbestimmungen in Form von gesetzes-
vertretenden Dekreten seitens der dazu erméchtigten Regierung zu nennen.
Dies erfolgte einseitig von der Regierung ohne jegliche Beteiligung der
Institutionen der Autonomie, zumindest was die Verfahrensebene betraf.

Die Kompromisslosung von 1948 stiefl bei ihrer Umsetzung auf mehre-
re Hindernisse, angefangen bei der Feststellung, dass sich die politischen
Beziehungen innerhalb des Regionalrats als schwierig gestalteten und sich
damit negativ auf die Beziehungen zwischen den Sprachgruppen, insbeson-
dere zwischen den italienisch- und deutschsprachigen Regionalriten und
Assessoren, auswirkten. Es gab viele problematische Aspekte, die unter-
sucht werden miissten, allerdings geniigt es in diesem Kontext zwei davon
hervorzuheben, ndmlich den Aspekt der materiellen Unmdglichkeit, die
in Art 14 Erstes Autonomiestatut vorgesehene Ubertragung von regionalen
Verwaltungsaufgaben an die Provinzen zu realisieren, und die Schwierigkeit
der Genehmigung der Durchfithrungsbestimmungen des Statuts.

Was die Ubertragung regionaler Verwaltungsaufgaben betrifft, konnte
diese Losung mit den regionalen Gesetzesbeschliissen von 1956° nicht
umgesetzt werden, obwohl sie vom Regionalrat nach einer langwierigen
Debatte mithsam genehmigt und wiederholt bestdtigt wurden. Nach einem
Rekurs seitens der Regierung entschied der VEGH im Februar 1957, dass

3 Als dies schliefllich mit der Verabschiedung einiger regionaler Gesetzesbeschliisse,
insbesondere der Gesetzentwiirfe Nr198 und Nr199 der Regionalregierung, geschah,
verweigerte die Regierung die Zustimmung, woraufhin der Regionalrat erneut dariiber
abstimmen musste, um die Regierung zu zwingen, die Gesetzesbeschliisse vor dem
VfGH anzufechten.
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die regionalen Gesetzesbeschliisse ganzlich verfassungswidrig seien,* was
eine ,zentrale Bestimmung“ des Statuts hinfillig werden lieff. Diese war
ndmlich, wie bereits erwéhnt, ein grundlegendes Kompromisselement, da-
mit die Siidtiroler einer Region mit weitreichenden legislativen Befugnissen
und einer entscheidenden Rolle auch in finanziellen Fragen zustimmten.

Was die Durchfiithrungsbestimmungen des Statuts betrifft, so ist zu be-
denken, dass diese erst spat erlassen wurden, ndmlich erst 1957, und auch
inhaltlich begrenzt und einschriankend waren. Einschriankend fiir das Er-
gebnis ist auch die Tatsache, dass die gesetzesvertretenden Dekrete, mit
denen die Durchfithrungsbestimmungen des Statuts genehmigt wurden,
einseitig von der Regierung definiert wurden, ohne dass die Institutionen
der Autonomie am Verfahren beteiligt waren.

Das bisher Gesagte macht deutlich, dass die Beziehungen zwischen der
Region und den Provinzen zum besseren Verstdndnis unter dem Gesichts-
punkt der Beziehungen zwischen den beiden Provinzen betrachtet werden
kénnen, fir die die Region auch als Instrument fiir ihre institutionellen
Beziehungen untereinander fungiert.

II1. Statut von 1972 als Ergebnis der grundlegenden Anderung der Beziehung
zwischen Staat und Autonomie mit Einsetzung der 19er Kommission

Die Uberwindung der seit 1957 bestehenden Krise begann mit Anwendung
der Verhandlungsmethode und des Verhandlungsprinzips im Rahmen der
Einsetzung der 19er Kommission am 1. September 1961 durch ein Dekret
des Ministerprasidenten, was die Beziehung sowohl zwischen Staat, Insti-
tutionen und lokalen Behorden, aber auch die Beziehung zwischen densel-
ben untereinander dnderte. Die 19er-Kommission hatte die Aufgabe, alle
Aspekte der Siidtirolfrage zu untersuchen und der Regierung Vorschlige
zu unterbreiten. Sie bestand aus sieben Siidtirolern, einem Ladiner und
elf Italienern, teils Politiker und Experten aus dem Trentino, teils Politi-
ker und hochrangige Staatsbeamte, die an der Ausarbeitung und dem
Austausch von Mafinahmen beteiligt waren, die spéter die intergouverne-
mentale Vereinbarung bilden sollten, welche 1969 in Kopenhagen unter
Mitwirkung der Auflenminister Italiens und Osterreichs, Aldo Moro und
Kurt Waldheim, festgelegt wurde. Es gilt hier besonders die Komplexitat

4 Indem Art 14 Erstes Autonomiestatut dahingehend ausgelegt wurde, dass die Befugnis
zur Delegation eine blofle Moglichkeit darstelle und sie damit zumindest auf der
politisch-institutionellen Ebene ihres Inhalts beraubt wurde.

243

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Gianfranco Postal

der behandelten Themen und die Hérte der Konfrontation hervorzuheben,
die aus dem Abschlussbericht der Kommission an die Regierung und den
Protokollen der gemeinsamen Sitzungen und der mehr als zweihundert
Sitzungen der Kommission und der Unterkommissionen erkennbar sind.

Die so geschlossene Vereinbarung wird als ,Paket der 137 Mafinahmen
zugunsten der Siidtiroler Bevolkerung® bezeichnet. Es handelt sich also
um eine neue Auslegung und Umsetzung des Gruber-Degasperi-Abkom-
mens, wenn auch immer im Rahmen des einheitlichen Statuts: mit dem
Paket geht auflerdem die Vormachtstellung der Region im Bereich der
Kompetenzen auf die Provinzen iiber. Trotz dieser grundlegenden Ande-
rung beziiglich der nachfolgend néher beleuchteten Kompetenzverteilung
bleibt die institutionelle Struktur unverandert. Sowohl die Region als auch
die Provinzen - wenn auch mit einer {iberholten Begriffsbezeichnung -
bestehen weiterhin, ebenso der Regionalrat als reprisentatives Organ der
Region, wobei die im jeweiligen Wahlkreis Bozen und Trient gewéhlten
Abgeordneten gleichzeitig auch die beiden Landtage bilden.

Von den 137 Mafinahmen betreffen 72 Anderungen des bestehenden
Statuts, 9 sehen neue Durchfithrungsbestimmungen oder Anderungen frii-
herer Bestimmungen vor, 60 betreffen sowohl die Provinzen als auch die
Region, 35 nur die Provinz Bozen, 44 betreffen die Einfithrung neuer Kom-
petenzen fiir die Provinzen, die iibrigen betreffen neue Formen des Schut-
zes der Sprachgruppen in der Arbeitsweise des Regionalrats, der Landtage
und der Gemeinderite.

All dies verdeutlicht die Komplexitat und die daraus resultierende cha-
rakteristische Dynamik des Statuts, was eine stdndige Suche nach einem
Abgleich der Zusammensetzung der institutionellen Interessen der drei
Komponenten erfordert. Es verdeutlicht aber auch die neue Dynamik der
veranderten Struktur der Autonomie, ihrer Institutionen und der Beziehun-
gen zwischen ihnen sowie zwischen der lokalen und der staatlichen Ebene.

In der Tat gilt hervorzuheben, dass ua eines der zentralen Elemente, die
sich aus dem neuen institutionellen Gefiige und den nachfolgenden verfas-
sungsrechtlichen Anderungen, insbesondere im Jahr 2001 in Bezug auf die
Beziehungen zwischen der Region und den autonomen Provinzen, ergeben
haben, zweifellos in der Verhandlungsmethode und dem Verhandlungs-
und Konsensprinzip® besteht. Dies betrifftt sowohl die Durchfithrungsbe-

5 Siehe VIGH, Urteile Nr250/2020 und Nr103/2018 und die dort genannten Urteile
Nr 127/2016, Nr 19/2016 — rectius 2015 —, Nr 99/2014, Nr 193/2012 und Nr 118/2012.
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stimmungen, die im neuen Verfahren durch eine paritatische Kommission
Staat-Region/Provinz ausgearbeitet werden, als auch Art 104 ASt,® der es
erlaubt, den Teil iiber die Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der Finanzen
und Steuern der Region, der Provinzen und der lokalen Gebietskorper-
schaften (vgl Abschnitt VI. ASt und Art 13 ASt) durch ein ordentliches
Staatsgesetz zu d@ndern, unter der Voraussetzung eines vorigen einvernehm-
lichen Antrags zwischen dem Staat (Regierung) und den Provinzen und
der Region.

Es ist jedoch auch festzustellen, dass diese Methode und dieser Grund-
satz nicht nur die Beziehungen zwischen dem Staat und den autonomen
Provinzen betreffen, sondern auch die ,intraregionalen® institutionellen
Beziehungen und somit auch das Verhiltnis zwischen den Gesetzgebungs-
und Verwaltungsbefugnissen der Region und der beiden autonomen Pro-
vinzen. Dies ergibt sich aus der Erfordernis einer systematischen internen
Koordinierung zwischen der Region und den Provinzen bei der Ausiibung
der Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse als Folge der neuen Vertei-
lung der Gesetzgebungsbefugnisse. Die Aufteilung beruht namlich nicht
mehr wie im ersten Statut auf getrennten und klar abgegrenzten Bereichen,
sondern diese Bereiche werden in unterschiedliche Profile aufgeteilt. Der
Region werden dabei Ordnungsfunktionen iS der Ordnungen der Gemein-
den, Fiirsorgeeinrichtungen, regionalen Kreditinstituten und Gesundheits-
einrichtungen zugewiesen, den Provinzen die damit verbundenen organisa-
torischen und materiellen Bereiche wie Hygiene und Gesundheit, 6ffentli-
che Fiirsorge und Wohlfahrt - also die in Art 8 und Art 9 ASt aufgefiihrten
Landeszustindigkeiten — sowie die Bereiche der lokalen Finanzen, Vertrége,
Steuern, Haushalte der lokalen Gebietskorperschaften in Zusammenhang
mit Art 79 ASt,” Art 80 ASt (lokale Finanzen und Steuern), Art 81 ASt (lo-

6 Art104 ASt lautet: ,Unbeschadet der im vorhergehenden Artikel enthaltenen Vorschrift
kénnen die Bestimmungen des VI. Abschnittes und des Art 13 auf einvernehmlichen
Antrag der Regierung und, je nach Zustindigkeit, der Region oder der beiden Provin-
zen mit einfachem Staatsgesetz abgedndert werden.”

7 Art 79 Abs 3 ASt lautet: ,Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der
offentlichen Finanzen im Sinne [...] koordinieren die Provinzen fiir ihr Gebiet die
offentlichen Finanzen in Hinsicht auf die 6rtlichen Korperschaften, die von ihnen und
von den ortlichen Korperschaften abhingigen offentlichen und privaten Korperschaf-
ten und Einrichtungen, die Sanititsbetriebe, die Universititen, einschliefllich nicht
staatliche [...] die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern
sowie die anderen Korperschaften oder Einrichtungen, deren Ordnung in die Zustan-
digkeit der Region oder der Provinzen fallt und die von ihnen auf ordentlichem Wege
finanziert werden. [...] obliegt es den Provinzen, gegeniiber den in ihre Zustindigkeit
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kale Finanzvereinbarungen) und Art 83 ASt (Harmonisierung der 6ffentli-
chen Haushalte) und den entsprechenden Durchfithrungsbestimmungen.

IV. Neuerungen und unverdnderte Inhalte des Autonomiestatuts von 1972

Aufgrund der charakteristischen Dynamik des Zweiten Autonomiestatuts
ist es sinnvoll, es unter dem Gesichtspunkt der gegeniiber dem Ersten Au-
tonomiestatut gleichbleibenden und der gegeniiber dem Ersten Autonomie-
statut neuen Inhalte zu analysieren, wobei auch die nach 1972 insbesondere
durch die Verfassungsgesetze von 2001 hinzugekommenen Inhalte einbezo-
gen werden.

A. Unveranderte Inhalte

Unter den unveranderten Inhalten ist in erster Linie die Beibehaltung eines
einzigen Statuts zu nennen, das die Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefug-
nisse sowohl der Region als auch der Provinzen, wenn auch in einem
oben dargelegten grundlegend veranderten Rahmen, zuordnet. Als nachstes
ist anzufiihren, dass in Hinblick auf die nationale Rechtsordnung die Be-
zeichnung ,Region® semantisch nicht den anderen italienischen Regionen
entspricht, da sie objektiv keinen substanziellen Zusammenhang und keine
Verbindung mit der institutionellen Struktur der Regionen gemafd Art 114
Verf mehr aufweist. Allenfalls ist in substanzieller Perspektive eine Analogie
zwischen den Regionen mit Sonderstatut und den beiden autonomen Pro-
vinzen moglich, wenn auch mit zahlreichen Unterschieden hinsichtlich der
Besonderheit. Unverandert ist auch, allerdings nur bis 2001, die einheitli-
che ,parlamentarische” Regierungsform fiir die Region und die Provinzen
mit dem gewdhlten Regionalrat, der in die beiden Landtage unterteilt
ist, und mit den ebenfalls als Organe der zweiten Ebene definierten und
von den jeweiligen Abgeordneten gewdhlten Landesregierungen und der
Regionalregierung, die aber nur der Region die Gesetzgebungsbefugnis

fallenden Korperschaften des erweiterten territorialen Regionalsystems die Beitrags-
leistungen und die Pflichten zu regeln. Die Provinzen {iberwachen die Umsetzung der
Ziele der o6ffentlichen Finanzen seitens der Kérperschaften [...]%
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in Wahlangelegenheiten vorbehilt.® Die Regionalregierung nimmt zudem
im Laufe der Zeit immer deutlichere Formen eines Organs der zweiten
Ebene an, da ein objektiver Zusammenhang und eine Verbindung zwischen
den Mehrheiten der beiden Landtage besteht und sie auf Verhandlungen
zwischen den Provinzen beruht. Es sei darauf hingewiesen, dass das Statut
nur fiir den Présidenten und den Vizeprdsidenten des Regionalrates und
des Siidtiroler Landtages sowie fiir die Bildung der jeweiligen Regierungen
spezifische Regeln zum Schutz der im Rat bzw Landtag vertretenen Sprach-
gruppen vorschrieb.

B. Neuerungen

Die Neuerungen stehen zunédchst im Zusammenhang mit der tiefgreifen-
den Verinderung der Beziehungen zwischen der Region, den autonomen
Provinzen und dem Staat, sowohl mit der Einfithrung der oft zitierten
Verhandlungsmethode und dem Verhandlungs- und Konsensprinzip als
auch mit der obligatorischen Stellungnahme der parititischen Kommission
Staat-Autonomie zu den Durchfithrungsbestimmungen sowie mit der Ver-
pflichtung der vorherigen Einigung zwischen Staat und Autonomie bei
Anderungen des Statuts durch einfaches Gesetz in den im Statut vorgese-
hen Fillen. Dann ist die neue Vorrangstellung der Provinz in den Kom-
petenzbereichen zu nennen, zu der aufgrund der Zustindigkeit fiir die
Finanzen und die lokalen Steuern die Vorrangstellung in finanzieller Hin-
sicht nicht nur gegeniiber der Region, sondern auch gegeniiber den lokalen
Gebietskorperschaften hinzukommt. Demzufolge definieren zweifellos die
Provinzen die Ausrichtung der einzelnen Politikbereiche, wenn auch in
Kompatibilitit mit dem gemeinsam durch Regionalgesetze mit Ordnungs-
funktion festgelegten Rahmen. Ebenso ist die Tatsache anzufiihren, dass
die neue Kompetenzverteilung zwischen der Region und den Provinzen
selbst zum zentralen Element im Prozess der notwendigen Suche nach
einer stindigen Konvergenz gemeinsamer Interessen und Ziele im Rahmen
der institutionellen Beziehung zwischen den Provinzen untereinander und
den Provinzen und der Region wird und die Grundlage fiir die dynamische
Konzeption der Autonomie darstellt. Die Komplexitit der Aufteilung der

8 Auf Grundlage des RG waren zur Wahl des Regionalrates zwei Wahlkreise entspre-
chend den Provinzen (Trient und Bozen) vorgesehen, die dort jeweils gewahlten Abge-
ordneten bildeten den Regionalrat und gleichzeitig wurden so (also indirekt) auch die
Abgeordneten der Landtage bestimmt.
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Zustandigkeiten - bei der die Region fiir die Ordnungsaspekte zustdndig
ist, wahrend die Provinzen fiir die Regelung und Umsetzung der funktio-
nellen, organisatorischen und finanziellen Dimension in denselben Berei-
chen (wie zB Fiirsorge, Gesundheit, Gebietskorperschaften usw) zustindig
sind sowie fiir einzelne spezifische Aspekte — erfordert auch eine stindige
Anpassung an das sich verdndernde Umfeld, das sich sowohl aufgrund der
politischen Erfordernisse als auch der Entwicklung des Rechtssystems und
der Gesetzgebung im Allgemeinen in den einzelnen Bereichen auf gesamt-
staatlicher Ebene ergibt. Diese Komplexitit, die zumindest eine potenzielle
Instabilitdt bedeutet, betrifft nicht ausschliefilich und nicht so sehr den
Umfang der weitgehend auf die Provinzen iibertragenen Zustindigkeiten,
sondern vielmehr die Qualitat und die funktionell-rechtlichen Merkmale
der Beziehung zwischen der Rolle der Region und der Provinzen selbst,
sowohl auf der Ebene der Rechtsetzung als auch des Verwaltungshandelns.
Eine weitere Neuerung besteht hinsichtlich der Durchfithrungsbestimmun-
gen des Statuts gem Art 107 ASt, die mit dem Zweiten Autonomiestatut
die Ubertragung von Funktionen, Amtern, Personal und Rechtsverhiltnis-
sen von der Region auf die Provinzen, aber auch die Koordinierung zwi-
schen der staatlichen Gesetzgebung und der Entwicklung der allgemeinen
Rechtsordnung und der Gesetzgebung und Rechtsordnung der Linder
und der Region regeln. Die Durchfithrungsbestimmungen bestimmen zu-
nichst die Ubertragung von Befugnissen der Region und des Staates auf
die Provinzen. Spater beinhalten sie dann Modalititen und Instrumente
fiir die tatsdchliche Entwicklung der Kompetenzbereiche zur vollstindigen
Umsetzung des Statuts, auch praeter statutum, was vor allem aufgrund
der starken Kohdsion und Konvergenz zwischen den Bestandteilen des
»oystems® moglich ist. Nunmehr haben sie zum Ziel, die ausgehohlten
Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse zuriickzugewinnen. Auch ist
die Ausgestaltung der neuen Aufteilung der Zustandigkeiten zwischen Pro-
vinz und Region anzufithren, die nach Profilen des Ordnungsrahmens und
den funktionell-organisatorischen Profilen ,gegliedert und in der neuen
Formulierung auch direkt im Statut vorgesehen ist, wie im Fall der Ord-
nung der Gesundheitseinrichtungen, der Fiirsorgeeinrichtungen oder der
ortlichen Korperschaften, bei denen die Region fiir die Ordnung zustindig
ist, wihrend die Provinz fiir die organisatorisch-funktionelle Regelung,
aber auch fiir die Aufsicht und den Schutz zustindig ist, einschliefilich
der Befugnis der Suspendierung und Auflésung der Organe. Im Falle der
ortlichen Korperschaften ist die Provinz auch fir die lokalen Finanzen
zustdndig, wobei im Laufe der Zeit auflerdem noch die lokalen Steuern,
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Vertrige und Haushalte sowie die Koordinierung der 6ffentlichen Finanzen
einschliefSlich der 6rtlichen Korperschaften hinzugekommen sind, was die
Beziehung und die Koordinierung zwischen den gesetzlichen Regelungen
der Region und der beiden Linder, aber auch zwischen den Verwaltungs-
ebenen von Region, Provinzen und Gemeinden dufierst komplex gestaltet.
Nach dem hier verfolgten Ansatz gehoren zu den wichtigen rechtlichen
Anderungen auch diejenigen, die mit der Nutzung der Rechtsquellen des
sinternen Rechts® zusammenhangen und die sich aus den engen Beziehun-
gen zwischen den regionalen Gesetzen zur Ordnung und den Landesgeset-
zen zu den funktional-organisatorischen Profilen in den Bereichen der
jeweiligen Zustandigkeit ergeben. In diesem Zusammenhang ist auch die
Entwicklung der regionalen Gesetzgebung im Bereich der Organisation der
ortlichen Gebietskorperschaften zu sehen, die im Laufe der Zeit immer
starker zwischen den objektiv unterschiedlichen Bediirfnissen der beiden
Provinzen differenziert, sodass die regionalen Gesetze insbesondere in eini-
gen Bereichen eine immer offensichtlichere Affinitit zu den européischen
Richtlinien aufweisen. So werden beispielsweise im Kodex der ortlichen
Korperschaften der Autonomen Region Trentino-Siidtirol (RG Nr2 vom
3. Mai 2018)° dem Landesgesetz 32 Mal die Regelung aller Formen der in-
stitutionellen Zusammenarbeit, der 6rtlichen offentlichen Dienste, der Ta-
rifvertrige,!l des Rechnungswesens und der Haushalte, einschliefSlich ihrer
Harmonisierung, der Gesundheitseinrichtungen und der Organisation der

9 ABIReg 19/2018 BBI 2. Die Durchfithrungsbestimmung DPR 526/1987 sieht vor, dass
die Ubertragung von Verwaltungsaufgaben, die in den Zustindigkeitsbereich der
Region oder der Provinzen fallen, auf die Gemeinden durch RG bzw LG geregelt
wird. In diesen Gesetzen werden die Bereiche festgelegt, in denen die tibertragenen
Aufgaben wahrgenommen werden sollen, sowie die moglichen Formen der - auch
verpflichtenden - Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden (Art 15). Die Durch-
fithrungsbestimmung DPR 279/1974 betreffend Mindestbewirtschaftungseinheiten,
Jagd und Fischerei, Land- und Forstwirtschaft sieht wiederum vor, dass die Provin-
zen zur Aufwertung der Berggebiete Gemeinden, die demselben Bereich angehéren,
zu Berggemeinschaften nach dem G 1102/1971 zusammenfassen und deren Aufbau
bestimmen konnen oder andere Korperschaften offentlichen Rechts, die dhnliche
Aufgaben von Wirtschaftsplanung und Raumplanung haben, errichten kénnen (Art
7).

10 Sowie fiir die Verwaltung der lokalen offentlichen Dienste (RG 2/2018, Kapitel VI
und Kapitel VII), aber auch die Einstufung von Sekretariatssitzen und andere Perso-
nalvorschriften, einschliefSlich Tarifverhandlungen.

249

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Gianfranco Postal

Gesundheitsdienste tibertragen, wihrend der Kodex selbst nur die wesentli-
chen Konturen festgelegt.!!

C. Anderungen infolge der Verfassungs- und Statutsdnderungen von 2001

Auf die Verfassungsianderung durch das VerfG Nrl vom 22. November
1999,12 welche die statutarische Autonomie der Regionen mit Normalstatut
betraf (vgl dazu Art 122 ff Verf) und diesen die Gesetzgebungsbefugnis zur
Regelung der Wahl des Regionalrates und des Prasidenten der Regionalre-
gierung einrdumte, folgten die Gesetzesentwiirfe AC 168 ff und AS 4368
als Pendant fiir die Regionen mit Sonderstatut. Aus diesen Gesetzesentwiir-
fen ging das VerfG Nr2 vom 30. Janner 2001" hervor, dessen endgiiltige
Fassung das Ergebnis der Zusammenfithrung von 19 parlamentarischen
Gesetzesentwiirfen und zwei regionalen Gesetzesinitiativen ist, die der Ab-
geordnetenkammer vorgelegt wurden. Jeder der urspriinglichen Vorschlage
bezog sich auf eine einzelne Region. Mit dem vereinheitlichten Text werden
die fiinf Statute der Regionen mit Sonderstatut gemeinsam gedndert.
Parallel zum Fortgang der parlamentarischen Arbeiten haben sich so-
wohl der Regionalrat von Trentino-Siidtirol als auch die Landtage von
Trient und Bozen mehrfach und mit klarer Ausrichtung gegeniiber dem
Entwurf des Verfassungsgesetzes geduflert. In diesem Zusammenhang wur-
de in den Beschliissen des Regionalrats und des Landtags von Trient vom
20. April 1999 bzw 26. April 1999 die Notwendigkeit einer raschen Verab-
schiedung der Anderung des Autonomiestatuts fiir Trentino-Siidtirol zum
Ausdruck gebracht, die unter Beachtung von Art 116 Verf und Art 131 Verf
und unter Wahrung der Einheitlichkeit des Statuts und der ,dreigliedrigen
Struktur der Autonomie® eine Reihe von Elementen vorsehen sollte. Dazu

11 Im Bereich der Gesundheitsfiirsorge soll auch an die vorhergehende Erfahrung der
wechselseitigen Landes-Krankenkassen von Trient und Bozen erinnert werden, die
- auf Grundlage des heute noch geltenden Art 6 ASt — durch das RG 4/1965 einge-
richtet worden sind und die gesamtstaatliche Krankenversicherungsanstalt (INAM)
ersetzten. Im Gesundheitsbereich ist auflerdem noch das RG 6/1980 hervorzuheben,
das die Ordnung des Landesgesundheitsdienstes auf der Basis von lokalen Gesund-
heitseinrichtungen, die von den Gemeinden abhéngen, festlegt, aber die Organisation
des offentlichen Landesgesundheitsdienstes, seiner Arbeitsweise und seine Finanzie-
rung den Landesgesetzen iiberlasst; dem folgend wurden entsprechende Landesgeset-
ze fiir Trient (LG 33/1980, gefolgt von LG 10/1993) und Bozen (LG 1/1981, gefolgt von
LG 30/1992) erlassen.

12 GBI 299/1999.

13 GBI 26/2001.
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gehorten der Regionalrat als Organ, das sich aus den beiden Landtagen von
Trient und Bozen zusammensetzt und die Ubertragung der Gesetzgebungs-
befugnis auf die autonomen Provinzen in Bezug auf die Wahlordnung
fiir die Wahl ihrer jeweiligen Landtage unter Beachtung des Schutzes der
Sprachgruppen. Fiir die Provinz Trient sollte die Aufhebung der gesetz-
lichen Beschridnkung des Verhdltniswahlrechts und die Moglichkeit der
Direktwahl des Préasidenten der Landesregierung vorgesehen werden.

Der Antrag Nr7, der vom Landtag der Autonomen Provinz Trient in
der Folge am 26. April 1999 angenommen wurde, begriindet diese Forde-
rungen zum einen mit der Notwendigkeit, im Rahmen des einheitlichen
Autonomiestatuts fiir Trentino-Siidtirol und auf der Grundlage der gleich-
bleibenden Grundsitze des Schutzes der sprachlichen Minderheiten eine
rechtliche Diversifizierung der Wahlordnungen der Provinzen Trient und
Bozen zu gewihrleisten, indem die jeweilige Gesetzgebungskompetenz den
beiden Landtagen tibertragen wird. Sodann wurde die Notwendigkeit von
statutarischen Instrumenten zur Gewdhrleistung der Regierbarkeit ange-
fithrt. Dies bedeutete fiir die Autonome Provinz Trient die Uberwindung
der Verpflichtung zur Anwendung des Verhaltniswahlsystems fiir die Wahl
des Landtages, allerdings mit der Gewdhrleistung, dass zum Schutz der
ladinischen Bevélkerung mindestens einer ihrer Vertreter gewahlt wird,
sowie die Garantie anderer Schutzmechanismen fiir die Fersentaler und
zimbrische Bevolkerung auf dem Gebiet der Provinz. Ebenso wurde die
Anderung der Regierungsform angesprochen mit der Méglichkeit, die Di-
rektwahl des Landeshauptmanns vorzusehen, ihm die Befugnis zur Ernen-
nung und Entlassung von Landesregierungsmitgliedern, auch von Nicht-
Landtagsabgeordneten, zu iibertragen und somit das Verhiltnis zwischen
Landeshauptmann und Landtag anders und sinnvoller zu gestalten.

Am 8. September 1999 befasste sich der Landtag der Autonomen Provinz
Trient erneut mit dem Thema und genehmigte Antrag Nr16, in dem er
die Notwendigkeit einer raschen ,auszugsweisen Anderung des Autono-
miestatuts von Trentino-Siidtirol seitens des Parlaments bekriftigte, die
darauf abzielte, eine statutarische Regelung der Grundsitze fiir das neue
Wahlsystem auf der Grundlage der bereits im Antrag Nr7/1999 formulier-
ten Leitlinien einzufithren. Er zeigte sich zufrieden iiber die Aufnahme
der seinerzeit gedulerten Hinweise und die Beachtung der in Art 4 Abs
1 des vereinheitlichten Textes der Gesetzesentwiirfe enthaltenen Regelung
und lud das Parlament ein, die Ubergangsbestimmung im Lichte der Stir-
kung der autonomen Institutionen und dem Schutz der ladinischen Min-
derheit zu iiberarbeiten. Ebenso bekriftigte der Landtag die Notwendigkeit,
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ein Projekt fiir eine organische Uberarbeitung des Statuts in Angriff zu
nehmen, welches nach Methoden, Zeitrahmen und Inhalten durchgefiihrt
werden sollte, die zuvor von den reprasentativen Vertretungseinrichtungen
unter Mitwirkung aller politischen Kréfte des Landtages ausgearbeitet wer-
den sollten.

Nach dieser kurzen Rekonstruktion der Ereignisse, die zur Uberarbei-
tung des Statuts gefithrt haben, kann man nicht umhin festzustellen, dass
die mit der Zweikammerkommission von 1997 verpasste Gelegenheit (die,
wenn auch innerhalb bestimmter Fristen, eine Art Vorbehalt fur die Land-
tage zur Festlegung des Inhalts der Statutsreform beinhaltet hatte) in Art
103 ASt, der das Initiativrecht zur Uberarbeitung des Statuts den Landtagen
zuerkennt, einen neuen Anstof3 findet. Andererseits ware es undenkbar
gewesen, dass in einer Zeit, in der das gesamte institutionelle Gefiige Itali-
ens gedndert und den Regionen mit Normalstatut generell die Autonomie
zuerkannt wurde, ihre Statuten ohne Bestatigung durch das Parlament zu
verabschieden, die Statute der Regionen mit Sonderautonomie allein durch
das Parlament gedndert werden konnen, ohne dass dem Regionalrat — und
den Landtagen - eine wesentliche Rolle zukommt. Dieses Erfordernis fand
im neuen Art 103 ASt mit Einfithrung der obligatorischen Stellungnahme
seinen Niederschlag, was iiber die einfache Gesetzgebungsinitiative hinaus-
geht, die bereits in der urspriinglichen Formulierung desselben Artikels
vorgesehen war, der lautete: ,Fiir die Anderungen dieses Gesetzes wird
das in der Verfassung vorgesehene Verfahren fiir Verfassungsgesetze ange-
wandt. Die Initiative zur Anderung steht auch dem Regionalrat zu.

Nach 2001 wurden daher mit den Anderungen des Statuts durch das
VerfG Nr 2 vom 31. Janner 2001'* und den Anderungen von Titel V des Teils
IT der Verfassung durch das VerfG Nr 3 vom 18. Oktober 2001% das institu-
tionelle Verhiltnis zwischen der Region und den Provinzen, die nunmehr
die Region bilden, umgestaltet, sodass die Landtage auf der Grundlage des
jeweiligen Landesgesetzes gewahlt werden, wahrend der Regionalrat von
diesen ,abgeleitet” ist. In die gleiche Richtung geht die Einfithrung des
»statutarischen” Landesgesetzes zur Regelung der Regierungsform und das
System der Wahl des Landtages und des Landeshauptmanns in das Statut.

Die unmittelbaren Auswirkungen des VerfG 3/2001 richten sich vor
allem an die autonomen Provinzen Trient und Bozen, wahrend sie die

14 GBI 26/2001.
15 GBI 248/2001.
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Anderung der Rolle der Region bestitigen. Die Auswirkungen bestehen
hauptséchlich in der verfassungsméfligen Verankerung der Benennung der
beiden autonomen Provinzen Trient und Bozen als die konstituierenden
Gebietskorperschaften der Region Trentino-Siidtirol sowie der Anerken-
nung einer Art Originalitit der Sonderautonomie durch den neuen Art 116
Verf, bei dem die spezifischen Formen und Bedingungen der Autonomie
nicht mehr ,,gewédhrt” werden, sondern die Region und die autonomen Pro-
vinzen dariiber ,verfiigen” Hinzu kommen die Zuerkennung von zusatzli-
chen (oder umfassenderen) Kompetenzen an die Provinzen (und nicht an
die Region) auf der Grundlage der systematischen Auslegung von Art 10
VerfG 3/2001 in Bereichen, die nach dem neuen Art 117 Verf der konkurrie-
renden Gesetzgebungsbefugnis oder der residualen Gesetzgebungsbefugnis
der Regionen mit Normalstatut zugewiesen sind. Ebenso zéhlt zu den
Auswirkungen die Verringerung der Schranken der Gesetzgebungsbefugnis
in Bereichen, die nicht im Statut enthalten sind und den Regionen mit
Normalstatut als residuale Gesetzgebungsbefugnis zukommen. Auch die
Anerkennung der autonomen Provinzen im unionsrechtlichen und interna-
tionalen Bereich als Rechtssubjekt ist zu nennen. Dies driickt sich in der
Moglichkeit zur Beteiligung an Entscheidungen in der Ausarbeitung von
Unionsrechtsakten und zur Umsetzung von internationalen Abkommen
sowie von Rechtsakten der Europdischen Union in ihren Kompetenzbe-
reichen aus, ebenso in der Moglichkeit, in ihren Kompetenzbereichen Ab-
kommen mit Staaten und Vereinbarungen mit Gebietskorperschaften eines
anderen Staates zu schliefen, wobei die Formen durch staatliche Gesetze
geregelt werden. Des Weiteren kommt die Abschaffung der fritheren staatli-
chen Kontrolle {iber die Regional- und Landesgesetze hinzu. Die Kontrolle
erfolgt nunmehr nachtréglich, indem die Regierung innerhalb von sech-
zig Tagen nach der Kundmachung im Amtsblatt die Verfassungsmafligkeit
von Landes- und Regionalgesetzen vor dem VIGH anfechten kann, wenn
sie der Ansicht ist, dass ein Gesetz die Zustindigkeit der Provinz oder
Region selbst iibersteigt. Ebenso ist die Abschaffung der im DPR Nr 305
vom 15. Juli 19886 enthaltenen praventiven Rechtméfigkeitskontrolle des
Rechnungshofs iiber die Verwaltungsakte der Provinzen und der Region
und die Moglichkeit zu nennen, gem Art 117 Abs 8 Verf durch Landes-
bzw Regionalgesetze Vereinbarungen mit anderen Regionen zur besseren
Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben zu bestitigen, auch durch die
Festlegung gemeinsamer Organe.

16 GBI 178/1988.
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Von grundlegender, wenn auch bisher aufgrund mangelnder Umsetzung
nur potentieller Bedeutung ist die in Art 11 VerfG 3/2001 vorgesehene
Beteiligung der Provinzen und der Region an der parlamentarischen Kom-
mission fiir regionale Angelegenheiten, die eine Aufwertung bei der Be-
gutachtung von Gesetzesentwiirfen in Fragen der konkurrierenden Gesetz-
gebungskompetenz sowie der Finanzierung der regionalen und lokalen
Gebietskorperschaften erfahren sollte, da die Kammern nur mit absoluter
Mehrheit ihrer Mitglieder von der Stellungnahme der Kommission abwei-
chen hitten konnen. Eine weitere grundlegende durch das VerfG 2/2001
eingefiihrte Neuerung besteht, wie bereits erwahnt, darin, dass die autono-
men Provinzen und nicht die Region befugt sind, sog statutarische Gesetze
zu erlassen, mit denen sie die Regierungsform und das Wahlsystem auch im
innovativen Sinne im Vergleich zur Vergangenheit regeln kdnnen.

Diese neuen rechtlichen Instrumente stellen eine neue Rechtsquelle dar,
die als ,verstirkte Landesgesetze“ bezeichnet werden kénnen, da sie einem
erschwerten Gesetzgebungsverfahren unterliegen. Insbesondere muss ihre
Annahme mit absoluter Mehrheit erfolgen und es besteht die Moglichkeit,
sie einem bestétigenden Referendum zu unterwerfen (und folglich die Be-
urkundung auszusetzen), wenn dies ein bedeutender Teil der Wahlberech-
tigten oder der Landtagsmitglieder beantragt. Es sei darauf hingewiesen,
dass fiir die Regionen mit Normalstatut die Regelung dieser Bereiche (mit
Ausnahme der Wahlangelegenheiten) einer zweifachen Genehmigung und
einer grundsitzlichen praventiven Kontrolle unterliegt. Folglich ist die Ge-
nehmigung vergleichbarer statutarischer Gesetze verfahrenstechnisch und
hinsichtlich der Kontrollen aufgrund der statutarischen Zustindigkeit fiir
die Regionen mit Sonderstatut weniger aufwendig (aus demselben Grund
ist die Festlegung des Wahlsystems jedoch aufwendiger).

Somit wurde durch eine weitreichende und bedeutende Anderung von
Art 47 ASt den Landtagen die Befugnis zuerkannt, mit einem erschwerten
Verfahren in die Regierungsform und das Wahlsystem einzugreifen, wobei
auch die Moglichkeit zur Verabschiedung so genannter positiver Mafinah-
men zugunsten einer gleichberechtigten Vertretung der Geschlechter in
den gewihlten Organen im Statut verankert wurde, ausgehend von den so
genannten Quoten im Wahlsystem des Trentino.

Zusammenfassend ldsst sich sagen, dass auf der Ebene der institutionel-
len Struktur die vielleicht tiefgreifendste Neuerung des VerfG 2/2001 in
der ,Vollendung® des bereits 1972 begonnenen Reformprozesses und in der
umfassenden Aufwertung der Provinzen als autonome Einheiten bestand,
aus denen sich die Region zusammensetzt. Die entscheidende Konsequenz
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daraus war die Umkehrung des Kriteriums fiir die Bildung der jeweiligen
gesetzgebenden Organe. Wiahrend frither die Wahl des Regionalrats die
logische Voraussetzung fiir die Bestimmung der Mitglieder der Landtage
war, sieht das Statut heute vor, dass es die autonomen Provinzen sind, die
die Bildung und Wahl ihrer jeweiligen Landtage autonom regeln, und der
Regionalrat nichts anderes ist als die Summe der beiden Landtage.

Mit VerfG 3/2001 wurde die Struktur der Region Trentino-Siidtirol als
zusammengesetzte Einheit der beiden autonomen Provinzen auch in Art
116 Verf verankert. Auf Ebene des Statuts legt Art 25 Abs 1 auflerdem fest,
dass sich der Regionalrat ,aus den Mitgliedern der Landtage von Trient
und Bozen zusammensetzt; und der darauf folgende Art 27 Abs 2 ASt
bestimmt, dass der neue Regionalrat ,binnen zwanzig Tagen nach der Be-
kanntgabe der in den Landtag des Trentino und in den Siidtiroler Landtag
gewidhlten Personen auf Einberufung seitens des amtierenden Prasidenten
der Region zusammentritt; womit ebenfalls der Vorrang der Lander gegen-
tiber der Region festgelegt wird. Ferner darf nicht vergessen werden, dass
das Statut selbst der unterschiedlichen Ausgestaltung der Wahlverfahren
und der institutionellen Verfahren der beiden Provinzen Grenzen setzt,
indem es in Art 48 vorsieht, dass die Wahlen der beiden Landtage auf jeden
Fall ,zur gleichen Zeit“ und ,am gleichen Tag" stattfinden miissen, was die
fortbestehende politische und institutionelle Einheit der regionalen Realitat
unterstreicht, auch wenn die institutionelle Dimension der Provinz eine
vorrangige Rolle spielt.

Das Verfassungsgesetz libertragt also der Autonomie der Provinzen einen
betrichtlichen Teil der ,statutarischen Befugnisse® Dies fithrt zu Uberle-
gungen iiber die Auswirkungen dieses neuen Potentials auf die gesamte
Struktur der offentlichen Verwaltung des Trentino und von Siidtirol und
somit auch auf die institutionellen Beziehungen zwischen der Provinz und
der Region sowie auf die Beziehungen zwischen der Provinz und den
lokalen Gebietskorperschaften. Auch bei der Anderung des Statuts gibt
es gemeinsame Ziele, aber unterschiedliche Wege zu deren Umsetzung
und damit auch unterschiedliche Ergebnisse. Die Landesgesetze zur Re-
gierungsform, zum Wahlsystem und zu den Volksabstimmungen folgen
ndmlich unterschiedlichen Leitlinien: in Trient wird die Direktwahl des
Landeshauptmanns und ein Wahlsystem gewdhlt, das die Regierbarkeit
stark belohnt, in Bozen wird die indirekte Wahl des Landeshauptmanns
(die parlamentarische Form) ebenso wie das verbindliche Verhiltniswahl-
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system fiir die Wahl des Landtags als grundlegende Form des Schutzes der
Minderheiten und der drei Sprachgruppen beibehalten. 7

Schliefllich ist darauf hinzuweisen, dass in den Bestimmungen des Sta-
tuts noch weitere Spuren der fritheren Auffassung der Region als primare
Tragerin der Autonomie und der institutionellen Befugnisse zu finden sind.
Insbesondere findet sich ein erheblicher Teil der Regelungen fiir die Land-
tage (aber auch fiir die Landesregierung) aufgrund des Verweises auf die
Vorschriften der Organe der Region, ,soweit anwendbar und nicht unver-
einbar®, nach wie vor in den Bestimmungen iiber den Regionalrat und die
Regionalregierung (Art 49 ASt und Art 51 ASt).

D. Anderungen in den Beziehungen zwischen den drei Kérperschaften

Von grundlegender Bedeutung war auch die Entwicklung der regionalen
Gesetzgebung zur Ubertragung von Verwaltungsaufgaben an die autono-
men Provinzen seit 2003 in Umsetzung von Art 18 ASt (ehemals Art 14
Erstes Autonomiestatut). 1956 kam es zu keiner Ubertragung der regionalen
Verwaltungsfunktionen auf die Provinzen, die in Art 14 Erstes Autonomie-
statut als tibliche Form ihrer Ausiibung vorgesehen war, dh, es bestand
der Vorrang der regionalen Gesetzgebungsfunktion, der aber durch den
Vorrang des Verwaltungshandelns der Provinzen ausgeglichen hatte werden
sollen. Als die politischen Voraussetzungen fiir die Umsetzung schlief3lich
mit der Verabschiedung einer Reihe von regionalen Gesetzesbeschliissen,
insbesondere der regionalen Gesetzesentwiirfe Nr 198 und Nr 199, gegeben
waren, verweigerte die Regierung zunéchst ihre Zustimmung, um die Be-
schliisse dann nach erneuter Annahme seitens des Regionalrats vor dem
VIGH anzufechten. Dieser erklirte die gesamten Regionalgesetze fiir verfas-
sungswidrig und interpretierte Art 14 Erstes Autonomiestatut dahingehend,
dass der Begrift ,in der Regel“ und die Befugnisiibertragung eine blofle
Maglichkeit der Region, sich der Landesimter zu bedienen, darstellte, wo-
durch das Statut zumindest auf der politisch-institutionellen Ebene seinen
wesentlichen Inhalt verlor."

17 LG Bozen 14/2017; LG Trient 1/2003.

18 Tatsdchlich ist anzunehmen, dass die statutarische Bestimmung, so wie sie formuliert
war, den verwaltungstechnischen Ermessensspielraum der Provinzen einschrénkte,
die auflerdem genaue Richtlinien, Kriterien und Bezugsparameter einhalten mussten,
die nicht vorgesehen waren und die ins RG einzufiigen waren, wodurch de facto die
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Nach der Anderung des Statuts und des Titels V des Teils II der Verfas-
sung sah das RG Nr3 vom 17. April 2003” mit dem Titel ,Delegierung
von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und Bo-
zen“ eine umfassende Ubertragung von regionalen Verwaltungsaufgaben in
zahlreichen Zustindigkeitsbereichen?® mit einer sehr weit gefassten Formel
und ohne Festlegung von Einschrankungen oder expliziten Leitkriterien
vor, wobei es lediglich die ,Verhandlungsmethode® und den ,Grundsatz
des Einvernehmens® zwischen der Region und den Provinzen fiir die Um-
setzungsmafinahmen vorschrieb.?!

Die Regierung gab keine Stellungnahme ab und focht das betreffende
Regionalgesetz nicht an, obwohl Art 18 ASt denselben Inhalt hat wie Art
14 Erstes Autonomiestatut und auch der VEGH den Grundsatz der Paralleli-
tat zwischen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnissen gemafd Art 16,
Art 17 und Art 18 ASt im Bereich der staatlichen, der regionalen und
der Befugnistibertragungen seitens des Landes weiterhin als unverédnderten
Bezugspunkt betrachtet, auch im Hinblick auf die zwischenzeitlich verdn-
derte Verfassungsordnung der Autonomie der territorialen Gebietskorper-
schaften seit 1999 und 2001. Dies geht klar aus der verfassungsrechtlichen
Rechtsprechung einschliefllich der jiingsten Rechtsprechung hervor.??

Dariiber hinaus bekriftigt der VFGH auch unter Bezugnahme auf das mit
der Anderung von Art 118 Verf ausdriicklich verankerte Subsidiarititsprin-
zip und auf die ,,Schutzklausel von Art 10 VerfG 3/2001, dass die Aufteilung
der Verwaltungsaufgaben zwischen Region, Provinz und Gemeinden, wie
sie im Statut (Art 6lbis Art 65 ASt) festgelegt ist, durch die (implizite)

weitreichenden Weisungs- und Koordinierungsbefugnisse sowie die Kontroll- und
Ersetzungsbefugnisse der Region beibehalten wurden; damit wurde eine ,zentrale
Bestimmung® des Statuts unwirksam. Sie war ein ,zentrales* Element, ein Kompro-
miss, der dazu beitrug, dass eine Region mit weitreichenden legislativen Befugnissen
und einer entscheidenden Rolle auch in finanzieller Hinsicht, akzeptiert wurde.

19 ABIReg 17/2003.

20 Ab 2004 werden die Verwaltungsbefugnisse der Region Trentino-Siidtirol auf den
Sachgebieten Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, Ent-
wicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht tiber die Genossenschaften, Kor-
perschaften fiir Bodenkredit und fiir Agrarkredit, Spar- und Raiffeisenkassen sowie
Kreditanstalten regionalen Charakters sowie Anlegung und Fithrung der Grundbii-
cher den Provinzen iibertragen (vgl Art 1 RG 3/2003).

21 Vgl Art 2 RG 3/2003: ,Die fiir die Umsetzung der Delegierungen erforderlichen
Mafinehmen werden im Einvernehmen zwischen dem Prasidenten der Region und
den Landeshauptleuten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegt.*

22 Insbesondere VEGH, Urteil Nr 95/2021 und die darin genannten Urteile, sowie Urteile
Nr 23/2019, Nr 299/2011, Nr 225/2010, Nr 132/2006 und Nr 52/1969.
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Einfithrung des Subsidiaritatsprinzips in die Verfassung nicht beriihrt wird:
»Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass der in dem genannten Art 10
vorgesehene Ausdehnungsmechanismus nur dann greift, wenn sich bei der
Gesamtbeurteilung herausstellt, dass dieser der Region und nicht auch der
Gemeinde eine groflere Autonomie garantiert.??

Von Bedeutung sind auch die ,de facto“-Anderungen, die man als ,,ma-
terielles Statut® bezeichnen kénnte und die durch statuarisch relevante
Verhaltensweisen entstanden sind, etwa hinsichtlich der Art und Weise, mit
der die Umsetzung der gednderten institutionellen Struktur erfolgt ist. So
wechseln sich die Landeshauptleute seit 2004 als Prasident und stellvertre-
tender Prisident der Region ab, was mit der gemeinsamen Festlegung (auf
politischer und praktischer Ebene) der anderen Mitglieder des Regional-
rats und dessen ,minimaler zahlenméfligen Zusammensetzung verbunden
ist. Auch diese substanziellen Neuerungen sind wiederum Ausdruck der
objektiven Notwendigkeit einer immer stidrkeren Koordinierung innerhalb
des Systems, gerade weil die Region seit 1972 keine dritte Korperschaft
mehr ist, sondern ein komplementéres Subjekt zu den beiden Provinzen
darstellt, wodurch die Besonderheit und Spezifitit der Region, die sowohl
hinsichtlich ihrer Rolle als auch ihrer Kompetenzen eine Art integrierendes

23 Siehe dazu VfGH, Urteil Nr 370/2006 zu LG 7/2005 iiber die Einrichtung der lokalen
Gebietskorperschaften; der Originaltext lautet: ,,Questa Corte ritiene che il mecca-
nismo di estensione di cui al citato art. 10 possa funzionare soltanto quando esso
miri a garantire, all'esito di una valutazione complessiva, maggiore autonomia all'ente
Regione e non anche all'ente locale“. Der VEGH fiihrte des Weiteren im Urteil aus,
es sei zu priifen, ob Art 10 VerfG 3/2001 nur dann anwendbar sei, wenn der von
ihm vorgesehene Mechanismus zu einer grofleren Autonomie der Regionen fiihre,
oder ob er auch, wenn die Anpassung eine grofere Autonomie fiir die niedrigeren
territorialen Gebietskorperschaften gewdhrleiste; es stelle sich die Frage, ob die in Ti-
tel V enthaltene Regelung auch dann auf Regionen mit Sonderautonomie ausgedehnt
werden konne, wenn das angestrebte Ziel darin bestehe, eine umfassendere Garantie
fir das Autonomiesystem insgesamt sicherzustellen. Der VEGH kommt zum Schluss,
dass das Vorhandensein eines komplexen heterogenen Systems, das die Befugnis der
Regionen mit Normalstatut nicht mit jener mit Sonderstatut vergleichbar mache,
die Anwendung von Art 123 Verf auf letztere ausschliefle und zudem deren Befug-
nis unberiihrt bleibe, im Einklang mit ihren eigenen statutarischen Bestimmungen
besondere Verfahrensweisen vorzusehen, die darauf abzielen, in ihrem jeweiligen
System stabile organisatorische Formen der Zusammenarbeit zwischen den regiona-
len und lokalen Korperschaften einzufithren, um die Einhaltung des Grundsatzes
der loyalen Zusammenarbeit zu gewéhrleisten, umso mehr, als das Sonderstatut von
Trentino-Sidtirol der Region die Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der ,,Ordnung
der ortlichen Korperschaften (Art 4 Nr 3) zuweise. Der VIGH befand folglich fiir die
Verfassungsmifiigkeit des gesamten LG 7/2005.
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Element der Autonomie der beiden autonomen Provinzen darstellt, immer
starker betont wird.

Alle bisher genannten Faktoren haben dazu gefiihrt, dass sich fiir Trenti-
no-Siidtirol ein Autonomiesystem herausgebildet hat, das die Region mit
einer immer umfassenderen Verantwortlichkeit hinsichtlich der Festlegung
der fiir Siidtirol und das Trentino bestehenden gemeinsamen Regeln des
Regierens, der Setzung innovativer Impulse und der Programmierung und
Ausrichtung versieht und dabei auch die Aulenbeziehungen der Region
und der Lander erfasst, sei es mit den anderen Regionen oder hinsichtlich
der grenziiberschreitenden Beziehungen in der Européischen Union oder
mit dem Staat und den Institutionen der Europdischen Union und im
Ausland.

E. Anderungen in Entwicklung

Hinsichtlich der Beziehungen zwischen den Provinzen und der Region gilt
es zunidchst das erweiterte territoriale System der 6ffentlichen Finanzen zu
beriicksichtigen, das mit den Anderungen von Art 79 ASt im Anschluss an
die Abkommen zwischen dem Staat, den autonomen Provinzen und der
Region von 2009 und 2014 eingefithrt wurde. Dieser Abschnitt muss im
Rahmen des institutionellen Systems der Autonomie noch zu einem Gutteil
weiterentwickelt und ausgestaltet werden, auch durch die Festlegung neu-
er spezifischer Durchfithrungsbestimmungen. Ein erweitertes System, das
jedoch bereits tiefgreifende Auswirkungen auf die Beziehungen, auch in fi-
nanzieller Hinsicht, zwischen der Region und den Provinzen hat. Man den-
ke nur daran, dass die Region anstelle der Provinzen einen bedeutenden
Teil des Beitrags iibernommen hat, den die Autonomie an den Staatshaus-
halt zur Verringerung des Defizits im konsolidierten Gesamthaushalt zu
leisten hat** und der im Gesetz zur Genehmigung der Haushaltsanpassung
der Region fiir 2022 enthalten ist. Die Tatsache, dass sich die Haushalte der

24 Art 13 Abs 3 RG 5/2022: ,[...] der Anteil am Verwaltungsergebnis laut Absatz 2 ist
fiir die Deckung der erhdhten Ausgaben im Aufgabenbereich/- Programm 18.01 des
Haushaltsjahrs 2022 in Bezug auf die Ubernahme seitens der Region eines Anteils
des Beitrags zugunsten der offentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden
Nettosaldo zu Lasten der autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne des
Artikels 79, Absatz 4-bis, des Autonomiestatuts fiir Trentino-Siidtirol sowie aufgrund
der zwischen der Region und den autonomen Provinzen Trient und Bozen unter-
zeichneten Vereinbarungen bestimmt*.
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beiden Provinzen auf mehr als 11 Milliarden Euro belaufen, wahrend der
Haushalt der Region weniger als eine halbe Milliarde betrégt, ist ein Beweis
dafiir, dass der Region im Autonomiesystem eher eine erganzende Funktion
zukommt als jene einer dritten Korperschaft. Weiters kann aber auch das
etwas iltere, aber nicht minder wichtige Beispiel des Regionalgesetzes Nr 8
vom 14. Dezember 2011%° angefiihrt werden, das Investitionsprogramme der
Lander in Hohe von uber siebenhundert Millionen Euro (durch Kreditver-
gabe) finanziert wurden.

Die Definition dieser neuen Finanzstruktur in den Beziehungen Staat-
Provinz-Region begann zeitgleich mit der Krise der offentlichen Finan-
zen im Jahre 2009. Seitdem verwenden die Provinzen und die Region
die Verhandlungsmethode und das Verhandlungs-Konsensprinzip gem 104
ASt fiir die grundlegende Anderung der Regional-, der Landes- und der
Lokalfinanzen durch einfaches Gesetz. In diesen Rahmen ordnet sich
auch das erweiterte territoriale System der offentlichen Finanzen ein, mit
dem die Provinzen und (in geringem Mafle) die Region die Funktion
der Koordinierung der o6ffentlichen Finanzen in ihrem jeweiligen Gebiet
und fiir die Bereiche ihrer jeweiligen Zustidndigkeiten in Hinsicht auf alle
regionalen und Landeskérperschaften oder jedenfalls auf die von ihnen
finanzierten Einrichtungen iibernehmen (Art 79 ASt in der Fassung von
2009 und 2014).

Immer im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den autonomen Pro-
vinzen und der Region sowie zwischen den Provinzen selbst muss die
Wichtigkeit der notwendigen Synergie hervorgehoben werden, und zwar
nicht nur hinsichtlich der einvernehmlichen Anderungen des finanziellen
Teils des Statuts, sondern auch auf der Ebene der systematischen Ausar-
beitung neuer Durchfiihrungsbestimmungen gem Art 107 ASt unter obli-
gatorischer Beteiligung der paritdtischen 12er- und 6er- Kommissionen,
um der Aushéhlung der Autonomie in Trentino-Siidtirol entgegenzuwirken
und diese moéglichst zu tiberwinden. Diese negative Entwicklung ist auf
die immer stirker werdende Einmischung der staatlichen Gesetzgebung
in Angelegenheiten, die in die Zustandigkeit der Provinzen und Region fal-
len, zuriickzufiihren, insbesondere aufgrund der mangelnden Abstimmung
mit den Bestimmungen des Statuts und seiner Durchfithrungsbestimmun-
gen sowie auf die verfassungsrechtliche Rechtsprechung hinsichtlich der
Auslegung der Grenzen der primér-ausschliellichen und sekundar-konkur-
rierenden Gesetzgebungsbefugnisse der Provinzen und Region. Diese Ent-

25 ABIReg 51/2011 BBI 2.
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wicklung neigt dazu, faktisch das Potenzial einer kompetenziibergreifen-
den und systemischen Nutzung der Gesetzgebungsbefugnisse der Region
und der Provinzen in sich erganzenden Bereichen auszuhdhlen und einzu-
schranken, zB in der regionalen Zustandigkeit im Bereich der Ordnung der
Gesundheitsbehérden und der Landeszustindigkeit im Bereich Hygiene
und offentliche Gesundheit.

Dies gilt insbesondere fiir die ausschliefSliche Zustindigkeit des Staates
in den vom neuen Art 117 Verf eingefithrten ,Nicht-Sachbereiche oder
»,Querschnittsmaterien, wie zB den Schutz des Wettbewerbs und den
Umweltschutz, aber auch fur die zivilrechtliche Grenze, insbesondere im
Bereich der Organisation der Amter und des Personals der 6ffentlichen
Verwaltungen. All dies fiihrte und fiihrt zu einer immer deutlicheren Aus-
hohlung der autonomen Gesetzgebungsbefugnis und indirekt auch der
Verwaltungsbefugnis, was zu den Grundsitzen des Autonomiestatuts und
der Durchfiithrungsbestimmungen im Widerspruch steht, aber auch zur im
GvD Nr 266 vom 16. Mirz 199226 enthaltenen speziellen Regelung des Ver-
héltnisses der staatlichen und der autonomen Gesetzgebung und Verwal-
tung sowie der staatlichen Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis.?”

V. Zusammenfassung und Ausblick auf mégliche zukiinftige Entwicklungen
bei unverdndertem Statut

Auf der Ebene der institutionellen Beziehungen zwischen den autonomen
Provinzen untereinander und zwischen ihnen und der Region sowie mit
dem Staat ist die Effektivitdt der Zusammenarbeit zwischen den Provinzen
bei der Koordinierung ihrer jeweiligen Ziele im Hinblick auf die Zusténdig-
keitsbereiche des Staates und der Region besonders bemerkenswert. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die tatsdchliche und konstante Zusammen-

26 GBIl 94/1992 BBI 69.

27 Dies bedeutet natiirlich nicht die Umgehung der Grenzen, die das Statut fiir die
Ausiibung der Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen vorsieht (Art 4 ASt, Art
5 ASt und Art 16 ASt), sondern vielmehr die nachfolgende staatliche Gesetzgebung in
einer mit den Grundsétzen der Sonderautonomie vereinbaren Weise zu koordinieren
und deren Aktualitdt und Wirksambkeit va durch die Anpassung der Durchfithrungs-
bestimmungen aufrechtzuerhalten. Die Durchfithrungsbestimmungen haben dabei
auch die Funktion, das Statut mit den Entwicklungen der allgemeinen Rechtsord-
nung zu koordinieren. Diese Funktion wird auch von der staatlichen Gesetzgebung
und von der Rechtsprechung des VEGH anerkannt (siehe unter vielen VEGH, Urteile
Nr 353/2001 und Nr 316/2004 sowie Art 27 G 42/2009 ber den Steuerfoderalismus).
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arbeit auch der jeweiligen Vertreter in den paritdtischen 12er- und 6er-
Kommissionen, die von 1973 bis heute zur Verabschiedung von 190 Durch-
fithrungsbestimmungen gefithrt hat. Bestimmungen, denen die meisten
der Ergebnisse, die hinsichtlich der Wirksamkeit des Autonomiestatuts
aufgezeigt wurden, zu verdanken sind. Diese wirksame Synergie und Zu-
sammenarbeit, die sich im Laufe der Zeit oft auch auf die Zusammenarbeit
mit der jeweiligen Delegation der im regionalen Gebiet gewdhlten Parla-
mentarier erstreckt hat, hat es auch erméglicht, systematisch (insbesondere
seit 2009) den finanziellen Teil des Statuts mit dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren, vorbehaltlich dem einvernehmlichen Antrag zwischen
Staat und der Provinzen-Region, zu dndern. Der Einsatz beider Instrumen-
te hat es ermdglicht, sehr kritische Situationen in der Beziehung zum Staat,
insbesondere auf finanzieller Ebene im Zusammenhang mit den schweren
Finanzkrisen in den 1970er, 1990er Jahren und nach 2009, in ebenso viele
Chancen fiir ein qualitatives Wachstum der Autonomie umzuwandeln.

Gleichzeitig wurde die notwendige Beteiligung und der Beitrag der Pro-
vinzen und der Region zu den Zielen und Verpflichtungen der 6ffentlichen
Finanzen des Staates sowie zur Umsetzung des allgemeinen (staatlichen)
Ziels des Ausgleichs und der Solidaritit mit den wirtschaftlich schwécheren
Regionen sichergestellt, ebenso der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit
zwischen allen im Art 114 Verf festgelegten institutionellen Ebenen der
Republik.?®

28 All dies auch in Ubereinstimmung mit der Auslegung des VfGH, der einerseits stets
das Bestehen der Vorrechte der Sonderautonomien sowie der Durchfithrungsbestim-
mungen bestitigt hat, denen er immer einen hoheren Rang zuerkennt als den Geset-
zesquellen der Rechtsordnung; andererseits die Normen im Zusammenhang mit der
ausschlieSlichen staatlichen Gesetzgebungskompetenz im Bereich der européischen
und internationalen Vertrége, der Harmonisierung der 6ffentlichen Haushalte, und
de facto auch hinsichtlich der Ziele der Koordinierung der &ffentlichen Finanzen
(zumindest derjenigen, die die Haushaltssalden einschliefflich derjenigen, die den
Gesamtstaat und die Nachhaltigkeit der 6ffentlichen Gesamtverschuldung betreffen)
als grundlegende Reformprinzipien und Prinzipien der Rechtsordnung qualifiziert
hat. Diese sind somit auch fiir die Sonderautonomien, wenn auch gemifd der in den
Statuten und Durchfithrungsbestimmungen festgelegten Art und Weise verbindlich.
Dies bedeutet nicht, dass die durch den Haushalt und die 6ffentlichen Finanzen auf-
erlegten Verpflichtungen/Ziele aufier Acht gelassen werden. Diese sind im Falle der
autonomen Provinzen und der Region nicht jene, die durch die staatlichen Gesetze
zur Finanzkoordinierung der Regionen mit Normalstatut vorgesehen sind, sondern
jene, die sich aus Art 79 ASt und den spezifischen Durchfiihrungsbestimmungen
ergeben. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die primére Gesetzgebungsbefugnis
gemifd Art 4 und Art 8 ASt, sondern auch im Lichte der Bestimmungen von Art 79
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In der Zwischenzeit wéchst die Notwendigkeit der Fortfithrung der ,dy-
namischen Autonomie®, was dazu fithrt, dass einerseits dem Parlament
immer mehr Gesetzesentwiirfe fiir Teildnderungen des Statuts vorgelegt
werden, insbesondere im Hinblick auf die Zustindigkeiten der Region
und der Ubertragung der primiren regionalen Zustindigkeit im Bereich
der Organisation der lokalen Gebietskorperschaften an die Provinzen,
und andererseits nach Wegen zur Uberarbeitung des gesamten Statuts
gesucht wird. Letztere Anforderung/Option ist bereits seit dem VerfG
3/2001 deutlich zu erkennen, welches ausdricklich, wenn auch in einer
sehr viel eingeschrankteren Perspektive, die Anpassung der Sonderstatuten
vorsieht. Dies wurde auch in den beiden vom Parlament 2006 und 2016
verabschiedeten Verfassungsgesetzen, die jedoch durch das anschlieflende
Referendum nicht bestdtigt wurden, bekraftigt. Beide Verfassungsgesetze
enthalten die Bestimmung zur Revision der Sonderstatute mit der gleichzei-
tigen Einfihrung eines besonderen Verfahrens in die Verfassung, das die
Beteiligung der Regionalrite (und der Landtage im Fall von Trentino-Sid-
tirol) am Genehmigungsverfahren des entsprechenden Verfassungsgesetzes
durch die AuSerung ihrer Zustimmung oder Ablehnung vor der zweiten
Lesung durch die Kammern gewahrleistet.

Wie sieht die zukiinftige Beziehung zwischen den Provinzen und der Re-
gion in Anbetracht dieser institutionellen Entwicklung aus und was werden
ihre Inhalte sein?

Auf institutioneller Ebene konnte der Weg darin bestehen, den seit Jahr-
zehnten andauernden Entwicklungsprozess fortzusetzen. Dies betrifft den

Abs 4 ASt, der den Provinzen die autonome Festlegung der Ziele der Koordinierung
der offentlichen Finanzen fiir das gesamte territoriale System zuweist: ,Nicht auf
die Region, die Provinzen und die Korperschaften des erweiterten territorialen Re-
gionalsystems anwendbar sind die staatlichen Bestimmungen, die Pflichten, Lasten,
Riickstellungen, der Staatskasse vorbehaltene Betrige oder wie auch immer benannte
Beitrdge, einschliefSlich jene in Zusammenhang mit dem internen Stabilitdtspakt,
vorsehen, die nicht in diesem Titel vorgesehen sind. Die Region und die Provinzen
koordinieren fiir sich und die in ihre Zustindigkeit fallenden Korperschaften des
erweiterten territorialen Regionalsystems die offentlichen Finanzen geméf den ein-
schldgigen gesetzlichen Bestimmungen des Staates, indem sie im Sinne von Artikel
2 GvD vom 16. Mirz 1992, Nr 266, ihre Gesetzgebung in den im Statut genannten
Sachgebieten an die Grundsitze anpassen, die geméaf3 den Artikeln 4 beziehungsweise
5 Grenzen darstellen, und dementsprechend autonome Mafinahmen zur Ausgabenra-
tionalisierung und -eindimmung ergreifen, die unter anderem auf den Abbau der
offentlichen Verschuldung zielen und mit denen die Dynamik der Gesamtausgaben
der offentlichen Verwaltungen im Staatsgebiet beriicksichtigt wird, im Einklang mit
der Rechtsordnung der Européischen Union.”
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Ubergang zu einem Modell, bei dem die Region den Rahmen (frame) fiir
eine systematische und stabile Zusammenarbeit zwischen den beiden au-
tonomen Provinzen bildet und zwar nicht nur fiir Durchfiihrungsbestim-
mungen, die sowohl Kompetenzbereiche der Region als auch der Provinzen
betreffen, sondern va im Sinne der intergouvernementalen Logik (doppelte
Mehrheit im Regionalrat) fiir die gemeinsamen Definition von Politiken,
die darauf abzielen, die gemeinsamen Interessen der Provinzen in jeglichen
Bereichen sowie die umfassenderen Interessen des aus zwei Provinzen
zusammengesetzten Systems zu schiitzen. Also in allen Fillen, in denen
die regionale Dimension eine groflere Effizienz, Wirtschaftlichkeit und
Nachbhaltigkeit bei der Interessensverfolgung als die Dimension der beiden
Lander gewidhrleistet. Fiir die Region wire insoweit die Rolle einer Institu-
tion fiir die Zusammenarbeit zwischen den Landern klar vorgezeichnet,
zum Teil in Bereichen, die bereits im Statut festgelegt sind, wie im Fall der
sozialen Sicherheit und der Sozialversicherung, zum Teil auf der Grundlage
von Gesetzgebungsprogrammen mit festlegten Zielen ohne thematische
Begrenzung, aber mit ausdriicklichen politischen Zielen.

In diesem Rahmen kénnte auch die institutionelle Dimension der
européischen interregionalen Zusammenarbeit angesiedelt werden, indem
sowohl die Euregio (auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung der
EU-Verordnung iiber den EVTZ) stets fiir klar definierte und substanzielle
gemeinsame Ziele genutzt und aufgewertet wiirde, als auch weitere Formen
der interregionalen Zusammenarbeit verwirklicht werden kénnten, die auf
strategische, auf breiterer territorialer Ebene geteilte Ziele abzielt (von Ve-
netien-Lombardei oder Emilia Romagna iiber Bayern bis Vorarlberg und
Baden-Wiirttemberg). Dies konnte hinsichtlich der Brennerkorridor-Poli-
tik der Fall sein oder auch mit allgemeineren Themen verbunden werden,
von der Verwaltung grofler Wassereinzugsgebiete {iber die Transformation
des Energiesystems bis hin zur Konvergenz bei wesentlichen gemeinsamen
Aspekten der Sozial- und Gesundheitspolitik, der Ausbildung und der Be-
schiftigung. All dies entwirft nicht nur ein neues institutionelles Gefiige,
das mit der bisherigen Entwicklung vom Ersten zum Zweiten Statut im
Einklang steht, sondern stellt auch eine Verkniipfung zu den Erfahrungen
mit der Zukunftsperspektive eines dritten Statuts dar, bei dem das charak-
teristische Merkmal der Autonomie in der territorialen ,,Zusammenarbeit
zwischen den Lindern und zwischen den Regionen® auf verschiedenen
Ebenen bestehen wiirde, sowohl als Instrument zur Wahrung der Identitat
Stdtirols gleich wie jener des Trentino als auch als Ziel einer Ausgestaltung
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eines Systems an Autonomien, die zugleich Ziele von européischem, natio-
nalem und lokalem Interesse verkorpern und erreichen kénnen.

Auf diese Weise wiirden auch die Grundsitze der Gleichheit, der Solida-
ritdt, des Zusammenbhalts und der Chancengleichheit sowie die Grundsitze
zum Schutz der Sprachgruppen und der sprachlichen Minderheiten eine
dem Heute angepasste Form erhalten und folglich die Autonomie Trentino-
Stdtirols und seiner Institutionen auch als institutionelles Versuchsfeld, als
mogliches europdisches Modell, betrachtet werden. Kurz gesagt, auch als
eine, wenn auch nicht erschopfende Form der Bestdtigung des identitéts-
stiftenden Charakters der Sonderautonomie, die dieses Gebiet und diese
Gemeinschaften immer ausgezeichnet hat.

265

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- am 21.01.2026, 01:34:05.


https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Die Rolle der Gemeinden im Autonomiesystem: Verwirklichung
des Subsidiaritatsprinzips?!

Andrea Ambrosi

I. Gemeinden von Trentino-Siidtirol zwischen Autonomiestatut und
Verfassung

Betrachtet man das Sonderstatut, erscheint die Rolle der Gemeinden im
Autonomiesystem nicht besonders relevant.? Vielmehr befassen sich die
Bestimmungen des Autonomiestatuts mit anderen Fragen als der Regelung
und Garantie der Gemeindeautonomie® wie der Aufteilung der Zustindig-
keiten zwischen Staat, Region und Provinzen, dem Schutz der Sprachgrup-
pen und dem Gebrauch der Sprachen sowie den Organisationsprinzipien,
die generell fiir die lokalen 6ffentlichen Einrichtungen gelten miissen.* Die
mangelnde Aufmerksamkeit des Statuts gegeniiber den Gemeinden wird
auch durch die einzige Bestimmung bestatigt, welche die Zuweisung von
Verwaltungsaufgaben an sie betrifft: Ohne von ,eigenen® Funktionen der
Gemeinden zu sprechen, setzt sie Art 18 ASt hinsichtlich der Ubertragung
von Verwaltungsfunktionen des Landes oder der Region mit anderen o6rt-
lichen Korperschaften gleich; wihrend die Bestimmung fiir die Region
festlegt, dass sie ,in der Regel (...) die Verwaltungsbefugnisse (ausiibt),
indem sie diese (...) den Gemeinden (...) iibertrdgt* (sowie den Provinzen),
besagt der zweite Absatz des Artikels, dass die Provinzen ,einige ihrer
Verwaltungsbefugnisse den Gemeinden (...) tibertragen (kénnen)" Damit

1 Aus dem Italienischen {ibersetzt von Maria Tischler.

Siehe zu den lokalen Gebietskorperschaften im Allgemeinen Negri, I Comuni. Ordina-
mento, competenze e disciplina elettorale, in Marko/Ortino/Palermo (Hg), L'ordina-
mento speciale della Provincia autonoma di Bolzano (2001) 452 ff.

3 Mit einigen Ausnahmen: Art 65 ASt sieht vor: ,Das Dienstrecht des Gemeindeperso-
nals wird von den Gemeinden selbst geregelt, vorbehaltlich der Befolgung allgemeiner
Grundsitze, die durch ein Regionalgesetz festgelegt werden konnen (vgl dazu VfGH,
Urteil Nr100/1980); Art 81 ASt sieht vor, dass die finanziellen Ressourcen mittels einer
Vereinbarung zwischen dem Land und einer Vertretung der Gemeinden festgelegt
werden. Siehe III.

4 Siehe Art 4 Ziff 3, Art 7, Art 54 Abs 5, Art 61-63, Art 92, Art 100-101 ASt.

5 Der Originaltext lautet: ,,proprie®
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geht das Statut offensichtlich davon aus, dass das Land die ihm zukommen-
den Verwaltungsaufgaben selbst ausiibt. Es gilt, den erheblichen Anachro-
nismus dieser Bestimmung hervorzuheben, die seit 1948 im Wesentlichen
unverdndert geblieben ist (vgl den urspriinglichen Art 14 im Ersten Auto-
nomiestatut). Das Erste Autonomiestatut {ibertrug der Region umfassende
und wichtige Bereiche wie das Straflenwesen und die 6ffentlichen Arbeiten,
die Landwirtschaft, das Forstwesen und die Tierschutzparke, die Jagd und
Fischerei, das Gesundheits- und das Spitalswesen, den Fremdenverkehr
usw.® In diesem Kontext ist es verstandlich, dass fiir das Land als Kor-
perschaft mit sehr eingeschranktem Zustandigkeitsbereich die verfassungs-
rechtliche Richtlinie, die eigenen Verwaltungsaufgaben den Gemeinden
zu ibertragen, keine Anwendung fand, sondern das Land im Gegenteil
zu den Gebietskorperschaften gezdhlt wurde, die Aufgaben von der mit
weitaus mehr Funktionen ,ausgestatteten” Region erhalten konnte. Mit
dem Zweiten Autonomiestatut von 1972 erfolgte allerdings eine vollstindige
Umbkehrung der Beziehung zwischen der Region und dem Land, sodass
beispielsweise alle soeben genannten Bereiche dem Land zugeordnet wur-
den.® Es machte daher wenig Sinn, Art 18 ASt unveridndert beizubehalten,
der allerdings nunmehr im Lichte der verfassungsrechtlichen Grundsitze
fir die Autonomie der lokalen Gebietskorperschaften gelesen werden muss.
Die geringe Beachtung der Gemeinden im Autonomiestatut dndert
nichts an der Tatsache, dass auch in Trentino-Siidtirol die Rolle der Ge-
meinden direkt durch die Verfassung definiert ist. Dies kann nun fiir alle
Korperschaften der Republik gelten (darunter auch die Gemeinden), ausge-
nommen besondere Bestimmungen legen eine spezielle Regelung fest. Der
VIGH betont seit langem, dass sich die ,,Stellung der Gemeinden in den Re-
gionen mit Sonderstatut oder den autonomen Provinzen Trient und Bozen
nicht wesentlich von der Stellung der Gemeinden und der untergeordneten
Gebietskorperschaften der Regionen mit Normalstatut unterscheidet®’

Art 4 Erstes Autonomiestatut.

Der Originaltext lautet: ,dotata’

Siehe Art 8 und 9 ASt.

Der Originaltext lautet: ,posizione dei comuni e degli enti infraregionali nelle regioni
a statuto ordinario”, und ,non sostanzialmente diversa ¢ la posizione dei comuni
nell'ambito delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano”. Vgl VfGH, Urteile Nr 83/1997, RE Pkt 3; wortlich siehe Urteile Nr 286/1997,
RE Pkt 7; Nr 229/2001, RE Pkt 3; Nr179/2019, RE Pkt 12.5; Nr 202/2021, RE Pkt 10.3.

O 0 N
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II. Chamiileonartiges Prinzip der vertikalen Subsidiaritit und sein
Verhdltnis zum Autonomiestatut

Innerhalb des dargestellten allgemeinen Rahmens stellt sich die konkrete
Frage, ob das Subsidiaritdtsprinzip gem Art 118 Verf in der Fassung des
VerfG Nr 3 vom 18. Oktober 2001° auch fiir die Gemeinden in der Region
gilt. Ein Prinzip, das als bedeutende Neuerung im italienischen Autono-
miesystem erschien und vorsieht, dass alle Verwaltungsfunktionen tenden-
ziell den Gemeinden zukommen, mit Ausnahme der ausdriicklich einer
hoheren Regierungsebene zugewiesenen, sofern es die entgegengesetzten
Prinzipien der Differenzierung und Angemessenheit erfordern.!

Zunidchst kann argumentiert werden, dass das Subsidiaritatsprinzip auf
dem Gebiet der Provinzen Bozen und Trient zugunsten der Gemeinden
keine Anwendung findet.!? Es gilt namlich zu beachten, dass Art 10 VerfG
3/2001 hinsichtlich der Sonderstatute, die verfassungsrechtlicher Natur
sind, die Reform des Titel V aufzubrechen scheint, indem er festlegt, dass
auf die Regionen und die autonomen Provinzen nur jene Teile Anwen-
dung finden, ,in denen Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche
tber die bereits zuerkannten hinausgehen®’® Die Bestimmung, die den
Gemeinden jegliche Verwaltungsfunktionen iibertrigt, kann aber nicht als
umfangreichere Form von Autonomie angesehen werden, da sie dem in Art
16 ASt verankertem Grundsatz des Parallelismus der Gesetzgebungs- und
Verwaltungsfunktionen - nach dem die Region und die Provinzen in all
jenen Bereichen und in den Grenzen, in denen ihnen die Gesetzgebungs-
kompetenz zusteht, die Verwaltungsfunktionen ausiiben - zuwiderlduft."

10 GBIl 248/2001.

11 Vipiana, 1l principio di sussidiarieta «verticale» (2002); Camarlengo, Articolo 118, in
Bifulco/Celotto/Olivetti (Hg), Commentario della Costituzione (2006) 2336 f.

12 Hier gilt es zu prazisieren, dass sich dies auf die Aufgaben bezieht, die in Sachbe-
reiche in der Zustindigkeit der Region bzw der Léander fallen; etwas anderes gilt
fiir die in die Zustindigkeit des Staates fallenden Aufgaben. Hinsichtlich der staatli-
chen Bereiche sehen die Durchfiihrungsbestimmungen zum Statut seit Langem vor,
dass “[D]ie Verwaltungsaufgaben, die nach den allgemeinen Gesetzen des Staates im
Sinne des Artikels 128 der Verfassung den Gemeinden zugewiesen sind, gelten als
auch den Gemeinden der Provinzen Trient und Bozen unmittelbar zugewiesen [...]"
(Art 15 Abs 1 DPR Nr 526 vom 19.11.1987).

13 Dies wird bereits durch den Wortlaut unterstiitzt: Art 10 VerfG 3/2001 befasst sich
mit der Anwendbarkeit der Reform auf (,alle“) die Regionen und auf (,alle®) die
Provinzen und nicht in (,nelle”) den Regionen und den Provinzen.

14 Ausgenommen vielleicht die ,neuen” Materien, die aufgrund von Art 10 VerfG 3/2001
zukommen (vgl DAtena, Le Regioni speciali ed i “loro” enti locali, dopo la riforma
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Dass der Grundsatz des Parallelismus nach wie vor in Kraft ist und eines
der Elemente darstellt, die beim Vergleich zwischen den statutarischen
Bestimmungen und der Reform des Titels V Verf zur Beurteilung der ,,um-
fangreicheren oder geschmilerten Autonomie“® zu beriicksichtigen sind,
wird vom VIGH in standiger Judikatur bestatigt.!o

Trotzdem wiirde die Situation nicht richtig dargestellt, wiirde man be-
haupten, die Gemeinden in den Regionen mit Sonderautonomie befanden
sich nach 2001 in einer radikal anderen und nachteiligeren Position als
die lokalen Gebietskorperschaften der Regionen mit Normalstatut. Dabei
gilt es zundchst zu bedenken, dass die zwanzigjahrige Erfahrung seit dem
Inkrafttreten der Reform von Titel V Verf derart zahlreiche und vielféltige
Griinde fiir einen Entzug von Funktionen der Gemeinden aufgezeigt hat,
dass sich im Vergleich zur vorherigen verfassungsrechtlichen Regelung nur
wenig gedndert zu haben scheint.” Wenn die Gemeinden also im Laufe
der Zeit ,mehr Autonomie“ erhalten haben, so ist dies im Wesentlichen
auf die Entscheidungen des Gesetzgebers zuriickzufithren und nicht auf die
Wirkung des Subsidiarititsprinzips.

Weiters kann festgehalten werden, dass sich der Sinn der Verfassungs-
bestimmung selbst gedndert hat.!® Die unmittelbar nach der Reform ent-
standene Rechtsprechung zu Art 118 Verf sieht es nicht als zuldssig an,

del Titolo V, in D’Atena, Le Regioni dopo il big bang. Il viaggio continua (2005)
177. Diese Annahme miisste jedoch vor dem Hintergrund der nach der Reform
erlassenen Durchfithrungsbestimmungen zum Statut tiberpriift werden (zu den nach
2001 ergangenen Durchfithrungsbestimmungen siehe die Anmerkungen von Poggi,
Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie e nuove
fonti e realta effettiva, federalismi.it 22/2015, 21 ff.

15 Der Originaltext lautet: ,maggiore o minore autonomia”.

16 Unter der Vielzahl von Erkenntnissen vgl VfGH, Urteil Nr236/2004, RE Pkte 3-3.1;
Urteil Nr238/2007, RE Pkt 3; Urteil Nr 215/2019, RE Pkt 7 oder Urteil Nr112/2022,
RE Pkt 2.1. In der Literatur siche Giangaspero, I processi di riordino territoriale in
alcune autonomie speciali, tra potesta primaria in materia di ordinamento degli enti
locali e riforme statutarie, Le Regioni 2017, 89 ff und 92 ff.

17 Ein Beispiel dafiir: Die Zuordnung an die Gemeinden der ,,Aufgaben der Zurverfii-
gungstellung der sozialen Dienste und Leistungen” (Art 131 GvD 112/1998), die als
sgrundlegende Aufgabe” eingestuft ist (Art 14 Abs 27 litg) GD 78/2010), hat den
Staat nicht daran gehindert, die Gemeinden zur Génze aus der Verwaltung der so
genannten carta acquisti auszuschliefen (ebenso die Regionen aus ihrer Regelung):
vgl VEGH, Urteil Nr 10/2010.

18 Die Ausarbeitung des Subsidiaritdtsprinzips erfolgte im Wesentlichen im Rahmen
der Definition der Beziehungen zwischen dem Staat und den Regionen, aber die
Schlussfolgerungen gelten auch fiir die Stellung der Gemeinden, da sie gem Art 118
Abs 1 Verf die Hauptadressaten der Verwaltungsaufgaben sind.
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einheitlich auszuiibende Zustindigkeiten dem Staat (oder fallweise der
Region) zuzuordnen, indem als Grundlage der Zuordnung eine abstrakte
Bewertung in Form der Berufung auf das Subsidiaritdtsprinzip als Leitkrite-
rium fiir eine tendenziell stabile Kompetenzverteilung herangezogen wird.
Vielmehr erméglicht die neue Bestimmung, so das grundlegende VI GH-Ur-
teil Nr303/2003, bestimmte Verwaltungsaufgaben, die auf nachgeordneter
Ebene nicht angemessen wahrgenommen werden kénnen, auf die zentrale
Ebene zu ziehen (und deren Regelung zuzulassen); dazu ist ,ein Verfahren
notwendig, das die Anforderung an Einheitlichkeit in ihrem eigentlichen
Wesensgehalt iiberpriift und somit an der Notwendigkeit gemessen wird,
alle Subjekte einzubeziehen, deren Kompetenzen auf die staatliche Ebene
tbertragen werden, um deren verfassungsrechtliche Stellung zu wahren“!
Auch das Ergebnis der Priifung ist nicht von Anfang klar vorgegeben, ,es
kann gut sein, dass sich im Laufe des Verfahrens herausstellt, dass die
staatliche Forderung, die Verwaltungsfunktionen im Sinne des Subsidiari-
tatsprinzips zu ibernehmen, nicht begriindet erscheint, weil das zu Grunde
liegende Interesse unabhingig von seiner Dimension von der Region in
vollem Umfang befriedigt werden kann. Dabei muss diese im Rahmen
des rechtlichen Gehodrs - das im Sinne der loyalen Zusammenarbeit mit
dem Staat garantiert werden muss - ihre Eignung und ihre Féihigkeit, die
Funktion teilweise oder ganz auszufithren, nicht nur vorbringen, sondern
auch argumentieren und beweisen 2’

Die Aussagen des Urteils Nr 303/2003 wurden jedoch nicht in kohiren-
ter Weise weiterverfolgt und das Subsidiaritétsprinzip wurde zu einem Leit-
kriterium fiir die abstrakte Verteilung der Aufgaben auf die verschiedenen
Regierungsebenen. Das Urteil des VEGH Nr168/2021 beschreibt dies wie
folgt: ,die Regel der Zuweisung von Verwaltungsfunktionen an die den
Biirgern am néchsten stehenden Gebietskorperschaften (den Gemeinden)

19 Der Originaltext lautet: ,necessario un procedimento attraverso il quale I'istanza
unitaria venga saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata all’esigenza
di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte, salvaguardandone la posi-
zione costituzionale®

20 Der Originaltext lautet: ,[b]en puo darsi, infatti, che nellarticolarsi del procedimento
[...], la pretesa statale di attrarre in sussidiarieta le funzioni amministrative [...]
risulti vanificata, perché l'interesse sottostante, quale che ne sia la dimensione, possa
essere interamente soddisfatto dalla Regione, la quale, nel contraddittorio, ispirato al
canone di leale collaborazione, che deve instaurarsi con lo Stato, non solo alleghi, ma
argomenti e dimostri la propria adeguatezza e la propria capacita di svolgere in tutto
o in parte la funzione®; vgl VfGH, Urteil Nr 303/2003, RE Pkt 4.1.
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wurde in der gewéhnlichen Aufgabenzuweisung durch die Prinzipien der
Differenzierung, Angemessenheit und Subsidiaritit (Art 118 Abs 1 Verf)
kompensiert;? und damit durch Prinzipien, die eine Beurteilung ,iiber die
beste Eignung einer Institution fiir die Ausfithrung einer bestimmten Funk-
tion durch eine weniger nahe Korperschaft (in aufsteigender Reihenfolge:
Provinzen, Grofistidte, Regionen und der Staat)“?? implizieren.?

Doch damit nicht genug: Der Begriff ,Subsidiaritat® hat eine weitere
Konnotation erhalten und ist zum Synonym fiir ,, Autonomie“ geworden.
Hier sind die Urteile des VEGH Nr179/2019 und Nr 202/2021 von Bedeu-
tung: die Streitigkeiten, fiir deren Losung der VIGH das ,,Prinzip der verti-
kalen Subsidiaritit anwendet, bezogen sich nicht auf die Rechtmafligkeit
von Bestimmungen, die den Gemeinden eine bestimmte Verwaltungsfunk-
tion entzogen hitten, um sie einer anderen Regierungsebene zu tibertragen,
sondern auf die sich unmittelbar aus der direkten Anwendung der regiona-
len Gesetzesbestimmungen ergebenden Einschrankung der Gemeindeauto-
nomie im Bereich der Raumordnung.?*

Auch scheint das Subsidiaritdtsprinzip bisher keiner bestimmten gesetz-
lichen Begriindung oder einer besonders strengen Kontrolle zu bediirfen,
so wie dies vorgeschlagen worden war, um die aus Art 118 Abs 1 Verf
hervorgehende Priferenz?® zu konkretisieren und wie sie aus einigen
Entscheidungen des VfGH in programmatischer Weise hervorgeht.?® Die

21 Hervorhebung durch den Autor. Der Originaltext lautet: ,la regola dell’attribuzione
delle funzioni amministrative agli enti territoriali piu1 vicini ai cittadini (i Comuni) [¢]
stata compensata, nell'ordinaria allocazione delle funzioni, dai principi di differenzia-
zione, adeguatezza e sussidiarieta (art. 118, primo comma, Cost.)*

22 Der Originaltext lautet: ,sulla migliore idoneita allo svolgimento di una determinata
funzione da parte di istituzioni quantunque meno vicine (in progressione: Province,
Citta metropolitane, Regioni e Stato)*

23 Vgl VIGH, Urteil Nr 168/2021, RE Pkt 10.3.

24 Das VEGH-Urteil Nr 179/2019 erklart eine regionale Bestimmung fiir rechtswidrig, ua
aufgrund ,der Verletzung von Art 5 und Art 118 Abs 1 und 2 Verf in Bezug auf das
Prinzip der vertikalen Subsidiaritat“ (RE Pkt 7), da sie fiir einen bestimmten Zeit-
raum einige Bestimmungen der urbanistischen Planungsinstrumente der Gemeinde
aufrechterhielt. Obwohl der VfGH festhilt, dass ,das Gesetz innerhalb der komple-
xen Gesamtfunktion der gemeindlichen Raumplanung den Gemeinden einen spezifi-
schen Inhalt, jenen der potestas variandi, entzieht, da es sie im Sinne einer notwendi-
gen einheitlichen Ausiibung von unbestimmten allgemeinen Interessen als ungeeignet
betrachtet® (RE Pkt 12.6), ist es ist klar, dass das Gesetz keine Verwaltungsfunktion
von der Gemeindeebene auf eine andere Regierungsebene verlagert hat. Das Gleiche
gilt fiir das Urteil Nr 202/2021, das das Urteil Nr 179/2019 weitgehend aufgreift.

25 Vgl Camarlengo, Articolo 118, 2337.

26 VIGH, Urteil Nr179/2019, RE Pkt 12.5; Urteil Nr 202/2021, RE Pkte 10.4 und 11.1.
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im Konkreten durchgefiihrte Verfassungsméafiigkeitskontrolle scheint nicht
vom {iblichen Maf3stab der Sachlichkeit unter Beriicksichtigung des Ermes-
sensspielraumes des Gesetzgebers abzuweichen;?” wie die Ausfithrungen in
den jiingsten Entscheidungen unter Berufung auf die zeitlich am ldngsten
zuriickliegenden Erkenntnisse zeigen, muss sich der Gesetzgeber weiterhin
an die Grenze halten, die Gemeindeautonomie nicht ,,bis zur Verneinung“?
auszuhohlen, wie vom VEGH bereits vor 2001 festgestellt.?

In Anbetracht dessen ist der Unterschied in der verfassungsrechtlichen
Stellung zwischen den Gemeinden von Trentino-Siidtirol und den Ge-
meinden der anderen Regionen nicht sehr grof3.3 Der Grundsatz der
Autonomie (verankert in Art 5 Verf), der die Stellung der lokalen Gebiets-
korperschaften in den Regionen mit Normalstatut garantiert, garantiert
auch die Stellung der Trentiner und der Siidtiroler Gemeinden und stellt
somit auch fiir die Gesetzgeber der Regionen und der Lénder eine Gren-
ze dar3! Bezeichnend ist, dass die Region Friaul-Julisch Venetien in der

27 So beispielhaft VfGH, Urteil Nr179/2019, das die regionale Bestimmung, die die Ge-
meindeautonomie einschrénkte, fiir verfassungswidrig erklarte, da sie dem Zweck des
Regionalgesetzes widerspricht (vgl RE, Pkt 12.6 und die erginzende Formulierung
der Verfassungswidrigkeit).

28 Der Originaltext lautet: ,fino a negarla®

29 Vgl VIGH, Urteile Nr 83/1997, RE Pkt 3 und Nr 286/1997, RE Pkt 7, welche in Bezug
auf Gemeinden in Regionen mit Sonderautonomie wiederholt in Urteilen angefiihrt
werden: Urteil Nr 238/2007, RE Pkt 5 (zu lokalen Gebietskorperschaften in Friaul-Ju-
lisch Venetien), Urteil Nr179/2019, RE Pkt 12.5 und Nr 202/2021, RE Pkte 10.3-10.4
(zur Lombardei). Nach der Reform von 2001 vgl auch Urteil Nr 478/2002, RE Pkt 6,
wobei ,der konkrete Rechtsrahmen kann diese Korperschaften [Gebietskorperschaf-
ten] niemals vollstindig von Entscheidungen, die ihr Gebiet betreffen, ausschlieffen
oder wesentlich verdrangen” (“la concreta disciplina legislativa non potra mai del
tutto escludere o sostanzialmente estromettere tali Enti [gli enti locali] dalle decisioni
riguardanti il proprio territorio”).

30 Dies schliefit nicht aus, dass die Gemeinden konkret unterschiedlich Befugnisse
haben, doch Unterschiede konnen auch bei Gemeinden in Regionen mit Normalsta-
tut vorliegen, diese hdngen von der Art ab, mit der die Regionen (mit und ohne
Sonderautonomie) und die autonomen Provinzen ihre Gesetzgebungsbefugnisse aus-
iiben. Das tatsdchlich besondere Element, das die Beziehung der Sonderautonomien
mit “thren” lokalen Gebietskorperschaften kennzeichnet, ist wahrscheinlich in den
Befugnissen zu sehen, die ihnen hinsichtlich ihrer “Ordnung“ im engeren Sinn zu-
kommt (vgl Giangaspero, Le Regioni 2017, 87 ff).

31 VIGH, Urteile Nr478/2002, RE Pkt 3.1; Nr238/2007, RE Pkt 5. Die Region und die
Provinzen miissen auch die sich aus den internationalen Vertrigen ergebenen Ver-
pflichtungen einhalten, darunter gilt es die “Européische Charta der Kommunalen
Selbstverwaltung“ von 1985 anzufiihren, die mit G Nr 439 vom 30.12.1989 ratifiziert
wurde (dazu vgl Corvaja, Un’autonomia a la carte? La Carta europea dell’autonomia
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Durchfiihrungsbestimmung zum Sonderstatut zur ,Ordnung der lokalen
Korperschaften und ihrer Bezirke® in Art 2 GvD Nr 9 vom 2. Janner 19973
vorsieht, dass die Region ,(...) die Grundsétze der lokalen Ordnung festlegt
und ihre Aufgaben bestimmt, um die volle Verwirklichung der Autonomie
der Gemeinden zu fordern® Die Gesetzgebungskompetenz von Friaul-Ju-
lisch Venetien ist mit jener Trentino-Siidtirols identisch, der Grundsatz des
Parallelismus®* gilt auch in dieser Region, und der VfGH hat bereits das
GvD 9/1997 herangezogen, um Fragen zu regeln, die eine andere Region
mit Sonderstatut betreffen.>> Ganz allgemeinen hat der VEGH in direkter
Anwendung des Verfassungsgrundsatzes der Autonomie Gesetze fiir ver-
fassungswidrig erklart, die die Stellung der Gemeinden, insbesondere in
den ihnen traditionell zugewiesenen Bereichen, iiberméflig eingeschrankt
haben.?®

locale nell'ordinamento italiano, tra vincolo giuridico e interpretazioni riduttive, in
Pizzolato/Rivosecchi/Scalone (Hg), La citta oltre lo Stato (2022) 141 ff.

32 GBIl 23/1997.

33 Der Originaltext lautet: ,fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le
funzioni, per favorire la piena realizzazione dell’autonomia degli enti locali® Ahnlich
Art 3 GvD Nr 70 vom 6.2.2004 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale della re-
gione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione
in materia di agricoltura”), wonach ,[iJn Ausfithrung des Subsidiaritatsprinzips die
Region gewohnlich dafiir Sorge trigt, die Ausiibung der einschlagigen Verwaltungs-
aufgaben durch die Zuordnung an die Provinzen, Gemeinden und Berggemeinschaf-
ten oder an andere Korperschaften zu organisieren, wobei ihre Befugnis zur allgemei-
nen Regelung sowie zur Koordinierung und Programmierung aufrecht bleibt.*

34 Es gilt anzumerken, dass das Prinzip des Parallelismus die Region nicht davon
ausschloss, gewohnlich ihre Aufgaben im Wege der Delegierung an die lokalen
Korperschaften auszutiben (Art 11 Abs 1 Statut); dasselbe Prinzip besteht nun seit
den Anderungen des Statuts durch das VerfG Nr 1 vom 28.7.2016 neben dem neuen
Art 11, dessen ersten zwei Absitze vorsehen: “[die] Gemeinden, auch in der Form der
Stadtmetropolen, sind Tréger eigener Verwaltungsfunktionen und von durch Staats-
oder Regionalgesetz tibertragenen Funktionen, je nach deren Kompetenzen® und ,in
Umsetzung der Grundsitze der Angemessenheit, Subsidiaritdt und Differenzierung,
regelt das Regionalgesetz die Formen der auch verpflichtenden gemeinsamen Aus-
tibung der Gemeindeaufgaben” Die Formulierung des Subsidiaritdtsprinzips in der
neuen statutarischen Bestimmung scheint den Bedeutungsinhalt wiederzugeben, den
Art 118 Abs 1 Verf im Laufe der Zeit erworben hat.

35 VIGH, Urteil Nr 48/2003, RE Pkt 2.2.

36 Das oben erwihnte wichtige Urteil Nr 83/1997 betraf ua eine Rechtsvorschrift der
Provinz Trient.
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III. Autonomie, Subsidiaritit und Beteiligung der Gemeinden an sie
betreffenden Entscheidungen

Nachdem das verfassungsmaflige und statutarische ,Sollen” dargelegt wur-
de, gilt es sich nun der Frage zuzuwenden, wie in Trentino-Siidtirol das
Prinzip der Gemeindeautonomie - ein Prinzip, in dem die Subsidiaritat
ihren Ausdruck findet - hinsichtlich der Funktionen umgesetzt wurde. Jede
Erorterung hat von der grundlegenden Feststellung auszugehen, dass die
ins Spiel kommenden verfassungsrechtlichen Parameter durch ein hohes
Maf3 an Elastizitat und Unbestimmtheit gekennzeichnet sind, woraus sich
zwangsldufig ein weiter Ermessensspielraum fiir den Gesetzgeber (Region
und Provinzen) ergibt: ,Die Gemeindeautonomie impliziert namlich kei-
nen unantastbaren Funktionsvorbehalt und schliefSt nicht aus, dass der
regionale Gesetzgeber in Ausiibung seiner ausschliefllichen Zustandigkeit
die Dimensionen der Autonomie selbst bestimmen kann, indem er die
Verwaltung der betroffenen Interessen auf iiberkommunaler Ebene als effi-
zienter bewertet. Das Problem der Wahrung der Autonomie betrifft also
nicht abstrakt die Zulassigkeit des Eingreifens des Gesetzgebers, sondern
vielmehr die Uberpriifung des Vorhandenseins allgemeiner Bediirfnisse, die
gesetzliche Bestimmungen zur Einschrinkung der den Gebietskdrperschaf-
ten bereits zugewiesenen Aufgaben sachlich rechtfertigen“’

Aus diesem Grund scheint die Autonomie der Gemeinden nicht so
sehr durch die Kontrolle seitens des VEGH?3® als vielmehr durch das Vor-
sehen und das gute Funktionieren von Mechanismen zur Beteiligung der
Gemeinden an den sie betreffenden Entscheidungen der Region und der
Provinzen gewihrleistet zu sein. Im Ubrigen hat der VIGH selbst das
gesetzlich vorgesehene partizipative Element in verschiedenen Entschei-
dungen hervorgehoben, um auszuschliefSen, dass die gesetzlichen Bestim-
mungen die Gemeindeautonomie iiberméflig komprimieren.** Sozusagen
spiegelbildlich hat er auch das Fehlen von Kooperationsformen als Begriin-
dung fiir die Verfassungswidrigkeit bestimmter Einschrinkungen der Auto-
nomiesphire verwendet.40

37 VIGH, Urteil Nr286/1997, RE Pkt 7 (Hervorhebung durch den Autor); gleichlautend
nach der Reform von Titel V Verf VEGH, Urteil Nr 202/2021, RE Pkt 10.3.

38 Die sich jedenfalls entfalten kann, wie beispielhaft aus einer Reihe von Erkenntnissen
hervorgeht, wovon einige in diesem Beitrag zitiert sind.

39 VIGH, Urteil Nr 286/1997, RE Pkt 6; Urteil Nr 478/2002, RE Pkte 5 ff.

40 VIGH, Urteil Nr 83/1997, RE Pkt 2, wobei untermauert wird, dass die Beteiligung der
Gemeinde nicht nur ,nominal sein darf, sondern effektiv und angemessen®; Urteil
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Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen einige im Autonomiestatut und
in den Landesgesetzen vorgesehene Mechanismen relevant. In erster Linie
ist hier der in Art 81 ASt vorgesehene Mechanismus (in der Fassung G
Nr 386 vom 30. November 1989,%! erlassen nach dem erschwerten Verfah-
ren von Art 104 Abs 1 ASt) zu nennen. Die Bestimmung hilt zunéchst
fest, dass das Eingreifen der Provinzen fiir die Finanzausstattung der Ge-
meinden die Regel darstellt. Im Anschluss sieht sie vor, dass die Hohe
der Finanzierung ,zwischen dem jeweiligen Landeshauptmann und einer
einheitlichen Vertretung der betreffenden Gemeinden zu vereinbaren (ist)
Eine Durchfithrungsbestimmung - Art 18 GvD Nr 268 vom 16. Marz 199242
- hat dementsprechend dem Landesgesetz die Aufgabe iibertragen, ,die
Einzelheiten und Richtlinien zum Abschluss der Vereinbarung® festzulegen
und fiigt hinzu: ,sollte es innerhalb der durch die Gesetze (...) festgeleg-
ten Fristen zu keiner Vereinbarung kommen, werden die Begriindungen
der Parteien in einer eigenen Niederschrift aufgenommen, die dem Gesetz-
entwurf fiir die Zuweisung der im Artikel 81 des Statutes vorgesehenen
finanziellen Mittel an die Gemeinden beizulegen ist, welchen der Landes-
ausschuss dem Landtag vorlegt® Die Gemeinden werden somit umfassend
in die Definition ihrer Finanzautonomie einbezogen.*?

Ein grundlegendes, nicht im Autonomiestatut enthaltenes Instrument
fiir die Beteiligung von allgemeiner Tragweite ist der Rat der ortlichen
Autonomien,** dessen Einrichtung naher betrachtet werden muss. Fiir die
Regionen mit Normalstatut ist die Einrichtung gem Art 123 Abs 4 Verf (ein-
gefiihrt mit VerfG 3/2001) verpflichtend im Statut zu regeln, was hingegen

Nr 179/2019, RE Pkt 12.6 (mit Verweis auf Urteil Nr 126/2018); Urteil Nr 202/2021, RE
Pkte 11.1 und 11.2.3. Fiir das Partizipationsprinzip vgl auch Urteil Nr 229/2001, RE Pkt
3.

41 GBI 283/1989.

42 GBI 94/1992 BBI 69.

43 Das kann aus den jihrlich geschlossenen Abkommen entnommen werden (abrufbar
unter www.gvcc.net und www.cal.tn.it). Im Allgemeinen zur Finanzautonomie vgl
Passigli, La finanza locale dei Comuni del Trentino-Alto Adige (2013).

44 Fir die Bedeutungen, die der Rat der ortlichen Autonomien im ,,Aufbau der Repu-
blik“ haben kann, vgl Pizzolato, In mezzo al guado: i CAL e il sistema delle autono-
mie, Jus-Online 2017, 178 ff; insbesondere zur Beziehung zwischen Rat der 6rtlichen
Autonomien und Autonomiesystem der Regionen mit Sonderstatut vgl Cosulich, 11
Consiglio delle autonomie locali come strumento di raccordo fra Regione ed enti
locali: un possibile modello?, in www.amministrazioneincammino.luiss.it (2009)
4ff; fiir die Region Trentino-Alto Adige/Siidtirol vgl Happacher Brezinka, Il Consiglio
delle autonomie locali nell’Alto Adige-Stidtirol e nel Trentino, Informator 2006, 28 ff.
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fir die Regionen und die Provinzen mit Sonderstatut nicht gilt, da eine
Ausweitung von Art 123 Abs 4 Verf eine Einschrinkung der Autonomie der
Regionen und Provinzen mit Sonderstatut im Vergleich zur Situation vor
der Reform des Titel V Verf darstellen wiirde.*> Die Einrichtung der Rite
war also das Ergebnis einer freien politischen Entscheidung der beiden
Provinzen (und spater der Region),*® die darauf abzielte, die Autonomie
der kleineren Gebietskorperschaften zu stirken und zu verbessern.*”

Die drei Sonderautonomien haben jedoch unterschiedliche Wege einge-
schlagen. Wiahrend die Provinz Trient und die Region auf das Instrument
des ordentlichen Gesetzes zuriickgegriffen haben (LG Nr7 vom 15. Juni
2005;* RG Nr 1 vom 23. Februar 2011#°), hat die Provinz Bozen die Ange-
legenheit durch ein statutarisches Gesetz geregelt, das nach dem erschwer-
ten Verfahren von Art 47 ASt erlassen wurde (LG Nr4 vom 8. Februar

45 VIGH, Urteile Nr 370/2006, RE, Pkt 4.2-5; Nr 238/2007, RE Pkt 2.

46 Diese hat keinen Rat der ortlichen Autonomien in der Region eingerichtet, sondern
die in den beiden Provinzen titigen Rite in ihre Gesetzgebungs-, Verordnungs- und
Verwaltungstatigkeit einbezogen.

47 Es erscheint sinnvoll darauf hinzuweisen, dass es in Sizilien wahrscheinlich immer
noch keinen Rat der értlichen Autonomien gibt: Art 43 RG 6/1997 (gedndert durch
Art 100 RG 2/2002) sieht nur die ,,Konferenz der Regionen und lokalen Autonomien®
(»Conferenza Regione - autonomie locali“) vor, ein gemischtes Organ, dem auch
Mitglieder der Regionalregierung angehéren (es sei jedoch darauf hingewiesen, dass
der in Art 123 Verf genannte Rat der ortlichen Autonomien nach Ansicht einiger
Autoren auch eine gemischte Zusammensetzung haben kénnte: Hinweise dazu bei
Pizzolato, In mezzo al guado ,192 ff. Das Gesagte bezieht sich auf den Rat als standiges
Organ und schliefit nicht aus, dass in bestimmten Bereichen ein fiir die Landes-
und Regionalgesetzgeber verbindlicher ,Beteiligungsgrundsatz" (,,principio di parte-
cipazione“) konfiguriert werden kann, ein Grundsatz, der jeweils durch verschiedene
Instrumente konkretisiert werden konnte.

48 ABIReg 26/2005.

49 ABIReg 24/2011; ebenso Friaul-Julisch Venetien, Aostatal/Vallée d’Aoste und Sardini-
en. Friaul-Julisch Venetien hatte in seinem am 11.3.2002 angenommenen Beschluss
des statutarischen Gesetzes zur Regierungsform eine ,Versammlung der lokalen Au-
tonomien” (vgl Art 12) eingerichtet, die Stellungnahmen auch im Gesetzgebungsver-
fahren abgeben sollte; der Beschluss wurde jedoch im anschliefenden Referendum
vom 29.9.2002 nicht angenommen. Sardinien hat den Rat der 6rtlichen Autonomien
mit dem statutarischen Gesetz 1/2008 (dessen Art 30 allerdings auf das Regionalge-
setz fir die ,Befugnisse und Zusammensetzung“ des Organs verweist) eingefiihrt.
Die Beurkundung des statutarischen Gesetzes wurde allerdings vom VfGH nach
einem komplexen Verfahren mit dem Urteil Nr149/2009 fiir verfassungswidrig er-
Klart.
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2010,°° zuletzt gedndert durch LG Nr1l vom 31. August 2022).5! Dies hat
im Wesentlichen zu Folge, dass die Beteiligung der Gemeinden auch an
der Gesetzgebungstitigkeit unter den im Gesetz genannten Bedingungen
verfassungsrechtlich verpflichtend und gerichtlich tberpriifbar ist.5? Es
handelt sich um eine klar positionierte und innovative Vorgehensweise, die
nédher untersucht und aufgewertet werden sollte, auch als Modell fiir andere
Sonderautonomien. Es sei daran erinnert, dass der Rat ua verpflichtend
eine Stellungnahme zu ,Begehrensgesetzentwiirfen und Gesetzentwiirfen,
zu Landesverordnungen und allgemeinen Verwaltungsakten, falls diese
Themenbereiche beriihren, in denen die entsprechenden Funktionen zur
Génze oder teilweise den Gemeinden zugewiesen oder zuzuweisen sind
bzw lokale Steuern oder die Lokalfinanzen betreffen’> abgibt. Die Gesetz-
gebungskommission des Landtages und die Landesregierung kénnen nur
mit angemessener Begriindung von diesem Gutachten abweichen. Der Rat
verfiigt auflerdem tber die Mdglichkeit der Gesetzesinitiative, der Bean-
tragung einer abschaffenden Volksabstimmung (ausgenommen sind die
Landesgesetze beziiglich lokaler Steuern, der Lokalfinanzen oder des Lan-
deshaushaltes) und der Einleitung einer einfithrenden Volksabstimmung,
die es bekanntlich erlaubt, den Landtag bei der Annahme von Gesetzen zu
umgehen.>

50 ABIReg 8/2010 BBI 2.

51 ABIReg 2/2022 BBl 2; Dem vorausgegangen ist das LG 10/2003, das im Wege des
ordentlichen Verfahrens genehmigt wurde. Es sei darauf hingewiesen, dass das or-
dentliche Gesetz das einzige Instrument ist, auf das die Region zuriickgreifen kann,
da sie nicht iiber eine besondere, Art 47 ASt entsprechende Quelle verfiigt.

52 Vgl D’Orlando, 11 Consiglio delle Autonomie locali nel sistema regionale integrato,
Osservatorio costituzionale 2016, 15; Ambrosi, I consigli delle autonomie locali nelle
Regioni e province speciali: la questione della fonte competente, Le Regioni 2007,
363 ff.

53 Art 6 LG 4/2010.

54 Informationen zur Erfahrung mit der Anwendung der Instrumente der Zusammen-
arbeit gem LG 4/2010 finden sich im jahrlichen ,Tatigkeitsbericht’, der vom Ge-
meindeverband erstellt wird (abrufbar unter www.gvcc.net). Die Analyse dieser
Berichte scheint eine insgesamt positive Bewertung des LG 4/2010 zu ergeben (auch
wenn einige Proteste der Lokalkorperschaften tiber die in einigen Fillen fehlende
Durchfithrung der Abstimmungsverfahren aufscheinen). Fiir das Trentino ist die
Dokumentation uber die Aktivitaten des ,Rates der Gemeinden“ unter www.cal.tn.it
verfiigbar.
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IV. Zum ,Inhalt® der Gesetzgebung der beiden Provinzen

Beide Provinzen verfiigen heute iiber ein allgemeines Gesetz zur Autono-
mie: die Provinz Bozen zur Autonomie der ,,6rtlichen Korperschaften® (LG
Nr18 vom 16. November 2017%%), die Provinz Trient zur ,Ordnung der
Autonomie des Trentino® (LG Nr 3 vom 16. Juni 2006°°), das auch die Pro-
vinz selbst und ihre instrumentellen Korperschaften umfasst.>” In beiden
Gesetzen fungiert das Subsidiaritatsprinzip, im Wettbewerb mit anderen
Kriterien, als Leitkriterium fiir die Aufgabenzuweisung und das Prinzip der
Zusammenarbeit als Handlungskriterium.>®

Bei einer ersten ndheren Betrachtung erscheint das Trentiner Gesetz
als detaillierter. Zu einer umfangreichen Auflistung von Bereichen bzw
Funktionen, die der Provinz vorbehalten sind (Art 8 Abs 1 LG 3/2006),
kommt fiir die anderen Bereiche das Prinzip der Ubertragung an die Ge-
meinden im Wege einzelner Gesetze (Art 8 Abs 3 LG 3/2006) hinzu. Die-
ser Hinweis fiir den Gesetzgeber wird sofort von einer ersten Aufzdhlung
spezifischer Funktionen, die {ibertragen werden (oder deren Ubertragung
bestitigt wird) begleitet. Einige dieser Funktionen miissen in assoziierter
Form ausgeiibt werden (Art 8 Abs 4-5 LG 3/2006; unter den aufgelisteten
Funktionen befinden sich die Schulfiirsorge, der geforderte Wohnbau, die
Raumplanung usw).

Das Sudtiroler Gesetz ist weniger detailliert und ,grundsitzlicher for-
muliert, aber vielleicht realistischer: ,In seinen Zustdndigkeitsbereichen
tbertrdagt das Land den Gemeinden die Verwaltungsbefugnisse und die
damit eventuell verbundenen offentlichen Dienste, die keiner einheitlichen
Ausiibung auf Landesebene bediirfen und vereinbar mit der Grofie der Ge-
meindegebiete sind. Dabei wird auch die Mdglichkeit einer gemeinsamen
Ausiibung der Befugnisse und Dienste beriicksichtigt:“ (Art 4 Abs 1 LG
18/2017). Dieses Programm fiir die Zukunft wird von einer ersten Ubertra-
gung von Funktionen an die Gemeinden begleitet (Art 12 LG 18/2017).

Es gilt darauf hinzuweisen, dass diese Gesetze — auch jenes von Trient
- die unabdingbare Dynamik und den provisorischen Charakter der Aufga-

55 ABIReg 47/2017 BBI 3.

56 ABIReg 26/2006 BBI 3.

57 Fiir eine allgemeine Betrachtung und historische Einordung des LG 3/2006 vgl Pos-
tal, La riforma istituzionale, in Marcantoni/Postal/Toniatti (Hg), Quarant’anni di
autonomia. Il Trentino del Secondo Statuto (1971-2011), Band I (2011) 200 ff.

58 Art3 LG Bozen; Art 2 Abs 3-5 LG Trient.
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benverteilung vernachlassigen,” welcher zudem immer mit der Thematik
der erforderlichen Finanzausstattung fiir die Erfiillung der zugewiesenen
Aufgaben verbunden ist. So legt das Trentiner Gesetz fest, dass in den
Bereichen, die zundchst der Provinz vorbehalten sind, Funktionen und
Aufgaben auf die Gemeinden iibertragen werden konnen, deren ,Autono-
mie‘ entweder durch Gesetz oder durch Verwaltungsakte erweitert werden
kann.®® Allerdings ist auch festzustellen, dass die Liste der Gemeindefunk-
tionen im Laufe der Zeit einige Elemente verloren hat.

Ein weiteres wesentliches Element der Flexibilitdt ergibt sich aus der
Bestimmung des Trentino, wonach ,, Zeitpunkt und Verfahren fiir die tat-
sichliche Ubertragung von Funktionen [...] sowie die Kriterien und Verfah-
ren fiir die Zuweisung von Personal, beweglichem und unbeweglichem
Vermégen sowie von organisatorischen und finanziellen Mitteln durch
die Provinz und die Bezirke durch Dekret des Landeshauptmannes [...]
festgelegt werden® (Art 8 Abs 13 LG 3/2006).%! In dhnlicher Weise sieht das
Stdtiroler Gesetz einen konstanten Zusammenhang zwischen Funktionen
und Ressourcen vor. Das Erfordernis entsprechender Ressourcen wird fiir
die Gemeinden sowohl zum Zeitpunkt der Ubertragung einer Funktion
(Art 4 Abs 6 und Art 5 Abs 2 LG 18/2017) als auch wiahrend ihrer Ausiibung
oder im Fall der unmittelbaren Neufestlegung der verfiigbaren Ressourcen
durch das Land schlagend, was impliziert, dass ,folglich auch die von den
Gemeinden ausgeiibten Befugnisse und Dienste oder die entsprechenden
Ziele neu festgelegt werden (Art 5 Abs 4 LG 18/2017).62

In den Gesetzen beider Lander findet der Grundsatz der Beteiligung
der Gemeinden an der Ausarbeitung verschiedener, ihre Autonomie betref-
fende Rechtsakte seinen konkreten Ausdruck. Dabei kann es sich sowohl
um Verwaltungsakte — wobei die Nichteinhaltung der daraus resultierenden
Einschrénkung fiir das Handeln des Landes zweifelsohne gerichtlich ge-

59 Wie dies auch aus den Erfahrungen anderer Regionen mit Sonderautonomie hervor-
geht, analysiert in Giangaspero, I processi di riordino territoriale, 83 ff.

60 Eine heikle Frage ist, ob die Verweisung auf Verwaltungsakte, mit oder ohne Einigung
mit dem Rat der Autonomien, immer mit dem in Art 97 Verf verankerten relativen
Gesetzesvorbehalt vereinbar ist (vgl Urteil Nr208/1992, RE Pkt 4.6, wortlich iiber-
nommen aus Urteil Nr464/1994, RE Pkt 4; Urteil Nr104/2007, RE Pkt 2.8; Urteil
Nr 115/2011, RE Pkt 7).

61 Der Originaltext lautet: ,i tempi e le modalita per leffettivo trasferimento delle
funzioni [...], nonché i criteri e le modalita per 'assegnazione del personale, dei beni
mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e
dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia [...]".

62 Vgl auch Art 5 Abs 2 LG 18/2017.
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ahndet werden kann - als auch um Gesetze handeln, deren Verabschiedung
manchmal die Abstimmung mit dem Rat der 6rtlichen Autonomien oder
der Gemeinden erfordert. Wie bereits erwahnt, fithrt in der Provinz Bozen
die fehlende Abstimmung, wenn sie eine Nichtbeachtung des statutarischen
Gesetzes 4/2010 darstellt, zur Rechtswidrigkeit des Gesetzes. Dies gilt hin-
gegen nicht fiir die Gesetze der Provinz Trient, da der Verfahrenszwang
aus einem einfachen Gesetz resultiert, das als solches den nachfolgenden
Gesetzgeber nicht binden kann.

In Bezug auf das Gesetz Siidtirols gilt es speziell auf Art 9 LG 18/2017 zu
verweisen, der festhdlt: ,Wenn aus den Kontrollen der Landesregierung
oder aus dokumentierten Hinweisen der betroffenen Gemeinden oder
des Rates der Gemeinden hervor(geht), dass die fehlende oder nicht an-
gemessene Ausiibung der iibertragenen Befugnisse und Dienste vonseiten
einzelner oder mehrerer Gemeinden auf Grunde zuruckzufithren ist, die
den Gemeinden nicht zuzurechnen sind, sondern insbesondere in der
unzureichenden Verfiigbarkeit von Personal, strukturellen Mitteln oder
Finanzmitteln liegen, so ergreift die Landesregierung umgehend die not-
wendigen Mafinahmen, damit die betreffenden Gemeinden ihre Befugnisse
und Dienste ausiiben kdnnen, oder sie sorgt dafiir, dass diese Mafinahmen
von den zustindigen Organen getroffen werden® Die Vorschrift bezieht
sich auf die Ausiibung der Ersatzbefugnis des Landes und klart die Ver-
antwortlichkeit fiir die unterlassene oder unzureichende Erbringung von
Dienstleistungen durch kommunale Verwaltungen. Sie ist daher von beson-
derem Interesse fiir die Wirksamkeit der politischen Kontrolle der Biirger
gegeniiber den Verwaltern. Dabei gilt es zu betonen, dass die Bestimmung
mit einer jiingeren Judikatur des VEGH im Einklang steht, die hinsichtlich
der Beziehungen zwischen dem Staat und den Regionen durchaus auch den
Staat mitverantwortlich fiir Ineffizienz und Unregelmifiigkeiten in den Re-
gionen sieht, sodass die Ausiibung der Ersatzbefugnis zwangsldufig die Er-
greifung aller finanziellen und organisatorischen Mafinahmen voraussetzt,
die erforderlich sind, damit die Ersetzung ihre ,praktische Wirksamkeit“®3
entfalten kann.%

63 Der Originaltext lautet: ,effetto utile®.
64 Vgl VIGH, Urteil Nr 168/2021, RE Pkte 10.3.1,10.3.6.
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V. Ein Blick in die Zukunft

Auch in Zukunft wird die Gemeindeautonomie hinsichtlich ihrer Funktio-
nen von der Gesetzgebung der beiden Provinzen abhidngen, auch wenn
diese ihre Vorgaben im Prinzip der Autonomie (Art 5 und Art 114 Verf) und
in der staatlichen Gesetzgebung gem Art 117 Abs 2 lit p) Verf finden.

Was die Beteiligung der Gemeinden an den Entscheidungen der Provin-
zen anbelangt, wurde im Zuge der ausfiihrlichen, durch die beiden Provin-
zen im Zuge der moglichen Uberarbeitung des Sonderstatuts angeregten
Debatte als Ergebnis vorgeschlagen, den Rat der Gemeinden durch eine Be-
stimmung von Verfassungsrang zu regeln und die konkrete Regelung dem
statutarischen Gesetz zu tiberlassen.®® Diese Losung hitte sicherlich den
Vorteil, dass die Einrichtung eines Beratungsorgans verpflichtend wire. Ein
Organ, das die Provinz Trient in Ausiibung ihrer Gesetzgebungsbefugnis
zur Regierungsform bereits einrichten konnte, indem sie dem von Bozen in
zweckdienlicher Weise bereits eingeschlagenen Weg folgt.®”

Kritische Aspekte hinsichtlich der ,Rolle der Gemeinden im Autonomie-
system“®® ergeben sich wahrscheinlich aus der Trennung zwischen der
,Ordnung der ortlichen Korperschaften als Kompetenz der Region (Art
4 Nr 3 ASt) und der Regelung der Verwaltungsfunktionen, die der Region
und den Provinzen entsprechend der Verteilung der Sachbereiche zustehen
und deshalb grofiteils den beiden Provinzen zukommen.

65 Diese kann Ausdruck der statutarischen Schranken der autonomen Gesetzgebungs-
befugnis sein.

66 Vgl Teil 11T des ,,Abschlussdokuments* (30.6.2017) des ,,Konvents fiir die Uberarbei-
tung des Autonomiestatuts fiir Trentino-Stidtirol, der in Bozen durch das LG 3/2015
eingesetzt wurde, und Teil IV.4 der ,Vorschlige fiir die Uberarbeitung des Autono-
miestatuts“ (26.3.2018) der Consulta, die in Trient durch das LG 1/2016 eingerichtet
wurde (Einrichtung der Consulta fiir das Sonderstatut fiir Trentino-Siidtirol). Aus
den Dokumenten geht auch das Bestreben hervor, die Autonomie der 6rtlichen
Gebietskorperschaften zu stirken, was in erster Linie durch statutarische Bestimmun-
gen zur Verankerung der zentralen Rolle der Gemeinden, die - in Anwendung des
Subsidiaritdtsprinzips — Tréger ihrer eigenen Verwaltungsaufgaben sind und iiber
eine angemessene Finanzierung verfiigen miissen, erreicht werden soll. Dies wéren
jedoch Bestimmungen, die in der Praxis wahrscheinlich wenig zu den bereits heute
geltenden Verfassungsgrundsatzen hinzufiigen wiirden.

67 Eine Norm von Verfassungsrang wire hingegen notwendig, um dem Rat der lokalen
Autonomien die Befugnis zu erteilen, sich an der Gesetzgebungsfunktion mittels
sstarkem” Einvernehmen mit der Provinz oder eines Vetorechts (wie von einigen
Parteien wihrend der oben genannten Debatte iiber die Uberarbeitung des Statuts
gefordert) zu beteiligen.

68 Der Originaltext lautet: ,ruolo dei comuni nel sistema dell'autonomia®
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Rolle der Gemeinden im Autonomiesystem

Abstrakt betrachtet scheint die Frage nicht besonders schwierig zu sein.
Die regionale Gesetzgebung ist eine logisch-rechtliche Voraussetzung: Sie
dient dazu, den Rahmen zu definieren, innerhalb dessen sich die Landes-
gesetzgebung iiber die Funktionen bei der Regelung der verschiedenen
»materiellen” Angelegenheiten bewegen muss.®® Im Konkreten kann die
Abgrenzung problematisch sein, da die Regelung der Aufgaben (nach den
Grundsitzen der guten Verwaltung, der Angemessenheit, der Wirksamkeit,
der Effizienz, der Subsidiaritit ...) oft auch deren ,Dimensionierung” impli-
ziert und somit Mafinahmen organisatorischer Art voraussetzt. Zu Uber-
schneidungen zwischen der regionalen Gesetzgebung zur ,,Ordnung® und
der Gesetzgebung von Trient und Bozen kann es auch bei der Anwendung
von Art 79 Abs 3 ASt kommen, der die Provinzen mit der ,Koordinierung
der offentlichen Finanzen® auch ,,in Hinsicht auf die 6rtlichen Korperschaf-
ten® betraut. Es geniigt, daran zu erinnern, wie der Staat im Zuge der
finanziellen Koordinierung die Organisation der Regionen in Bezug auf
die Zusammensetzung der Organe oder den Umfang des Personals oder
bestimmte Arten von Ausgaben bestimmen kann.

Dieses Problem wurde teilweise zum Gegenstand von Durchfithrungsbe-
stimmungen. Das GvD Nr 275 vom 28. Juli 1997, das Art 15 DPR Nr 526
vom 19. November 198770 ersetzt, sieht vor, dass ,,[d]ie Ubertragung von
Verwaltungsaufgaben, die in die Zustindigkeit der Region oder der Pro-
vinzen fallen, an die Gemeinden [...] durch Regionalgesetz bzw durch
Landesgesetz [erfolgt]“ fiigt es hinzu, dass ,[d]iese Gesetze [...] die Berei-
che, in denen die iibertragenen Aufgaben wahrzunehmen sind, und die
eventuellen Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, zu der
diese gegebenenfalls auch verpflichtet werden kénnen, [bestimmen]“”! Jede
Provinz verfiigt damit {iber ein wichtiges Instrument, um in die Gestaltung
des Systems der Gemeindeautonomie einzugreifen.

69 VIGH, Urteil Nr 83/1997, RE Pkt 4.

70 GBI 189/1997 bzw GBI 301/1987.

71 Es sei darauf hingewiesen, dass die Durchfithrungsbestimmung die Provinz nicht
ermdchtigt, Art und Ordnung der Formen der Zusammenarbeit zu bestimmen. Ohne
auf diesen Punkt naher einzugehen, soll erwdhnt werden, dass eine im Gesetz der
Provinz Trient eingerichtete und geregelte Form der Zusammenarbeit Gegenstand
einer Verfassungsnorm geworden ist: Art 102 Abs 3 ASt, hinzugefiigt durch das VerfG
1/2017, setzt die Existenz des ,Comun General de Fascia“ voraus. Die neue Bestim-
mung konnte als Bestatigung einer bereits bestehenden Gesetzgebungskompetenz der
Provinz in Bezug auf die Einrichtung von ,zwischengeschalteten Korperschaften®
angesehen werden.
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Threrseits sieht die Region im ,Kodex der ortlichen Kérperschaften®
(KOK, RG Nr2 vom 3. Mai 201872) zahlreiche Verweise auf die Landesge-
setzgebung vor. Diese Art der Regelung hat den Vorteil, dass sie Konflikte
zwischen ,materiellen” Bestimmungen, die von zwei verschiedenen Gesetz-
gebern festgelegt wurden, vermeidet; diese Technik beseitigt jedoch die
Unsicherheiten hinsichtlich der RechtmafSigkeit nicht, da die verschiede-
nen Verweise eine verfassungsrechtliche Grundlage haben miissen. Dies
liegt daran, dass die Befugnisse der Region nicht frei verfiigbar sind,
wie der VIGH auch in Bezug auf die Region Trentino-Siidtirol im Urteil
Nr 132/2006 festgestellt hat.”®

In Anbetracht der dargelegten systemischen Vorgaben ldsst sich aller-
dings festhalten, dass sich viele der im KOK enthaltenen Verweise auf eine
Prézisierung der Zustandigkeiten beschrinken, die der Provinz bereits auf
der Grundlage des Statuts und der Durchfithrungsbestimmungen zukom-
men.”* Beispielweise sind die Verweise im Rahmen der Funktionen und der
interkommunalen Zusammenarbeit (Art 2 Abs 2, Art 33, Art 34, Art 35 Abs
4, Art 36 KOK) in der Regel auf Art 15 Abs 2 GvD 526/1987 oder auf Art
7 DPR Nr279 vom 22. Mirz 19747° oder in besonderen Fillen auf einige
im Statut aufgelisteten Sachbereiche zuriickzufiihren (zB ist Art 14 KOK
betreffend die ortlichen Dienste mit dem in der Kompetenz der Lénder
stehenden Sachbereich gem Art 8 Nr19 ASt in Verbindung zu bringen).
Die Verweise in Art 191, Art 197 Abs 3 oder Art 198 KOK fuflen auf der
Kompetenz der Provinzen im Bereich der Lokalfinanzen. Es ist jedoch zu
betonen, dass, wenn dies nicht der Fall wire, dh wenn die Verschiebungen
eine Art Verzicht der Region auf die Gesetzgebung zugunsten der Provinz
bedeuten wiirden,”® die Zweifel an der Verfassungsméifiigkeit nicht ausge-
raumt waren.

72 ABIReg 19/2018 BBl 2.

73 Vgl Giangaspero, Ordinamento e disciplina del personale degli enti locali in Trentino-
Alto Adige e assetto delle fonti normative regionali e provinciali, Le Regioni 2006,
1008 ff.

74 Im Zweifel, ob eine Bestimmung in den regionalen Sachbereich ,,Ordnung der 6rtli-
chen Korperschaften oder in die dem Land zugewiesenen Sachbereiche fallt, wird
auf das sog Pravalenzkriterium zuriickgegriffen (so VfGH, Urteil Nr 159/2008, RE Pkt
7.2).

75 GBIl 196/1974.

76 Wie es die Verweise auf die Landesregelungen fiir die Formen der zwischengemeind-
lichen Zusammenarbeit sein kénnten, wiirde Art 15 Abs 2 DPR 526/1987 eng ausge-
legt (vgl FN 71).
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In Anbetracht der geltenden Verfassung und des geltenden Statuts kann
das Problem der Uberschneidung zwischen regionalen und Landesrechts-
vorschriften nicht vorschnell durch die regionale Gesetzgebung zu den 6rt-
lichen Kérperschaften gelost werden, die ihrerseits, wie es manchmal der
Fall ist, unterschiedliche Regeln fiir die Gemeinden der Provinz Bozen bzw
der Provinz Trient festlegt. Jegliche Differenzierung muss im Lichte von Art
4 ASt und von Art 3 Verf mit Vorsicht betrachtet werden. Wenn némlich das
Statut die Ordnung der ortlichen Korperschaften der Region zuordnet, hat
es beabsichtigt, dass ,die Ausiibung der regionalen Gesetzgebungsfunktio-
nen in einem Rahmen des Ausgleichs zwischen den verschiedenen von den
Vertretern der Provinzen zum Ausdruck gebrachten Bediirfnissen erfolgen
soll“77 wie der VfIGH in seinem Urteil Nr 132/2006 unterstreicht; und dieser
Zweck wiirde nicht nur im Falle einer ,Delegierung® der Regelung an die
Provinzen, sondern auch im Falle ungerechtfertigter differenzierter Rege-
lungen als Ergebnis des Verzichts der Abgeordneten beider Provinzen auf
eine Befassung mit den ortlichen Korperschaften der jeweils anderen Pro-
vinz verfehlt werden. Dariiber hinaus kann auch eine Verletzung von Art
3 Verf angenommen werden und zwar aufgrund der Ungleichbehandlung,
die ausschliefilich auf der Lokalisierung der Korperschaften (und folglich
der Personen, die Inhaber von Rechten, Pflichten oder anderen Positionen
im Zusammenhang mit der Ordnung der Korperschaft sind) beruht.

Bisher ist der VEGH mit dieser spezifischen Frage noch nicht unmittelbar
befasst worden. Er hat sich jedoch im Rahmen der Aufhebung einer re-
gionalen Bestimmung zu den Gemeindesekretiren der Trentiner Gemein-
den im Jahr 2021 bemiiffigt gefiihlt, ,die Einzigartigkeit einer solchen,
partiellen, normativen Entscheidung im Wege der Ausiibung einer Gesetz-
gebungsbefugnis mit Ordnungscharakter [hervorzuheben], die als solche
stattdessen eine im Wesentlichen einheitliche Regelung in der gesamten
Autonomen Region Trentino-Siidtirol gewéhrleisten sollte®”8

Auch die verwaltungsrechtliche Rechtsprechung bietet Anhaltspunkte fiir
die gebotene Zuriickhaltung. Das regionale Verwaltungsgericht Trient ord-

77 Der Originaltext lautet: ,l'esercizio delle funzioni legislative regionali avvenga entro
un quadro di raccordo fra le diverse esigenze espresse dalle rappresentanze provincia-
1i

78 VIGH, Urteil Nr 95/2021, RE Pkt 9. Der Originaltext lautet: “la singolarita di una
siffatta, parziale, scelta normativa, realizzata attraverso il ricorso a una potesta legis-
lativa di carattere, appunto, ordinamentale, che, proprio in quanto tale, dovrebbe
invece assicurare un assetto tendenzialmente unitario nell'intera Regione autonoma
Trentino Alto-Adige/Siidtirol”.
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nete die Authebung einer regionalen Rechtsvorschrift beziiglich des Berei-
ches der ,Ordnung der offentlichen Fiirsorge- und Wohlfahrtseinrichtun-
gen“ (Art 5 Abs 2 ASt) an, die die Unterscheidung zwischen Korperschaften
nur auf ihrem Sitz in der Provinz Trient oder in der Provinz Bozen begriin-
dete. Dies erfolgte ua mit der Begriindung, dass ,fiir die Bestimmungen
der zu untersuchenden Verordnung, die derart unterschiedliche Parameter
fiir die beiden autonomen Provinzen festlegt, keine Griinde erkennbar
sind, die eine solche unterschiedliche Regelung rechtfertigen, weshalb die
vorgebrachten Anfechtungsgriinde der Ungleichbehandlung und der offen-
sichtlichen Unlogik begriindet sind“”®

Im Lichte der verfassungsrechtlichen Vorgaben finden einige differen-
zierte Regelungen ihre Rechtfertigung in der Besonderheit der zu regelnden
Situation. Man denke an die Regelungen zu den Garantieinstrumenten
fur die Sprachgruppen,® zu denen sich vielleicht auch die Bestimmung
zahlen lasst, die fir die Siidtiroler Gemeinden eine grofiere Anzahl von
Ratsmitgliedern vorsieht als fiir die Trienter Korperschaften,® da die brei-
tere Zusammensetzung des Kollegiums verhindert, dass die sprachlichen
Minderheiten durch die in jedem Verhiltnissystem implizierten Sperrklau-
seln zu stark benachteiligt werden.

Andere Differenzierungen sind hingegen nur schwer mit dem Gleich-
heitsgrundsatz und dem Sachlichkeitsgrundsatz zu vereinbaren: Man den-
ke beispielsweise an die abweichenden Regelungen zur Beurteilung der
Zulissigkeit von Volksabstimmungen (Art 16 und Art 16-bis KOK), zum
Vorsitz des Gemeinderats (Art 44 Abs 4 KOK), zu dessen Befugnissen (Art

79 Verwaltungsgericht fiir Trentino-Sudtirol (Trient), Urteil vom 8.4.2008, Nr 88/2008,

bestitigt in dieser Hinsicht durch Staatsrat, Entscheidung vom 29.4.2010,
Nr2454/2010; ebenso Verwaltungsgericht fiir Trentino-Stidtirol (Trient), Urteil
9.11.2011, Nr 277/2011 (nicht angefochten) (alle abrufbar unter www.giustizia-ammi
nistrativa.it).
Der Originaltext lautet: ,che, per le disposizioni del regolamento in esame che preve-
dono per le due province autonome parametri cosi divergenti tra di loro non ¢ dato
scorgere le ragioni che giustifichino tale differenziata disciplina, dal che discende
la fondatezza delle denunciate censure per disparita di trattamento e di illogicita
manifesta”.

80 ZBArt1Abs 4 und Art5 Abs 7 KOK.

81 Art 44 Abs 1-2 KOK. Die besonderen Regeln fiir die Wahl des Gemeinderats und
des Biirgermeisters der Gemeinde Bozen lassen sich auch mit der Grofe der Korper-
schaft, der Verteilung der Biirger auf die Sprachgruppen und der daraus resultieren-
den Notwendigkeit rechtfertigen, das Kriterium der verhéltnismafligen Vertretung
einzuhalten und gleichzeitig die Stabilitét der Exekutive zu fordern.
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Rolle der Gemeinden im Autonomiesystem

49 Abs 3 lit m) und Abs 4 KOK sowie Art 53 Abs 3 KOK) oder zu bestimm-
ten Pflichten im Zusammenhang mit der Einreichung von Kandidaturen
fiir das Amt des Biirgermeisters (Art 242 Abs 1lit d) KOK). Es ist auflerdem
darauf hinzuweisen, dass unterschiedliche Regelungen auch nach dem oben
erwahnten Urteil des VEGH Nr 95/2021 eingefiihrt worden sind.32

82 Vgl zB Art 240 und Art 240-bis KOK.
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Zentrale Schutzregelungen: Herausforderungen und
Losungsansatze

Esther Happacher

I Einleitung

Das Zweite Autonomiestatut, enthalten in DPR Nr 670 vom 31. August 1972
igF! (Einheitstext der Verfassungsgesetze zum Sonderstatut fiir Trentino-
Stdtirol) veranderte die Stidtiroler Autonomie nicht nur hinsichtlich der
Gesetzgebungs- und Verwaltungszustiandigkeiten nachhaltig, sondern auch
im Bereich der zentralen Minderheitenschutzregelungen im engeren Sinn.
Dazu gehort insbesondere die Bildung in der Muttersprache (Art 19 ASt),
die Regelungen zum Recht auf den Gebrauch der Minderheitensprache
gegeniiber der offentlichen Verwaltung und bei Gericht (Art 99 und 100
ASt) und die Regelungen zum ethnischen Proporz beim Zugang zu den
Stellen im Offentlichen Dienst (Art 89 ASt). Unverdndert blieb hingegen
die Gesetzgebungskompetenz des Landes Siidtirol hinsichtlich der Ortsna-
mensgebung unter Verpflichtung zur Zweisprachigkeit (Art 8 Abs 1 Ziff2
ASt).

Die weitere Ausgestaltung des Systems des Zweiten Autonomiestatuts
und dessen konkrete Umsetzung erfolgt(e) im Wege von Durchfithrungsbe-
stimmungen gem Art 107 ASt.2 Die Durchfithrungsbestimmungen definie-
ren die autonomen Befugnisse in Bezug auf die staatliche Ebene néher,
regeln den Ubergang von Personal und Mitteln auf die autonomen Provin-
zen, sehen Koordinierungsmechanismen zwischen Staat und Sonderauto-
nomie vor oder iibertragen weitere Befugnisse iS von Art 16 und Art 17 ASt
an die Sonderautonomie.? Im Bereich der zentralen Schutzregelungen sind
die wesentlichen Durchfithrungsbestimmungen, die im Laufe der Jahre

1 GBI 301/1972.

2 Vgl zu den Durchfithrungsbestimmungen zu den Sonderstatuten an Stelle vieler
Cosulich, 11 decreto legislativo di attuazione statutaria nelle regioni ad autonomia
speciale (2017), 153 ff sowie zu deren Verhandlungscharakter Toniatti in diesem Band,
VI.C.

3 Siehe dazu den Beitrag von Brugger in diesem Band.
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eine Reihe von Anderungen und Erginzungen erfahren haben, das DPR
Nr 752 vom 26. Juli 1976 auf dem Sachgebiet des Proporzes in den staatli-
chen Amtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen
im offentlichen Dienst und das DPR Nr 574 vom 15. Juli 1988° iber den
Gebrauch der deutschen und der ladinischen Sprache in den Beziehungen
zur Offentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren.

Im Folgenden werden zunichst wesentliche Anderungen in den recht-
lichen Rahmenbedingungen seit 1972 tiberblicksméfig skizziert (IL.). So-
dann wird auf zentrale Schutzregelungen wie die Bildung in der Mutter-
sprache (IIL), das Recht auf den Gebrauch der Minderheitensprache ge-
geniiber der o6ffentlichen Verwaltung und bei Gericht (IV.), den ethnischen
Proporz und die Sprachgruppenzugehorigkeit (V.) und die Ortsnamensge-
bung (VI.) eingegangen. Uberlegungen zu Mobilitit und Migration (VII.)
sowie Schlussbemerkungen (VIII.) runden den Beitrag ab.

I1. Verinderte Rahmenbedingungen seit 1972

Seit 1972 haben sich eine Reihe von rechtlichen Rahmenbedingungen gean-
dert.® Insbesondere ist hier das Recht der Européischen Union zu nennen.
Die einschlagigen unionsrechtlichen Regelungen erforderten bereits bisher
eine Reihe von Anpassungen in der rechtlichen Ausgestaltung zentraler
Schutzmechanismen in Form einer Offnung fiir aus dem Unionsrecht be-
rechtigte Personen, etwa bei den Sprachkenntnissen oder der Sprachgrup-
penzugehorigkeit.”

Auf volkerrechtlicher Ebene ist das Rahmeniibereinkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten im Rahmen des Europarats zu nennen, das Italien
1997 ratifiziert hat.® Das Rahmeniibereinkommen ist die erste multilatera-
le Konvention, die einen volkerrechtlich verbindlichen Schutz nationaler
Minderheiten enthilt und die Vertragsparteien verpflichtet, Mafinahmen

4 GBI 304/1976.

GBI 105/1989.

6 Siehe dazu den Beitrag von Stocker in diesem Band; fiir die Zeit ab der Streitbeile-
gungserkldarung 1992 vgl auch Zeller, Die Entwicklung der Stdtiroler Autonomie seit
der Abgabe der Streitbeilegungserklirung im Jahr 1992, EJM 3-4/2021, 173.

7 Vgl dazu den Beitrag von Obwexer in diesem Band, insbesondere IILA.-IILD. sowie
ders, Zweites Autonomiestatut und europdische Einigung: Chancen und Risiken der
europdischen Integration fiir den Minderheitenschutz in Siidtirol, EJM 3-4/2021, 273.

8 G Nr302/1997 (GBI 215/1997).

[$2]
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zu deren Schutz und Forderung zu treffen. Ziel ist die Schaffung eines eu-
ropaweiten Mindeststandards an Rechten der nationalen Minderheiten® -
ein Mindeststandard, der jedoch in der Siidtirol-Autonomie durchaus tiber-
troffen wird, sodass kaum etwas fiir den Siidtiroler Minderheitenschutz
gewonnen werden kann.

In Zusammenhang mit der volkerrechtlichen Ebene ist eine mit VerfG
Nr 3 vom 18. Oktober 2001° verbundene wesentliche Anderung des Titels
V des Teils II der Verfassung aufzuzeigen. Die Reform von 2001 hat die
ausdriickliche Schranke der volkervertragsrechtlichen Verpflichtungen Ita-
liens fiir den Gesetzgeber - staatlich oder regional — in Art 117 Abs 1 Verf
verankert. Daraus ergibt sich eine neue Rolle der volkervertragsrechtlichen
Normen, welche nunmehr den verfassungsrechtlichen Mafistab fiir die
Normenkontrolle durch den VEGH gem Art 134 Verf ergidnzen (zwischen-
geschaltete Normen).!! Dies hat auch Auswirkungen auf die Stellung des
Pariser Vertrags vom 5. September 1946,'2 der in der verfassungsrechtlichen
Judikatur vor 2001 lediglich als Kriterium fiir die Auslegung der ihn umset-
zenden statutarischen Bestimmungen betrachtet wurde, nunmehr aber als
zwischengeschaltete, den Verfassungsparameter ergdnzende Norm herange-
zogen werden kann.B

Auch das Autonomiestatut erfuhr seit 1972 einige Anderungen. Hier in-
teressieren nicht so sehr die in Zusammenhang mit der Finanzautonomie
erfolgten Anderungen'* oder die Verbesserung der Stellung der Ladiner
durch das VerfG Nr 1 vom 4. Dezember 2017 als vielmehr die Neuerungen
des Verfahrens zur Abdnderung des Statuts in Art 103 ASt durch das VerfG
Nr 2 vom 31. Janner 200116 Seit 2001 ist die Ausiibung der Gesetzesinitia-

9 Siehe zur Rahmenkonvention an Stelle vieler: Hofmann (Hg), Rahmeniibereinkom-
men zum Schutz nationaler Minderheiten: Handkommentar (2015).

10 GBI 248/2001.

11 Stdndige Rechtsprechung seit VEGH, Urteile Nr 348/2007 und Nr 349/2007.

12 Verdffentlicht in Autonome Provinz Bozen-Siidtirol (Hg), Autonomiekodex (2022) 21.

13 Vgl De Pretis, L'accordo di Parigi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in
Obwexer/Pfanzelter (Hg), 70 Accordo di Parigi (2020) 261 (262 ff; 268 ff).

14 Siehe dazu der Beitrag von Valdesalici in diesem Band.

15 GBI 291/2017. Siehe zum ,Ladinerverfassungsgesetz“ naher Complojer, Das Autono-
miestatut aus ladinischer Sicht, EJM 3-4/2021, 197.

16 GBI 26/2001. Dazu zB Durnwalder, Die Reform des Siidtiroler Autonomiestatuts: das
Verfassungsgesetz Nr. 2/2001: Entstehung, Inhalt und Auswirkungen auf die Autono-
me Provinz Bozen-Siidtirol (2005). Vgl zur Anderung des Autonomiestatuts allgemein
Happacher, La revisione statutaria, in Toniatti (Hg), La specialita nella specialita
(2022) 217.
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tive des Regionalrats an gleichlautende Beschliisse der beiden Landtage
gebunden und spiegelt damit die seit 2001 bestehende institutionelle Vor-
rangstellung der beiden Lander gem Art 116 Abs 2 Verf'” wider. Zudem sind
der Regionalrat und die Landtage bei Gesetzesinitiativen von Seiten des
Parlaments oder der Regierung im Wege einer Stellungnahme verpflichtend
einzubeziehen (Art 103 Abs 2 ASt). Ausgeschlossen ist auch die Beantra-
gung eines gesamtstaatlichen Referendums, sollte das Verfassungsgesetz nur
mit absoluter Mehrheit in der zweiten Abstimmung beschlossen werden.
Nach wie vor nicht gegliickt ist trotz mehrerer Anldufe die Verankerung des
Einvernehmensprinzips zur Anderung des Autonomiestatuts.!8

Der Vollstindigkeit halber ist das in Umsetzung von Art 6 Verf ergangene
G Nr482 vom 15. Dezember 1999 iiber Bestimmungen zum Schutz der
historischen sprachlichen Minderheiten" zu nennen. Es hat allerdings kei-
ne unmittelbaren Auswirkungen auf die Stidtirol-Autonomie, da sein Art
18 ausdriicklich vorsieht, dass bestehende Schutzbestimmungen aufrecht
bleiben und allféllige giinstigere Regelungen im Wege von Durchfithrungs-
bestimmungen zum jeweiligen Sonderstatut Anwendung finden, womit das
System des Autonomiestatuts unberiihrt bleibt.

Was die Anderungen in der Gesellschaft anbelangt, seien hier insbeson-
dere die aufgrund der europiischen Integration zunehmende Mobilitat
sowie die in den vergangenen Jahren deutlich verstirkten Migrationsbewe-
gungen allgemein hervorgehoben, die Siidtirol vor neue Herausforderun-
gen stellen.

III. Bildung in der Muttersprache

Art 19 ASt stellt in Umsetzung von Art 1 Abs 2 lita) Pariser Vertrag 1946
die zentrale Bestimmung zur Verwirklichung des Rechts auf den Volks-

17 1dF VerfG 3/2001.

18 Ein Einvernehmen zwischen Sonderautonomie und Staat war sowohl im Verfas-
sungsgesetzestext von 2005 (Art 38, GBI 269/2005) als auch im Verfassungsgesetzes-
text von 2015 (Art 39 Abs 13, GBI 88/2016) vorgesehen, beide Verfassungsgesetzestexte
scheiterten am negativen Votum im Rahmen von Verfassungsreferenden (Happacher,
Revisione 224 f).

19 GBI 297/1999. Zu diesen historischen Minderheiten zahlen gem Art 2 G 482/1999
ua deutsch- und ladinischsprachige Minderheiten, zB die Fersentaler und die Zim-
bern bzw die Ladiner im Trentino und im Belluno. Vgl zu Art 6 Verf und zum
G 482/1999 Palermo/Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle mi-
noranze® (2021) 310 - 322.
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und Mittelschulunterricht in der Muttersprache und damit auf Bildung in
der Minderheitensprache dar?° Vor dem Hintergrund des gesamtstaatlich
italienischsprachigen Schulsystems sichert Art 19 Abs 1 und 2 ASt die Um-
setzung des Rechts auf Unterricht in der Minderheitensprache. Fiir die
deutsche Volksgruppe ist das so genannte getrennte Modell des Unterrichts
in der Muttersprache mit der Pflicht zum Unterricht in der italienischen
Sprache (gegengleich fiir die Schule mit italienischer Unterrichtssprache)
vorgesehen, fiir die ladinische Volksgruppe das Modell eines parititisch in
den Sprachen Deutsch und Italienisch abgehaltenen Unterrichts mit der
Verwendung der ladinischen Sprache im Kindergarten bzw deren Unter-
richt in der Schule.?! Auf diese Weise wird der Unterricht in der Minderhei-
tensprache garantiert, aber zugleich auch das friedliche Zusammenleben
befordert, da auf die Erlernung der Sprache des jeweils anderen abgestellt
wird.?2

Ausdriicklich ist vorgesehen, dass der Unterricht durch Lehrpersonen zu
erteilen ist, deren Muttersprache jene der Schiiler ist. Die Verwendung des
Begriffs der Muttersprache ist vor dem Hintergrund des Pariser Vertrags
von 1946 verstindlich, der eben diesen verwendet. Allgemein wird jedoch
nunmehr von der Erstsprache als jener Sprache, die von Geburt an erwor-
ben wird und als pridgend betrachtet werden kann, gesprochen.??

Da die Wahl der Schule von Seiten der Erziehungsberechtigten frei (Art
19 Abs 3 ASt) und zundchst ohne Beriicksichtigung der Kenntnisse des
jeweiligen Kindes in der Unterrichtssprache erfolgen kann, zugleich aber
ein Anspruch aller Schiiler besteht, in der jeweiligen Unterrichtssprache
bestmdglich ausgebildet zu werden, musste ein Ausgleich zwischen Eltern-
recht und Minderheitenschutz gefunden werden, der verlangt, dass die

20 Vgl dazu die Durchfithrungsbestimmung DPR 89/1983 igF (GBI 91/1983).

21 Zum Schulsystem sieche den Beitrag von Falkensteiner in diesem Band sowie Baur/
Medda-Windischer, The Educational System in South Tyrol, in Woelk/Palermo/Mar-
ko (Hg),Tolerance through Law (2008) 235-258; Baur, Schulpolitik in Stdtirol, in
Marko/Ortino/Palermo/Voltmer/Woelk (Hg), Die Verfassung der Sidtiroler Autono-
mie (2005) 351; Rautz, 1l sistema scolastico, in Marko/Ortino/Palermo (Hg), Lordi-
namento speciale della Provincia autonoma di Bolzano (2001) 746.

22 Vgl auch VfGH, Beschluss Nr430/2006 zur Frage des Zweitsprachenunterrichts ab
der ersten Klasse Volksschule; siehe auch Happacher in Cosulich/Happacher, Scuola
e minoranze linguistiche nelle autonomie speciali alpine,federalismi.it n.32/2022, 115
(126 ff).

23 Der Duden enthalt folgende Definition fiir Erstsprache: ,zuerst erlernte, (bei Mehr-
sprachigkeit) priagendste Sprache eines Menschen'; abrufbar unter https://www.dude
n.de/rechtschreibung/Erstsprache (23.6.2023).
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freie Schulwahl keinerlei Einfluss auf die Unterrichtssprache hat.?* Dieser
Ausgleich findet sich in Art 1 Durchfithrungsbestimmung DPR Nr 301
vom 15. Juli 1988,%° der eine Regelung iiber die Einschreibung in Schulen
mit einer anderen Unterrichtssprache als die Muttersprache des Schiilers
enthilt. Sollte die Einschreibung ,die Leistungsfahigkeit der Schule beein-
trachtigen, da diese Schiiler nicht eine angemessene Kenntnis der fiir die
besuchte Schule vorgesehenen Unterrichtssprache besitzen, um am Unter-
richt in der Klasse, in der sie eingeschrieben sind, mit Erfolg teilzuneh-
men‘?° ist nach einer Frist von 20 Tagen nach Beginn des Kindergartens
oder der Schule mit begriindetem Antrag und unter Anhorung der Eltern?”
innerhalb von fiinf Tagen der Beirat des Kindergartens bzw im Falle der
Schule eine parititisch zwischen Angehdrigen der deutschen und italieni-
schen Sprachgruppe zusammengesetzte Kommission von Sachverstdndigen
zu befassen, die innerhalb von zehn Tagen verpflichtend eine Entscheidung
hinsichtlich des Vorhandenseins angemessener Sprachkenntnisse zu treffen
hat. Werden die Sprachkenntnisse als nicht angemessen eingestuft, erfolgt
die Einschreibung in einen Kindergarten bzw eine Schule der anderen Un-
terrichtssprache. Gem Art 19 Abs 3 ASt?8 kann gegen die negative Entschei-
dung Rekurs an die Autonome Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungs-
gerichts fiir Trentino-Siidtirol erhoben werden, was bisher selten geschah.?

Im Laufe der Jahre haben sich mehrere Herausforderungen in diesem
System herauskristallisiert. Zum einen erwies sich der Erwerb der Kennt-
nisse in der jeweils zweiten Sprache — Italienisch in der Schule mit deut-
scher Unterrichtssprache und Deutsch in der Schule mit italienischer Un-
terrichtssprache - als nicht zufriedenstellend,*® was vor allem in Bezug auf
die Anforderungen des Arbeitsmarktes und im Hinblick auf das friedliche
Zusammenleben der Sprachgruppen kritisch zu sehen ist. Zum anderen
wurde (und wird) das Sidtiroler Schulsystem durch die Tendenz, zur

24 Vgl Art 8 DPR116/1976 (GBI 101/1973), nunmehr Art 8 DPR 89/1983.

25 GBIl 177/1988.

26 Art1Abs1DPR 301/1988.

27 Bei Volljahrigkeit ist der betreffende Schiiler anzuhéren.

28 IVm Art1Abs 5 DPR 301/1988.

29 Es liegt ein einziges Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen in re vor, das den einschla-
gigen Beschluss aufgrund der Verletzung der Fallfrist der zehn Tage aufhob (Urteil
Nr 94/2002).

30 Siehe dazu Vettori/Abel (Hg), Kolipsi II. Die Stidtiroler SchiilerInnen und die Zweit-
sprache: eine linguistische und sozialpsychologische Untersuchung (2017), in der ein
Absinken der Sprachkompetenzen in der Zweitsprache festgestellt wurde (241ff).
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besseren Erlernung der Zweitsprache den Besuch von Kindergirten und
Schulen mit der anderen Unterrichtssprache, insbesondere der deutschen
Unterrichtssprache, vermehrt anzustreben, belastet. Hinzu kommt die Inte-
gration von Kindern und Jugendlichen in das Siidtiroler Schulsystem, deren
Erstsprache aufgrund ihres Migrationshintergrundes weder Deutsch noch
Italienisch ist, sodass im Grunde beide Landessprachen erlernt werden
missen.’!

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ermdglicht Art 14 Abs 5
LG Nr5 vom 16. Juli 200832 innovative Projekte im Sprachunterricht mit
dem Ziel der Verbesserung der Mehrsprachigkeit, wobei Art 19 ASt und
die einschlagigen Vorgaben der Landesregierung zu beachten sind.®* Als
Losungsansitze wurden im Laufe der Jahre die Verwendung von bestimm-
ten Unterrichtsmethoden propagiert, etwa die CLIL-Methode (Content and
Language Integrated Learning), bei der die Fremdsprache zur Vermittlung
von Lerninhalten dient.3* Ebenso wird der Besuch des vierten Schuljahrs
der Oberstufe in einer Schule mit der anderen Unterrichtssprache gefordert
(»Zweitsprachjahr/Un anno in L2“) oder Sprachaufenthalte etwa in Léin-
dern des deutschen Kulturraums.?

Des Weiteren wird von einigen die Ausdehnung des paritétischen ladini-
schen Modells auf die gesamte Schule als Losung gesehen sowie ganz all-
gemein eine mehrsprachige Schule bzw ein mehrsprachiger Kindergarten,
auch unter Beriicksichtigung der englischen Sprache.3® Was die englische
Sprache angeht, so wurde vor allem aus Wirtschaftskreisen der Wunsch
nach einer mehrsprachigen, internationalen Schule mit englischer Unter-
richtssprache artikuliert. Die rechtliche Grundlage besteht seit 2023 mit
Art 3 Abs 4 LG Nr1l vom 24. September 2010% igF, der vorsieht, dass ein

31 Siehe zu den aktuellen Daten der ausldndischen Schiiler ASTAT, Bildung in Zahlen -
Schuljahr 2021/22, astat-info 4/2023, 6.

32 ABIReg 31/2008. Siche auch auf der Website der Sidtiroler Landesverwaltung unter
dem Stichwort ,,Bildung und Sprache; abrufbar unter https://www.provinz.bz.it/bild
ung-sprache/sprachen/sprachen-schule.asp (26.6.2023).

33 Fiir die deutsche Schule: Beschluss der Landesregierung Nr 1034 vom 8.7.2013.

34 Siehe dazu unter https://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/didaktik-beratung/clil.
asp (25.6.2023).

35 Siehe zu den Projekten unter https://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/sprachen/s
prachen-schule.asp (25.6.2023).

36 Siche etwa der Gesetzesentwurf Nr2/18 zum Recht auf Mehrsprachigkeit im Bil-
dungssystem des Landes, eingebracht von den Griinen, abrufbar unter http://www2.1
andtag-bz.org/documenti_pdf/IDAP_559022.pdf (12.04.2023).

37 ABIReg 39/2010.
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Klassenzug in der Oberstufe mit einem den Richtlinien der International
Baccalaureate Organization IBO entsprechenden Curriculum eingerichtet
werden kann, das auch Unterricht in den Sprachen Deutsch und Italienisch
zu umfassen hat.?

2023 kam es zu einer heftigen Diskussion hinsichtlich der Probleme, die
zunehmende Einschreibungen in die Schulen anderer Unterrichtssprache
als die Erstsprache in bestimmten Schulen (va in Bozen) verursachen.?
In diesem Zusammenhang wurde von deutscher Seite jedoch darauf ver-
zichtet, das in DPR 301/1988 vorgesehene Verfahren (wieder) umfassend
anzuwenden, da es nunmehr als ,,ultima ratio“4? betrachtet wird. Vielmehr
wird anstelle von ebenfalls angedachten Sprachtests auf verpflichtende Be-
gleitmafinahmen fiir die Eltern zur Verbesserung ihrer Sprachkompetenz
gesetzt sowie auf verpflichtende Gesprache mit dem Lehrkorper zu einem
allfallig empfohlenen Schulwechsel.!

IV. Recht auf Gebrauch der Minderheitensprache gegentiber Verwaltung und
Gericht

Art 99 ASt und Art 100 ASt enthalten zentrale Normen zur Sicherstellung
des Gebrauchs der Minderheitensprachen gegeniiber Verwaltung und Ge-
richt.*? Das Recht auf den Gebrauch der Minderheitensprache ist jedoch
inhaltsleer, wenn keine entsprechenden Sprachkenntnisse bei den Verwal-
tungs- und Gerichtsbehorden vorliegen, die den Gebrauch durch die Biir-
ger und die Anwendung der Sprachvorschriften durch Verwaltung und
Gericht effektiv sicherstellen. Entsprechend sieht Art 1 DPR Nr 752/1976
vor, dass eine ,,den Erfordernissen der einwandfreien Dienstabwicklung an-
gemessene Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache [...] Vor-
aussetzung fiir wie immer geartete und benannte Aufnahmen in den Dienst

38 Der Start ist voraussichtlich 2024/25: Landespresseagentur vom 8.6.2023, Standort
der Schule mit internationalem Klassenzug steht fest: https://news.provinz.bz.it/de/n
ews/standort-der-schule-mit-internationalem-klassenzug-steht-fest (25.6.2023).

39 Siehe dazu Luther, Deutsche Schulen iiberlastet? in salto.bz vom 16.3.2023 (https://w
ww.salto.bz/de/article/16032023/deutsche-schulen-ueberlastet, 17.3.2023).

40 Siehe Landesrat Achammer in Dolomiten vom 18.4.2023, Schule wird zur Zerreifpro-
be mit der Lega, 11.

41 Siehe Alto Adige vom 5.4.2023, Scuola, stretta della Svp. Il test d’ingresso sparisce, 18.

42 Siehe zum Sprachgebrauch im Siidtiroler Autonomiesystem naher den Beitrag von
Zeller in diesem Band, insb II.
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der staatlichen Verwaltungen einschliellich jener mit autonomer Ordnung
und der &ffentlichen Korperschaften und Anstalten in der Provinz Bozen
[ist]. Dies gilt auch fiir den Gesundheitsbereich,** der hinsichtlich der
Gesundheitsdienste im 6ffentlichen Interesse dergestalt zu organisieren ist,
dass der Gebrauch der italienischen und deutschen Sprache gem DPR
574/1988 sichergestellt ist.**

Die Feststellung der Sprachkenntnisse ist in Art 3 iVm Art 4 DPR
752/1976 geregelt. Urspriinglich war eine lokal abzulegende so genann-
te Zweisprachigkeitspriifung® vorgesehen, zu der nunmehr aufgrund ein-
schldgiger Rechtsprechung des EuGH weitere Nachweise hinzukommen.®
Die erforderlichen Sprachkenntnisse orientieren sich am Gemeinsamen
Européischen Referenzrahmen fiir Sprachen GERS* und sehen vier
Sprachniveaus vor (A2, Bl, B2, Cl), die sich an den fiir die Beschiftigung
in der oOffentlichen Verwaltung erforderlichen Studientiteln orientieren.*8
Auch durch die Kombination von bestimmten Schul- und Universitétsab-
schliissen in der jeweils anderen Sprache kann der Nachweis angemessener
Sprachkenntnisse erbracht werden.*

In Zusammenhang mit den erforderlichen Sprachkenntnissen stellen
sich jedoch in den letzten Jahren im zunehmenden Maf$ Herausforderun-
gen, die einerseits mit der Tatsache verbunden sind, dass die tatsachlich
einsetzbaren Sprachkenntnisse in der Praxis trotz des obenstehend umris-
senen Systems zur Zertifizierung der Sprachkenntnisse zu wiinschen iibrig-
lassen. Andererseits besteht insbesondere im Gesundheitsbereich ein Man-
gel an fachkundigem Personal mit den erforderlichen Sprachkenntnissen,
was aus dem Blickwinkel der Patienten besonders kritisch zu betrachten
ist. In beiden Fillen kann dies zu einer Verkiirzung des Rechts auf den
Gebrauch der Minderheitensprache fiihren.

43 Art1 LG Nr12/1979 iVm Art 48 G Nr 833/1978 sowie VfGH, Urteil Nr 312/1983, RE
Pkte 3 ff.

44 Art 7 Abs 1-octies GvD Nr 206 vom 9.11.2007 (GBI 261/2007 BBI 228).

45 Inhalt und Abhaltung haben sich im Laufe der Jahre stark verdndert, zum heutigen
Stand unter https://zweisprachigkeitspruefungen.provinz.bz.it/de/home (22.6.2023).

46 EuGH 6.6.2000, Rs C-281/98 (Angonese), EU:C:2000:296, Rn 44. Dazu Obwexer in
diesem Band, IIL.C.

47 Der GERS ist im Rahmen des Europarats erarbeitet worden, sieche unter https://www.
coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages (22.6.2023)

48 Die Ladinischkenntnisse werden in einer separaten Priifung festgestellt (Art 3 Abs 7
DPR 752/1976) und beriicksichtigen die unterschiedlichen Sprachvarianten Grodens
und des Gadertals.

49 Siehe Art 3 Abs 9/bis bis sexies DPR 752/1976.
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Was die mit einer Kluft zwischen den zertifizierten und tatsdchlich
vorhandenen Sprachkenntnissen verbundene Problematik anbelangt, kann
auch ein Zusammenhang mit der freien Sprachenwahl im Rahmen der
Wettbewerbe gesehen werden, da die Wettbewerbsteilnehmer um eine Stelle
bei Gericht oder in der Verwaltung bisher das Recht hatten, ,die vorgese-
henen Priifungen je nach der Angabe im Zulassungsgesuch entweder in
italienischer oder in deutscher Sprache abzulegen“>® Damit ist die Wahl
der Sprache unabhingig von der Zuordnung der Stelle zu einer der drei
Sprachgruppen. Gerade mit Blick auf die zahlenmaf3ig stérkste Sprachgrup-
pe (die Erklarung ist eine Willens- und nicht eine Wissenserklarung®)
wird dies als Grund angesehen, dass die der Sprachgruppe entsprechen-
de Sprache nicht im ausreichenden Maf vorliegt, insbesondere in Bezug
auf die inhaltlich-fachlichen Anforderungen der Stelle (beispielsweise im
rechtlichen oder technischen Bereich). Als Abhilfe wurde 2023 in der
Durchfithrungsbestimmung zum Autonomiestatut GvD Nr 65 vom 15. Mai
20232 geregelt, dass eine der vorgesehenen schriftlichen Priffungen und
jedenfalls die miindliche Prifung in der Sprache abzulegen sind, die der
Sprachgruppe der Wettbewerbsteilnehmer entspricht.>* Damit wird zusatz-
lich zum erforderlichen allgemeinen Sprachniveau auf eine angemessene
fachliche Sprachqualifikation, fokussiert auf die mit der Stelle verbundenen
Tatigkeiten, abgezielt.>* Im Grunde zielt die Norm jedoch nicht nur auf
die Sicherstellung angemessener Sprachkenntnisse ab (insbesondere in Be-
zug auf die Deutschkenntnisse), sondern auch auf die Verhinderung von
opportunistischen Erklirungen der Sprachgruppenzugehorigkeit oder -an-
gliederung.®

Die zweite angesprochene Herausforderung in Form von mangelndem
sprach- und fachkundigem Personal macht sich seit einigen Jahren vor
allem im Gesundheitsbereich bemerkbar, der schon seit geraumer Zeit ganz

50 Art20 DPR752/1976.

51 Riz in Riz/Happacher, Grundziige des Italienischen Verfassungsrechts unter Beriick-
sichtigung der verfassungsrechtlichen Aspekte der Siidtiroler Autonomie* (2013) 451.

52 GBIl 132/2023.

53 Art1GvD 65/2023.

54 Vgl dazu die sehr kritischen Auflerungen der Landesgerichtsprisidentin von Bozen
Bortolotti in Corriere dellAlto Adige vom 9.5.2023, die eine Uberforderung der Priif-
linge im Falle einer deutsch abzulegenden Priifung befiirchtet.

55 Deshalb auch bekannt als ,,norma anti furbetti“ (Anti-Schlaumeier-Norm), siehe Alto
Adige vom 9.8.2021, Concorsi, primo si alla norma anti furbetti per l'Alto Adige.
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allgemein (und nicht nur in Stdtirol) unter Personalmangel leidet.>® Zu-
ndchst wird hier eine Losung iiber die Schaffung einer die Landessprachen
beriicksichtigenden Ausbildungsmdglichkeit in Stidtirol selbst gesucht, um
die erforderlichen Sprachkenntnisse sicherzustellen und zugleich die Stu-
dierenden an das Land zu binden. Dieser Weg wurde insbesondere mit der
Griindung der Landesfachhochschule fiir Gesundheitsberufe ,Claudiana®
im Jahr 1993 eingeschlagen,”” die in Kooperation mit italienischen Universi-
taten einen breiten Reigen von zweisprachigen Ausbildungen anbietet, wo-
bei der Unterricht je nach Muttersprache der Lehrenden in deutscher oder
italienischer Sprache stattfindet.® Dieser Weg wird nunmehr auch fiir das
Medizinstudium verfolgt, da ab 2024 ein dreisprachiges Medizinstudium
in Bozen starten wird.> Damit soll zusdtzlich zu der bereits bestehenden
Unterstiitzung der Arzteausbildung im deutschsprachigen Ausland, insbe-
sondere in Osterreich,® gegen den Arztemangel vorgegangen werden.

Ein weiterer Losungsansatz besteht darin, im Wege von zeitlich befriste-
ten Arbeitsverhiltnissen Personen im Gesundheitsbetrieb zu beschiftigen,
die noch nicht die erforderlichen Sprachkenntnisse aufweisen und ihnen
zugleich die Moglichkeit zu bieten, diese zu erwerben. Damit wird vor-
iibergehend vom Erfordernis der Zweisprachigkeit abgewichen, um in Be-
reichen mit Personalmangel die Gesundheitsdienstleistungen in den Kran-
kenhdusern sicherzustellen.®! Innerhalb der (fiinfjahrigen®?) Frist, in der
die Betreffenden im Siidtiroler Gesundheitsbetrieb angestellt sind, haben

56 Vgl zur Problematik Haller, Sprachenrechte in Siidtirol am Priifstand des Arzteman-
gels, in Burger et al (Hg), Recht und Sprache. Tagung der Osterreichischen Assisten-
tinnen und Assistenten Offentliches Recht (2019), 159.

57 Siehe Art LG 18/1993 und DLH 47/1996.

58 Art 2 Abs 4 DLH 47/1996. Die Ausbildungen reichen von der Ergotherapie iiber die
Krankenpflege bis zur Physiotherapie, siche zu den angebotenen Ausbildungen unter
https://www.claudiana.bz.it/de (22.6.2023).

59 Siehe Beschluss der Landesregierung Nr 830/2021 sowie Landespresseagentur, Medi-
zinstudium: Arbeitstreffen zwischen Land und Universitit Cattolica, 4.5.2023 (https:/
/autonomie.provinz.bz.it/de/news/medizinstudium-arbeitstreffen-zwischen-land-un
d-universitat-cattolica); Alto Adige vom 29.4.2023, Facolta di Medicina a Bolzano, 15.

60 Vgl zum Medizinstudium an Osterreichischen Universititen und zur Facharztausbil-
dung im Osterreischischen System Haller/Happacher, I molteplici legami della sanita
sudtirolese con I'Austria: pitt di una cooperazione transfrontaliera? (in Druck), Kapi-
tel 3.1.1.

61 Art1Abs1/bis LG 18/1983 idF LG 3/1999.

62 Art 1 Abs I/quater LG 18/1983 idF LG 8/2019. Aufier aufgrund von ,unentbehrlichen
und unaufschiebbaren Diensterfordernissen® sind diese Vertrdge nicht erneuerbar
(Art1Abs 1/bis LG 18/1983).
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sie die fiir ihre Stelle erforderlichen Sprachkenntnisse zu erwerben. Zu
diesem Zweck sind sie verpflichtet, Sprachkurse — die vom Land finanziert
werden koénnen® -, zu besuchen, was ihnen auch wahrend ihrer Arbeitszeit
moglich ist.% Hinsichtlich des drztlichen Personals wurde 2021 die Durch-
fihrungsbestimmung DPR Nr 197 vom 26. Janner 1980% dahingehend ge-
andert, dass die befristeten Arbeitsverhaltnisses des drztlichen Personals,
das im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung eine Bescheinigung seiner
Sprachkenntnisse auf der Stufe Bl des Gemeinsamen Europdischen Refe-
renzrahmens fiir Sprachen besafl, zwei weitere Jahre Zeit fiir den Erwerb
eines Zertifikats auf der Stufe C1 des GERS (oder gleichwertig) erhielt. Ziel
ist, einen — wenn auch nur punktuellen und zeitlich begrenzten — Ausgleich
zwischen den territorialen und sprachlichen Besonderheiten Stidtirols und
dem Recht auf Gesundheitsschutz sowie der Gewahrleistung der Kontinui-
tait der Gesundheitsversorgung und die Grundversorgungsleistungen zu
schaffen.%6

Nicht unerwahnt bleiben darf, dass 2020 auf Betreiben Sudtirols die
Umsetzungsbestimmungen der RL 2005/36/EG des Europiischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 2005 iiber die Anerkennung
von Berufsqualifikationen®” hinsichtlich der fiir die Berufsausiibung erfor-
derlichen Sprachkenntnisse ergdnzt wurden. In Umsetzung von Art 53
RL 2005/36/EG zu den Sprachkenntnissen, die Mitgliedstaaten im Zuge der
Anerkennung verlangen diirfen (Amtssprache oder Verwaltungssprache),
sieht Art 7 Abs 1-sexies GvD Nr206 vom 7. September 2007 nunmehr
hinsichtlich Art 99 ASt fiir das Gebiet Siidtirols vor, dass die Kenntnis
entweder der deutschen Sprache - die als Verwaltungssprache im Sinne
der Richtlinie gilt — oder der italienischen Sprache fiir die Anerkennung
ausreicht. Dies gilt fiir berufliche Tdtigkeiten auflerhalb der offentlichen
Verwaltung, fiir die bekanntermafien die Zweisprachigkeitspflicht gilt.

63 Art1Abs1/ter LG 18/1983.

64 Art1/bis LG 18/1983.

65 GBI 141/1980.

66 Art7 Abs 1 DPR197/1980 idF Art1 Abs 1 GvD 176/2021.
67 ABI2005 L 255, 22.

68 GBI1261/2007 BBI 228.
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V. Proporz im dffentlichen Dienst und Sprachgruppenzugehdirigkeit

Der ethnische Proporz im 6ffentlichen Dienst® sieht den Zugang zu Stel-
len im offentlichen Dienst im Verhaltnis zur Stirke der Sprachgruppen’®
vor — siehe Art 89 ASt”' -, was graduell innerhalb von 30 Jahren (mit-
hin 2002) hitte erreicht werden sollen.”? Bis heute ist dieses Ziel nicht
durchgehend erreicht.”? Hinzu kommt, dass die Anwendung des ethnischen
Proporz fortzufithren ist, damit er seiner Ausgleichfunktion zwischen den
Sprachgruppen nachkommen und zum friedlichen Zusammenleben der
drei Sprachgruppen beitragen kann. Der ethnische Proporz erfordert fiir
seine Anwendung die Feststellung der Zugehdrigkeit zu einer der drei
Sprachgruppen sowie deren numerischer Stirke.”* Daraus ergibt sich die
zentrale Bedeutung der Erklarung der Zugehorigkeit oder der Angliederung
an eine der drei Sprachgruppen, sowohl in ihrer fakultativen Form als
auch im Rahmen der anonymen Erhebung, die in regelméfliigem Abstand
durchgefithrt werden muss.”> Auch hier erfolgten seit 1972 eine Reihe von
Anpassungen, zum einen aufgrund von unionsrechtlichen Vorgaben,”® zum
anderen, um eine Mangelwirtschaft bei der Stellenbesetzung zu vermeiden.

Der Mangelwirtschaft bei der Stellenbesetzung wird mit dem Mecha-
nismus des so genannten flexiblen Proporzes begegnet, der erlaubt, jene
Stellen, die entweder aus Mangel an Bewerbern oder weil diese fiir nicht ge-
eignet befunden werden, in einem gewissen Ausmafd (30%) mit geeigneten
(das Kriterium der Fachkompetenz kommt damit eindeutig zum Tragen)
Bewerbern anderer Sprachgruppen zu besetzen, wobei dies bei den darauf-

69 Siehe dazu den Beitrag von Matha in diesem Band.

70 Art 69 DPR 574/1951 definiert drei Sprachgruppen: deutsch, italienisch und ladinisch.
2011 wurde folgende zahlenmafige Stirke erhoben: 69,64 % deutsche Sprachgruppe,
25.84 % italienische Sprachgruppe, 4,52 ladinische Sprachgruppe: ASTAT, Siidtirol in
Zahlen 2021 (2022) 15.

71 Fiir die Stellen in der Landesverwaltung und aller vom Land abhéngigen Korper-
schaften siehe Art 1 LG 40/1988, fiir das Personal im Gesundheitswesen Art 2
LG 19/1983 und fir die Gemeinden Art 180 RG 2/2018. Der VfGH hat in Urteil
Nr 224/1990 festgestellt, dass das Prinzip des ethnischen Proporzes auch zum Tragen
kommt, wenn nicht ausdriicklich darauf verwiesen wird.

72 Art 46 DPR 752/1976.

73 Siehe Matha in diesem Band, I1.C.

74 Siehe Matha in diesem Band, III.

75 Siehe Art 18 DPR Nr 752/1976; dazu Matha in diesem Band, III.

76 Siehe dazu Brunner/Ladurner/Zeller, Volkszihlung in Siidtirol: die Neuregelung der
Sprachgruppenerhebung unter besonderer Berticksichtigung EU-rechtlicher Vorga-
ben (2007) sowie Obwexer in diesem Band, IIL.A.
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folgenden Einstellungen ausgeglichen werden muss.”” Allerdings fordert der
auch im offentlichen Dienst zunehmende Personalmangel dieses System
vermehrt heraus.”® In diesem Zusammenhang wird etwa eine zeitweilige
Aussetzung des gesamten Systems gefordert, was als ,sanfter Proporz® be-
zeichnet wird.”

Die Erklarung der Zugehorigkeit bzw der Angliederung an eine Sprach-
gruppe erfolgt in einem System von geschlossenen Listen, da die drei
Sprachgruppen und die Kategorie ,,Andere® vorgesehen sind. Damit be-
steht keine Mdoglichkeit, auch eine andere sprachliche Identitat oder mehr
als eine sprachliche Identitdt anzufithren, was unter dem Blickpunkt des
Rechts auf freie Selbstidentifikation bedenklich erscheint.80

Als weitere Herausforderung ist die Digitalisierung zu nennen, da die
néchste anonyme Erhebung der Stirke der Sprachgruppen auch im digita-
len Weg stattfinden soll.3! Gegentiber der letzten Erhebung geht damit ein
wichtiges Element verloren, namlich die von Tiir zu Tiir ziehenden Perso-
nen, die den Befragten Sinn und Zweck der anonymen Erkldrung erldutern.
Letzteres ist angesichts der Ergebnisse einer Umfrage des Landesinstituts
fur Statistik ASTAT von 2022 wichtig, die aufzeigt, das 23% der jungen
Menschen den Begriff des ethnischen Proporzes nicht mehr kennen.®?
Hier scheint eine zielgerichtete Aufkldrung von grofler Bedeutung. In diese
Richtung geht auch die Landesregierung hinsichtlich der Umsetzungsmo-
dalitdten, da sie vorsieht, die Erhebung in einer ersten Phase digital und im
Anschluss klassisch mit Fragebogen von Tiir zu Tiir durchzufithren.®?

VI. Ortsnamen

Die primére Gesetzgebungskompetenz Siidtirols zur Regelung der Ortsna-
mengebung mit Verpflichtung zur Zweisprachigkeit ist mit dem Zweiten

77 Vgl Art 8 DPR 752/1976.

78 Siehe dazu Pallaver, Das nominale Autonomiestatut, Europa Ethnica 2022, 15 (18 ff).

79 Pallaver, Europa Ethnica 2022, 20.

80 Siehe Lantschner, Die Sprachgruppenzugehorigkeitserklarung, Politika 2022, 65 (78)
sowie Obwexer in diesem Band, IIL.C.

81 Siehe die Durchfiihrungsbestimmung GvD 150/2021.

82 ASTAT, Bedeutungen des Begriffs Muttersprache und Meinungen zum Proporz - Juni
2022, astat- info 42/2022, 5 (https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-inf
o.asp?news_action=4&news_article_id=668311, 23.6.2023).

83 Siehe Beschluss der Landeregierung Nr 619 vom 25.7.2023, der von einer Quote von
20% online abgegebenen Erklarungen ausgeht.

304

- am 21.01.2026, 01:34:05.


https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=668311
https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=668311
https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=668311
https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=668311

Zentrale Schutzregelungen: Herausforderungen und Losungsansitze

Autonomiestatut von 1972 unverindert geblieben.?* Jahrelang wurde die in
Art 8 Ziff 2 ASt enthaltene Kompetenz nicht ausgeiibt, womit deutsche und
ladinische Ortsnamen nicht gem Art 101 Abs 2 ASt festgestellt wurden und
somit rechtlich gesehen allein die in der Zeit des Faschismus eingefiihrten
italienischen Ortsnamen offiziell sind. Diese italienischsprachigen Ortsna-
men sind in der Substanz durch den italienischen Kartografen Tolomei er-
arbeitete Ubersetzungen der deutschen und ladinischen Ortsnamen, welche
letztere im Zuge der faschistischen Assimilierungspolitik ersetzt haben.3>
Wie heikel die Materie sowohl aus Sicht der sprachlichen Minderheiten
als auch aus Sicht der italienischen (Mehrheits)Bevolkerung nach wie vor
ist, zeigt sich an der immer wieder aufflackernden Diskussion® zu diesem
stark emotional - die Benennung von Orten ist evident kulturell und
identitdtsbildend - gepragten Thema.?” Zwei klar gegenlaufige Haltungen
stehen einander gegeniiber. Zum einen jene, die eine Abschaffung der als
historisches und andauerndes®® Unrecht betrachteten italienischen Ortsna-
men fordert®® und lediglich die historischen, vor der Annexion Stdtirols
durch Italien bestehenden Ortsnamen akzeptiert.”® Die entgegengesetzte
Haltung fordert die strikte Einhaltung der Verpflichtung zur Zweisprachig-
keit und ist damit gegen eine Authebung von italienischen Ortsnamen.”!

84 Siehe dazu Zeller in diesem Band, IIL

85 Siehe Konigliches Dekret 800/1923; MD 10.7.1940. Vgl auch Hilpold, Die Siidtiroler
Ortsnamensregelung - ein rechtlich unlésbares Problem? Europa Ethnica 1-2/2017,
29 (29 ff).

86 Siche etwa Alto Adige vom 12.4.2023, Toponomastica, la Svp vuole sondare il terreno,
23.

87 Vgl etwa die Diskussion zu LG 10/2019 (Europagesetz des Landes 2019), in dem in
der italienischen Version der Begrift , Alto Adige® durch die Bezeichnung ,Provincia
di Bolzano“ ersetzt wurde, wahrend in der deutschen Fassung der Begriff ,Siidtirol“
beibehalten wurde, was wenige Tage spater wieder riickgéngig gemacht wurde.

88 Siche zB den Beschlussantrag Nr57/23 der Stid-Tiroler Freiheit anldsslich der 100
Jahre der Einfithrung der faschistischen Ortsnamen (http://www2.landtag-bz.org/do
cumenti_pdf/idap_683492.pdf, 22.6.2023).

89 Vgl Fraenkel-Haeberle, Linguistic Rights and the Use of Language, in Woelk/Palermo/
Marko (Hg), Tolerance through Law (2008) 272.

90 Auch unter Berufung auf Vélkerrecht, dazu Palermo, Riflessioni giuridiche sulla di-
sciplina della toponomastica nella Provincia autonoma di Bolzano, in Obermair/Ris-
se/Romeo (Hg), Regionale Zivilgesellschaft in Bewegung. Cittadini innanzi tutto
(2012), 343 -345; Hilpold, Europa Ethnica, 33-36.

91 Vgl Cosulich/Happacher, La competenza legislativa provinciale, in Casonato/Happa-
cher/Rossi/Toniatti (Hg), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione autono-
me Trentino Alto Adige/Siidtirol e delle Province autonome di Trento e Bolzano/Siid-
tirol (in Druck).
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Nach einer Anzahl von nicht erfolgreichen Losungsversuchen, die ver-
suchten, eine Liste von jedenfalls zweisprachig zu erhaltenden Ortsnamen
zu definieren, ebenso Kriterien (insbesondere den tatsachlichen Gebrauch)
und Verfahren festzulegen,”? erfolgte 2012 mit LG Nr 15 vom 20. September
2012% erstmals eine landesgesetzliche Regelung. Das LG 15/2012 errichtete
ein Verzeichnis der Ortsnamen des Landes und einen Landesbeirat fiir
Kartographie und definierte ein Verfahren zur Festlegung der Ortsnamen.
Nach der Anfechtung des Landesgesetzes vor dem Verfassungsgerichtshof
durch die Regierung® wurde versucht, im Wege einer Durchfithrungsbe-
stimmung zum Statut einen Rahmen fiir die Festlegung der Ortsnamen
zu schaffen, was jedoch letztendlich scheiterte.®> In Folge wurde zur Ver-
meidung einer ungiinstigen Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs die
landesgesetzliche Regelung aufgehoben.?

VII. Mobilitdt in der EU und Migration

Fiir das Siidtiroler Minderheitenschutzsystem ergeben sich aufgrund der
durch die europiische Integration und allgemeine Globalisierung beforder-
ten Mobilitit sowie durch die Migrationsbewegungen aus Nicht-EU-Staa-
ten neue Herausforderungen. Dies lasst sich auch aus den statistischen
Daten ablesen: Am 31.12.2021 lebten rund 51.600 Menschen (9,7% der
Bevolkerung) ausldndischer Nationalitdt in Sidtirol, die aus 145 Staaten
stammen.’” Sie kommen grofitenteils aus Europa (ca 60 %) und gut die
Hilfte stammt aus den Mitgliedstaaten der EU (davon mehr als 1/3 aus dem
deutschsprachigen Kulturkreis).”® Seit Anfang der 1990er Jahre hat ihre
Zahl bestindig zugenommen, wobei zunéchst die Mobilitdt im Rahmen der
EU vorherrschend war, doch ab 2015 eine deutliche Erhéhung durch die
Fliichtlings- und Migrationswellen festzustellen ist.” Sie sind relativ jung

92 Siehe dazu Zeller in diesem Band, III.

93 ABIReg 39/2012.

94 Rekurs Nr182/2012.

95 Vgl Zeller in diesem Band, III.

96 LG 1/2019 (ABIReg 17/2019). Der VfGH erklarte das Verfahren aufgrund des Entfalls
des Streitgegenstandes fiir beendet: Beschluss Nr 190/2019.

97 ASTAT, Ausldndische Wohnbevélkerung - 2021, astat-info 12/2023, 1.

98 ASTAT, astat-info 12/2023, 6.

99 Siehe Medda Windischer, Autonomia, minoranze e migrazione, Politika 2022, 253
(256 ff).
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und leben vorzugsweise in den Gemeinden stidtischer Gréflenordnung.100
Entsprechend liegt ihr Anteil in der Schule mit 12 % (2020/21)%! etwas
hoher.

Stdtirol verfiigt aufgrund seiner Autonomie {iber umfangreiche Gesetz-
gebungs- und Verwaltungskompetenzen in Bereichen wie Schule und So-
ziales, welche gerade im Kontext der Integration von Zuwanderern eine
grofie Rolle spielen.%2 Diese Zustindigkeiten gilt es jedoch in Ubereinstim-
mung mit den Vorgaben des Unionsrecht auszuiiben,!* ebenso sind verfas-
sungsrechtliche Vorgaben zu beachten, insbesondere der in Art 3 Verf ver-
ankerte Gleichheitsgrundsatz. Hinzu kommt, dass Kontrolle und Lenkung
von Migrationsfliissen, dh die Regelungen im Bereich Einwanderung, Asyl
und rechtliche Stellung von Fremden gem Art 117 Abs 2 lita) und b) Verf!%4
ausschliefllich in staatlicher Kompetenz stehen.

Mit der migrationsbedingten kulturellen und sprachlichen Vielfalt ver-
bunden sind auch eine Reihe von Herausforderungen, denen sich ein
System des Minderheitenschutzes fiir autochthone Minderheiten stellen
muss.'®> Dies gilt hinsichtlich der Integration in den Bildungsbereich,!%®
den Bereich der Sozialleistungen und ganz allgemein fiir jene Aspekte,
die zu einer (unionsrechtskonformen) Offnung von Instrumenten wie der
Sprachgruppenzugehdrigkeit, dem ethnischen Proporz oder den Sprach-
kenntnissen gefiihrt haben.!o”

100 ASTAT, astat-info 12/2023, 1.

101 Vgl ASTAT, Bildung in Zahlen - Schuljahr 2021/22, astat-info 04/2023, 1.

102 Siehe insbesondere im Bildungsbereich Art 8, Ziffern 8, 26, 27, 28 und 29 ASt sowie
Art 9, Ziffer 2 ASt, im Sozialbereich Art 8 Ziffern 10 und 25 ASt. Zur Thematik
siehe etwa die Beitrdge in Medda-Windischer/Carla (Hg), Migrationspolitik und
Territoriale Autonomie (2013).

103 Vgl dazu etwas Eisendle, Geforderter Wohnbau und ders, Offentliche Fiirsorge und
Wohlfahrt, in Obwexer/Happacher/Baroncelli/Palermo (Hg), EU-Mitgliedschaft
und Siidtirols Autonomie (2015), 291 und 323; Trettel, Allgemeine und berufliche
Bildung, in Obwexer/Happacher/Baroncelli/Palermo (Hg), EU-Mitgliedschaft und
Siidtirols Autonomie (2015), 355. Emblematisch sei der Fall Kamberaj genannt, der
die Verteilungsmechanismen der Mittel im sozialen Wohnbau, im Spezifischen den
Zugang zu Wohngeld fiir einkommensschwache Mieter, betraf: EuGH, 24.4.2021,
Rs C-571/10 (Kamberaj), ECLI:EU:C:2012:233.

104 Vgl dazu auch VfGH, Urteil Nr 2/2011, RE Pkt 4.2.

105 Siehe dazu etwa die Analyse von Pallaoro/Colletti, ‘Nuove’ minoranze in Alto Adi-
ge/Stidtirol: impatto sugli strumenti a tutela delle ‘vecchie” minoranze, in Medda-
Windischer/Carla (Hg), Migrationspolitik, 115 - 159.

106 Siehe dazu Happacher, federalismi.it n.32/2022, 128 -130.

107 Siehe dazu insbesondere die Beitrige von Matha, Zeller, Obwexer und Brugger in
diesem Band.
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Siidtirol hat mit dem LG Nr12 vom 28. Oktober 2011'% zur ,Integra-
tion ausliandischer Biirgerinnen und Biirgerinnen® eine landesgesetzliche
Grundlage geschaffen, um auf diese Verdnderungen in seiner Gesellschaft
zu reagieren.!” Ziel des Gesetzes ist, ,die gegenseitige Anerkennung und
die Aufwertung der kulturellen, religiésen und sprachlichen Identitaten“!!?
zu fordern, dabei das ,gegenseitige Kennenlernen zwischen den verschie-
denen Kulturen und Identitdten in Stidtirol und gleichzeitig das Wissen
um die ortliche Geschichte und Kultur, um den Integrationsprozess voran-
zutreiben’!! jegliche ,Ungleichbehandlung und Diskriminierung aufgrund
einer unterschiedlichen ethnischen, sprachlichen, kulturellen oder religio-
sen Zugehorigkeit ausldndischer Biirgerinnen und Biirger [zu vermeiden],
um so gleiche Chancen auf soziale und kulturelle Eingliederung zu gewéhr-
leisten und jegliche Form von Rassismus zu bekdmpfen‘!!2

In diesem Zusammenhang hat der VfIGH eine klare Linie gezogen, in-
dem er eine in Art 10 Abs 2 LG 12/2011 enthaltene fiinfjahrige Anséssigkeits-
dauer fiir Nicht-EU-Biirger fiir zentrale, wesentliche Sozialleistungen wie
das Wohngeld auf der Grundlage von Art 3 Verf fiir verfassungswidrig
erklart hat. Der Gerichtshof sah die Frist insofern als unsachlich und dis-
kriminierend an als diese Sozialleistung eine unabhangig von der Dauer des
Aufenthalts bestehende Bediirftigkeit bzw Notlage beheben soll.!3

Als Mafinahmen zur Beforderung der Integration in die Siidtiroler Ge-
sellschaft, welche sich sozusagen als transversales Element und Heraus-
forderung fiir das Minderheitenschutzsystem erweist, wurde ab 2016 in
Umsetzung des Prinzips des Forderns und Forderns etwa der Besuch von
Kursen zu Gesellschaft und Kultur Siidtirols als zusétzliche Voraussetzung
fiir den Bezug gewisser Sozialleistungen eingefiihrt.* Ebenso bestehen
eine Koordinierungsstelle fiir Integration,""> ein Landesintegrationsbeirat!®
und die Figur der interkulturellen Mediatoren.!'” Die seit 2022 bei der

108 ABIReg 45/2011.

109 Kritisch dazu etwa Medda-Windischer, Politika 2022, 265.
110 Art1Abs2 LG 12/2011L

111 Art1Abs 3 litc) LG 12/2011.

112 Art1Abs 3 lite) LG 12/201L

113 V{GH, Urteil Nr 2/2013, RE Pkt 3.2.

114 Siehe Beschluss Landesregierung Nr 1182/2019.

115 Art 3 Abs 3 LG 12/2011.

116 Art 6 LG 12/2011.

117 Art 9 Abs1LG 12/2011.
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Zentrale Schutzregelungen: Herausforderungen und Losungsansitze

Volksanwaltschaft bestehende Antidiskriminierungsstelle!™® stellt ein weite-
res Mosaikteil dar, ebenso wie das Instrument der Integrationsvereinbarung
als zentrales Mittel fiir ein geregeltes Zusammenleben."” Daneben kann ein
vielfiltiges Engagement der Zivilgesellschaft festgehalten werden.!20

VIIL Schlussbemerkungen

Die zentralen Minderheitenschutzregelungen des Zweiten Autonomiesta-
tuts sind ein komplexes, aber konsolidiertes System, das nach wie vor
punktuellen Anpassungsbedarf aufweist, auch im Sinne einer dynamischen
Erhaltung und Pflege der errungenen Schutzmechanismen. Das Instrumen-
tarium dazu besteht einerseits in der Abdnderung des Statuts, andererseits
bei gleichbleibendem verfassungsrechtlichem Rahmen in den Durchfiih-
rungsbestimmungen zum Statut. Ebenso ist aus volkerrechtlicher Sicht
daran zu erinnern, dass Anderungen an der Siidtiroler Autonomie eine
Befassung Osterreichs erfordern, um dessen Schutzfunktion zu respektie-
ren.!?! Bisher wurden diese Instrumente erfolgreich eingesetzt, wobei sich
die Anderung der statutarischen Bestimmungen ohne die Verankerung des
Verhandlungs- und Einvernehmensprinzips auch fiir das Statut als kritisch
erweisen konnte. Insofern besteht hier die Herausforderung darin, eben
dieses Einvernehmen zu verankern,'?” um eine Revision des Statuts mit
weniger Risiko fiir die sprachlichen Minderheiten hinsichtlich ungewollter
Anderungen angehen zu konnen.

Hinsichtlich der Bildung in der Minderheitensprache und dem damit
verbundenen Sprach- und Kulturerwerb lassen sich die geschilderten Lo-
sungsansitze auf der Grundlage umfassender Zustdndigkeiten Siidtirols zur
Gestaltung des Schulwesens als pragmatisch, wenn auch teilweise hart an
der Grenze zur Missachtung des Prinzips des Unterrichts in der Mutter-

118 Art 20 ff LG 11/2020. Siehe néher unter https://www.volksanwaltschaft-bz.org/de/an
tidiskriminierungsstelle.asp (23.6.2023).

119 Siehe zur Vereinbarung und den Leitsdtzen naher unter https://www.provinz.bz.it/f
amilie-soziales-gemeinschaft/integration/integrationsvereinbarung.asp (23.6.2022).

120 Dazu Medda-Windischer, Politika 2022, 264.

121 Siehe dazu Haller, Sudtirols Minderheitenschutzsystem (2021) 455 - 476; zur
Schutzfunktion Osterreichs 479-485.

122 Siehe letzthin Verfassungsgesetzesentwurf Durnwalder AS 304/XIX (Modifiche agli
statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modifi-
cazione degli statuti medesimi), abrufbar unter https://www.senato.it/japp/bgt/sho
wdoc/19/DDLPRES/0/1361568/index.html (25.6.2023).
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Esther Happacher

sprache bewegend qualifizieren. Ausgehend von den Wiinschen der interes-
sierten Sprachgruppe - insbesondere der italienischen Sprachgruppe!?® -
werden diese durch innovative Projekte verwirklicht, wobei das in Art 19
ASt festgelegte Prinzip der einsprachigen Schule (zumindest formell und
fiir die deutsche Minderheit) aufrecht bleibt, faktisch aber wohl gerade
beim CLIL-Unterricht das Prinzip des muttersprachlichen Unterrichts zu-
mindest teilweise nicht mehr trdgt. Hier soll betont werden, dass es zwar
grundsitzlich richtig erscheint, die Wiinsche der jeweiligen Sprachgruppe
in der Praxis zu berticksichtigen (zB nach einer mehrsprachigen internatio-
nalen Schule), es aber trotzdem aus systematischen Griinden geboten ist,
derartige Entwicklungen zumindest in die Form einer Durchfiihrungsbe-
stimmung (wenn nicht in die einer Anderung des Statuts) zu gieffen, um
generelle und grundlegende Kriterien zur Verfiigung zu haben. Mag es sich
derzeit um ein einzelnes Projekt handeln, ist damit doch ein Grundprinzip
des Stdtiroler Minderheitenschutzes — der Unterricht in der Muttersprache
- wenn nicht durchbrochen, so doch aufgeweicht und kénnte zu weiteren
Wiinschen (und politischem Druck) fiir spezielle, mehrsprachige Klassen-
ziige fithren. Und schlieSlich sollte man nicht vergessen, dass vorhandene
Regelungen wie das Verfahren im Hinblick auf die Beurteilung der ange-
messenen Sprachkenntnisse fiir den Schulbesuch nach wie vor ihre Berech-
tigung haben, auch aus Sicht des Lehrpersonals, das nicht allein fiir die
sprachliche Ausbildung zustindig sein kann, da auch die Verantwortung
der Eltern eingefordert werden darf und muss.

Was die fiir das Recht auf den Gebrauch der Minderheitensprache
erforderlichen Sprachkenntnisse im offentlichen Dienst anbelangt, muss
weiterhin deren Erwerb gefordert, aber auch geférdert werden. Zielgerich-
tete Sprachkurse, wie sie etwa im Gesundheitsbereich nunmehr angeboten
werden, wiren eines der Mittel dazu. Initiativen zur Schaffung von Ausbil-
dungsméglichkeiten iiber das Schulsystem hinaus, in denen die Anforde-
rungen an die Kenntnisse der Minderheitensprache beriicksichtigt werden
(zB Medizinstudium), gehen ebenfalls in die richtige Richtung - unter der

123 Siehe etwa die Schulen mit italienischer Unterrichtsprache Volksschule Manlio Lon-
gon und Mittelschule Archimede in Bozen, die eine dreisprachige Schule unter ihren
Zielen fiir die Jahre 2020 -2024 anfiihren: in der Volksschule gibt es beispielsweise
2 Sektionen, in denen der Unterricht 12 Stunden pro Woche in Deutsch erfolgt, in
der Mittelschule wird die CLIL-Methode fiir den Deutsch-Unterricht verwendet:
Schulprogramm 2021-2024, 11, abrufbar unter https://www.icbz5.it/secondaria_arch
imede/wp-content/uploads/2020/12/Sintesi-PTOF-2021-2024.pdf.
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Zentrale Schutzregelungen: Herausforderungen und Losungsansdtze

Voraussetzung, dass die deutsche Sprache auch gleichberechtigt im Unter-
richt berticksichtigt wird.

Ob die gerade in Kraft getretene Regelung der Ablegung der Wettbe-
werbspriifungen in der Sprache der gewéhlten Sprachgruppe eine positive
Auswirkung haben wird, wird sich erst in der Praxis der ndchsten Jahre
zeigen. Tatsdchlich aber verlangt sie ein neues Bemiithen um die Kennt-
nis beider Landesprachen auch in spezifischen Kontexten wie etwa dem
Rechtswesen, was wohl als Vorteil und nicht als Belastung gesehen werden
sollte. Gerade im rechtlichen Bereich stehen Mittel zur Verfiigung, um die
Kenntnis der deutschen Terminologie zu unterstiitzen und zu erleichtern,
von der Terminologiekommission gem Art 6 DPR 574/1988 iiber tibersetzte
Gesetzestexte (zB die so genannte Blaue Reihe) bis hin zur Datenbank
Bistro und einer vom Land Siidtirol geférderten juristischen Ausbildung
mit einem Fokus auf zweisprachiger Rechtsterminologie an der Universitat
Innsbruck.!?*

Hinsichtlich der Sprachgruppenerklirung miisste iiberlegt werden, ob
die Moglichkeit zur Erklarung einer anderen sprachlichen Identitdt oder
von mehrfachen Identititen unter Aufrechterhaltung der Bestimmung der
zahlenmafligen Stédrke der drei Sprachgruppen erdffnet werden sollte. Ins-
gesamt wird die Sprachgruppenzugehorigkeit als ein im européischen Ver-
gleich brauchbares Mittel zur Umsetzung des ethnischen Proporzes beur-
teilt und das System als ausgewogen und zielfithrend angesehen,'?> sodass
sie jedenfalls zu erhalten ist.

Was die Frage eines ,sanften Proporzes“ angeht, erscheint eine Ausset-
zung einerseits angesichts der aufgezeigten Schwierigkeiten hinsichtlich
der tatsdchlichen Sprachkenntnisse und andererseits in Anbetracht dessen,
dass es Jahrzehnte erfordert hat, um den nach wie vor nicht vollstindigen
Umsetzungsstand zu erreichen, wenig sinnvoll.

Hinsichtlich der Ortsnamensgebung besteht weiterhin die Herausforde-
rung, eine Regelung zu finden, die vor dem Hintergrund der im Autono-
miestatut festgelegten Pflicht zur Zweisprachigkeit sowohl fiir die deutsche
als auch die italienische Seite akzeptabel ist. Dass dies bei gleichbleibender
Rechtslage - dh ohne Abanderung der Pflicht zur Zweisprachigkeit im
Autonomiestatut — nur durch einen politischen Kompromiss méoglich sein

124 Vgl dazu Happacher, Das Studium des Italienischen Rechts an der Universitat Inns-
bruck. Geschichte - Gegenwart - Zukunft, in Schennach (Hg), 350 Jahre Universitit
Innsbruck. Regionale Ausstrahlung und europiische Vernetzung (2020), 61.

125 Lantschner, Politika 2022, 78.

311

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Esther Happacher

wird (was im Ubrigen wohl auch im Falle einer Anderung der Pflicht zur
Zweisprachigkeit zutreffen diirfte), ist klar. Ein solcher Kompromiss miisste
jedenfalls ein transparentes und an objektiven Kriterien ausgerichtetes Ver-
fahren vorsehen, in dem - wie auch sonst im Autonomiestatut vorgesehen
- weder die eine noch die anderer Sprachgruppe ausschlieflich bzw {iber
die jeweils andere Sprachgruppe bestimmen kann. Als Instrument erscheint
in diesem Zusammenhang nach wie vor eine Durchfithrungsbestimmung
zum Statut geeignet, da sich in ihrer Erarbeitung der Interessenausgleich
zwischen den Vertretern der Sonderautonomie und damit va der Minder-
heiten und der gesamtstaatlichen Mehrheit erreichen lief3e.

All diese Herausforderungen und Losungsansitze verlangen jedoch auch,
dass die Verantwortlichen hartnéckig in der Suche nach adidquaten Losun-
gen als Antwort auf die Anderungen in Gesellschaft und Wirtschaft sind,
sei es im Land als auch auf gesamtstaatlicher Ebene. Verwaltung und Politik
miissen daflir entsprechende fachliche Kompetenz aufweisen und nicht
zuletzt muss auf allen Seiten die Bereitschaft bestehen, gemeinsam die He-
rausforderungen anzunehmen und gemeinsam nach Losungen zu suchen,
die auch Kompromisse beinhalten werden miissen.
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Die digitale Dimension der Sonderautonomie zwischen
Einheitlichkeit und Differenzierung!

Elena D’Orlando/Paolo Coppola

I Vorbemerkung: Sonderautonomie in Krisenzeiten

Um {iiber die neuen Herausforderungen fiir die Sonderautonomie nach-
zudenken, ist es angebracht, zundchst die derzeitigen Rahmenbedingun-
gen der Autonomie zu betrachten und das Augenmerk insbesondere auf
die wiederholten Krisensituationen - Pandemie und Wirtschaftskrise -
zu legen, die deutlich gemacht haben, dass sich jene Mechanismen, in
denen sich bisher, wenn auch mit einigen Anpassungen und auf einer
fragilen Grundlage? eine relativ stabile Struktur der intergouvernementalen
Beziehungen herauskristallisiert hatte, objektiv gesehen in Schwierigkeiten
befinden. Die Fragilitit der Struktur ldsst sich letztendlich auf fehlende
Mechanismen zuriickfiihren, die die territorialen Erfordernisse stabil und
wirksam in die Entscheidungsprozesse des Zentralstaates miteinbeziehen.3

1 Der vorliegende Beitrag entstammt gemeinsamen Uberlegungen, wobei die Kapitel I,
I1I und V von Elena D‘Orlando verfasst wurden und die Uberarbeitung des Vortrags
darstellen, der im Rahmen der Tagung ,Stidtirols Autonomie gestern, heute und mor-
gen: Riick-, Ein- und Ausblicke auf 50 Jahre Zweites Autonomiestatut / Lautonomia
dellAlto Adige/Siidtirol tra ieri, oggi e domani: bilancio e prospettive dei 50 anni del
secondo Statuto di autonomia, am 14.10.2022 in Bozen gehalten wurde; die Kap IT und
IV wurden von Paolo Coppola verfasst. Aus dem Italienischen tibersetzt von Philipp
Rossi.

2 Unter besonderer Beriicksichtigung der entscheidenden Frage der finanziellen Bezie-
hungen siehe D’Orlando, Corti costituzionali, crisi economico-finanziaria e forma di
Stato regionale, federalismi.it 2019.

3 Vgl dazu in der mittlerweile umfangreichen Literatur: Bifulco, Il modello italiano
delle Conferenze Stato-autonomie territoriali (anche) alla luce delle esperienze federali,
Istituzioni del federalismo 2006, 233 ff; Bin/Ruggiu, La rappresentanza territoriale in
Italia. Una proposta di riforma del sistema delle conferenze, passando per il definitivo
abbandono del modello Camera delle Regioni, Istituzioni del federalismo 2006, 903 ff;
Morelli, Le relazioni istituzionali, Rivista AIC 2019, 114 ff; Cosulich, Le relazioni istitu-
zionali fra Stato e Regioni (uti sociae e uti singulae), Rivista AIC 2019, 160 ff; DellAtti,
Tra modelli e prassi. Formalismo e informalita nella cooperazione fra Stato e Regioni,
federalismi.it 2019. In Bezug auf Schwierigkeiten in jiingerer Zeit vgl Catelani, Centra-
lita della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome durante I'emergenza
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Es war daher zu erwarten, dass der durch die Pandemie bedingte Notstand
und seine Folgen diese Fragilitat verscharfen und noch verstarken wiirden.*

Infolgedessen sieht sich die Gesetzgebungs- und Verwaltungsautonomie
der Regionen und Provinzen mit Sonderautonomie nun einem noch nie
dagewesenen Kontext gegeniiber, in dem die Priorititen (und kritischen
Fragen), die sich im Zusammenhang mit der Umsetzung des Nationalen
Aufbau- und Resilienzplans (NARP) ergeben, im Vordergrund stehen. Un-
ter diesen ist die Digitalisierung eines der Ziele, denen in Ubereinstimmung
mit den von Next Generation EU° vorgegebenen Séulen eine zentrale Rolle®
zukommt.

Es erscheint daher als sinnvoll, vom NARP auszugehen, um den Kontext
darzustellen, in welchem die Ausiibung der Sonderautonomie heutzutage
erfolgen muss.

In diesem Zusammenhang kann unmittelbar auf ein Merkmal des Sys-
tems hingewiesen werden. Fiir die Sonderautonomien folgen die Fithrungs-
struktur und die Umsetzung des NARP einem Muster, das der Staat bereits
bei der Bewiltigung des Gesundheitsnotstands’” und mit dhnlichen Ergeb-

Covid-19? Piu forma che sostanza, Osservatorio sulle fonti 2020, 501 ff, abrufbar unter
www.osservatoriosullefonti.it (4.4.2023) und D’Orlando, Emergenza sanitaria e Stato
regionale: spunti per una riflessione, Osservatorio sulle fonti 2020, 577 ff, abrufbar
unter www.osservatoriosullefonti.it (4.4.2023).Fiir eine Analyse der Funktionsweise
der Beziehungen zwischen Staat und Regionen bei der Bewiltigung der Pandemie
vgl Alessi, Le dinamiche delle relazioni intergovernative Stato-Regioni durante lemer-
genza sanitaria, in IRES Piemonte/TRPET/SRM/PoliS Lombardia/TPRES/Liguria Ri-
cerche/Agenzia Umbria Ricerche (Hg), La finanza territoriale. Rapporto 2021, 273 ff.

4 Dazu kann auf die zahlreichen Beitrage in Antonetti/Pajno (Hg), Stato e sistema delle
autonomie dopo la pandemia (2022) verwiesen werden. Diese zeigen unter verschie-
denen Gesichtspunkten die Probleme im Zusammenhang mit der Verwaltung des
NARP auf, und zwar gerade wegen der Schwachstellen, die das derzeitige Modell eines
Regionalstaats in der Kompetenzverteilung und den Mechanismen zur Verbindung der
verschiedenen Regierungsebenen kennzeichnen.

5 Es sei daran erinnert, dass die Europdische Kommission die Digitalisierung neben
dem 6kologischen Wandel, der makrodkonomischen Stabilitit und der Gerechtigkeit
in den Mittelpunkt des Next Generation EU gestellt hat: Mitteilung der Kommission
an das EP, den Rat, die Europdische Zentralbank, den Europdischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Europdische Investitions-
bank: Jahrliche Strategie fiir nachhaltiges Wachstum 2021, KOM(2020) 575 endg vom
17.9.2020, 3 ff.

6 https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html (4.4.2023).

7 Dazu insbesondere in Bezug auf die finanziellen Aspekte D’Orlando, Lautonomia
finanziaria delle Regioni e delle Province speciali, in Toniatti (Hg), Le relazioni fra
autonomie speciali e Regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico. Le
complessita di una dialettica (1970-2020) (2022) 253 (269 ff).
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Digitale Dimension der Sonderautonomie

nissen verfolgt hat, ndmlich der Tendenz, vom Modell der sich aus den Sta-
tuten und deren Durchfithrungsbestimmungen ergebenden Beziehungen
zwischen Staat und Sonderautonomie abzuweichen.

Der NARP sieht eine Vielzahl spezifischer Interventionsbereiche vor,
darunter transversale Strukturreformen (6ffentliche Verwaltung, Justiz) zur
Gewihrleistung der vollstindigen Umsetzung des Planes (Vereinfachung,
offentliches Auftragswesen, Wettbewerb), die fiir bestimmte Sektoren und
Ziele relevant sind (Arbeit, Verkehr, Umwelt, Energie), welche sich mit
den Zustdndigkeiten der Regionen/Provinzen in unterschiedlicher Breite
und Intensitit iiberschneiden. In der aufsteigenden Phase der Ausarbeitung
des Plans spielten die Regionen (mit Normal- und Sonderstatut) sowie
die autonomen Provinzen eine begrenzte Rolle, ein Umstand, der auch in
der absteigenden Phase fortzuwirken scheint.® Dreh- und Angelpunkt der
Verwaltung ist namlich eine Steuerungsgruppe, die beim Ministerratsprasi-
dium angesiedelt ist und an der die Préasidenten der Regionen (mit Nor-
mal- und Sonderstatut) sowie der autonomen Provinzen zwar teilnehmen
konnen, allerdings nur, wenn es um lokale Angelegenheiten geht.® Vorge-
sehen ist eine Arbeitsgruppe mit beratender Funktion, an der auch die
Regionen (mit Normal- und Sonderstatut) sowie die autonomen Provinzen
teilnehmen konnen, allerdings nicht als Tragerinnen verfassungsmaflig vor-
gesehener und garantierter Kompetenzen, sondern gleichgestellt mit den
Sozialpartnern, um deren Stellungnahme ersucht wird.!

Dariiber hinaus ist zu bedenken, dass die Mafinahmen des NARP Berei-
che von eindeutig regionaler Zustindigkeit (zB Kindergdrten) betreffen,
die dazu bestimmt sind, von den zustindigen Ministerien in direktem
Austausch mit den Ortlichen Koérperschaften verwaltet zu werden. Die
Rechtmifligkeit dieses Modells ist fraglich, da - wie vom VIGH bereits
Klargestellt — die Kompetenzverteilung zwischen Staat und Regionen auch
nicht durch Mafinahmen zur Bewiltigung von Krisensituationen verdndert

8 Mattarella, 1 problemi del raccordo tra Stato e autonomie territoriali, in Antonet-
ti/Pajno (Hg), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia (2022) 251 (252 f).
9 Art2 GD Nr 77 vom 31.5.2021 (GBI 129/2021).

10 Art 3 GD 77/2021. Es sei darauf hingewiesen, dass mit Art 33 GD Nr 152 vom 6.11.2021
(GBI 265/2021) eine Steuerungsgruppe fiir die Koordinierung der Wiederaufbau-
und Resilienzinitiativen zwischen dem Staat, den Regionen und den autonomen
Provinzen eingerichtet wurde, die jedoch bei einer staatlichen Struktur angesiedelt ist
(der Abteilung fiir regionale Angelegenheiten und Autonomien des Ministerratsprasi-
diums).
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werden kann.!! Besonders problematisch ist dies fiir die Regionen mit Son-
derstatut und die autonomen Provinzen, vor allem dann, wenn diese — wie
in Friaul-Julisch Venetien, Trentino-Siidtirol und dem Aostatal — mit den
ortlichen Korperschaften ihres Gebiets ein integriertes System verwirklicht
haben, fiir das sie auch in finanzieller und verwaltungsorganisatorischer
Hinsicht zusténdig sind.!?

Die Umsetzungsphase des NARP stellt die zentrale Rolle des integrier-
ten regionalen Systems der offentlichen Finanzen grundlegend in Frage.
Dieses System haben die alpinen Sonderautonomien im Laufe der Zeit
im Wege von Durchfithrungsbestimmungen und einer entsprechend ver-
antwortungsbewussten Ausiibung ihrer Gesetzgebungs- und Verwaltungs-
kompetenz fiir die Ordnung der ortlichen Korperschaften und der Lokal-
finanzen aufgebaut, wobei sie auch die Kosten, die im Zusammenhang
mit der Finanzierung der ortlichen Korperschaften entstehen, vollstindig
iibernehmen.

Hervorzuheben ist, dass die Sonderautonomien ihre Rolle als Dreh-
und Angelpunkt des regionalen Systems durch die Einrichtung spezifischer
Steuerungsinstrumente fiir die Umsetzung des NARP innerhalb ihres Re-
gional- bzw Landesgebietes wahrgenommen haben. Das Land Siidtirol hat
beispielsweise eine Steuerungsgruppe in Form eines gemischt aus Vertre-
tern der Politik und der Verwaltung zusammengesetzten Gremiums einge-
richtet, dem die Aufgabe zukommt, Leitlinien vorzugeben und strategische
Entscheidungen zu treffen. In der Folge wurde auch eine Task Force ein-
gerichtet, die sich mit der Zuweisung von Mitteln, der Einrichtung von
Verwaltungs- und Kontrollsystemen sowie den Ausschreibungen und Mafi-
nahmen auf staatlicher Ebene befasst. Zu den an der Steuerung beteiligten

11 VfGH, Urteil Nr151/2002, RE Pkt 4: ,(...) der Grundsatz salus rei publicae suprema
lex esto kann nicht geltend gemacht werden, um die verfassungsmaflig abgesicherte
Autonomie der Gebietskorperschaften auszusetzen, die durch die Verfassung festge-
legt wird. Der Staat muss daher der finanziellen Notlage mit den Mitteln begegnen,
die die Verfassungsordnung vorgibt® Der Originaltext lautet: “(...) il principio salus
rei publicae suprema lex esto non puo essere invocato al fine di sospendere le garan-
zie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo
Stato, pertanto, deve affrontare 'emergenza finanziaria predisponendo rimedi che
siano consentiti dall'ordinamento costituzionale”.

12 Vgl fiir eine Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen der Region/autonomen
Provinz und den ortlichen Korperschaften innerhalb des in den alpinen Sonderau-
tonomien aufgebauten integrierten Systems D’Orlando/Grisostolo (Hg), 1l ‘cantiere’
della finanza locale. Il sistema territoriale integrato: dai rapporti finanziari a una
nuova cultura istituzionale (2020).
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Strukturen gehoren neben den Bildungsdirektionen sdmtliche Einrichtun-
gen, die fiir die Verwaltung von Projekten im Zusammenhang mit dem
NARP zustdndig sind; die Miteinbeziehung der ortlichen Korperschaften
erfolgt in struktureller und stabiler Art und Weise."®

Die soeben beschriebene Logik und die sich daraus ergebenden Modelle
der governance sind jedoch nur schwer mit den Umsetzungsmodellen des
NARP vereinbar, die durch ein Top-down-System gekennzeichnet sind, das
die Entscheidungen ausschliefilich bei den Ministerialverwaltungen veror-
tet. Letztere stehen im direkten Austausch mit der autonomen Region/Pro-
vinz und va mit den Gemeinden, denen eine heikle und wesentliche Rolle
in der Ausfithrung zukommt, was zur Folge hat, dass das integrierte System
und die von der autonomen Region/Provinz iibernommene Verantwortung
fiir die Planungs-, Programmierungs- und Koordinierungsfunktion nach
und nach abgebaut werden. Die Planung der Mafinahmen fiir die territo-
riale Entwicklung ist namlich eine der grundlegenden Funktionen, die
die Sonderautonomien mit ihren eigenen, staatlichen und europdischen
Ressourcen wahrnehmen.

Die territoriale Ausgestaltung von Investitionen stellt ein entscheidendes
Element dar,'* bei dem eine wirksame Beteiligung aller betroffenen Auto-
nomien aus verfassungsrechtlicher Sicht erforderlich ist. Fiir die alpinen
Sonderautonomien miisste die Beteiligung daran die Bestimmungen der
Sonderstatute und deren Durchfiihrungsbestimmungen' sowie die tatséch-
lich iibertragenen und ausgetiibten staatlichen Funktionen beriicksichtigen.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen den Erfordernissen einer raschen und wirksamen Umsetzung
des NARP und der Erhaltung integrierter territorialer Systeme zu finden.
Es handelt sich insofern um einen wichtigen Rahmen fiir die Erprobung
intergouvernementaler Beziehungen, die sich an einer neuen und fortge-
schritteneren institutionellen Kultur orientieren.

Vor dem Hintergrund der fiir den europdischen Rechtsraum charakteris-
tischen Mehrebenenstruktur muss die Funktionalitdt der zentralen Verwal-
tung auch im Hinblick auf den Ansatz der EU in der governance ihrer

13 Abrufbar unter https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/e
u-foerderungen/next-generation-eu-und-pnrr-suedtirol.asp (4.4.2023).

14 Lupo, 1l Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di
ricerca per i costituzionalisti, federalismi.it 2022, iv (xi ff).

15 Wie auch die Schutzklauseln vorsehen, die in der Regel auch in den jiingsten Geset-
zesdekreten enthalten sind: siche GD ,Sostegni“ (GD Nr 41/2021, GBI Nr70 vom
22.3.2021), GD ,,Sostegni bis“ (GD Nr 73 vom 25.5.2021, GBI Nr 123/2021).
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Kohasionspolitik bewertet werden. Wenn niamlich einerseits den Regionen
bei der Umsetzungsstruktur des NARP keine Steuerungsrolle hinsichtlich
der in ihrem Gebiet durchgefithrten Projekte zukommt und sie im We-
sentlichen den ortlichen Korperschaften gleichgesetzt werden, so gilt dies
nicht fiir die anderen mit europdischen Struktur- und Investitionsfonds
finanzierten Programme, deren Verordnungen stets den Grundsatz der
(vertikalen und horizontalen) Partnerschaft enthalten. Dadurch nehmen
die Regionen eine Hauptrolle bei der Programmierung und Verwaltung der
von der EU bereitgestellten Finanzmittel fiir die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung ein.!®

Der unterschiedliche Ansatz in der Ausgabenpolitik des NARP und
der Kohasionspolitik!” ist offensichtlich: aus begrifflicher Sicht (Planung
statt Programmierung), bei der Umkehrung des Ausgabenzyklus, der Ziele
und der Kontrollen (Finanzierung auf der Grundlage der Ergebnisse statt
der getitigten Ausgaben) sowie im institutionellen Aufbau (zentrale statt
dezentrale Verwaltung). Andererseits wurden der NARP und die Kohisi-
onspolitik auf europdischer Ebene von verschiedenen Generaldirektionen
der Europiischen Kommission ausgearbeitet, sodass es schwierig ist zu
verstehen, ob es sich hierbei um eine Episode oder um einen neuen Kurs
handelt, der in Zukunft alle Paradigmen der européischen Kohdsionspolitik
pragen wird.

Das sind, kurz gesagt, die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die
Ausiibung der Sonderautonomie heute und in Zukunft stattfindet.

Innerhalb des soeben dargestellten Rahmens werden sich die folgenden
Uberlegungen mit dem Thema der Digitalisierung befassen, das - wie be-
reits erwahnt — im Hinblick auf den NARP und damit auf die 6ffentlichen
Politiken der verschiedenen Regierungsebenen von strategischer Bedeu-
tung ist. Zudem handelt es sich hinsichtlich des Systems der Rechtsquellen
um einen Sachbereich, der aufgrund seines Querschnittscharakters (dh
seiner Berithrungspunkte mit unterschiedlichen Kompetenzbereichen) und
seiner Multidimensionalitiat (dh dem Bestehen einer Vielzahl von Rechts-
quellen auf volkerrechtlicher, europiischer, staatlicher, regionaler und Lan-

16 Dazu Profeti, 11 rapporto Stato-Regioni nella fase ascendente del PNRR italiano, in
Antonetti/Pajno (Hg), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia (2022) 269
(269 ff und insbesondere 272).

17 Dazu Portaluri, La coesione politico-territoriale: rapporti con I'Europa e coordina-
mento Stato - autonomie, federalismi.it 2016.
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desebene)'® die Befassung mit dem Thema Digitalisierung in einem so spe-
zifischen System wie der Siidtiroler Sonderautonomie besonders interessant
macht, in dem das Land sowohl in qualitativer als auch in quantitativer
Hinsicht {iber umfangreiche Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse
verfiigt.

In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass das Land Siidtirol
gerade in den mehrschichtig dimensionierten oder zumindest mit mehre-
ren anderen Dimensionen verbundenen Bereichen der priméren Gesetzge-
bungskompetenz bereits in der Vergangenheit innovative Entscheidungen
zu treffen wusste. Als Beispiel kann die Regelung der offentlichen Auftrage
angefiihrt werden, die sich der Landesgesetzgeber ,angeeignet” hat, indem
er die europdischen Richtlinien direkt umgesetzt hat (LG Nr 16 vom 17. De-
zember 2015)" und dabei, auler in bestimmten, anderweitig durch die
Regional- bzw Landesgesetzgebung geregelten Fillen nicht die Technik der
abweichenden Regelung angewandt hat, die einen dynamischen Verweis
auf das staatliche Vergabegesetzbuch voraussetzt. Sicherlich erfordert dies
eine erhohte Aufmerksamkeit gegentiber dem Erfordernis der Anpassung
an europdisches und staatliches ius superveniens (soweit dies verbindlich
ist) und eine groflere Sorgfalt bei der Identifizierung von der Autonomie
vorbehaltenen Regelungsbereichen (auch im Lichte einer Verfassungsrecht-
sprechung, die dazu neigt, die Maschen der Differenzierung enger zu zie-
hen)?’, aber es handelt sich um eine Entscheidung, die eine tief verwurzelte
Kultur der Autonomie aufzeigt.

Dies vorausgeschickt, erscheint die Diskussion einer mit dem Wesen
des fraglichen Sachbereichs zusammenhingenden Vorfrage erforderlich:
Die technologischen Phédnomene kommen aufgrund ihrer immateriellen
Natur in einem grenzenlosen einzigen Raum vor, in dem ein starker Drang
zur Standardisierung der Kommunikation besteht, um die Netzwerkeffek-
te optimal nutzen zu kénnen.?! Daraus ergibt sich die Notwendigkeit,
zunidchst die Umsetzbarkeit einer digitalen Autonomie zu hinterfragen,

18 Zur Durchdringungsfahigkeit des digitalen Phinomens zuletzt Torchia, Lo Stato
digitale (2023), passim, in Bezug auf die Auswirkungen auf die Verwaltungsstrukturen
und -funktionen insbesondere 19f, und in Bezug auf die globale Dimension der
Bezugssphire, die nicht nur die nationalen Rechtssysteme, sondern auch die traditio-
nellen Grenzen der 6ffentlich-privaten Beziehungen tiberschreitet, 28.

19 ABIReg 2015/51 BBI 3.

20 Zuletzt VEGH, Urteil Nr 23/2022.

21 Hendler/Golbeck, Metcalfe's law, Web 2.0, and the Semantic Web, Journal of Web
Semantics 2008, 14 ff.
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und zwar hinsichtlich der technischen Mdglichkeit einer Ausarbeitung
und Umsetzung von Entscheidungen der Verwaltung zur Digitalisierung,
die das Ergebnis einer politischen Orientierung und somit von territorial
differenzierten Regulierungsoptionen sind. Mit anderen Worten: Bedingt
die Digitalisierung notwendigerweise eine Standardisierung im Namen der
Vernetzung und Interoperabilitit oder handelt es sich vielmehr um ein
Mittel, das fiir Zwecke eingesetzt werden kann, die auf der Grundlage
von Ermessensentscheidungen des Regional- bzw Landesgesetzgebers aus-
gewidhlt werden konnen?

IL. Eine Vorfrage: Lisst sich eine digitale Autonomie aus technischer Sicht
umsetzen?

Falls es stimmt, dass ,es keinen richtigen Automatisierungsprozess der
offentlichen Verwaltung ohne einen kontextuellen Reformprozess dersel-
ben geben kann; und gleichzeitig (...) ein Reformprozess der offentlichen
Verwaltung, der modern und produktiv sein will, von einer rationalen
Nutzung der Informationstechnologie nicht absehen kann®, wie Rosati be-
reits 1981 schrieb,?? ist die digitale Autonomie, zumindest was eGovernment
betrifft, eng mit einer autonomen Befugnis zur Verwaltungsreform verbun-
den. Wie Francesco Caio, ehemaliger Kommissar fiir die Digitale Agenda
Italiens 2013-2014, betont, geht es ,um Politik, nicht um Technologie, da
wir es nicht mit einem destruktiven, sondern mit einem konstruktiven
Prozess zu tun haben” und es ,um die systematische Anwendung digitaler
Technologien auf den Verwaltungsapparat des Staates mit einer neuen und
zukunftsorientierten Vision der Polis, in der wir leben und in der die neuen
Generationen leben werden’, geht. 2

22 Rosati, Linformatica nella riforma della Pubblica Amministrazione, Atti della Con-
ferenza Nazionale, Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, Roma 11-12 no-
vembre 1981, verfiigbar unter https://cdcpcnelblg0lsa.blob.core.windows.net/do
cumenti/1981/ead4ebd26-1dal-479a-bfc6-01f813c2abea/1981-09-V.pdf (4.4.2023).
Der Originaltext lautet: “non puo esistere un corretto processo di automazione della
Pubblica Amministrazione senza un contestuale processo di riforma della stessa;
e nel contempo (...) un processo di riforma della Pubblica Amministrazione che
voglia essere moderno e produttivo non puo prescindere da un utilizzo razionale
dell'informatica”.

23 Caio, Lo stato del digitale: come 1'Ttalia puo recuperare la leadership in Europa (2014)
Positionen 77, 75 und 76 der Kindle-Ausgabe. Der Originaltext lautet: “E politica, non
tecnologia (...) non siamo di fronte a un processo destruens ma construens (...) E
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Unter diesem Gesichtspunkt kann die digitale Transformation entweder
durch Zentralisierung und Standardisierung oder durch Dezentralisierung
und Liberalisierung erreicht werden. Um es mit den Worten von Caio zu
sagen: Es handelt sich nicht um eine von der Technologie aufgezwungene
Wahl, sondern die Technologie ist ein Werkzeug, das verschiedene Optio-
nen ermdoglicht. Das Client-Server-Modell mit einem einzigen zentralisier-
ten Dienstanbieter ist nur eine der moglichen Losungen aus technischer
Sicht. Datenbanken und Informationssysteme konnen auf zentrale oder de-
zentral verteilte Weise bis hin zum Peer-to-Peer-Modell umgesetzt werden,
bei dem alle zum Netz zugehdrigen Knoten die gleiche Rolle spielen.

Das Internet ist ein Beispiel fiir die digitale Autonomie. Man denke
beispielsweise an den E-Mail-Dienst: Auch wenn dies aus rein technischer
Sicht moglich wire, schldgt niemand die Verwendung eines einzigen E-
Mail-Servers fiir alle Internetnutzer vor. Der E-Mail-Dienst entstand zu
einer Zeit, als die Kosten eines einzigen Dienstes untragbar gewesen wiren.
Zugleich stellt die Wahl eines verteilten Systems mit mehreren Servern,
die auf der Grundlage eines gemeinsamen Protokolls miteinander kommu-
nizieren, auch eine resilientere Wahl dar. Zu einem Zeitpunkt, in dem
die Kosten fiir die Technologie immer geringer werden - auch dank des
Mooreschen Gesetzes?* —, verwenden Nachrichtensysteme wie Whatsapp
stattdessen ein wesentlich zentralisierteres Modell, und es kommt tatsich-
lich immer wieder vor, dass wir den Dienst aufgrund von Stérungen oder
Angriffen auf diese wenigen Server nicht nutzen konnen. Wéhrend sich die
elektronische Post auf standardisierte Client-Server-Kommunikationsproto-
kolle stiitzt und die Entwicklung vieler verschiedener Softwarel6sungen
ermOglicht hat, haben sich andere Nachrichtensysteme fiir proprietdre Pro-
tokolle entschieden, um kiinstliche Wettbewerbsschranken zu schaffen. Bei
der E-Mail kann der Nutzer unter Beibehaltung seines eigenen Kontos
mit der Client-Software seiner Wahl auf die Sende- und Empfangsdienste
zugreifen und vor allem Nachrichten an jeden anderen Nutzer senden und
von diesem empfangen, unabhéngig davon, ob dieser dieselbe Software
verwendet oder nicht. Die Freiheit ist damit die grofitmogliche mit der
einzigen Einschrinkung der Einhaltung des Kommunikationsstandards.
Die gingigsten Instant-Messaging-Systeme hingegen verhindern die Inter-

l'applicazione sistematica delle tecnologie digitali alla macchina amministrativa dello
Stato, con una visione nuova e orientata al futuro della polis nella quale viviamo e
vivranno le nuove generazioni”.

24 Schaller, Moore’s Law: Past, Present and Future, IEEE Spectrum 1997, 52-59.
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operabilitdt, so dass beispielsweise keine Textnachricht von Whatsapp an
Telegram gesendet werden kann, weil die Entwickler der Plattformen eine
bestimmte politische Entscheidung getroffen haben.

Bei den Diensten der offentlichen Verwaltung ldsst sich ein dhnlicher Fall
im Zusammenhang mit der Wahl der Plattform fiir die digitale Zustellung
offentlicher Akte?> beobachten, die ein Zustellungssystem zentralisiert, das
aus technischer Sicht auch vollstindig dezentralisiert bleiben konnte. Jede
offentliche Verwaltung, die einen Akt zustellen muss, kdnnte das Ausgangs-
protokoll mit den in Art 6-bis, Art 6-ter und Art 6-quater des Kodex der
digitalen Verwaltung (GvD Nr 82 vom 7. Mérz 2005)?¢ vorgesehenen Listen
der digitalen Domizile verkniipfen und die Zustellung direkt mit einem zer-
tifizierten Zustellungssystem vornehmen. Die Plattform ist eine politische
Zentralisierungsentscheidung, die durch die Technologie ermdglicht, aber
nicht erzwungen wird.

Im Bereich der Digitalisierung des Back-Office, dh des gesamten Bereichs
der Prozessinformatik und der Dematerialisierung, welche bereits Ende
der 1990er-Jahre hitte durchgefithrt werden koénnen und sollen, ist die
digitale Autonomie die grofitmogliche. Auf dem Weg der Automatisierung
von Prozessen innerhalb der Verwaltung ist der Computer als ein Werkzeug
zu betrachten, das den Angestellten in seinen Aufgaben unterstiitzt und
in einigen Fallen ersetzt, weshalb die organisatorische Autonomie erlaubt,
dieses Werkzeug nach Belieben einzusetzen. Aber auch in diesem Fall kann
die Technologie, wenn gewiinscht, zur Standardisierung von Prozessen ein-
gesetzt werden: Der wachsende Erfolg von Cloud-Losungen, die Software
as a Service (SaaS) anbieten, kann als ein Element zur Vereinheitlichung
von Titigkeiten genutzt werden. Sobald ein Prozess computerisiert wird,
wird er formal beschrieben. Man erstellt ein Modell von Tatigkeiten und
Informationsfliissen, von denen einige automatisiert sind, und man fithrt
in die Organisation eine bestimmte Arbeitsweise und in einigen Fillen eine
Unternehmensphilosophie ein. Automatisierte Abldufe konnen sequenzielle
Arbeitsorganisationen mit den fiir das Modell nach Ford typischen aufge-
splitterten und standardisierten Tatigkeiten erleichtern oder die Bildung
von autonomen Gruppen ermdglichen. Es ist moglich, die Kontrolle von
oben nach unten zu verstarken oder die horizontale Kommunikation,
die Leistungsmessung oder die Einholung von Riickmeldungen innerhalb

25 Im Italienischen als PND - Piattaforme notifiche digitali degli atti pubblici bezeich-
net.
26 GBI 112/2005 BBI 93.
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und auflerhalb der Organisation. Organisationsmodelle spiegeln sich in
der Gestaltung von Informationssystemen wider, und umgekehrt neigen
Informationssysteme dazu, den Organisationen die zugrundeliegenden Or-
ganisationsmodelle aufzuzwingen oder zumindest zu suggerieren.
Einerseits kann die Cloud in ihrer Funktion als Faktor, der die Serviti-
sierung? begiinstigt, ein Werkzeug fiir die starke Standardisierung und
Vereinheitlichung von Organisationsprozessen und -modellen sein. Ande-
rerseits ermdglichen moderne Systementwurfstechniken den Aufbau von
,,Okosystemen“ von Mikrodienstleistungen,?® die tiber Anwendungsschnitt-
stellen auf der Grundlage gemeinsamer Regeln miteinander zusammenar-
beiten. Je grofier der Grad der Entkopplung?® dieser Mikrodienstleistungen
ist, dh ihrer Féhigkeit, unabhéngig von den anderen, mit ihnen interagie-
renden Softwarediensten ausgefithrt und genutzt zu werden, desto grofer
ist die Moglichkeit, die Autonomie zu erhdhen. Die Bevorzugung von Soft-
wareentwicklungen fiir die offentlichen Verwaltungen, die sich auf diese
Grundlagen stiitzen, erleichtert den Austausch und die Erweiterung von
Teilen des Informationssystems und beschleunigt die Innovationsfahigkeit.
Kommt dann noch die Bevorzugung von Open-Source-Codes hinzu - wie
von Art 68 und Art 69 des Kodex der digitalen Verwaltung vorgesehen -,
wird die digitale Autonomie bei der Informatisierung interner Prozesse zu

27 Unter Servitisierung versteht man den schrittweisen Ubergang von der Vermarktung
eines Produkts zu einem Geschiftsmodell, das die mit dem Produkt verbundene
Dienstleistung verkauft. So konnte ein Unternehmen beispielsweise statt eines Dru-
ckers die Druckdienstleistung verkaufen, indem es die Installation und Wartung
der Hardware iibernimmt und nur nach Nutzung abrechnet. Der Prozess der Servi-
tisierung ist besonders dann erfolgreich, wenn das Produkt von mehreren Nutzern
gemeinsam genutzt werden kann, wodurch die Nutzung der physischen Ressource
maximiert wird. Bei Cloud-Diensten werden physische Server virtualisiert und durch
Software simuliert, so dass Rechenleistung oder Speicherplatz nur dann verkauft wer-
den, wenn sie vom Kunden bendtigt werden. Die Herausforderung der Servitisierung
besteht darin, das Cloud-Geschiftsmodell auf andere Produkttypen als Hardwareser-
ver zu iibertragen. Dazu Siagri, La servitizzazione. Dal prodotto al servizio. Per un
futuro sostenibile senza limiti alla crescita (2021).

28 Taibi/Lenarduzzi/Pahl. Architectural patterns for microservices: a systematic map-
ping study, in Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing
and Services Science, Funchal, Madeira, Portugal, 19-21 March 2018 (2018).

29 Valipour/Amirzafari/Maleki/Daneshpour, A brief survey of software architecture
concepts and service oriented architecture, 2nd IEEE International Conference on
Computer Science and Information Technology, IEEE, (2009) 34-38.
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einem noch wichtigeren Faktor. Der derzeitige Rechtsrahmen?® verpflichtet
die Verwaltungen nicht nur dazu, den Erwerb von wiederverwendbaren
und quelloffenen Losungen zu fordern, sondern auch aktiv dazu beizutra-
gen, indem sie alle Rechte am in ihrem Auftrag erstellten Code iiberneh-
men und ihn in 6ffentlichen Verzeichnissen fiir alle zuganglich machen.
Auf diese Weise wollte der Gesetzgeber die Wirkung der Investitionen der
offentlichen Verwaltung in die Entwicklung von IT-Losungen maximieren.
Wihrend einerseits die Verpflichtung zur Ubernahme wiederverwendbarer
Losungen zu einer Standardisierung der Systeme fiithren kann, ermdglicht
andererseits eine der Wahl der zu ibernehmenden Losung vorausgehenden
Analyse des urspriinglichen Bedarfs ein Hochstmaf3 an Autonomie bei
der Definition der Anforderungen und der Open-Source-Code ermdoglicht
Anderungen und Anpassungen.

Um also auf die Ausgangsfrage zuriickzukommen: Es kann sicherlich be-
hauptet werden, dass sich die Autonomie bei der digitalen Transformation
der offentlichen Verwaltung umsetzen ldsst und einer politischen Entschei-
dung entspricht, die durch die verschiedenen, durch den digitalen Fort-
schritt zur Verfiigung gestellten technischen Losungen ermdglicht wird.
Die Entwicklung verteilter oder zentralisierter Systeme ist eine Entschei-
dung, bei der mehrere unterschiedliche Faktoren zu beriicksichtigen sind,
die sich nicht auf die reinen Kosten fiir die Umsetzung der IT-LOsung
oder die Wartungskosten beschrinken diirfen, sondern auch den Wert der
Widerstandsfihigkeit und die Freiheit, Anderungen und Verbesserungen
vorzunehmen, mit einbeziehen miissen. Wie die parlamentarische Untersu-
chungskommission zum Digitalisierungs- und Innovationsgrad der offent-
lichen Verwaltungen nachgewiesen hat,* sind zentralisierte IT-Losungen,
die per Gesetz einem Anbieter anvertraut werden, der folglich iiber ein
kiinstliches Monopol verfiigt, zudem oft nicht kosteneffizient.

Bei der Auswahl der zu verwendenden Losungen miissen die offentli-
chen Verwaltungen auch die ,Moglichkeit gewidhrleisten, die gesamte Da-
tenbank (einschlieSlich aller Arten von Indizes oder Metadaten, die zur

30 Verfiigung Nr115/2019 vom 9.5.2019 des Generaldirektors der Agenzia per I'ltalia
Digitale AgiD (Adozione delle Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le
Pubbliche Amministrazioni).

31 Commissione Parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione
delle pubbliche amministrazioni, La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
italiana: analisi degli errori e valutazione delle priorita, dall'efficacia degli strumen-
ti allimportanza del capitale umano, Bericht, angenommen in der Sitzung vom
26.10.2017.
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Umsetzung der Funktionen der Software selbst verwendet werden) jeder-
zeit kostenlos in einem standardisierten, offenen und dokumentierten For-
mat zu exportieren, um das Vorkommen eines Lock-ins zu vermeiden®, wie
von den obgenannten AgID32-Leitlinien vorgesehen und in den ANAC?-
Leitlinien naher ausgefiihrt wird.3* Die Verringerung der Lock-in-Gefahr
ist auch als Mittel zur Ermoglichung digitaler Autonomie zu verstehen,
weshalb die Verwendung offener Formate und Standards — sofern verfiigbar
- von grundlegender Bedeutung ist. In anderen Fillen, dh wenn beispiels-
weise kein bereits standardisiertes und allgemein anerkanntes Metadaten-
format besteht, zeigt die Erfahrung mit der Entwicklung des Internets,
dass es moglich ist, durch partizipatorische und Multistakeholder-Prozesse
Vorschlage fiir Standards zu entwickeln.®

Abschlieflend sei noch eine letzte Uberlegung im Zusammenhang mit
der digitalen Autonomie hervorgehoben. Sie betrifft die Mdglichkeit, die
Benutzeroberflaichen von Online-Diensten so zu erweitern, dass sie die
Vielsprachigkeit unterstiitzen. Auch wenn dieser Aspekt in der Vergangen-
heit besonders relevant gewesen sein mag, so bedeuten die kontinuierlichen
Fortschritte bei der automatisierten Ubersetzung und bei den Sprachmo-
dellen, die im Bereich des sich mit der Verarbeitung natiirlicher Sprache be-
fassenden Zweigs der kiinstlichen Intelligenz immer erfolgreicher werden,
dass dieses Problem heutzutage als fast vollstindig iberwunden angesehen
werden kann. Dies trifft sowohl auf die klassischen Webschnittstellen zu,
die heute dank der in die Browser integrierten Plug-ins fiir den Nutzer
transparent iibersetzt werden, als auch auf die kiinftigen Dialogschnittstel-
len.

32 Siehe Verfiigung 115/2019. Der Originaltext lautet: ,possibilita di esportare gratuita-
mente, in ogni momento, intera base di dati (inclusivi di ogni tipo di indice o
metadato utilizzato per implementare le funzionalita del software stesso) in formato
standard, aperto e documentato, per scongiurare la possibilita di lock-in‘

33 ANAC steht fiir Agenzia Nazionale Anticorruzione — Nationale Antikorruptionsbe-
horde.

34 Richtlinie Nr8 ,Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili vom Rat der Behorde in
der Versammlung vom 13.9.2017 mit Beschluss Nr 950 angenommen. Siehe Abs 2.4
»Come superare il rischio di lock-in"

35 Cerf, On Internet Governance, Rivista italiana di informatica e diritto 2022, 7;
Matti/Rissola/Martinez/Bontoux/Joval/Spalazzi/Fernandez, Co-creation for policy:
Participatory methodologies to structure multi-stakeholder policymaking processes
(2022).
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III. Digitalisierung und Regionalautonomie

Auch wenn die untersuchte Materie von Natur aus und aufgrund der staat-
lichen Investitionspolitik, durch finanzielle Anreize einheitliche Optionen
schaffende Mafinahmen zu fordern, zur Standardisierung neigt, schlieft sie
nicht per se die Ausiibung der Regional- bzw Landesautonomie aus.

Dies vorausgeschickt, ist festzustellen, dass der Prozess der technologi-
schen Innovation in der offentlichen Verwaltung auf der Ebene der institu-
tionellen Beziehungen durch den Gegensatz zweier unterschiedlicher Ori-
entierungen gekennzeichnet ist: Einerseits dem aus dem Koordinierungs-
bedarf und der Notwendigkeit der Gewahrleistung von Interoperabilitat
zwischen den IT-Systemen der verschiedenen Verwaltungen resultierenden
Drang, dem Staat durchgreifende Weisungs- und Kontrollbefugnisse zu
bertragen, andererseits der unterschiedlichen Auslegung der Verfassungs-
vorgaben, die die regionalen und lokalen Verwaltungen dazu berechtigen,
Innovationspolitiken autonom zu entwickeln und staatliche Eingriffe zu
vermeiden.

Die Abwiégung ergibt sich folglich aus der Feststellung spezifischer Kom-
petenztitel und der Art und Weise, wie die Verfassungsrechtsprechung diese
auslegt.

Hierzu ist anzumerken, dass sich der VfIGH vor dem VerfG Nr3
vom 18. Oktober 20013 gegeniiber den Einheitlichkeitserfordernissen auf-
geschlossener zeigte als gegeniiber den Differenzierungserfordernissen, wo-
bei er die klassische Schranke des nationalen Interesses oft in Verbindung
mit anderen Schranken der Regional- bzw Landesgesetzgebung anwandte.
Sinnbildlich fiir eine Auslegung, die auch nach der Reform von 2001 (wenn
auch auf der Grundlage formal anderer Argumente) in Bezug auf die bei-
den autonomen Provinzen (und nicht nur dort) stetig verfolgt wurde, ist
das Urteil Nr139/1990.% In diesem heifit es, dass die angefochtenen staatli-
chen Bestimmungen ,mit den angefithrten Bestimmungen des Statuts fiir
Trentino-Siidtirol nicht unvereinbar erscheinen, da sie durch das nationale
Interesse — das im Ubrigen eng mit vélker- und gemeinschaftsrechtlichen
Verpflichtungen verbunden ist -, welches der Schaffung eines integrierten
und vernetzten statistischen Systems auf nationaler Ebene zugrunde liegt,

36 GBIl 248/2001.

37 Das Urteil erging im Rahmen eines Verfahrens, in dem das staatliche Gesetz iiber
die ,Bestimmungen iiber das staatliche statistische System und die Neuordnung des
Nationalen Instituts fiir Statistik“ auch vom Land Siidtirol angefochten worden war.
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voll und ganz gerechtfertigt ist. Es handelt sich dabei um ein bedeutendes
Interesse der gesamten staatlichen Gemeinschaft, das (...) einen unbestreit-
baren Charakter der Unteilbarkeit aufweist und zwingende Wirkung hat,
da es weder ein integriertes statistisches System auf nationaler Ebene geben
noch man erwarten kann, dass es angemessen funktioniert, wenn keine
statistischen Amter vorhanden sind, die auf der Ebene der Regionen oder
der autonomen Provinzen wirken. Da die der Regional- (bzw Landes-)Au-
tonomie auferlegte Schranke tatsichlich rein der Erfiillung eines zwingen-
den und unteilbaren nationalen Interesses dient, ist die strenge Kontrolle,
die eine Einschrinkung der den Regionen (oder autonomen Provinzen)
verfassungsméflig gewdhrleisteten Autonomie bedeutet, im Namen eines
hoheren nationalen Interesses legitimiert (siehe Urteile Nr 49 und 304 von
1987, 177, 217 und 633 von 1988, 407 von 1989) 38

Nach der Verfassungsreform von 2001 bildet Art 117 Abs 2 litr) Verf,
der die ,statistische und computergestiitzte Koordinierung der Daten der
staatlichen, regionalen und lokalen Verwaltung® der ausschliefilichen staat-
lichen Gesetzgebungsbefugnis vorbehilt, den unmittelbarsten — aber nicht

38 VIGH, Urteil Nr139/1990, RE Pkt 2.2. Der Originaltext lautet: ,non appare incompa-
tibile con le invocate disposizioni dello statuto per il Trentino-Alto Adige, in quanto
trova piena giustificazione nell'interesse nazionale - peraltro strettamente legato a
obblighi internazionali e comunitari — sotteso all’istituzione di un sistema statistico
integrato e interconnesso su base nazionale. Si tratta di un rilevante interesse di tutta
la comunita statale, che... ha un indiscutibile carattere di infrazionabilita e di impe-
rativita, in quanto non puo darsi un sistema statistico integrato su base nazionale,
né comunque puo pensarsi che esso possa funzionare adeguatamente, in mancanza
di uffici di statistica operanti al livello delle Regioni o delle Province autonome.
Poiché, dunque, il vincolo imposto all’'autonomia regionale (o provinciale) ¢ in effetti
strettamente strumentale alla soddisfazione di un interesse nazionale imperativo e
infrazionabile, esso supera quel rigoroso scrutinio che legittima la compressione
dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni (o alle Province autonome)
in nome di un superiore interesse nazionale (v. sentt. nn. 49 e 304 del 1987, 177, 217 e
633 del 1988, 407 del 1989)”.
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einzigen® - verfassungsrechtlichen Parameter.*? Diese Bestimmung wirft
zwei Fragestellungen auf: Zum einen nach der Festlegung des zuldssigen
Umfangs der staatlichen Koordinierung, die sich — gerade weil es sich um
eine ,Koordinierung“ handelt - nicht darauf erstrecken kann, den gesam-

ten
ren

Bereich der 6ffentlichen Informationstechnologie zu regeln; zum ande-
nach der Gestaltung des Verhaltnisses zwischen dieser Koordinierung

und den damit verbundenen organisatorischen Aspekten, ein Verhiltnis,
welches, um rechtmiflig zu sein, in einer Weise strukturiert sein muss,
welche die Achtung der verfassungsmaflig anerkannten und - wenn auch
in unterschiedlicher Form - gewihrleisteten Autonomie der Regionen/au-

39

40

328

In der Tat kann es zu Uberschneidungen mit anderen staatlichen Zustindigkeiten
kommen. Ein Beispiel hierfiir ist die Frage der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, die der VfGH im Urteil Nr 271/2005 auf Art 117 Abs 2 lit1) Verf (Zivilrechtsord-
nung) zuriickfihrte, die sich durchaus mit dem Organisationsvorbehalt tiberschnei-
den kann; in diesem Fall konnen die Regionen nur dann eigene Regelungen treffen,
wenn und soweit dies in der staatlichen Gesetzgebung vorgesehen ist. Zu bedenken
sind auch die Fille, in denen die Ausiibung der regionalen Gesetzgebungsbefugnis
die Regelung von Rechtsinstituten berithrt, die in die ausschliefSliche staatliche
Zustandigkeit fallen, weil es sich um Straftaten handelt oder weil diese unter das
Zivilrecht fallen (Art 117 Abs 2 lit1) Verf), wie dies beispielsweise beim Urheberrecht
der Fall ist, das hdufig mit der Nutzung von Software verbunden ist, wie das Urteil
Nr122/2010 deutlich aufzeigt. Schliefilich sei auf die engen und vielfaltigen Verbin-
dungen hingewiesen, die in mehreren VEGH-Urteilen zwischen der staatlichen Befug-
nis im Rahmen der ,Koordinierung der statistischen Information und informatische
Koordinierung der Daten der staatlichen, regionalen und 6rtlichen Verwaltung“ und
derjenigen in Bezug auf die ,Harmonisierung der offentlichen Haushalte und die
Koordinierung der offentlichen Finanzen und des Steuersystems® (Art 117 Abs 3
Verf) aufgezeigt wurden, eben weil die Koordinierung der Daten eine Voraussetzung
fir die finanzielle Koordinierung darstellt. Letztere kann némlich ,ihrem Wesen
nach auch die Ausiibung von Befugnissen in Bezug auf die Verwaltungstitigkeit, die
technische Regelung, die Datenerhebung und die Kontrolle erfordern und aufgrund
der Zielsetzung, die ihr zugrunde liegt, zur Folge haben, dass ,die zentrale Ebene
nicht nur fiir die Festlegung der grundlegenden Regeln der Materie zustindig sein
kann, sondern auch fiir alle spezifischen Befugnisse, die gegebenenfalls erforderlich
sind, damit der Zweck der Koordinierung — welche an sich zwangsldufig zum Teil
tber die Eingriffsmoglichkeiten der unterstaatlichen territorialen Ebenen hinausgeht
— konkret erreicht werden kann“ (VfGH, Urteil Nr 376/2003, das als erstes einschla-
giges Urteil zu den genannten Kompetenztiteln nach der Verfassungsreform 2001
erging).

Carloni, Digitalizzazione pubblica e differenziazione regionale, Giornale di diritto
amministrativo 2018, 698 (701 ff).
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tonomen Provinzen und der &rtlichen Kérperschaften im Bereich der Or-
ganisation sichert.!

Dies vorausgeschickt, erscheint es daher erforderlich, zunéchst die Art
und Weise zu analysieren, in welcher der staatliche Gesetzgeber seine Zu-
standigkeit ausgeiibt hat, und somit jene Bestimmungen zu betrachten, die
die Materie schlechthin regeln, ndmlich den bereits erwdhnten Kodex der
digitalen Verwaltung (GvD 82/2005).

Art 2 GvD 82/2005 (,Zielsetzungen und Anwendungsbereich“4?) sieht
Folgendes vor: ,1. Der Staat, die Regionen und die 6rtlichen Autonomien
gewihrleisten die Verfiigbarkeit, die Verwaltung, den Zugang, die Uber-
mittlung, die Aufbewahrung und die Nutzbarkeit von Informationen in
digitaler Form und sie organisieren sich und handeln zu diesem Zweck,
indem sie die Informations- und Kommunikationstechnologien nutzen, um
den Interessen der Nutzer bestmdglich gerecht zu werden®*? Art 14 GvD
82/2005 (,Beziehungen zwischen Staat, Regionen und ortlichen Autonomi-
en“4t) legt Folgendes fest: ,1. In Anwendung der Bestimmungen gemaf3
Artikel 117 Absatz 2 litr) der Verfassung regelt der Staat die informatische
Koordinierung der Daten der staatlichen, regionalen und ortlichen Verwal-
tungen, wobei er auch die technischen Vorschriften festlegt, die fiir die
Gewihrleistung der Sicherheit und Interoperabilitit der Informationssyste-
me und der Informationsfliisse fiir die Verbreitung und den Austausch
von Daten sowie fiir den Zugang zu den von denselben Verwaltungen
im Netz angebotenen Dienstleistungen erforderlich sind. 2. Der Staat, die
Regionen und die ortlichen Autonomien férdern die Einvernehmen und
Vereinbarungen und beschliefflen durch die Einheitliche Konferenz die
Leitlinien zur Erreichung der Ziele der européischen und staatlichen Digi-
talen Agenda und zur Umsetzung eines koordinierten und gemeinsamen

41 D’Orlando, Profili costituzionali del’Amministrazione digitale, I diritto dell'informa-
zione e dell'informatica 2011, 213 (221).

42 Der Originaltext lautet: ,Finalita e ambito di applicazione”.

43 Der Originaltext lautet: ,Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita
dellinformazione in modalita digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utiliz-
zando con le modalita piu appropriate e nel modo pit adeguato al soddisfacimento
degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

44 Der Originaltext lautet: ,Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali”.
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Prozesses der Digitalisierung des Verwaltungshandelns und zur Festlegung
der Leitlinien“*

Aus der Kombination der beiden Artikel ergibt sich also, dass die Digi-
talisierung zwar ein Ziel der Republik (iSv Art 114 Abs 1 Verf) ist, die
Kompetenzverteilung zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen aber
nicht punktuell definiert ist, so dass deren konkrete Festlegung letztlich der
Verfassungsrechtsprechung iiberlassen bleibt.

So wird beispielsweise im VfGH-Urteil Nr133/2008 klargestellt, dass
die Zuweisung der ausschliefilichen Gesetzgebungsbefugnis des Staates im
Bereich der ,statistischen und informatischen Koordinierung der Daten der
staatlichen, regionalen und oOrtlichen Verwaltungen® zur zentralen Ebene
~der Notwendigkeit entspricht, ‘eine Gemeinsamkeit der Sprachen, Verfah-
ren und einheitlichen Standards zu gewéhrleisten, um die Kommunikation
zwischen den IT-Systemen der offentlichen Verwaltung zu ermdoglichen’
(Urteile Nr31 von 2005 und Nrl17 von 2004)“4® und dass es sich um
eine Zustdndigkeit handelt, die iiber die rein technische Koordinierung
hinausgehen kann. Der VEGH hat namlich mehrfach klargestellt, dass die
Ausiibung der Koordinierungsbefugnis auch ,die Festlegung technischer
Vorschriften betrifft, die auch Aspekte organisatorischer Art umfassen kon-
nen, wenn sie 'fiir erforderlich gehalten werden, um die Einheitlichkeit der
Verarbeitung und Ubermittlung von Daten zu gewihrleisten' (Urteil Nr 31
von 2005)“%” Daraus folgt, dass der Staat aufgrund seines Kompetenztitels
die IT-Koordinierung nicht nur hinsichtlich der technischen Vorschriften

45 Der Originaltext lautet: ,,1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo com-
ma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche
necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilita dei sistemi informatici e dei
flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per I'accesso ai servizi
erogati in rete dalle amministrazioni medesime. 2. Lo Stato, le regioni e le autono-
mie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza
unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi del’Agenda digitale europea
e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso e per I'individuazione delle Linee guida.”

46 VIGH, Urteil Nr133/2008, RE Pkt 7.2. Der Originaltext lautet: ,corrisponde alla
necessita di ‘assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard
omogenei, in modo da permettere la comunicabilita tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione’ (sentenze n. 31 del 2005 e n. 17 del 2004)”.

47 VIGH, Urteil Nr133/2008, RE Pkt 7.5. Der Originaltext lautet: ,la definizione di rego-
le tecniche, che possono anche investire aspetti di carattere organizzativo, allorché gli
stessi siano ‘ritenuti necessari al fine di garantire la omogeneita nella elaborazione e
trasmissione dei dati’ (sentenza n. 31 del 2005)”.
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regelt, sondern auch dann, wenn Homogenititserfordernisse bestehen, die
dazu fithren, dass ,die Profile der Qualitit der Dienstleistungen und die
Rationalisierung der Ausgaben im IT-Bereich, soweit sie erforderlich sind,
um die Homogenitit der Datenverarbeitung und -iibermittlung zu gewéhr-
leisten“4® einbezogen werden.

Zudem ist jene Auslegung, die die Zustdndigkeit des Staates in dieser
Materie auf zusitzliche verfassungsrechtliche Parameter neben Art 117 Abs
2 lit r) Verf stiitzt, von Bedeutung. Insbesondere im Urteil Nr 251/2016 ver-
bindet der VEGH das staatliche Téatigwerden ,mit der vorrangigen Notwen-
digkeit, den Biirgern einheitliche Garantien fiir den Zugang zu personenbe-
zogenen Daten sowie zu Dienstleistungen auf dem gesamten Staatsgebiet
zu bieten, eine Notwendigkeit, die auch an die Festlegung der wesentlichen
Leistungen grenzt“4® (Art 117 Abs 2 lit m) Verf); ,dies reicht aus, um die
volle Zustindigkeit des Staates zu bestitigen, in Ubereinstimmung mit der
von ihm iibernommenen Verpflichtung, den Vorgaben der Europiischen
Union nachzukommen*? (Art 117 Abs 1 Verf).

Zum letztgenannten Aspekt ist daran zu erinnern, dass die immer stéarker
werdende Rolle der europdischen Institutionen in der digitalen Dimension
Standardisierungslinien bestimmt, die auf die Mitgliedstaaten und - in
dezentralisierten Systemen - auf die Kompetenzverteilung zwischen den
verschiedenen Regierungsebenen projiziert werden. Sinnbildlich in dieser
Hinsicht ist die Verfassungsrechtsprechung, die sich zur Rechtmafigkeit
der im so genannten ,Madia“-Gesetz®' enthaltenen weitreichenden Dele-
gierung zur Neuordnung des GvD Nr 82/2005 duflerte. Der VfGH stellte
in diesem Zusammenhang Kklar, dass der Staat iiber umfangreiche Mog-
lichkeiten verfiigt, in diesen Bereich einzugreifen, auch in Anbetracht der

48 VfGH, Urteil Nr17/2004, RE Pkt 9.1. Der Originaltext lautet: ,,i profili della qualita
dei servizi e della razionalizzazione della spesa in materia informatica, in quanto
necessari al fine di garantire la omogeneita nella elaborazione e trasmissione dei
dati”.

49 VIGH, Urteil Nr 251/2016, RE Pkt 4.L1. Der Originaltext lautet: ,all'esigenza primaria
di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale, nell'accesso ai
dati personali, come pure ai servizi, esigenza che confina anche con la determinazio-
ne di livelli essenziali delle prestazioni”.

50 VfGH, Urteil Nr251/2016, RE Pkt 4.L1. Der Originaltext lautet: ,tanto basta per
confermare la piena competenza dello Stato, coerente con I'impegno, dallo stesso
assunto, di uniformarsi alle indicazioni provenienti dall'Unione europea”.

51 G Nr124 vom 7.8.2015 (GBI 187/2015).
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Notwendigkeit, die ,auf europdischer Ebene festgelegten Vorgaben“? im
Bereich der Digitalen Agenda zu erfiillen.

Zusammenfassend lassen sich aus den bisherigen Ausfithrungen zwei
Uberlegungen ableiten.

Erstens ist die Rechtsprechung des VEGH durch eine gewisse Oberflach-
lichkeit in der Argumentation gekennzeichnet, die den eindeutigen favor
zugunsten der Vereinheitlichungsanforderungen auf einen angeblich ,ein-
deutigen® Zusammenhang mit den staatlichen Kompetenztiteln stiitzt, und
es dabei unterldsst, die Angemessenheit der Verfahren der loyalen Zusam-
menarbeit zu tiberpriifen.>

Hierzu ist anzumerken, dass das obgenannte, in Art 14 Abs 2 GvD
82/2005 vorgesehene partizipatorische Modell an sich keine Garantie fiir
die Autonomie darstellt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass der VEGH bereits seit dem Urteil Nr 31/2005 den technischen Charak-
ter der Koordinierungsbefugnis (als transversale und zweckgerichtete Zu-
standigkeit) bekriftigt, aber anerkennt, dass diese konkret ,Vorgaben ent-
halten kann, die dazu geeignet sind, eine starke Auswirkung auf die konkre-
te Ausiibung von Funktionen im Bereich der Verwaltungsorganisation der
Regionen und ortlichen Korperschaften zu bewirken>* Dieser Umstand
erfordert nach Ansicht des VEGH die Beteiligung dieser Koérperschaften
durch die Teilnahme an Verfahrensformen, die dem Grundsatz der loyalen
Zusammenarbeit eine rechtliche Form verleihen (Art 120 Abs 2 Verf), um
die regionale, residuale (oder primire) Gesetzgebungsbefugnis im Bereich
der organisatorischen Autonomie einschliefSlich der Regelung des eigenen
Informationsnetzes nicht zu beeintrachtigen. Nur durch einen institutionel-
len Mechanismus, der auf eine partizipative und gemeinsame Festlegung
der politischen und technischen Entscheidungen der verschiedenen Regie-
rungsebenen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung
abzielt, kann die Organisationshoheit bei der Abwégung zwischen techni-
schen Vorschriften und organisatorischen Aspekten gewahrt werden. Die
Entscheidung iiber die Verbindlichkeit dieser Modelle scheint jedoch eine
fallweise Bewertung des Grades an Auswirkung der staatlichen Koordinie-
rungsakte auf die Verwaltungsorganisation der autonomen Gebietskorper-

52 VIGH, Urteil Nr 251/2016, RE Pkt 4.1L1. Der Originaltext lautet: ,indicazioni sancite a
livello europeo”.

53 Carloni, Giornale di diritto amministrativo (2018) 704.

54 VIGH, Urteil Nr 31/2005, RE Pkt 2.6. Der Originaltext lautet: ,un contenuto precet-
tivo idoneo a determinare una forte incidenza sull’esercizio concreto delle funzioni
nella materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali”.
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schaften zu sein, wobei diese Bewertung bei Meinungsverschiedenheiten
dem VIGH iiberlassen ist. ZB hilt der VEGH im Urteil Nr 31/2005 ein Ein-
vernehmen fiir erforderlich, im Urteil Nr 35/2005 reicht ein Gutachten aus,
und im Urteil Nr133/2008 heifit es, dass eine Beteiligung nicht erforderlich
sei.

Dariiber hinaus birgt dieses partizipative Modell - so wie es ausgestaltet
ist - die Gefahr von Dynamiken der Gleichschaltung in der Einverneh-
mensfindung, wie im VIGH-Urteil Nr270/2016% deutlich wird. In diesem
Urteil weist der VEGH bei der Begriindung der Ablehnung eines der An-
fechtungsgriinde darauf hin, dass ,das Fehlen im dritten Anfechtungsgrund
jeglichen Hinweises auf diesen Kontext und auf die Griinde fiir die hin-
zugekommene Unangemessenheit dessen, was bereits [in der Stidndigen
Konferenz fiir die Beziehungen zwischen dem Staat, den Regionen und den
autonomen Provinzen Trient und Bozen] insbesondere in Bezug auf die
Anwendungszusammenarbeit festgelegt worden war, es nicht erlaubt, auf
den eigentlichen Ablehnungsgrund einzugehen und dessen Unzuldssigkeit
bedingt®>® wobei darauf hingewiesen wird, dass ,Artikel 14 des Kodex der
digitalen Verwaltung in seinem Wortlaut das Ergebnis des Austausches
zwischen dem delegierten Gesetzgeber und der Einheitlichen Konferenz
Staat-Regionen-Stadte-Gemeinden und gleichzeitig der vom delegierten
Gesetzgeber beriicksichtigten Verfassungsrechtsprechung ist“>’

Zudem gibt die Vereinheitlichte Konferenz gemafS Art 71 GvD 82/2005
im Verfahren zur Verabschiedung der AgID-Leitlinien, die die technischen
Regelungen und die Ausrichtungsvorgaben fiir die Umsetzung des Kodex
enthalten, nur eine (verpflichtende, aber nicht bindende) Stellungnahme
ab, was zu einer moglichen Abschwichung des partizipativen Modells je

55 Das Urteil erging infolge eines von der Autonomen Provinz Bozen aufgeworfenen
Befugniskonflikts zur Regelung der staatlichen Tierdatenbank.

56 VIGH, Urteil Nr270/2016, RE Pkt 5.2. Der Originaltext lautet: ,la mancanza nella
terza censura di qualsiasi riferimento a tale contesto e alle ragioni della sopravvenu-
ta inadeguatezza di quanto gia stabilito [in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano] con
riguardo, in particolare, alla cooperazione applicativa, non consente di apprezzare la
censura stessa e ne determina 'inammissibilita”.

57 VIGH, Urteil Nr133/2008, RE Pkt 7.5. Der Originaltext lautet: ,l'art. 14 del Codice
dellamministrazione digitale ¢ il risultato, infatti, nella sua formulazione, del con-
fronto tra il legislatore delegato e la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta-Auto-
nomie locali ed insieme della elaborazione che il legislatore delegato ha fatto della
giurisprudenza costituzionale”.
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nach dem Detaillierungsgrad der von der Konferenz verabschiedeten Aus-
richtungen fiihrt.

Die zweite Serie von Uberlegungen betrifft die jiingste Rechtsprechung,
die eine allumfassende Rolle des Staates legitimiert, die weit {iber eine ,en-
ge“ oder ,technische® Auffassung von Informations- und IT-Koordinierung
hinausgeht und sich ohne weiteres auf die ausschliefSlichen Zustdndigkeiten
des Staates und neuerdings auf die aus dem Unionsrecht herrithrenden
Verpflichtungen stiitzt. In den jiingsten Plinen sowie in den im Zusam-
menhang mit der so genannten zweiten europiischen digitalen Agenda
2020-2030 stehenden Politiken wird immer deutlicher, dass die Uberwin-
dung der Logik der Nicht-Kommunikation durch ,Silos* (sog Single-Agen-
cy-Ansatz) und die Vereinheitlichung der Standards fiir die Informatisie-
rung der Kommunikation der 6ffentlichen Verwaltungen angestrebt wird
mit der Folge, dass die offentlichen Investitionen in Informations- und
Kommunikationstechnologien auf einheitliche Weise ausgerichtet werden.
Die Vollendung des digitalen Wandels scheint im Wesentlichen einen wei-
teren Standardisierungsschub und damit die Tendenz mit sich zu bringen,
Regional- und Landeszustindigkeiten immer enger auszulegen und den
Digitalisierungsprozess selbst vermehrt als Organisationsform zu deuten.

In einem solchen Szenario iibernehmen die Regionen im Allgemeinen
eine Rolle, die sich vermehrt in den Mechanismen der loyalen Zusammen-
arbeit bei der Festlegung strategischer und gemeinsamer Entscheidungen
und bei der Beteiligung an der Steuerung von Prozessen und ihrer Umset-
zung auf Verwaltungsebene duflert, wodurch das obgenannte und im Vor-
spann erwahnte Problem der Wirksamkeit der Abstimmungsmechanismen
im Mehrebenensystem erneut aufgeworfen wird.

Die Autonome Provinz Bozen (wie auch die Autonome Provinz Trient)
kann sich jedoch auf ein zusitzliches besonderes Instrument stiitzen, um
ihre eigenen differenzierten Digitalisierungsstrategien in Form innovativer
Gesetze auszuarbeiten. Auf der Grundlage des bereits fiir die Regelung
der offentlichen Auftragsvergabe verfolgten Ansatzes konnte sie sich den
Sachbereich ,aneignen’, indem sie dem Staat zuvorkommt und die Wirkung
von Art 2 GvD Nr266 vom 16. Mirz 1992°® ausnutzt, der die Verpflich-
tung auferlegt, die Landesgesetzgebung innerhalb von sechs Monaten nach
Inkrafttreten des staatlichen ius superveniens anzupassen, wobei es im Fal-
le einer Nichtanpassung dem Staat obliegt, die entsprechenden Landesbe-

58 GBI 94/1992 BBI 69.
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stimmungen innerhalb der darauffolgenden neunzig Tage anzufechten. Es
handelt sich um einen Mechanismus, der in Bezug auf die Beziehungen
zwischen dem Staat und der autonomen Provinz mit der gesetzgeberischen
Preemtion® zwischen der EU und den Mitgliedstaaten gleichgesetzt werden
kénnte.

Auf diese Weise kann die Eigenschaft der Digitalisierung, ein auf mehre-
ren Ebenen zu regelnder Sachbereich zu sein, als ein die Landesautonomie
begiinstigender Faktor genutzt werden.

Ahnliches gilt fiir den transversalen Charakter der Digitalisierung. In
der Tat ist die digitale Autonomie in erster Linie fiir den Bereich der Orga-
nisation relevant, aber auch fiir andere Kompetenzbereiche, die mit der un-
terschiedlichen Ausiibung der Verwaltungsfunktionen zusammenhéngen,
wobei die Digitalisierung mit der komplexen Regelung der Organisation
und der Funktionsweise der Verwaltung verflochten ist.

Dies wird durch die Strategie ,Stidtirol Digital 2022-2026“ bestitigt,
in der die potentielle Durchdringung der Bausteine, aus denen sich die
digitale Autonomie zusammensetzt, hinsichtlich der materiellen Bereiche
deutlich wird.

IV. Bausteine der digitalen Autonomie: das Siidtiroler Modell
A. Methode: ein strategischer und partizipativer Ansatz

Die im Dokument ,,Stidtirol Digital 2022-2026“ enthaltene Digitalisierungs-
strategie weist Aspekte auf, die sich durch einen auf die gemeinsame
Schaffung von 6ffentlichem Wert gerichteten Ansatz auszeichnen, ein Um-
stand, der durch die Einbeziehung verschiedener Akteure, insbesondere der
lokalen Behorden, ermdglicht wird. Gleichzeitig ist sie jedoch stark mit
der staatlichen Strategie abgestimmt, indem sie auf den IKT-Strategieplan
2022-2026 sowie auf verschiedene Ziele verweist, die von der Abteilung fiir
den digitalen Wandel beim Ministerratsprasidium festgelegt wurden. Diese
Ziele leiten sich von der Unionsrechtsordnung ab®® und betreffen etwa
die Nutzung der digitalen Identitdt, die Verbreitung der Cloud in der 6f-

59 Arena, 1l principio della preemption in diritto dell'Unione europea. Esercizio delle
competenze e ricognizione delle antinomie tra diritto derivato e diritto nazionale
(2013) 34 ff, mwN.

60 Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Europa-
ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Digitaler
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fentlichen Verwaltung, die Entwicklung digitaler Kompetenzen, die Verbes-
serung der wesentlichen &ffentlichen Online-Dienste und die Verbreitung
von Ultrabreitbandverbindungen fiir Haushalte und Unternehmen.

Das Land Siidtirol hat mit Beschluss der Landesregierung Nr 85/2018
den Direktor der Abteilung Informatik zum Verantwortlichen fiir die digi-
tale Transformation gemaf$ Art 17 GvD 82/2005 ernannt.

Die Strategie wurde auf der Grundlage einer Analyse der strategischen
Dokumente des Landes ausgearbeitet, beginnend mit der fritheren digita-
len Strategie ,Stidtirol Digital 2020 tiber die NARP-Projekte des Landes,
den Performance-Plan 2021-2023 und den strategischen Plan Infranet 2025
fir die Konnektivitdt bis hin zur Strategie zur Smart Specialisation und
der regionalen Entwicklungsstrategie 2021-2027 fiir Investitionen aus den
europdischen Strukturfonds. In der Vorbereitungsphase wurden auch die
Nachhaltigkeitsdokumente ,Everyday for Future®, ,Landwirtschaft 2030“
und die Entwicklung der IT-Infrastruktur des Siidtiroler Sanitétsbetriebes
beriicksichtigt.

In weiterer Folge wurden auf dem Weg zur Ausarbeitung der digitalen
Strategie Vereine und Vertretungen aus dem Landesgebiet, Forschungszen-
tren, Korperschaften mit Landesbeteiligung und interne Strukturen des
Landes durch gezielte Interviews mit den entsprechenden Fithrungsgremi-
en einbezogen. Anschlieflend wurde ein Vergleich mit anderen regionalen
digitalen Agenden angestellt und eine SWOT-Analyse durchgefiihrt, aus der
sechs strategische Ziele und drei IKT-Ziele fiir jedes dieser Ziele hervorgin-
gen, die mit einer Reihe von Erfolgsindikatoren verbunden sind.

B. Inhalte

1. IKT-Infrastrukturen

Wenn die Aufgaben des Amtes fiir den digitalen Wandel jenen Struktu-
ren iibertragen werden, die zuvor fiir die Informationssysteme der Korper-
schaft zustandig waren, wird héufig den technologischen Zielen besondere
Bedeutung beigemessen. Dies kann auch im Fall Siidtirols beobachtet wer-
den, wo das erste strategische Ziel die Entwicklung von Infrastrukturen
betrifft, mit denen drei IKT-Ziele verbunden sind, die sich auf die Entwick-

Kompass 2030: der europidische Weg in die digitale Dekade, KOM(2021) 118 endg
vom 9.3.2021.
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lung von Verbindungsdiensten, das einheitliche Datenzentrum ,,Siidtirol®
und die Einrichtung eines territorialen Computer Emergency and Response
Team beziehen. Die Verbindung und Koordinierung mit den staatlichen
und europdischen Politiken wird durch die ausdriicklichen Verweise auf die
italienische Ultrabreitbandstrategie und die Gigabit-Gesellschaft gewdhr-
leistet, zusdtzlich zu den Zielen beziiglich der Schulen und der vernetzten
Gesundheitsversorgung. Hinsichtlich der Zentralisierung von Rechenzen-
tren wird auch ausdriicklich auf die AgID-Dokumente sowie auf deren
Marketplace fiir die Einfithrung qualifizierter Cloud-Dienste verwiesen.
Es ist anzumerken, dass fiir den letztgenannten Aspekt Raum fiir die Aus-
weitung der digitalen Autonomie durch die Einrichtung eines autonomen
Marketplace und eines entsprechenden Qualifizierungsprozesses bestehen
koénnte.

2. Wissensokosystem

Das zweite strategische Ziel betrifft hauptsichlich die Aufwertung der In-
formationsressourcen. Das Land erklart sich dazu bereit, andere lokale
Einrichtungen auf deren Anfrage zu unterstiitzen und setzt sich IKT-Ziele
in Bezug auf die Interoperabilitit der Anwendungen mit den von AgID
erfassten Datenbanken von nationalem Interesse durch standardisierte
Schnittstellen, die Sammlung von Daten zur Unterstiitzung der Entschei-
dungsfindung und die Einrichtung eines Teams von Datenwissenschaftlern.
Dieser letzte Aspekt weist dem Land eine Vorreiterrolle zu und hebt das
Bewusstsein fiir die Bedeutung der Digitalisierung zur Unterstiitzung sek-
toriibergreifender strategischer Entscheidungen hervor.

3. Digitalisierung der Autonomen Provinz Bozen

Das Ziel, die Digitalisierung interner Dienstleistungen zu beschleunigen, ist
ebenfalls eindeutig IT-orientiert. Die Strategie betont die Entwicklung ei-
nes sog agile procurement als beglinstigender Faktor und setzt als IKT-Ziel
die Homogenisierung digitaler Okosysteme, um deren Benutzerfreundlich-
keit, Sicherheit und Interoperabilitit zu erhdhen. Indem transversale Platt-
formen verwirklicht werden, soll die Reorganisation und Vereinfachung
interner Prozesse unterstiitzt werden. Es ist geplant, Smart working auch
durch eine bessere Qualitdt der IT-Ausriistung und die Definition struktu-
reller Losungen fiir die Wartung und stdndige Erneuerung der Ausriistung

337

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Elena D’Orlando/Paolo Coppola

zu fordern. Im Einklang mit den Zielen der digitalen Transformation sieht
die Strategie eine mdgliche Umstrukturierung vor, definiert aber nicht klar
genug, welche Mittel zur Bewiltigung der zu erwartenden Widerstinde
gegen den Wandel eingesetzt werden sollen. Der Verweis auf transversale
Plattformen scheint unzureichend.

4. Dienstleistungen fiir Biirger und Unternehmen

Trotz des ausdriicklichen Verweises auf das Single Digital Gateway scheint
das strategische Ziel der Digitalisierung der Dienstleistungen nicht voll-
standig mit den europdischen und nationalen Zielen, die sich auf wesentli-
che Dienste gemiafS dem eGovernment-Benchmark® beziehen, im Einklang
zu sein, obwohl der in der Strategie enthaltene Verweis auf das Projekt
PABgoesDigital und die neu einzufithrenden Dienstleistungen ausreichend
allgemein gehalten sind, um die Einbeziehung der von DESI gemessenen
Dienstleistungen zu ermdglichen, die in die Zustindigkeit des Landes fal-
len. Das Ziel, das MyCivis-Portal zu erweitern, indem die Dienstleistungen
auch auf mobilen Gerdten nutzbar gemacht werden, {iberschneidet sich mit
dem Ziel der Integration mit nationalen Plattformen wie der App IO, die
bereits ein ,,Single Point of Access“ nach Art 64 bis GvD 82/2005 ist. Das
Ziel, mehrere Kanile bei der Erbringung von Dienstleistungen zu ermagli-
chen, soll mit der Einfiihrung von Dialogschnittstellen und dem Paradigma
des Citizen Relationship Management fiir eine proaktive Benutzerunterstiit-
zung ermoglicht werden und stellt ein weiteres Beispiel fiir Exzellenz in
Bezug auf die staatliche und européische Strategie dar.

5. Digitale Kompetenzen

Das strategische Ziel in Bezug auf die Starkung der digitalen Kompetenzen
von Mitarbeitern, Biirgern und Unternehmen scheint am wenigsten ent-
wickelt und am starksten mit staatlichen MafSnahmen verbunden zu sein,
sei es mit jenen der Abteilung fiir digitale Transformation und ihrer , Natio-
nalen Strategie fiir digitale Kompetenzen® als auch mit jenen der Abteilung
fur die offentliche Verwaltung und ihres Projekts ,Digitale Kompetenzen
fur die offentliche Verwaltung®. Besonders erwdhnenswert ist das Ziel der

61 European Commission, eGovernment Benchmark. Method Paper 2020-2023 (2021)
39.
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digitalen Kompetenzen in Schulen, mit der Verpflichtung zu operativer und
organisatorischer Unterstiitzung und zu digitaler Ausbildung der Lehrkréf-
te.

6. Okosystem der Innovation

Das letzte strategische Ziel sieht das Land als Sammelstelle, die ein Inno-
vations6kosystem durch die Erprobung und Einfithrung von intelligenten
Sensoren, von Robotik und die Nutzung von Big Data sowie Techniken der
kiinstlichen Intelligenz schafft. Das Land strebt auch die Umsetzung offener
Innovation durch ein ,,Community Management an, das Aufforderungen
zur Einreichung von Ideen und Wettbewerben zur Entwicklung innovativer
Losungen fiir die 6ffentliche Verwaltung verwaltet. Der Ansatz zur Erleich-
terung des Technologietransfers sieht die Annahme von Standardisierung
und offenen Paradigmen fiir die Entwicklung und Wiederverwendung von
Software in einwandfreier Abstimmung mit den Bestimmungen von Art 69
GvD 82/2005 vor.

V. Schlussbetrachtungen

Zusammenfassend ldsst sich festhalten, dass die Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsautonomie der Sonderautonomien dazu bestimmt ist, in einem
Umfeld ausgetibt zu werden, das durch die fortschreitende Marginalisie-
rung der Regionen und autonomen Provinzen gekennzeichnet ist.%? Dieser
Umstand ist auf die Natur der zu regelnden Sachbereiche und (zumindest
auch) auf das Fehlen oder zumindest die Unwirksamkeit der Instrumente
der Zusammenarbeit und der Verbindung zwischen den Regierungsebenen
zuriickzufiihren, die unsere Rechtsordnung kennzeichnen.

In Italien fehlt bekanntlich ein Gremium, das die regionale Sichtweise
dauerhaft in die zentralen Entscheidungsprozesse einbringt (dh ein Ober-
haus, das die Gebietskdrperschaften vertritt), und das einzige verfiigbare
Instrument, das System der Konferenzen, erwies sich in der Zeit der

62 Siehe auch Europdischer Ausschuss der Regionen (Hg), EU-Jahresbericht zur Lage der
Regionen und Stidte. Infoblatt 2022 (2022).
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grofiten Notwendigkeit,® namlich wihrend des Gesundheitsnotstandes, ab
jenem Moment als ungeeignet, als die Regierung beschloss, direkt mit den
Présidenten der Regionen zu sprechen.

Es stimmt, dass Italien dafiir Sorge zu tragen hat, die Mittel des NARP
wirksam und rechtzeitig einzusetzen, und das vorrangige Argument fiir
eine zentralisierte Fithrungsstruktur in der alleinigen Verantwortlichkeit
des Staates fiir die Verwirklichung dieser Ziele auf europdischer Ebene
besteht, wofiir er iiber eine Ersatzbefugnis verfiigt.®* Allerdings darf nicht
aufer Acht gelassen werden, dass diese Ziele nur durch ein synergetisches
und koordiniertes Vorgehen aller Regierungsebenen wirksam erreicht wer-
den konnen, worauf wiederholt durch die Konferenz der Regionen und
autonomen Provinzen hingewiesen wurde.%

Notstandsbedingte Erfordernisse konnen kein Grund dafiir sein, dass ein
hierarchischer Ansatz in den Beziehungen zwischen den Regierungsebenen
vorherrscht.

Auf grundsitzlicher Ebene ist — gerade zu einem durch den Bruch mit
dem Gewohnten gekennzeichneten Zeitpunkt — daran zu erinnern, dass
Art 5 Verf die ,Leitnorm fiir die Auslegung der gesamten Verfassung“®® ist,
denn das dort verankerte Autonomieprinzip ist nicht nur ein Mittel zur
Aufteilung von Funktionen zwischen Zentrum und Peripherie, sondern das
Instrument zur Anpassung der gesamten offentlichen Organisation an die
gesellschaftliche Ordnung.

Auf operationeller Ebene weisen der deutliche Zusammenhang zwischen
den Zielen, die von den in der Einleitung erwahnten europdischen Normen
vorgegeben werden, die komplexen Gleichgewichte, die sich aus der Kom-
petenzordnung ergeben, und die vom VfGH selbst gezogenen Linien ein-

63 Catelani, Centralita della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome duran-
te lemergenza covid-19? Pill forma che sostanza, Osservatorio sulle fonti, Fascicolo
speciale, Le fonti normative nella gestione dell’emergenza Covid-19 2020, 501 ff.

64 Art12 GD 77/2021.

65 Unter den verschiedenen Stellungnahmen der Konferenz siehe insbesondere: Posi-
zionamento in relazione alla documentazione disponibile del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in data 8 aprile 2021, 21/39/CR06/Cl4; Informativa sul PNRR,
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
data 28 aprile 2021, 21/49/CU1/C2-C3; Audizione di ANCI, UPI, Regioni e Province
autonome sull'attuazione del PNRR, Commissione bilancio della Camera dei deputa-
ti, 9 febbraio 2022.

66 Berti, Art 5, in Branca (Hg), Commentario della Costituzione, 1 (1975) 277. Der
Originaltext lautet: ,norma guida della lettura di tutta la Costituzione”.
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Digitale Dimension der Sonderautonomie

deutig auf die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen den Regie-
rungsebenen hin, die sich nicht nur auf die Aufteilung der Zustindigkeiten,
sondern auch (und vielleicht va) auf die auszuibenden Funktionen bezieht.
Und wenn die Verantwortung fiir die Koordinierung (einschliefSlich jener
informatischer und informativer Art) beim Staat liegen muss, kann die Art
und Weise, wie die Ziele erreicht werden, nur diversifiziert, an die Gebiete
angepasst und die verschiedenen Kontexte beachtend erfolgen. Das Thema
der Digitalisierung ist in dieser Hinsicht ein besonders aussagekriftiges
Beispiel.

Welchen Beitrag konnen die Sonderautonomien fiir die Zukunft leisten,
wihrend wir auf politische Visionen warten, die in der Lage sind, die
Schwachstellen unseres Regionalismus zu erkennen und sie durch die
Bereitstellung stabiler und effizienter Gremien und Instrumente fiir die
Abstimmung zwischen den Regierungsebenen zu beheben?

Gerade in Anbetracht der beschriebenen Umstidnde besteht der richtige
Weg darin, weiterhin ein Musterbeispiel fiir eine Kultur der Autonomie
zu sein, deren Kennzeichen die Fihigkeit zur Entwicklung klarer politi-
scher Visionen zu den einzurichtenden Systemen ist, ebenso zur Schaffung
wirksame Kanile des institutionellen Dialogs fiir den Austausch und die
gemeinsame Entscheidungsfindung sowie die Fihigkeit, neue Losungen
mit Hilfe der verfiigbaren Regulierungsinstrumente zu verfolgen. Dies gilt
- mag es auch paradox erscheinen - va fiir jene Angelegenheiten, die ein
Regieren auf mehreren Ebenen erfordern und in denen das Unionsrecht
durch die Vorgabe neuer Lésungen und/oder die Neudefinition von Regeln
und Verfahren zu einer Ausweitung der Bereiche, in denen Mafinahmen
gesetzt werden miissen, fithren kann.

Diese Art der Gesetzgebung und Verwaltung kann den Unterschied ma-
chen, weil sie zum gegenseitigen Kennenlernen zwischen den Regierungs-
ebenen, zur Auseinandersetzung miteinander und zum Austausch erzieht.
Natiirlich ist es maglich, dass die Ergebnisse nicht sofort eintreten, da
kulturelle Prozesse eine lange Zeit brauchen, um verinnerlicht zu werden.
Aber gerade deshalb konnen die Sonderautonomien nicht auf ihre Rolle als
treibende Kraft dieser Prozesse verzichten und miissen ihre Gesetzgebungs-
und Verwaltungsautonomie verantwortungsbewusst und mutig ausiiben,
insbesondere wenn es darum geht, sich den grofien Herausforderungen der
Zukunft zu stellen.
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Autonomie und europdische Integration im Lichte kiinftiger
Entwicklungen

Walter Obwexer

I Einfiihrung

Das Zweite Autonomiestatut (ASt)! wurde in Durchfithrung des Pariser
Vertrages (1946)? sowie von Paket und Operationskalender (1969)3 erlassen
und bildet die verfassungsrechtliche Grundlage des Minderheitenschutzes
und der Autonomie Siidtirols. Diese innerstaatliche Grundlage trat am 20.
Janner 1972 in Kraft.* Italien war damals als Griindungsmitgliedstaat der
drei Européischen Gemeinschaften Teil des europdischen Integrationspro-
zesses, wahrend Osterreich sich erst um eine Assoziierung bemiihte und
im Juli 1972 mit der Unterzeichnung von zwei Freihandelsabkommen mit
der Europiischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl (EGKS) und der
Européaischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) einen ersten Erfolg erzielen
konnte.’

Inzwischen sind fiinfzig Jahre vergangen. Das Zweite Autonomiestaut
ist in diesen Jahrzehnten weitgehend unverdndert geblieben.® Anpassungen
und Dynamisierungen erfolgten in erster Linie mittels Durchfithrungsbe-
stimmungen zum Autonomiestatut.”

1 Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut
fir Trentino-Stidtirol betreffen, DPR Nr 670 vom 31.8.1972, abrufbar unter http://lexbr
owser.provinz.bz.it/doc/de/dpr-1972-670/dekret_des_pr_sidenten_der_republik_vom
_31_august_1972_nr_670.aspx (1.10.2022).

2 Bundesministerium fiir auswiértige Angelegenheiten (Hg), Stidtirol-Dokumentation.

Sonderdruck (1992) 18.

Bundesministerium fiir auswértige Angelegenheiten 1992, 42.

Vgl zB Autonome Provinz Bozen-Sudtirol (Hg), Autonomiekodex (2022) 173.

5 Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht. Das Recht der Europdischen Union
(2007) Rz 2728.

6 Vgl zB Zeller, Die Entwicklung der Siidtiroler Autonomie seit der Abgabe der Streitbei-
legungserklarung im Jahr 1992, EJM 2021, 223.

7 Vgl zB Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten: Entwicklungen und Veranderungen der
Stdtiroler Autonomie seit der Streitbeilegungserklarung 1992 (2015), abrufbar unter
https://redas.services.siag.it/redasArticlesAttachment?attachId=939109 (14.10.2022).
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Im Gegensatz zum relativ statischen Minderheitenschutz- und Autono-
miesystem ist die europdische Integration rasch vorangeschritten. Auf der
Grundlage der Europdischen Gemeinschaften entstand 1993 die Europii-
sche Union, die in der Folge mehrfach weiterentwickelt und zuletzt 2009
mit dem Vertrag von Lissabon in eine eigensténdige internationale Organi-
sation supranationalen Charakters umgewandelt wurde.® Die Zahl der am
Integrationsprozess beteiligten Mitgliedstaaten stieg von den sechs Griin-
dungsmitgliedstaaten auf insgesamt 28 Staaten an und reduzierte sich im
Jahr 2020 mit dem Austritt Groflbritanniens® auf 27 Staaten; Osterreich trat
1995 der Europdischen Union bei.!

Diese dynamischen Entwicklungen auf europaischer Ebene blieben nicht
ohne Folgen fiir den Minderheitenschutz und die Autonomie in Sidtirol.
Die schrittweise Vertiefung der wirtschaftlichen und politischen Zusam-
menarbeit brachte den in Siidtirol lebenden Sprachgruppen neue Rechte
und Freiheiten, verlangte allerdings auch Anderungen am Minderheiten-
schutzregime und war mit Verlusten an Zustdndigkeiten in Gesetzgebung
und Verwaltung fiir das Land Stidtirol verbunden.

Die kiinftigen Entwicklungen im europdischen Integrationsprozess wer-
den ebenfalls nicht ohne Auswirkungen auf den Minderheitenschutz und
die Autonomie Siidtirols bleiben. Soweit diese Entwicklungen bereits einge-
leitet sind oder sich zumindest abzeichnen, lassen sich auch ihre Rechtsfol-
gen fiir Stidtirol weitgehend abschatzen.

Vor diesem Hintergrund wird nachstehend zunéchst die Ausgangslage
in Erinnerung gerufen (II.). Daran anschlieflend werden die Auswirkun-
gen kiinftiger Entwicklungen auf Unionsebene auf zentrale Minderheiten-
schutzregelungen (III.) sowie auf die autonomen Gesetzgebungs- und
Verwaltungsbefugnisse des Landes Siidtirol (IV.) dargestellt. In der Folge
werden ausgewdhlte Neuerungen betreffend die Mitwirkung an der Wil-
lensbildung in der EU (V.), die Zusammenarbeit in und mit der EU (VL.)
sowie die Zusammenarbeit mit und den Schutz durch Osterreich (VII.)
beleuchtet. Schlussbetrachtungen samt Ausblick schlieflen den Beitrag ab
(VIIL).

8 Vgl zB Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht, Rz 25 ff.

9 Vgl zB Obwexer, Brexit: ausgewéhlte Rechtsfragen des Austrittsverfahrens, in Ku-
min/Schmalenbach/Wagner/Schimpfhuber (Hg), Aufien- und sicherheitspolitische
Integration im Européischen Rechtsraum, FS Isak (2020) 169.

10 Vgl zB Griller/Kahl/Khneis/Obwexer (Hg), 20 Jahre EU-Mitgliedschaft Osterreichs
(2015).
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II. Ausgangslage

Das auf dem Zweiten Autonomiestatut beruhende - international abgesi-
cherte - Minderheitenschutz- und Autonomiesystem Siidtirols wurde in
den vergangenen fiinfzig Jahren ganz wesentlich und in unterschiedlichem
Mafle vom fortschreitenden europdischen Integrationsprozess bestimmt.!!
Dieser brachte einerseits neue Chancen und Mdglichkeiten in Form von
Rechten und Freiheiten, erforderte andererseits aber auch Anpassungen
am Minderheitenschutzregime und brachte Einschrankungen fiir die auto-
nomen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse Siidtirols.

A. Neue Rechte und Freiheiten

Mit der Errichtung des Binnenmarkts, der Verankerung der Unionsbiirger-
schaft, der Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts, der Einfithrung einer einheitlichen Wéahrung sowie der Férderung
der regionalen Kooperation waren zahlreiche neue Rechte verbunden, die
von den in Sidtirol lebenden Angehdrigen der drei Sprachgruppen in
Anspruch genommen werden konnten und zunehmend auch wurden.

Alle damit verbundenen Regelungen und Mafinahmen reduzierten die
Hindernisse fiir den grenziiberschreitenden Verkehr von Personen, aber
auch von Waren, Dienstleistungen und Kapital. Dadurch wurde der viel-
fach gewiinschte Austausch der Angehorigen der deutschen und ladini-
schen Sprachgruppe mit dem deutschen Sprachraum, insbesondere mit
Osterreich, erleichtert. Gleichzeitig wurde die im Jahr 1919 gezogene Bren-
nergrenze zunehmend weniger spurbar.?

B. Erforderliche Anpassungen an zentralen
Minderheitenschutzbestimmungen

Zu den ganz wesentlichen Regelungen des Minderheitenschutzsystems in
Stdtirol gehoren der ethnische Proporz, die Sprachgruppenerhebung samt
Sprachgruppenerklarung, die Sprachenregelung im Verkehr mit der 6ffent-

11 Dazu ausfithrlich Obwexer, Zweites Autonomiestatut und europdische Einigung:
Chancen und Risiken der européischen Integration fiir den Minderheitenschutz in
Sudtirol, EJM 2021, 273.

12 Vgl Obwexer, Zweites Autonomiestatut, EJM 2021, 274 ff.
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lichen Verwaltung und bei Gericht sowie die Ausbildung in der Mutterspra-
che nach dem Grundsatz des muttersprachlichen Unterrichts.

Diese nur fiir Angehdrige der Sprachgruppen geltenden Sonderregelun-
gen mussten fiir alle freiziigigkeitsbegiinstigen Unionsbiirger’® geéffnet
werden. Die damit verbundenen Beschrinkungen der Rechte auf Gleich-
heit und Freiheit waren zwar durch zwingende Erfordernisse, bestehend
im Minderheitenschutz, gerechtfertigt, ein Ausschluss der freiziigigkeitsbe-
glinstigten Unionsbiirger war aber unverhéltnismaflig. Dem folgend wur-
den entsprechende Anpassungen erforderlich. Diese konnten aber punktu-
ell bleiben und den Kern der Regelungen unverandert lassen.!

C. Einschriankungen der Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen

Mit der schrittweisen Ubertragung von Zustindigkeiten der Mitgliedstaa-
ten auf die Union gingen auch innerstaatlich dem Land Siidtirol zustehen-
de Kompetenzen auf die supranationale Ebene iiber. In den Bereichen
ausschliefSlicher Zustindigkeit der Union verblieb dem Land kaum noch
Handlungsspielraum. Dies gilt beispielsweise im Bereich des Wettbewerbs-
rechts fiir den Binnenmarkt. In den Bereichen geteilter Zustindigkeit der
Union wurde das Land Siidtirol in seinem Handlungsspielraum determi-
niert, sofern und soweit die Union verbindliche Rechtsnormen erliefS. Dies
gilt ua fiir das Vergaberecht, die Landwirtschaft und die Umwelt. In den
Bereichen paralleler Zustindigkeit der Union konnte das Land Sidtirol
seine autonomen Kompetenzen und den damit verbundenen Handlungs-
spielraum fast vollstandig behalten. Dies betriftt beispielsweise die Bereiche
Kultur und Bildung.

In den Bereichen, die nach wie vor in die Zustdndigkeit der Mitgliedstaa-
ten und in Italien — nach geltendem Verfassungsrecht - in jene des Landes
Siidtirol fallen, waren die unionsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere
jene betreffend die Grundfreiheiten des Binnenmarkts und das Freiziigig-
keitsrecht, zu beachten. Die diesen unionsrechtlichen Bestimmungen inhi-
renten Rechte auf Gleichheit und Freiheit normierten zum Teil weitreichen-
de Vorgaben, die den autonomen Handlungsspielraum des Landes Siidtirol
betréachtlich einschrankten.

13 Anmerkung: Aus Griinden der leichteren Lesbarkeit wird nur die ménnliche Form
verwendet; diese umfasst alle Geschlechter.
14 Vgl zB Obwexer, Zweites Autonomiestatut, EJM 2021, 280 ff.
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Hinzu kommt, dass die Mitgliedstaaten — einschliefilich ihrer nachgeord-
neten Gebietskdrperschaften - im Anwendungsbereich des Unionsrechts
die unionalen Grundrechte beachten miissen. Diese normierten weitere
Vorgaben fiir die autonome Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz
des Landes Siidtirol.

Aus diesen Kompetenziibertragungen und unionsrechtlichen Vorgaben
resultierte insgesamt ein beachtlicher Verlust an Gesetzgebungs- und Ver-
waltungskompetenzen des Landes Stidtirol. Dieser wurde zwar durch ent-
sprechende - unionale und innerstaatliche — Mitwirkungsmdoglichkeiten
kompensiert, doch konnten diese formalen Verfahren den materiellen
Kompetenzverlust nicht vollstindig ausgleichen.!>

III. Auswirkungen auf zentrale fordernde Minderheitenschutzbestimmungen

Der Minderheitenschutz féllt nach wie vor ganz iiberwiegend in die Zu-
stindigkeit der Mitgliedstaaten. Die Union verfiigt in diesem Bereich ledig-
lich iber punktuelle Kompetenzen, ua im Bereich der Forderung kulturel-
ler und sprachlicher Vielfalt.l® Die Mitgliedstaaten miissen in Ausiibung
ihrer Zustandigkeit allerdings das Unionsrecht, insbesondere die Grund-
freiheiten des Binnenmarkts und das Freiziigigkeitsrecht der Unionsbiirger
sowie das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz, beach-
ten.”” Weiterentwicklungen des einschldgigen Unionsrechts, insbesondere
dessen Auslegung durch den Gerichtshof der Union, werden sich daher
auch auf die zentralen Regelungen des Minderheitenschutzsystems in Siid-
tirol auswirken. Dazu gehoren insbesondere der ethnische Proporz, die
Sprachgruppenerhebung samt Sprachgruppenerkldrung, die Zweisprachig-
keit im Verkehr mit der offentlichen Verwaltung und bei Gericht sowie
die Ausbildung in der Muttersprache, insbesondere in den Kindergirten,
Grund- und Sekundarschulen.

15 Vgl zB Obwexer, Die europiische Integration: Auswirkungen auf die autonomen
Kompetenzen Siidtirols, in Happacher/Obwexer (Hg), 40 Jahre Zweites Autonomie-
statut. Stidtirols Sonderautonomie im Kontext der europdischen Integration (2013) 57.

16 ZB EuG 24.9.2019, Rs T-391/17 (Rumdnien/Kommission), EU:T:2019:672, Rn 51 ff.

17 ZB EuGH 22.2.2022, Rs C-430/21 (RS), EU:C:2022:99, Rn 38 mwN.
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Diese Minderheitenschutzbestimmungen wurden bereits in der Vergan-
genheit den unionsrechtlichen Vorgaben weitgehend angepasst,!® kleinere
Anpassungen sind allerdings noch offen.

A. Ethnischer Proporz

Die Stellen in der 6ffentlichen Verwaltung des Staates, die Amter in Siidtirol
haben, werden, nach Verwaltung und Laufbahn gegliedert, Biirgern jeder
der drei Sprachgruppen vorbehalten, und zwar im Verhiltnis zur Stirke
der Sprachgruppen, wie sie aus den bei der amtlichen Volkszéhlung abgege-
benen Zugehorigkeitserklarungen hervorgeht (Art 89 ASt und Art 8 DPR
752/1976).”° Dieser ethnische Proporz gilt auch fiir die Planstellen der Ge-
richte in Sudtirol (Art 33 DPR 752/1976). Ebenso umfasst ist das Personal
des Landes, der vom Land abhéngigen offentlichen Korperschaften sowie
der Korperschaften, deren Ordnung in die Kompetenz des Landes fallt
(Landesgesetz 40/1988).2° Auch in diesem Bereich sind Stellen ,Biirgern
jeder der drei Sprachgruppen im Verhaltnis zu ihrer Starke® vorbehalten.
Die dem Proporz unterworfenen Stellen sind mit der Ausiibung einer
unselbstdndigen Erwerbstatigkeit verbunden und fallen daher unionsrecht-
lich unter die Arbeitnehmerfreiziigigkeit.?! Dem folgend diirfen sie nicht
italienischen Staatsbiirgern vorbehalten werden, sondern miissen auch Uni-
onsbiirgern aus anderen Mitgliedstaaten offenstehen. Davon ausgenommen
sind nur jene Stellen, die unter die Bereichsausnahme der 6ffentlichen Ver-
waltung in Art 45 Abs 4 AEUYV fallen.?? Diese ist nach standiger Rechtspre-

18 Dazu vorstehend II

19 Durchfithrungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Siidtirol auf
dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen Amtern in der Provinz Bozen und
der Kenntnis der beiden Sprachen im 6ffentlichen Dienst, DPR Nr 752 vom 26.7.1976,
GBIl 1976/304.

20 Landesgesetz Nr 40 vom 18.10.1988 betreffend Aufteilung der Stellen im 6ffentlichen
Dienst und Zusammensetzung der Kollegialorgane der 6ffentlichen Korperschaften
in der Provinz Bozen nach der Stirke der Sprachgruppen, wie sie aus der allgemeinen
Volkszahlung hervorgeht, ABIReg 1988/49.

21 Zum Inhalt der Arbeitnehmerfreiziigigkeit zB Obwexer, Die EU-rechtliche Determi-
nierung mitgliedstaatlicher Kompetenzen, in Obwexer/Happacher/Baroncelli/Paler-
mo (Hg), EU-Mitgliedschaft und Stdtirols Autonomie (2015) 1 (26).

22 Vgl zB EuGH 26.5.1982, Rs 149/79 (Kommission/Belgien), EU:C:1980:297, Rn 19; zu-
letzt — bezogen auf eigene Staatsbiirger - EuGH 6.10.2022, Rs C-298/14 (Brouillard),
EU:C:2015:652, Rn 31f.
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chung des EuGH auf diejenigen Stellen beschrénkt, ,die eine unmittelbare
oder mittelbare Teilnahme an der Ausiibung hoheitlicher Befugnisse und
an der Wahrnehmung von Aufgaben mit sich bringen, die auf die Wahrung
der allgemeinen Belange des Staates oder anderer 6ffentlicher Korperschat-
ten gerichtet sind, so dass sie ein Verhiltnis besonderer Verbundenheit des
jeweiligen Stelleninhabers zum Staat sowie die Gegenseitigkeit der Rechte
und Pflichten voraussetzen, die dem Staatsangehorigkeitsband zugrunde
liegen“?3 Bei allen, dem Proporz unterworfenen Stellen, die nicht unter die-
se Bereichsausnahme fallen, miissen die Unionsbiirger die Moglichkeit ha-
ben, im Rahmen einer der drei Sprachgruppen Zugang zu diesen Stellen zu
erhalten. Dem folgend muss der Begriff ,Biirger iSv ,Staatsbiirger” in den
einschlagigen Rechtsgrundlagen jedenfalls alle ,Unionsbiirger® umfassen.
Aus Griinden der Rechtssicherheit miissten die relevanten Bestimmungen
jedoch durch Normen desselben Ranges dem Unionsrecht angepasst und
daher die Unionsbiirger den Staatsbiirgern hinzugefiigt werden (Rechtsbe-
reinigungspflicht). Dies ist bislang jedoch noch (immer) nicht erfolgt.

Des Weiteren miissen die Unionsbiirger die Moglichkeit haben, so
wie die in Siidtirol ansdssigen Staatsbiirger eine Sprachgruppenzugehorig-
keits- oder zumindest eine Sprachgruppenangliederungserklarung abzuge-
ben. Diese Offnung wurde bereits vorgenommen (Art 20ter Abs 1 DPR
752/1976).24

Angepasst wurde auch die Vorrangregel fiir Bewerber, die seit mindes-
tens zwei Jahren in Siidtirol anséssig sind. Diese gilt naimlich nur noch
bei Wettbewerben zur Besetzung der Stellen in der 6ffentlichen Verwaltung
und bei den Gerichten, ,die die Beteiligung an der Ausiibung der &ffentli-
chen Gewalt mit sich bringen“ (Art 12 Abs 1 DPR 752/1976). Diese Anpas-
sung ist allerdings nicht mehr ausreichend. Denn nach der jiingeren Recht-
sprechung des EuGH ist die Bereichsausnahme des Art 45 Abs 4 AEUV,?
auf der die gegenstidndliche Einschrinkung der Vorrangregel beruht, nie
auf Staatsbiirger des betroffenen Mitgliedstaats anwendbar. Diese konnen
sich daher - bei Vorliegen eines grenziiberschreitenden Elements — auch im
Bereich der Hoheitsverwaltung auf die Arbeitnehmerfreiziigigkeit stiitzen.2®
Mit dem dieser Grundfreiheit inhdrenten Beschrankungsverbot (Freiheits-
recht) lasst sich die Vorrangregel fiir ansassige Bewerber allerdings nicht

23 EuGH 2.7.1996, Rs C-290/94 (Kommission/Griechenland), EU:C:1996:265, Rn 2.
24 Nachstehend I11.B.

25 ZB EuGH 10.9.2014, Rs C-270/13 (Haralambidis), EU:C:2014:2185, Rn 44 f.

26 EuGH 6.10.2022, Rs C-298/14 (Brouillard), EU:C:2015:652, Rn 31f.
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vereinbaren. Daher ist in diesem Punkt eine weitere (geringfiigige) Anpas-
sung erforderlich. Diese muss sicherstellen, dass die Vorrangregel bei Wett-
bewerben zur Besetzung von Stellen, die mit der Ausiibung offentlicher
Gewalt verbunden sind, gegeniiber italienischen Staatsbiirgern, die sich
auf die Arbeitnehmerfreiziigigkeit berufen konnen, nicht zur Anwendung
gelangt. In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings die Frage, ob die
Vorrangregel nicht besser zur Génze aufgehoben werden sollte, weil sie in
der neuen Version nur noch ganz eingeschrankt geeignet wire, das mit
ihr von Beginn an verfolgte Ziel, den Zuzug italienischsprachiger Staatsan-
gehoriger nach Siidtirol zu unterbinden, zu erreichen.

B. Sprachgruppenerkldrung

Die fiir die Anwendung mancher der fordernden Minderheitenschutzbe-
stimmungen, insbesondere des ethnischen Proporzes, notwendige Sprach-
gruppenerklarung — geregelt in Art 20/ter DPR 752/1976 - wurde in den
letzten Jahren mehrfach modifiziert, insbesondere um den unionsrechtli-
chen Vorgaben nachzukommen. So wurde die fiir in Siidtirol ansdssige
Biirger iiber 18 Jahren vorgesehene Erklirung iiber die Zugehdorigkeit zur
italienischen, deutschen oder ladinischen Sprachgruppe (Sprachgruppen-
zugehorigkeitserklarung) zunachst um eine Erkldrung iiber die Angliede-
rung zu einer dieser Sprachgruppen ergianzt (Sprachgruppenangliederungs-
erklarung). Des Weiteren wurden beide Erklarungen auch fiir Staatsbiirger
anderer EU-Mitgliedstaaten sowie deren Familienangehdrige, die nicht
Staatsbiirger eines EU-Mitgliedstaats sind, aber die Aufenthaltskarte oder
das Recht auf Daueraufenthalt besitzen, gedftnet, selbst wenn diese nicht
in Sudtirol ansdssig sind. Ebenso offen stehen diese Erklarungen allen
Drittstaatsangehdrigen, die die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthalts-
berechtigten in der EU besitzen, selbst wenn sie nicht in Siidtirol ansis-
sig sind. Die erste Erklirung, die von diesen Personen abgegeben wird,
ist sofort wirksam. Eine Anderung dieser Erklirung wirkt hingegen erst
nach Ablauf von zwei Jahren ab der Einreichung (Art 20ter Abs 7/bis
DPR 752/1976). Diese Regelung 6ffnet den Unionsbiirgern und deren Fa-
milienangehdrigen aus Drittstaaten sowie den langfristig aufenthaltsberech-
tigten Drittstaatsangehorigen iSd Richtlinie 2003/109%7 gleichberechtigten

27 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25.11.2003 betreffend die Rechtsstellung der
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehérigen, AB1 2003 L 16, 44.
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Zugang zu bestimmten Begiinstigungen in Siidtirol. Offenstehen miisste
diese Moglichkeit allerdings auch den Staatsangehorigen der EFTA-Staaten
im EWR und deren Familienangehorigen aus Drittstaaten sowie Schweizer
Staatsbiirgern, die Zugang zum Arbeitsmarkt in Siidtirol erhalten haben,
sowie deren Familienangehdrigen aus Drittstaaten. Diese Erweiterung des
personlichen Anwendungsbereichs steht allerdings noch aus.

Unionsbiirger, die sich nicht einer der drei vorgesehenen Sprachgruppen
zugehorig erkliren wollen, zéhlen ex lege als ,,Andere” und konnen bzw
miissen sich dann einer der drei Sprachgruppen angliedern. Damit wird
ihnen allerdings die Moglichkeit genommen, ihre Identitdt zu deklarieren,
zB sich als Portugiese, Spanier oder Pole zu erklaren. Ob dies mit den
unionsrechtlichen Grundfreiheiten und dem bei deren Anwendung einzu-
haltenden Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art 7
GRC) vereinbar ist, erscheint fraglich.?8

C. Gebrauch der Muttersprache

In Siidtirol haben die dort lebenden italienischen Staatsbiirger deutscher
Muttersprache das Recht, im Verkehr mit der 6ffentlichen Verwaltung und
mit den Gerichten, die ihren Sitz im Land Siidtirol haben oder regionale
Zustandigkeit besitzen, sich ihrer Muttersprache zu bedienen. Die Verwal-
tungsbehdrden sowie die Gerichtsaimter und Gerichtsorgane sind ihrerseits
verpflichtet, im Verkehr mit den Biirgern des Landes Siidtirol und in den
Akten, die sich auf diese beziehen, die Sprache des Antragstellers zu ver-
wenden. Im Jahr 1998 entschied der EuGH, dass Unionsbiirger aus anderen
Mitgliedstaaten, die in Siidtirol von ihrem Freiziigigkeitsrecht Gebrauch
machen, aus dem Diskriminierungsverbot aus Griinden der Staatsangehd-
rigkeit in Art 18 AEUV einen Anspruch auf Gleichbehandlung mit den
Inldndern ableiten und so wie diese auch die deutsche Sprache verwenden
kénnen miissen. Ein Abstellen auf die Staatsangehdrigkeit Italiens ist dabei
als direkte Diskriminierung jedenfalls verboten, das Verlangen eines Wohn-
sitzes im Land Siidtirol kénnte zwar durch den Schutz der ethnisch-kultu-
rellen Minderheiten gerechtfertigt werden, ist aber unverhéltnismaflig, da
dieses Ziel durch die Ausdehnung der Sprachenregelung auf Angehdrige
anderer Mitgliedstaaten mit Kenntnissen der deutschen Sprache nicht ge-

28 Vgl EuGH 2.12.2014, Rs C-148/13 bis C-150/13 (A), EU:C:2014:2406, Rn 64 u 72.
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fahrdet wird.? Die mit der Ausdehnung der Sprachenregelung auf die Uni-
onsbiirger aus anderen Mitgliedstaaten verbundenen zusitzlichen Kosten
sind kein zuldssiger Rechtfertigungsgrund, da rein wirtschaftliche Motive
die Beschriankung einer Grundfreiheit nicht zu rechtfertigen vermogen.3°

Diesen unionsrechtlichen Vorgaben folgend wurde die Sprachenregelung
in der einschldgigen Durchfithrungsbestimmung?® im Jahr 2015 entspre-
chend angepasst (DPR 574/1988).32 Sie gilt nun nicht mehr nur fiir italieni-
sche Staatsbiirger, die in Siidtirol wohnen, sondern fiir alle natiirlichen und
juristischen Personen, ungeachtet ihrer Staatsangehdorigkeit, ihres Wohnsit-
zes, ihres gewohnlichen Aufenthaltsortes oder ihres Sitzes. Damit erfolgte
fiir diese Minderheitenschutzregelung ein Wandel vom Personalititsprinzip
zum Territorialitatsprinzip. Unionsrechtlich war eine derart weitgehende
Anpassung allerdings gar nicht erforderlich (,Ubererfiillung*).

Die in Siidtirol geltende Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im o6ffent-
lichen Dienst, die eine ,den Erfordernissen der einwandfreien Dienstab-
wicklung angemessene Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache®
vorschreibt (Art 1 Abs 1 DPR 752/1976), ist mit dem Unionsrecht verein-
bar. Die damit verbundene Beschriankung der personenbezogenen Grund-
freiheiten des Binnenmarkts ist namlich durch zwingende Griinde des
Allgemeininteresses, bestehend im Schutz der ethnisch-kulturellen Minder-
heiten, gerechtfertigt und verhéltnismaflig ausgestaltet. Daher ist es legitim,
fir den Zugang zu Stellen in der offentlichen Verwaltung (ebenso wie
auflerhalb derselben) Sprachkenntnisse eines bestimmten Niveaus zu ver-
langen. Dabei darf jedoch nicht auf den Besitz eines einzigen Diploms
abgestellt werden, das noch dazu nur im Hoheitsgebiet des betreffenden
Mitgliedstaats erworben werden kann. Vielmehr muss der Nachweis der er-
forderlichen Sprachkenntnisse auch ,auf andere Weise, insbesondere durch
andere in anderen Mitgliedstaaten erlangte gleichwertige Qualifikationen,

29 EuGH 24.11.1998, Rs C-274/96 (Bickel und Franz), EU:C:1998:563, Rn 16 {f.

30 EuGH 27.3.2014, Rs C-322/13 (Riiffer und Pokornd), EU:C:2014:189, Rn 25.

31 Durchfithrungsbestimmungen iiber den Gebrauch der deutschen und der ladini-
schen Sprache in den Beziehungen der Biirger zur offentlichen Verwaltung und
in den Gerichtsverfahren, DPR Nr 574 vom 15.7.1988, GBI 1989/105 (deutsche Uber-
setzung Ord Beibl zum GBI 1989/41.

32 Durchfithrungsbestimmungen zum Sonderstatut fiir die Region Trentino-Siidtirol
betreffend Anderungen und Ergidnzungen zum Dekret des Prisidenten der Republik
vom 15.7.1988, Nr 574 iiber den Gebrauch der deutschen und der ladinischen Sprache
in den Beziehungen der Biirger zur 6ffentlichen Verwaltung und in den Berichtsver-
fahren, GvD Nr 186 vom 4.11.2015, GBI 2015/275 (deutsche Fassung ABIReg 2015/49).
Siehe dazu den Beitrag von Zeller in diesem Band, IL.B.2.
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erbracht werden konnen.3* Diesen Vorgaben folgend wurde die einschli-
gige Durchfithrungsbestimmung inhaltlich gedndert. So wurden die vier
Stufen des Zweisprachigkeitsnachweises dem Gemeinsamen Européischen
Referenzrahmen fiir Sprachen angepasst (Art 4 Abs 3 DPR 752/1976).
Der Zweisprachigkeitsnachweis D (Abschlusszeugnis der Grundschule)
wurde der Niveaustufe A2 zugeordnet, der Zweisprachigkeitsnachweis C
(Abschluss der Sekundarstufe 1. Grades) der Niveaustufe Bl, der Zweispra-
chigkeitsnachweis B (Abschluss einer Sekundarstufe 2. Grades) der Niveau-
stufe B2 und der Zweisprachigkeitsnachweis A (Hochschulabschluss) der
Niveaustufe Cl. Des Weiteren wurden die Bescheinigungen nach dem
Europdischen Referenzrahmen fiir Sprachen der niveaumaflig jeweils ent-
sprechenden Zweisprachigkeitspriffung gleichgestellt (Art 3 Abs 9/bis DPR
752/1976). Besitzt eine Person die Bescheinigung tiber die Kenntnis nur
einer Sprache, so wird die Bescheinigung tiber die Kenntnis beider Spra-
chen nach Ablegen einer Priifung ausschliefilich tiber die andere Sprache
ausgestellt. Zusatzlich wurde vorgesehen, dass das Zeugnis tiber den Ober-
schulabschluss und die Studientitel der ersten oder der zweiten Ebene
(Art 3 Abs 9/ter DPR 752/1976) bzw die Studientitel der ersten oder der
zweiten Ebene und die hoheren Studientitel (Art 3 Abs 8/quater DPR
752/1976) zusammen als Bescheinigung der Kenntnis der beiden Sprachen
gemaf3 Stufe A bzw Cl gelten, sofern sie an einer staatlichen oder gleich-
gestellten italienischsprachigen Schule bzw an einer staatlichen oder ge-
setzlich anerkannten nichtstaatlichen deutschsprachigen Universitit oder
umgekehrt erlangt wurden und die Ausbildung nicht vorwiegend in einer
anderen als der italienischen oder deutschen Sprache erfolgte (Art 3 Abs
9 quinquies DPR 752/1976). Nach wie vor nicht vorgesehen ist allerdings
die Anerkennung von Sprachkenntnissen, die von einer Person erworben
wurden, aber nicht durch eine formale Bescheinigung entsprechend dem
Europiischen Referenzrahmen fiir Sprachen nachgewiesen werden kon-
nen. Soweit derartige Sprachkenntnisse belegt werden kénnen, zB durch
Ubersetzungen aus einer Amtssprache der Union in die italienische oder
deutsche Sprache, muss eine Uberpriifung von deren Gleichwertigkeit mit
dem Europdischen Referenzrahmen fiir Sprachen erfolgen. Diese Gleich-
wertigkeitspriifung konnte durch die Priiffungskommissionen gemaf Art 3
Abs 1 DPR 752/1976 vorgenommen werden. Eine entsprechende Anpassung
der Durchfithrungsbestimmung steht allerdings noch aus.

33 EuGH 6.6.2000, Rs C-281/98 (Angonese), EU:C:2000:296, Rn 44.
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D. Bildungssystem

Im Bildungssystem gilt nach wie vor der Grundsatz, dass in den Kindergar-
ten, Grund- und Sekundarschulen der Unterricht in der Muttersprache der
Schiiler, und zwar in italienischer oder deutscher Sprache, erfolgt und von
Lehrkriften erteilt wird, fir welche die entsprechende Sprache ebenfalls
Muttersprache ist (Grundsatz des muttersprachlichen Unterrichts, Art 19
ASt). Die damit verbundene Beschrinkung der Arbeitnehmerfreiziigigkeit
(Art 45 AEUV) kann zwar durch zwingende Erfordernisse des Allgemein-
interesses, bestehend im Schutz der ethnischen Minderheiten, gerechtfertigt
werden, ist aber unverhéltnismiflig. Das im Allgemeininteresse liegende
Ziel ldsst sich namlich durch weniger beschrinkende Mafinahmen ebenso
erreichen. So ist es fiir einen sprachlich fundierten Unterricht an Schulen
mit deutscher Unterrichtssprache ausreichend, von den Lehrern sehr gute
Kenntnisse der deutschen Sprache zu verlangen, das Abstellen auf die deut-
sche Muttersprache ist daftir kaum geeignet und jedenfalls nicht erforder-
lich.

Der Grundsatz des muttersprachlichen Unterrichts in Art 19 ASt wurde
den unionsrechtlichen Vorgaben bislang formal nicht angepasst, wird aber
nur noch insoweit angewendet, als er mit der Arbeitnehmerfreiziigigkeit
vereinbar ist. Entsprechend angepasst wurde hingegen das einschldgige
Landesrecht. So sieht das Landesgesetz 6/2000%* vor, dass Inspektoren,
Direktoren und Lehrer ,der deutschsprachigen und italienischsprachigen
Schule® - mit Ausnahme der Stellenpldne fiir den Unterricht der zwei-
ten Sprache - den Nachweis erbringen miissen, dass die Lehrbefdhigung
in der Unterrichtssprache der entsprechenden Schule erworben wurde.
Das Personal, welches die Lehrbefdhigung nicht in der Unterrichtsspra-
che der entsprechenden Schule erworben hat, muss eine eigene Priifung
iber die Kenntnisse der entsprechenden Unterrichtssprache bestehen. Die
Priifungsinhalte, die sich auf die Schulordnung und auf die besonderen
didaktisch-methodischen Erfordernisse beziehen, werden vom zustindigen
Landesschulamt festgelegt (Art 2 Abs 1 LG 6/2000).

34 Landesgesetz Nr6 vom 17.2.2000 zur Abdnderung des Landesgesetzes Nr 48 vom
6.12.1983 betreffend ,Lehrpline, Stundentafeln und Priifungsordnung fiir die Mittel-
schule in der Provinz Bozen“ und andere Bestimmungen zur Schulordnung, ABIReg
vom 29.2.2000, Beibl Nr L.
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IV. Auswirkungen auf die autonomen Gesetzgebungs- und
Verwaltungsbefugnisse

Die kiinftigen Entwicklungen in der Union werden sich auch auf die Ge-
setzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse des Landes Stidtirol auswirken.
Von besonderer Relevanz sind dabei Vertragsinderungen mit der Uber-
tragung neuer Kompetenzen von den Mitgliedstaaten auf die Union, die
Ausiibung geteilter Zustidndigkeiten durch die Union und die dynamische
Weiterentwicklung des geltenden Unionsrechts durch die Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Union.

In den kommenden Jahren ist insbesondere mit einer intensivierten In-
anspruchnahme unterschiedlicher der Union bereits {ibertragener Kompe-
tenzen zu rechnen. Griinde dafiir sind die aktuellen Herausforderungen,
die sich zu einem wesentlichen Teil in den Ergebnissen der Konferenz zur
Zukunft Europas widerspiegeln. Weitreichende Vorgaben sind auch mit der
neuen Aufbau- und Resilienzfazilitit verbunden. Zusitzlich ist davon aus-
zugehen, dass der Gerichtshof der Union seine bisherige Rechtsprechung
weiterfithren und unionale Bestimmungen extensiv auslegen wird. Dies
belegt beispielsweise die Rechtsprechung des Jahrs 2022.

Zusitzlich hat das Europdische Parlament - im Gefolge der Konferenz
iber die Zukunft Europas® - am 9. Juni 2022 in einer eigenen Entschlie-
Bung Vorschlige zur Anderung der die Union begriindenden Vertrige
unterbreitet und damit das ordentliche Vertragsinderungsverfahren gem
Art 48 EUV eingeleitet. Vorgeschlagen wurde ua eine ,Anpassung der der
Union in den Vertrigen tibertragenen Zustiandigkeiten, insbesondere in den
Bereichen Gesundheit und grenziiberschreitende Gesundheitsgefahren, bei
der Vollendung der Energieunion auf der Grundlage von Energieeffizienz
und erneuerbaren Energien, die im Einklang mit internationalen Uberein-
kommen zur Einddmmung des Klimawandels konzipiert wurde, in der
Verteidigung sowie in der Sozial- und Wirtschaftspolitik3¢ Der néchste
Schritt liegt nun beim Europaischen Rat. Ob dieser einen Konvent zur Prii-
fung der vorgeschlagenen Anderungen einberufen und damit das Verfahren
weiterfithren wird, ist (noch) offen.

35 Nachstehend IV.A.
36 Entschlieffung des EP vom 9.6.2022 zu der Forderung nach einem Konvent zur
Uberarbeitung der Vertrige, P9_TA(2022)0244.
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A. Verwirklichung der Ergebnisse der Konferenz zur Zukunft Europas

Wenige Wochen nach dem Ende der Konferenz zur Zukunft Europas am
9. Mai 2022% bekundete die Kommission ihre feste Absicht, die Ergebnis-
se dieser Konferenz3® mit konkreten Mafinahmen umzusetzen.* Ausgangs-
punkt dafiir sind insgesamt 49 Vorschldge und 326 konkrete MafSnahmen
der Konferenz, die sich in neun Themenbereiche gliedern: (1) Klimawandel
und Umwelt, (2) Gesundheit, (3) eine starkere Wirtschaft, soziale Gerech-
tigkeit und Beschiftigung, (4) die EU in der Welt, (5) Werte und Recht,
Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, (6) digitaler Wandel, (7) Demokratie in
Europa, (8) Migration sowie (9) Bildung, Jugend und Sport. Dazu hat
die Kommission im Juni 2022 (a) Initiativen aufgelistet, die bereits in die
Wege geleitet wurden, (b) Vorschldge genannt, an denen Parlament und
Rat derzeit arbeiten, (c) geplante Vorschldge angekiindigt sowie (d) ganz
neue Vorschldge in Aussicht gestellt.*? Sofern und soweit diese Vorschlage
in Ausiibung einer geteilten Zustdndigkeit der Union beschlossen werden
und bindende Rechtsakte zur Folgen haben, wandern die darin geregelten
Bereiche von der Zustdndigkeit der Mitgliedstaaten in die Zustédndigkeit der
Union. Dies gilt auch dann, wenn die betroffenen Bereiche innerstaatlich in
die Zustiandigkeit des Landes Sudtirol fallen.*!

37 Einrichtung, Zeit- und Arbeitsplan sowie Dokumente abrufbar unter https://futureu.
europa.eu/?locale=de (1.10.2022).

38 Abrufbar unter https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-l.amazonaws.com/8pl7jfzc6
ae3jy2doji28fni27a3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D %22
CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27
CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X
-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3L]JXGZPDFYV
OW5V%2F20220923%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=202209
23T142044Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=
4c6¢37addd2d794d31£34£32061£76593ccf482da40c8db418d68361a60301c (1.10.2022).

39 Mitteilung der Kommission an das EP, den Europdischen Rat, den Rat, den Europi-
ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Konfe-
renz zur Zukunft Europas. Von der Vision zu konkreten MafSnahmen, KOM(2022)
404 endg vom 17.6.2022.

40 Anhang zur Mitteilung der Kommission an das EP, den Europdischen Rat, den Rat,
den Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio-
nen: Konferenz zur Zukunft Europas. Von der Vision zu konkreten Mafinahmen,
KOM(2022) 404 endg ANNEX vom 17.6.2022.

41 Vgl zB Obwexer, Die EU-rechtliche Determinierung mitgliedstaatlicher Kompeten-
zen, in Obwexer/Happacher/Baroncelli/Palermo (Hg), EU-Mitgliedschaft und Sudti-
rols Autonomie (2015) 1 (12).
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Im Bereich ,Klimawandel und Umwelt“ wird dies ua auf folgende Vor-

schldge der Kommission zutreffen:

Strategie ,Vom Hof auf den Tisch’, mit dem Ziel, die Lebensmittelsysteme
fair, gesund und umweltfreundlich zu gestalten;
EU-Biodiversititsstrategie;

EU-Waldstrategie fiir 2030;

Neufassung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie mit einem hoheren
Ziel von 45% (anstatt wie bisher 40%);

Uberarbeitung der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bauden;

Erlass von Rechtsvorschriften zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen
(einschliefilich einer Nachhaltigkeitskennzeichnung fiir Lebensmittel);
Aktualisierung der Richtlinie {iber die nachhaltige Verwendung von Pes-
tiziden;

Legislativvorschlag zum Tierwohl, darunter zur schrittweisen Abschaf-
fung und zum endgiltigen Verbot der Kifighaltung fiir eine wachsende
Zahl von Tierarten;

Uberarbeitung des Rechts zur Luftqualitit, um die Anwendung des Ver-
ursacherprinzips zu unterstiitzen;

Erlass von Rechtsvorschriften fiir einen Rahmen fiir die Waldbeobach-
tung sowie die zugehorige Berichterstattung und Datenerhebung;
Vorschlag fiir einen Gesetzgebungsakt zur Steigerung des Anteils emissi-
onsfreier Fahrzeuge in 6ffentlichen und gewerblichen Fahrzeugflotten.

Im Bereich ,,Gesundheit“ sind ua folgende Neuerungen mit Autonomierele-
vanz geplant:

Festlegung verbindlicher Mindestkriterien fiir die Beschaffung nachhalti-
ger Lebensmittel fiir Schulen und &ffentliche Einrichtungen;

Erlass einer Verordnung fiir den europdischen Raum fiir Gesundheitsda-
ten, mit der die Gesundheitsversorgung in der EU verbessert, den Men-
schen die Kontrolle {iber ihre eigenen Gesundheitsdaten iibertragen und
ein sicherer Zugang zum ,europdischen Gesundheitspass“ ermdglicht
werden soll;

Uberarbeitung der Verordnung betreffend die Information der Verbrau-
cher uber Lebensmittel, einschliefSlich der verbindlichen Lebensmittel-
kennzeichnung auf der Verpackungsvorderseite, damit Verbraucher sach-
kundige Entscheidungen fiir den Kauf gesunder und nachhaltiger Le-
bensmittel treffen konnen;
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« Erlass von Rechtsvorschriften {iber eine digitale Kennzeichnung und
Kennzeichnung auf der Verpackungsvorderseite zum Umweltfuffabdruck
von Produkten.

Im Bereich ,Stirkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschaftigung®
werden ua folgende Vorschldge Siidtirols autonome Kompetenzen betref-
fen:

« Uberpriifung der vertikalen Gruppenfreistellungsverordnungen und der
einschldgigen Leitlinien;

« Modernisierung des unionalen Beihilferechts (ua Leitlinien fiir Regio-
nalbeihilfen, des Rahmens fiir F&E-Beihilfen, der Mitteilung {iber wich-
tige Vorhaben von gemeinsamem europdischem Interesse);

« Erlass einer Richtlinie fiir angemessene Mindestl6hne;

« Erlass einer Richtlinie iiber Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen.

Im Themenbereich ,Die EU in der Welt“ werden sich die zahlreichen Vor-
schldge nur indirekt auf die Autonomie Siidtirols auswirken. Dies gilt bei-
spielsweise fiir die Uberpriifung und Neuordnung der gemeinsamen Han-
delspolitik, die Verbesserung der handelspolitischen Schutzmafinahmen
und die Installierung eines Notfallinstruments fiir den Binnenmarkt, um
bei kiinftigen Krisen rasch reagieren und den Waren- und Personenverkehr
sowie den Zugang zu lebenswichtigen Giitern und Dienstleistungen jeder-
zeit garantieren zu konnen. Diese Vorschldge betreffen ndamlich Materien,
die innerstaatlich dem Staat vorbehalten sind.

Im Themenbereich ,Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit*
lassen die angedachten Vorschldge ebenfalls kaum Auswirkungen auf die
autonomen Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen Siidtirols erwar-
ten. Lediglich die Stirkung der Rolle und der Unabhingigkeit der Gleich-
stellungsstellen kénnte auch fiir die Zustdndigkeiten Siidtirols von Relevanz
sein.

Im Themenbereich ,Digitaler Wandel“ werden ua folgende Vorschlidge
den autonomen Handlungsspielraum Siidtirols (zusatzlich) einschranken:

« Festlegung von Breitbandausbauzielen fiir ldndliche Gebiete im Rahmen
der Strategie ,Vom Hof auf den Tisch®;

« Erlass einer Richtlinie zur Verbesserung der Resilienz kritischer Einrich-
tungen;

« Erlass einer Verordnung iiber eine europdische digitale Identitat;

« Erlass einer Richtlinie iiber intelligente Verkehrssysteme;
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+ Verabschiedung einer Empfehlung fiir eine bessere Vermittlung digitaler
Kompetenzen in der allgemeinen und beruflichen Bildung;

« Einfithrung eines europiischen Zertifikats fiir digitale Kompetenzen;

« Regelung europiischer Datenrdume fiir Mobilitdt und Tourismus.

Im Bereich ,Europidische Demokratie” lassen die einzelnen Vorschlige
kaum Auswirkungen auf die autonomen Kompetenzen des Landes Siidti-
rol erwarten. Die Uberarbeitung der Kommunalwahl-Richtlinie wird Siid-
tirol nur iiber die - fiir die Gemeindeordnung zustdndige — Region Tren-
tino-Stidtirol treffen. Bei der Entwicklung einer europiischen Charta fiir
die Biirgerbeteiligung hingen die Auswirkungen von deren Anwendungsbe-
reich ab.

Im Bereich der ,Migration” liegen die Vorschldge der Kommission ganz
tiberwiegend auflerhalb der autonomen Kompetenzen Siidtirols. Auswir-
kungen auf Siidtirol konnte aber das Paket zu Kompetenzen und Talenten
haben. Geplant ist namlich eine Uberarbeitung der Richtlinie fiir langfristig
aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehorige und der Richtlinie tber die
kombinierte Erlaubnis.

Im Bereich ,Bildung, Kultur, Jugend und Sport® ist vor allem an Emp-
fehlungen gedacht, die die autonomen Zustindigkeiten Siidtirols tangieren
werden. Dazu zdhlen ua:

« Empfehlung zur Erleichterung einer wirksamen europdischen Hoch-
schulzusammenarbeit, in der Mafinahmen zur Erleichterung von wei-
teren grenziiberschreitenden Studiengédngen und Mdglichkeiten der Zu-
sammenarbeit dargelegt werden;

« Aktionsplan fiir digitale Bildung (2021 - 2027);

+ Empfehlung zu Microcredentials;

« Austausch zwischen Lehrkriften ((eTwinning, School Education Gate-
way, Europiische Plattform fiir Schulbildung);

« Empfehlung zum Blended Learning fiir eine hochwertige und inklusive
Primar- und Sekundarschulbildung.

Werden diese Vorschlige auf Unionsebene beschlossen, sind mit ihrem
Inkrafttreten verbindliche Vorgaben auch fiir Stidtirol die Folge. Diese wer-
den die autonomen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse des Landes
zusétzlich determinieren, abhingig davon, wie detailliert sie inhaltlich aus-
gestaltet sein werden.
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B. Aufbau- und Resilienzfazilitat

Die bereits im Februar 2021 beschlossene Aufbau- und Resilienzfazilitat
(ARF)*2 soll als Teil eines umfassenden Krisenplans die wirtschaftlichen
und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie abfedern, Wirtschaft
und Gesellschaft nachhaltiger und krisentauglicher machen und die Union
besser auf die Herausforderungen und Chancen des 6kologischen und
digitalen Wandels vorbereiten.3

Die Fazilitit ist ein befristetes Aufbauinstrument, mit dem die Kommis-
sion Mittel mobilisieren und die Mitgliedstaaten bei Reformen und Investi-
tionen unterstiitzen kann, die mit den Priorititen der Union in Einklang
stehen und erforderlich sind, um die in den einschldgigen linderspezifi-
schen Empfehlungen im Rahmen des Europdischen Semesters ermittelten
Herausforderungen anzugehen. Zu diesem Zweck werden iiber die Fazilitat
723,8 Mrd EuR (zu jeweiligen Preisen) bereitgestellt, davon 385,8 Mrd EuR
an Darlehen und 338,0 Mrd EuR an Finanzhilfen.

Die Aufbau- und Resilienzfazilitat soll dazu beitragen, das EU-Ziel der
Klimaneutralitit bis 2050 zu erreichen und in der Union den digitalen
Wandel einzulduten; gleichzeitig sollen Arbeitsplitze geschaffen und das
Wachstum angekurbelt werden. Zu diesem Zweck ist der Anwendungs-
bereich der Fazilitdt auf Politikbereiche von europdischer Bedeutung aus-
gerichtet und in sechs Sédulen gegliedert. Dies sind (Art 3 Verordnung
2021/241):

« Okologischer Wandel,

« digitaler Wandel,

« intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, darunter wirt-
schaftlicher Zusammenhalt, Arbeitsplatze, Produktivitat, Wettbewerbsfa-
higkeit, Forschung, Entwicklung und Innovation sowie ein gut funktio-
nierender Binnenmarkt mit starken KMU;

« sozialer und territorialer Zusammenhalt;

« Gesundheit und wirtschaftliche, soziale und institutionelle Resilienz;

« Mafinahmen fiir die nachste Generation, Kinder und Jugendliche, wie zB
Bildung und Kompetenzen.

42 Verordnung (EU) 2021/241 des EP und des Rates vom 12.2.2021 zur Einrichtung der
Aufbau- und Resilienzfazilitat, AB1 2021 L 57, 17.

43 Informationen abrufbar unter https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/rec
overy-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_de#:~:text=Die%20Aufbau%2D%
20und%20Resilienzfazilit%C3%A4t%?20ist,Dezember%202026 (30.9.2022).
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Voraussetzung fiir die Finanzierung durch die Union sind nationale Auf-
bau- und Resilienzpldne der Mitgliedstaaten (Art 18 Verordnung 2021/241).
Darin ist die Reform- und Investitionsagenda des betreffenden Mitglied-
staats festzulegen (Art 17 Abs 1 Verordnung 2021/241) sowie hinreichend
zu begriinden und zu belegen (Art 18 Abs 4 Verordnung 2021/241). Die
Kommission hat jeden Aufbau- und Resilienzplan zu bewerten (Art 19 Ver-
ordnung 2021/241). Fallt die Bewertung positiv aus, wird der Aufbau- und
Resilienzplan auf Vorschlag der Kommission mit einem Durchfithrungsbe-
schluss des Rates gebilligt (Art 20 Verordnung 2021/241).

Der Aufbau- und Resilienzplan Italiens wurde nach positiver Bewertung
durch die Kommission vom Rat im Juli 2021 mit Durchfiihrungsbeschluss
gebilligt.#* Demnach umfasst der Plan ein breites Spektrum von Investi-
tionen und Reformen, die dazu beitragen sollen, die Herausforderungen
im Zusammenhang mit dem 6kologischen Wandel wie die Steigerung der
Energieeffizienz von Gebduden, die Dekarbonisierung der Wirtschaftsta-
tigkeit, den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, eine
effizientere Nutzung der Wasserressourcen, die Starkung der Kreislaufwirt-
schaft sowie die Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt an-
zugehen. Der Plan sieht zudem vor, dass die digitalen Herausforderungen
durch die Digitalisierung wichtiger Dienste, etwa in den Bereichen Justiz,
offentliche Arbeitsvermittlung, Bildung oder Gesundheit, und die Nutzung
digitaler Technologien durch Biirger und Unternehmen angegangen wer-
den, wobei auch ein Paket von Direktinvestitionen und Anreizsystemen
wie ,Transizione 4.0 unterstiitzend wirken soll. Zusatzlich sollen digitale
Kompetenzen im Rahmen verschiedener Mafinahmen geférdert werden,
wobei der Schwerpunkt auf der allgemeinen Bevélkerung, der offentlichen
Verwaltung, dem Bildungssystem und dem Arbeitsmarkt liegt.*>

Die Ausarbeitung des Plans erfolgte in einem Konsultations- und In-
teraktionsprozess, in den - neben einer Vielzahl von Interessentrdgern,
Organisationen der Zivilgesellschaft, Sozialpartnern, Akademikern und po-
litischen Sachverstdndigen - auch die regionalen und lokalen Behdrden
einbezogen worden waren. Die Regionen und autonomen Provinzen konn-
ten sich iiber die Konferenz Staat — Regionen in den Dialog einbringen und
auch noch Anderungen am Planentwurf erreichen.*6

44 Rat der EU, Dok 10160/21 vom 6.7.2021.
45 Dok 10160/21 vom 6.7.2021, 8.
46 Dok 10160/21 vom 6.7.2021, 39.
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Mit dem Durchfithrungsbeschluss des Rates wurde Italien ein finanziel-
ler Zuschuss in der Hohe von 68,8 Mrd EuR (Art 2) sowie ein Darlehen
von max 122,6 Mrd EuR zur Verfiigung gestellt (Art 3).

Die im gebilligten Aufbau- und Resilienzplan Italiens vorgesehenen
Mafinahmen betreffen - in unterschiedlicher Intensitdt — auch autonome
Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen des Landes Siidtirol. Dies
gilt ua fiir die Ordnung der Landesédmter und des zugeordneten Personals,
Landschaftsschutz, Handwerk, geforderter Wohnbau, Strafenwesen, Was-
serleitungen und oOffentliche Arbeiten im Interessenbereich der Provinz,
Land- und Forstwirtschaft, Kindergdrten, Berufsertiichtigung und Berufs-
ausbildung, Unterricht an Grund- und Sekundarschulen, Handel, Nutzung
der offentlichen Gewdsser sowie Hygiene und Gesundheitswesen. Die im
nationalen Plan vorgesehenen Aufbau- und ResilienzmafSnahmen miissen
von Siidtirol nunmehr innerhalb des vorgesehenen Zeitraums gesetzt wer-
den, um die zugesagte Finanzierung der Union zu erhalten. Dabei wird
Sudtirol von nationalen Experten unterstiitzt. Die damit de facto verbun-
dene Einschriankung der autonomen Kompetenzen in Gesetzgebung und
Verwaltung konnte durch die blof§ konsultative Einbeziehung in die Ausar-
beitung des Plans allerdings nicht kompensiert werden.

C. Neue Rechtsprechung des Gerichtshofs der Union zur Auslegung von
Unionsrecht

Allein im Jahr 2022 hat der Gerichtshof der Union, konkret der EuGH, eine
Reihe von Urteilen verkiindet, in denen das Unionsrecht dynamisch aus-
gelegt und inhaltlich weiterentwickelt wurde. Manche dieser Neuerungen
betreffen Grundsitze des Unionsrechts, andere spezifische Sachbereiche.
Erstere werden ganz {iberwiegend Auswirkungen auf alle autonomen Ge-
setzgebungs- und/oder Verwaltungskompetenzen Stidtirols haben, letztere
einen oder mehrere Zustdndigkeitsbereiche betreffen.

Diese Auswirkungen werden nachstehend an ausgewihlten Beispielen
skizziert.

1. Vorrang des Unionsrechts

Mit Urteil vom Februar 2022 wiederholte der EuGH seine stdndige Recht-
sprechung, wonach ihm die ausschliefSliche Zustandigkeit fiir die verbindli-
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che Auslegung des Unionsrechts obliegt?” und fiigte hinzu, dass es seine
Sache ist, ,,in Ausiibung dieser Zustdndigkeit die Tragweite des Grundsatzes
des Vorrangs des Unionsrechts im Hinblick auf die einschlidgigen Bestim-
mungen des Unionsrechts zu prézisieren, so dass diese Tragweite weder
von einer Auslegung von Bestimmungen des nationalen Rechts noch von
einer Auslegung von Bestimmungen des Unionsrechts durch ein nationa-
les Gericht, die nicht der Auslegung durch den Gerichtshof entspricht,
abhidngen darf“*8 Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass ein Mit-
gliedstaat die Einheit und die Wirksamkeit des Unionsrechts nicht dadurch
beeintrichtigt, dass er sich auf Bestimmungen des nationalen Rechts berulft,
auch wenn sie Verfassungsrang haben.*

Nach ebenfalls stindiger Rechtsprechung gehen unionsrechtliche Be-
stimmungen mit unmittelbarer Wirkung auch bestandskraftigen Verwal-
tungsentscheidungen vor. Aus Griinden der Rechtssicherheit verlangt das
Unionsrecht aber nicht, dass eine bestandskraftige Verwaltungsentschei-
dung zurtickzunehmen und dem Unionsrecht anzupassen ist.>° Nach
der neuesten - die bisherige Judikatur® (implizit) weiterentwickelnden
- Rechtsprechung konnen aber besondere Umstdnde vorliegen, die eine
nationale Verwaltungsbehorde nach den in Art 4 Abs 3 EUV verankerten
Grundsitzen der Effektivitit und der loyalen Zusammenarbeit verpflich-
ten, eine bestandskriftige Verwaltungsentscheidung zu tiberpriifen. Dabei
sind die Besonderheiten der in Rede stehenden Situationen und Interessen
zu beriicksichtigen, ,um einen Ausgleich zwischen dem Erfordernis der
Rechtssicherheit und dem der Rechtmifiigkeit im Hinblick auf das Unions-
recht zu finden®>? Wiegt das Erfordernis der Rechtmafligkeit starker als das
Erfordernis der Rechtssicherheit, ist der bestandskriftige Verwaltungsakt
dem Unionsrecht anzupassen.

Aus Art 4 Abs 3 EUV ergibt sich des Weiteren, dass der Grundsatz des
Vorrangs des Unionsrechts nationale Behorden nicht nur verpflichtet, dem
Unionsrecht widersprechende Rechtsvorschriften unangewendet zu lassen,
»sondern auch alle anderen allgemeinen oder besonderen Mafinahmen

47 7B EuGH 2.9.2021, Rs C-741/19 (Republik Moldau), EU:C:2021:655, Rn 45.

48 EuGH 22.2.2022, Rs C-430/21 (RS), EU:C:2022:99, Rn 52.

49 ZB EuGH 2.12.1970, 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), EU:C:1970:114, Rn 3.
50 Zuletzt EuGH 12.2.2008, Rs C-2/06 (Kempter), EU:C:2008:78, Rn 37.

51 ZB EuGH 13.1.2004, Rs C-453/00 (Kiihne ¢ Heitz), EU:C:2004:17, Rn 26.

52 EuGH 10.3.2022, Rs C-177/20 (Grossmania), EU:C:2022:175, Rn 54.
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zu ergreifen, die geeignet sind, die Beachtung des Unionsrechts in ihrem
Hoheitsgebiet zu sichern®>

Schliefllich kann nur der Gerichtshof in Ausnahmefallen und aus zwin-
genden Griinden der Rechtssicherheit eine voriibergehende Aussetzung der
Verdriangungswirkung herbeifiithren, die eine unionsrechtliche Vorschrift
mit unmittelbarer Wirkung gegeniiber mit ihr unvereinbarem nationalem
Recht ausiibt. Eine solche zeitliche Beschrinkung der Wirkungen einer
Auslegung des Unionsrechts kann ausschliefllich in dem Urteil vorgenom-
men werden, in dem tiiber die betreffende Auslegung entschieden wird>*
Dem folgend ist jedes nationale Gericht, das den Anwendungsvorrang einer
unionsrechtlichen Bestimmung mit unmittelbarer Wirkung voriibergehend
aussetzen mochte, verpflichtet, die Frage gem Art 267 AEUV dem EuGH
zur Entscheidung vorzulegen (Vorlagepflicht jedes nationalen Gerichts).>

Der durch diese Rechtsprechung modifizierte Grundsatz des Vorrangs
des Unionsrechts ist kiinftig auch in Siidtirol zu beachten. So sind die
dort tatigen Verwaltungsbehdrden und Gerichte verpflichtet, bestandskrif-
tige Verwaltungsentscheidungen, die dem Unionsrecht widersprechen, zu
tberpriifen und - abhédngig vom Ergebnis der Abwagung zwischen Recht-
mafigkeit und Rechtssicherheit - dem Unionsrecht anzupassen. Des Weite-
ren miissen sie, iiber die Rechtsbereinigungspflicht hinaus, alle sonstigen
moglichen allgemeinen und besonderen Mafinahmen ergreifen, um dem
Unionsrecht vollinhaltlich Wirkung zu verleihen.

2. Bindung der Mitgliedstaaten an die unionalen Grundrechte

Die Grundrechte-Charta der Union (GRC) bindet gemafS ihrem Art 51
Abs 1 die Mitgliedstaaten ausschliefSlich bei der Durchfithrung des Rechts
der Union. Nach stidndiger Rechtsprechung des EuGH finden demnach
die in der Unionsrechtsordnung garantierten Grundrechte in allen unions-
rechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht auflerhalb derselben An-
wendung.>®

Nach neuer - und nunmehr stindiger — Rechtsprechung setzt der Be-
griff ,Durchfithrung des Rechts der Union“ das Vorliegen eines ,Zusam-
menhangs zwischen einem Unionsrechtsakt und der fraglichen nationa-

53 EuGH 10.3.2022, Rs C-177/20 (Grossmania), EU:C:2022:175, Rn 64.

54 EuGH 20.9.2022, Rs C-339/20 u C-397/20 (VD und SR), EU:C:2022:703, Rn 98.
55 Vgl EuGH 22.10.1987, Rs 314/85 (Foto Frost), EU:C:1987:452, Rn 14 ff.

56 EuGH 19.11.2019, Rs C-585/18, C-624/18 u C-625/18 (AK), EU:C:2019:982, Rn 78.
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len Mafinahme voraus, der unter Beriicksichtigung der vom Gerichtshof
festgelegten Beurteilungskriterien dariiber hinausgeht, dass die fraglichen
Sachbereiche benachbart sind oder der eine von ihnen mittelbare Auswir-
kungen auf den anderen haben kann® Der Umstand, dass eine nationale
Mafinahme in einen Bereich fillt, in dem die Union iiber Zustidndigkeiten
verfiigt, ist nicht geeignet, diese Mafinahme in den Anwendungsbereich
des Unionsrechts zu bringen und dadurch die Anwendbarkeit der Charta
auszuldsen. Vielmehr braucht es unionsrechtliche Bestimmungen, die im
betroffenen Sachbereich spezifische Verpflichtungen der Mitgliedstaaten
schaffen. Regeln unionsrechtliche Vorschriften in einem Bereich einen be-
stimmten Aspekt nicht und legen sie den Mitgliedstaaten keine spezifischen
Verpflichtungen auf, erdffnen sie auch den Anwendungsbereich der Charta
nicht.” Zum Anwendungsbereich des Unionsrechts gehoren aber jene Fl-
le, in denen eine Person sich auf durch das Unionsrechts garantierte Rechte
oder Freiheiten beruft.>

In Anwendungsbereich des Unionsrechts sind die Mitgliedstaaten nach
jungster Rechtsprechung auch an das Recht auf eine gute Verwaltung ge-
bunden. Art 41 GRC richtet sich zwar ausschliefilich an die Organe, Ein-
richtungen und sonstigen Stellen der Union,” doch widerspiegelt diese Be-
stimmung der Charta einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts, der
auch die Mitgliedstaaten bindet.%° So sind die Verwaltungen der Mitglied-
staaten verpflichtet, ihre Entscheidungen zu begriinden, wenn sie Unions-
recht durchfiithren.®! Des Weiteren miissen sie dem Unparteilichkeitsgebot
in seinen beiden Auspragungen nachkommen, zum einen der subjektiven
Unparteilichkeit, wonach kein Mitglied der Verwaltungsbehdrde Voreinge-
nommenheit oder personliche Vorurteile an den Tag legen darf, und zum
anderen der objektiven Unparteilichkeit in dem Sinne, dass die Verwal-
tungsbehorde hinreichende Garantien bieten muss, um jeden berechtigten
Zweifel im Hinblick auf etwaige Vorurteile auszuschliefen.®

57 EuGH 7.7.2022, Rs C-257/21 u C-258/21 (Coca-Cola European Partners Deutschland),
EU:C:2022:529, Rn 40 - 42.

58 EuGH 6.10.2020, Rs C-245/19 u C-246/19 (Luxemburgischer Staat), EU:C:2020:795,
Rn 55.

59 EuGH 24.11.2020, RsC-225/19 u C-226/19 (Minister van Buitenlandse Zaken),
EU:C:2020:951, Rn 33.

60 EuGH 10.2.2022, Rs C-219/20 (LM), EU:C:2022:89, Rn 37.

61 EuGH 24.2.2022, Rs C-582/20 (SC Cridar Cons), EU:C:2022:114, Rn 54.

62 EuGH 20.12.2017, Rs C-521/15 (Spanien/Rat), EU:C:2017:982, Rn 91
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Diese Rechtsprechung hat zunéchst zur Folge, dass der Landesgesetzge-
ber im weiten Anwendungsbereich des Unionsrechts die unionalen Grund-
rechte beachten muss und deren Schutzniveau keinesfalls unterschreiten
darf. So durfte der Landesgesetzgeber beispielsweise die Festlegung einer
Bettenobergrenze im Tourismus®® nicht auf die Beherbergungsbetriebe be-
schrianken, sondern musste auch die private Vermietung zu touristischen
Zwecken mit einbeziehen. Andernfalls wiirde eine — im Hinblick auf die
verfolgten Ziele (Férderung von Qualitatstourismus und Sicherung von
Wohnraum fiir die ansassige Bevolkerung) - sachlich nicht gerechtfertigte
Ungleichbehandlungen gleicher oder vergleichbarer Sachverhalte vorliegen.

Des Weiteren sind alle Verwaltungsbehérden in Siidtirol verpflichtet, das
unionsrechtlich garantierte Recht auf eine gute Verwaltung zu beachten.

3. Anwendung der Grundfreiheiten auf Sachverhalte ohne physischen
Grenziibertritt

Nach der inzwischen wieder stindigen Rechtsprechung des EuGH®* fin-
den ,die Bestimmungen des AEU-Vertrags tiber die Niederlassungsfreiheit,
den freien Dienstleistungsverkehr und den freien Kapitalverkehr auf einen
Sachverhalt, dessen Merkmale samtlich nicht Uiber die Grenzen eines Mit-
gliedstaats hinausweisen, keine Anwendung®%°

Nach neuerer Rechtsprechung finden die personenbezogenen Grund-
freiheiten jedoch Anwendung, wenn ein Unionsbiirger in seinem Heimat-
mitgliedstaat tatig ist, aber eine fiir die berufliche Tétigkeit relevante Be-
rufsqualifikation durch ein Fernstudium in einem anderen Mitgliedstaat
erworben hat.%¢ Nach jingster Rechtsprechung gilt dies auch, wenn ein
Unionsbiirger sich in seinem Heimatmitgliedstaat auf eine in einem ande-
ren Mitgliedstaat erworbene Berufsqualifikation beruft, auch wenn diese
im Anschluss an eine Ausbildung im Heimatmitgliedstaat in Kooperation
mit einer fiir die Ausstellung einer solchen Berufsqualifikation zustdndigen
Stelle des anderen Mitgliedstaats erworben wurde. Dies hat zur Folge,
dass ein Siidtiroler, der in Siidtirol eine Ausbildung absolviert, die dort

63 Landesgesetz Nr 10 vom 16.8.2022.

64 Zur bisherigen Rechtsprechung siehe zB Obwexer, Grundfragen in der Entwicklung
der neueren Rechtsprechung des EuGH, in Herzig ua (Hg), Europarecht und Rechts-
theorie (2017) 165 (167).

65 Grundlegend EuGH 15.11.2016, Rs C-268/15 (Ullens de Schooten), EU:C:2016:874,
Rn 47; zuletzt EuGH 7.9.2022, Rs C-391/20 (Cilevics ua), EU:C:2022:638, Rn 31.

66 EuGH 6.10.2022, Rs C-298/14 (Brouillard), EU:C:2015:652, Rn 27.
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von einer zustindigen Stelle in Kooperation mit einer zustindigen Stelle
(zB Universitit) eines anderen Mitgliedstaats durchgefithrt wurde und mit
einer Berufsqualifikation der zustdndigen Stelle des anderen Mitgliedstaats
endet, sich auf die personenbezogenen Grundfreiheiten des Binnenmarkts
stiitzen kann, selbst wenn er Siidtirol zu Ausbildungszwecken iiberhaupt
nie verlassen haben sollte.

Aus dieser Neuerung folgt, dass die zustdndigen Behorden in Sidtirol
verpflichtet sind, Berufsqualifikationen, die in Stidtirol wohnhafte Unions-
biirger entweder im Fernstudium oder durch Ausbildung in Siidtirol von
einer zustdndigen Stelle in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt erhalten
haben, unter Anwendung des Grundsatzes der materiellen Aquivalenzprii-
fung®” auf ihre Gleichwertigkeit mit den in Sidtirol verlangten Berufsqua-
lifikationen Uberpriifen miissen. Zusétzlich konnen diese Sudtiroler sich
in Stdtirol auf die personenbezogenen Grundfreiheiten des Binnenmarkts
stitzen.

4. Anerkennung von Berufsqualifikationen: Grundsatz der gegenseitigen
Anerkennung

Nach stdndiger Rechtsprechung des EuGH resultiert aus dem Beschréin-
kungsverbot der personenbezogenen Grundfreiheiten des Binnenmarkts
die Verpflichtung jedes Mitgliedstaats, die in einem anderen Mitgliedstaat
erworbenen Fahigkeiten und Kenntnisse mit den im Inland vorgesehenen
Fahigkeiten und Kenntnissen zu vergleichen. Dabei sind sdamtliche Diplo-
me, Priifungszeugnisse oder sonstigen Befdhigungsnachweise sowie die
einschldgige Erfahrung des Betroffenen zu beriicksichtigen.®® Diese mate-
rielle Aquivalenzpriifung nach Primarrecht®? setzt nach jiingster Rechtspre-
chung des EuGH ,das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten in die
von jedem Mitgliedstaat ausgestellten Befdhigungsnachweise voraus(...), mit
denen Berufsqualifikationen bescheinigt werden. Daher ist die Behorde
des Aufnahmemitgliedstaats grundsitzlich verpflichtet, ein von der Behor-
de eines anderen Mitgliedstaats ausgestelltes Dokument, wie insbesondere

67 Dazu nachstehend IV.C.4.

68 EuGH 16.6.2022, Rs C-577/20 (A), EU:C:2022:467, Rn 40, mwN.

69 Zuletzt EuGH 3.3.2022, Rs C-634/20 (A), EU:C:2022:149, Rn 38. Vgl zB Obwexer,
Unionsrechtliche Rahmenbedingungen fiir die Anerkennung akademischer Grade,
zthr 2016, 1 (91).
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ein Diplom, als richtig anzusehen” Wenn die zustdndige Behorde eines
Mitgliedstaats an der Echtheit oder Richtigkeit einer Urkunde ,ernsthafte,
einen bloflen Verdacht iibersteigende Zweifel hegt, muss jedoch die Behor-
de oder Einrichtung, die die Urkunde ausgestellt hat, auf Ersuchen der
erstgenannten Behorde die Rechtmifligkeit der Urkunde tiberpriifen und
sie gegebenenfalls zuriickziehen®”! Nur ausnahmsweise wire die zustdndige
Behorde des Aufnahmemitgliedstaats berechtigt, das Maf3 an Kenntnissen
und Qualifikationen in Frage zu stellen, deren Erwerb durch seinen Inha-
ber das Diplom vermuten ldsst.”?

Dem folgend sind die zustindigen Behorden in Siidtirol verpflichtet,
Berufsqualifikationen aus anderen Mitgliedstaaten als richtig anzuerkennen
und diirfen diese nur ausnahmsweise in Frage stellen.

5. Anwendung der Dienstleistungs-Richtlinie auf rein interne Sachverhalte

Nach bereits gefestigter Rechtsprechung des EuGH finden die Bestimmun-
gen in Kap III der Dienstleistungs-Richtlinie 2006/12373 betreffend die Nie-
derlassungsfreiheit der Dienstleistungserbringer auch auf rein interne Sach-
verhalte Anwendung.”* Zu diesen Bestimmungen gehdrt ua Art 15 Richtli-
nie 2006/123, der nach stindiger Rechtsprechung unmittelbare Wirkung
entfaltet. Der gegenstdndliche Artikel legt den Mitgliedstaaten namlich die
unbedingte und hinreichend prazise Verpflichtung auf, ihre Rechts- und
Verwaltungsvorschriften zu dndern, um sie den darin normierten Vorgaben
anzupassen.”>

Dem folgend muss Siidtirol in allen seinen Zustindigkeitsbereichen die
geltenden Rechtsvorschriften betreffend die Aufnahme und Ausiibung einer
Dienstleistungstitigkeit tiberpriifen und den Vorgaben der Dienstleistungs-
Richtlinie anpassen. Unterbliebt diese Anpassung, kdnnen Einzelne - auch
wenn sie in Stidtirol wohnen - sich dem Land gegeniiber direkt auf Art
15 Richtlinie 2006/123 stiitzten.”® Entgegenstehende Rechtsvorschriften des

70 EuGH 16.6.2022, Rs C-577/20 (A), EU:C:2022:467, Rn 48.

71 EuGH 16.6.2022, Rs C-577/20 (A), EU:C:2022:467, Rn 49.

72 EuGH 16.6.2022, Rs C-577/20 (A), EU:C:2022:467, Rn 52.

73 Richtlinie 2006/123/EG des EP und des Rates vom 12.12. 2006 iiber Dienstleistungen
im Binnenmarkt, AB1 2006 L 376, 36.

74 EuGH 30.1.2018, Rs C-360/15 u C-31/16 (X und Visser), EU:C:2018:44, Rn 110.

75 EuGH 30.1.2018, Rs C-360/15 u C-31/16 (X und Visser), EU:C:2018:44, Rn 130.

76 EuGH 18.1.2022, Rs C-261/20 (Thelen Technopark Berlin), EU:C:2022:33, Rn 34
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Landes Siidtirol sind unangewendet zu lassen. Sollte Einzelnen durch die
Verletzung von Art 15 Richtlinie 2006/123 ein Schaden entstehen, ist dieser
nach dem Grundsatz der Staatshaftung nach Unionsrecht zu ersetzen.””

6. Gewdhrung von Leistungen der sozialen Sicherheit

Im Bereich der sozialen Sicherheit gilt nach der jiingsten Rechtsprechung
des EuGH, dass Kindererziehungszeiten, die in einem anderen als dem
zustandigen Mitgliedstaat zuriickgelegt wurden, bei der Berechnung der Al-
tersrente berticksichtigt werden miissen. Art 21 AEUV verpflichtet ndmlich
den rentenzahlungspflichtigen Mitgliedstaat, in dem die betroffene Person
mit Unionsbiirgerstatus ausschliefllich gearbeitet und Beitrdge entrichtet
hat, und zwar sowohl vor als auch nach der Verlegung ihres Wohnsitzes in
andere Mitgliedstaaten, in denen sie Kindererziehungszeiten zuriickgelegt
hat, diese Zeiten fiir die Gewdhrung der Altersrente zu beriicksichtigen.
Andernfalls wiirde das von Art 21 Abs 1 AEUV garantierte Freiziigigkeits-
recht unzuldssigerweise beschrankt.”

Des Weiteren haben Unionsbiirger, die gem Art 6 Abs 1 der Freizii-
gigkeitsrichtlinie 2004/387° von ihrem Recht auf kurzfristigen Aufenthalt
bis zu drei Monaten in einem anderen Mitgliedstaat Gebrauch machen,
einen Anspruch auf die Gewdhrung von Kindergeld, wie es fiir Inldnder
vorgesehen ist. Das Kindergeld ist ndmlich eine ,Familienleistung® iSv Art
3 Abs I litj iVm Art 1 litz der Koordinierungs-Verordnung 883/2004.3
Als solche gelten Leistungen, ,die unabhingig von einer auf Ermessens-
ausiibung beruhenden Einzelfallbeurteilung der personlichen Bediirftigkeit
ohne Weiteres solchen Familien gewédhrt werden, die bestimmte objektive
Kriterien hinsichtlich ihrer Grofe, ihres Einkommens und ihrer Kapital-
ricklagen erfiillen, und die dem Ausgleich von Familienlasten dienen®®!
Zustandig fiir wirtschaftlich nicht aktive Unionsbiirger ist der Mitgliedstaat

77 EuGH 18.1.2022, Rs C-261/20 (Thelen Technopark Berlin), EU:C:2022:33, Rn 41ff,
mwN.

78 EuGH 7.7.2022, Rs C-576/20 (CC), EU:C:2022:525, Rn 64.

79 Richtlinie 2004/38/EG des EP und des Rates vom 29.4.2004 tiber das Recht der Uni-
onsbiirger und ihrer Familienangehdrigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
frei zu bewegen und aufzuhalten, AB1 2004 L 158, 77, berichtigt AB1 2004 L 229, 1.

80 Verordnung (EG) Nr 883/2004 des EP und des Rates vom 29.4.2004 zur Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit, AB1 2004 L 166, 1 idF ABI 2019 L 186, 21.

81 ZB EuGH 14.6.2016, RsC-308/14 (Kommission/Vereinigtes — Konigreich),
EU:C:2016:436, Rn 60.
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des Wohnortes, wobei der Ausdruck ,Wohnort“ fiir die Zwecke der Verord-
nung 883/2004 den ,Ort des gewohnlichen Aufenthalts der betreffenden
Person“ bezeichnet.8? Daraus folgt, dass ein wirtschaftlich nicht aktiver
Unionsbiirger, der seinen gewohnlichen Aufenthalt in einen anderen Mit-
gliedstaat verlegt, den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats unterliegt
und dort beim Zugang zu Familienleistungen nach dem Grundsatz der
Gleichbehandlung in Art 4 Verordnung 883/2004 wie die Inlinder behan-
delt werden muss.®* Dies gilt auch wihrend des Aufenthalts bis zu drei
Monaten. Art 24 Abs 2 Richtlinie 2004/38 sicht bei einem Aufenthalt bis
zu drei Monaten zwar eine Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehand-
lung vor, doch gilt diese Ausnahme nur fiir ,Sozialhilfeleistungen®. Als
solche gelten ,sdamtliche von 6ffentlichen Stellen eingerichteten Hilfssyste-
me (...), die auf nationaler, regionaler oder ortlicher Ebene bestehen und
die ein Einzelner in Anspruch nimmt, der nicht iiber ausreichende Exis-
tenzmittel zur Bestreitung seiner Grundbediirfnisse und derjenigen seiner
Familie verfiigt und deshalb wéhrend seines Aufenthalts moglicherweise
die offentlichen Finanzen des Aufnahmemitgliedstaats belasten muss, was
Auswirkungen auf das gesamte Niveau der Beihilfe haben kann, die dieser
Staat gewdhren kann“3 Das Kindergeld wird jedoch unabhingig von der
personlichen Bediirftigkeit seines Empfingers gewédhrt und dient nicht
dazu, dessen Lebensunterhalt sicherzustellen. Es fillt daher nicht unter
den Begrift ,Sozialhilfeleistungen® iSv Art 24 Abs 2 Richtlinie 2004/38.8°
Der gewdhnliche Aufenthalt, der den nichtdiskriminierenden Zugang zum
Kindergeld eroffnet, spiegelt im Wesentlichen eine Tatsachenfrage wider,
die der Beurteilung durch das zustindige nationale Gericht obliegt. Der
gewohnliche Aufenthalt impliziert, dass der betreffende Unionsbiirger ,den
Willen zum Ausdruck gebracht hat, den gewdhnlichen Mittelpunkt seiner
Lebensinteressen in diesem Mitgliedstaat zu errichten, und dass er nach-
weist, dass seine Anwesenheit im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hin-
reichend dauerhaft ist, um sie von einem voriibergehenden Aufenthalt zu
unterscheiden3¢

An diese Weiterentwicklungen des einschldgigen Unionsrechts miissen
auch die fiir die Gewédhrung von Sozialleistungen in Siidtirol zustidndi-

82 EuGH 1.8.2022, Rs C-411/20 (S), EU:C:2022:602, Rn 36.
83 EuGH 1.8.2022, Rs C-411/20 (S), EU:C:2022:602, Rn 65.
84 ZB EuGH 19.9.2013, Rs C-140/12 (Brey), EU:C:2013:565, Rn 61.
85 EuGH 1.8.2022, Rs C-411/20 (S), EU:C:2022:602, Rn 48.
86 EuGH 1.8.2022, Rs C-411/20 (S), EU:C:2022:602, Rn 72.
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gen Behdrden sich halten und widersprechende innerstaatliche Rechtsvor-
schriften unangewendet lassen.

7. Vergabe offentlicher Auftrige

In Auslegung der allgemeinen Vergabe-Richtlinie 2014/24% stellte der
EuGH fest, dass diese Richtlinie dem entgegensteht, ,dass die Ausfithrung
eines inhouse vergebenen &ffentlichen Auftrags ohne Ausschreibung fort-
gesetzt wird, wenn der offentliche Auftraggeber am Auftragnehmer nicht
mehr - wenigstens mittelbar — beteiligt ist und tber diesen keinerlei
Kontrolle ausiiben kann.3® Begriindet wurde dies damit, dass gem Art
72 Abs 1 litd Ziffii Richtlinie 2014/24 ein offentlicher Auftrag nur dann
ohne Durchfiithrung eines neuen Vergabeverfahrens im Einklang mit dieser
Richtlinie gedndert werden kann, wenn der urspriingliche Auftragnehmer
durch einen neuen Auftragnehmer ersetzt wird, ua nachdem Ersterer von
Letzterem itbernommen wurde, soweit Letzterer die urspriinglich festgeleg-
ten qualitativen Eignungskriterien erfiillt und unter der Bedingung, dass
dies keine weiteren wesentlichen Anderungen des Auftrags zur Folge hat
und nicht dazu dient, die Anwendung dieser Richtlinie zu umgehen.

In Auslegung einer anderen Bestimmung derselben Richtlinie — konkret
betroffen war Art 10 Richtlinie 2014/24 {iber besondere Ausnahmen fiir die
Dienstleistungsauftriage — stellte der EuGH Klar, ,dass Organisationen oder
Vereinigungen, die die Moglichkeit haben, Gewinne an ihre Mitglieder aus-
zuschiitten, nicht in den Anwendungsbereich der Ausnahmebestimmung in
Art 10 Buchstabe h der Richtlinie 2014/24 fallen“®” Dem folgend kann die
Vergabe von Notfallkrankentransportdiensten an eine Sozialgenossenschaft
vom Anwendungsbereich der Richtlinie nicht ausgenommen werden. Be-
reits vor einigen Jahren hatte der EuGH entschieden, dass Organisationen
oder Vereinigungen, deren Ziel in der Erfiillung sozialer Aufgaben bestehe,
die nicht erwerbswirtschaftlich tatig seien und die etwaige Gewinne re-
investierten, um ihr Ziel zu erreichen, ,gemeinniitzige Organisationen oder

87 Richtlinie 2014/24/EU des EP und des Rates vom 26.2.2014 iiber die offentliche
Auftragsvergabe, AB1 2014 L 94, 65.

88 EuGH 12.5.2022, Rs C-719/20 (Comune di Lerici), EU:C:2022:372, Rn 55.

89 EuGH 772022, RsC-213/21 u C-214/21 (Italy Emergenza Cooperativa Sociale),
EU:C:2022:532, Rn 35.
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Vereinigungen"“ seien.’® Das Erfordernis, etwaige Gewinne zu reinvestieren,
verlangt, dass zum einen Gewinne zur Erfiillung der von der Organisation
oder Vereinigung verfolgten sozialen Aufgaben verwendet werden miissen,
und zum anderen eindeutig ausgeschlossen ist, dass sie an Anteilseigner
oder Mitglieder dieser Organisation oder Vereinigung ausgeschiittet werden
kénnen.”!

Diese Vorgaben gelten kiinftig fiir die Vergabe offentlicher Auftrage
durch das Land Siidtirol selbst. Sie gelten aber auch fiir die Vergabe 6ffent-
licher Auftrdge durch andere 6ffentliche Auftraggeber in Siidtirol.

8. Rechte langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehdriger

Die Richtlinie 2003/109%? verpflichtet die Mitgliedstaaten, Drittstaatsange-
horigen, die sich in den letzten fiinf Jahren ununterbrochen rechtmiflig in
ihrem Hoheitsgebiet aufgehalten haben, die Rechtsstellung eines langfristig
Aufenthaltsberechtigten zu erteilen.”® Die Erlangung dieser Rechtsstellung
erfolgt jedoch nicht automatisch. Gem Art 7 Abs 1 Richtlinie 2003/109
hat der betreffende Drittstaatsangehorige ndmlich bei den zustidndigen
Behorden des Mitgliedstaats, in dem er sich aufhilt, einen Antrag zu
stellen, dem Unterlagen beizufiigen sind, aus denen hervorgeht, dass er
die Voraussetzungen der Richtlinie (Art 4 und 5) erfiillt. Insbesondere hat
er nachzuweisen, dass er iiber feste und regelmiflige Einkiinfte verfiigt,
die ohne Inanspruchnahme der Sozialhilfeleistungen dieses Mitgliedstaats
fir seinen eigenen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehorigen
ausreichen.”* Der Status als langfristig Aufenthaltsberechtigter geht nach
Art 9 Abs 1 lit ¢ Richtlinie 2003/109 dann verloren, wenn der Begiinstigte
sich wahrend eines Zeitraums von zwdlf aufeinanderfolgenden Monaten
nicht im Gebiet der Union aufgehalten hat. Die Wendung ,,aufgehalten hat*
wurde vom EuGH als autonomer unionsrechtlicher Begriff — ausgehend

90 EuGH 21.3.2019, Rs C-465/17 (Falck Rettungsdienste und Falck), EU:C:2019:234,
Rn 59.

91 EuGH 772022, RsC-213/21 u C-214/21 (Italy Emergenza Cooperativa Sociale),
EU:C:2022:532, Rn 35.

92 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25.11.2003 betreffend die Rechtsstellung der
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehdrigen, AB1 2004 L 16, 44.

93 Zur Rechtsstellung der langfristig Aufenthaltsberechtigten zB EuGH 24.4.2012,
Rs C-571/10 (Kamberaj), EU:C:2012:233; 10.6.2021, Rs C-94/20 (Land Oberdster-
reich/KV), EU:C:2021:477.

94 EuGH 14.3.2019, Rs C-557/17 (YZ ua), EU:C:2019:203, Rn 59.
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von Wortlaut, Zusammenhang sowie Ziel und Zweck - dahin ausgelegt,
dass ,jede physische Anwesenheit des Betroffenen im Unionsgebiet geeig-
net ist, dessen Abwesenheit zu unterbrechen und folglich den Verlust seiner
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten nach dieser Bestim-
mung zu vermeiden“®> Dies gilt auch dann, wenn die Anwesenheit wenige
Tage nicht iiberschreitet. Diese Auslegung macht die Aufrechterhaltung der
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten von einem klaren,
bestimmten und vorhersehbaren Kriterium abhingig, das sich auf ein rein
objektives Ereignis bezieht, so dass eine solche Auslegung am ehesten ge-
eignet ist, den Betroffenen angemessene Rechtssicherheit zu garantieren.?
Jedoch: Die Situation eines langfristig Aufenthaltsberechtigten, der einige
Tage im Jahr im Unionsgebiet verbracht hat und somit nicht wéhrend eines
Zeitraums von zwdlf aufeinanderfolgenden Monaten abwesend war, ist
von der Situation zu unterscheiden, in der Anhaltspunkte dafiir vorliegen,
dass ein solcher Aufenthaltsberechtigter einen Rechtsmissbrauch begangen
hat.%”

Der Erwerb des Rechts auf Daueraufenthalt setzt einen ununterbroche-
nen rechtméfligen Aufenthalt des Drittstaatsangehdrigen in einem Mit-
gliedstaat voraus. Ein ,ausschliefllich voriibergehender Aufenthalt® reicht
dafiir allerdings nicht (Art 3 Abs 2 lite Richtlinie 2003/109). Dieser uni-
onsrechtliche Begriff - so der EuGH in seiner jiingsten Rechtsprechung
- umfasst nur Aufenthalte, ,die zeitlich streng begrenzt und ,auf kurze
Dauer angelegt® sind.”® Dazu zahlt nicht das aus dem Kernbestand der
Unionsbiirgerschaft resultierende Aufenthaltsrecht des Elternteils, der fiir
einen minderjihrigen Unionsbiirger die tatsichliche Obsorge ausiibt.”
Nach stdndiger Rechtsprechung des EuGH steht einem Drittstaatsangehdri-
gen, der Familienangehdriger eines Unionsbiirgers ist, ein Aufenthaltsrecht
nach Art 20 AEUV zwar nur in ganz besonderen Sachverhalten zu, in
denen, obwohl das fiir das Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehdrigen
geltende Sekundérrecht nicht anwendbar ist und der Unionsbiirger sein
Recht auf Freiziigigkeit nicht ausgeiibt hat, die Verweigerung des Aufent-
haltsrechts den Unionsbiirger de facto zwingen wiirde, das Gebiet der
Union als Ganzes zu verlassen, und ihm dadurch der tatsachliche Genuss

95 EuGH 20.1.2022, Rs C-432/20 (ZK), EU:C:2022:39, Rn 40.
96 EuGH 20.1.2022, Rs C-432/20 (ZK), EU:C:2022:39, Rn 45.
97 EuGH 20.1.2022, Rs C-432/20 (ZK), EU:C:2022:39, Rn 46.
98 EuGH 7.9.2022, Rs C-624/20 (EK), EU:C:2022:639, Rn 34.
99 EuGH 7.9.2022, Rs C-624/20 (EK), EU:C:2022:639, Rn 35.
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des Kernbestands der Rechte, die ihm dieser Status verleiht, verwehrt
wiirde.1%? Voraussetzung ist ein Abhangigkeitsverhaltnis zwischen dem Uni-
onsbiirger und dem drittstaatsangehorigen Familienangehdrigen, das dazu
fithren wiirde, dass der Unionsbiirger, wenn dem Drittstaatsangehorigen
kein Recht auf Aufenthalt im Unionsgebiet zuerkannt wiirde, gezwungen
wire, diesen zu begleiten und das Unionsgebiet als Ganzes zu verlassen. Ein
solches Abhdngigkeitsverhaltnis entféllt zwar im Laufe der Zeit, doch ist es
grundsitzlich nicht auf kurze Dauer angelegt. Es besteht namlich bis zur
Volljahrigkeit des Kindes oder sogar dariiber hinaus, wenn Umstédnde, die
dies rechtfertigen, festgestellt worden sind. Dem folgend ,,kann nicht davon
ausgegangen werden, dass der Aufenthalt eines Drittstaatsangehorigen im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats nach Art 20 AEUV einen ,ausschlief3lich
voriibergehenden® Aufenthalt im Sinne von Art 3 Abs 2 lite der Richtlinie
2003/109 darstellt“1!

Die gegenstidndliche weite Auslegung der einschldgigen Bestimmungen
der Richtlinie 2003/109 hat zur Folge, dass in Siidtirol wohnhafte langfris-
tig Aufenthaltsberechtigte ihren Status auch dann noch behalten, wenn
sie sich fiir einen ldngeren Zeitraum nicht mehr in der Union aufhalten,
aber im Zeitraum eines Jahres zumindest einige wenige Tage physisch dort
anwesend sind. Drittstaatsangehorigen ist dieser Status — bei Vorliegen der
anderen Voraussetzungen — auch dann einzurdumen, wenn diese als Fami-
lienangehorige eines in Siidtirol ansdssigen minderjahrigen Unionsbiirgers
italienischer Staatsangehorigkeit voriibergehend die tatsdchliche Obsorge
fiir diesen ausiiben.

V. Neuerungen betreffend die Mitwirkung an der Willensbildung in der EU

In den kommenden Jahren sollen in der Union sowohl die représentative
als auch die partizipative Demokratie gestarkt werden.!? So sollen die Wah-
len zum Européischen Parlament neu geregelt und Biirgerforen eingerichtet
werden.

100 ZB EuGH 10.5.2017, Rs C-133/15 (Chavez-Vilchez ua), EU:C:2017:354, Rn 63.

101 EuGH 7.9.2022, Rs C-624/20 (EK), EU:C:2022:639, Rn 42.

102 Entschliefung des Ausschusses der Regionen vom 27.1.2022 zum Beitrag der loka-
len und regionalen Gebietskorperschaften zu der Konferenz zur Zukunft Europas,
ABI 2022 C 270, 1.
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A. Vertretung im Europdischen Parlament

Die im Jahre 2024 anstehenden néchsten Wahlen des Europdischen Parla-
ments sollen auf einer neuen Rechtsgrundlage und nach neuen Grundsit-
zen erfolgen.

Der vom Europdischen Parlament - gestiitzt auf Art 223 Abs 1 AEUV -
im Mai 2022 unterbreitete Vorschlag fiir eine Verordnung des Rates {iber
die allgemeine unmittelbare Wahl der Mitglieder des Europiischen Parla-
ments!® soll den derzeit geltenden Direktwahlakt!*4 aufheben. Kiinftig sol-
len die Mitglieder des Parlaments als Vertreter der Unionsbiirger nach dem
Verhiltniswahlsystem in den nationalen Wahlkreisen und in einem unions-
weiten Wahlkreis gewéhlt werden. In den nationalen Wahlkreisen sollen die
Wahlen nach einem in den Mitgliedstaaten {iblichen Verhiltniswahlsystem
durchgefithrt werden, im unionsweiten Wahlkreis soll nach dem System
der geschlossenen Liste gewahlt werden (Art 12 VO-Vorschlag).

Jeder Mitgliedstaat soll entweder einen einzigen Wahlkreis errichten
oder sein Wahlgebiet unterteilen konnen, ohne dadurch allerdings den
Verhiltniswahlcharakter des Wahlsystems generell zu beeintrachtigen (Art
14 Abs 1 VO-Vorschlag). Ebenso soll jeder Mitgliedstaat im Einklang mit
seinen nationalen Vorschriften Wahlkreise mit nur einem Mitglied bilden
konnen, wenn in diesen ua sprachliche oder ethnische Minderheiten ver-
treten sind (Art 14 Abs 2 VO-Vorschlag). Erlaubt wiren auch Ausnahmen
von allfalligen Schwellenwerten (Sperrklauseln) fiir politische Parteien, die
anerkannte nationale oder sprachliche Minderheiten vertreten (Art 13 Abs 3
VO-Vorschlag).

Zusitzlich soll das Mindestwahlalter fiir das aktive Wahlrecht mit 16
Jahren festgesetzt werden, jenes fiir das passive Wahlrecht mit 18 Jahren.
Die Wahl soll kiinftig unionsweit am gleichen Tag durchgefiihrt werden,
und zwar immer am 9. Mai, dem Europatag.

Das Inkrafttreten der vorgeschlagenen Neuregelung erfordert zundchst
einen einstimmigen Beschluss des Rates nach Zustimmung des Parlaments.
Zusitzlich muss der Beschluss des Rates von allen Mitgliedstaaten im Ein-
klang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften genehmigt
werden.

103 P9_TA(2022)0129; Rat der EU, Dok 9333/22 vom 20.5.2022.
104 Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20.9.1976, AB11976 L 278, 1
idF AB1 2002 L 283, 1.
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Nach Inkrafttreten der Neuregelung konnte Italien fiir Siidtirol einen
eigenen Wahlkreis vorsehen, in dem ein Mitglied des Europdischen Parla-
ments nach dem Verhiltniswahlsystem gewéhlt wird; Ausnahmen von einer
staatsweit geltenden Sperrklausel wiren ebenfalls erlaubt.

Von dieser Moglichkeit kénnte Italien Gebrauch machen, wire dazu
aber nicht verpflichtet. Ein eigener Wahlkreis ,,Stidtirol“ wiirde aber einem
Ziel der Neuregelung entsprechen, namlich den anerkannten sprachlichen
Minderheiten die Moglichkeit eroéffnen, am politischen Leben der Union
teilzuhaben und im Europdischen Parlament vertreten zu sein (Erwgr 7
VO-Vorschlag). Derzeit kann dieses Ziel ndmlich nur durch eine Listenver-
bindung einer Partei, die die Minderheiten vertritt, mit einer gesamtstaatli-
chen Partei erreicht werden.

B. Einrichtung von Biirgerforen

Ausgehend von den positiven Erfahrungen im Rahmen der Konferenz zur
Zukunft Europas will die Kommission kiinftig Moglichkeiten schaffen, um
die Biirger stirker in die Politikgestaltung der Union einzubeziehen. So
sollen européische Biirgerforen organisiert werden, um ausgewahlte Schliis-
selthemen eingehend zu behandeln, Unterstiitzung bei der Vorbereitung
besonders wichtiger Initiativen zu leisten oder vor Beginn des Gesetzge-
bungsverfahrens Feedback zu geben. Teilnahmeberechtigt sind nach dem
Zufallsprinzip ausgewihlte Biirger, die jedoch auch die Vielfalt und Demo-
graphie in der Union widerspiegeln sollen.

Ergénzt werden sollen diese europdischen Biirgerforen durch zielgerich-
tete Beratungs- oder Mitgestaltungsverfahren in kleinerem Maf3stab, um
bestimmte politische Fragen kosteneffizienter und schneller anzugehen.!%>

Diese direkten Biirgerbeteiligungsverfahren werden kiinftig die beraten-
de Funktion des Ausschusses der Regionen, in dem Siidtirol derzeit durch
den amtierenden Landeshauptmann vertreten ist, ergdnzen. Ob und inwie-
weit damit auch konkrete Auswirkungen auf die Arbeit des Ausschusses der
Regionen verbunden sein werden, ist noch offen.

105 KOM(2022) 404 endg vom 17.6.2022, 26.
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VI. Neuerungen in der Zusammenarbeit in und mit der Union

Fiir die Zusammenarbeit in und mit der Union werden in Zukunft va
zwei Entwicklungen von besonderem Interesse sein: erstens eine allfallige
(weitere) Dynamisierung der unionsrechtlichen Grundlagen fiir die grenz-
tiberschreitende Zusammenarbeit von Gebietskdrperschaften, zweitens die
Zusammensetzung und die Befugnisse des Ausschusses der Regionen.

A. Zusammenarbeit in der Union

Stidtirol nimmt als Griindungsmitglied der Europaregion Tirol-Siidtirol-
Trentino seit dem Jahr 2011 an der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit
zwischen dem Bundesland Tirol einerseits und den beiden autonomen
Provinzen Bozen-Siidtirol und Trient andererseits teil. Die Europaregion
(Euregio) wurde - gestiitzt auf die Verordnung iiber den Européischen Ver-
bund fiir territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)!19¢ — als eigene Rechtsperson
mit Sitz in Bozen errichtet, mit spezifischen Zielen ausgestattet und mit
konkreten Aufgaben betraut sowie mit eigenen Organen zur Erreichung der
Ziele und zur Erfiillung der Aufgaben ausgestattet.!”

Rechtliche Grundlagen der Euregio sind: die EVTZ-Verordnung, die
Ubereinkunft und die darauf basierende Satzung sowie erginzend die na-
tionalen Rechtsvorschriften des Sitz-Mitgliedstaats Italien. Zwei dieser vier
Rechtsgrundlagen wurden im Jahr 2021 grundlegend reformiert: die Uber-
einkunft und die Satzung.'%® Dabei wurden der Euregio ua neue Aufgaben
tibertragen und alle Aufgaben in sechs Kategorien gegliedert:

« die Ausarbeitung und Durchfithrung von Projekten der territorialen Zu-
sammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse, mit oder ohne
finanziellen Beitrag der Union;

+ die Ausarbeitung und Durchfithrung von operativen Programmen im
Rahmen der Europdischen territorialen Zusammenarbeit;

106 Verordnung (EG) Nr1082/2006 des EP und des Rates vom 5.7.2006 iiber den
Europiischen Verbund fiir territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), ABl1 2006 L 210, 19
idF ABI 2013 L 347, 303.

107 Vgl zB Obwexer, Der EVTZ als neues unionsrechtliches Instrument territorialer
Zusammenarbeit, in Buf3jager/Gamper/Happacher/Woelk (Hg), Der Europiische
Verbund territorialer Zusammenarbeit (EVTZ): Neue Chancen fiir die Europaregi-
on Tirol-Siidtirol-Trentino (2011), 47.

108 Siehe dazu Obwexer, Die Reform der Europaregion Tirol-Siidtirol-Trentino: erste
Novellierung der rechtlichen Grundlagen nach zehn Jahren, EJM 2021, 373, mwN.
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« die Vorbereitung und Koordinierung von Mafinahmen zur Uberwin-
dung von Hindernissen im Binnenmarkt;

« die Forderung der Interessen der Euregio bei den staatlichen und
europdischen Institutionen im Bereich der territorialen Zusammenar-
beit;

o der Beitritt zu Organisationen, Vereinigungen und Netzwerken, die mit
den Zielen der territorialen Kooperation der Euregio iibereinstimmen;

« die Wahrnehmung sonstiger Tétigkeiten, die der Verfolgung der Ziele der
Euregio dienen.

Letztere Aufgabenkategorie ist finaler Natur und inhaltlich mit der ,Li-
ckenschliefungsklausel“ der Union in Art 352 AEUV!® vergleichbar. Insge-
samt erlauben diese sechs — weit formulierten — Aufgabenkategorien den
— ebenfalls reformierten — Organen der Euregio, die Zusammenarbeit effi-
zient zu gestalten und durchzufiihren.

Zu beachten sind allerdings zwei Grenzen: Erstens muss jede Aufgabe in
die — vom nationalen (Verfassungs-)Recht determinierten — Zustandigkeits-
bereiche jedes Mitglieds der Euregio fallen (parallele Zustandigkeitsberei-
che)."0 Zweitens diirfen — davon unabhingig — die der Euregio tibertrage-
nen Aufgaben nicht die Ausiibung hoheitlicher Befugnisse oder Verpflich-
tungen zur Wahrung der allgemeinen Interessen des Staates oder sonstiger
offentlicher Einrichtungen, etwa der Polizei- und Regelungsbefugnis oder
der Befugnisse und Verpflichtungen in den Bereichen Justiz und Aufienpo-
litik betreffen (Ausschluss hoheitlicher Tétigkeiten). Davon ausgenommen
ist lediglich die Festlegung der Bedingungen, zu denen Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbracht werden, einschliefi-
lich der von den Nutzern zu zahlenden Tarife und Gebithren (Art 7 Abs 4
EVTZ-VO).

Letztere — unionsrechtlich determinierte - Grenze erscheint nicht erfor-
derlich und sollte daher bei der nichsten Novelle der EVTZ-Verordnung
gestrichen werden. Die Kommission sieht darin allerdings kein nennens-
wertes Hindernis fiir die grenziiberschreitende Zusammenarbeit und beab-

109 Vgl zB Streinz, Art 352 AEUV, in Streinz (Hg), EUV/AEUV. Vertrag iiber die Griin-
dung der Europiischen Union, Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union, Charta der Grundrechte der Europaischen Union (2018) Rz 1 ff.

110 Vgl Wissenschaftliche Studie zu den Kompetenzen der Lander sowie des EVTZ Eu-
roparegion Tirol-Stidtirol-Trentino, in Europaregion Tirol-Siidtirol-Trentino (Hg),
Euregio-Kompetenzmonitor. Wissenschaftliche Studie zu den Zustidndigkeiten der
Léander der Europaregion Tirol-Stidtirol-Trentino (2021) 13.
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sichtigt daher derzeit nicht, eine entsprechende Anderung von Art 7 Abs 4
EVTZ-Verordnung vorzuschlagen.!!!

B. Zusammenarbeit mit der Union

Die Zusammenarbeit Siidtirols mit der Union erfolgt im Wesentlichen
tiber den Ausschuss der Regionen. Dieser ist als beratendes Hilfsorgan in
die Rechtsetzungsverfahren der Union eingebunden und vertritt in diesen
Verfahren die Interessen von 280 Regionen und 80.000 lokalen Gebietskor-
perschaften.!?

Im Juni 2019 forderte der Ausschuss der Regionen ua eine Reform der
Arbeitsweise der Union.! In deren Mittelpunkt sollen das Regieren auf
mehreren Ebenen (Multi-Level Governance), eine bessere Rechtsetzung
und eine aktive Subsidiaritdt stehen. Realisiert werden soll diese Reform
{iber eine Anderung in der interinstitutionellen Zusammenarbeit.

Des Weiteren wurde die Kommission aufgerufen, in jedem einschldgigen
Gesetzgebungsdossier die Notwendigkeit einer ex-ante Abschéitzung der
territorialen Folgen vorzunehmen und dabei die unterschiedlichen Wir-
kungen zu beriicksichtigen, die die Rechtsakte auf die einzelnen Regionen
jedes Mitgliedstaats haben. Ebenso wurde die Kommission ersucht, ausge-
hend von dem vom Ausschuss der Regionen initiierten Pilotprojekt der
regionalen Hubs beim Aufbau eines systematischen Feedbacks iiber die
Umsetzung der EU-Politik unter Einbeziehung der lokalen und regionalen
Gebietskorperschaften mit ihm zusammenzuarbeiten.

Mit der - soweit ersichtlich - noch weitgehend ausstehenden Realisie-
rung dieser Forderungen wiirden Rolle und Einfluss des Ausschusses der
Regionen auf unionaler Ebene gestarkt werden. Gleichzeitig wiirden auch
die Mitwirkungsmoglichkeiten der in ihm vertretenen Gebietskorperschaf-
ten — und damit auch jene Siidtirols — verbessert werden.

111 Bericht der Kommission an das EP, den Rat und den Ausschuss der Regionen
iiber die Anwendung der Verordnung (EG) Nr1082/2006 iiber den Europdischen
Verbund fiir territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), gedndert durch die Verordnung
(EU) Nr1302/2013 im Hinblick auf Prézisierungen, Vereinfachungen und Verbesse-
rungen im Zusammenhang mit der Griindung und Arbeitsweise solcher Verbinde,
KOM(2018) endg vom 17.8.2018, 8.

112 Vgl zB Breuer, Art 305 AEUYV, in Pechstein/Nowak/Héade (Hg), Frankfurter Kom-
mentar zu EUV, GRC und AEUV (2017), Rz 1 ff.

113 Entschliefung des Ausschusses der Regionen vom 26./27.6.2019 fiir die neue Legis-
laturperiode der EU, RESOL-V1/035.
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C. Innerstaatliche Grundlage

Innerstaatlich fehlt sowohl fiir die Zusammenarbeit in der Union als auch
fir die Zusammenarbeit mit der Union eine klare verfassungsrechtliche
Grundlage. Das Zweite Autonomiestatut beinhaltet auch 50 Jahre nach
seinem Inkrafttreten keine spezifische Bestimmung {iber die Beziehungen
Stdtirols zur Union.

Einschldgige verfassungsrechtliche Grundsatzbestimmungen finden sich
ausschlieSlich in der Verfassung Italiens. So sieht Art 117 Abs 5 Verfassung
vor, dass Siidtirol fiir die in seine Zustdndigkeit fallenden Sachgebiete an
den Entscheidungen im Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens der Union
teilnimmt und fiir die Anwendung und Durchfithrung von vdlkerrechtli-
chen Abkommen und Rechtsakten der Union sorgt; dabei sind die Verfah-
rensbestimmungen zu beachten, die mit Staatsgesetz festgesetzt werden.
Letzteres regelt auch die Einzelheiten der Ausiibung der Ersatzbefugnis in
Fallen von Untatigkeit. Gem Art 117 Abs 3 Verfassung gehdren die Bezie-
hungen der Regionen zur Union zur konkurrierenden Gesetzgebung. Dies
gilt — bis zur Anpassung des Autonomiestatuts — auch fiir das Land Stidtirol
(Glinstigkeitsklausel in Art 10 Abs 1 Verfassungsgesetz Nr 3/2001'4).

VII. Neuerungen in der Zusammenarbeit mit und den Schutz durch
Osterreich

Die Beziehungen Siidtirols zu Osterreich entwickeln sich seit Jahrzehnten
auf zwei Ebenen: erstens in der Zusammenarbeit mit Osterreich und zwei-
tens in der Schutzfunktion durch Osterreich.

A. Zusammenarbeit mit Osterreich

Die vielfiltige Zusammenarbeit Siidtirols mit Osterreich auf wirtschaftli-
chem, kulturellem und gesellschaftlichem Gebiet wird seit dem Beitritt
Osterreichs zur EU am 1. Janner 1995 auch und insbesondere durch das
geltende Unionsrecht bestimmt. Von besondere Relevanz sind dabei die
Grundfreiheiten des Binnenmarkts samt Freizligigkeitsrecht der Unions-
biirger und allgemeinem Diskriminierungsverbot aus Griinden der Staats-

114 Verfassungsgesetz vom 18.10.2001, Nr 3, GBI 2001/248.
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angehdrigkeit,"> der Euro als einheitliche Wahrung und der freie Personen-
verkehr im Raum ohne Binnengrenzkontrollen.!®

Die einschldgigen Bestimmungen des Unionsrechts werden in den
néchsten Jahren weitgehend unverandert bleiben; Modifikationen sind der-
zeit lediglich beim Schengener Grenzkodex!V geplant. Der von der Kom-
mission Mitte Dezember 2021 unterbreitete Vorschlag!® soll eine Reihe
von Verbesserungen bringen, um auf schwerwiegende Bedrohungen der
offentlichen Gesundheit einheitlich reagieren, Bedrohungslagen infolge der
Instrumentalisierung von Migranten entgegenwirken sowie den Terroris-
mus und unerlaubte Migrationsbewegungen innerhalb des Hoheitsgebiets
bekdmpfen zu konnen. Fiir die Zusammenarbeit mit Osterreich besonders
relevant sind jene Mafinahmen, die den freien Personenverkehr zwischen
den Mitgliedstaaten verbessern und schiitzen sollen. So soll die Wiederein-
tithrung oder Verlangerung von voriibergehenden Grenzkontrollen nur als
letztes Mittel erlaubt sein und auf gemeinsamen Kriterien beruhen, wobei
ein besonderes Augenmerk auf die Notwendigkeit und Verhéltnismafigkeit
dieser Kontrollen gelegt werden sollte. Demnach sollen mit zunehmender
Dauer der Kontrollen auch die Schutzvorschriften strenger werden. Kiinftig
sollen die Mitgliedstaaten priifen miissen, wie Kontrollen an den Binnen-
grenzen sich auf die Freiziigigkeit der Personen im Raum ohne Binnen-
grenzen sowie auf die Funktionsfahigkeit der grenziiberschreitenden Regio-
nen auswirken kénnten. Im Falle von Grenzkontrollen, die wegen vorher-
sehbarer Ereignisse {iber den Anfangszeitraum von sechs Monaten hinaus
verldngert werden sollen, sollte der betreffende Mitgliedstaat auch priifen,
ob alternative MafSnahmen - etwa verhéltnismaf3ige Kontrollen aufgrund
von polizeilichen oder anderen hoheitlichen Befugnissen oder im Wege der
im Unionsrecht vorgesehenen Formen der polizeilichen Zusammenarbeit -
geeignet sind, dieselben Ziele zu erreichen wie Kontrollen an den Binnen-
grenzen. Zusétzlich sollen Mafinahmen zur Gewiéhrleistung der reibungs-
losen Durchfuhr von Waren und des stoérungsfreien Grenziibertritts von

115 Vgl zB Obwexer, Grundfreiheit Freiziigigkeit. Das Recht der Unionsbiirger, sich frei
zu bewegen und aufzuhalten, als fiinfte Grundfreiheit (2009) 185 ff.

116 Vgl Obwexer, Zweites Autonomiestatut, EJM 2021, 274 ff.

117 Verordnung (EU) 2016/399 des EP und des Rates vom 9.3.2016 iiber einen Ge-
meinschaftskodex fiir das Uberschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener
Grenzkodex), AB1 2016 L 77,1 idF AB1 2021 L 248, 11.

118 Vorschlag fiir eine Verordnung des EP und des Rates zur Anderung der Verordnung
(EU) 2016/399 iiber einen Unionskodex fiir das Uberschreiten der Grenzen durch
Personen, KOM(2021) 891 endg vom 14.12.2021.
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Beschiftigten im Transportwesen durch die Einrichtung sog ,Green Lanes®
sowie Erleichterungen fiir Grenzgéanger vorgesehen werden. Zum Nachweis
einer schwerwiegenden Bedrohung der offentlichen Ordnung und inneren
Sicherheit sollten die Mitgliedstaaten eine eigene Risikobewertung erstellen,
die der Kommission vorzulegen ist und von dieser gepriift werden kann.

Sollten die von der Kommission vorgeschlagenen Anderungen von Par-
lament und Rat beschlossen werden, wiirde die Wiedereinfithrung von
voriibergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen der Schengen-Staaten
kiinftig einem strengeren Regelungsregime als derzeit unterliegen. Damit
verbunden wire eine verbesserte Garantie fiir einen maglichst grenzkon-
trollfreien Personenverkehr zwischen Siidtirol und Osterreich, auch und
insbesondere in Krisenzeiten.

B. Schutz durch Osterreich

Die auf dem Pariser Vertrag beruhende Schutzfunktion Osterreichs fiir
die deutsche und ladinische Sprachgruppe in Siidtirol" steht im Einklang
mit dem derzeit geltenden Unionsrecht. Demnach kann Osterreich als EU-
Mitgliedstaat vom EU-Mitgliedstaat Italien die Einhaltung des Pariser Ver-
trags und der spateren Praxis dazu, insbesondere der Paket-Mafinahmen,
einfordern, allerdings nur noch insoweit, als die darin normierten volker-
rechtlichen Verpflichtungen Italiens mit dem Unionsrecht vereinbar sind.'?
So hat Osterreich beispielsweise Italien in den letzten sieben Jahren mehr-
fach ersucht, die seit Abgabe der Streitbeendigungserklarung im Jahr 1992
verloren gegangenen Kompetenzen in Anwendung der einvernehmlichen
bilateralen Vorgansweise wiederherzustellen. Enthalten sind diese Ersuchen
in drei an Italien adressierten Schreiben: in zwei Briefen von Auflenminis-
ter Kurz an seinen jeweiligen italienischen Amtskollegen Gentiloni (5. Juni
2015) und Alfano (22. Mai 2017) sowie zuletzt im Brief von Bundeskanzler
Nehammer an Ministerprasident Draghi (August 2022).12!

119 Vgl zB Tichy, 70 Jahre Schutzfunktion Osterreichs: Handlungsmoglichkeiten ges-
tern, heute und morgen, in Obwexer/Pfanzelter (Hg), 70 Jahre Pariser Vertrag
(2017) 189.

120 Vgl zB Obwexer, Sechs Jahrzehnte europdische Integration und zwei Jahrzehnte
EU-Mitgliedschaft Osterreichs: der Pariser Vertrag im supranationalen Kontext, in
Obwexer/Pfanzelter (Hg), 70 Jahre Pariser Vertrag (2017) 171 (182).

121 Vgl zB Obwexer, 25 Jahre Streitbeilegungserkldrung: Auswirkungen auf die interna-
tionale Absicherung der Autonomie Siidtirols, EJM 2018, 330 (337).
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An dieser Rechtslage wird sich in absehbarer Zukunft nichts dndern.
Solange im Unionsrecht keine Minderheitenschutzregelungen verankert
werden, die dem in Siidtirol geltenden Minderheitenschutzregime inhalt-
lich entsprechen oder sogar dariiber hinausgehen, behalten der Pariser
Vertrag und das Paket als spétere Praxis dazu ihre rechtliche Relevanz und
legitimieren die Schutzfunktion Osterreichs.

Italien und Osterreich tragen insoweit eine gemeinsame Verantwortung
fir den bilateral akkordierten Schutz der deutschen und ladinischen
Sprachgruppe in Siidtirol. Diese gemeinsame Verantwortung, die nichts mit
einer geteilten Souverdnitdt iber Siidtirol zu tun hat, korrespondiert mit
dem Loyalititsgebot der Mitgliedstaaten, das sich gemaf} Art 4 Abs 3 EUV
auf die unionsrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten bezieht.

VII. Schlussbetrachtungen mit Ausblick

Die bereits eingeleiteten und die sich abzeichnenden Entwicklungen in der
Union lassen in naher Zukunft differenzierte Auswirkungen auf Stidtirol
erwarten.

Die fordernden Minderheitenschutzbestimmungen, die bereits in der
Vergangenheit an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst wurden, wer-
den weitgehend unangetastet bleiben. Anpassungen werden nur punktuell
erforderlich werden und {iberwiegend blof§ formaler Natur bleiben. Sie re-
sultieren primédr aus der Rechtsbereinigungspflicht, die trotz Anwendungs-
vorrang des Unionsrechts mit unmittelbarer Wirkung bestehen bleibt.

Im Bereich der autonomen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse
Stdtirols sind weitere Einschrankungen zu erwarten. Diese werden in ers-
ter Linie aus einer vermehrten Inanspruchnahme geteilter Zustandigkeiten
der Union resultieren. Sofern und soweit diese titig wird, verlieren die
Mitgliedstaaten und innerhalb derselben die nachgeordneten Gebietskor-
perschaften wie Siidtirol die entsprechende Zustandigkeit. Ausloser dieser
Entwicklung ist insbesondere die Verwirklichung der Ergebnisse der Kon-
ferenz tiber die Zukunft Europas. Einschrainkungen - wenn auch anderer
Art — werden zusitzlich aus dem nationalen Plan Italiens im Rahmen der
Aufbau- und Resilienzfazilitit folgen. Die darin vorgesehenen, primir vom
Staat festgelegten und mit Siidtirol nur im Rahmen der Konferenz Staat -
Regionen abgestimmten Mafinahmen betreffen auch autonome Zustandig-
keiten Stidtirols, miissen aber durchgefiihrt werden, um die entsprechende
Finanzierung durch die Union nicht zu verlieren. Schliefllich resultieren
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aus der dynamischen Rechtsprechung des EuGH punktuelle, aber zuneh-
mend mehr werdende Vorgaben, an die Siidtirol sich im Rahmen seiner
autonomen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse halten muss. Noch
offen ist, ob das vom Européischen Parlament im Juni 2022 eingeleitete Ver-
tragsinderungsverfahren weitergefithrt und zu einer Ubertragung weiterer
Kompetenzen der Mitgliedstaaten auf die Union fithren wird. In diesem
Fall wéren erneut auch Zustidndigkeiten Stidtirols betroffen.

Bei der Mitwirkung Siidtirols in der EU zeichnet sich mit der vorgeschla-
genen neuen Direktwahl-Verordnung fiir die Wahl des EP die Mdoglichkeit
eines eigenen Wahlkreises mit einem Vertreter fiir Siidtirol ab; verpflich-
tend wird dieser Wahlkreis jedoch nicht vorgeschrieben werden. An den
kiinftigen Biirgerforen kénnen allenfalls auch Biirger aus Siidtirol - nicht
jedoch das Land selbst - teilnehmen.

Die Zusammenarbeit in und mit der EU scheint sich kaum zu verdndern.
Die EVTZ-Verordnung beinhaltet zwar nach wie vor eine nicht notwendi-
ge Einschrankung der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit durch den
Ausschluss der Ubertragung von Hoheitsbefugnissen, doch die Kommis-
sion sieht derzeit keinen Anlass, diese Einschrinkung aufzuheben. Eine
geringfiigige Aufwertung des Ausschusses der Regionen, wie von diesem
2019 gefordert, wiirde auch die Mitwirkung Siidtirols an der Rechtsetzung
der Union positiv beeinflussen.

Die Zusammenarbeit mit und der Schutz durch Osterreich werden eben-
falls keine wesentlichen Anderungen erfahren. In Planung ist derzeit ledig-
lich eine Anderung des Schengener Grenzkodex. Strengere Regelungen fiir
eine voriibergehende Wiedereinfithrung oder Verldngerung von Personen-
kontrollen an den Binnengrenzen wiren fiir Siidtirol als Grenzregion von
Vorteil. Die Schutzfunktion Osterreichs kann auch nach dessen Beitritt
zur Union weiter ausgeiibt werden. Als EU-Mitgliedstaaten tragen Italien
und Osterreich eine gemeinsame Verantwortung fiir das vélkerrechtlich
akkordierte Minderheitenschutz- und Autonomiesystem Siidtirols, miissen
gleichzeitig aber auch dafiir sorgen, dass dieses mit den unionsrechtlichen
Vorgaben kompatibel ist.

Insgesamt werden die Auswirkungen der kiinftigen europiischen Inte-
gration fiir Siidtirol neue Chancen und Moglichkeiten eréffnen, aber auch
neue Vorgaben bringen, die zu beachten sein werden. Dies ist kein Paradig-
menwechsel, so war es namlich auch in den vergangenen 50 Jahren.
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Die internationale Verankerung der Autonomie Siidtirols in
einem sich @andernden Volkerrecht

Helmut Tichy

I Einfiihrung

Es freut mich, als Vertreter der volkerrechtlichen Praxis einen Blick auf
»die internationale Verankerung der Autonomie Siidtirols in einem sich an-
dernden Volkerrecht® werfen zu diirfen. Das sog Zweite Autonomiestatut,
mit dem die vorbildliche, aber freilich immer noch ausbauféhige Autono-
mie Stidtirols begriindet wurde und dessen 50-jahriges Bestehen im Jahr
2022, auch im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung, gefeiert wurde,
ist ein italienisches Verfassungsgesetz, das Sonderstatut fiir Trentino-Sudti-
rol,'! mit dem der heute geltende Rechtsrahmen fiir die autonome Region
Trentino-Sudtirol und die autonomen Provinzen Trient und Bozen, heute
Bozen-Sudtirol, geschaffen wurde. Die Autonomie Siidtirols beruht aber
nicht nur auf italienischem Verfassungsrecht, sie ist in volkerrechtliche
Regelungen eingebettet und durch diese abgesichert. Es soll nun kurz auf
diese Regelungen und deren Entwicklung in den letzten Jahrzehnten einge-
gangen werden.

Bei dieser Betrachtung kommt die ganze Bandbreite des Volkerrechts
zum Einsatz, dessen Hauptquellen nach herrschender Lehre volkerrecht-
liche Vertrdge, das Volkergewohnheitsrecht und die allgemeinen Rechts-
grundsétze sind. Aulerdem ist auch auf das sog ,soft law® einzugehen,
Texte und Auffassungen, die zwar nicht als verbindliches Recht anzusehen
sind, jedoch wertvolle Orientierungshilfen fiir die internationalen Bezie-
hungen bieten und das Potential haben, einmal Vélkergewohnheitsrecht zu
werden.

1 www.assets-eu-0l.kc-usercontent.com/f6962ad0-581f-014c-d417-008ef1986434/dd45d6
7d-307b-4ba6-85a3-c49e3f0ae5(7/S%C3%BCdtirol%20Handbuch%20mit%20Autono
miestatut.pdf, 124 ff (1.12.2022).
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Helmut Tichy

II. Pariser Vertrag

Ausgangspunkt der Autonomie Stidtirols ist ein bilateraler volkerrechtlicher
Vertrag, der Pariser Vertrag zwischen Osterreich und Italien vom 5. Sep-
tember 1946, das sog Gruber-De Gasperi-Abkommen,? das als Anhang IV
dem multilateralen Friedensvertrag mit Italien von 1947 beigefiigt wurde.
Dieses Abkommen war ein bedeutender Schritt nicht nur fur Sudtirol,
sondern auch fiir die Entwicklung des vorher sehr bescheidenen voélker-
rechtlichen Minderheitenschutzes. Es legt sowohl individuelle Rechte der
deutschsprachigen Einwohnerinnen und Einwohnern von Sidtirol, als
auch kollektive Rechte der Bevolkerung Siidtirols, namlich insbesondere
das Recht auf ,Ausiibung einer autonomen, regionalen Gesetzgebungs-
und Vollziehungsgewalt’, fest. Seit dem Abschluss des Gruber-De Gaspe-
ri-Abkommens sind eine Reihe internationaler und regionaler Menschen-
rechtsvertrage und EU-Regelungen in Kraft getreten, die den individuellen
Menschenrechtsschutz betreffen und diesen damit auch in Siidtirol verstar-
ken; mit seinem kollektiven, volkerrechtlichen Recht auf Autonomie ist
das Abkommen aber weiterhin, auch weltweit gesehen, ein beachtlicher
Sonderfall.

Das Gruber-De Gasperi-Abkommen ist einer der wichtigsten Staatsver-
trige Osterreichs; es kann ohne Zweifel als ,politischer Staatsvertrag” im
Sinne der osterreichischen Bundesverfassung qualifiziert werden, fiir des-
sen Abschluss eine parlamentarische Genehmigung vorgesehen ist. Eine
solche ist aber nie erfolgt, ebensowenig wie eine Kundmachung im &ster-
reichischen Bundesgesetzblatt. Dafiir gibt es zwei Griinde: Von 0sterrei-
chischer Seite schien es 1946 zweckmiflig, das Abkommen unterhalb der
Schwelle eines parlamentarisch zu genehmigenden Staatsvertrags zu schlie-
{3en, weil so die damals fiir solche Staatsvertrage erforderliche Zustimmung
der vier Besatzungsmiéchte vermieden werden konnte. Auflerdem bestand
1946 in Osterreich noch keine so generelle Kundmachungspflicht wie heu-
te.3 Die unterbliebene parlamentarische Genehmigung dndert jedoch nichts
an der seither auch durch die Staatenpraxis bestétigten volkerrechtlichen
Geltung des Abkommens. Vielleicht wire es aber der Uberlegung wert,
anlésslich eines weiteren Jubilaums des Gruber-De Gasperi-Abkommens in
Osterreich eine verfassungsrechtliche Sanierung durch eine nachtrigliche
parlamentarische Genehmigung und Kundmachung vorzunehmen.

2 FN 1, 64ff.
3§ 5 Bundesgesetzblattgesetz, BGBI I Nr 100/2003 idgF.
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II1. Spdtere Staatenpraxis

Die Staatenpraxis ist - gemeinsam mit dem Handeln aus Rechtsiiberzeu-
gung - eine der beiden Voraussetzungen fiir das Entstehen von Volker-
gewohnheitsrecht. Im Fall Stdtirols ist insbesondere die dynamische Wei-
terentwicklung der Autonomie durch die gemeinsame Staatenpraxis von
Osterreich und Italien als volkergewohnheitsrechtlich zu betrachten, mit
der die Autonomie — ausgehend vom Gruber-De Gasperi-Abkommen — auf
weitere Bereiche ausgedehnt wurde. Dabei haben das 1969 von Osterreich
und Italien vereinbarte ,Siidtirol-Paket” und dessen Umsetzung geméfd
dem ebenfalls zwischen Osterreich und Italien abgestimmten ,,Operations-
kalender® eine besondere Rolle gespielt, die ua 1972 zum Zweiten Autono-
miestatut gefiithrt hat. Aber auch tiber die im Siidtirol-Paket vorgesehenen
Mafinahmen hinaus konnte die Autonomie durch zwischenstaatlich abge-
stimmte Mafinahmen erweitert werden. Auf der anderen Seite kam es ins-
besondere durch die Rechtsprechung des italienischen Verfassungsgerichts-
hofs zur italienischen Verfassungsreform von 2001 zu Einschrankungen der
autonomen Zustindigkeiten Siidtirols. Osterreich verlangt daher von Italien
die volkerrechtlich gebotene Wiederherstellung der verloren gegangenen
Zustandigkeiten.

Mit der Umsetzung des Siidtirol-Pakets wurden die Voraussetzungen fiir
die 1992 von Osterreich und Italien formell vorgenommene Streitbeilegung
geschaffen. Einige der Punkte des Operationskalenders betrafen Schritte
zur Inkraftsetzung eines weiteren volkerrechtlichen Vertrags, des bereits am
17. Juli 1971 unterzeichneten Abkommens mit dem sehr technischen Titel
Vertrag betreffend die Abdanderung des Artikels 27 lit. a) des Européischen
Ubereinkommens zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten im Verhalt-
nis zwischen Osterreich und Italien* Mit diesem bilateralen Vertrag wurde
das in dessen Titel erwdhnte multilaterale Streitbeilegungsabkommen des
Europarats® auch auf Meinungsverschiedenheiten iiber die Siidtirol-Auto-
nomie anwendbar gemacht und damit die Moglichkeit eréffnet, solche
Meinungsverschiedenheiten - selbstverstandlich als letztes Mittel — vor den
Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag zu bringen. Durch diesen
Vertrag wurde die Autonomie auch noch verfahrensrechtlich durch die
Einsetzung einer obligatorischen volkerrechtlichen Streitbeilegungsinstanz
abgesichert. Da obligatorische Gerichtszustandigkeiten im Volkerrecht be-

4 BGBINr 395/1992.
5 BGBI Nr 42/1960.
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dauerlicherweise die Ausnahme darstellen, ist auch dieser Vertrag ein be-
deutender Beitrag zur Herrschaft des Rechts in den internationalen Bezie-
hungen.

IV. Selbstbestimmungsrecht

Neben diesen beiden volkerrechtlichen Vertrdgen und der auf dem Gruber-
De Gasperi-Abkommen aufbauenden volkergewohnheitsrechtlichen Staa-
tenpraxis kann sich die Autonomie Siidtirols volkerrechtlich auch noch auf
das Selbstbestimmungsrecht der Vélker berufen. Das Selbstbestimmungs-
recht wurde — nach seiner Vorgeschichte als einseitig erkldartes und nach
dem Ersten Weltkrieg inkonsequent angewandtes politisches Prinzip - 1945
als rechtlich relevanter Grundsatz in die Satzung der Vereinten Nationen®
und zwei Jahrzehnte spiter, jeweils als erster Artikel, in die beiden Men-
schenrechtspakte der Vereinten Nationen von 19667 aufgenommen. Damit
hat das Selbstbestimmungsrecht eine weitgehend akzeptierte vertragliche
Grundlage gefunden, die als Kodifizierung des Volkergewohnheitsrechts
anzusehen ist. Trotz dieser Rechtsgrundlage ist aber duflerst umstritten,
was der Inhalt des Selbstbestimmungsrechts ist und wer es in Anspruch
nehmen kann. Osterreich geht jedenfalls davon aus, dass das Selbstbestim-
mungsrecht auch der Bevolkerung historisch gewachsener Regionen zu-
steht.8

Es gibt verschiedene Einwéinde gegen ein Selbstbestimmungsrecht sol-
cher Regionen, die einerseits mit der Skepsis vieler Staaten gegeniiber
kollektiven Rechten von Minderheiten und andererseits mit {iberzogenen
Erwartungen, die manchmal in eine ,,Ausiibung des Selbstbestimmungs-
rechts® gesetzt werden, zusammenhéngen. Diesen Einwidnden kann im
Sinn der herrschenden Volkerrechtslehre va damit begegnet werden, dass
das Selbstbestimmungsrecht nicht mit einem Sezessionsrecht, also mit
einem Recht auf Abspaltung aus einem bestehenden Staatsverband, gleich-
zusetzen ist. Das Selbstbestimmungsrecht kann ndmlich in verschiedener

6 Art1Z 2 der Satzung der Vereinten Nationen, BGBI Nr 120/1956.

7 Internationaler Pakt tiber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte,
BGBINr 590/1978, und Internationaler Pakt iiber biirgerliche und politische Rechte,
BGBI Nr 591/1978.

8 Eine nahere Erlauterung der Osterreichischen Position findet sich in Tichy, Die interna-
tionale Vorbildwirkung der Autonomie von Siidtirol, Européisches Journal fiir Minder-
heitenfragen (2021), 303.
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Form ausgeiibt werden, insbesondere in Form der sog ,inneren Selbstbe-
stimmung’, etwa in Form einer weitgehenden Autonomie, wie sie Siidtirol
genief3t. Eine ,duflere Selbstbestimmung® in Form einer Sezession mag
im Fall schwerer und systematischer Menschenrechtsverletzungen zuldssig
oder gerechtfertigt sein, was auch umstritten, aber vertretbar ist. Gibt es
jedoch keine schweren und systematischen Menschenrechtsverletzungen
in der betroffenen Region, kann von einem allfdlligen Sezessionsrecht
keine Rede sein. Dieses mittlerweile weit verbreitete Verstandnis des Selbst-
bestimmungsrechts sollte dazu beitragen, die Skepsis gegeniiber diesem
Recht zu mindern und tiberzogene Erwartungen erst gar nicht entstehen zu
lassen.

Das Selbstbestimmungsrecht hat sich, wie erwédhnt, von einem einseitig
proklamierten politischen Prinzip iiber einen Grundsatz in der Satzung
der Vereinten Nationen zu einem kollektiven Menschenrecht entwickelt.
Nun hat die Volkerrechtskommission der Vereinten Nationen (ILC) in
einem heuer, 2022, der Generalversammlung vorgelegten Entwurf’® dem
Selbstbestimmungsrecht sogar den Status einer zwingenden Norm des Vol-
kerrechts, also einer Norm des jus cogens, zuerkannt. Diese Einstufung hat
theoretisch zur Folge, dass dem Selbstbestimmungsrecht widersprechendes
Volkerrecht als nichtig zu betrachten ist. Welche praktischen Auswirkungen
diese Einstufung hat, wird sich noch zeigen. Fiir die Siidtirol-Autonomie
diirfte dieser beachtliche Aufstieg des Selbstbestimmungsrechts zum jus
cogens aber, jedenfalls derzeit, keine praktischen Auswirkungen haben.

V. Minderheitenschutzabkommen

Die Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts ist Teil der erstaunlichen
Entwicklung, die die Menschenrechte und mit ihnen auch der Schutz
von Minderheiten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs genommen ha-
ben. Dies gilt besonders auf der europdischen Ebene. Fiir den Schutz
der Minderheiten sind insbesondere die im Rahmen des Europarats ge-
schaffenen Ubereinkommen bedeutend. Zwar sind vor ca 30 Jahren die
oOsterreichischen Bemithungen, ein Zusatzprotokoll zur Europédischen Men-
schenrechtskonvention'® iiber den Schutz von Minderheiten auszuarbeiten,

9 Report of the International Law Commission 2022, UN Dok A/77/10.
10 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBI Nr 210/1958
idgF.
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das die Minderheitenrechte unter die Kontrolle des Europédischen Men-
schenrechtsgerichtshofs gestellt hitte, gescheitert, doch regeln nun zwei
andere wichtige Europaratsiibereinkommen den Schutz der Minderheiten.
Diese Ubereinkommen sehen zwar keine gerichtliche Kontrolle, aber im-
merhin eine regelmifiige Berichterstattungspflicht der Vertragsstaaten und
eine Uberpriifung der Berichte durch einen Expertenausschuss vor. Das
Rahmeniibereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten von 1995!
erganzt durch den Umstand, dass ihm Italien als Vertragspartei angehort,
auch den Minderheitenschutz in Siidtirol. Hingegen ist Italien noch nicht
Vertragspartei der Europdischen Charta der Regional- oder Minderheiten-
sprachen!? von 1992 geworden, die es zwar im Jahr 2000 unterzeichnet,
bisher aber noch nicht ratifiziert hat. Eine Ratifikation der Charta durch
Italien wiére ein weiterer wichtiger Schritt zur Absicherung des Minder-
heitenschutzes in Siidtirol, in Ergdnzung der anderen, bereits geltenden
Bestimmungen.

VL. Schutzfunktion Osterreichs

Leider ist die so erfreuliche Entwicklung des volkerrechtlichen Menschen-
rechts- und Minderheitenschutzes international ins Stocken geraten und
menschenrechtsaffine Staaten wie Italien und Osterreich befinden sich
derzeit international bei ihren Bemiihungen um den Schutz der Menschen-
rechte in der Defensive gegeniiber autoritiren und traditionalistischen
Regimen. Dabei gilt es insbesondere den Grundsatz zu verteidigen, dass
Menschenrechte von internationaler Relevanz sind und dass deren Gel-
tendmachung durch andere Staaten keine Einmischung in die sog ,in-
neren Angelegenheiten® eines Staates darstellt. In diesem Sinne hief} es
im Schlussdokument der Wiener Menschenrechtskonferenz von 1993, die
einen der Hohepunkte der Entwicklung der Menschenrechte darstellte:
sthe promotion and protection of all human rights is a legitimate concern
of the international community“!

Die Diskussion iiber den Grundsatz des legitimen Interesses spielt sich
hauptsdchlich mit auflereuropéischen Staaten ab, die vermeinen, ihre Sou-

11 BGBIIII Nr120/1998.

12 BGBIIII Nr 216/2001.

13 Pkt 4 der Vienna Declaration and Programme of Action, www.ohchr.org/en/inst
ruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action
(112.2022).
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verdnitat gegen den schidlichen Einfluss der Menschenrechte verteidigen
zu miissen. Im Zusammenhang mit der Sidtirol-Autonomie ist dieser
Grundsatz nur zu erwihnen, weil er das Interesse Osterreichs an den Min-
derheitenrechten der Siidtirolerinnen und Siidtiroler und der Autonomie
von Sudtirol - zusétzlich zum Gruber-De Gasperi-Abkommen und dessen
dynamischer Weiterentwicklung - legitimiert.

Die Wahrnehmung dieses legitimen Interesses wird als Ausiibung der 6s-
terreichischen Schutzfunktion bezeichnet, wobei der Begriff ,Schutzfunk-
tion® schon ein Ausdruck der Bemiithungen Osterreichs ist, das frither
verwendete Wort ,,Schutzmacht® zu vermeiden, das durch seinen martiali-
schen Ursprung den Eindruck des Fortbestands einer Streitigkeit erwecken
und zu einer Belastung der Ausiibung der Schutzfunktion fiithren konnte.
Aber selbst das Wort ,,Schutzfunktion® stofit nicht immer auf Gegenliebe,
weshalb auch {iber andere Formulierungen nachgedacht wird. Ein Ver-
such in diese Richtung ist die Formulierung ,gemeinsame Verantwortung®,
die sich im Siidtirolabsatz des aktuellen osterreichischen Regierungspro-
gramms findet, in dem es heifit:

,Es ist die gemeinsame Verantwortung Osterreichs und Italiens, die ei-
genstindige Entwicklung zu garantieren und in enger Abstimmung mit
den Vertreterinnen und Vertretern der deutsch- und ladinischsprachigen
Volksgruppen in Siidtirol die Autonomie weiterzuentwickeln. 4

Es ist wichtig zu betonen, dass Osterreich im Sinne des Grundsatzes des le-
gitimen Interesses auch ein solches Interesse anderer Staaten und natiirlich
auch internationaler Einrichtungen akzeptiert, sich fiir die Lage der Men-
schen- und Minderheitenrechte in Osterreich zu interessieren und dariiber
den Dialog mit den osterreichischen Behdrden zu suchen. Dies gilt selbst-
verstdndlich auch fiir Staaten, die ein Naheverhéltnis zu ihnen verwandten
Minderheiten in Osterreich haben, auch wenn es — anders als im Verhiltnis
zwischen Osterreich und Italien — keinen Staatsvertrag gibt, auf den sich
ein solches Interesse stiitzen konnte. Osterreich geht davon aus, dass diese
Haltung zur Entwicklung eines europdischen Volksgruppenrechts beitrégt.

14 Aus Verantwortung fiir Osterreich. Regierungsprogramm 2020-2024, 132, www.bund
eskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.h
tml (1.12.2022).
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VII. Soft law

Ein solches europiisches Volksgruppenrecht kann sich heute in manchen
Bereichen nur auf sog ,soft law® stiitzen. Dabei sind die Empfehlungen
von groflem Interesse, die vom Hochkommissar der OSZE fiir nationale
Minderheiten im Juni 2008 unter der Bezeichnung ,Bozner Empfehlun-
gen“ zum Thema ,Nationale Minderheiten in den zwischenstaatlichen Be-
ziehungen® erstellt wurden.!> Auch diese Empfehlungen gehen von der
Legitimitdt der Unterstiitzung verwandter Minderheiten in anderen Staa-
ten aus. So sagt Empfehlung Nr 4: ,States may have an interest — even a
constitutionally declared responsibility - to support persons belonging to
national minorities residing in other States”, was auch die Ausiibung einer
Schutzfunktion einschliefit. Dass dies von den Bozner Empfehlungen in
einen Rahmen gestellt wird, der auch auf die Hoheitsrechte des Territorial-
staats und die Bemithung um die Pflege freundschaftlicher Beziehungen
Riicksicht nimmt, entspricht nur den Grundsétzen des Volkerrechts.

VIIL. Doppelstaatsbiirgerschaft

Auch im politisch sehr heiklen Bereich einer méglichen Doppelstaatsbiir-
gerschaft nehmen die Bozner Empfehlungen eine sehr ausgewogene Hal-
tung ein: Empfehlung Nr 1l steht der Beriicksichtigung kultureller, histo-
rischer und familidrer Beziehungen bei einer Verleihung der Staatsbiirger-
schaft — auch bei Begriindung einer Doppelstaatsbiirgerschaft — positiv
gegeniiber, verlangt aber auch hier die Beriicksichtigung des bestehenden
volkerrechtlichen Rahmens. Staatsbiirgerschaftsverleihungen ,en masse®
sollten nicht erfolgen. Auflerdem soll gemdfl Empfehlung Nr10 bei einer
Begiinstigung bestimmter Gruppen fremder Staatsangehoriger generell von
einseitigen Mafinahmen abgesehen und eine einvernehmliche Lésung an-
gestrebt werden.

Obwohl die Bozner Empfehlungen nur den Charakter von ,soft law®
haben, sind sie eine wertvolle Orientierungshilfe und {iben einen nicht zu
unterschitzenden Einfluss auf die juristischen Diskussionen in manchen
Auflenministerien aus.

15 Abrufbar unter www.osce.org/files/f/documents/8/6/33633.pdf (1.12.2022).
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IX. Schlussbetrachtungen

Ich habe mich bemiiht zu zeigen, dass die Autonomie von Siidtirol in einem
volkerrechtlichen Kontext steht, der verschiedene Ebenen umfasst und der
sich auch weiterentwickelt. Alle diese Ebenen sind zu beriicksichtigen,
wenn von der Vorbildwirkung der Autonomie von Siidtirol gesprochen
wird. Dieses Vorbild auf andere Situationen zu iibertragen ist aber nicht
leicht, auch wenn man sich aller juristischen Bausteine bewusst ist. Voraus-
setzungen des Erfolgs der Autonomie sind ndmlich auch nichtjuristische
Faktoren, die sich nicht so leicht transponieren lassen: der beachtliche
Wohlstand im Land und die grundsitzliche Sympathie zwischen Osterreich
und Italien als zwei einander gut kennende Nachbarn und Partner in der
Europédischen Union.

393

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- am 21.01.2026, 01:34:05.


https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Verzeichnis der Herausgeberinnen und Herausgeber sowie der
Autorinnen und Autoren

Prof. Dr. Andrea Ambrosi, Abteilung fiir 6ffentliches, internationales und europaisches
Recht, Universitat Padua

RA Dr. Siegfried Brugger, ehemaliges Mitglied des italienischen Parlaments und der 6er-
und 12er-Kommission, ehemaliger Abgeordneter des Siidtiroler Landtags

Univ.-Prof. Dr. Matteo Cosulich, Professor fiir Verfassungsrecht, Universitét Trient

Univ.-Prof. Dr. Elena D’Orlando, Professorin fiir Regional-, Europa- und Verwaltungs-
recht, Universitat Udine

Dr. Sigrun Falkensteiner, Landesschuldirektorin, Autonome Provinz Bozen
Dr. Martha Gérber, Direktorin der Abteilung Europa, Autonome Provinz Bozen

Univ.-Prof. Dr. Esther Happacher LL.M., Institut fiir Italienisches Recht, Universitat
Innsbruck

Dr. Thomas Matha, LL.M., Staatsrat, Lehrbeauftragter an der Universitit Innsbruck

Dr. Gianfranco Postal, ehemaliger Richter am Rechnungshof (Sektion Trient), ehemaliger
Generalsekretir der Autonomen Provinz Trient, Lehrbeauftragter an den Universitdten
Trient und Udine

Univ.-Prof. Dr. Walter Obwexer, Institut fir Europarecht und Volkerrecht, Dekan der
Rechtswissenschaftlichen Fakultat, Universitat Innsbruck

Dr. Martha Stocker, ehemalige Landesritin fiir Gesundheit, Sport, Arbeit und Soziales
des Landes Siidtirol

Botschafter Dr. Helmut Tichy, Leiter des Volkerrechtsbiiros, Bundesministerium fiir eu-
ropdische und internationale Angelegenheiten, Wien, Professor fiir Vélkerrecht an der
Universitat Graz

em. Univ.-Prof. Dr. Roberto Toniatti, Professor fiir vergleichendes Verfassungsrecht, Uni-
versitat Trient

Dr. Alice Valdesalici, Research Group Leader, Institut fiir Vergleichende Foderalismus-
forschung, Eurac Research, Bozen

RA Dr. Karl Zeller, ehemaliges Mitglied des italienischen Parlaments und Mitglied der
6er- und 12er-Kommission, Lehrbeauftragter an der Universitit Innsbruck

395

- am 21.01.2028, 01:34:0¢



https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- am 21.01.2026, 01:34:05.


https://doi.org/10.5771/9783748917557
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Cover
	I. Die Meilensteine in der Entwicklung der Autonomie von 1969 bis heute aus der Sicht von Zeitzeugen
	Vom Paket zu seiner Umsetzung – Einige Meilensteine
	I. Einleitung
	II. Rückblick auf Zeiten der Unsicherheit
	III. Parallelen in der Umsetzung der Südtirol-Autonomie mit europäischen Veränderungsprozessen
	IV. Meilen- und Stolpersteine: „Blumen auf dem Wege“ in der Umsetzung
	V. Verbesserungen
	VI. Sammelgesetz von 1972 mit der Möglichkeit der Namensänderung
	VII. Übertragung der Vermögensgüter
	VIII. Durchführungsbestimmung zu Bereichen der Kultur und zum Fernsehen
	IX. Proporzregelung: Proporz, Sprache, Sprachgruppenerhebung
	X. Sprachenkenntnis zur „einwandfreien Dienstabwicklung“
	XI. Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung von 1981
	XII. Verwaltungsgericht und Wappen
	XIII. Langer Weg bis zum Banner
	XIV. Name des Landes: Von Tiroler Etschland zu Südtirol
	XV. Phase der Stagnation und „schwarzer Tag“
	XVI. Und dann doch: Licht am Ende des Tunnels – nächste Phase intensiver Umsetzung
	XVII. Weitere Durchführungsbestimmungen 1988 und offene Punkte
	XVIII. Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis (AKB)
	XIX. Abänderung der Senatswahlkreise
	XX. SVP-Landesversammlung vom Mai 1992 – Ja zur Abgabe der Streitbeendigungserklärung
	XXI. Schlussbetrachtungen

	Die Weiterentwicklung der Autonomie seit Abgabe der Streitbeilegungserklärung: die wichtigsten Etappen
	I. Einführung
	II. Einlösung der Blankoschecks
	III. Dynamische Autonomie
	IV. Verfassungsreformen 2001
	A. Verfassungsgesetz Nr 2/2001
	B. Verfassungsgesetz Nr 3/2001

	V. Autonomieerweiterung nach 2001
	VI. Finanzregelungen
	VII. Internationale Verankerung der Südtirol Autonomie und Verpflichtungen aus dem EU-Recht
	VIII. Schlussbemerkungen

	Autonomie und europäische Integration zwischen Chancen und Stolpersteinen
	I. Einführung
	II. Chancen und Möglichkeiten
	A. Wirtschaftliche Entwicklung
	B. Entwicklungen ab 1990
	C. Entwicklungen ab der Jahrtausendwende

	III. Stolpersteine und Risiken
	A. Minderheitenschutz
	B. Sprachenregelung

	IV. Schlussbetrachtungen


	II. Das Zweite Autonomiestatut als rechtliches Fundament des Minderheitenschutzes: Schlaglichter zu ausgewählten Bereichen
	Bildung in der Muttersprache: Eckpunkte der allgemeinen und beruflichen Bildung in Südtirol
	I. Zweites Autonomiestaut als Grundlage und Eckpfeiler für Bildung in der Muttersprache
	II. Schritt für Schritt zu weiteren Zuständigkeiten
	III. „Schule zum Land“
	IV. Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in eigener Hand
	V. Berufliche Bildung
	VI. Gelebte und aktiv gestaltete Autonomie
	VII. Licht und Schatten

	Der Gebrauch der Sprachen in der öffentlichen Verwaltung, bei Gericht sowie in der Ortsnamengebung
	I. Historische Entwicklung
	II. Autonomiestatut von 1972 und Durchführungsbestimmung von 1988
	A. Zweites Autonomiestatut (1972)
	B. Durchführungsbestimmung (1988)
	1. Territorialer Geltungsbereich
	2. Subjektiver Geltungsbereich

	C. Gleichstellung der deutschen und italienischen Sprache in Bezug auf Konzessionsunternehmen
	D. Fälle des gemeinsamen Gebrauchs der beiden Sprachen
	E. Zweisprachigkeit im Verkehr mit den Organen und Ämtern der öffentlichen Verwaltung und mit den Konzessionsunternehmen – Nichtigkeitsbeschwerde
	F. Sprachgebrauch im internen Verkehr der Ämter und Konzessionsunternehmen
	G. Sprachbestimmungen für den externen Verkehr militärischer Einrichtungen
	H. Sprachbestimmungen im Verkehr mit den Gerichtsämtern und den Organen der Rechtsprechung
	1. Sprachbestimmungen im Strafverfahren
	2. Sprachbestimmungen im Zivilprozess sowie in den Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, dem Rechnungshof und den Steuerkommissionen
	3. Beziehungen zu Gerichten außerhalb von Südtirol
	4. Strafregister

	I. Sprachgebrauch beim Standesamt, Grundbuch und in notariellen Akten
	J. Sprachbestimmungen für die ladinischen Gebiete
	K. Diverse Bestimmungen zum Sprachgebrauch für Gesellschaften, Medikamente und Anwaltsprüfung
	L. Sprachgebrauch in den Kollegialorganen (Regionalrat, Landtag und Gemeinderäte) in Südtirol

	III. Die zwei- bzw dreisprachige Ortsnamengebung.

	Gleichberechtigte Teilnahme der Volksgruppen am öffentlichen Leben: Proporz und Sprachgruppenerklärung
	I. Allgemeines und Prämissen
	II. Proporz
	A. Grundlegendes
	B. Proporz außerhalb des Personals
	1. Wohnbauförderung
	2. Kultur

	C. Proporzumsetzung

	III. Sprachgruppenzugehörigkeiterklärung
	IV. Schlussbemerkungen

	Autonome Handlungsspielräume Südtirols in Gesetzgebung und Verwaltung: ausreichend abgesichert oder (zu) leicht einschränkbar?
	I. Gesetzgebungs- und Verwaltungsautonomie des Landes Südtirol
	II. Schrittweise Aushöhlung der Südtirol-Autonomie
	A. Primäre Gesetzgebungsbefugnisse
	B. Sekundäre Gesetzgebungsbefugnisse
	C. Residuale Gesetzgebungsbefugnis
	D. Verwaltungsfunktionen

	III. Mögliche Abhilfen

	Die Finanzordnung der autonomen Provinzen Trient und Bozen: historisch-rechtliche Entwicklung und grundlegende Elemente
	I. Ursprünge: vom Ersten Autonomiestatut (1948) zum Zweiten Autonomiestatut (1972)
	II. Rechtliche Entwicklung
	A. Statut von 1972, Überarbeitung von 1989 und Durchführungsbestimmungen im Bereich der Finanzen
	B. Mailänder Abkommen von 2009
	C. Sicherungspakt von 2014 und Korrektiv von 2021

	III. Grundlagen der Finanzautonomie: eine Analyse im Lichte der Entwicklung des Rechtsrahmens und der Verfassungsrechtsprechung
	A. Steuerautonomie: eigene Steuern
	B. Steuerautonomie: abgeleitete eigene Steuern und „steuerliche Flexibilität“
	C. Beteiligung an staatlichen Abgaben
	1. (Größere) Sicherheit der Einnahmen
	2. „Territorialisierung“ der Einnahmen: vom Prinzip des Ortes der Einhebung zum Prinzip der lokalen Herkunft

	D. Beitrag zum Gleichgewicht der öffentlichen Finanzen

	IV. Schlussfolgerungen

	Der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit zwischen Garantie der Sonderautonomie und Wahrung der Einheit der Rechtsordnung
	I. Einleitung
	II. Ursprünge des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit in der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung
	III. Entwicklungen im positiven Verfassungsrecht
	IV. Ursprünge und Entwicklung im supranationalen Verfassungsrecht
	V. Innerstaatliche rechtliche Entwicklungen aufgrund regionalen Völkerrechts
	VI. Prinzip der loyalen Zusammenarbeit in der italienischen Verfassungsordnung
	A. Ursprung und Entwicklungen in der Rechtsprechung
	B. Orte und Instrumente der loyalen Zusammenarbeit
	C. Prinzip der loyalen Zusammenarbeit und die Sonderautonomien
	D. Verfassungsrechtliche Formalisierung des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit
	E. Anwendung des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit in den Beziehungen zwischen Staat und sprachlichen Minderheiten

	VII. Schlussbetrachtungen

	Die Beziehungen zur Autonomen Region Trentino-Südtirol und zur Autonomen Provinz Trient
	I. Einleitung
	II. Hintergründe des Autonomiestatus von Trentino-Südtirol von 1948 und grundlegende Aspekte der Beziehungen zwischen der Provinz und der Region
	III. Statut von 1972 als Ergebnis der grundlegenden Änderung der Beziehung zwischen Staat und Autonomie mit Einsetzung der 19er Kommission
	IV. Neuerungen und unveränderte Inhalte des Autonomiestatuts von 1972
	A. Unveränderte Inhalte
	B. Neuerungen
	C. Änderungen infolge der Verfassungs- und Statutsänderungen von 2001
	D. Änderungen in den Beziehungen zwischen den drei Körperschaften
	E. Änderungen in Entwicklung

	V. Zusammenfassung und Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen bei unverändertem Statut

	Die Rolle der Gemeinden im Autonomiesystem: Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips?
	I. Gemeinden von Trentino-Südtirol zwischen Autonomiestatut und Verfassung
	II. Chamäleonartiges Prinzip der vertikalen Subsidiarität und sein Verhältnis zum Autonomiestatut
	III. Autonomie, Subsidiarität und Beteiligung der Gemeinden an sie betreffenden Entscheidungen
	IV. Zum „Inhalt“ der Gesetzgebung der beiden Provinzen
	V. Ein Blick in die Zukunft


	III. Die Autonomie Südtirols auf dem Weg in die Zukunft
	Zentrale Schutzregelungen: Herausforderungen und Lösungsansätze
	I. Einleitung
	II. Veränderte Rahmenbedingungen seit 1972
	III. Bildung in der Muttersprache
	IV. Recht auf Gebrauch der Minderheitensprache gegenüber Verwaltung und Gericht
	V. Proporz im öffentlichen Dienst und Sprachgruppenzugehörigkeit
	VI. Ortsnamen
	VII. Mobilität in der EU und Migration
	VIII. Schlussbemerkungen

	Die digitale Dimension der Sonderautonomie zwischen Einheitlichkeit und Differenzierung
	I. Vorbemerkung: Sonderautonomie in Krisenzeiten
	II. Eine Vorfrage: Lässt sich eine digitale Autonomie aus technischer Sicht umsetzen?
	III. Digitalisierung und Regionalautonomie
	IV. Bausteine der digitalen Autonomie: das Südtiroler Modell
	A. Methode: ein strategischer und partizipativer Ansatz
	B. Inhalte
	1. IKT-Infrastrukturen
	2. Wissensökosystem
	3. Digitalisierung der Autonomen Provinz Bozen
	4. Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen
	5. Digitale Kompetenzen
	6. Ökosystem der Innovation


	V. Schlussbetrachtungen

	Autonomie und europäische Integration im Lichte künftiger Entwicklungen
	I. Einführung
	II. Ausgangslage
	A. Neue Rechte und Freiheiten
	B. Erforderliche Anpassungen an zentralen Minderheitenschutzbestimmungen
	C. Einschränkungen der Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen

	III. Auswirkungen auf zentrale fördernde Minderheitenschutzbestimmungen
	A. Ethnischer Proporz
	B. Sprachgruppenerklärung
	C. Gebrauch der Muttersprache
	D. Bildungssystem

	IV. Auswirkungen auf die autonomen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse
	A. Verwirklichung der Ergebnisse der Konferenz zur Zukunft Europas
	B. Aufbau- und Resilienzfazilität
	C. Neue Rechtsprechung des Gerichtshofs der Union zur Auslegung von Unionsrecht
	1. Vorrang des Unionsrechts
	2. Bindung der Mitgliedstaaten an die unionalen Grundrechte
	3. Anwendung der Grundfreiheiten auf Sachverhalte ohne physischen Grenzübertritt
	4. Anerkennung von Berufsqualifikationen: Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung
	5. Anwendung der Dienstleistungs-Richtlinie auf rein interne Sachverhalte
	6. Gewährung von Leistungen der sozialen Sicherheit
	7. Vergabe öffentlicher Aufträge
	8. Rechte langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger


	V. Neuerungen betreffend die Mitwirkung an der Willensbildung in der EU
	A. Vertretung im Europäischen Parlament
	B. Einrichtung von Bürgerforen

	VI. Neuerungen in der Zusammenarbeit in und mit der Union
	A. Zusammenarbeit in der Union
	B. Zusammenarbeit mit der Union
	C. Innerstaatliche Grundlage

	VII. Neuerungen in der Zusammenarbeit mit und den Schutz durch Österreich
	A. Zusammenarbeit mit Österreich
	B. Schutz durch Österreich

	VII. Schlussbetrachtungen mit Ausblick

	Die internationale Verankerung der Autonomie Südtirols in einem sich ändernden Völkerrecht
	I. Einführung
	II. Pariser Vertrag
	III. Spätere Staatenpraxis
	IV. Selbstbestimmungsrecht
	V. Minderheitenschutzabkommen
	VI. Schutzfunktion Österreichs
	VII. Soft law
	VIII. Doppelstaatsbürgerschaft
	IX. Schlussbetrachtungen


	Verzeichnis der Herausgeberinnen und Herausgeber sowie der Autorinnen und Autoren

